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In der vergangenen Dekade erlebte die Bürgerbeteiligung in Deutschland einen 
beispiellosen Aufschwung. Heute wird flächendeckend öfter, mehr und tiefer be-
teiligt als vor zehn Jahren. Und doch ist auch zu Beginn der Zwanziger Jahre des 
einundzwanzigsten Jahrhunderts die Beteiligung von organisierten und nicht 
organisierten Bürger*innen in weiten Teilen und vielen Regionen unseres Landes 
noch immer ein fröhliches Experimentierfeld.

Das vierte Kursbuch Bürgerbeteiligung versucht sich deshalb an einer ernsthaf-
ten und kritischen Bilanz. Wo stehen wir heute in der Beteiligung? Was haben wir 
gelernt? Was läuft gut? Wo bedarf es dringender Innovationen? Renommierte 
Autor*innen aus Theorie und Praxis diskutieren diese und weitere Fragen, wer-
ten die gemachten Erfahrungen aus und stellen Bausteine erfolgreicher Beteili-
gungskonzepte für die Zukunft vor.

Eine Publikation des

Berlin Institut
für Partizipation
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transparente Entscheidungen. Sie sind das beste Mittel gegen Poli-
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Wolfgang Schäuble, Präsident des Deutschen Bundestages
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Vorwort

Mit der vorliegenden vierten Ausgabe des KURSBUCH BÜRGERBE-
TEILIGUNG, der ersten im Republik Verlag, können wir fast schon 
von einer Tradition sprechen. Erneut dokumentieren die Beiträge 
den aktuellen Stand der Bürgerbeteiligung in unserem Land, lenken 
den Blick auf neue Entwicklungen, innovative Ansätze, aber auch 
auf ungelöste Fragen und problematische Tendenzen. Wo stehen 
wir heute in der Beteiligung? Was haben wir gelernt? Was läuft gut? 
Wo bedarf es dringender Innovationen? Renommierte Autor*innen 
aus Theorie und Praxis diskutieren diese und weitere Fragen, wer-
ten die gemachten Erfahrungen aus und stellen Bausteine erfolgrei-
cher Beteiligungskonzepte für die Zukunft vor.

Wir beginnen mit einem umfassenden Rückblick auf eine gerade 
stürmische Dekade deliberativer Beteiligung, der ergänzt wird 
durch Beiträge, die den Fokus auf bestimmte Entwicklungen le-
gen. So betrachtet Andreas Paust unter dem bezeichnenden Titel 
„Zwei verfeindete Schwestern und ihr vermittelnder Bruder“ das 
Verhältnis von repräsentativer, direkter und dialogorientierter Par-
tizipation auf lokaler Ebene. Thorsten Frei, stellvertretender Vor-
sitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, analysiert die Erosion 
der Demokratie und diskutiert, wie direkte und deliberative Teil-
habeangebote unser Gemeinwesen stärken können. Der Kommuni-
kationsexperte Frank Brettschneider setzt sich anhand praktischer 
Beispiele mit dem Verhältnis von dialogorientierter Bürgerbeteili-
gung und Bürgerentscheiden auseinander. Das nicht immer einfa-
che Verhältnis von Rechtspopulist*innen zu Beteiligungsangeboten 
– und umgekehrt – untersucht Rolf Frankenberger.

Monika Ollig aus dem Bundeskanzleramt schildert die Überlegun-
gen der Bundesregierung zur Stärkung einer frühen Beteiligung 
Betroffener in Gesetzgebungsverfahren. Das Berlin Institut für Par-
tizipation hat die Entwicklung der beteiligungspolitischen Positi-
onen aller im Bundestag vertretenen Parteien unter die Lupe ge-
nommen und zieht eine durchwachsene Bilanz. 
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Besonders viel hat sich in den vergangenen Jahren bei der frühen 
Beteiligung im Rahmen großer Infrastrukturprojekte getan. Die Er-
fahrung zeigt jedoch: Akzeptanz und Dialogbereitschaft sind auch 
dann nicht garantiert, wenn die planende Seite „ordentliche Pro-
zesse“ aufsetzt und transparente Verfahren anbietet. Warum das so 
ist und was sich daraus für die praktische Umsetzung ergibt, schil-
dern Vera Grote, Diana Runge und Lisa Stoltz. Ebenfalls eine Bilanz 
formulieren Danuta Kneipp, Dirk Manthey und Andreas Paust vom 
Stromübertragungsnetzbetreiber 50Hertz. Sie betrachten neun 
Jahre Praxis früher Öffentlichkeitsbeteiligung beim Umbau des 
Stromnetzes und lassen uns einen Blick hinter die Kulissen einer 
Institution werfen, für die Beteiligung zwischenzeitlich ein unver-
zichtbarer Teil ihrer DNA geworden ist.

Wie eine „Kultur der Innovation und Beteiligung“ gerade in struk-
turschwachen Regionen etabliert werden kann, beschreiben Anja 
Neumann und Heike Walk. Auch Meike Lücke betrachtet diese 
Räume und geht auf die Bedeutung des europäischen Förderpro-
gramms LEADER zur Stärkung der Selbstwirksamkeit regionaler 
Akteur*innen ein. Über Deutschlands Grenzen hinaus geht der 
Blick von Anna Renkamp und Dominik Hierlemann. Sie schildern 
den Anspruch grenzüberschreitender Bürgerdialoge und zeigen 
anschaulich, wie transnationale Dialoge gelingen können.

Brigitte Geißel und Stefan Jung stellen mit dem Beteiligungsrat 
ein Konzept zur integrierten Beteiligung auf Bundesebene vor, das 
den aktuell erprobten Bürgerräten ähnelt, aber insbesondere eine 
wirksame, klare Einbindung in Gesetzgebungsprozesse anbietet. 
Stephanie Bock und Bettina Reimann diskutieren Chancen und 
Grenzen der Zufallsauswahl und stellen die Fragen, ob und wie man 
mit dem Los tatsächlich zu mehr Vielfalt in der Bürgerbeteiligung 
gelangen kann.

Ungewohnte Perspektiven und häufig unzureichend beleuchtete 
Beteiligungsaspekte werden von weiteren Autor*innen themati-
siert. Sina Wohlgemuth und Oliver Müller untersuchen Partizipati-
on als rituelle Performance. Ihre kulturanthropologische Perspek-
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tive auf einen allumfänglichen Begriff bereichert unsere Sichtweise 
und wirft interessante Fragen auf. Katharina Hitschfeld und Tho-
mas Perry fragen, ob Beteiligung tatsächlich immer in der gebote-
nen Qualität stattfindet oder (noch) zu oft als Alibi-Veranstaltung 
umgesetzt wird. Valentin Sagvosdkin setzt sich kritisch mit der 
übergeordneten Frage auseinander, welche Bedeutung und Funkti-
on Partizipation in Zeiten zunehmender sozial-ökologischer Krisen 
einnehmen kann. 

Lena Siepker lenkt unseren Blick auf die nach wie vor ungleichen 
Teilhabechancen verschiedener Bevölkerungsgruppen. In prakti-
scher Hinsicht wurde dazu in Gelsenkirchen 2015 ein lokaler Par-
tizipationsindex entwickelt und seitdem fortgeschrieben. Er zeigt 
die Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen sozialräumlich 
differenziert auf und hilft dabei, Bedarfe zu identifizieren und Zu-
gänge zu Kindern, Jugendlichen und Familien zu ermitteln. Marita 
Meissner diskutiert, ob dieses Modell auch für andere Kommunen 
wertvolle Impulse bieten kann. Die Grundlagen partizipativer Päd-
agogik stellen Barbara Schwarz, Geertje Doering und Thilo Schlüß-
ler vor. 

Martina Eick formuliert ein leidenschaftliches Plädoyer für eine 
professionelle Umfeldanalyse vor jedem Beteiligungsvorhaben. 
Thomas Fischer und Michael Bolte betrachten ein oft übersehenes 
Feld der Teilhabe und schildern die Rolle von Betriebsräten zwi-
schen Stellvertreterpolitik und Mitarbeiterbeteiligung. Für viele 
unserer Leser*innen neu dürfte das Konzept der Partizipativen 
Garantiesysteme (PGS) sein. Deren Ziel ist ein aktives Qualitäts-
management durch Beteiligung. Markus Berchtold und René Lohe 
bieten uns dazu eine Einführung. Die Erwartungen, Chancen und 
Herausforderungen, die mit der Einführung von Bürgerbudgets in 
Kommunen einhergehen, betrachtet eine neue Studie des Berlin 
Institut für Partizipation, deren Ergebnisse die Autoren hier vor-
stellen.

Guy Féaux de la Croix, ehemaliger Botschafter der Bundesrepub-
lik Deutschland in Griechenland, gibt uns einen modernen, betei-
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ligungsorientierten Blick auf die attische Demokratie und fragt: 
Wie relevant sind die Erfahrungen der alten Griechen noch heute? 
Eher in die Zukunft schaut ein Beitrag aus dem Berlin Institut für 
Partizipation, der sich mit den Herausforderungen der Beteiligung 
in einer zunehmend digitalen Welt befasst. Digital geht es auch im 
Beitrag von Matthias Simon Billert und Christoph Peters zu. Sie 
stellen das Projekt einer digitalen Beteiligungsplattform in einer 
deutschen Großstadt vor – und leiten daraus konkrete Tipps und 
Empfehlungen für ähnliche Projekte ab. Christine Dörner fragt, wie 
man Beteiligung lernen und lehren kann und formuliert Überlegun-
gen zum Aufbau von Beteiligungskompetenz in einer Organisation. 

Erneut bietet diese Ausgabe des KURSBUCH BÜRGERBETEILI-
GUNG also eine Vielzahl interessanter Impulse namhafter Autor*in-
nen aus Politik, Wissenschaft und Beteiligungspraxis. Ich bedanke 
mich bei allen Autor*innen, Redaktionsmitgliedern und sonstigen 
Unterstützer*innen für die engagierte, streitbare und produktive 
Zusammenarbeit. Sie, liebe Leserin, lieber Leser, möchte ich aus-
drücklich dazu ermuntern, Beitragsvorschläge für das kommende 
KURSBUCH BÜRGERBETEILIGUNG #5 einzureichen, an dem unse-
re Redaktion bereits arbeitet.

Herzlichst,

Jörg Sommer

Herausgeber des KURSBUCH BÜRGERBETEILIGUNG,
Gründungsdirektor des Berlin Institut für Partizipation



Kursbuch Bürgerbeteiligung #4 | 13

Stand und Perspektiven 
der politischen Teilhabe in 
Deutschland

11



14 | Kursbuch Bürgerbeteiligung #4

Jörg Sommer

10 Jahre Bürgerbeteiligung in 
Deutschland – Erfahrungen und 
Herausforderungen

Die Beteiligung in Deutschland hat sich im vergangenen Jahrzehnt 
stürmisch entwickelt. Sie ist geprägt von quantitativem und qualita-
tivem Fortschritt. Wir beteiligen heute mehr, intensiver und besser, 
dennoch stehen wir aktuell vor entscheidenden Herausforderungen.

Die Geschichte der Bürgerbeteiligung in Deutschland ist älter als 
allgemein wahrgenommen. Schon 1971 stellte Peter C. Dienel sein 
Konzept der Planungszelle vor (Dienel 1971). Anfang der 80er 
Jahre gab es bereits umfangreiche Erfahrungen mit beteiligungs-
orientierten Formaten in der außerschulischen Kinder- und Ju-
gendarbeit (Sommer 1983). Doch über viele Jahre blieb es bei eher 
experimentellen Projekten und Umsetzungen in eher übersichtli-
chen gesellschaftlichen Handlungsfeldern.

Um die Jahrtausendwende kündigte sich der Aufschwung in der Be-
teiligung langsam an. Um 2010 wurde er dann breit sichtbar. Ers-
te Kommunen gaben sich Leitlinien, auf Beteiligung spezialisierte 
Dienstleister*innen entstanden, auf Bundesebene wurden die 
Kompetenzen im Bundesumweltministerium gebündelt. Auslöser 
waren nahezu überall Frustrationen der Bürger*innen bezüglich 
mangelnder Mitwirkungsmöglichkeiten, sinkende Akzeptanz für 
Großprojekte, Industrieansiedlungen und andere Vorhaben, die er-
kennbaren Herausforderungen der Energiewende und eine allge-
meine „Politikverdrossenheit“.

In den vergangenen zehn Jahren erlebte die Bürgerbeteiligung des-
halb einen dramatischen Aufschwung in vielen Bereichen.  Es wur-
de viel beteiligt, oft gut, manchmal schlecht, es gab überwältigende 
Erfolge und krachendes Scheitern. Die Zahl der beteiligenden Kom-

Reaktion auf 
Frustrationen



Kursbuch Bürgerbeteiligung #4 | 15

munen stieg rasant, die Zahl der Verfahren ebenso wie jene der Be-
teiligten. Später kamen erste Evaluationsprojekte hinzu.

Wir haben in der vergangenen Dekade also viel beteiligt – und 
dabei viel gelernt. Aber was genau? Eine nationale Bilanz gibt es 
nicht, sie ist auch nicht in Arbeit. Es gibt immer wieder Versuche 
der Standardisierung, gar der Normung oder zumindest der Ein-
führung von Qualitätskriterien. Verbindlich oder auch nur breit an-
erkannt ist davon nichts.

Tatsächlich ist auch heute, im Jahr 2021, die Beteiligung von orga-
nisierten und nicht organisierten Bürger*innen in weiten Teilen 
und vielen Regionen unseres Landes noch immer ein fröhliches Ex-
perimentierfeld.

Und das hat durchaus berechtigte Gründe. Im Grunde ist jeder Be-
teiligungsprozess unterschiedlich. Man muss tatsächlich immer ge-
nau hinschauen, um zu verstehen, was funktioniert hat, was nicht 
– und warum.

Damit sind wir schon bei der ersten Erfahrung: Ein typisches Phä-
nomen in der Bürgerbeteiligung ist, dass sie immer wieder von 
neuen Akteur*innen neu erfunden wird. 

Es gibt Methoden und Formate, die sich bewährt und an Beliebt-
heit gewonnen haben, doch zugleich entdeckt immer noch Woche 
für Woche irgendwo in Deutschland eine Kommune erstmalig die 
Möglichkeiten und Potentiale von Beteiligung ihrer Bürger*innen.

Immer mehr Kommunen geben sich Leitlinien oder gar Betei-
ligungssatzungen. Über 100 solcher Prozesse sind es bereits in 
Deutschland, dennoch ist natürlich bei insgesamt über 10.000 Ge-
meinden noch eine Menge Luft.

Das Faszinierende an diesen Leitlinien-Prozessen ist jedoch: Fast 
immer werden sie nicht schlicht von existierenden Dokumenten 
kopiert, sondern vor Ort partizipativ neu verhandelt. Und das ist 
gut so. Denn wenn wir eines in der vergangenen Dekade gelernt 
haben, dann das: 

Keine verbindlichen 
Standards

Vielfalt der 
Leitlinien
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Beteiligung ist kein standardisierter Verwaltungsakt, sondern eine 
Kultur. Und Kulturpraktiken müssen sich entwickeln, man kann sie 
nicht verordnen. Kultur ist auch nichts Statisches oder Fertiges. 
Sie entwickelt sich stetig fort, getragen von den Menschen, die sie 
praktizieren.

Die hohe Diversität der Beteiligungskulturen in allen Teilen 
Deutschlands gehört deshalb quasi zur Genetik der Beteiligung. 
Jeden Tag machen irgendwo Menschen neue Erfahrungen mit Be-
teiligung – und die sind so unterschiedlich, bunt und vielfältig wie 
sie selbst.

Kann man also gar nichts verallgemeinern?

Vielfalt heißt nicht Beliebigkeit
Doch. Man kann. Denn unterschiedliche Erfahrungen heißen nicht, 
dass alles funktioniert. Vielfalt heißt nicht Beliebigkeit. Im Gegen-
teil: 

Durch die große Vielfalt konnten wir in den vergangenen Jahren 
sehr viel in sehr unterschiedlichen Konstellationen erproben. Wir 
wissen heute weit mehr über Beteiligungsprozesse, ihre Anforde-
rungen, ihre Potentiale und auch ihre Risiken, als möglich gewe-
sen wäre, wenn wir alle nach irgendeiner DIN-Norm stur dieselben 
Prozesse abgewickelt hätten.

Wir haben Erkenntnisse, was funktioniert, wann es funktioniert, 
wie es funktioniert und zum Teil auch, wie es wirkt.

Vor diesem Hintergrund gibt es einige, aktuell verallgemeinerba-
re Erfahrungen. Wir konzentrieren uns auf sechs davon, weil diese 
von herausragender Bedeutung sind.

Tatsächlich sind es weit mehr. Aber diese sechs sind zentral. Im 
Grunde sind es zwei Erwartungen an Beteiligung, die uns in die Irre 
führen und vier Erwartungen an Beteiligung, die sie erfolgreich ma-
chen. Beginnen wir mit den ersten beiden:

Diversität der 
Beteiligungs-

kulturen
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Beteiligung ist nicht Akzeptanzbeschaffung
Wer beteiligt, um Akzeptanz für längst beschlossene Vorhaben 
zu erreichen, kann es auch gleich lassen. Denn dieses Motiv führt 
unmittelbar und regelmäßig zu inhaltlichen Fehlern, mangelnden 
Ressourcen, manipulativen Methoden und frustrierten Teilneh-
mer*innen. 

Das Wesen von Beteiligung ist Deliberation, also Diskurs mit Ver-
handlungscharakter. Dazu gehört auch der erklärte Wille der Betei-
ligenden dazuzulernen. 

Steht das Ergebnis fest und die Beteiligung dient lediglich als le-
gitimatorisches Beiwerk oder gar als didaktische Bürgerbelehrung 
geht das, das haben wir in der vergangenen Dekade gelernt, regel-
mäßig gründlich schief.

Beteiligung beseitigt keine Konflikte
Tatsächlich wird Beteiligung immer dann schwierig, wenn ihr ein 
falsches Verständnis von Konflikten zugrunde liegt. Konflikte sind 
kein Problem für Beteiligung, Konflikte sind ihr Treibstoff. 

In Beteiligung geht es immer um Konflikte, um unterschiedliche 
Einschätzungen, Erwartungen, Interessen. Genau darum gibt es 
Beteiligung. Gäbe es keine Konflikte, bräuchte es sie nicht. 

Und so wie die repräsentative Demokratie keine Konflikte löst, son-
dern sie gesellschaftlich handhabbar macht, so ist es auch nicht die 
Aufgabe der Beteiligung, Konflikte zu vermeiden, aus dem Weg zu 
schaffen oder gar zu ignorieren. Beteiligung ist diskursives Kon-
fliktmanagement. Nichts mehr. Und auch nicht weniger.

Diese beiden Erwartungen sind also gefährlich. Immer wenn Be-
teiligung Akzeptanz beschaffen und Konflikte vermeiden soll, tut 
sie sich im besten Fall schwer, im Regelfall scheitert eines von bei-
den: der Beteiligungsprozess oder das Vorhaben der Beteiligenden. 
Oder beides. Kommen wir nun zu den vier Erwartungen, die wir 

Gefahr der 
Akzeptanz-
beschaffung

Keine Konflikt-
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an Beteiligung haben sollten, wenn wir wollen, dass sie nachhaltig 
erfolgreich wird.

Frühe Beteiligung
Gelingende Beteiligung beginnt im frühen Planungsstadium. Denn 
dann ist die Ergebnisoffenheit am größten, die Chance auf quali-
tative Verbesserung vorhanden und die Verwerfungen sind am ge-
ringsten.

Zudem gibt es nur in diesem Stadium auch die Möglichkeiten, nicht 
nur zu den eigentlichen Plänen, sondern auch zu den Prozessen zu 
beteiligen, denn: Beteiligung auf Augenhöhe gibt es nur, wenn nicht 
nur eine Seite die Spielregeln bestimmt.

Deshalb wird der Beteiligungsrahmen für die gesamte Projektpha-
se gemeinsam mit den Beteiligten erarbeitet und nicht vorgegeben. 

Entsprechend ist Beteiligung kein Prozessmeilenstein, der irgend-
wann abgehakt wird, sondern Grundlage von Beteiligungskultur – 
die im Idealfall auch die gesamte Umsetzungsphase begleitet.

Grundsätzlich sollte Beteiligung also nicht nur so früh wie möglich 
beginnen, sondern auch so lange wie möglich andauern. Man kann 
Beteiligung nie zu früh starten, aber zu früh beenden. 

Breite Beteiligung
Beteiligung muss breit sein. Sie nur anzubieten, und dann darauf zu 
hoffen, dass nur die „üblichen Verdächtigen“ kommen, wird immer 
mal wieder praktiziert, funktioniert aber nicht. 

Beteiligung ist kein Angebot, sondern eine Aufgabe von Politik, Ver-
waltung und Vorhabenträger*innen. 

Es ist ihre Aufgabe, genau zu recherchieren, wer betroffen sein 
könnte und deshalb zu beteiligen ist. Bei bestimmten Gruppen 
reicht es auch nicht, sie über die Medien einzuladen, sie müssen 
gezielt angesprochen und motiviert werden. 

Kultur statt 
Meilenstein
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Dabei bleibt die Herausforderung immer: Menschen dann ein Be-
teiligungsangebot zu machen, wenn sie einen Beteiligungsimpuls 
verspüren. Denn oft erfahren viele Betroffene spät von Vorhaben 
und Beteiligungsangeboten – und irgendeine Gruppe vergisst man 
fast immer. 

Gute Beteiligung
Frühe und Breite Beteiligung nutzen nichts, wenn sie nicht gut ge-
macht ist. Und wir wissen heute sehr gut, was gut ist. 

Die Allianz Vielfältige Demokratie (2017) hat 10 Grundsätze Gu-
ter Beteiligung entwickelt, die entsprechende Arbeitshilfe kann ich 
hier nicht vollständig wiedergeben, nur wärmstens empfehlen. 

Im Kern geht es darum, den Prozess offen, also flexibel zu halten 
und die Beteiligten nicht zu Objekten einer Dramaturgie zu ma-
chen, sondern als Partner*innen einer gemeinsamen Deliberation 
zu sehen. 

Es geht darum, Konflikte anzunehmen, keine falschen Vorstel-
lungen über den Wirkungsrahmen zu wecken, Informationen als 
Grundlage und nicht als Manipulationsmittel zu sehen und vor al-
lem: wirklich miteinander in den Diskurs zu kommen. 

Beteiligung ist deshalb auch keine Dienstleistung, die man extern 
delegiert, sondern ein Prozess, an dem sich auch die Beteiligenden 
beteiligen müssen.

Wirksame Beteiligung
Zu guter Letzt geht es bei Beteiligung immer um Wirkung. Es ist 
nicht „Gut, dass wir darüber gesprochen haben“, sondern „Gut, dass 
wir etwas bewegt haben“.

Ziel ist deshalb nicht die Akzeptanz vorgegebener Pläne, sondern 
die Entwicklung akzeptierbarer Pläne. 

Dazu gehört von Anfang an Klarheit über den Wirkungshorizont 
und im Nachhinein eine seriöse Dokumentation der tatsächlichen 

Beteiligungsimpulse
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Wirkung sowie eine Berichterstattung gegenüber Öffentlichkeit 
und Beteiligten. 

Werden Beteiligungsergebnisse nicht umgesetzt, kann es dafür 
gute Gründe geben, in diesem Fall müssen sie aber transparent ge-
macht werden, nach dem Prinzip des „do it or explain it“.

Sollten wir also 10 Jahre Beteiligungserfahrung in einem Satz zu-
sammenfassen, würde er so lauten:

„Die Qualität, der Erfolg und damit auch die Akzeptanz von Betei-
ligung hängen davon ab, dass sie früh beginnt, breit beteiligt, gut 
aufgesetzt und letztlich wirksam ist.“

Aktuelle Herausforderungen
Dies sind – kompakt zusammengefasst – die zentralen Lektionen, 
die wir in der Beteiligung gelernt haben. Wobei dieser Lernprozess 
weder abgeschlossen ist noch synchron verlief und verläuft. 

Nach wie vor werden Tag für Tag irgendwo in Deutschland gute, 
ja ausgezeichnete Beteiligungsprozesse durchgeführt, aber eben 
auch missglückte Akzeptanzbeschaffung, wirkungslose Gesprächs-
simulationen, als „Dialoge“ verkaufte PR-Kampagnen und desin-
teressierte NGO-Anhörungen. Insgesamt ist der Trend allerdings 
positiv, nicht nur was den Umfang, sondern auch was Vielfalt und 
Qualität von Beteiligung angeht.

Es ist also viel passiert in der vergangenen Dekade. Es muss aber 
auch noch viel passieren. Betrachten wir nachfolgend einige der 
zentralen Lern- und Klärungsprozesse, die uns noch bevorstehen. 

Das Verhältnis von Öffentlichkeits- zu 
Bürgerbeteiligung
Organisierte Stakeholder agieren völlig anders als normale Bür-
ger*innen. Sie haben andere Ressourcen, andere Verpflichtungen, 
andere Interessen. Wann beteiligen wir wen? Wen zuerst? Wen 
wozu? Muss man das trennen? Kann man das überhaupt? Bislang 

Positiver Trend
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verwechseln wir noch viel zu häufig beide Gruppen, oder beteiligen 
beide, ohne es zu reflektieren.

Das Verhältnis von formeller zu informeller 
Beteiligung
Erstere ist in vielen Verfahren gesetzlich vorgeschrieben. Aber ist 
eine Auslegung von Bebauungsplänen wirklich schon Beteiligung? 
Und muss deliberative Beteiligung wirklich ohne Verpflichtung 
bleiben? Muss man, kann man sie überhaupt regulieren? Führt das 
zu mehr Beteiligung oder zu lustlosen Standardprozessen?

Das Verhältnis von Zufallsauswahl zu Betroffenheit
Es kann einen Prozess wunderbar kreativ machen, wenn die Be-
teiligten ohne persönliche Betroffenheit wenige Konflikte mitbrin-
gen. Allerdings liegt die Stärke von Diskursprozessen eben darin, 
potentielle oder existierende Konflikte miteinander zu entschärfen. 
Brauchen wir also mehr Zufall? Mehr Betroffenheit? Oder klare Re-
geln, wann welcher Teilnehmerkreis sinnvoll ist?

Das Verhältnis von Prozess zu Kultur
Liegt die Zukunft in klaren, vorgeschriebenen, verbindlichen Be-
teiligungsprozessen oder in der Entwicklung einer breiten Teil-
habekultur? Stärken wir unsere Demokratie durch mehr, auch 
konfliktgetriebenen, Diskurs oder durch mehr Teilhabeprozessma-
nagement?

Das Verhältnis von digital zu analog
Corona hat nach anfänglichen Schwierigkeiten gezeigt: Vieles geht 
auch digital. Man erreicht sogar neue Zielgruppen – andere aber 
fallen aus dem Fokus. Ist eine umfassende Digitalisierung also eher 
eine Chance – oder doch ein Risiko? Muss echter Diskurs dauerhaft 
analog gedacht werden?

Digitalisierung
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Das Verhältnis von Beschleunigung zu Beteiligung
Macht Gute Beteiligung Vorhaben schneller oder langsamer? Ist Be-
teiligung Bremse oder Beschleuniger? Oder doch eher Medizin für 
schiefgelaufene Akzeptanzpläne? Aktuell sagen sogar viele Vorha-
benträger*innen: Gute Beteiligung beschleunigt. In der Politik ist 
dies noch nicht bei allen Akteur*innen angekommen.

Fazit
Wir haben in den vergangenen zehn Jahren einen weiten Weg zu-
rückgelegt, viele Erfahrungen gesammelt. 

Die deliberative Beteiligung als dritte Säule der Demokratie (neben 
repräsentativen und direktdemokratischen Strukturen) hat in der 
vergangenen Dekade erheblich an Umfang und Bedeutung gewon-
nen. 

Sie wird zunehmend akzeptierter und weniger als Konkurrenz, 
sondern als Chance zur Stärkung unserer Demokratie begriffen.

Nachdem wir in der vergangenen Dekade insbesondere einen 
quantitativen Ausbau von Beteiligung gesehen haben, wird in der 
kommenden Dekade die Qualität im Mittelpunkt stehen.

Aktuell diskutieren wir in Deutschland insbesondere im Deutschen 
Bundestag folgende Herausforderungen:

•	 eine rechtlich verbindliche frühe und durchgängige Öffent-
lichkeitsbeteiligung durch Vorhabenträger*innen,

•	 eine Mitwirkungspflicht der beteiligten Behörden und ggf. 
auch der politisch verantwortlichen Entscheider*innen,

•	 eine notwendige Aufstockung der Personalmittel in den Ver-
waltungen, denn Offenheit für Beteiligung kann von überlas-
teten Mitarbeiter*innen nicht erwartet werden,

•	 die Festlegung verbindlicher Mindeststandards Guter Beteili-
gung, zum Beispiel die 10 Grundsätze Guter Beteiligung, wie 
sie die Allianz Vielfältige Demokratie entwickelt hat und

Qualität als 
Schwerpunkt
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•	 die Schaffung einer nationalen Kompetenzstelle Bürgerbetei-
ligung unter zivilgesellschaftlicher Beteiligung, die Standards 
definiert, Beratung von Politik, Zivilgesellschaft und Behör-
den anbietet sowie Erfahrungen sammelt, aufbereitet und 
der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt.

Insgesamt können wir konstatieren: Wir beteiligen heute mehr, in-
tensiver und besser. Aber wir lernen noch immer jeden Tag dazu 
– und stehen nun vor der Aufgabe, die Stärkung unserer repräsen-
tativen Demokratie durch eine Weiterentwicklung zur Vielfältigen 
Demokratie zu organisieren.

Die damit verbundenen Herausforderungen sind weitgehend be-
kannt. Bewältigt sind sie noch lange nicht. Wir kennen die Rich-
tung. Aber der Weg ist noch weit – und anspruchsvoll.
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Thorsten Frei

Rezepte zur Stärkung der Demokratie in 
Deutschland

Das Modell der westlichen Demokratien steht unter großem Legi-
timationsdruck gegenüber der eigenen Bevölkerung, obwohl es am 
besten geeignet ist, den Menschen zu dienen und ihre Interessen zu 
berücksichtigen. Dennoch fordern immer mehr Menschen, mehr di-
rekte Mitbestimmung zu ermöglichen. Dieser Weg erscheint jedoch 
aus den Erfahrungen mit den Instrumenten direkter Demokratie in 
Deutschland nur bedingt geeignet, um das Vertrauen in demokrati-
sche Prozesse und Prinzipien zu stärken. 

Auswirkungen von Globalisierung und Digitalisierung 
auf Gesellschaft und Politik
Die Menschen in den westlichen Industrieländern durchleben aktu-
ell die Transformation von Industrie- zu Informationsgesellschaf-
ten. Daten und Informationen, ihre Verarbeitung und Auswertung 
spielen zunehmend eine zentrale Rolle in allen Bereichen. Viele 
Kinder besitzen bereits im Grundschulalter ein Smartphone. Infor-
mationen sind immer und überall abrufbar. Die damit verbunde-
ne Datenflut ist unvorstellbar. Jeden Tag erschaffen Menschen und 
Maschinen zehnmal mehr Daten als Wissen in allen Büchern der 
Welt steht. Dieses Überangebot an Informationen schafft ungeahn-
te Möglichkeiten, aber auch immense Herausforderungen.

Dieser Wandel macht vor nichts und niemandem halt. Auch politi-
sche Prozesse unterliegen den veränderten Rahmenbedingungen. 
Dies betrifft in erster Linie politische Entscheidungsprozesse und 
die politische Kommunikation. Viel schneller als bisher müssen Po-
litiker*innen reagieren und aus einer viel größeren Menge an Infor-
mationen Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden.

Transformation und 
Beschleunigung
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Im Zuge dieser Entwicklungen erleben aber auch die Bürger*in-
nen eine neue Mündigkeit im Umgang mit Politiker*innen. Durch 
hyperschnelle Kommunikationskanäle werden Meinungen und Er-
wartungen per Mausklick übermittelt, oft auch anonym.

Daneben sehen wir, dass durch die Kommunikation über das In-
ternet eine neue Beteiligungskultur entstanden ist. Größere Per-
sonengruppen lassen sich kostengünstig und einfach mobilisieren. 
Dabei zeigt sich, dass vielen Bürger*innen die Entwicklungen im 
eigenen Land wichtig sind. Nicht nur bei Umweltthemen wie bei 
„Fridays for Future“ besteht ein großes Interesse, die eigene Mei-
nung kundzutun und mitzugestalten. Insofern verwundert es nicht, 
dass von verschiedenen Seiten gefordert wird, mehr direkte Mitbe-
stimmung zu ermöglichen und die Bürger*innen nicht nur alle vier 
beziehungsweise fünf Jahre an die Wahlurnen zu rufen. Auf den 
ersten Blick scheint dies die beste Grundlage für stabile demokra-
tische Verhältnisse. 

Erosion der Demokratie
Doch das genaue Gegenteil ist der Fall. Überall in den westlichen 
Demokratien erleben wir, dass politische Gewissheiten über den 
Haufen geworfen werden. Wir erleben den Niedergang der bisher 
staatstragenden konservativen und sozialdemokratischen Volks-
parteien, die Europa nach dem Zweiten Weltkrieg in eine blühende 
Zukunft geführt haben. Parteien wie auch andere gesellschaftliche 
Großorganisationen verlieren aufgrund der zunehmenden Indivi-
dualisierung und der Sättigung durch einen überbordenden Wohl-
fahrtsstaat generell an Bindekraft. Das führt zu den immer gleichen 
erschreckenden Befunden, für die bisher kaum ein/e Politiker*in 
ein überzeugendes Rezept gefunden hat. 

Allensbach ging kürzlich sogar so weit, von einer Zerstörung des 
Vertrauens in die Stabilität des Staates zu sprechen. Andere Um-
fragen kommen zu ähnlichen Schlüssen. Forsa zufolge schenken 
nur 41 Prozent der Deutschen dem Bundestag ihr Vertrauen. Den 
Parteien trauen gerade einmal 16 Prozent. Im Eurobarometer vom 
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Herbst 2019 bekunden zwei Drittel der Deutschen, kein Vertrauen 
in politische Parteien zu haben. Laut Allensbach haben 80 Prozent 
der Jüngeren das Vertrauen in die Problemlösungskompetenz der 
Parteien verloren. 

Getrieben ist diese Entwicklung vor allem durch die massenhaf-
te Durchdringung der Gesellschaft mit sozialen Medien und dem 
Internet. Unbestritten sind die damit verbundenen Vorzüge bei-
spielsweise in der Wirtschaft, der öffentlichen Verwaltung oder in 
der Medizin. Es gibt aber auch Schattenseiten. Das Netz als Echo-
kammer der eigenen Vorurteile. Unwahrheiten verdrängen rasend 
schnell Fakten und können von niemandem mehr eingefangen wer-
den. Die Anonymität in der virtuellen Welt ist der perfekte Nähr-
boden für Hass und Hetze. Die technischen Möglichkeiten von Al-
gorithmen sowie die Manipulierbarkeit von technischen Systemen 
laden zur Steuerung von Aggressivität und sozialem Hass ein. Das 
reale Ergebnis davon lässt sich aktuell im blutigen Terrorakt von 
Hanau ablesen.

Dazu kommt, dass Konsens und Kompromiss immer öfter als 
Schwäche ausgelegt werden und dadurch in Verruf geraten. Das ist 
nicht zuletzt das Ergebnis einer zunehmenden Individualisierung 
von Lebensweisen und damit verbunden die zunehmende Indivi-
dualisierung von Interessen. Die eigene Sicht wird zur unverrück-
baren und unverhandelbaren Wahrheit. Diese unterschiedliche 
Wahrnehmung der Realität erschwert Politik. 

Erschwerend wirkt die nun mehr fehlende gesellschaftspolitische 
Klammer, die es bis zur Jahrtausendwende auf die eine oder andere 
Art immer gegeben hat. Heute vermissen die Menschen Zukunfts-
visionen wie die deutsche Einheit oder Frieden in Europa. Längst 
sind diese zur Realität geworden und haben durch Selbstverständ-
lichkeit an Reiz verloren. Und auch die notwendigen Visionen für 
die großen Debatten der Zeit wie etwa die Rentenpolitik, der Klima-
wandel, Migrationspolitik oder die Digitalisierung lassen auf sich 
warten oder sind nicht überzeugend. Das liegt nicht zuletzt daran, 
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dass sich Politik viel zu oft im Klein-Klein von Krisenmanagement 
und Kommunikation verheddert.

Somit verwundert es nicht, dass autokratische Länder wie China 
und Russland keinen Versuch unterlassen, unser Modell der frei-
heitlich demokratischen Gesellschaft schlecht zu reden und zu sa-
botieren, um im Gegenzug die Vorzüge des eigenen autokratischen 
Systems zu preisen. 

Demokratie braucht Wandel
Hierauf muss Politik Antworten finden und den Menschen Orien-
tierung bieten. Dennoch ist unser politisches System am besten ge-
eignet, um den Menschen, dem Volk als Souverän zu dienen. Das 
Grundgesetz ist ein Anker der Stabilität. Zustände wie am Ende der 
DDR, wie sie gerne von Politiker*innen der AfD mit reiner Westbio-
grafie herbeigeredet werden, gibt es nicht. Deutschland ist unver-
ändert eine der stabilsten Demokratien der Welt. Das Grundgesetz 
ist eines der am meisten benutzten Blaupausen für die Verfassun-
gen anderer Länder. 

Damit dies so bleibt, müssen wir unsere Demokratie einer Im-
munisierung gegen Radikale und Populist*innen unterziehen. Die 
Erfolgsrezepte des vergangenen Jahrhunderts passen heute nicht 
mehr uneingeschränkt. Wir müssen uns eingestehen, dass wir vor 
lauter wirtschaftlichem Erfolg gesellschaftlich saturiert sind. Auf-
grund der längsten Friedensphase des Kontinents müssen wir uns 
zum Glück nicht mehr um die großen existenziellen Fragen küm-
mern. Das führt aber dazu, dass wir uns in Details verlieren und 
Nebensächlichkeiten überbewerten.

Zwar ist unser politisches System bisher weitgehend stabil geblie-
ben und hat im europäischen Vergleich damit schon fast eine Son-
derrolle eingenommen. Aber nun merken auch wir, dass auch bei 
uns immer mehr scheinbar Unverrückbares ins Rutschen gerät. Be-
währtes erschöpft sich und wird hinterfragt. Wir müssen auf unse-
re rechtsstaatliche Demokratie achten. Liberale, offene, pluralisti-
sche, rechtsstaatliche und sozialstaatliche Demokratien sind in der 

Saturierung
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Welt nicht die Regel. Sie sind eher die Ausnahme. Demokratie ist 
zerbrechlich. Demokratie ist selbst in Europa gefährdet. Da sie aber 
das beste Modell für unser Land ist, braucht sie keinen Abgesang, 
sondern Erneuerung. Gustav Heinemann hat einst gesagt „Wer 
nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren 
möchte.“ Bewahren wollen wir Wohlstand, Frieden und Stabilität.

Starker Rechtsstaat
Als ersten Ansatzpunkt müssen wir sicherstellen, dass Hass und 
Hetze als geistiges Gift keinen Platz in unserer Gesellschaft haben. 
Es kann nicht sein, dass wenige Brandstifter*innen für den Groß-
teil entsprechender Kommentare und Kampagnen im Netz verant-
wortlich sind, aber nicht verantwortlich gemacht werden. Und vor 
allem darf nicht länger sein, dass aus virtueller Brandstiftung reelle 
Brände werden. 

Terror gegen die eigene Bevölkerung, 1.200 politische Straftaten 
gegen Mandats- und Amtsträger*innen, also Menschen, die sich 
größtenteils ehrenamtlich für die Gesellschaft einsetzen, sind in-
akzeptabel. 85.000 versuchte und vollendete Straftaten gegen Poli-
zist*innen, sowie unzählige Angriffe auf Rettungskräfte unterstrei-
chen einen großen Handlungsdruck. 

Aber auch andere Entwicklungen wie etwa Extinction Rebellion, die 
den zivilen Ungehorsam einfordern, weil ihnen aufgrund selbst ge-
steckter höherer Ziele bestehende Gesetze oder die geltende Recht-
sprechung nicht ambitioniert genug erscheinen, sind nicht mit den 
Grundsätzen unseres Rechtsstaates vereinbar. Ziviler Ungehorsam 
ist kein Kavaliersdelikt. Niemand steht über dem Gesetz! Und vor 
allem werden Gesetze und Politik mit Argumenten im Parlament 
gemacht und nicht mit Gewalt und Rechtsbruch auf der Straße.

Deshalb müssen wir erstens sicherstellen, dass im Netz die glei-
chen Regeln gelten wie in der analogen Welt. Insbesondere müssen 
Menschen dort genauso spüren, dass der Staat ganz genau auf ihr 
Handeln blickt und sie jederzeit zur Rechenschaft gezogen werden 
können. Dazu müssen wir zweitens unseren Rechtsstaat weiter 
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personell und finanziell stärken, sodass Gesetze lückenlos durch-
gesetzt werden und Ermittler*innen auch das Internet viel genauer 
im Blick haben. 

Demokratie setzt einen starken wehrhaften Staat voraus. Deshalb 
haben wir im vergangenen Jahr den Pakt für den Rechtsstaat ge-
meinsam mit den Ländern beschlossen. 15.000 zusätzliche Poli-
zist*innen und 2.000 neue Richter*innen und Staatsanwälte*innen, 
aber auch neue Gesetze werden dafür sorgen, dass Recht und Ge-
setz schneller als bisher zur Geltung kommen und rechtsfreie Räu-
me verschwinden. 

Mehr direkte Beteiligung der Bürger*innen
Daneben ist die stärkere Einbindung der Bürger*innen ein weiterer 
vielversprechender Ansatz für die Stärkung unserer Demokratie. 
„Mehr Demokratie wagen“, forderte vor 50 Jahren bereits Bundes-
kanzler Willy Brandt. Dies unterstreicht, dass die Diskussion – ähn-
lich wie in vielen anderen Feldern – nicht neu ist und sich zyklisch 
wiederholt.

Dennoch nehmen wir das Anliegen der Menschen nach mehr Mit-
bestimmung sehr ernst. Schließlich legt das Grundgesetz in Artikel 
20 fest: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.“ Und in Artikel 21 
GG: „Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des 
Volkes mit“. Der Wille des Volkes ist entscheidend. Deshalb haben 
wir im Koalitionsvertrag verabredet, dass wir eine Expertenkom-
mission einsetzen werden, die Vorschläge erarbeiten soll, ob und 
in welcher Form unsere bewährte parlamentarisch-repräsentative 
Demokratie durch weitere Elemente der Bürgerbeteiligung und di-
rekter Demokratie ergänzt werden kann. Zudem sollen Vorschläge 
zur Stärkung demokratischer Prozesse erarbeitet werden. Tatsäch-
lich steckt in solchen Beteiligungsprozessen das Potenzial, das Ver-
trauen der Bürger*innen in die Demokratie zu stärken.

Klar ist für mich aber auch, dass wir sehr behutsam vorgehen soll-
ten, um Gefahren für die Demokratie abzubauen und nicht im Ge-
genteil noch zu vergrößern. Schließlich haben die Feinde unserer 
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Demokratie erst kürzlich eindrücklich am Beispiel der Ministerprä-
sidentenwahl in Thüringen unterstrichen, dass sie jederzeit bereit 
sind, Spielräume und offene Flanken des Systems zu nutzen, um das 
Grundvertrauen der Bevölkerung in das System zu erschüttern.

Nicht umsonst hat sich der Parlamentarische Rat nach den Erfah-
rungen, die in der Weimarer Republik mit dem Instrument des 
Volksentscheides gemacht worden sind, für eine streng repräsen-
tative Demokratie entschieden. Lediglich die Frage der Neugliede-
rung des Bundesgebietes soll durch Volksentscheid geregelt wer-
den. Andere plebiszitäre Elemente haben die Mütter und Väter des 
Grundgesetzes absichtlich ausgeschlossen und unserer Verfassung 
damit ganz bewusst einen repräsentativen Charakter verliehen. 
Deshalb definiert Art. 20 Abs. 2 GG, dass alle Staatsgewalt „vom Vol-
ke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der 
Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung 
ausgeübt“ wird.

Dieses System der repräsentativen Demokratie hat sich im Laufe 
von mehr als 70 Jahren bewährt. Es ist ein Garant für Ausgleich und 
zeichnet sich durch eine durchgehende Legitimationskette aus. 

Mitbestimmung, Transparenz und Einfluss vielfältig 
wie nie zuvor
Und mitnichten ist die Zeit seitdem stehen geblieben. Im Feld der 
direkten Demokratie hat sich in den Ländern und auf kommunaler 
Ebene sehr viel getan. Auf allen Ebenen haben die Bürger*innen 
heute so viele Mitwirkungsmöglichkeiten wie noch nie. Deutsch-
land braucht einen Vergleich mit anderen Staaten der Welt nicht 
zu scheuen. Neben allgemeinen Wahlen auf allen föderalen Ebenen 
gehören Volksentscheide, Bürgerbegehren, Einwohnerfragestun-
den, Bürgerhaushalte, Bürgerinitiativen, das Petitionsrecht oder 
auch das Einspruchsrecht bei Bauplanungsverfahren, das Informa-
tionsfreiheitsgesetz etc. heute zum Alltag der Deutschen. Transpa-
renz und Kostenbewusstsein in der Bevölkerung, aber auch in der 
Politik sind aufgrund der freien Presse in Deutschland groß wie nie.

Repräsentativität 
bleibt die 
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Der Volksbegehrensbericht 2019 des Vereins „Mehr Demokratie“ 
listet allein im Jahr 2018 17 direktdemokratische Verfahren in sie-
ben verschiedenen Bundesländern aus. Das ist eine Verdopplung 
im Vergleich zum Vorjahr und unterstreicht eindrücklich die leben-
dige Beteiligungskultur in Deutschland.

Volksentscheide auf Bundesebene
Folglich erschiene es aus Sicht mancher als konsequent, wenn nun-
mehr der Ruf nach Referenden auf Bundesebene erhört würde. 
Ein solcher Schritt ist aus verschiedenen guten Gründen mit Vor-
sicht zu sehen. Die bekanntesten nationalen Volksentscheide der 
letzten Jahre belegen dies. Die 2014 abgehaltene Schweizer „Mas-
seneinwanderungsinitiative“ ist mit 50,3 Prozent zu 49,7 Prozent 
noch deutlich knapper ausgegangen als das Brexit-Referendum von 
2016, bei dem die „Brexiteers“ mit 51,9 Prozent zu 48,1 Prozent 
obsiegten. Bis heute sind die offenen Fragen im Zusammenhang mit 
beiden Volksabstimmungen nicht abschließend geklärt und die da-
durch provozierte Spaltung der Gesellschaft ist nicht ansatzweise 
überwunden worden. Auch das Beispiel von Stuttgart 21 und die 
noch immer stattfindenden Montagsdemos zeigen, dass es selbst 
bei eindeutigeren Ergebnissen fast neun Jahre nach der Abstim-
mung keinen Frieden gibt.

Die den Volksentscheiden oft zugrunde liegenden Ja-Nein-Fragen 
sind nicht geeignet, um die heutige Komplexität und bestehen-
den Interdependenzen von Sachverhalten abzubilden. Dies auch 
vor dem Hintergrund, dass die Bürger*innen über hochkomplexe, 
meist gesellschaftspolitisch heikle Sachverhalte entscheiden sollen, 
ohne sich intensiv damit befasst zu haben. 

Beim Volksentscheid können die Bürger*innen durch geschickte 
Emotionalisierung manipuliert werden. Sie sind vor dem Entscheid 
anfällig für Stimmungsmache aus den extremen politischen Lagern. 
Illiberale Vorstellungen lassen sich damit am besten durchsetzen. 
Gute Politik lebt zwar von Emotionen. Aber Entscheidungen ledig-
lich auf Basis von Emotionen führen nicht zu guten Ergebnissen.  

Spaltung durch 
Volksentscheide?
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Dazu kommt, dass Plebiszite statt zu einen eher ausgrenzen. Bei 
allgemeinen Wahlen kommen immer Gewinner*innen und Verlie-
rer*innen ins Parlament. Durch Koalitionen gibt es Kompromisse 
und auch gute Argumente der Opposition fließen ebenso wie die 
Standpunkte der Zivilgesellschaft oder aus den Ländern in den par-
lamentarischen Prozess ein. Bei Volksentscheiden hingegen gibt es 
zumeist knappe Mehrheiten, der Rest fällt schlicht unter den Tisch 
und findet keine weitere Beachtung. Politik durch Volksentschei-
de benachteiligt genau diejenigen, die eine Demokratie eigentlich 
zu schützen hat: Minderheiten. Minderheiten haben anders als im 
repräsentativen Parlamentarismus keinen Schutz. Volksentscheide 
fördern Lobbys und extreme politische Lager. 

Kein Wunder, dass Rechtspopulist*innen am lautesten nach direk-
ter Demokratie rufen. Für sie ist es ein geeignetes antiparlamen-
tarisches Kampfmittel, um den Menschen Volksnähe vorzugaukeln 
und fehlende Legitimität und fehlende Mehrheiten auszugleichen. 

Die AfD fordert beispielsweise, dass keine Grundgesetzänderung 
mehr ohne Zustimmung des Volkes möglich sein soll und dass es 
ein Vetorecht für Parlamentsbeschlüsse durch Referenden geben 
soll. Dies ist aber weniger eine Ergänzung der bewährten reprä-
sentativen Demokratie, sondern eine Beschneidung. Damit soll das 
Parlament als Ort der kontroversen Debatte und des gesellschaftli-
chen Kompromisses ausgehebelt werden. Wohin dies führen kann, 
hat uns unsere Vergangenheit gelehrt. 

Direkte Demokratie: Mittel, um fehlende Legitimation 
auszugleichen
Kurzum: Direkte Demokratie hat keine befriedende und stabilisie-
rende Wirkung auf die Gesellschaft, wie es ihre Befürworter*innen 
gerne betonen. Und sie ist beileibe auch kein Allheilmittel gegen 
Politikverdrossenheit. Im Vergleich zu Ländern mit großer direkt-
demokratischer Tradition wie beispielsweise die USA oder die 
Schweiz haben wir bei der letzten Bundestagswahl eine sehr hohe 
Wahlbeteiligung von 76,2 Prozent erlebt. Bei den Volksabstim-
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mungen und Nationalratswahlen in der Schweiz nehmen durch die 
häufigen Abstimmungen kaum mehr als 45 Prozent der Stimmbe-
rechtigten teil, was zu einer nicht sehr breiten demokratischen Le-
gitimation führt – vor allem wenn man den zumeist knappen Aus-
gang der Abstimmungen berücksichtigt.

Und nicht zu vergessen, gibt es in unserem repräsentativen System 
durch die direkt gewählten Abgeordneten die direkte Rückkopp-
lung von den Bürger*innen in Reinform. Insofern ist es für mich 
absolut fraglich, warum im Zuge einer notwendigen Wahlrechtsre-
form zur Begrenzung der Abgeordnetenanzahl die Zahl der Wahl-
kreise reduziert und damit verbunden die Rückkopplungsmöglich-
keiten beschnitten werden sollen.

Politikberatung durch Bürger*innen
Rückkopplung ist aber auch anders vorstellbar. Einen interessan-
ten, wenn auch nicht neuen, aber zumindest neu entdeckten Ansatz 
verfolgt der Verein „Mehr Demokratie“ mit dem Projekt „Bürger-
rat“. Schon im Athen der Antike wurden fast alle politischen Posi-
tionen ausgelost, sodass die Bürger*innen in politische Prozesse 
einbezogen wurden. Die Idee dahinter: Wenn es ein Problem gibt, 
sollte man die Bürger*innen hören. Man spricht von Aleatorischer 
Demokratie, welche bis in das 13. Jahrhundert hinein in Italien weit 
verbreitet war und beispielsweise auch in Frankfurt oder Münster 
praktiziert wurde. Das System verschwand erst mit der Französi-
schen Revolution von der politischen Bildfläche. 

Jetzt erlebt es eine Art Renaissance. Bereits 2004 wurde es in der 
kanadischen Provinz British Columbia in Form einer „Citizens As-
sembly“ zur Ausarbeitung einer Wahlrechtsreform erfolgreich revi-
talisiert. Im erzkatholischen Irland wurde 2014 die Einführung der 
sogenannten „Homo-Ehe“ durch einen Bürgerrat gelöst. Seit 2019 
gibt es in der deutschsprachigen Gemeinschaft in Ostbelgien den 
ersten institutionalisierten Bürgerrat, der sich mit unterschied-
lichsten Themen befasst. In Deutschland selbst wurde mit diesem 
Instrument in Baden-Württemberg vor drei Jahren die hoch politi-
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sche und ebenso umstrittene Frage der Altersversorgung von Ab-
geordneten neu geordnet und befriedet. So wundert es nicht, dass 
auch das Saarland angekündigt hat, Bürgerforen etablieren zu wol-
len. 

Diese Bürgerräte sind aus zufällig, aber repräsentativ ausgewähl-
ten Bürgern*innen zusammengesetzte Gremien, die zur Erörterung 
eines konkreten Problems einberufen werden, öffentlich tagen und 
am Ende eine Stellungnahme in Form eines Bürgergutachtens ver-
fassen. Aber auch Bürgerräte sind nicht unumstritten.

Nachteilig ist offenkundig, dass unser ohnehin oft schwerfälliges 
System mit den Bürgerräten als weitere Instanz zusätzlich ver-
kompliziert würde. Auch wenn die Teilnehmer*innen zufällig aus-
gewählt sind und zu bestimmten Themen als Lai*innen gelten, so 
haben sie doch auch bestimmte Haltungen und Positionen, agieren 
also nicht neutral. Gleiches gilt für die von den Organisator*innen 
bereitgestellten Informationen und Präsentationen. Die Bürger-
räte sind folglich ebenso politische Akteure, die sich durch einen 
Dschungel von Eigen- und Fremdinteressen kämpfen müssen. Im 
Ergebnis entstehen Parallelstrukturen. Dabei fehlt solchen Bür-
gerräten durch ihre zufällige temporäre Berufung jegliche demo-
kratische Legitimation. Und sie können faktisch auch nicht in Ver-
antwortung genommen werden, wenn etwas grundsätzlich schief 
gelaufen ist. Schließlich steht die zentrale Frage im Raum, ob einige 
zufällig ausgewählte Bürger*innen nach kurzer Zeit Lösungen für 
hoch komplexe Probleme finden können, woran unmittelbar Be-
troffene, Sachverständige, Politiker*innen und Wissenschaftler*in-
nen oft auch nach monate- oder gar jahrelangen Debatten und Pro-
zessen scheitern. 

Unbestritten positiv ist, dass Bürgerforen im Gegensatz zu Volks-
entscheiden der Polarisierung und Spaltung der Gesellschaft ent-
gegenwirken. Sie zeichnen sich durch ein hohes Maß an Ausgleich 
und eine befriedende Wirkung aus. Der Einfluss von Lobbygrup-
pen wird deutlich reduziert. Dadurch sind solche Formate weniger 
anfällig für demagogische Argumente. Sie können die Komplexität 
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der Realität besser abbilden, da es mehr Optionen als ja, nein und 
Enthaltung gibt. In ihnen ist die Möglichkeit des Kompromisses 
systemisch angelegt. Und durch die zusätzliche Bürger-Kompo-
nente – und hier sehe ich den entscheidenden Punkt – könnte die 
demokratische Legitimation von Politik und damit die Demokratie 
insgesamt gestärkt werden.

Ergänzende Bürgerräte als konsultative Gewalt
Insofern wäre es einen Versuch wert, dass in Deutschland bewähr-
te Modell der repräsentativen Demokratie auf Bundesebene mit 
deliberativen Elementen anzureichern. Entscheidend ist die Frage, 
wie dies geschehen könnte. 

Hilfreich ist in diesem Zusammenhang der Blick auf die Empfeh-
lungen des von Mehr Demokratie e.V. organisierten ersten Bürger-
rates, der sich mit erweiterten Möglichkeiten direkter Demokratie 
in Deutschland befasst und die Ergebnisse im November 2019 an 
Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble übergeben hat.

Sinnvoll und schnell realisierbar erscheint die Einrichtung einer 
unabhängigen Stabsstelle für Bürgerbeteiligung und direkte De-
mokratie. Als erste Anlaufstelle für alle Bürger*innen könnte sie 
in rechtlichen und organisatorischen Fragen beraten. Diese könnte 
beispielsweise an die jüngst geschaffene Ehrenamtsstiftung oder 
an das Forum Recht angedockt werden.

Daneben wäre denkbar, dass bei bestimmten Themen Bürgerräte 
parallel zu Gesetzgebungsprozessen einberufen werden könnten. 
Hier böte sich an, eine zeitliche Verortung zwischen Verbändean-
hörung und Kabinettsbeschluss zu definieren. In Ergänzung könn-
ten die Bürgerräte in der Folge einen festen Platz mit Rederecht in 
Anhörungen und Expertengesprächen der Bundestagsausschüsse 
erhalten, um das legislative Blickfeld zu weiten.

Und natürlich muss die Frage geklärt werden, wann, wie oft und 
zu welchen Themen Bürgerräte berufen werden sollen. Das Ins-
trument sollte nicht zu oft eingesetzt werden, da damit eine Ent-
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wertung einhergehen könnte. Zunächst erscheint vorstellbar, dass 
mögliche Koalitionspartner direkt in ihrem Koalitionsvertrag The-
men benennen, die durch einen begleitenden Bürgerrat aufgewer-
tet werden sollen. Ansonsten könnten Schwellenwerte – auch diese 
sind in Koalitionsverträgen, aber auch durch Gesetz definierbar – 
herangezogen werden. Als Orientierung vorstellbar sind Gesetzesi-
nitiativen, die finanzielle Folgekosten von mindestens 5 Milliarden 
Euro  p. a. nach sich ziehen oder von denen mindestens 25 Pro-
zent der Bundesbürger*innen mittelbar betroffen sind. Dadurch 
wird die Konzentration auf die großen gesellschaftlichen Fragestel-
lungen wie die Sozialversicherungssysteme, Steuern oder die Kli-
mapolitik garantiert. 

Wichtig ist, dass die gewählten Volksvertreter*innen und die von 
ihnen getragene Regierung weiterhin die Gestaltungshoheit besit-
zen, disruptive Entwicklungsimpulse setzen und für diese auch in 
Verantwortung genommen werden können. Das Parlament darf 
nicht an das Bürgergutachten gebunden sein müssen. Es muss im 
Gesetzgebungsprozess aber verpflichtet werden, zu Vorschlägen 
der Bürgerräte Stellung zu nehmen und Ablehnungen zu begrün-
den. 

Die Kombination von deliberativen Elementen und repräsentativer 
Demokratie würde es den Bürger*innen ermöglichen, noch öfter 
mitzugestalten und Politik entsprechend im Dialog sowie auf Au-
genhöhe zu erleben. Das könnte eine echte Chance sein, unserer 
Demokratie mehr Resilienz zu verleihen. Insofern wäre es einen 
Versuch wert, Bürgerräte in einem der kommenden Koalitionsver-
träge zu verankern.

Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Engagement 
des Einzelnen – jede/r Bürger*in ist gefragt
Aber auch ohne große politische Kenntnisse dürfte jedem Men-
schen allein schon beim Blick in die Nachrichten klar sein, dass bes-
sere Ermittlungsmöglichkeiten im Internet, gepaart mit neuen Ge-
setzen sowie Bürgerräten als Erweiterung des parlamentarischen 
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Prozesses nicht ausreichen werden, um die anfangs beschriebene 
Erosion der Demokratie abzuwenden. Genauso wenig ist allein die 
Politik für gesellschaftliche Entwicklungen verantwortlich. 

Und dennoch obliegt der Politik eine besondere Verantwortung, die 
vor allem durch ihre gesetzgeberische Tätigkeit und ihren Gestal-
tungsspielraum begründet ist. Politiker*innen haben somit bessere 
Möglichkeiten, Dinge zu ändern. Deshalb müssen sie Vorbild sein, 
Orientierung geben und sich an die neuen Herausforderungen an-
passen. Sie müssen wieder näher an die Bürger*innen rücken, ins 
Gespräch kommen, hören wo der buchstäbliche Schuh im Alltag 
drückt, Argumente austauschen. Rausgehen, Politik und die immer 
kompliziertere Welt erklären. Das ist anstrengend, bringt aber auch 
die Bürger*innen wieder näher an die Politik und fördert das ge-
genseitige Verständnis. Dauerempörung über die Anderen ist hilf-
los. Besser ist der Versuch, falsche Behauptungen sachlich richtig-
zustellen. Leider sind wir damit auch im Bundestag noch nicht dort 
angekommen, wo wir hinwollen.

Aber ebenso müssen sich auch alle Bürger*innen in diesem Land 
selbst reflektieren. Es braucht wieder mehr Gemeinschaftssinn, 
statt Egoismus. Es braucht mehr Zusammenhalt, statt Ausgren-
zung. Es braucht mehr Engagement, statt nur wegschauen oder mit 
dem Finger auf andere zeigen. Es braucht die Erkenntnis, dass jeder 
einen kleinen Beitrag leisten kann, um unser Land jeden Tag ein 
Stück lebenswerter zu machen. Diese Anpackmentalität unserer El-
tern und Großeltern, die Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg 
wieder aufgebaut haben, um ihren Kindern, um uns ein besseres 
Leben zu ermöglichen, braucht es auch heute als DNA für Deutsch-
land. 

Dazu zählt auch, bereit zu sein, selbst politisch Verantwortung zu 
übernehmen. Menschen müssen sich in Parteien und Parlamenten 
füreinander engagieren. Schließlich legen Parteien ein breites Pro-
gramm vor. Das ist dem heftigen Auf und Ab einer populistischen 
Stimmungsdemokratie meilenweit überlegen. Deshalb genießen 
Parteien zu Recht Verfassungsrang. Umso enttäuschender ist, dass 
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es heute in immer mehr Städten und Gemeinden nicht mehr ge-
lingt, genügend Kandidaten bei Kommunalwahlen zu finden und 
den Parteien die Mitglieder weglaufen. Hier ist jeder Einzelne ge-
fordert für unsere Demokratie einzustehen. Denn Demokratie ohne 
Demokrat*innen kann nicht funktionieren.
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Dr. Andreas Paust

Zwei verfeindete Schwestern und ihr 
vermittelnder Bruder. Repräsentative, 
direkte und dialogorientierte 
Partizipation auf lokaler Ebene

Zahlreiche Beispiele aus den Kommunen zeigen, dass eine Verknüp-
fung der drei Partizipationsformen in der Vielfältigen Demokratie 
möglich ist und zunehmend praktiziert wird. Das ist aber nur dann 
möglich, wenn alle Akteur*innen gewillt sind, gewissermaßen über 
ihren Schatten zu springen, und sich auf neue Rollenverständnisse 
einzulassen.

Seit Jahren werden zurückgehende Wahlbeteiligungen und sinken-
de Parteimitgliedschaften als Indikatoren für eine Krise der reprä-
sentativen Demokratie angesehen. Dennoch stellt repräsentative 
Partizipation nach wie vor die tragende Säule (oder – je nach Sicht-
weise – das Fundament) des kommunalen politischen Systems dar. 
In jeder Kommune nominieren Parteien und Wählergemeinschaf-
ten Kandidat*innen für die Gremien, die dann in den regelmäßig 
stattfindenden Kommunalwahlen zu Mandatsträger*innen gewählt 
werden. Deren Hauptaufgabe ist es, im Rahmen der kommunalen 
Selbstverwaltung über Themen zu entscheiden, die das lokale Ge-
meinwesen betreffen. Auch wenn Parteien immer weniger Mit-
glieder haben und immer weniger Bürger*innen zu den Kommu-
nalwahlen gehen, ist nicht zu erkennen, dass dieses System der 
Repräsentation in naher Zukunft kollabieren könnte. 

Jedoch hat das repräsentative System schon länger kein Monopol 
mehr auf die Entscheidungsfindung. In ganz Deutschland nimmt 
die Zahl der von Bürger*innen initiierten Bürgerbegehren und Bür-
gerentscheide zu (vgl. Mehr Demokratie e.V. 2018). Abstimmungen 
in Räten und Kreistagen sind heute nicht mehr der einzige Weg, 
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verbindliche Beschlüsse auf kommunaler Ebene herbeizuführen. 
Insbesondere mit Hilfe kassierender Bürgerbegehren nehmen die 
Bürger*innen immer mal wieder den gewählten Repräsentant*in-
nen die Entscheidung aus der Hand. Auch wenn dann vereinzelt 
Kritik an „Entscheidungen aus dem Bauch heraus“ geäußert wird, 
gibt es keinerlei Anzeichen dafür, dass direktdemokratische Par-
tizipation nicht auch zukünftig fester Bestandteil des politischen 
Entscheidungssystems deutscher Kommunen sein wird.

Das Gleiche gilt für die in den letzten Jahren verstärkt zu beobacht-
ende Bürgerbeteiligung. Während zahlreiche Verwaltungsgesetze 
immer schon für formelle Bürgerbeteiligung in Form von früher 
Bürger- und Öffentlichkeitsbeteiligung sorgten, wenden sich Kom-
munen heute zunehmend der informellen Bürgerbeteiligung zu. Sie 
führen Zukunftskonferenzen durch, lassen Bürgergutachten erar-
beiten oder setzen Runde Tische ein. Sie geben sich Leitlinien für 
Bürgerbeteiligung, richten Ausschüsse für Bürgerbeteiligung ein 
und bestellen Beauftragte für Bürgerbeteiligung (vgl. Allianz Viel-
fältige Demokratie/Bertelsmann Stiftung 2018b). Für diese frei-
willige, in keinem Gesetz normierte Partizipationsform haben sich 
die Begriffe deliberative (Ottmann 2008), kooperative (Holtkamp/
Bogumil/Kißler 2006) oder dialogorientierte (Kamlage/Richter/
Nanz 2018) Demokratie herausgebildet. Für einen Rückgang der 
informellen Beteiligung gibt es keine Anzeichen, im Gegenteil steigt 
die Zahl der Kommunen, die sich – zum Beispiel durch Bürgerbetei-
ligungssatzungen – freiwillig selbst zu mehr Beteiligung verpflich-
ten. 

Die Erweiterung der repräsentativen Partizipation um direktde-
mokratische und dialogorientierte Beteiligungsformen ist eine 
Entwicklung, die von der Fachwelt mit Begriffen wie „Hybride De-
mokratie“ (Kersting 2013) oder „Vielfältige Demokratie“ (Bertels-
mann Stiftung/Staatsministerium Baden-Württemberg 2014) be-
legt wurde. 

Da jedoch einerseits direktdemokratische Instrumente auf Bun-
desebene (noch) fehlen beziehungsweise auf Landesebene (mit 
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Ausnahme der Stadtstaaten Hamburg und Berlin) eher selten An-
wendung finden, und sich andererseits dialogorientierte Partizipa-
tionsformen auf Bundes- und Landesebene noch in der Entwick-
lungsphase befinden, ist es vor allem das kommunale politische 
System, auf das diese Bezeichnungen zutrifft. 

Die Beobachtung, dass in deutschen Kommunen eine Vielfältige De-
mokratie existiert, wirft die Frage auf, wie das Zusammenwirken 
der drei Partizipationsformen Repräsentation, Direktdemokratie 
und Dialog funktioniert. In welchem Verhältnis stehen sie zueinan-
der? Blockieren sie sich gegenseitig? Ergänzen sie sich? Kann man 
sie in einem konstruktiven Prozess miteinander verknüpfen? Diese 
Fragen werden nachfolgend mit Blick auf ihre jeweiligen Funkti-
onslogiken beantwortet.

Zwei verfeindete Schwestern und ein kleiner Bruder: 
die Funktionslogiken der politischen Partizipation
Die repräsentative, die direktdemokratische und die dialogorien-
tierte Partizipation folgen je unterschiedlichen Funktionslogiken 
(vgl. Allianz Vielfältige Demokratie/Bertelsmann Stiftung 2018a).

Die wichtigste Funktion der repräsentativen Partizipation liegt da-
rin, in regelmäßigen Wahlen Mandatsträger*innen zu bestimmen, 
damit diese verbindliche Entscheidungen treffen. Dazu finden – in 
der Regel nach einem längeren Meinungsbildungs- und Beratungs-
prozess in politischen Gremien (Fraktionen, Parteiversammlun-
gen etc.) und kommunalen Gremien (Ausschüsse, Räte, Kreistage 
etc.) – Abstimmungen statt, bei denen die Mandatsträger*innen 
Beschlüsse fassen. Deshalb herrscht in kommunalpolitischen Gre-
mien – unabhängig davon, ob sie in konkordanz- oder konkurrenz-
demokratischen Entscheidungsstrukturen (Bogumil/Holtkamp 
2016) angesiedelt sind – ein Konkurrenzmodus vor. Die politischen 
Akteur*innen treten in einen Wettbewerb ein, bei dem sie ihre Po-
sitionen, die sie im Wahlkampf eingenommen haben, oder die sie 
in innerparteilichen und außerparlamentarischen Beratungen ge-
funden haben, in einer Abstimmung gegen den politischen Gegner 
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durchsetzen wollen. Bürger*innen kommen in diesem Konstrukt 
indirekt vor, indem sie – als Wähler*innen – pauschal im Rahmen 
der Stimmabgabe oder später durch Kontaktaufnahme mit Man-
datsträger*innen mittelbar Einfluss auf Entscheidungen nehmen.

Auch bei der direktdemokratischen Partizipation geht es darum, 
zu verbindlichen Entscheidungen zu kommen. Diese werden aller-
dings nicht von gewählten Mandatsträger*innen getroffen, sondern 
unmittelbar von den Bürgern*innen. Auch in diesem Konstrukt 
herrscht ein Konkurrenzmodus vor. Die Akteure – im klassischen 
Fall eines kassierenden Bürgerbegehrens sind das Ratsmehrheit 
versus opponierende Bürgerschaft – spitzen ihre Positionen zu, 
denn ihr Ziel ist, eine Abstimmung zu gewinnen. Auf diese Weise 
werden Bürger*innen in der Abstimmungskabine zu Entschei-
der*innen, die anstelle des Rates handeln. Sie nehmen daher eine 
direkte Rolle ein.

In beiden Fällen – repräsentative wie direkte Partizipation – sind 
die Beschlüsse verbindlich. Sie sind von der Verwaltung nach bes-
tem Wissen und Gewissen umzusetzen. 

Das ist der entscheidende Unterschied zur dialogorientierten Par-
tizipation. Diese ist grundsätzlich unverbindlich, denn ihre Funk-
tion liegt nicht im Treffen verbindlicher Entscheidungen, sondern 
in der Entscheidungsvorbereitung.1 Alle Verfahren zur Bürger- und 
Öffentlichkeitsbeteiligung dienen dazu, Bürger*innen zu konsul-
tieren und ihre Meinungen, Hinweise, Anregungen und Vorschläge 
in den Entscheidungsprozess zu integrieren. Da die Letztentschei-
dung bei den gewählten Repräsentant*innen verbleibt, nehmen die 
Bürger*innen in diesem Konstrukt die Rolle von Berater*innen ein, 
die im Rahmen des parlamentarischen Prozesses Entscheidungen 
mittelbar beeinflussen. Sie stehen daher nicht in einem antagonis-
tischen Verhältnis zu den Mandatsträger*innen. Deshalb zeichnet 
sich dieses Modell durch einen Konsensmodus aus.

Repräsentative und direktdemokratische Partizipation sind sich 
insofern ähnlich, als beide Konkurrenzmodelle sind. Sie handeln 
nach der gleichen Logik, wonach jede/r Akteur*in eine Abstim-
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mung gewinnen will. Während aber im Fall der Repräsentation die 
Gegensätzlichkeit als Parteienkonkurrenz systemimmanent ist, 
verläuft im Fall der direktdemokratischen Partizipation der Graben 
zwischen Mandatsträger*innen und Bürgerschaft. Weil Repräsen-
tation und Direktdemokratie sich hinsichtlich ihrer Art, Entschei-
dungen zu treffen, so ähnlich sind, stehen sie in einem direkten 
Konkurrenzverhältnis zueinander. Salopp formuliert, könnte man 
sie die verfeindeten Schwestern der Partizipation nennen. 

Demgegenüber beschränkt sich die dialogische Bürgerbeteiligung 
darauf, Hinweise und Anregungen zur Entscheidungsvorbereitung 
zu geben. Sie handelt innerhalb der repräsentativen Strukturen 
und setzt nicht die Mechanismen des konkurrenzgetriebenen Ent-
scheidungsprozesses außer Kraft. Sie ist gewissermaßen der kleine 
Bruder der Partizipation.  Abbildung 1 stellt die unterschiedlichen 
Funktionslogiken tabellarisch dar.

Die Beobachtung, dass die drei Partizipationsformen im Einzelnen 
unterschiedlichen Logiken folgen, lässt befürchten, dass sie kaum 
produktiv zusammenwirken können. Jedoch zeigen Beispiele aus 
ganz unterschiedlichen Kommunen, dass eine konstruktive Ver-
knüpfung sehr wohl möglich ist.

 
Funktionslogiken demokratischer Partizipationsformen 
(überarbeitet und ergänzt nach Allianz Vielfältige Demokratie, Bertelsmann Stiftung 2018a, S. 11) 

 Repräsentative 
Partizipation 

Direktdemokratische 
Partizipation 

Dialogorientierte 
Partizipation 

Hauptmerkmal Wahl mit 
Parteienwettbewerb 

Abstimmung mit 
thematischer Zuspitzung 

Dialog mit inhaltlichem 
Austausch 

Ziel Entscheidung Entscheidung Ideensammlung, 
Verständigung 

Verbindlichkeit der 
Ergebnisse 

verbindlich verbindlich unverbindlich 

Rolle der 
Bürger*innen 

Wähler*in Entscheider*in Berater*in, 
Ideengeber*in 

Bürgerschaftliche 
Willensbildung 

indirekt direkt indirekt 

Modus Konkurrenz Konkurrenz Konsens 
 

Abbildung 1:	 Funktionslogiken demokratischer Partizipationsformen (überarbeitet und ergänzt nach: 
Allianz Vielfältige Demokratie/Bertelsmann Stiftung 2018a, S. 11)

Ergänzung oder 
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Unterstützung von Macht: Verknüpfung von 
repräsentativer und dialogorientierter Partizipation
Weil repräsentative und dialogorientierte Partizipation Entschei-
dungsstrukturen darstellen, die nicht in einem Konkurrenzver-
hältnis zueinanderstehen, lassen sich in zahlreichen Kommunen 
Bürgerbeteiligungsverfahren beobachten. Beispiele finden sich in 
diesem und den vorangegangenen Ausgaben des KURSBUCH BÜR-
GERBETEILIGUNG zur Genüge. Sie alle illustrieren, dass kommu-
nale Mandatsträger*innen grundsätzlich keine Probleme damit 
haben, Ideen und Anregungen der Bürger*innen in ihre politischen 
Entscheidungsprozesse einzubeziehen, wenn das Letztentschei-
dungsrecht bei ihnen verbleibt. 

Deshalb sind auch zunehmend mehr Mandatsträger*innen da-
mit einverstanden, wenn in ihrer Kommune feste Strukturen für 
Bürgerbeteiligung etabliert werden. Ausgehend vom Beispiel der 
Stadt Heidelberg geben sie sich „Leitlinien für mitgestaltende Bür-
gerbeteiligung“ mit Vorhabenlisten und Beteiligungsbeauftragten 
beziehungsweise Stabs- und Koordinierungsstellen für Bürgerbe-
teiligung (vgl. Allianz Vielfältige Demokratie/Bertelsmann Stiftung 
2018a und 2018b). Indem sie als Auftraggeber*innen von Bürger-
beteiligung fungieren, deren Rahmenbedingungen festlegen und 
selbst in Beteiligungsausschüssen mitarbeiten, behalten sie das 
Heft des Handelns in der Hand. Und das Letztentscheidungsrecht 
verbleibt sowieso bei ihnen. 

Teilung von Macht: Verknüpfung von repräsentativer 
und direkter Partizipation
Schwieriger scheint die Verknüpfung von repräsentativer mit di-
rekter Partizipation. Denn hier geht es um die Machtfrage: Haben 
Bürger*innen „die Chance (…), den eigenen Willen auch gegen Wi-
derstände (der Kommunalpolitiker*innen, A.P.) durchzusetzen“ 
(Weber 1980)? Auf den ersten Blick ist die Sachlage eindeutig: 
Wenn Bürger*innen mit Hilfe eines Bürgerbegehrens gegen ei-
nen Beschluss der Vertretungskörperschaft vorgehen, stellen sie 
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– jedenfalls in dem konkreten Einzelfall – die Legitimation der ge-
wählten Mandatsträger*innen in Frage. Sie drängen diese in eine 
Verteidigerrolle. Ein konstruktives Zusammenwirken der beiden 
Partizipationsformen scheint nicht möglich. 

Tatsächlich aber gibt es in der Praxis nur selten die Konfrontation 
„Gemeinderat versus Bürgerschaft“. Häufig werden Bürgerbegeh-
ren von aktiven Kommunalpolitiker*innen auf den Weg gebracht 
oder zumindest organisatorisch unterstützt (vgl. Paust 2000, 78 
ff.). Oppositionelle Mandatsträger*innen, die bei Gremienabstim-
mungen unterlegen sind, nutzen direktdemokratische Instrumen-
te in der Hoffnung, auf diesem Wege ihre Positionen doch noch 
durchsetzen zu können. Wenn Bürgerbegehren dadurch zu „Partei-
begehren“ werden, mögen manche das „Missbrauch eines bürger-
schaftlichen Rechts“ nennen. Aber in dem Maße, wie gewählte Re-
präsentant*innen zu direktdemokratischen Instrumenten greifen, 
leisten sie einer Verknüpfung von repräsentativer mit direktdemo-
kratischer Partizipation Vorschub.

Das gilt erst recht, wenn kommunale Vertretungskörperschaften 
sogenannte „Ratsreferenden“ auf den Weg bringen.2 Wenn ein 
Stadtrat die Durchführung eines Bürgerentscheids beschließt, be-
stimmen die Repräsentant*innen das direktdemokratische Verfah-
ren: Sie legen fest, dass überhaupt abgestimmt wird, sie bestimmen 
den Abstimmungstermin, sie formulieren die Abstimmungsfrage. 
Ob sie das tun, weil es keine Mehrheiten in den Gremien gibt, ob sie 
ein strittiges Thema aus dem Wahlkampf heraushalten wollen oder 
ob sie ein ungültiges Bürgerbegehren doch noch zur Abstimmung 
bringen wollen (vgl. Paust 2000, S. 81. ff.), ist dabei nicht wichtig. 
Entscheidend ist, dass das repräsentative System mit Hilfe eines 
Ratsbegehrens direktdemokratische Partizipation erst möglich 
macht.

Ein relativ neuer Weg, Repräsentation mit direkter Demokratie zu 
verbinden, ist der Bürgerhaushalt/das Bürgerbudget. Zunehmend 
mehr Städte ermöglichen den Bürger*innen nicht nur, Vorschläge 
zur Verwendung von Haushaltsmitteln zu machen, sondern auch 
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darüber zu entscheiden. Hier haben die Ratsgremien offenbar kei-
ne Probleme damit, einen Teil ihrer politischen Macht, nämlich ihr 
„Königsrecht“ Budgethoheit, an die Bürgerschaft abzutreten (vgl. 
Neunecker 2016, S.238).

Einzelne Ratsmitglieder führen Bürgerbegehren durch, komplette 
Räte geben wichtige Entscheidungen an die Bürgerschaft ab und 
beschneiden ihr eigenes Budgetrecht. Die Verknüpfung repräsen-
tativer mit direktdemokratischer Partizipation wird in vielen deut-
schen Kommunen zunehmend Realität, ohne dass es bisher groß 
aufgefallen ist.

Versachlichung von Macht: Verknüpfung von direkter 
und dialogorientierter Partizipation
Direkte Demokratie sieht sich regelmäßig dem Vorwurf ausgesetzt, 
dass sie zuspitzt, komplexe Sachverhalte vereinfacht und zur Spal-
tung ganzer Stadtgesellschaften beiträgt. Alle drei Kritikpunkte 
sind im Einzelfall durchaus berechtigt, deshalb stellt sich die Frage: 
Kann dialogorientierte Beteiligung die genannten Defizite der di-
rektdemokratischen Partizipation ausgleichen?

Große Hoffnungen werden in die dialogische Vorbereitung von Ab-
stimmungen gesetzt. Das Beteiligungsverfahren zum Bau einer Um-
gehungsstraße in Waren/Müritz (vgl. Kubicek 2014) kann ebenso 
als gelungenes Beispiel hierfür gelten, wie das Verfahren beim Bau 
einer Stadtbahn in Karlsruhe3 oder dasjenige zur Errichtung einer 
Justizvollzugsanstalt in Rottweil (vgl. Broß 2016).

In allen diesen Fällen gab es vor der eigentlichen Abstimmung 
vielfältige Bürgerbeteiligungsverfahren, die von Workshops über 
Ortsbegehungen bis hin zur gemeinsamen Erarbeitung von Ab-
stimmungsinformationen reichten. Ziel der dialogorientierten 
Partizipation war es, die Abstimmungen durch eine sorgfältige De-
liberation vorzubereiten und die Diskussionen im Vorfeld zu ver-
sachlichen. 

Dialoge und  
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Fazit: Vielfältige Demokratie bedarf eines neuen 
Rollenverständnisses der politischen Akteur*innen
Zahlreiche Beispiele aus den Kommunen zeigen, dass eine Ver-
knüpfung der drei Partizipationsformen in der Vielfältigen Demo-
kratie möglich ist und zunehmend praktiziert wird. Selbst die re-
präsentative und die direktdemokratische Partizipation lassen sich 
miteinander verzahnen. Als verbindendes Glied hat sich dabei die 
dialogorientierte Partizipation mit ihren vielfältigen Methoden der 
Bürgerbeteiligung herausgestellt. Offenbar kann – um ein letztes 
Mal das Bild von den Geschwistern zu bemühen – der kleine Bruder 
zwischen den verfeindeten Schwestern vermitteln. 

Das ist aber nur dann möglich, wenn alle Akteur*innen gewillt sind, 
gewissermaßen über ihren Schatten zu springen, und sich auf neue 
Rollenverständnisse einzulassen. Insbesondere kommunale Man-
datsträger*innen tun sich damit jedoch noch schwer. Dass der ver-
meintliche Verzicht auf Entscheidungsrechte im Bürgerentscheid 
mit neuen Handlungsoptionen durch eben diese Partizipations-
form einhergeht, wird noch zu wenig verstanden. Dass die Förde-
rung von und die aktive Mitarbeit an Bürgerbeteiligungsprojekten 
dazu dienen kann, ihre Vermittlerrolle zwischen Verwaltung und 
Bürgerschaft zu stärken, haben viele Mandatsträger*innen noch 
nicht erkannt. Die Erkenntnis, dass die neuen Säulen der direktde-
mokratischen und der dialogorientierten Partizipation die Säule 
des repräsentativen Systems entlasten können, ist noch nicht über-
all angekommen (vgl. Paust 2019). 

Das mag allerdings auch daran liegen, dass die kommunalen Bei-
spiele immer noch zu wenig überregionales Interesse finden. So-
lange der Blick der Medien auf kontroverse Streitfälle und der Blick 
der Wissenschaft vornehmlich auf die Landes- und Bundesebene 
gerichtet ist, wird sich daran auch nichts ändern. Tatsächlich aber 
entwickeln sich gerade auf der kommunalen Ebene Entscheidungs-
strukturen, die mal die eine, mal die andere, mal alle drei Partizipa-
tionsformen erfolgreich miteinander verknüpfen. 

Verschiebung  
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Anmerkungen
1. Eine Ausnahme sind Mediations- und Schlichtungsverfahren, bei denen sich die 
Teilnehmer im Vorfeld verpflichten, das Verhandlungsergebnis zu akzeptieren.
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2. So wurden zwischen 1956 und 2017 6.261 Bürgerbegehren durch Bürger*innen und 
1.242 Ratsreferenden durch den jeweiligen Gemeinderat eingeleitet; vgl. Mehr Demokratie 
2018, S. 7. 
3. Siehe dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Kombilösung_(Karlsruhe)
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Prof. Dr. Frank Brettschneider

Dialog-orientierte Bürgerbeteiligung und 
Bürgerentscheide

Auch die umfangreichste dialog-orientierte Bürgerbeteiligung ver-
hindert nicht, dass es zu kassatorischen Bürgerbegehren kommt. 
Aber sie führt dazu, dass Bürgerentscheide dann weniger erfolgreich 
sind. Dialog-orientierte Bürgerbeteiligung führt auch dazu, dass 
Ratsbegehren im Anschluss an die Beteiligung erfolgreich sind. Eine 
dialog-orientierte Bürgerbeteiligung in der Zeit zwischen dem Rats-/
Bürgerbegehren und dem Bürgerentscheid führt zu Fairness und Ver-
fahrensakzeptanz.

Einleitung und Forschungsfragen
Bauprojekte stoßen oft auf Proteste in Teilen der Bevölkerung. Stets 
artikulieren lokale Bürgerinitiativen ihren Unmut. Umweltverbän-
de springen ihnen bei. Und meist werden die Konflikte auch von 
Parteien aufgegriffen, teilweise für Wahlen instrumentalisiert. Bei 
kommunalen Projekten münden die Proteste nicht selten in Bür-
gerbegehren. Eine Bürgerinitiative wähnt sich in der Mehrheit und 
fühlt sich vom Gemeinderat nicht ausreichend repräsentiert. Sie 
versucht, mittels eines Bürgerbegehrens einen Bürgerentscheid zu 
erzwingen – in der Hoffnung, dann zu gewinnen und einen Gemein-
deratsbeschluss zu kippen (kassatorisches Bürgerbegehren). Mit-
unter legt der Gemeinderat selbst die Entscheidung in die Hände 
der Bürger*innen (Ratsbegehren). Meist erhofft er sich davon eine 
stärkere Legitimation für ein umstrittenes Projekt. Oder er kommt 
so der Forderung nach einem Bürgerentscheid aus den Reihen der 
Projektgegner*innen zuvor.

Unter anderem um eskalierende Konfliktsituationen rund um Bau-
projekte zu vermeiden, werden inzwischen auf kommunaler Ebene 
häufig dialog-orientierte Beteiligungsverfahren durchgeführt (vgl. 

Ausgangsszenarien
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Brettschneider/Müller 2020). Gemeinderäte und Verwaltungen 
versprechen sich davon, dass Interessen und Anregungen der Bür-
ger*innen frühzeitig in die Planungen einfließen können. Ein Bür-
gerbegehren, so die Erwartung, sei dann nicht mehr wahrschein-
lich.

Sowohl zu Bürgerentscheiden als auch zu dialog-orientierten Be-
teiligungsverfahren existieren zahlreiche Studien. Das Zusammen-
wirken beider Elemente kommt jedoch bislang in der Forschung 
zu kurz. Dieses Zusammenwirken steht daher im Mittelpunkt des 
vorliegenden Beitrags. Auf der Basis von sieben Case-Studies aus 
Baden-Württemberg werden erste Erkenntnisse zu den folgenden 
Fragen dargestellt:

•	 Verhindert dialog-orientierte Beteiligung, dass es zu kassato-
rischen Bürgerbegehren kommt?

•	 Führt dialog-orientierte Beteiligung dazu, dass kassatorische 
Bürgerentscheide weniger erfolgreich sind?

•	 Führt dialog-orientierte Beteiligung dazu, dass die Bürger-
schaft nach einem Bürgerentscheid stärker befriedet ist?

Vielfältige Demokratie als Antwort auf 
Legitimationsdefizite
Um mit unterschiedlichen Ansprüchen in einer pluralistischen 
Gesellschaft umzugehen, gibt es verschiedene Ansätze: die reprä-
sentative Demokratie, die direkte Demokratie und die deliberative 
Demokratie. Vereinfacht ausgedrückt, treffen in der repräsenta-
tiven Demokratie die auf Zeit gewählten Repräsentant*innen der 
Bürger*innen die gesellschaftlich verbindlichen Entscheidungen. 
Auf der kommunalen Ebene sind dies die Gemeinderäte sowie die 
(Ober-)Bürgermeister*innen. Sie haben die Aufgabe, Individualin-
teressen so gegeneinander abzuwägen, dass eine gesellschaftlich 
tragfähige Lösung gefunden wird. Dabei kommt den Parteien und 
Wählervereinigungen eine besondere Rolle bei der Meinungs-
bildung zu (vgl. u. a. Vetter/Remer-Bollow 2017). Auch wenn die 

Bürgerentscheide 
und Beteiligung
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repräsentative Demokratie in der Vergangenheit ihre Funktion 
erfüllen konnte, sind in den letzten Jahren vermehrt Zweifel auf-
gekommen, ob sie dazu nach wie vor in ausreichendem Umfang in 
der Lage ist. Zum einen sinkt das Vertrauen in Parteien und in Re-
präsentativorgane. Zum anderen fordern viele Bürger*innen über 
Wahlen hinausreichende Möglichkeit der politischen Einflussnah-
me (vgl. Glaab 2016; Baden-Württemberg Stiftung 2019).

Als Alternative zur repräsentativen Demokratie wird die direkte 
Demokratie propagiert. Hier treffen die Bürger*innen die gesell-
schaftlich verbindlichen Entscheidungen selbst (vgl. Kost 2013; 
Schiller/Mittendorf 2003; Merkel/Ritzi 2017). Der Streit über di-
rekt-demokratische Verfahren wird gelegentlich verbissen geführt. 
Die einen sehen in ihnen ein Allheilmittel gegen Politikverdrossen-
heit. Sie meinen, Bürgerentscheide führen per se zu einem „guten“ 
Ergebnis. Andere verteufeln Bürgerentscheide als ein Untergraben 
der repräsentativen Demokratie. Sie lehnen dieses Instrument da-
her grundsätzlich ab.

In der Praxis hat sich eine differenzierte Sicht entwickelt. In ihr 
werden Bürgerentscheide nicht prinzipiell als „gut“ oder als „ge-
fährlich“ eingeschätzt. Stattdessen werden sie als ein Element 
vielfältiger Demokratie verstanden (vgl. Bertelsmann Stiftung/
Staatsministerium Baden-Württemberg 2014), das die repräsen-
tative Demokratie nicht ersetzt, sondern ergänzt. Vor allem sollen 
kassatorische Bürgerbegehren den Bürger*innen die Möglichkeit 
geben, einen Bürgerentscheid zu erwirken, falls ihre Interessen von 
den gewählten Repräsentant*innen nicht ausreichend berücksich-
tigt wurden. Die direkt-demokratischen Verfahren wirken dann als 
Korrektiv.

Neben der repräsentativen und der direkten Demokratie findet die 
deliberative Demokratie zumindest auf der kommunalen Ebene des 
politischen Systems immer mehr Anklang. Gesellschaftlich tragfä-
hige Entscheidungen seien nur dann möglich, wenn zuvor ein freier 
Austausch unter Gleichen stattgefunden habe, ein rationaler öffent-
licher Diskurs (vgl. Goodin 2000; Habermas 1996).

Direkte Demokratie 
als Ergänzung
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Die dialog-orientierten Verfahren der Bürgerbeteiligung folgen die-
ser Logik. Sie beinhalten keine Entscheidung durch die Bürger*in-
nen. Die direkte Interaktion zwischen Vorhabenträgern, Politik, 
Verwaltung und der Öffentlichkeit hat stattdessen beratenden Cha-
rakter. In einem systematischen Prozess werden konkrete Vorschlä-
ge diskutiert sowie Ideen und Handlungsempfehlungen für Vorha-
benträger und Politik erarbeitet. Zu den entsprechenden Formaten 
zählen u. a. Open Space-Veranstaltungen, Szenario-Workshops, Fo-
kusgruppen, Zukunftswerkstätten und World Cafés (vgl. VDI 2014; 
Nanz/Fritsche 2012; Holtkamp/Bogumil/Kißler 2006; Vetter/Re-
mer-Bollow 2017; Staatsministerium Baden-Württemberg 2014). 
Mit Runden Tischen und Mediationsverfahren wird zudem im Kon-
fliktfall versucht, eine auf Ausgleich zwischen den unterschiedli-
chen Interessen gerichtete Problemlösung zu finden. Mittels einer 
gemeinsamen Faktenklärung soll mindestens eine Versachlichung 
eines Konfliktes ermöglicht werden (vgl. VDI 2014).

Die Voraussetzungen für gelingende Dialoge sind bekannt:

•	 Es muss Entscheidungsspielräume geben. Dialog-orientierte 
Beteiligung macht sonst keinen Sinn; es würde sich um eine 
Schein-Beteiligung handeln.

•	 Die Bürger*innen sowie die zivilgesellschaftlichen Akteure 
müssen frühzeitig einbezogen werden, denn zu Beginn einer 
Planung gibt es noch Entscheidungsspielräume.

•	 Es müssen unterschiedliche Interessen einbezogen werden 
– auch unter Einsatz von aufsuchender Beteiligung und von 
Zufallsbürger*innen.

•	 Es bedarf auf allen Seiten einer respektvollen, wertschätzen-
den Grundhaltung. Dazu zählt auch, den „Anderen“ keine „bö-
sen Absichten“ zu unterstellen. Und dazu zählt eine Offenheit 
für andere Meinungen.

•	 Dialoge sollten professionell gestaltet werden, um Fairness 
und Transparenz zu gewährleisten. Auch bedarf es klarer 
Rahmenbedingungen für ein dialog-orientiertes Beteili-

Fokus auf Dialog
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gungsverfahren (Klarheit über Mandat, Dauer, Umgang mit 
Ergebnissen). Bestenfalls werden die entsprechenden Regeln 
gemeinsam erarbeitet – zum Beispiel in einer Begleitgruppe.

Unabhängig davon, ob repräsentative, direkt-demokratische oder 
deliberative Elemente der Demokratie betrachtet werden, ist die 
frühzeitige und transparente Information über Bauprojekte not-
wendig. Sie schafft die Grundlage für alle weiteren Verfahren. Diese 
Information muss verständlich sein. Beispielsweise sollten im Rah-
men von Fakten-Checks die verhandelten Sachverhalte von einer 
Experten-Sprache in eine laiengerechte Sprache übersetzt werden. 
Zu den Informationsinstrumenten zählen unter anderem Informa-
tionsveranstaltungen, Broschüren, Plakate, eine Webseite und die 
klassische Pressearbeit.

In der vielfältigen Demokratie (siehe Abbildung 1) sind Elemente 
der repräsentativen, der direkten und der deliberativen Demokra-

Funktionen: sachliche Grundlage und größtmögliche Transparenz
Pressearbeit, Veranstaltungen, Print (Broschüren, Plakate, Infoblätter), Online (Webseite, Beteiligungsportal)

INFORMATION

Funktion: Entscheidung

Land: Volksbegehren, Volksentscheid
Kommunen: Bürgerbegehren, Ratsbegehren,

Bürgerentscheid

DIREKTE DEMOKRATIE
Funktionen: Beratung, Entscheidungsvorbereitung

Landesgesetzgebung: Beteiligungsportal, Bürger-Foren, Verbändeanhörung
Landesprojekte: Beteiligungsportal, Formate nach VwV, Öffentlichkeits-

beteiligung und Planungsleitfaden
Kommunale Projekte: Planungswerkstatt, Szenario-Workshops, World Café,

Fokusgruppen, Bürgerforen, Runder Tisch, Mediation, Online-Beteiligung, etc.

DELIBERATIVE DEMOKRATIE

Funktionen: Diskussion und Entscheidung

REPRÄSENTATIVE DEMOKRATIE: LANDTAG UND GEMEINDERÄTE

Abbildung 1:	  Vielfältige Demokratie bei Sachentscheidungen in Baden-Württemberg
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tie miteinander verknüpft (vgl. auch Allianz Vielfältige Demokratie 
2018). Im Folgenden geht es vor allem um die Kombination dia-
log-orientierter Formate mit direkt-demokratischen Verfahren.

Mögliche Kombinationen von dialog-orientierten 
Formaten mit direkt-demokratischen Verfahren 
Dialog-orientierte Formate können auf unterschiedliche Art und 
Weise mit direkt-demokratischen Verfahren kombiniert werden. 
Dabei können dialog-orientierte Verfahren zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten stattfinden:

•	 Zu Beginn eines Projektes, bevor es zu einem Bürger- oder 
Ratsbegehren kommt: Hier interessiert vor allem, ob frühzei-
tige, dialog-orientierte Bürgerbeteiligung verhindert, dass es 
zu einem kassatorischen Bürgerbegehren kommt. Wenn der 
Gemeinderat die Anregungen aus dialog-orientierten Verfah-
ren in seine Entscheidung über ein Projekt aufnimmt, besteht 
für die Bürger*innen eigentlich keine Notwendigkeit mehr, 
den Ratsbeschluss mittels eines kassatorischen Bürgerbe-
gehrens und eines Bürgerentscheids zu korrigieren. Sollte es 
dennoch dazu kommen, müsste der Ratsbeschluss im Bürge-
rentscheid Bestand haben. Außerdem interessiert, ob ein Ge-
meinderat nach einer frühzeitigen, dialog-orientierten Bür-
gerbeteiligung mittels eines Ratsbegehrens die endgültige 
Entscheidung über das Projekt in die Hände der Bürger*in-
nen legt. Dann müsste der Bürgerentscheid zugunsten des in 
der Bürgerbeteiligung erarbeiteten Vorschlags ausgehen.

•	 Zwischen einem Bürger- oder Ratsbegehren und dem Bür-
gerentscheid: Hier interessiert vor allem, ob die dialog-ori-
entierte Beteiligung dazu führt, dass der Ausgang des Bür-
gerentscheids von allen Konfliktparteien akzeptiert wird und 
dass nach dem Bürgerentscheid der Konflikt in der Kommu-
ne befriedet ist. Ein mögliches Format ist die Einsetzung ei-
ner Begleitgruppe durch den Gemeinderat. Deren Aufgabe ist 
es, gemeinsam Spielregeln für den „Wahlkampf“ festzulegen 

Vorgelagerte 
Beteiligung

Integrierte 
Beteiligung



56 | Kursbuch Bürgerbeteiligung #4

sowie Absprachen über eine gemeinsame Informationsbro-
schüre und über gemeinsame Informationsveranstaltungen 
zu treffen.

•	 Nach dem Bürgerentscheid: Auch nach einem Bürgerent-
scheid können noch dialog-orientierte Beteiligungsverfah-
ren stattfinden. Sollten die Bürger*innen in einem Bürge-
rentscheid nach einem kassatorischen Bürgerbegehren den 
Ratsbeschluss mehrheitlich ablehnen, kann in einem dia-
log-orientierten Beteiligungsverfahren das weitere Vorgehen 
geklärt werden. Sollte der Bürgerentscheid zugunsten des 
Ratsbeschlusses ausgehen, kann in einem dialog-orientier-
ten Beteiligungsverfahren die Ausgestaltung des beschlos-
senen Projektes geklärt werden. Dabei geht es dann um das 
Wie des Projektes, nachdem das Ob im Bürgerentscheid ent-
schieden wurde.

Case-Studies aus Baden-Württemberg 
Eine Annäherung an die oben genannten Forschungsfragen er-
folgt auf der Basis von sieben Case-Studies zu Bürgerentscheiden 
in Baden-Württemberg zwischen 2013 und 2018 (siehe Tabelle 1). 
Studierende der Universität Hohenheim haben die Beteiligung zu 
diesen Vorhaben untersucht.1 Dabei prüften sie auch, ob vor den 
Bürgerentscheiden dialog-orientierte Beteiligungsverfahren statt-
gefunden haben und ob dabei die Regeln für erfolgreiche Dialoge 
eingehalten wurden.

Mannheim: Bundesgartenschau (BUGA)
Der Gemeinderat beschloss im Februar 2013, Mannheim solle sich 
für die BUGA 2023 bewerben. Im Mai 2013 erhielt die Stadt den 
Zuschlag. Von einigen Politiker*innen wurden Forderungen nach 
einem Bürgerentscheid laut. Und in der Bürgerschaft regte sich 
Protest gegen das Projekt. So beschloss der Gemeinderat im Juni 
2013, einen Bürgerentscheid durchzuführen.

Nachgelagerte 
Beteiligung
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Kurz darauf formierten sich Bürgerinitiativen pro und contra BUGA. 
Die Auseinandersetzung wurde sehr hitzig und emotional geführt. 
Einige Bürger*innen warfen der Stadt vor, zu wenig und teilwei-
se falsch zu informieren und die Bürgerschaft nicht ausreichend 
einzubeziehen. Der Bürgerentscheid endete knapp pro BUGA. Die 
Gräben in der Bürgerschaft hat er jedoch weiter vertieft. Die Bür-

 

Vorhaben dialog-orientierte 
Beteiligung 

Bürgerentscheid 

Mannheim: 
Bundesgartenschau 

wenig Dialog; 
Mängel in der Information 

Basis: Ratsbegehren 
22.9.2013 
Beteiligung: 59,5 % 
Ergebnis: 50,7 % für den Ratsbeschluss 

Bietigheim-Bissingen: 
Biogutvergärungsanlage 

kein Dialog; 
späte und unvollständige 
Information 

Basis: kassatorisches Bürgerbegehren 
17.7.2016 
Beteiligung: 45,3 % 
Ergebnis: 80,5 % gegen den Ratsbeschluss 

Markdorf: 
Umzug des Rathauses 
ins Bischofsschloss 

keine dialog-orientierte 
Beteiligung; 
viel Information 

Basis: kassatorisches Bürgerbegehren 
16.12.2018 
Beteiligung: 49,2 % 
Ergebnis: 50 % (+ 5 Stimmen) gegen den 
Ratsbeschluss 

Freiburg: Stadionneubau umfangreiche dialog-orientierte 
Beteiligung 

Basis: Ratsbegehren 
1.2.2015 
Beteiligung: 46,5 % 
Ergebnis: 58,2 % für den Ratsbeschluss 

Rottweil: 
Justizvollzugsanstalt 

sehr umfangreiche dialog-
orientierte Beteiligung 

Basis: kassatorisches Bürgerbegehren 
20.9.2015 
Beteiligung: 48,5 % 
Ergebnis: 58,4 % für den Ratsbeschluss 

Rottweil: 
Hängebrücke 

umfangreiche dialog-orientierte 
Beteiligung 

Basis: Ratsbegehren 
19.3.2017 
Beteiligung: 48,4 % 
Ergebnis: 71,6 % für den Ratsbeschluss 

Metzingen: 
Zukunft der Bäder 

sehr umfangreiche dialog-
orientierte Beteiligung; starke 
Verzahnung von Online- und 
Offline-Verfahren 

Basis: kassatorisches Bürgerbegehren 
18.11.2018 
Beteiligung: 47,8 % 
Ergebnis: 71,4 % für den Ratsbeschluss 

 

 

 

Tabelle 1:	 Die untersuchten Bürgerentscheide
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gerinitiative „Mannheim 23 – Keine BUGA 2023“ reichte vor dem 
Verwaltungsgericht Klage gegen den Bürgerentscheid ein. Sie be-
gründete dies unter anderem mit einer angeblichen Verletzung des 
Sachlichkeitsgebots. Auch hielt sie die Abstimmungsfrage für ten-
denziös.

Die Studierenden gelangten zu der Einschätzung, dass es an einer 
aufgeschlossenen und wertschätzenden Grundhaltung auf beiden 
Seiten gemangelt habe. Zudem seien die umfassende Faktenklä-
rung, eine Diskussion über Alternativen und die Transparenz über 
die Finanzierung zu kurz gekommen.

Bietigheim-Bissingen: Biogutvergärungsanlage
Die Stadt Bietigheim-Bissingen wollte eine Biogutvergärungsanla-
ge bauen. Im April 2015 wurde das Projekt für den Standort „Wald-
hof“ im Gemeinderat präsentiert. Die für den Juni geplante Abstim-
mung wurde jedoch aufgrund von Widerständen aus den Reihen 
der CDU und der Grün-Alternative-Liste (GAL) im Gemeinderat 
vertagt. Im Juli beschloss der Gemeinderat die Gründung der Bio-
gutvergärung Bietigheim GmbH. Im September gründeten die Pro-
jektkritiker*innen die Bürgerinitiative „Es gärt“. Im gleichen Monat 
gab die Stadt einen alternativen Standort im „Steinbruch Fink“ be-
kannt, und der Gemeinderat diskutierte die beiden Standorte. Eine 
Diskussion mit der Bürgerschaft fand im Oktober nur im Rahmen 
eines allgemeinen Dialogs zu Bauprojekten der Stadt statt. Eben-
falls im Oktober beschloss der Gemeinderat den Vorrang für den 
Standort „Steinbruch Fink“; der Standort „Waldhof“ war damit vom 
Tisch und ein Teil der Bürgerinitiative beendete ihre Aktivitäten. 
Es bildete sich jedoch eine neue Bürgerinitiative „Weder BIO noch 
GUT“. Im Dezember 2015 beschloss der Gemeinderat nach einer 
sehr emotional geführten Debatte den Bau der Anlage im „Stein-
bruch Fink“. Die Kritik blieb. Kritisiert wurden unter anderem das 
zu erwartende Verkehrsaufkommen an dem Standort, etwaige Ge-
ruchsbelästigungen sowie die intransparente Kommunikation von 
Seiten der Stadt. Die BUND-Ortsgruppe stellte dazu fest: „Projekt-
träger haben die Anlage so lange wie möglich unter der Decke ge-

Kassatorischer 
Bürgerentscheid
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halten. Sind erst aus der Deckung gekommen, als eigentlich schon 
alles gelaufen war.“ Der Bürgermeister von Bietigheim-Bissingen 
hingegen meinte: „Wenn man die Öffentlichkeit informiert, sollte 
man das erst tun, wenn man schon ein paar Fakten auf dem Tisch 
hat und nicht wenn man erst vage Informationen hat.“

Die Bürgerinitiative „Weder BIO noch GUT“ erwirkte mittels eines 
kassatorischen Bürgerbegehrens einen Bürgerentscheid. Dabei 
ging es um die Aufstellung des Bebauungsplans für den Steinbruch. 
Der Bürgerentscheid fand am 17. Juli 2016 statt. An ihm nahmen 
45,3 Prozent der Stimmberechtigten teil. Sie lehnten die Aufstel-
lung des Bebauungsplans eindeutig ab – mit 80,5 Prozent der Stim-
men.

Markdorf: Umzug des Rathauses ins Bischofsschloss
Auch ein Vorhaben des Bürgermeisters und der Ratsmehrheit in 
Markdorf scheiterte an einem durch ein kassatorisches Bürger-
begehren herbeigeführten Bürgerentscheid – und zwar mit fünf 
Stimmen Unterschied. Es ging um den Umzug des sanierungs-
bedürftigen Rathauses in ein leerstehendes Schloss, das sich im 
Eigentum der Stadt befindet. Dagegen gründete sich 2017 eine 
Bürgerinitiative. Sie kritisierte unter anderem die Kosten für den 
Umbau sowie ein fehlendes Stadtentwicklungskonzept und forder-
te einen Bürgerentscheid. Die Mehrheit im Gemeinderat stimmte 
jedoch gegen einen Bürgerentscheid und beschloss den Umbau des 
Bischofsschlosses zum Rathaus. Daraufhin leitete die „Initiative 
Bischofsschloss“ ein kassatorisches Bürgerbegehren ein, das zum 
Bürgerentscheid am 16. Dezember 2018 führte. Zwischen Bürger-
begehren und Bürgerentscheid gründete sich eine Bürgerinitiative 
„Unser Rathaus ins Bischofsschloss“. Es folgte ein öffentlicher Dis-
kussionsabend. Die Stadt gab eine Abstimmungsbroschüre mit den 
Stellungnahmen des Bürgermeisters, der Gemeinderatsfraktionen 
und der Bürgerinitiative gegen den Umzug heraus. Dialog-orien-
tierte Bürgerbeteiligung hat hingegen nicht stattgefunden.
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Das sehr knappe Ergebnis änderte jedenfalls das Verhalten des Ge-
meinderates und des Bürgermeisters. Nach der Abstimmungsnie-
derlage stießen sie einen extern moderierten, dialog-orientierten 
Beteiligungsprozess mit den Bürger*innen an. Ziel war es, Lösun-
gen für das Schloss und für das Rathaus zu finden.

Während in den drei bislang betrachteten Case-Studies vor dem 
jeweiligen Rats- beziehungsweise Bürgerbegehren vor allem In-
formationsveranstaltungen dominierten, setzten die Oberbürger-
meister und Gemeinderäte in den folgenden vier Fällen auf eine 
Vielzahl dialog-orientierter Beteiligungsformate.

Freiburg: Fußballstadion
Die Diskussion über den Neubau eines Fußballstadions in Freiburg 
begann sehr frühzeitig, wurde offen geführt (inklusive der Diskus-
sion über mögliche alternative Standorte) und erfolgte in zahlrei-
chen dialog-orientierten Beteiligungsformaten. Dazu gehörten ne-
ben moderierten Bürgerversammlungen auch Gespräche mit der 
Bürgerinitiative gegen den geplanten Standort. Sie setzte sich über-
wiegend aus Anwohner*innen zusammen, die vor allem Lärm und 
Parkplatzsuchverkehr befürchteten. Im September 2014 beschloss 
der Gemeinderat einen Bürgerentscheid zum Neubau des Stadions. 
Im Oktober fand ein Dialogforum statt, an dem alle betroffenen Ak-
teursgruppen beteiligt waren. Der Bürgerentscheid am 1. Februar 
2015 endete mit gut 58 Prozent Zustimmung zum Neubau am vor-
gesehenen Standort. Das Ergebnis wurde von den meisten Akteu-
ren akzeptiert.

Rottweil: JVA und Hängebrücke
Noch intensiver war die Beteiligung bei zwei Projekten in Rottweil. 
Bei der Diskussion über den Neubau einer Justizvollzugsanstalt 
(JVA) setzten Stadt und Land auf umfassende dialog-orientierte 
Bürgerbeteiligung. Nach einer langen Vorgeschichte der Stand-
ortsuche für eine JVA in Baden-Württemberg startete das Land als 
Vorhabenträger 2014 einen neuen Suchlauf. Dazu gehörten auch 

Dialoge sichern 
Zustimmung
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Areale in Rottweil. Zu diesen Standorten führte das Land Informa-
tionsveranstaltungen in Rottweil durch. Auch die Stadt Rottweil 
startete umfassende Informations- und Dialogmaßnahmen. Im Ap-
ril 2015 sprach sich der Rottweiler Gemeinderat für den Standort 
Esch aus. Im Mai folgten ein Runder Tisch mit 40 Vertreter*innen 
aller Akteursgruppen sowie eine Bürgerversammlung zur geplan-
ten JVA. Danach startete die Bürgerinitiative „Neckarburg ohne 
Gefängnis“ ein Bürgerbegehren. Im August rief die Stadt eine Be-
gleitgruppe zum Gefängnisneubau ins Leben. In ihr waren Befür-
worter*innen wie Gegner*innen, Politik und Verwaltung vertreten. 
Die Begleitgruppe sollte sicherstellen, dass der Bürgerentscheid zu 
dem strittigen Thema sachorientiert, gemeinschaftlich und mit ge-
genseitigem Respekt durchgeführt wird. Dort wurden die Inhalte 
der Informationsbroschüre zum Bürgerentscheid ebenso bespro-
chen wie die Organisation der Informationsveranstaltungen und 
die Pressearbeit.

Auch auf dem Beteiligungsportal des Landes wurden umfassende 
Informationen zur Verfügung gestellt. Dort konnten auch die Proto-
kolle der Begleitgruppe, Gutachten und Planungsunterlagen einge-
sehen werden. Am 20. September 2015 ging der Bürgerentscheid 
mit 58,4 Prozent für den Standort Esch aus. Im Anschluss setzte die 
Begleitgruppe ihre Arbeit fort – nun mit dem Schwerpunkt der Bür-
gerbeteiligung bei der Planung und Umsetzung der Baumaßnahme.

Zu der sehr sachlichen Atmosphäre haben einerseits die dialog-ori-
entierten Formate, die Transparenz und die Ergebnisoffenheit bei-
getragen. Darüber hinaus haben die Lokalzeitungen mit ihrer an 
Sachthemen orientierten Berichterstattung zu dem respektvollen 
Umgang beigetragen. Auch wenn die Gegner*innen des Standortes 
Esch vom Ergebnis des Bürgerentscheids enttäuscht waren, einen 
Graben in der Stadtgesellschaft hat der Bürgerentscheid – anders 
als in Mannheim – nicht aufgerissen.

Die gesammelten Erfahrungen flossen auch in die Prozessgestal-
tung zur Hängebrücke in Rottweil ein. Die bewährte Vorgehens-
weise bei der Diskussion über den JVA-Standort wurde erneut 

Fokus auf 
Beteiligung
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eingesetzt und verfeinert: Das von einem privaten Investor vorge-
schlagene Projekt wurde im Januar 2016 vom Oberbürgermeister 
Rottweils angekündigt. Im Februar und März folgten Gespräche 
der Stadtverwaltung mit den Anwohner*innen, im Mai dann eine 
Einwohnerversammlung. Zudem setzte der Gemeinderat eine Di-
aloggruppe ein. Sie tagte zweimal. An ihr haben 50 eingeladene 
Bürger*innen teilgenommen, die im Plenum und in Kleingrup-
pen an Themen rund um das Projekt gearbeitet haben. Die Arbeit 
mündete in eine Empfehlung an den Gemeinderat. Zwischen den 
beiden Runden der Dialoggruppe gründet sich die Bürgerinitiative 
„Rottweil ohne Hängebrücke“. Am 19. Oktober 2016 stimmte der 
Gemeinderat jedoch für die Hängebrücke und für die Durchführung 
eines Bürgerentscheids. Er wurde mit einer Abstimmungsbroschü-
re sowie mit Informationsveranstaltungen vorbereitet. Im Bürge-
rentscheid am 19. März 2017 stimmten 71,6 Prozent für den Bau 
der Hängebrücke.

Metzingen: Zukunft der Bäder
Noch ausgiebiger war die dialog-orientierte Bürgerbeteiligung 
zur Zukunft der Bäder in Metzingen. Den Ausgangspunkt bildete 
der stark sanierungsbedürftige Zustand der beiden städtischen 
Bäder – des Hallen- und des Freibades an zwei unterschiedlichen 
Standorten. Statt mit einem fertigen Verwaltungsvorschlag in die 
öffentliche Diskussion zu gehen, entschieden sich der Oberbürger-
meister und der Gemeinderat für einen offenen, transparenten und 
dialog-orientierten Beteiligungsprozess, in dem zunächst über das 
Wo der künftigen Schwimmbadlösung diskutiert wurde. Drei Vari-
anten standen zur Diskussion: 1) Beide Bäder werden an den be-
stehenden Standorten saniert. 2) Es wird ein neues Kombibad an 
einem neuen Standort gebaut. 3) Das Hallenbad wird am bestehen-
den Standort saniert, das Freibad wird an einem neuen Standort 
neu gebaut.

Dieser erste Teil des Bürgerdialogs dauerte von Oktober 2017 bis 
Mai 2018. Es gab unter anderem eine Informations- und Auftakt-
veranstaltung, eine moderierte Online-Plattform, auf der Argumen-
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te gesammelt und ausgetauscht wurden, einen Marktstand und 
eine begleitende Projekt-Homepage für maximale Transparenz. 
Den Kern des Dialogprozesses bildete eine Konsensuskonferenz 
mit 20 zufällig ausgewählten Bürger*innen sowie mit Schlüsselak-
teuren (Schulen und Elternbeirat, Schwimmsportvereine, Jugend-
gemeinderat etc.) und externen Expert*innen. Der Prozess wurde 
von einer Begleitgruppe vorbereitet und extern moderiert. Aus den 
über 1.000 Pro- und Contra-Argumenten für die drei unterschiedli-
chen Varianten und im Abgleich mit den Bedarfen der Schlüsselak-
teur*innen sowie der Bevölkerung entwickelte die Konsensuskon-
ferenz in zwei Sitzungen eine Empfehlung an den Gemeinderat. Sie 
wurde im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung überge-
ben und plädierte eindeutig für den Neubau eines Kombibades. Der 
Gemeinderat folgte dieser Empfehlung. Trotzdem sammelte eine 
Bürgerinitiative gegen das Kombibad Unterschriften für ein kassa-
torisches Bürgerbegehren. Nachdem diese in ausreichender Zahl 
vorlagen, kam es am 18. November 2018 zum Bürgerentscheid. In 
der Zwischenzeit gab es einen von beiden Seiten intensiv geführten 
„Wahlkampf“. Daran beteiligten sich auch zahlreiche Akteur*innen, 
die im Bürgerdialog die Kombibad-Lösung entwickelt hatten, sowie 
eine Bürgerinitiative „Pro Kombibad Metzingen“. Bei vielen dieser 
Akteur*innen stieß das Vorgehen der Kombibad-Gegner auf Unver-
ständnis. Schließlich richtete sich das Bürgerbegehren inhaltlich 
nicht gegen eine Vorlage der Verwaltung, sondern gegen die von 
Bürger*innen entwickelte Empfehlung.

Der Bürgerentscheid ging sehr eindeutig aus: 71,4 Prozent ent-
schieden sich für den Bau des Kombibades. Es folgte ein zweiter 
Teil des Bürgerdialogs. In ihm ging es um das Wie, also um die Aus-
gestaltung des Kombibades. Dabei wurden wiederum Online-Inst-
rumente mit vielfältigen Offline-Formaten verknüpft – unter ande-
rem mit zwei öffentlichen Planungswerkstätten.

Fazit
Vor dem Hintergrund der untersuchten Fälle (siehe Abbildung 2) 
lässt sich festhalten:

Beteiligungs-
orientierte 
Umsetzung
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•	 Auch die umfangreichste dialog-orientierte Bürgerbeteili-
gung verhindert nicht, dass es zu kassatorischen Bürger-
begehren kommt. Zahlreiche Bauprojekte berühren sehr 
unterschiedliche Interessen. Oft können diese auch durch 
transparente Information und durch einen intensiven Dialog 
nicht so zum Ausgleich gebracht werden, dass alle Bürger*in-
nen das Ergebnis akzeptieren. Es lässt sich dann nicht ver-
meiden, dass diejenigen, die sich im Dialog nicht durchsetzen 
konnten, zum Instrument des kassatorischen Bürgerbegeh-
rens greifen. Aber die Beispiele aus Metzingen und zum Bau 
der Justizvollzugsanstalt in Rottweil zeigen, dass der Bürge-
rentscheid dann wahrscheinlich zugunsten der Bürgeremp-
fehlung aus dem Dialog-Prozess ausgeht.

•	 Dialog-orientierte Bürgerbeteiligung führt dazu, dass kassa-
torische Bürgerentscheide weniger erfolgreich sind. Kassato-
rische Bürgerbegehren dienen im Wesentlichen dazu, einen 
Gemeinderat zu korrigieren, falls sich Bürger*innen mehr-
heitlich bei einer Entscheidung übergangen fühlen. Wenn 
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Abbildung 2:	 Die untersuchten Fälle im Vergleich
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in einer dialog-orientierten Bürgerbeteiligung eine gesell-
schaftlich tragfähige Lösung gefunden wurde, entfällt diese 
Korrektur-Notwendigkeit. Wird das Instrument des kassa-
torischen Bürgerbegehrens dennoch angewendet, haben die 
Initiatoren damit beim Bürgerentscheid jedoch keinen Erfolg. 
Anders ist dies bei Projekten, bei denen keine Beteiligung 
stattgefunden hat. Dann wird der Gemeinderatsbeschluss im 
Bürgerentscheid wahrscheinlicher „gekippt“. Dies zeigen die 
Beispiele aus Markdorf und aus Bietigheim-Bissingen. Dies 
gilt umso mehr, wenn im Vorfeld noch nicht einmal die Infor-
mation frühzeitig und transparent erfolgte (wie im Fall Bie-
tigheim-Bissingen).

•	 Dialog-orientierte Bürgerbeteiligung führt dazu, dass Rats-
begehren im Anschluss an die Beteiligung erfolgreich sind. 
Wenn ein Gemeinderat beschließt, die Bürgerschaft über 
die in einem Dialog entwickelten Ergebnissen abstimmen zu 
lassen, erhält er im Bürgerentscheid wahrscheinlich eine Zu-
stimmung zu diesen Ergebnissen. Dies zeigen die Bürgerent-
scheide zur Hängebrücke in Rottweil und zum Stadionneubau 
in Freiburg. Aus Sicht des Gemeinderates kann dies sinnvoll 
sein, um ein Projekt mit noch mehr Legitimation auszustat-
ten. Allerdings zeigt das Beispiel der Bundesgartenschau in 
Mannheim, dass auch Ratsbegehren ohne vorherigen Dialog 
vom Gemeinderat „gewonnen“ werden können.

•	 Dialog-orientierte Bürgerbeteiligung in der Zeit zwischen 
dem Rats- oder Bürgerbegehren und dem Bürgerentscheid 
führt zu Fairness und Verfahrensakzeptanz. In vier Fällen 
fand eine solche Beteiligung statt. Dabei spielte jeweils eine 
Begleitgruppe eine wichtige Rolle. Die Begleitgruppe setzt 
sich aus unterschiedlichen Akteur*innen in dem Prozess zu-
sammen. Sie diskutiert nicht über Sachfragen, sondern über 
Verfahrensfragen. Ihre Aufgabe ist es, dass es zu einem fai-
ren Wettbewerb von Argumenten kommt und dass sich keine 
Seite übervorteilt fühlt. Ohne einen solchen auf das Verfahren 
bezogenen Dialog kann das Ergebnis des Bürgerentscheids 
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sogar noch weiter spalten – wie im Fall von Mannheim, als 
die unterlegene Bürgerinitiative sogar klagte und dabei von 
ihr wahrgenommene Verfahrensmängel ins Feld führte.

•	 Dialog-orientierte Bürgerbeteiligung nach dem Bürgerent-
scheid kann „Gewinner“ und „Verlierer“ wieder zusammen-
führen. In drei der untersuchten Fälle fand dialog-orientierte 
Beteiligung nach dem Bürgerentscheid statt. Die Fälle sind 
aber sehr unterschiedlich gelagert. Beim klaren Ausgang des 
Bürgerentscheids über die Metzinger Bäder war die zweite 
Beteiligungsrunde bereits frühzeitig angekündigt. Ihre Funk-
tion war ebenfalls klar: Die Ausgestaltung des neuen Kom-
bibades sollte im Dialog entwickelt werden. Auf die beim 
Bürgerentscheid „unterlegene“ Bürgerinitiative hat dies aber 
offenbar nicht motivierend gewirkt. Bei der Diskussion über 
die JVA in Rottweil hatte die Fortsetzung des Dialogs nach 
dem Bürgerentscheid andere Folgen. Hier haben sich die im 
Bürgerentscheid „Unterlegenen“ konstruktiv in die Diskus-
sion über die Ausgestaltung der JVA eingebracht. Somit ent-
stand in der Rottweiler Bürgerschaft keine Spaltung in „Ge-
winner“ und „Verlierer“. Nochmals anders gelagert war der 
Fall in Markdorf. Dort hatte vor dem Bürgerentscheid keine 
systematische dialog-orientierte Bürgerbeteiligung stattge-
funden. Angesichts des 50:50-Ergebnisses und der ungeklär-
ten Frage, was nun mit dem Rathaus und mit dem Schloss 
geschehen sollte, wagten Bürgermeister und Gemeinderat ei-
nen Neustart: Der Dialog sollte die Kluft in der Stadt überbrü-
cken und eine gesellschaftlich tragfähige Lösung nach dem 
Bürgerentscheid ermöglichen.

•	 Diese Ergebnisse sind nicht repräsentativ und bedürfen ei-
ner Ergänzung um weitere Case-Studies und um quantitative 
Analysen. Die bisherige Evidenz scheint aber klar: Dialog-ori-
entierte Bürgerbeteiligung hat viele Vorteile. Ihre Durchfüh-
rung „lohnt“ sich für die Verwaltung und den Gemeinderat, 
denn mit ihr werden gesellschaftlich tragfähige Lösungen 
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wahrscheinlicher. Und die Diskussionen im Vorfeld eines 
Bürgerentscheids werden sachlicher, Fake News haben es 
hingegen schwerer, Teile der Bevölkerung zu manipulieren. 
Alleine deshalb schon sollten vor Bürgerentscheiden immer 
dialog-orientierte Beteiligungsverfahren stattfinden. 
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Anmerkungen
1. Die Berichte zu den vorgestellten Fallstudien können über folgenden Link abgerufen 
werden: https://komm.uni-hohenheim.de/case_studies).
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Prof. Dr. Brigitte Geißel, Stefan Jung

Der Beteiligungsrat – institutionalisierte 
Bürgerbeteiligung auf Bundesebene 

Bürgerbeteiligung wird immer häufiger auch auf nationaler Ebene 
angewendet. Mit diesem Trend stellen sich Fragen nach Gestaltung, 
Chancen und Herausforderungen einer dauerhaft institutionalisier-
ten Bürgerbeteiligung an der Bundespolitik. In diesem Beitrag zei-
gen wir am Beispiel des in der Studie „Mehr Mitsprache wagen“ ent-
wickelten Beteiligungsrats wie Bürgerbeteiligung auf Bundesebene 
die Gesetzgebung effektiver, inklusiver und transparenter gestalten 
kann. 

Bürgerbeteiligung hat im Laufe des letzten Jahrzehnts in vielen Län-
dern die Begrenzung auf die lokale und regionale Ebene überwun-
den und wird nun vermehrt auch auf nationaler Ebene angewen-
det. Eine besondere Dynamik für diesen Trend entstand in Europa 
durch Beteiligung an Verfassungsänderungen wie beispielsweise in 
Irland und Island. Auch in der Bundespolitik ist Bürgerbeteiligung 
angekommen, wobei hier bisher vor allem umweltpolitische The-
men im Vordergrund standen (zum Beispiel Klimaschutzplan 2050, 
Endlagersuche). Oft spielen bei der Erprobung von Bürgerbeteili-
gung auf nationaler Ebene zivilgesellschaftlich organisierte Verfah-
ren eine Vorreiterrolle (zum Beispiel G1000 in Belgien, Bürgerrat 
Demokratie in Deutschland). Wie schon zuvor auf der lokalen und 
regionalen Ebene stellen sich mit dem Trend zu mehr Bürgerbetei-
ligung auf nationaler Ebene Fragen nach der möglichen Gestaltung 
sowie den Chancen und Herausforderungen einer dauerhaft insti-
tutionalisierten Bürgerbeteiligung.

In diesem Beitrag zeigen wir am Beispiel des Modells eines Betei-
ligungsrats wie Bürgerbeteiligung auf Bundesebene frühzeitig ge-
sellschaftliche Probleme auf die politische Agenda bringen sowie 
die Gesetzgebung mitgestalten und transparenter machen kann. 

Beteiligung auf 
nationaler Ebene
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Das Modell des Beteiligungsrats wurde im Rahmen der Studie 
„Mehr Mitsprache wagen: ein Beteiligungsrat für die Bundesrepu-
blik“ (Geißel und Jung 2019) für die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) 
entwickelt. 

Der vorliegende Beitrag greift die zentralen Ergebnisse der FES-Stu-
die auf. Zunächst stellen wir theoretische Überlegungen und prak-
tische Vorschläge zu Beteiligungsverfahren auf nationaler Ebene 
vor. Wir leiten daraus ab, dass die Chancen von Bürgerbeteiligung 
auf Bundesebene vor allem in der Problemdefinition, im Agen-
da-Setting und in der Unterstützung einer transparenten Politikfor-
mulierung liegen. Die möglichst umfassende Einbeziehung gesell-
schaftlicher Interessen sowie die effektive Einbettung in politische 
Entscheidungsprozesse sind dabei die zentralen Herausforderun-
gen. Daraufhin stellen wir ein Modell für einen Beteiligungsrat dar, 
das diese Anforderungen erfüllt. Zu den zentralen Merkmalen ge-
hören eine unabhängige Koordinationsstelle, die gesetzliche Veran-
kerung sowie die Zufallsauswahl der Beteiligten. Durch diese Merk-
male verspricht Bürgerbeteiligung auf Bundesebene eine Stärkung 
der repräsentativen Demokratie, der Zivilgesellschaft und des Ver-
trauens der Bürger*innen in Parlament, Regierung und Parteien. 

Chancen und Herausforderungen von 
Bürgerbeteiligung auf Bundesebene
In den letzten 10 Jahren lassen sich sowohl in der wissenschaft-
lichen Debatte als auch in der praktischen Anwendung ein Trend 
zu Beteiligung auf nationaler Ebene beobachten. Nicht zuletzt die 
Anfälligkeit direkter Demokratie gegenüber Fehlinformationskam-
pagnen, die im Zuge des Brexit-Referendums deutlich wurden, hat 
den Ruf nach anderen Formen der Bürgerbeteiligung verstärkt 
(Offe 2017). Hierbei stehen sogenannte deliberative Verfahren be-
sonders hoch im Kurs. Dabei diskutieren Bürger*innen politische 
Themen unter fairen Gesprächsregeln. Meist geben sie Empfeh-
lungen an politische Entscheider*innen ab und haben damit in der 
Regel beratenden Charakter. Die Teilnehmer*innen dieser delibera-

Das Modell 
Beteiligungsrat
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tiven Verfahren werden zunehmend per Zufallsauswahl rekrutiert 
(sogenannte Mini-Publics) (Rohr u. a. 2019:45ff.). Trotz der breiten 
Befürwortung von Mini-Publics, die sich auch in Bevölkerungsum-
fragen zeigt (Decker u. a. 2019:51), werden diese bislang selten in-
stitutionalisiert. 

Häufig werden Mini-Publics zu Beginn eines Entscheidungsprozes-
ses eingesetzt. Auch aktuelle Vorschläge für deren Einbettung auf 
Bundesebene setzen hier an, zum Beispiel bei den „Zukunftsräten“ 
von Nanz und Leggewie (2018) oder der „Bundesbeteiligungs-
werkstatt“ von Rohr et al. (2019). In beiden Fällen soll die früh-
zeitige Beteiligung gewährleisten, dass gesellschaftliche Probleme 
möglichst früh benannt werden. Mini-Publics können aber auch bei 
der Beratung von konkreten Gesetzesinitiativen eingesetzt wer-
den. Sie sorgen dann dafür, dass Bundesregierung und Bundestag 
bisher nicht artikulierte und unterrepräsentierte Perspektiven be-
rücksichtigen und tragen darüber hinaus zu Transparenz und der 
öffentlichen Diskussion von Gesetzesinitiativen bei. Wenn Mini-Pu-
blics auf Bundesebene eingeführt werden, sind verschiedene Her-
ausforderungen zu bewältigen. Erstens ist zu klären, wie Mini-Pub-
lics und Gesetzgeber effektiv zusammenarbeiten können. Zweitens 
muss sichergestellt werden, dass die Empfehlungen der Mini-Pub-
lics aufgegriffen werden. Mini-Publics auf Bundesebene sollen die 
Beratungs- und Entscheidungsprozesse in Bundestag und Bundes-
regierung nicht ersetzen. Stattdessen sollen deliberative Verfahren 
Nanz und Leggewie (2018:11) zufolge als vierte konsultative (das 
heißt beratende) Gewalt die Parlamente und Regierungen stärken. 
Mini-Publics definieren in diesem Sinne gesellschaftliche Proble-
me, die dann beispielsweise von Parteien und der Zivilgesellschaft 
aufgegriffen werden. Ebenso werden die Anhörungen in Bundesre-
gierung und Bundestag um eine Bürgerperspektive ergänzt. 

Wichtig ist, dass die Empfehlungen der Mini-Publics von den Ent-
scheidungsträger*innen aufgegriffen werden und nicht „versan-
den“. Daher fordern Rohr et al. (2019:28) zurecht, dass sich Bun-
destag und Bundesregierung verpflichtend mit den Empfehlungen 
befassen müssen. Noch mehr Einfluss erhielten Mini-Publics durch 

Erfahrungen mit 
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ein ebenfalls von Rohr et al. (2019) vorgeschlagenes Recht, einzel-
ne Empfehlungen direkt als Gesetzesinitiative in den Bundestag 
einzubringen oder zu diesen ein Referendum abzuhalten. Um die 
Funktionen von Mini-Publics klar zu bestimmen und einen ange-
messenen Umgang mit deren Empfehlungen zu gewährleisten, ist 
eine gesetzliche Regelung notwendig.

Je mehr Einfluss Mini-Publics auf politische Willensbildung und 
Entscheidungsfindung haben, desto wichtiger ist es, die unter-
schiedlichen Meinungen und Interessen in der Bevölkerung mög-
lichst adäquat abzubilden. Durch die Zufallsauswahl erhalten alle 
Bürger*innen eine gleiche Teilnahmechance (vgl. Allianz Vielfältige 
Demokratie 2017). Gleichzeitig wird so verhindert, dass die Mi-
ni-Publics von Interessengruppen ‘unterwandert’ werden (Buch-
stein 2010:437f).

Um zielführend diskutieren zu können, ist bei Mini-Publics die An-
zahl der Teilnehmer*innen begrenzt. Durch zusätzliche Online-Be-
teiligung können jedoch mehr Bürger*innen ihre Interessen ar-
tikulieren. Darüber hinaus müssen Mini-Publics allerdings noch 
ergänzende Maßnahmen treffen, um Minderheiten und sozial Be-
nachteiligte einzubinden (Geißel und Jung 2019:7f; vgl. Rohr u. a. 
2017). 

Ein Beteiligungsrat für die Bundespolitik
Für ein Mini-Public auf Bundesebene gibt es bereits verschiedene 
Vorschläge, die jeweils unterschiedliche Schwerpunkte in Bezug auf 
Ziele und Design setzen. Während bei Buchstein (2013) sogenann-
te „Loskammern“ Fragen zu Wahlrecht, Abgeordnetenbezügen und 
Parteifinanzierung behandeln, sollen die „Zukunftsräte“ bei Nanz 
und Leggewie (2018) Lösungen für bedeutende Zukunfts- und 
Nachhaltigkeitsthemen finden. Dagegen werden in der „Bundesbe-
teiligungswerkstatt“ bei Rohr et al. (2019) Beteiligungsverfahren 
individuell für ein von Zivilgesellschaft oder Politik eingebrachtes 
Thema entwickelt. 

Verschiedene 
Konzepte
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Unser Vorschlag eines Beteiligungsrats ist nicht thematisch einge-
grenzt, hat aber ein festgelegtes Design. So können Beteiligungsräte 
eine Vielzahl gesellschaftlicher Probleme bearbeiten. Damit nur 
Themen von hoher gesellschaftlicher Relevanz behandelt werden, 
sind bei der Initiierung durch die Zivilgesellschaft oder die Opposi-
tion im Bundestag Quoren, das heißt ein Mindestanteil der Bevöl-
kerung beziehungsweise der Abgeordneten, notwendig. Durch das 
festgelegte Design ist der Umgang mit den Mini-Publics und ihren 
Ergebnissen für Bürger*innen und Politiker*innen besser nachvoll-
ziehbar und jedes Thema wird von Beteiligungsräten auf gleiche 
Weise bearbeitet. Das bedeutet jedoch nicht, dass das Modell des 
Beteiligungsrats nicht auch sukzessive angepasst und verbessert 
werden kann. 

Mit Beteiligungsräten, die an den Bundestag angeschlossen sind, 
werden Mini-Publics in den Gesetzgebungsprozess integriert. Be-
teiligungsräte lassen sich sowohl vor Beginn als auch während des 
Gesetzgebungsprozesses einsetzen (siehe Abbildung 1). Überge-
ordnetes Ziel ist es, den Gesetzgebungsprozess um eine Bürger-
perspektive zu bereichern und für Bürger*innen zugänglicher und 
besser nachvollziehbar zu machen. Beteiligungsräte sollen, erstens, 
im Vorfeld eines Gesetzgebungsprozesses noch nicht aufgegriffene 
Themen auf die politische Agenda setzen. Zweitens beraten Betei-
ligungsräte den Bundestag zu konkreten Gesetzesentwürfen und 
machen den Gesetzgebungsprozess für alle Bürger*innen transpa-
renter. Die Empfehlungen eines Beteiligungsrats sollen damit ent-
weder der Entwicklung einer Gesetzesinitiative oder der Überar-
beitung eines bereits eingebrachten Gesetzesentwurfs dienen. 

Über ein Online-Beteiligungsportal können Bürger*innen zudem 
die Beratungen mitverfolgen und die Empfehlungen kommentieren 
sowie priorisieren. 

Die Beteiligungsräte werden von einer zentralen Koordinations-
stelle für Bürgerbeteiligung organisiert und im Rahmen des On-
line-Beteiligungsportals öffentlich begleitet. Zusammen sorgen 
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Koordinationsstelle und Beteiligungsportal für den Austausch der 
Beteiligungsräte mit Politik und Öffentlichkeit. 

Bundestag und Bundesregierung verpflichten sich, Rechenschaft 
über den Umgang mit den Empfehlungen der Beteiligungsräte in 
Form von Stellungnahmen abzulegen. Diese Stellungnahmen wer-
den ebenfalls im Online-Beteiligungsportal veröffentlicht.

Wir schlagen ähnlich wie Rohr et al. (2019) vor, dass ein Beteili-
gungsrat sowohl durch die Politik als auch die Zivilgesellschaft ein-
geleitet werden kann. So können gesellschaftliche Probleme früh-
zeitig behandelt und ein möglichst breites Spektrum an relevanten 
Themen abgedeckt werden. Beteiligungsräte sind demnach keine 
ständig tagenden Gremien, sondern werden bei Bedarf initiiert. 
Zur Vorbereitung einer Gesetzesinitiative können Beteiligungsräte 
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Abbildung 1:	 Das Modell eines nationalen Beteiligungsrates
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sowohl von der Bundesregierung, von Bundestagsfraktionen be-
ziehungsweise -abgeordneten sowie von Bürger*innen eingeleitet 
werden. In den beiden letztgenannten Fällen sind Quoren nötig, 
damit Beteiligungsräte vor allem bei gesellschaftlich relevanten 
Themen eingesetzt werden und Bundestag und -regierung nicht 
überlasten. Durch die Initiierung eines Beteiligungsrats erhalten 
Bürger*innen auf diese Weise die Möglichkeit, die politische Agen-
da mitzugestalten. Sollen im Zuge des Gesetzgebungsprozesses be-
reits eingebrachte Gesetzesentwürfe beraten werden, können Be-
teiligungsräte durch die zuständigen Bundestagsausschüsse, eine 
bestimmte Zahl von Bundestagsabgeordneten oder Bürger*innen 
initiiert werden. Wiederum sind in den letzten beiden Fällen Quo-
ren nötig. Die Empfehlungen des Beteiligungsrats ergänzen hier 
die bereits von den Ausschüssen praktizierte Verbändeanhörung. 
Damit die Bürger*innen einen Überblick über in Planung befindli-
che Gesetzesinitiativen der Bundesregierung beziehungsweise des 
Bundestags erhalten, müssen die Ministerien und Fraktionen ent-
sprechende Vorhaben über das Online-Beteiligungsportal kommu-
nizieren. Gleiches gilt für bereits eingebrachte Gesetzesentwürfe. 
Dies garantiert eine transparente und nachvollziehbare Gesetzge-
bung.

Eine zentrale Rolle für die Beteiligungsräte spielt die Koordinati-
onsstelle, die eine professionelle und unabhängige Organisation 
gewährleistet und die Verbindung zu Bundesregierung und Bun-
destag sicherstellt. Die Koordinationsstelle sollte Teil der Bundes-
tagsverwaltung sein und durch einen von zivilgesellschaftlichen 
Organisationen und den im Bundestag vertretenen Parteien pa-
ritätisch besetzten Beirat beaufsichtigt und unterstützt werden. 
Die Koordinationsstelle übermittelt die Empfehlungen der Betei-
ligungsräte an Bundesregierung beziehungsweise Bundestag und 
stellt sicher, dass diese dazu Stellung nehmen. 

Über den Betrieb und die Nutzung eines Online-Beteiligungsportals 
macht die Koordinationsstelle die Beratungen der Beteiligungsräte 
öffentlich sichtbar und zugänglich. Das Online-Beteiligungsportal 
informiert über Gesetzesvorhaben und zeigt einen laufend aktu-
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alisierten Stand der durch Beteiligungsräte begleiteten Gesetzge-
bungsprozesse. Darüber hinaus ermöglicht es allen Bürger*innen, 
eine Initiative für einen Beteiligungsrat einzureichen. 

Beteiligungsräte können in diesem Rahmen als Erweiterung der 
(öffentlichen) Anhörungen der Bundesregierung und der Bun-
destagsausschüsse betrachtet werden. Die Initiierung von Beteili-
gungsräten durch die Bürger*innen ähnelt technisch den bereits 
bestehenden öffentlichen Petitionen im Petitionswesen des Bun-
destags. Entgegen der Petitionen besteht für die Initiativen kein im 
Grundgesetz verankerter, sondern nur einfachgesetzlicher rechtli-
cher Anspruch und sie richten sich nicht allein an den Petitions-
ausschuss, sondern an das Bundestagsplenum. Beteiligungsräte 
sollten alle Themen behandeln können, lediglich die Beratungen 
zum Bundeshaushalt und zu Verschlusssachen nach der Geheim-
schutzordnung des Bundestags sollten ausgeschlossen werden. 
Grundsätzlich gilt, dass Themen und Empfehlungen nicht im Wi-
derspruch zur freiheitlich demokratischen Grundordnung stehen 
dürfen.

Für die Teilnahme an einem Beteiligungsrat können alle Bürger*in-
nen, die in der Bundesrepublik Deutschland gemeldet sind sowie 
Jugendliche ab 14 Jahre und mindestens drei Monate in Deutsch-
land wohnhafte Ausländer*innen zufällig ausgewählt werden. Die 
ausgewählten Bürger*innen sollten einen rechtlichen Anspruch 
auf Freistellung bei Übernahme des Lohns durch den Staat für 
die Zeit der Teilnahme erhalten, wie dies bereits für ehrenamtli-
ches Engagement in einigen Bundesländern der Fall ist. Ein Betei-
ligungsrat besteht aus den ausgewählten Bürger*innen sowie zur 
Unterstützung aus Expert*innen und Interessenvertreter*innen, 
die ihre Stellungnahmen zum behandelten Thema abgeben können. 
Letztere werden von der Koordinationsstelle im Einvernehmen mit 
den Teilnehmer*innen ausgewählt, wobei die Bürger*innen hierzu 
im Vorfeld Vorschläge einreichen können. Je nach Thema können 
Regierungsmitarbeiter*innen und/oder Mitglieder der berührten 
Bundestagsausschüsse hinzukommen. Die Bürger*innen stellen 
mindestens zwei Drittel der Teilnehmer*innen. Um auch sozial Be-

Initiierung durch 
Bürgerschaft



Kursbuch Bürgerbeteiligung #4 | 77

nachteiligten und Minderheiten eine Teilnahme zu ermöglichen, 
kann ein von der Koordinationsstelle bestimmtes oder bereits bei 
der Initiierung genanntes Kontingent der Teilnehmer*innen gezielt 
rekrutiert werden. 

Unabhängig von der Form der Initiierung gliedert sich der Ablauf 
eines Beteiligungsrats in zwei Schritte (siehe Abbildung 2). Der 
erste Schritt ist die Online-Beratung, bei der mehrere hundert 
Teilnehmer*innen eine Woche lang gemeinsam mit Abgeordne-
ten oder Regierungsmitarbeiter*innen über das politische Thema 
beziehungsweise den Gesetzesentwurf diskutieren. Expert*innen 
bereiten hierfür Stellungnahmen als Diskussionsgrundlage vor und 
stehen für Fragen zur Verfügung. Moderator*innen strukturieren 
und moderieren die Online-Beratungen, die in Online-Diskussions-
runden aus circa zehn bis 20 Personen bestehen. Ziel dieses ersten 
Schritts ist, dass in den Online-Diskussionsrunden erste Empfeh-
lungen entwickelt werden, die im zweiten Schritt aufgenommen 
werden können. Damit werden gesellschaftliche Einstellungen 
möglichst breit ermittelt und kreative Lösungsvorschläge entwi-
ckelt.

Online-Beteiligungsportal

veröffentlicht erste Empfehlungen und Beratungsbericht

Beteiligungsrat

Online-Beratung
Bürger*innen und Politiker*innen
diskutieren Stellungnahmen von
Expert*innen und geben erste

Empfehlungen ab.

Erste
Empfehlungen

Beratungstagung
Bürger*innen diskutieren erste

Empfehlungen, hören Expert*innen an
und fassen priorisierte Empfehlungen

in Beratungsbericht zusammen.

Beratungs-
bericht

Abbildung 2:	 Die zwei Schritte eines Beteiligungsrats
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Im zweiten Schritt eines Beteiligungsrats werden diese ersten 
Empfehlungen von zufällig ausgewählten Bürger*innen an einem 
Wochenende auf einer Beratungstagung diskutiert. Auch hier kön-
nen Expert*innen angehört werden. Die Teilnehmer*innen werden 
in kleinere Arbeitsgruppen aufgeteilt, in denen sie Empfehlungen 
aus der Online-Beratung zusammenfassen, weitere Empfehlungen 
entwickeln und alle Empfehlungen nach ihrer Priorität ordnen. Die 
so geordneten Empfehlungen werden in einem finalen Beratungs-
bericht zusammengestellt, der von der Koordinationsstelle an Bun-
desregierung beziehungsweise Bundesrat überreicht und auf dem 
Online-Beteiligungsportal veröffentlicht wird. Hier können nun alle 
Bürger*innen die Empfehlungen kommentieren und priorisieren. 
Die Dauer der beiden Schritte kann je nach Umfang und Komple-
xität des Themas beziehungsweise Gesetzesentwurfs auch verlän-
gert werden.

Durch das zweistufige Verfahren mit Online-Beteiligung und zufäl-
lig ausgewählten Bürger*innen können möglichst viele Bürger*in-
nen an Beteiligungsräten teilhaben. Gleichzeitig werden durch 
staatliche Freistellung und Lohnfortzahlung sowie eine gezielte 
Rekrutierung auch sozial Benachteiligte und Minderheiten mitein-
bezogen.

Beteiligungsräte als Schritt zu einer 
Beteiligungsrepublik
Wir haben in diesem Beitrag anhand des in der Studie „Mehr Mit-
sprache wagen“ (Geißel und Jung 2019) entwickelten Modells eines 
Beteiligungsrats deutlich gemacht, dass Mini-Publics Bundestag 
und Bundesregierung bei der Gesetzgebung unterstützen können. 
Vor Beginn des Gesetzgebungsprozesses helfen sie bei der Erken-
nung gesellschaftlicher Probleme. Während des Gesetzgebungspro-
zesses erleichtern sie die Berücksichtigung unterschiedlicher, auch 
weniger stark organisierter gesellschaftlicher Interessen. Dabei 
binden Beteiligungsräte die breite Öffentlichkeit, aber auch Min-
derheiten und sozial Benachteiligte ein und sorgen für eine trans-
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parentere Politik. Dies geschieht mittels einer Initiierung durch die 
Bundesregierung, den Bundestag oder die Zivilgesellschaft sowie 
durch ein zweistufiges Verfahren mit zufällig ausgewählten Bür-
ger*innen und der Nutzung von Online-Beteiligung. Eine unabhän-
gige Koordinationsstelle und eine gesetzliche Verankerung stellen 
dabei einen wirksamen Umgang mit den Empfehlungen der Betei-
ligungsräte sicher. 

Das Modell des Beteiligungsrats beleuchtet nur einen Ausschnitt 
der politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse. Um 
die repräsentative Demokratie für die Zukunft durch Bürgerbetei-
ligung gut aufzustellen, erscheint uns die Einbettung der Beteili-
gungsräte in ein umfassenderes Beteiligungssystem sinnvoll. Ein 
Beispiel hierfür wäre die auch von Rohr et al. (2019) vorgeschla-
gene Verbindung von deliberativen Verfahren und Volksinitiativen, 
die Themen verbindlich auf die Agenda des Bundestags setzen. So 
könnten erfolgreiche Volksinitiativen immer von Beteiligungsräten 
begleitet werden, um deren weitere Behandlung im Bundestag 
transparent zu gestalten. 

Beteiligungsräte sollen letztendlich auch einen Beitrag dazu leis-
ten, das Vertrauen in Parteien, Bundestag und Bundesregierung zu 
stärken und die Zufriedenheit mit der Demokratie in Deutschland 
zu erhöhen. Hierfür sind zusätzlich Maßnahmen in der demokra-
tischen Bildung der Bürger*innen und in der Sozialpolitik nötig, 
die Bürger*innen Ressourcen und Motivation für politische Beteili-
gung vermitteln. Beteiligungsräte können entsprechende Gesetzes-
vorhaben effektiver, inklusiver und transparenter gestalten.
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Dr. Rolf Frankenberger

Die unterschätzte Gefahr? 
Rechtspopulismus und Bürgerbeteiligung 

Demokratie und Populismus stehen in einem Spannungsverhältnis. 
Denn obwohl Populist*innen einen Mangel an (direkter) Demokratie 
beklagen, verfolgen sie meist eine autoritäre Agenda. Sie erzeugen 
Feindbilder, grenzen aus und spalten. Beteiligung, und insbesondere 
dialogische Beteiligung, jedoch basiert auf gegenseitiger Anerken-
nung und Respekt sowie einem Miteinander ohne Zwang oder Ge-
walt. Dazu braucht es klare Regeln, die auch durchgesetzt werden. 
Gerade gegenüber Populist*innen.  

Demokratie und Populismus – ein 
Spannungsverhältnis
Demokratie ist ein umstrittenes Konzept. Im Alltagsleben wie in 
der Wissenschaft gibt es viele Definitionen von Demokratie – aber 
keine einheitliche. Als Herrschaftsform lässt sie sich im Kern als 
eine „Ordnung der Institutionen zur Erreichung politischer Ent-
scheidungen, bei welcher einzelne die Entscheidungsbefugnis 
vermittels eines Konkurrenzkampfs um die Stimmen des Volkes 
erwerben“ (Schumpeter 2018, S.365) definieren. Neben freien und 
fairen Wahlen braucht Demokratie politische Gleichheit in Rechten, 
Pflichten und Einflussmöglichkeiten. Dazu gehören Meinungsfrei-
heit, Informationsfreiheit, Organisationsfreiheit und politische In-
klusion (Dahl 2015, S. 85f). Wie die Ordnung der Institutionen aus-
gestaltet ist, unterscheidet sich von Land zu Land teils deutlich. Die 
repräsentative Demokratie, also das Übertragen von politischen 
Entscheidungsrechten durch Wahl auf Stellvertreter*innen, ist da-
bei das vorherrschende Modell. Dieses wird in unterschiedlichem 
Maß durch formale und informelle Verfahren der deliberativen 
und/oder direkten Demokratie ergänzt. Und obwohl in Deutsch-
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land eine Mehrheit der Bevölkerung sowohl mit der Idee der Demo-
kratie als auch der Umsetzung der Demokratie in der Praxis zufrie-
den ist, gibt es auch Kritik (vgl. z. B. Frankenberger/Seeleib-Kaiser 
2020). Am lautesten tun sich dabei Populist*innen hervor.  Einer-
seits sprechen sie den demokratischen Institutionen, Akteur*innen 
und Verfahren ihre Legitimität ab. Andererseits benennen sie die 
von ihnen wahrgenommenen gesellschaftlichen und politischen 
Probleme –  meist in einer drastischen und vereinfachenden Weise.

Es gibt nicht „die eine“ Ursache für das Aufkommen und Erstarken 
des Populismus. Es ist viel eher ein Bündel von wirtschaftlichen, 
politischen und gesellschaftlichen Veränderungen, die den Boden 
für den Erfolg von Populist*innen bereiten. Zunehmende ökonomi-
sche Ungleichheit, Globalisierung und gleichzeitiger Abbau sozia-
ler Sicherung erzeugen Verunsicherung.  Wertewandel und Plura-
lisierung führen zu einem Bedeutungsverlust traditioneller Werte. 
Es entstehen neue kulturelle Konfliktlinien: zwischen Global- und 
Pluralismus auf der einen sowie Traditional- und Nationalismus 
auf der anderen Seite. Etablierte politische Akteur*innen und Ins-
titutionen verlieren ihre Bindungskraft. Nicht zuletzt führen diese 
Entwicklungen dazu, dass sich Einzelne und ganze Gruppen an den 
Rand gedrängt, benachteiligt und kulturell wie politisch entwurzelt 
fühlen (vgl. zu den Ursachen exemplarisch Müller 2016, Mudde/
Kaltwasser 2017, Jörke/Selk 2017 sowie Frankenberger 2019). Po-
pulist*innen und insbesondere Rechtspopulist*innen nutzen diese 
Entwicklungen für ihre politischen Zwecke. Sie konstruieren Feind-
bilder und eine exklusive Wir-Identität. Und sie verkünden einfa-
che, meist nationale und exklusive politische wie ökonomische Lö-
sungen für die komplexen Probleme moderner Gesellschaften. 

Populist*innen – oder besser deren Anhänger*innen – begegnet 
man vor allem online, aber auch zunehmend in Beteiligungsverfah-
ren. Sie stellen dort eine besondere Herausforderung dar. Der Leit-
frage, wie man mit Populist*innen in Beteiligungsprozessen umge-
hen kann, gehe ich in diesem Beitrag nach. In einem ersten Schritt 
werde ich dazu darlegen, dass Populismus sowohl eine Ideologie 
als auch ein politischer Stil ist. Zweitens lassen sich daraus Aspekte 

Ursachen für 
Populismus



Kursbuch Bürgerbeteiligung #4 | 83

des Populismus ableiten, die direkt Einfluss auf die Durchführung 
und das Gelingen von Beteiligungsverfahren haben. Dazu gehören 
das Konstruieren von Feindbildern und Gegensätzen ebenso wie 
ein ausgeprägter Anspruch, im Besitz der einzigen Wahrheit zu 
sein. Abschließend skizziere ich in Anschluss an Grundsätze guter 
Beteiligung die Strategien des Ein- und Ausschließens als mögli-
cher Umgangsformen mit Populist*innen.

Was ist Populismus? 
Populismus ist ein Modebegriff geworden – und ein politischer 
Kampfbegriff. Um das Vorgehen und die Strategie von politischen 
Gegner*innen zu beschreiben und mitunter abzuwerten. Oder um 
gleich ganze politische Bewegungen und Parteien in eine Schubla-
de zu stecken und ihren Erfolg zu erklären. Gleichzeitig ist Populis-
mus auch Gegenstand wissenschaftlicher Beschäftigung mit eben 
diesen mehr oder weniger neuen politischen Phänomenen: politi-
sche Akteur*innen, die sich volksnah geben, stark zuspitzen, Auto-
ritäten anzweifeln und gegen die politischen „Eliten“ hetzen. Als ein 
solcher wissenschaftlicher Begriff ist Populismus vielschichtig und 
mehrdeutig. Populismus kann als „dünne“ Ideologie (Mudde 2008), 
als politischer Stil oder als politische Strategie verstanden werden. 
Es wird dabei jeweils ein unterschiedlicher Schwerpunkt bei der 
Analyse ein und desselben Phänomens gewählt.  

Populismus als Ideologie
Eine häufig verwendete Definition von Populismus betont ideologi-
sche Inhalte, die sich auf den Gegensatz, ja geradezu einen „Kampf“ 
zwischen einem als homogen, rein und wahrhaftig verstandenen 
Volk auf der einen und einer korrupten, eigennützigen oder gar de-
generierten Elite auf der anderen Seite zuspitzen lassen (vgl. Mud-
de 2008, Mudde/Kaltwasser 2015). Populistische Ideologien sind 
darüber hinaus dadurch gekennzeichnet, dass sie 

•	 einen Volksbezug herstellen und dieses Volk moralisch über-
höhen,
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•	 eine Gemeinschaft durch Ab- und Ausgrenzung herstellen, 

•	 einen Alleinvertretungsanspruch des Volkswillens reklamie-
ren und 

•	 jeglichen Widerspruch moralisch und politisch zu delegiti-
mieren versuchen 

(vgl. Müller 2016, S.130f, Frankenberger 2019, S. 167f).

Wenn man sich die Merkmale von Populismus etwas genauer an-
schaut, wird deutlich, dass hier nicht nur ein Spannungsverhältnis, 
sondern ein Widerspruch besteht: zwischen populistischem und 
demokratischem politischem Handeln. Die innere Logik des Popu-
lismus ist nicht nur antielitär, sondern auch antidemokratisch, wie 
Jan Werner Müller zeigt. Denn Populist*innen haben einen exklusi-
ven Anspruch: „Wir – und nur wir – vertreten das wahre Volk. Und 
ihre politischen Entscheidungen laufen unweigerlich auf ein mora-
lisches richtig oder falsch hinaus“ (Müller 2016, S. 129). Anstatt in 
einem demokratischen Aushandlungsprozess Lösungen zu finden, 
behaupten sie, im Besitz einer Wahrheit zu sein. Diese leiten sie 
direkt aus vermeintlich besonderen Kenntnissen des Volkswillens 
ab. Das wiederum führt dazu, dass Populist*innen Widerspruch, 
Kritik, Opposition und einen offenen Diskurs ablehnen. Diese an-
tidemokratische Haltung von Populist*innen zeigt sich in mehreren 
Punkten. Erstens in der Konstruktion des Gegensatzes zwischen 
„unten und oben“, zwischen „Volk und Eliten“. Dabei werden die 
Eliten als Feind des Volkes stilisiert. Zweitens in der Ablehnung an-
derer Meinungen als „Abweichung vom wahren Willen des Volkes“. 
Und drittens mit der Beschwörung eines einheitlichen „Wir“, das in 
der Regel „national, kulturell, religiös, männlich, politisch und ras-
sistisch von anderen abgegrenzt“ wird (Demirović 2018, S. 36ff).

Sobald sich solche nationalistischen, rassistischen, menschenver-
achtenden Motive der Aus- und Abgrenzung an den Populismus 
anlagern, spricht man von Rechtspopulismus. Vertreter*innen des 
Rechtspopulismus sind in ihrer Rhetorik und in ihren politischen 
Zielen oft nicht mehr von Rechtsextremist*innen zu unterscheiden. 

Ablehnung von 
Diskursen
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Populismus als Strategie und politischer Stil 
Praktisch umgesetzt wird populistische Politik mit sehr spezifi-
schen Stilmitteln. Dazu gehören grobe Vereinfachungen, Tabubrü-
che und die Inszenierung von Krisen. Populismus als Stil beinhaltet 
das Heraufbeschwören des „Volkes” als ganz zentrales Element. Es 
wird zum Publikum und Subjekt populistischer Politik. Eliten, Staat 
und Establishment werden als Quelle von Krisen, Korruption und 
Zusammenbruch beschworen, um das „Volk“ gegen sie zu positi-
onieren. Krise und Bedrohung sind ein zweites zentrales Element 
populistischer Strategien (vgl. Taggart 2000, Moffitt 2015). Krisen 
erfordern ein unmittelbares und schnelles Handeln. Es wird die 
Dringlichkeit einfacher und direkter Lösungen suggeriert. Gleich-
zeitig werden die sogenannten Eliten als untätig und unfähig dar-
gestellt und ein unangemessener Handlungsdruck erzeugt. Nicht 
zuletzt gehören zu den Stilmitteln von Populist*innen schlechtes 
Benehmen (Moffitt/Tomey 2014, S. 392) und der Tabubruch. Das 
beinhaltet Gossensprache ebenso wie das bildliche Überzeich-
nen und ein Tabus brechender Sprachgebrauch. Dies geschieht in 
Deutschland oft in Hinblick auf ein behauptetes Redeverbot und 
eine vermeintliche Einschränkung der Meinungsfreiheit. Dass da-
bei bewusste Verharmlosungen von NS-Verbrechen wie in Alexan-
der Gaulands „Vogelschiss“-Rede oder Übernahmen nationalso-
zialistischer Sprache wie etwa in den Begriffen Umvolkung oder 
Lügenpresse verwendet werden, ist dabei kein Zufall. Mit Kurt 
Weyland (2001) lässt sich dieses Vorgehen zu einer politischen 
Strategie verdichten, durch die populistische Anführer*innen nach 
einer Macht streben, die auf direkter, unvermittelter und nicht ins-
titutionalisierter Unterstützung des „Volkes“ beruht. 

Populist*innen lehnen die Ideen von Pluralismus und Gleichheit 
ebenso ab, wie die Vorstellung mündiger Bürger*innen, die sich 
selbst vertreten können. Gegen die Vielfältigkeit und Komplexität 
moderner Gesellschaften stellen sie Vereinfachung, Schwarz-Weiß-
Denken, Vorstellungen eines „einheitlichen Volkes“ und autoritäre 
politische Lösungen. Sie beschwören die Krise und den Ausnah-
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mezustand, um ihren Positionen Anerkennung und Unterstützung 
zu verschaffen. Gangbare Lösungen präsentieren sie in der Regel 
nicht. Empirische Beispiele, was Populist*innen behaupten und 
fordern, gibt es viele. Gerade die rechtspopulistische (vgl. Decker 
2018; Häusler 2018) und in Teilen auch rechtsextreme (vgl. Ver-
fassungsschutz 2020) Partei „Alternative für Deutschland“ (AfD) 
liefert dafür zahlreiche Beispiele, die auch im öffentlichen Diskurs 
Anklang finden (vgl. Sinner 2020). So konstruiert sie etwa den Ge-
gensatz zwischen Volk und Elite in Deutschland schon in ihrem 
Grundsatzprogramm. Sie skandalisiert gleichzeitig die repräsenta-
tive Demokratie als Elitenkartell und ruft das „Volk“ als Souverän 
an. Dort heißt es: „Heimlicher Souverän ist eine kleine, machtvolle 
Führungsgruppe innerhalb der Parteien (…) Es hat sich eine poli-
tische Klasse von Berufspolitikern gebildet, deren vordringliches 
Interesse ihrer Macht, ihrem Status und ihrem Wohlergehen gilt. 
Es handelt sich um ein politisches Kartell, das die Schalthebel der 
staatlichen Macht, soweit diese nicht an die EU übertragen worden 
ist, die gesamte politische Bildung und große Teile der Versorgung 
der Bevölkerung mit politischen Informationen in Händen hat. 
Nur das Staatsvolk der Bundesrepublik Deutschland kann diesen 
illegitimen Zustand beenden“. (AfD 2016, S.14-15). Gleichzeitig 
wird dieses Volk national und kulturell abgegrenzt: „Die Ideolo-
gie des Multikulturalismus, die importierte kulturelle Strömungen 
auf geschichtsblinde Weise der einheimischen Kultur gleichstellt 
und deren Werte damit zutiefst relativiert, betrachtet die AfD als 
ernste Bedrohung für den sozialen Frieden und den Fortbestand 
der Nation als kulturelle Einheit“ (AfD 2016, S. 92). Andere, wie 
etwa der Bundestagsabgeordnete und kulturpolitische Sprecher 
der AfD, Marc Jongen, formulieren dies noch deutlicher und fügen 
eine biologisierte Dimension der Herkunft hinzu: „Die Identität des 
Volkes ist eine Mischung aus Herkunft, aus Kultur und aus recht-
lichen Rahmenbedingungen. Der Pass alleine macht noch keinen 
Deutschen. Als AfD sind wir deshalb dafür, das sogenannte Abstam-
mungsprinzip, das bis vor Kurzem noch gegolten hat, wieder einzu-
führen.“ (Die Zeit 2016). Schon diese kleinen Beispiele zeigen, wie 
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Polarisierung und Identitätsbildung in der populistischen Rhetorik 
Hand in Hand gehen. 

Was wollen Populist*innen?
Folgt man der Programmatik populistischer Parteien, so wollen 
sie vor allem auf Missstände aufmerksam machen. Missstände, die 
durch die Eliten, die Fremden, die Linksradikalen ausgelöst und 
ausgenutzt werden und gegen die Interessen des „Volkes“ stehen. 
Marc Jongen spricht in diesem Zusammenhang beispielsweise vom 
„68er-verseuchten Deutschland“ (Die Zeit 2016) und Björn Höcke 
vom „Merkel-System“, das weg müsse: „dieses Merkel-System sind 
sämtliche Kartellparteien, die es nicht gut mit diesem Land meinen“ 
(Twitter 2019). Und auch der schon zitierte Auszug aus dem Grund-
satzprogramm der AfD verweist auf das von der Partei behauptete 
Elitenkartell. Populist*innen wollen also im Selbstverständnis den-
jenigen Geltung verschaffen, die durch dieses sogenannte Eliten-
kartell unterdrückt werden. Sie stehen der repräsentativen Demo-
kratie und dem Parteiensystem kritisch bis ablehnend gegenüber. 
Und das, obwohl sie wie etwa die AfD selbst Teil der repräsentati-
ven Demokratie und oftmals auch der von ihnen kritisierten Eliten 
sind. Dementgegen setzen sie eine Idee der Volkssouveränität, die 
sich an Plebisziten, an Volksentscheiden orientiert, bei denen das 
„Volk“ seinen Willen direkt zum Ausdruck bringen soll. So fordert 
etwa die AfD: „… Volksentscheide in Anlehnung an das Schweizer 
Vorbild auch in Deutschland einzuführen. Wir wollen dem Volk das 
Recht geben, über vom Parlament beschlossene Gesetze abzustim-
men“ (AfD 2016, S. 16). Insofern sind Populist*innen oberflächlich 
an einer Stärkung der Demokratie interessiert. Diese Forderung 
haben sie weder exklusiv, noch ist sie generell schlecht. Denn eine 
Stärkung der Demokratie im Sinne einer vielfältigen Demokratie, 
die neben den repräsentativen Elementen auch deliberative und di-
rektdemokratische Elemente kennt, ist wünschenswert und wird 
von vielen gesellschaftlichen Akteur*innen gefordert (vgl. z. B. Ber-
telsmann-Stiftung/Staatsministerium Baden-Württemberg 2014). 
Entscheidend ist vielmehr, dass Populist*innen die direkte Demo-
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kratie zur Durchsetzung ihrer autoritär-antidemokratischen Ziele 
nutzen wollen. Dazu eignen sich direktdemokratische Instrumente, 
weil sie zur Polarisierung und Mobilisierung besonders gut genutzt 
werden können. Denn Populist*innen geht es vor allem darum, 
Deutungshoheit und Macht zu erlangen. Sehr viel weniger geht es 
ihnen darum, gemeinsam mit anderen an Lösungen zu arbeiten, die 
für alle Beteiligten tragfähig und akzeptabel sind. Dazu jedoch wä-
ren Kompromisse oder gar eine Zusammenarbeit mit denen nötig, 
die als Gegner*innen, als Teil des „korrupten Systems“ wahrgenom-
men und betitelt werden. 

Populismus als Herausforderung deliberativer Praxis
Für Beteiligungsverfahren ergibt sich aus den Merkmalen des Po-
pulismus ein Spannungsverhältnis: Einerseits können die von Po-
pulist*innen vorgebrachten Positionen und Meinungen legitime 
Kritikpunkte enthalten. Denn Populismus kann durchaus die Funk-
tion eines Korrektivs einnehmen, indem er Themen und Probleme 
benennt, die im alltäglichen politischen Diskurs keinen Platz fin-
den, etwa weil sie von keiner relevanten politischen Partei vertre-
ten werden oder weil keine politischen Lösungen für diese Proble-
me gefunden werden. Solche Repräsentations- und Leistungskrisen 
der repräsentativen Demokratie werden als wichtige Ursachen für 
den Erfolg von Populist*innen angesehen (vgl. Jörke/Selk 2017, 
S. 112 ff). Nicht berücksichtigte Interessen, Ängste und Nöte ver-
schaffen sich in der Folge oft mit besonders radikal formulierten 
Parolen und Positionen Gehör. Als Ausdruck von wahrgenomme-
nen Missständen sollten sie auch Eingang in politische Prozesse 
finden. Gerade deliberative Beteiligungsformate bieten Gelegenheit 
für die Verarbeitung von Positionen, die im politischen Prozess der 
repräsentativen Demokratie wenig Beachtung finden. 

Andererseits sind Populist*innen selten am Dialog interessiert, 
sondern an Konflikt und Polarisierung. Sie zweifeln die Legitimität 
von dialogorientierten Verfahren häufig an, weil sie diese als Inst-
rumente von Elitenkartellen betrachten. Und weil sie unterstellen, 
dass es keine offenen, sondern gesteuerte Prozesse sind, bei denen 
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die Ergebnisse von vorneherein feststehen. Oder weil sie nicht die 
von ihnen gewünschten Ergebnisse erzeugen. Es sind genau die 
darin zum Ausdruck kommenden Merkmale von Populismus wie 
Polarisierung, Aus- und Abgrenzung sowie Vereinfachung, die eine 
besondere Herausforderung für eine demokratische politische Pra-
xis darstellen und ganz besonders in Beteiligungsverfahren zutage 
treten. Sie machen einen konstruktiven, einbindenden Umgang mit 
Populist*innen schwierig und manchmal unmöglich. 

Es zeigen sich jedoch durchaus Unterschiede bei denen, die po-
pulistische Thesen und Positionen auch im öffentlichen Raum 
vertreten. Besonders schwierig ist dabei der Umgang mit Partei-
mitgliedern, Funktionär*innen und überzeugten Anhänger*innen 
populistischer Parteien. Eigentlich sollten sie aufgrund ihrer Klage, 
Politik sei abgehoben von den Interessen der Bürger*innen, ein ho-
hes Interesse an Beteiligungsverfahren haben. Meist erschöpft sich 
dieses allerdings in lautstarker Kritik und Zweifeln an der Legitimi-
tät der Verfahren. Diese Personen verfolgen eine radikale politische 
Agenda, die zum Teil jenseits des freiheitlich-demokratischen Kon-
sens ist. Sie sind daher an einer Radikalisierung und Eskalation und 
nicht an einer Verständigung interessiert. Beteiligungsverfahren, 
in denen diesem Personenkreis kein Einhalt geboten werden kann, 
sind zum Scheitern verurteilt. Allerdings gibt es auch diejenigen, die 
mit Positionen populistischer Parteien sympathisieren und deren 
Parolen wiedergeben (vgl. Sinner 2020). Sie sehen in Populist*in-
nen Sprachrohre ihrer Sorgen und Nöte, ohne notwendigerweise 
deren ideologische Positionen zu teilen. Sie sind der repräsentati-
ven Demokratie und ihren Vertreter*innen gegenüber kritisch ein-
gestellt und wünschen sich mehr direkte Demokratie. Gleichzeitig 
werden sie jedoch kaum selbst politisch in Beteiligungsverfahren 
aktiv (vgl. Frankenberger, Buhr/Gensheimer 2019). Wenn sie dies 
jedoch tun, dann haben sie in der Regel eine starke Motivation, die 
sich aus wahrgenommenen Ungerechtigkeiten speist. Durch offene 
und aufnehmende Beteiligungsverfahren können sie durchaus ak-
tiviert und integriert sowie für die Demokratie „zurückgewonnen“ 
werden.

Unterschiedliche 
Grade von 
Diskursfähigkeit



90 | Kursbuch Bürgerbeteiligung #4

Zwei Strategien im Umgang mit Populist*innen
Daraus ergeben sich letztlich zwei Strategien, die im Umgang mit 
Populist*innen in Beteiligungsverfahren nacheinander angewen-
det werden können: Einbinden und Ausschließen.  Ihren Ausgangs-
punkt haben sie in der Idee der Öffentlichkeit als Raum, in dem 
Menschen gemeinsam tätig werden und rationale Entscheidungen 
treffen. So argumentiert Hannah Arendt, dass der öffentliche Raum, 
ja, das Politische selbst durch gemeinsames Handeln entsteht. In 
diesem öffentlichen Raum können sich die Handelnden über ihre 
Angelegenheiten verständigen. Sie argumentiert, dass dies erst 
durch Macht möglich ist. Denn „Macht entspricht der menschlichen 
Fähigkeit, nicht nur zu handeln oder etwas zu tun, sondern sich mit 
anderen zusammenzuschließen und im Einvernehmen mit ihnen 
zu handeln“ (Arendt 1970, S. 45). Beteiligungsverfahren sind damit 
mächtige Orte, insoweit Menschen in der Lage sind, gemeinsam zu 
handeln und zu entscheiden. Sobald andere bedrängt oder bedroht 
werden, verschwindet Macht. Gewalt und totalitäre Herrschaft 
nehmen ihren Anfang. 

Ganz ähnlich argumentiert Jürgen Habermas, wenn er strategi-
sches und kommunikatives Handeln unterscheidet. Strategisches 
Handeln ist zielorientiert und der Zweck steht über den Mitteln. 
Kommunikatives Handeln wird durch das Erzeugen eines Einver-
ständnisses koordiniert und zwar auf der Grundlage kritisierba-
rer Geltungsansprüche. Und nur wenn diese akzeptiert werden, 
können handelnde Personen ihre Ziele erreichen (vgl. Habermas 
1981). Es geht ihm in ähnlicher Weise wie Hannah Arendt darum, 
dass Menschen sich nur dann rational organisieren können, wenn 
sie in Situationen der Herrschaftsfreiheit, der Gleichheit und Allge-
meinheit sowie des Einsatzes des „zwanglosen Zwangs des besse-
ren Arguments“ (vgl. Habermas 1962, S.161-224) handeln können. 
Gültig sind dann gemäß dem von ihm formulierten Diskursprinzip 
„genau die Handlungsnormen, denen alle möglicherweise Betrof-
fenen als Teilnehmer an rationalen Diskursen zustimmen können“ 
(Habermas 1992, S.138).

Einbinden und 
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Wer an echten Lösungen interessiert ist, ist zu Dialog 
und Deliberation bereit
Populist*innen handeln häufig strategisch und nicht kommuni-
kativ im Sinne von Habermas. Im Gegenteil sind sie an gemeinsa-
mem und einvernehmlichem Handeln nicht interessiert. Begeben 
sie sich dennoch in deliberative Beteiligungsverfahren, so bietet 
sich zunächst die Strategie des Einbindens an. Es geht darum, die 
Muster strategischen Handelns aufzubrechen. Durch Regeln für 
Beteiligungsprozesse soll kommunikatives Handeln ermöglicht 
werden. Mit Habermas und anderen lassen sich dazu Grundsät-
ze guter Beteiligung formulieren, in denen die Idee des möglichst 
herrschaftsfreien Diskurses verwirklicht werden kann. So schlägt 
beispielsweise die Allianz Vielfältige Demokratie zehn Grundsätze 
guter Beteiligung vor, die in Einklang mit den genannten Aspekten 
sind (Allianz Vielfältige Demokratie 2017). Aus diesen zehn gleich-
berechtigten Grundsätzen möchte ich vier hervorheben, weil sie im 
Umgang mit Populist*innen besonders bedeutsam sind und sowohl 
das Einbinden als auch das Ausschließen ermöglichen.

Erstens leben Beteiligungsprozesse von der Bereitschaft zum Dia-
log. Dies gilt für die Veranstalter*innen, Moderator*innen und Teil-
nehmer*innen an solchen Prozessen gleichermaßen. Wenn eine 
einbindende Strategie verfolgt werden soll, müssen sich alle Ak-
teur*innen darauf einlassen, offen und interessiert gegenüber den 
Meinungen und Vorschlägen der Beteiligten zu sein. Dabei müssen 
auch kritische oder sich widersprechende Beiträge berücksichtigt 
werden (vgl. Allianz Vielfältige Demokratie 2017, S.7). Und auch 
die Teilnehmer*innen müssen sich darauf einlassen, andere Mei-
nungen zu hören und einen Perspektivenwechsel vorzunehmen, 
um Kritik nachvollziehen zu können. Kritik hört jedoch da auf, wo 
der gegenseitige Respekt abhandenkommt und Abwertung, Belei-
digung und Rassismus anfangen. Hier muss von Seiten der Modera-
tion eingegriffen werden, um Gleichberechtigung und Nichtdiskri-
minierung sicherzustellen.

Perspektivwechsel
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Zweitens sind die Auftraggeber*innen, die Ziele und die Mitgestal-
tungsmöglichkeiten in einem Beteiligungsprozess transparent zu 
machen (vgl. Allianz Vielfältige Demokratie 2017, S.9). Dies hilft, 
falschen Erwartungen vorzubeugen. Und es erhöht die Legitimität 
des Prozesses. Gerade Populist*innen versuchen, diese zu unter-
graben und unterstellen „geheime Ziele“. Wird aber offen kommu-
niziert, welche Ziele verfolgt werden, was Gegenstand des Prozes-
ses ist und welche Gestaltungs- und Entscheidungsmöglichkeiten 
bestehen, so kann diese Kritik widerlegt werden. 

Drittens soll Bürgerbeteiligung vielfältige Mitwirkung ermöglichen 
und nicht durch Einzelinteressen bestimmt werden (Allianz Viel-
fältige Demokratie 2017, S. 16f). (Nicht nur) Populist*innen neigen 
dazu, laut und dominant aufzutreten und abweichende Meinungen 
abzuwerten oder zu unterdrücken. Hier muss die Vielfalt von Mei-
nungen und Interessen betont sowie im Idealfall durch die Mode-
ration hervorgehoben werden. Zudem sollten sich möglichst viele 
betroffene Gruppen und Personen äußern können.

Viertens sind Verfahrensregeln ein Schlüssel für gelingende Betei-
ligungsprozesse. Dazu gehören Regeln zum Umgang der Akteur*in-
nen miteinander. Darüber hinaus braucht es  Regeln zu Zweck, 
Ablauf und Formen der Beteiligung sowie zur Steuerung und Doku-
mentation sowie der  Umsetzung der Ergebnisse des Beteiligungs-
prozesses (vgl. Allianz Vielfältige Demokratie 2017, S.18f). Wenn es 
sich um formale, durch Satzungen oder Gesetze festgelegte Verfah-
ren handelt, sind darin diese Regeln vorab festgelegt. Gelegentlich 
werden auch zusätzlich Spielräume für weitere, dann meist infor-
melle Beteiligungsprozesse eröffnet. Beispielhaft hierfür ist etwa 
die in Baden-Württemberg 2013 erlassene „Verwaltungsvorschrift 
der Landesregierung zur Intensivierung der Öffentlichkeitsbetei-
ligung in Planungs- und Zulassungsverfahren“ (Landesregierung 
Baden-Württemberg 2013) mit dem dazugehörigen „Leitfaden für 
eine neue Planungskultur“ (Staatsministerium Baden-Württem-
berg 2014). An formalen Beteiligungsprozessen kann nicht teil-
nehmen, wer sich nicht an die festgelegten Regeln hält. Auch bei 
informellen Verfahren ist es wichtig, solche Verfahrensregeln zu 
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definieren. Durch die gemeinsame Festlegung unter Einbindung 
aller Beteiligten wird die Verbindlichkeit der Regeln erhöht. Gleich-
zeitig werden Möglichkeiten der Sanktionierung von Regelverstö-
ßen geschaffen.

Diese vier Grundsätze erscheinen besonders gut geeignet, Betei-
ligungsprozesse so zu gestalten, dass sie dem Ideal eines herr-
schaftsfreien öffentlichen Raums nahekommen. Wer an Dialog und 
gemeinsamen Lösungen interessiert ist, wird sich auf die damit for-
mulierten Rahmenbedingungen einlassen. 

Fazit: Wer grob foult, muss sich nicht über einen 
Spielausschluss wundern 
An diesem Punkt hakt es gerade bei Populist*innen. Denn immer 
wieder geht es ihnen nicht um eine Lösung, sondern um das Ver-
breiten ihrer Botschaften. Fordert man dann die Einhaltung der 
gemeinsam formulierten Regeln ein, wird das oft zum Anlass wei-
terer Eskalation genommen und verstärkt ein Gefühl der Ausgren-
zung. Das ist gerade in Beteiligungsprozessen ein Dilemma, denn 
sie sollen dazu dienen, möglichst viele Meinungen zu integrieren. 
Allerdings stellen sich Populist*innen mit einer Verweigerungshal-
tung selbst ins Abseits und diskreditieren ihre Position und Hal-
tung als demokratisches Korrektiv. Denn sie verweigern sich damit 
demokratischen Prozessen des Dialogs und der Willensbildung. 
Und das muss auch klar benannt werden. Im Zweifel muss dann auf 
die zweite Strategie des Ausschließens übergegangen werden. Dies 
ist Aufgabe der Moderator*innen beziehungsweise derjenigen, die 
das Hausrecht im Verfahren ausüben. Ansonsten riskiert man das 
Scheitern des gesamten Beteiligungsprozesses. Es geht also dar-
um, die einmal festgelegten Regeln zu kommunizieren und durch-
zusetzen. Wer ein wahrhaftiges inhaltliches Anliegen hat, wird die 
Regeln tendenziell auch akzeptieren. Sie dienen ja dazu, dass auch 
dieses Anliegen gleichberechtigt formuliert werden kann. Denjeni-
gen, die auch nach Ermahnung weiter senden, aufwiegeln und stö-
ren wollen, muss man entschlossen entgegentreten. Denn Beteili-
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gung funktioniert nicht nach dem Prinzip „Ich habe Recht oder das 
Verfahren ist illegitim und ich mache nicht mehr mit“. 

Beteiligung basiert auf gegenseitiger Anerkennung und Respekt. 
Beteiligungsprozesse funktionieren auf der Basis eines Miteinan-
der ohne Gewalt und Zwang. Und dazu braucht es klare Regeln, de-
ren Einhaltung auch durchgesetzt wird. Gerade gegenüber Popu-
list*innen. 
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Valentin Sagvosdkin

Beteiligungsprozesse als Resonanzräume 
in Zeiten sozial-ökologischer Krisen

Der Aufstieg der Mut- oder Wutbürger*innen hat in den letzten Jahr-
zehnten zu einem vielseitigen Ruf nach mehr Beteiligung geführt. 
Gleichzeitig muss der politischen Gegenwartsorientierung angesichts 
der ökologischen Vielfachkrise strukturell etwas entgegengesetzt 
werden. Ist Öffentlichkeitsbeteiligung Teil der Krise der Demokratie, 
weil sie als „neoliberales Herrschaftsinstrument“ Konzerninteressen 
nutzt und Bürger*innen durch (Schein-)Beteiligung entpolitisiert? 
Oder vermag sie Resonanzräume zu eröffnen, das heißt in einer zu-
nehmend polarisierten Gesellschaft Räume der Begegnung eröffnen 
und zukunftsfähige Ideen befördern?

Einleitung
„Alle denkbaren konkreten ökonomischen, politischen oder öko-
logischen Reformen – oder Revolutionen – greifen notwendig zu 
kurz (…) solange sie das Weltverhältnis oder die Weltbeziehung als 
solche nicht zu transformieren vermögen“, schreibt der Soziologe 
Hartmut Rosa (Rosa 2019b: 39). Er charakterisiert das dominante 
moderne Weltverhältnis als entfremdet: Die Menschen stehen der 
Welt – sich selbst oder anderen Menschen – oft indifferent oder 
feindlich gegenüber, statt in Resonanz zu gehen (Rosa 2019a: 316). 
Befördert Bürgerbeteiligung gesellschaftliche Entfremdung, weil 
sie als Teil der „Krise der Demokratie“ die Menschen entpolitisiert 
oder Frust gegen „die da oben“ erzeugt? Oder kann Bürgerbeteili-
gung dazu verhelfen, dass Menschen in politische Entscheidungen 
konstruktiv eingebunden werden, miteinander in Resonanz gehen 
und so wesentlich zur Lösung sozial-ökologischer Krisen beitra-
gen? Kurz: Was bedeutet Bürgerbeteiligung in Zeiten von Rechts-
populismus, Fridays-for-Future-Bewegung und Klimakrise?

Feindlichkeit statt 
Resonanz



Kursbuch Bürgerbeteiligung #4 | 97

Öffentlichkeitsbeteiligung und die Krise der 
Demokratie
Zunächst ist die Frage zu klären: Was meint Bürgerbeteiligung? 
Ein sehr weites Verständnis versteht darunter jedwede freiwillig 
ausgeübte Aktivität von Bürger*innen, die mit dem Ziel der poli-
tischen Einflussnahme ausgeübt wird (Vetter und Remer-Bollow 
2017: 59). Um das Feld etwas einzugrenzen, wird in diesem Beitrag 
jedoch darunter die durch Verfahren und Prozesse strukturierte 
Einbeziehung von Bürger*innen beziehungsweise Anwohner*in-
nen an (politischen) Entscheidungen außerhalb herkömmlicher 
Wahlen oder Abstimmungen verstanden. Zudem wird der Begriff 
der Öffentlichkeitsbeteiligung verwendet, weil dann auch Personen 
ohne Bürgerstatus einbezogen werden (können) (Alcántara et al. 
2014: 18).

Wir leben in einer Zeit komplexer, miteinander verwobener sozi-
al-ökologischer Krisen. Sie stellen wesentlich auch eine Krise der 
Demokratie dar oder schaffen zumindest für herkömmliche Ent-
scheidungsverfahren große Herausforderungen. Zwei Problemfel-
der sind dabei besonders zentral: erstens der Aufstieg des Rechts-
populismus. Dieser wird mit vielfältigen zusammenkommenden 
Ursachen ökonomischer, sozialer, kultureller und politischer Natur 
zu erklären versucht: Zum einen schürte die wirtschaftliche In-
stabilität etwa im Zuge und nach der letzten Finanzkrise 2007/08 
die Abstiegsangst insbesondere in abgehängten Regionen im länd-
lichen Raum. Doch auch in Städten scheint die Absicherung der 
Lohnarbeit angesichts von Digitalisierung und Automatisierung 
bedroht (Funke et al. 2016; Doerr et al. 2018). Zum anderen wird 
argumentiert, die Menschen seien nicht abgehängt, sondern ha-
ben schlicht eine fremdenfeindliche Einstellung (Schröder 2018), 
die im Zuge von „Filterblasen“ digitaler Medien eigene Dynamiken 
entfalten kann (Müller und Schwarz 2019). Es fehlen offenbar Räu-
me der Begegnung außerhalb der eigenen „Echokammer“, denn es 
zeigt sich, „dass gerade in Regionen, welche sich durch einen sehr 
niedrigen Anteil von Migranten auszeichnen, ‚der‘ Fremde, ‚die‘ 

Aufstieg des 
Rechtspopulismus
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Asylbewerber oder ‚die‘ Muslime als Symbol und Projektionsfläche 
abstrakter Ängste von drohender gesellschaftlicher Desintegrati-
on, einer Ghettoisierung von Stadtbezirken sowie der Entstehung 
rechtsfreier Räume fungieren“ (Vorländer 2018: 77). Gleichzeitig 
gehört es zum Muster rechtspopulistischer Kommunikation, Ängs-
te anzuheizen und polarisierend ein (vermeintlich) homogenes 
„Wir“ gegen ein (vermeintlich fremdes) „Anderes“ zu suggerieren 
(Ötsch und Horaczek 2017). Hinzu kommt eine grundsätzliche Un-
zufriedenheit mit den politischen Eliten, die als Krise der Demokra-
tie oder seit den 1990er Jahren unter dem Schlagwort der „Post-
demokratie“ diskutiert wird (Rancière 1997; Crouch 2008; Merkel 
2016). Postdemokratie bedeutet etwa für den Politikwissenschaft-
ler Colin Crouch (2008), dass in Gemeinwesen zwar formal Wahlen 
stattfinden und Regierungen (ab-)gewählt, Wahlkämpfe jedoch zu 
PR-Spektakeln verkommen, bei denen vorher von Expert*innen de-
finierte Probleme diskutiert und die eigentlichen Entscheidungen 
von Wirtschaftseliten beeinflusst werden: „Die Mehrheit der Bür-
ger spielt dabei eine passive, schweigende, ja sogar apathische Rol-
le, sie reagiert nur auf die Signale, die man ihnen gibt“ (ebd. S.10). 
Dies sind unterschiedliche Ansätze, die zu erklären versuchen, war-
um viele Menschen den Eindruck haben, nicht mehr von der Politik 
gehört zu werden und nicht mehr in wirklich relevantem Ausmaß 
mitentscheiden zu können. Einige organisieren sich daher – je nach 
Lesart – als Wut- oder Mutbürger*innen. Immerhin suchen viele 
nicht unbedingt politisch rechts nach Antworten, sondern engagie-
ren sich vielmehr zivilgesellschaftlich. Der Boom der Bürgerbetei-
ligung der letzten Jahrzehnte war jedenfalls auch ein Antwortver-
such auf vielseitige Rufe nach mehr Partizipation.

Die Klimakrise als Demokratieproblem
Das zweite Problemfeld umfasst die ökologische Vielfachkrise, die 
meist vereinfachend als Klimakrise bezeichnet wird. Um eine Ket-
tenreaktion katastrophaler Folgen zu verhindern und die Erder-
wärmung bzw. -erhitzung auf deutlich unter 2 Grad im Vergleich 
zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen, müssten laut dem „Welt-

Postdemokratie
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klimarat“ innerhalb kürzester Zeit einschneidende politische Maß-
nahmen getroffen und umgesetzt werden (Masson-Delmotte et al. 
2018). Diese bleiben aber bisher aus. Ohne hier näher auf mögli-
che psychologische Gründe einzugehen wie beispielsweise die 
Abstraktheit des Katastrophenausmaßes oder Verdrängung stellt 
sich das nicht ausreichende Handeln mindestens auch als ein De-
mokratieproblem dar. Es wird hier gerne auf eine Theorie der Poli-
tik zurückgegriffen. Sie bedient sich zur Erklärung einer bestimm-
ten „ökonomischen“ Denkweise und verortet die Schwierigkeit 
im Wesentlichen in falschen „Anreizen“: Politiker*innen würden 
demnach aufgrund der Architektur der Demokratie beispielsweise 
wegen kurzer Legislaturperioden zu kurzfristigen Entscheidungen 
gedrängt. Sie richteten sich in dieser Lesart nach denjenigen Stim-
men und kurzfristigen Interessen, die ihre Wiederwahl sichern. 
Dies begünstige Lobbyismus und erzeuge Klientelpolitik, anstatt 
Entscheidungen im Sinne des gesamtgesellschaftlichen Gemein-
wohls oder gar Interesses zukünftiger Generationen (Gesang 2014: 
21f). Ebenso würden Wähler*innen zu dieser politischen Gegen-
wartsorientierung beitragen, indem sie ihre eigenen kurzsichtigen 
Interessen präferieren und die Kosten heutiger Politik externali-
sieren (ebd.: 25; Tremmel 2018: 107f). Sinnvoll ist dieser Erklä-
rungsansatz dann, wenn er einlädt, über strukturelle und instituti-
onelle Rahmenbedingungen der Demokratie zu reflektieren und in 
diesem Sinne Lösungsvorschläge zu unterbreiten. Beispielsweise 
könnten sogenannte „Ombudspersonen für zukünftige Generatio-
nen“ mit einem politischen Mandat ausgestattet werden, ähnlich 
wie es in Israel (2001 bis 2006) und Ungarn (2008 bis 2011) zu-
mindest kurzzeitig institutionalisiert wurde (Göpel 2014: 96f). Sie 
repräsentieren explizit die Stimme der zukünftigen Generationen 
und können – je nachdem, wie viel Gewicht man ihnen einräumt 
– bestimmte Gesetze blockieren oder zumindest wirksam kritisie-
ren. Problematisch ist jedoch die Vorstellung, dass Individuen ihre 
„Präferenzordnung“ in der Wahlentscheidung zur Geltung bringen, 
wobei „eine Gegenwartspräferenz in der Nutzenfunktion angenom-
men“ wird (Stein 2014: 51). Was zudem als „die“ ökonomische De-
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mokratietheorie gehandelt wird, entstammt lediglich dem Denken 
der Standardökonomie, das heißt einem Mainstream bestimmter 
ökonomischer Theorieschulen, von denen die neoklassische Vari-
ante, die mit mathematisierten Nutzenfunktionen arbeitet, die do-
minanteste ist. Zugrundeliegende Annahmen wie stabile Präferen-
zordnungen oder ein „rationales“ (nutzenmaximierendes) durch 
„Anreize“ gesteuertes Verhalten folgen einem fragwürdigen me-
chanistischen Menschenbild (siehe etwa Brodbeck 2013). In dieser 
Denklogik müssen die „richtigen“, meist monetären Anreize gesetzt 
werden. Menschen erscheinen wie Automaten oder eben Maschi-
nen, bei denen man – überspitzt gesagt – nur bestimmte Knöpfe 
zu drücken braucht, um das „richtige“ Verhalten zu bewirken. Es 
wird ausgeblendet, dass Menschen sich etwa aufgrund von durch 
Bildung erlangten Einsichten zu einer anderen Haltung entscheiden 
können. In einer Demokratie sollten die Menschen in diesem Sinne 
als mündige Bürger*innen betrachtet werden, die sich ihre politi-
sche Meinung bilden können. Mit einer ökonomischen Brille allein 
wird jedoch das Problem der Gegenwartsorientierung in den von 
Eigeninteressen motivierten Individuen verortet, statt die Grun-
dannahmen dieser Theorien selbst zu reflektieren. 

Neoliberale Politik als Schutz der Märkte vor 
Demokratie
Neben der neoklassischen Theorieschule und dem „ökonomischen 
Denken“ aus der Wirtschaftswissenschaft tritt die anhaltende Do-
minanz einer von ihren Kritiker*innen als neoliberal oder markt-
fundamental bezeichneten Wirtschaftspolitik: Seit den 1970er 
Jahren fand in zahlreichen westlichen Industrienationen ein (wirt-
schafts-)politischer Paradigmenwechsel statt. Er überkam die bis 
dahin maßgeblich von dem Ökonomen John Maynard Keynes ge-
prägte westliche „keynesianische“ Wirtschaftsordnung, die etwa 
regulierte Finanzmärkte und eine aktive Rolle des Staates in der 
Wirtschaftspolitik vorsah. Das neoliberale Programm dagegen be-
inhaltete die Privatisierung vieler Sektoren, eine Liberalisierung 
des Handels und De- beziehungsweise Re-Regulierung der Wirt-
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schafts- und Finanzmärkte sowie einen Abbau des Sozialstaats 
(Butterwegge et al. 2017; Ötsch 2019).

Legitimiert wurde dieser politische Umbau durch das neoliberale 
Narrativ, wonach ein personifizierter „Markt“ „Kräfte“ oder einen 
durch Wettbewerb beförderten „Preismechanismus“ entfaltet, der 
angeblich die effizientesten Lösungen erbringt.1 Es geht jedoch in 
dieser Erzählung weniger um einen komplett „freien“ als um eine 
Politik für „den Markt“, um eine Ummantelung, ein Primat „des 
Marktes“ (Ötsch 2019: 94f; Slobodian 2019: 13). Im Mittelpunkt 
steht nicht die Befreiung von Märkten, sondern die Gestaltung von 
Institutionen, „um den Kapitalismus gegen die von der Demokratie 
ausgehenden Bedrohung zu isolieren und einen Ordnungsrahmen 
zu schaffen“ (Slobodian 2019: 8). Im Sinne dieser Denklogik kann 
dann auch die Politik als Markt interpretiert werden wie in der 
„Neuen Politischen Ökonomie“ oder anderen ökonomischen De-
mokratietheorien2: Bürger*innen entscheiden entsprechend ihren 
Präferenzen aus den gegebenen Wahloptionen auf „dem Markt“ der 
politischen Parteien. 

In den letzten Jahren hat sich ein eigener Forschungsbereich etab-
liert, der eine Ökonomisierung nahezu aller gesellschaftlichen Be-
reiche aufgrund des neoliberalen gesellschaftlichen Umbaus kon-
statiert (Schimank und Volkmann 2008). Von der (Schul-)Bildung 
(Höhne 2015) über Politik (Schaal et al. 2014), Zivilgesellschaft 
(Zimmer 2012) und Medien (Meier und Jarren 2001) bis zur Be-
stattung (Akyel 2013). Und auch Umwelt- und Klimapolitik verblei-
ben bisher noch weitgehend innerhalb einer solchen quantifizie-
renden ökonomischen (Markt-)Logik (Moreno et al. 2016; Heller 
und Sagvosdkin 2020b). Der Aufstieg des Rechtspopulismus und 
die Krise der Demokratie können auch als Folge dieser Entwicklun-
gen betrachtet werden (z. B. Butterwegge 2009). Immerhin war die 
Finanzkrise 2007 mitsamt der demokratisch fragwürdigen Krisen-
politik und die daraus resultierende verstärkte Abstiegsangst erst 
die Folge „aktivierender“ neoliberaler (Sozial-)Politik. 

Politik als Markt
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Bürgerbeteiligung – Lösung oder Teil der „Krise der 
Demokratie“?
Bürgerbeteiligung wird in dieser Lesart nicht als Antwort auf die 
Krise der Demokratie, sondern vielmehr als Teil von ihr gesehen. Sie 
stelle ein neoliberales Herrschaftsinstrument dar. So argumentiert 
etwa Wagner (2016: 124f), dass Beteiligungsverfahren im Kontext 
von Großbauprojekten oder in der Stadtentwicklung durchgeführt 
werden, um Proteste von Bürger*innen klein zu halten oder zu 
verhindern. Bürgerbeteiligung entpolitisiere so durch Einbindung 
(ebd.: 131). Letztlich seien sie daher ein strategisches Instrument, 
um Interessen von Großkonzernen oder neoliberale Sparpolitik 
durchzusetzen. So würden etwa auch Bürgerhaushalte eingesetzt, 
um Kürzungen in öffentlichen Haushalten zu legitimieren (ebd. 
2013: 19 mit Verweis auf Kaul 2012). Ähnlich knüpft Eis (2016) an 
die Postdemokratiedebatte an, wonach alternativlose Entscheidun-
gen implementiert und Bürger*innen nur im Nachhinein etwa bei 
der Umsetzung der Schuldenbremse im Bürgerhaushalt oder bei 
der Atommüll-Endlagersuche beteiligt werden. „Die entscheiden-
den Legitimationswege entziehen sich nach dieser These jedoch 
immer mehr den parlamentarischen Verfahren, was sich etwa im 
Zuge der ,Eurorettung‘ anschaulich zeigte, wenn (sic!) das Bundes-
verfassungsgericht den Bundestag erst an die Wahrnehmung sei-
nes Haushaltsrechts erinnern musste“ (ebd.: 110). Hedtke (2016: 
134) kritisiert unter anderem, dass Partizipation systematisch Ent-
täuschung erzeuge und im Wesentlichen durch soziale Herkunft 
privilegierte Eliten zusammenbringe. 

Öffentlichkeitsbeteiligung, das wird durch die Kritik deutlich, 
ist kein „neutrales“ Instrument, sondern politisch. Auch wer als 
Dienstleister*in Verfahren organisiert oder moderiert trägt daher 
Verantwortung. Doch ist Öffentlichkeitsbeteiligung per se elitär, ex-
kludierend und neoliberal? Vieles deutet darauf hin, dass das nicht 
der Fall ist. So kamen beispielsweise Neblo et al. (2009: 17; 25) in 
einer Studie in den USA zu dem Ergebnis, dass junge Menschen, 
Personen mit geringem Einkommen oder Angehörige ethnischer 
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Minderheiten signifikant stärker zur Öffentlichkeitsbeteiligung 
bereit sind als andere Zielgruppen. Es müssen natürlich auch ent-
sprechend Zugänge geschaffen werden. In Deutschland argumen-
tiert etwa Landwehr (2014), wenn auch nur exemplarisch, dass 
sich innerhalb deliberativer Verfahren „kein bias in Richtung der 
Interessen sozial Privilegierter zeigt, sondern sich egalitaristische 
Argumente aufgrund ihrer kategorialen Logik besser durchsetzen 
als utilitaristische und Eigenverantwortungsargumente“ (ebd.: 20).

Öffentlichkeitsbeteiligung ist nicht gleich 
Öffentlichkeitsbeteiligung
Grundsätzlich wäre zu fragen, welche Formen der Öffentlich-
keitsbeteiligung zeitgemäße (Teil-)Lösungen auf die sozial-öko-
logischen Krisen bieten können. Eine einzige Antwort, der alle 
zustimmen würden, kann es aber kaum geben. In den verschie-
denen Verfahren und Methoden spiegeln sich unterschiedliche 
Weltbilder – Wertvorstellungen, Haltungen und Theorieschulen – 
wider. Alcántara et al. (2013) unterscheiden daher zwischen vier 
„idealtypischen“ Demokratiekonzepten, die mit unterschiedlichen 
Auffassungen von Öffentlichkeitsbeteiligung einhergehen3: neo-
liberal, funktionalistisch, deliberativ und emanzipatorisch. Diese 
Ansätze verfolgen je unterschiedliche Zielschwerpunkte. So würde 
verkürzt gesagt die neoliberale Sicht – wobei diese anders als von 
der oben dargestellten Kritik aufgefasst wird – individuelle Interes-
sen und Präferenzen fokussieren und daher versuchen, Verfahren 
fair und repräsentativ durchzuführen (Alcántara et al. 2013: 36). 
Mit dem Ziel, Interessen kompromisshaft auszugleichen, seien vor 
allem Verhandlungen, Schlichtungen und Mediationen die Mittel 
der Wahl (ebd.: 38). Hauptziel funktionalistischer Partizipation 
dagegen sei es, die möglichst besten Lösungen durch die Einbezie-
hung von Expertenwissen zu finden (ebd.: 38f). Im deliberativen 
Verständnis wiederum gehe es, angelehnt an die Demokratietheo-
rie des Philosophen Jürgen Habermas, um das „Erzielen von Über-
einkunft durch den rationalen Austausch von Argumenten in einer 
Atmosphäre des Zuhörens und gegenseitigen Anerkennens“ (ebd.: 
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40). Ziel dabei sei die Erhöhung von Inklusivität und die Verbesse-
rung der Realität (ebd.: 41). Schließlich gehe es der emanzipatori-
schen Perspektive vorrangig um „die Aufdeckung und Beseitigung 
von verdeckten Machtstrukturen in einer Gesellschaft“ (ebd). Da-
her werde der Fokus auf Ermächtigung (Empowerment) von Min-
derheiten beziehungsweise benachteiligten Gruppen gelegt (ebd.). 
Tabelle 1 zeigt einen vereinfachten Überblick der verschiedenen 
Auffassungen von Öffentlichkeitsbeteiligung.

Zumindest für Alcántara et al. (2013) gibt es in dieser Pluralität 
von Verfahren keinen Königsweg, sondern es müsste vielmehr si-
tuations- und kontextabhängig ausgewählt oder auch kombiniert 
werden. Wenn der Entscheidungsspielraum bereits eingeschränkt 
sei – wie beispielsweise beim Ausbau einzelner Trassenabschnitte 
im Zuge der Energiewende – könnten durchaus Mediationsverfah-
ren neoliberaler Logik am besten geeignet sein (ebd.: 49f). Gleich-
zeitig müsse Öffentlichkeitsbeteiligung – anders als es bisher über-
wiegend Praxis ist – in jeder Phase des Politikprozesses ansetzen 
können. Es sei kein gutes Zeichen für den Zustand einer Demokra-
tie, wenn Beteiligung viel zu spät beginnt wie etwa bei dem Bahn-
hofsprojekt Stuttgart 21, wo Planungsverfahren jahrelang intrans-
parent verliefen (ebd.: 128). 

Kurz gesagt: Öffentlichkeitsbeteiligung sollte nicht pauschal als 
„Mitmachfalle“ (Wagner 2013) verworfen werden. So merkt auch 
Brangsch (2016: 87) an, dass eine grundsätzliche Ablehnung, „ein 
tiefes Misstrauen in die Fähigkeit der „Anderen“ – sprich der Mehr-
heit der Menschen – ein[schließt], irgendetwas Konstruktives zur 
Lösung der sie betreffenden unmittelbaren Probleme zu leisten.“

Beteiligung ist auch nicht als solche „neoliberal“, vielmehr kommt es 
auf die konkreten Verfahren und Methoden, die Zeit- und Themen-
kontexte sowie auf die Haltung der verantwortlichen Akteur*innen 
und der Moderation an. Anders könnte gesagt werden, nicht eine 
bestimmte Methodik ist per se neoliberal, funktionalistisch usw., 
sondern es kommt vielmehr auf die Gestaltung des Gesamtzusam-
menhangs an.

Späte Beteiligung 
als Warnsignal
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Es braucht Qualitätskriterien für gute und angemessene Beteili-
gung, wie sie inzwischen je nach Zielgruppe und politischer Ebene 
vielfach ausgearbeitet wurden (siehe etwa Alcántara et al. 2013: 
131f; Netzwerk Bürgerbeteiligung 2020). Zugänge für benachtei-
ligte Minderheiten können geschaffen (Inklusion) und Menschen 
mit weniger dominantem Redeverhalten befähigt sowie zur Teil-
nahme ermutigt werden (Empowerment). Themen und Verfahren 
sind je nach Kontext rechtzeitig und angemessen zu kommunizie-
ren (Transparenz) und vieles mehr.

Tabelle 1:	 Überblick verschiedener „idealtypischer“ Auffassungen von Öffentlichkeitsbeteiligung 
in den Unterscheidungen neoliberal, funktionalistisch, deliberativ und emanzipatorisch 
(angelehnt an: Alcántara et al. 2013: 45; 56; Wagner 2013 und 2016; Eis 2016).

Ziel-Schwerpunkte Kritik

neoliberal Präferenzen abbilden und 
Interessen ausgleichen 
(Bargaining)

Herrschaftsinstrument zur 
Durchsetzung von Konzer-
ninteressen; Legitimation 
von Sparpolitik;

Entpolitisierung durch Ein-
bindung (aus emanzipatori-
scher Sicht)

funktionalistisch Expertenwissen und beste 
Lösung in technokratischem 
Verständnis (Wissensinte-
gration)

Fehlende Inklusion aller 
Argumente (aus deliberati-
ver Sicht);

Fehlendes Empowerment 
(aus emanzipatorischer 
Sicht)

deliberativ Gegenseitiges Verständnis, 
transparente Entschei-
dungsfindung und Integra-
tion gesellschaftlicher und 
kultureller Werte (Arguing)

Privilegierung von Eliten 
(aus emanzipatorischer 
Sicht)

emanzipatorisch Inklusion und Empower-
ment von Gruppen, die 
aufgrund ihrer Ressour-
cenausstattung momentan 
vom politischen System 
ausgeschlossen werden 
(Bildung und Inklusion)

Gesamtheit repräsentativer 
Präferenzen fehlt; Befrie-
dungsfunktion bei emotio-
nal aufgeladenen Konflikten 
fehlt (aus neoliberaler 
Sicht)

Qualitätskriterien
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Inwiefern aber kann Öffentlichkeitsbeteiligung einen Beitrag an-
gesichts der eingangs beschriebenen sozial-ökologischen Krisen 
leisten? Wie oben bereits skizziert, muss der derzeitigen politi-
schen Gegenwartsorientierung strukturell und institutionell entge-
gengewirkt werden. Ein und sicherlich nicht der einzig mögliche 
Ansatz dies mittels Öffentlichkeitsbeteiligung zu tun, ist die Idee, 
vermehrt Bürger- und Zukunftsräte ins Leben zu rufen beziehungs-
weise institutionell zu verstetigen (Tremmel 2018; Leggewie und 
Nanz 2016). Als „vierte Gewalt“ oder „Konsultative“ – etwa durch 
ein Netzwerk dezentraler Zukunftsräte – sollen sie dabei die re-
präsentative Demokratie nicht ersetzen oder aushöhlen, sondern 
zeitgemäß ergänzen (Leggewie/Nanz 2016: 340). Öffentlichkeits-
beteiligung im Allgemeinen und Zukunftsräte im Besonderen bie-
ten die Chance, gesellschaftlicher Polarisierung entgegenzuwirken. 
Um dies abschließend zu skizzieren, soll die Resonanztheorie des 
Soziologen Hartmut Rosa für den Kontext der Öffentlichkeitsbetei-
ligung fruchtbar gemacht werden. Denn wie bis hierhin deutlich ge-
macht werden sollte: Öffentlichkeitsbeteiligung ist kein neutrales 
Instrument für einen neutralen Zweck. Insofern geht es nicht nur 
um konkrete Ziele – etwa Lösungen im Zuge der Klimakrise zu er-
arbeiten –, sondern auch um den Prozess an sich. 

Öffentlichkeitsbeteiligung als Resonanz- und 
Begegnungsräume
Die Moderne zeichnet sich nach Rosa durch Entfremdung als do-
minanter Weltbeziehung aus, „in der Subjekt und Welt einander 
indifferent oder feindlich“ gegenüberstehen (Rosa 2019a: 316). 
In den letzten Jahrzehnten habe sich in modernen Gemeinwesen 
in diesem Sinne ein sozialantagonistischer Modus der politischen 
Begegnung eingestellt, der einem Täter/Opfer-Schema folge: Das 
Politische „erscheint (…) als Ort des Kampfes, in dem man sich 
entweder als Täter durchsetzt oder aber als Opfer sehen muss, wo 
man bleibt; bestenfalls versucht man Kompromisse zu schmieden“ 
(Rosa 2019b: 50). Resonanz hingegen ist ein Beziehungsmodus, in 
dem die Menschen sich „als Wesen begegnen, die einander etwas 

Öffentlichkeits-
beteiligung ist kein 

Selbstzweck
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zu sagen haben, die sich vom „Anderen“ berühren lassen und ihm 
oder ihr selbstwirksam zu antworten vermögen, und zwar so, dass 
sich beide beziehungsweise alle dabei (auf ein Gemeinsames hin) 
verwandeln“ (ebd.: 50). Resonanz meint dabei gerade nicht, in ho-
mogenen Echoräumen Streit und Kontroversen auszuweichen und 
damit alles Abweichende auszumerzen oder beherrschen zu wol-
len (Rosa 2019a: 317f). „Ein Herrschaftsverhältnis ist ein stummes 
Weltverhältnis“ (Rosa 2019b: 51). Resonanz kann im Politischen 
auch ein „tönende[s] Widersprechen“ (ebd. 2019a: 369) beinhal-
ten, aber auch „sich von den anderen etwas sagen zu lassen“ (ebd.: 
2019b. 51). Resonanzmomente können sich als „,Knistern‘ im Saal“ 
äußern, als kollektives Geschehen, bei dem sich die Anwesenden 
gemeint fühlen und für sie „etwas auf dem Spiel steht“ (ebd.: 335, 
Herv. i. O.). Gelingt Verständigung, so Rosa weiter, „gehen die Teil-
nehmenden geradezu verwandelt aus der Diskussion hervor – das 
aber ist ein ganz anderer Vorgang und ein anderes ,Glück‘ als die 
Erfahrung sich durchgesetzt, seine Interessen verteidigt oder Recht 
bekommen zu haben“ (ebd.). Viele „Debatten und Aktionen finden 
(wenigstens in Deutschland) in geschlossenen sozialen Räumen 
statt [sic], die zudem oft auch peinlichst gegen ,die Anderen‘ ab-
geschottet werden. Bürgerbeteiligungsverfahren zwingen jedoch 
dazu, den eigenen sozialen Raum zu verlassen und bieten dazu oft 
die Möglichkeit“ (Brangsch 2016: 88f). Das zeigt sich etwa an ge-
lungenen Beispielen wie in Irland: 2012 wurden dort Bürger*innen 
per Los bestimmt, um ein gesellschaftliches Konfliktthema (das Ab-
treibungsrecht) zu diskutieren und einen Gesetzesvorschlag zu er-
arbeiten. Nach der professionell moderierten Auseinandersetzung 
mit dem Thema unter Einbezug von Expert*innen und Betroffenen 
wurde eine Liberalisierung des Abtreibungsrechtes vorgeschlagen. 
Im Anschluss fand ein Referendum statt, bei dem der Vorschlag 
von der Mehrheit der Bevölkerung im katholischen Irland ange-
nommen wurde (Bürgerrat Demokratie 2020). Einem ähnlichen 
Konzept folgend wurde auch in Deutschland der „Bürgerrat Demo-
kratie“ ins Leben gerufen, der 2020 in die letzte Phase eintrat. Es 
wäre zu überlegen und auszuprobieren, wie Zukunftsräte bereits 

Resonanzmomente
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strukturell so angelegt werden können, dass der politischen Gegen-
wartsorientierung – sollte sie auch in diesem Setting vorherrschen 
– etwas entgegengesetzt wird. So könnten beispielsweise Jugend-
liche der Fridays-for-Future-Bewegung in einem Zukunftsrat zum 
Thema Klimakrise vertreten oder mindestens als Betroffene ange-
hört werden. Oder es könnte ähnlich wie bei Konzepten zum kom-
munalen Klimanotstand festgeschrieben sein, dass alle Themen der 
Zukunftsräte durch entsprechende Experteninformationen einen 
Bezug zu Nachhaltigkeit aufweisen müssen. 

Fazit: demokratische Kultur statt polarisierendes 
Gegeneinander
Bürger- oder Zukunftsräte können dabei sicher nicht alle Proble-
me lösen. Im Angesicht konflikthafter sozial-ökologischer Krisen 
eröffnet Öffentlichkeitsbeteiligung jedoch immerhin die Chance für 
Resonanz- und Lernräume, um den – oft vermeintlich – „Anderen“ 
(Menschen, Themen oder Werten) zu begegnen und sich innerhalb 
einer demokratischen Kultur mit ihnen auseinanderzusetzen. Dies 
setzt zum einen die Bereitschaft zur Initialisierung entsprechender 
tatsächlich partizipativer Dialogangebote in Politik und Verwaltung 
voraus. Es verlangt zum anderen eine beteiligungsfreundliche Hal-
tung und wertschätzendes Verhalten aller Prozessbeteiligten.
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Guy Féaux de la Croix

Wie relevant sind die Erfahrungen der 
attischen Demokratie noch heute?

Die attische Demokratie kann uns noch heute viel Gutes lehren. Sie 
wurde und wird als ganz andersartig nur abgetan, um unsere heu-
tigen demokratischen Verhältnisse nicht an grundlegenden und ewi-
gen Maßstäben der Demokratie messen zu müssen, insbesondere am 
Grundprinzip der politischen Gleichheit. 

Politische Relevanz und ideologische 
Geschichtsdeutung 
Vor 2500 Jahren, im Herbst des Jahres 480 v. Chr., schlug eine pan-
hellenische Flotte in den Meerengen von Salamis, einer Insel in 
Sichtweite der Athener Akropolis, eine zahlenmäßig weit überle-
gene Streitmacht der Perser zurück. Das Schlachten feiern ist zu-
mindest uns Deutschen im 20. Jahrhundert gründlich vergangen. 
Dieser Jahrestag aber lohnt einen Rückblick. Denn der Sieg der 
Griechen war nicht nur Wendepunkt in einem Verteidigungskrieg 
gegen eine imperialistische Supermacht, sondern hatte auch weit-
reichende Folgen für die Stabilisierung und Vertiefung der damals 
noch jungen attischen Demokratie.

Erste Festredner sprechen schon von einer Geburtsstunde von 
Freiheit und Demokratie, von einer Sternstunde des westlichen 
Abendlandes. Und für manche war Salamis ein erster großer Be-
weis für die Überlegenheit des Westens. So suprematistisch wollen 
wir unsere Retrospektive gewiss nicht verstanden wissen. Wir wol-
len uns lieber eine kritische Reflexion vornehmen, darauf schauen, 
welche Folgen der athenische Triumph für den Gang der Geschichte 
hatte, was er für uns heute noch bedeuten möchte, für unsere de-
mokratische Aktualität.
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Ist es nicht eben dies, was uns an der alten Geschichte zu interes-
sieren hat, nämlich ihre Bedeutung für uns in unserer eigenen Zeit? 
Müssen wir nicht die Chance nutzen, etwas aus den Ursprüngen 
der Demokratie zu lernen, die jetzt so vielen ernsthaft gefährdet 
erscheint? Und auch aus ihren Abwegen lernen.

Tatsächlich ist die „Relevanzforschung“, so scheint es, den deut-
schen Altertumswissenschaften ein Fremdwort geblieben. Es gibt 
hierzulande jedenfalls keine Tradition, die der angelsächsischen 
annähernd vergleichbar wäre. Im 20. Jahrhundert steht für letz-
tere zunächst der von R.W. Livingstone herausgegebene Sammel-
band „The Legacy of Greece“, mit zwölf Artikeln von der Religion 
der Alten bis hin zu ihrer Architektur. Gleich eingangs bezeichnet 
Gilbert Murray die griechische Antike als ein uns verpflichtendes 
Vermächtnis. Moses Finley, vom Studium her Jurist und im Zuge der 
McCarthyistischen Verfolgungen nach Großbritannien emigriert, 
nahm den Faden in Cambridge wieder auf, gab dann im Jahre 1979 
einen Essay-Band „The Legacy of Greece, A New Appraisal“ heraus. 
Seinen eigenen Essay schloss er mit dem Satz: „It is in the field of 
political theory, not of institutions, that one must look for a possible 
legacy.“

Finley bewegte sich damit im Mainstream der Altertumswissen-
schaften, die ganz überwiegend die athenische Demokratie, wenn 
sie denn überhaupt eine solche gewesen sei, für ein aliud gegen-
über unserer Demokratie der Moderne erklären, für eine so ander-
sartige Erscheinung also, dass es wenig sinnvoll erscheint, aus den 
demokratischen Erfahrungen der Antike etwas für unsere eigene 
Zeit lernen zu wollen.

In Cambridge ist die Stafette nun von Paul Cartledge übernommen 
worden, der eine Reihe von früheren Arbeiten in seinem Werk „De-
mocracy, a Life“ zusammengefasst hat. Für Cartledge ist die antike 
Demokratie von hoher Relevanz für unsere eigene Zeit, nur dass 
diese Relevanz auch bei ihm ein allgemeines Postulat bleibt, ohne 
dass er dazu ansetzte, die Erfahrungen der Alten in concreto in ei-
nen Bezug zu unseren heutigen Herausforderungen zu bringen. 

Die Frage nach 
der Relevanz
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Bleicken, in seinem Standardwerk zur athenischen Demokratie, 
stellt hingegen in der deutschen Wissenschaft ein großes Defizit 
mit den Worten fest: „Ich kenne kein Gesamturteil über die athe-
nische Demokratie von einem deutschen Historiker der Nach-
kriegszeit, die den Namen verdiente.“ In einer ersten Überlegung 
möchten wir Gründe dieser Enthaltsamkeit in einem Pendelschlag 
auf den schändlichen Missbrauch des Altertums sehen, den die Na-
zi-Ideologen mit dem Altertum getrieben haben. Bleicken führt die-
se Abneigung allerdings viel weiter zurück in die deutsche Geiste-
stradition, zum Beispiel auf Jacob Burckhardt (1819-1897), dessen 
Äußerungen zur athenischen Demokratie „von äußerster Distanz 
und schärfster Kritik“ zeugten. Er sieht dafür „die tiefere Ursache 
der inneren Ablehnung bei den meisten an ihrem liberalen Welt-
bild, in dem die Freiheitsrechte den Mittelpunkt einnehmen.“ Noch 
kritischer äußert sich Bleicken zum Verriss der altgriechischen 
Demokratie, wie wir ihn bei einem weiteren Nestor der deutschen 
Althistoriker, Robert von Pöhlmann (1852-1914) finden: „Er wurde 
nicht müde, für sie (die antike Demokratie, d. Verf.) immer neue 
abwertende Wendungen zu erfinden: ‚Pöbelherrschaft‘, ‚Massen-
mehrheit‘, ,Massentum‘, ,Staatsform des Dilettantismus‘, ‚Demokra-
tismus‘ usw.“

Auch bei Werner Conze wurde deutlich, dass von der Reichsgrün-
dung an die Diskreditierung der attischen Demokratie einhergeht 
mit einer ganz allgemeinen Ablehnung des demokratischen Gedan-
kens: „In den sechziger und siebziger Jahren (d. 19. Jh., d. Verf.), als 
die Reichsgründung vorbereitet, erkämpft und vollendet wurde, 
unterlag die ‚Partei‘ der Demokraten und der Sieg fiel denjenigen 
zu, die ‚Demokratie‘ aus der Tradition der ‚Partei der Aristokraten‘ 
oder des ‚Bourgeois-Liberalismus‘ begriffen. Das wurde maßge-
bend für das vorherrschende deutsche Verständnis von ‚Demokra-
tie‘ “.

Die Verurteilungen der attischen Demokratie wirken nach Bleicken 
noch immer fort in einer „unvergleichbaren Abgeklärtheit“: „Man 
könnte sie (die Demokratie, d. Verf.) ungeniert loben, aber davor 
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scheut man sich, jedenfalls in Deutschland. Zu hart wirken die Ur-
teile der Vergangenheit nach.“ 

Anders betrachtet ist die Vehemenz, mit der die deutschen Alter-
tumswissenschaften aus ihrer konservativen oder liberalen Klas-
senwarte den „Demokratismus“ der alten Griechen verurteilten, 
lebendiger Ausdruck für ihre Befürchtung, welche politische Rele-
vanz das klassische Vermächtnis doch entfalten könnte. Erklärungs-
bedürftig erscheint aber auch die Distanz, das Nichtverhältnis der 
historischen Linken zur antiken Demokratie, womöglich – in einer 
ersten Vermutung – Ausweis einer mangelnden Vertrautheit mit 
der Antike.

Dieser Enthaltsamkeit der einen wie der anderen Seite soll hier ein 
dezidiert demokratie-politischer Blick auf die Antike als Lehrstück 
gegenübergestellt werden. Ich gehe es an, in Umkehrung der übli-
chen Historiographie, mit einer „subsumtiven“ Vorgehensweise. In 
einem ersten Schritt sollen Problemfelder unserer heutigen Demo-
kratie identifiziert werden, um erst dann zu schauen, zu welchen 
Erfahrungen und Institutionen der Antike diese Sachverhalte in Be-
zug gebracht werden könnten. 

Eine solche „Relevanzforschung“ bedürfte eines großen und zudem 
noch interdisziplinären Werkes. So kann dies nur eine erste Skizze 
werden. In diesem der demokratischen Praxis dienenden Lehrbuch 
„Kursbuch Bürgerbeteiligung“ werde ich meine Subsumtion in eine 
Reihe von Thesen kleiden, auch zuspitzen.

Zuvor aber scheinen mir einige Grundüberlegungen zur Entste-
hung des demokratischen Modells gerade im alten Griechenland 
und zu ihrem Wesen angezeigt. 

Wie griechisch ist unsere demokratische Identität?
Es ist der Begriff der Identität wie kaum ein anderer mit seman-
tischen Problemen verbunden. Wir sehen es in den aktuellen De-
batten um unsere Identität und das „Identitäre“. Die Sprachwissen-
schaftler*innen bezeichnen einen solchen Begriff als „Omnibus“, 
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in den ein jeder mit seinem Koffer voller Eigenschaften und Ideen 
einsteigen kann. Wenn wir Identität im Sinn der Gesamtheit unse-
rer Eigenschaften verstehen und dazu auch unsere Herkunft zäh-
len, weiter annehmen, dass unsere Herkunft eine für uns relevante 
Eigenschaft ist, dann kommen wir zu der Frage, ob wir ohne den 
Salamis-Sieg der Griechen über die Perser wirklich nicht die wären, 
die wir sind.

Wären wir sonst keine freien Menschen? Wären wir sonst kei-
ne Gleichen, in einer Demokratie lebend und gleichberechtigt die 
Geschicke unseres Gemeinwesens mitbestimmend? Ohne Salamis 
gewiss kein Perikles, kein Sokrates, kein Platon, kein Phydias, kein 
Praxiteles, kein Aristoteles. Die attische Demokratie hätte in einer 
solchen kontrafaktischen Geschichte schwerlich stattgefunden.

Die These „ohne Salamis keine Demokratie“ könnten wir weiter 
stützen mit der Feststellung, dass Demokratie in der ganzen langen 
Weltgeschichte eine absolute Ausnahmeerscheinung war. Wo sonst 
außer in Attika und einer Reihe von altgriechischen Stadtstaaten 
war es zur Demokratie gekommen? In einem Weltall undemokra-
tischer Staatsformen der Menschheitsgeschichte war die attische 
Demokratie ein einsamer blauer Planet. So haben wir es jedenfalls 
gelernt. Für den geistesgeschichtlich-kausalen Zusammenhang 
sprechen Renaissance und Aufklärung, also die Wiederentdeckung 
des antiken Erbes und ihre philosophischen, wissenschaftlichen 
und schließlich politischen Folgen.

Bei näherem Hinsehen erweist sich die Demokratie der alten Grie-
chen weit weniger als Vorbild der modernen, als wir dies gemein-
hin annehmen möchten. In der Französischen Revolution folgte 
einem kurzen, fast schon obsessiven „Flirt“ der Jakobiner mit der 
Polis der alten Athener alsbald eine Entlarvung des Ideals durch die 
Thermidorianer und wenig später die Fundamentalkritik der Libe-
ralen und Sozialisten. In der abschreckenden Erfahrung der Fran-
zösischen Revolution entwickelt sich auch Immanuel Kant, sonst 
durchaus Vordenker der parlamentarischen Demokratie, entschie-
den gegen die Demokratie im klassisch-griechischen Sinne. Später 

Demokratie 
als Ausnahme-

erscheinung



Kursbuch Bürgerbeteiligung #4 | 117

dann sahen Marx und Engels in der Verschärfung des Terreur den 
Gipfel des Bemühens, die „antike Demokratie“ zu verwirklichen. Im 
geschichtlichen Weitergang lief die Französische Revolution in Bo-
napartes „Empire“ aus, mit einer Orientierung vorwiegend an der 
römischen res publica, die Bleicken zu Recht als die erfolgreichste 
und langlebigste Oligarchie der Weltgeschichte bezeichnet.

Bleicken hat denn auch den Mainstream der Altertumswissen-
schaften im 19. Jahrhundert als eine traumatische Reaktion auf die 
Exzesse der Französischen Revolution eingeordnet, zum Beispiel 
die großen Griechenlandwerke von Jakob Burckhardt (1819-1897) 
und Robert von Pöhlmann (1852-1914). Wir begegnen hier dem 
großen Missverständnis des Bürgertums, die Französische Revolu-
tion für eine demokratische Veranstaltung zu halten, während sie 
doch in Wahrheit eine oligarchische war.

Gegenüber der Inanspruchnahme des alt-griechischen Vorbilds 
durch die moderne Demokratie, sofern sie es tut, kann die Radikal-
kritik an dieser Inanspruchnahme durch eine eurozentrismus-kri-
tische Denkschule nicht übersehen werden. Prominentester Prot-
agonist derselben ist Amartya Sen, der indische Nobelpreisträger 
für Wirtschaftswissenschaften. Sen macht geltend, dass die griechi-
sche Demokratie schon im Altertum keineswegs die einzige auf ra-
tionaler politischer Entscheidungsfindung aufbauende Zivilisation 
war, das griechische Erbe zudem eher in vorderasiatischen Gesell-
schaften weitergelebt habe, egalitäre Ansätze in anderen Völkern 
ignoriert würden, Indien die weitaus größte Demokratie sei und 
überhaupt das intellektuelle Erbe der großen asiatischen Nationen 
vernachlässigt werde. 

Schauen wir noch einmal genauer zum Anfang der Geschichts-
schreibung und die ersten Erwähnungen der demokratischen Idee, 
so finden wir bei Herodot selbst einen Hinweis, dass die Demokra-
tie als Staatsform bereits vor Kleisthenes von den Persern erfunden 
worden sei. David Asheri und ihm folgend Lucian Canfora interpre-
tieren es so, dass schon Herodot die griechische Überzeugung, die 
Demokratie sei eine eigene Erfindung, für ein Vorurteil hielt. Canfo-
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ra zitiert Demosthenes dafür, dass nicht die Perser, sondern die Ma-
kedonen als die wahren Feinde des freien Athen anzusehen seien, 
im Zusammenwirken mit den antidemokratischen Parteigängern 
im Inneren.

Von einer Nutzbarmachung der attischen Demokratie für unse-
re eigene demokratische Praxis können uns Hinweise auf andere 
Demokratiemodelle im fernen Asien, von denen wir sonst nichts 
wissen, kaum irre machen. Um eine eurozentristische Präzedenz 
geht es hier mitnichten, erst recht nicht um einen abendländischen 
Suprematismus.

„Nach allem was wir wissen“, heißt es bei Paul Nolte, „war die klassi-
sche Demokratie nicht nur ein griechischer Sonderfall. Auch inner-
halb der Stadtstaaten, der Poleis, hebt sich der Fall Athens ziemlich 
klar heraus. Die Verflechtung Athens in einen mediterran-westasi-
atischen Kulturraum wird damit gar nicht bestritten. Im Gegenteil: 
Wir – als moderne Europäer oder Nordamerikaner – müssen nur 
aufhören, in dem Athen vor 2500 Jahren einen unmittelbaren Teil 
von uns selber zu sehen. Dann kann man weiterhin guten Gewis-
sens sagen wofür in der Forschung alles spricht: Die Griechen, die 
Athener haben die Demokratie erfunden, Aber sie taten es nicht als 
Teil des ‚Westens‘, geschweige denn in höherem Auftrag.“

Eine weitere Gegenthese wäre dann die, dass es zur Demokratie 
auch ohne antikes Vorbild gekommen wäre, wenn auch womög-
lich langsamer und anderswie und anderswo. Aus diesem anderen 
Blickwinkel erscheint Demokratie als geschichtliche Notwendig-
keit. Sie ergab sich aus den Erfordernissen zunächst des Handels 
in oberitalienischen Stadtrepubliken, dann des Freiheitsgedankens 
als Voraussetzung eines freien Welthandels, zum Beispiel in den 
Niederlanden, schließlich aus dem kapitalistischen Wirtschaften 
einer post-absolutistischen bürgerlichen Gesellschaft.

Marx und Engels haben in ihrem historischen Materialismus den 
Kapitalismus zu einer zwangsläufigen Entwicklung erklärt, wenn 
auch nur als Durchgangsstufe auf dem Wege zum ebenso zwangs-
läufigen Sozialismus und Kommunismus. Viel naheliegender, weil 
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von der Geschichte als Erfolgsmodell bestätigt, als Form oder je-
denfalls Anspruch der weitaus meisten Staaten der Moderne, 
könnten wir von der Demokratie als geschichtlich zwangsläufiger 
Regierungsform sprechen. Für eine moderne Demokratie sei die 
kapitalistische Marktwirtschaft ohne Alternative, schreibt Robert 
Dahl. Wir entdecken an dieser Stelle so etwas wie einen „demokra-
tischen Materialismus“ der Geschichte.

Die Gefallenenehrung, wie sie Perikles von Thukydides zugeschrie-
ben wird, können wir als eine besonders prägnante und bewusste 
Zusammenfassung der kollektiven Identität der alten Athener lesen 
und ganz im Sinne unserer obigen Erwägungen als deren Herlei-
tung aus den Taten der Altvorderen. Perikles preist die den Ahnen 
zu verdankende Freiheit, die Selbstbestimmung der Polis, sodann 
auch der Freiheit des Einzelnen in seinen privaten Dingen, sogar 
seine Freiheit, sich als Nichtsnutz (ἰδιώτης, Idiot) von den öffentli-
chen Dingen fernzuhalten.

Betrachten wir die klassische Epoche als Ganzes, so ist sie ein Zeug-
nis für die Wandelbarkeit kollektiver Identität, ihrer Entwicklung 
in vielen Schritten, teils evolutionären, teils revolutionären. Evolu-
tion wie Revolution wohnt nun gleichermaßen ein Wille des Kol-
lektivs inne, seine überkommene Identität, seinen Ist-Zustand zu 
verändern, eine neue Identität anzunehmen. Das möge genügen, 
Identität nicht auf die Statik der Tradition beschränkt zu sehen, 
sondern sie auch als eine dynamische Größe zu begreifen, vor al-
lem in der Demokratie als eine gestalterische, politische Aufgabe, 
als eine durchaus voluntaristische Identität.

Demokratische Ursprünge im alten Griechenland: 
Warum gerade dort?
Warum nur erblühte im Altertum die Demokratie in Griechenland 
und nicht in anderen Weltregionen? Why in Greece? So lautet doch 
die alte Frage. Lag etwa die Idee der Freiheit den aus dem Norden 
eingewanderten hellenischen Völkerschaften womöglich im Blute? 
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Das wäre eine nachgerade ethnische, um nicht zu sagen, rassisti-
sche Antwort.

Mitunter ist erwogen worden, ob nicht die ganze griechische Kultur 
der Kontemplation, der Vernunft, des Wissens und des Intellekts 
in der „Freiheit“ der athenischen Sklavenhalter wurzelte, in ihrer 
„Freiheit“, sich frei von alltäglichen Arbeitsbelastungen dem zeit-
aufwändigen Geschäft der Politik widmen zu können. Welch‘ düs-
teres Bild von den Anfängen der Demokratie. Dagegen steht doch: 
Sklaverei war im Mittelmeerraum und in Vorderasien bei weitem 
kein Alleinstellungsmerkmal der griechischen Zivilisation.

Es war wohl die Demokratie, unabhängig von den Völkerschaften, 
in der Beschaffenheit des Landes angelegt. Eine topographische Er-
klärung ginge zum Beispiel so, dass die Freiheit des menschlichen 
Individuums zum Wesen von Inselvölkern gehört, ebenso wie zu 
jenem der Bergvölker. Frei vom Tyrannen ist, wer ihm leicht mit 
einem Nachen zur nächsten Insel hin entkommen kann. Oder über 
die Bergpässe in das nächste Tal. Als die Grenzen nicht mehr dicht 
gehalten werden konnten, war das Unfreiheits-Regime der DDR am 
Ende.

So stünde dann am Anfang der demokratischen Entwicklung der 
freie Grieche oder Protogrieche, der seine Freiheit in die Polis nur 
gegen eine gerechte und gleiche Teilhabe an der politischen Wil-
lensbildung einzubringen bereit war.

In den Verfassungen der Neuzeit wird die Freiheit des Einzelnen 
regelmäßig als Mutterboden der Demokratie unterstellt, als Aus-
gangspunkt für alles weitere. Zwischen den beiden Institutionen, 
Freiheit und Demokratie, scheint die Henne-und-Ei-Beziehung ge-
klärt, die Freiheit ging voran.

Historische Erfahrung scheint eben diese Reihenfolge zu bestä-
tigen: Am Beginn der Demokratie sehen wir in vielen Fällen Be-
freiungsakte, Befreiungen von undemokratischen und unfreien 
Systemen. Wir sehen den freien Menschen als Ergebnis der revolu-
tionären Tat, bevor dann die Befreiten sich der Aufgabe widmeten, 
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eine demokratische Gesellschaft aufzubauen. Allerdings irrten die 
Gründerväter der amerikanischen Revolution, wo sie annahmen, 
dass „all men by nature equally free and independent“ seien. Die 
Menschheitsgeschichte steht eher dagegen: Der unfreie Einzelne 
war die Regel. Freiheit erscheint, so betrachtet, weniger als natürli-
cher Zustand des Menschen, denn als soziales Konstrukt.

Haben die alten Griechen also die Freiheit? Wahrscheinlich ist es 
treffender, dass die alten Griechen die Freiheit entdeckt haben. Die 
Freiheit mag sich im Wege eines institutionellen Darwinismus er-
geben haben, nämlich aus dem Wettbewerb verschiedener gesell-
schaftlicher Modelle, in der sich die Allianz der Freien schließlich 
als vergleichsweise effizienteste Gesellschaftsform erwies, nicht 
zuletzt in der Landesverteidigung, siehe die Siege bei Marathon 
und Salamis.

Im Lichte der Leistungen der alten Griechen ist also Freiheit nicht 
so sehr der Ursprung als vielmehr eine Bestimmung des einzelnen 
Menschen, freilich eingebunden in die Selbstbestimmung und das 
Wohlergehen des Gemeinwesens. Eine große Errungenschaft der 
alten Griechen war es, die intrinsische ethische Qualität der Frei-
heit zu erkennen und darauf ein institutionelles System aufzubau-
en, das dann die Potenziale der Freiheit stärkte und bekräftigte, 
die Freiheit des Denkens, der Rede, der Künste, die Freiheit der 
Wissenschaften und dies alles in einem die Effektivität fördernden 
Wettbewerb. Der Philosophenfürst Platon hat das alles gründlich 
verkannt, den Grund und Boden, auf dem er stand. In Sachen Frei-
heit halte ich Perikles für einen nicht weniger großen Philosophen, 
wie auch immer fragmentarisch sein politisches Denken uns über-
liefert sein mag.

Auch in der Beziehung von Freiheit und Gleichheit 
stellt sich die Frage, was ging dem anderen voran?
Schon in der Ilias, in Homers Trojanischem Krieg, sehen wir die da-
naischen (griechischen) Fürsten als freie Gleiche, nicht als Vasallen, 
Agamemnon nur als primus inter pares, mit Vorrechten, aber ohne 
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durchgreifende Befehlsgewalt. In den historischen Anfängen der 
Demokratie und wie sie sich dann im sechsten und fünften Jahr-
hundert tatsächlich entwickelte, tritt nicht die Freiheit des Indivi-
duums, sondern die Gleichheit als Leitmotiv in den Vordergrund. 
Nicht mehr Freiheit, sondern mehr Gleichheit war es, mit der Solon 
in seinen Reformen zum Anfang des sechsten Jahrhunderts eine Re-
volte der Miserablen abzuwenden suchte. Er tat es zum Beispiel mit 
dem Ende der Schuldversklavung und Leibhaftung. Heißt es doch 
in den Elegien des Solon: „In gleicher Weise fügt‘ ich jedem gleiches 
Recht. Sie hab ich gemacht zu Freien.“

Die Befriedung unterprivilegierter Schichten durch immer mehr 
Gleichberechtigung, auf diese Formel lassen sich dann auch die Re-
formen zusammenfassen, mit denen Athen sich Schritt für Schritt 
in Richtung einer Demokratie nach unseren Vorstellungen entwi-
ckelte.

Eine vollkommene Gleichberechtigung wurde bis zum endgültigen 
Ende der attischen Demokratie unter der mazedonischen Ober-
herrschaft im Jahre 262 v. Chr. nie erreicht, auch nicht unter den 
anerkannten Bürgern, ganz zu schweigen von Sklaven, Frauen und 
Metöken. Uns hat vor allem die Richtung zu interessieren und diese 
war auf eine immer stärkere Gleichstellung der anerkannten Bür-
ger gerichtet.

Die Freiheit des Individuums hatte demgegenüber eine akzessori-
sche Bedeutung. Sie war eine Frucht der Gleichheit eher als dass die 
Gleichheit in der historischen Demokratieentwicklung eine Frucht 
der Freiheit gewesen wäre. Am Anfang der Demokratie stand die 
„Isonomie“, die Gleichheit als Staatsräson.

Unsere moderne Demokratiegeschichte entspricht insoweit dem 
antiken Vorbild, den Reformen erst des Solon, dann des Kleisthenes, 
später auch des Ephialtes. Sofern in der Neuzeit mehr Demokratie 
gewährt wurde, geschah dies, mit Ausnahme der amerikanischen 
Befreiungsrevolution, nicht infolge von Volksaufständen, sondern 
in stufenweisen Konzessionen der Monarchien und Oligarchien. In 
Antike wie Neuzeit waren solche Akte der Demokratisierung Maß-
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nahmen, mit denen Privilegierte weiteren Revolten unterer Schich-
ten vorzubeugen trachteten. Im deutschen Kaiserreich betrieb Otto 
von Bismarck seine soziale Gesetzgebung ganz offen mit dem Ziel 
eines Machterhalts: „Mein Gedanke war, die arbeitenden Klassen zu 
gewinnen, oder soll ich sagen, zu bestechen, den Staat als soziale 
Einrichtung anzusehen.“ So lesen wir es in seinen Memoiren.

Die soziale Marktwirtschaft förderten ihre Väter nicht zuletzt zur 
Eindämmung der aus dem Osten drohenden sozialistischen Gefahr. 
Antike und moderne Erfahrungen zusammengenommen, ist dann 
kein Fortschritt in Richtung größerer demokratischer Gleichheit zu 
erwarten, wenn privilegierte Oberschichten die Gefahr von Volks-
aufständen für gebannt halten.

Mit großer Skepsis blickt Robert Dahl dann auf die Zukunft der po-
litischen Gleichheit. Eine ungleiche Einkommensverteilung ziehe 
weitere Ungleichheiten nach sich, vor allem in ungleichen politi-
schen Ressourcen: „Durch die ungleiche Verteilung der Mittel unter 
den Bürgern fördert die kapitalistische Marktwirtschaft auch un-
ausweichlich die politische Ungleichheit unter den Bürgern eines 
demokratischen Landes.“ 

Weitere Kräfte der Erosion für die politische Gleichheit sieht Dahl 
in der Notwendigkeit nicht demokratischer internationaler Organi-
sationen, der Zunahme von Krisen und Konflikten, die regelmäßig 
die Macht von den gewählten Repräsentant*innen und der Öffent-
lichkeit hin zur Exekutive verschieben.

Unsere demokratische Aktualität im Lichte der 
antiken Erfahrung
Wir sind schon mittendrin in einer Subsumtion unserer heutigen 
Demokratieprobleme unter die normativen Lektionen der Antike. 
Bezeichnen wir die heutigen Bedrohungen der Demokratie – ge-
wiss nicht erschöpfend – mit folgenden Stichworten:

•	 Gleichheit vs. Freiheit

•	 Demokratie und Oligarchie

Risikopotential der 
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•	 Revolte gegen diskreditierte Eliten

•	 Partizipation und politische Kompetenz

•	 Interessendemokratie vs. Wertedemokratie

•	 Volksherrschaft und Populismus

•	 Volksherrschaft und ihre Grenzen

•	 Verteidigungsdemokratie

•	 Verfassungsschutz

•	 Digitalisierung: Chance oder Bedrohung

•	 Demokratischer Frieden

•	 Zukunftskompetenz der Demokratie

Dazu lassen sich nun aus der Erfahrung der antiken Demokratie he-
raus folgende Thesen formulieren:

1.	 Relevanz oder Aliud? Die attische Demokratie ist gegenüber 
der modernen kein „aliud“! Sie wurde und wird als ganz an-
dersartig nur abgetan, um unsere heutigen demokratischen 
Verhältnisse nicht an grundlegenden und ewigen Maßstäben 
der Demokratie messen zu müssen, insbesondere am Grund-
prinzip der politischen Gleichheit. Um dies zu ändern, brau-
chen wir eine Allianz der Demokrat*innen.

2.	 Gleichheit und Freiheit: Leitmotiv der klassischen Demo-
kratisierung war die schrittweise Gewährung politischer 
Gleichheit. Ein höheres Maß an Freiheit war Folge dieser 
Gleichberechtigung. Frei ist der demokratische Mensch nur 
unter Wahrung der politischen Gleichheit, die sich nicht in 
der rein formalen Gleichberechtigung erschöpft.

3.	 Demokratie vs. Oligarchie? Aristoteles lag wohl richtig da-
mit, dass Demokratie und Oligarchie keine Gegensätze sind. 
Auch der Demokratie wohnen stets oligarische Züge inne, 
mal mehr, mal weniger. Am extremen, oligarchischen Ende 
der Skala steht die Scheindemokratie. Ein Protestwahlver-
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halten gilt regelmäßig weniger den Programmen der Protest-
parteien, als einem Widerstand gegen eine als oligarchisch 
wahrgenommenen politischen Klasse. Ein Erkennungszei-
chen der Oligarchie ist die Haltung der Oligarch*innen, dem 
Volke keine Rechenschaft zu schulden. Das ist derzeit eine 
kritische Frage, die besonders an die Adresse der Europäi-
schen Union und ihrer Institutionen gestellt werden muss. 
Ein erster Schritt demokratischer Opposition dagegen muss 
sein, auf der europäischen wie auf der nationalen Ebene, der 
Arroganz der Mächtigen entgegen zu treten.

4.	 Elitendemokratie? Die attische Demokratie entwickelte 
sich nicht als Folge demokratisch gesinnter Volksaufstän-
de, sondern als Konstrukt der Aristokratie entstammender 
Staatsmänner. Auch wenn es ihnen zunächst um die Siche-
rung ihrer Privilegien ging, war das Ergebnis ein höheres 
Maß an Gleichheit und schließlich auch an Freiheit. Der Aus-
gleich, mehr noch: Das Bündnis zwischen Eliten und Volks-
mehrheit erwies sich als Grundvoraussetzung einer politisch, 
wirtschaftlich und kulturell äußerst erfolgreichen Demokra-
tie. Gilt das auch heute noch? Wenn ja, dann muss nach den 
Gründen der Entzweiung von Eliten und breiten Volksschich-
ten gefragt werden und danach, wie sich diese Entfremdung 
zum gemeinsamen Guten überwinden lässt.

5.	 Kulturdemokratie: Voraussetzung für die attische Demo-
kratie war eine Reform, die unter Kleisthenes in den Jahren 
508/507 v. Chr. die Bürger aus ihren bis dahin präponderan-
ten Partikularinteressen herauslöste und in verstärktem 
Maße auf das Gemeinwohl hin orientierte. Voraussetzung 
war weiter der mündige und für die Mitwirkung an politi-
schen Entscheidungen sowie die Wahrnehmung durch Lo-
sentscheid vergebener Ämter kompetente Bürger. Er erfuhr 
seine Bildung, wenn nicht als Sohn aristokratischer Famili-
en in den Gymnasien, durch eine breite Teilhabe aller an der 
Hochkultur der Polis, in ständiger Anschauung herausragen-
der Kunstwerke ebenso wie in Theatervorstellungen, deren 
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Besuch auch finanziell vom Staat gefördert wurde. Das alte 
Athen war eine Kulturdemokratie. Ist es eine richtige Wahr-
nehmung, dass unsere demokratischen Gesellschaften zu-
nehmend von den Lebensgewohnheiten unterprivilegierter 
Schichten geprägt werden, von der Sprache bis zur Gewalt 
im täglichen Lebenskampf? Nach der Erfahrung der Antike 
muss jedenfalls Ziel einer demokratischen Kulturpolitik sein, 
möglichst viele Bürger*innen an den bestmöglichen kulturel-
len Errungenschaften teilhaben zu lassen, in jeder Hinsicht.

6.	 Verteidigungsdemokratie: Das klassische Athen war eine 
wehrhafte Demokratie, die sich in ihrer Verteidigung nach 
außen auf die Kampfbereitschaft des Volkes verlassen konn-
te, erst auf die Hopliten (schwerbewaffnete Infanteristen) 
der Ritterklasse, vom Flottenbau des Themistokles an auch 
auf den Einsatz von Schiffsmannschaften aus allen Schich-
ten des Volkes. In der Schlacht von Salamis vor 2500 Jahren 
erkämpften sich, indirekt und in der Folge, bis dahin Unter-
privilegierte eine verstärkte Teilhabe an der politischen Wil-
lensbildung. Althistorisch gibt es also zwischen Landesver-
teidigung und Demokratie eine für letztere sehr förderliche 
Wechselwirkung. Auch in den Streitkräften gab es ein Gleich-
gewicht und ein Zusammenwirken von Eliten und breiten 
Volksschichten, die heute verloren gegangen scheinen, nicht 
zuletzt durch die Abschaffung der Wehrpflicht. Auch für die 
Streitkräfte muss deswegen eine umfassende Bürgerbeteili-
gung neu durchdacht werden.

7.	 Verfassungsschutz: Gegenüber allzeit umsturzbereiten Für-
sprechern einer oligarchischen Staatsführung konnte sich 
die attische Demokratie nur durch einen drakonischen Ver-
fassungsschutz behaupten, beispielsweise durch die Verban-
nung als demokratiefeindlich geltender Politiker, durch Po-
pularklagen gegen verfassungswidrige Gesetze, durch eine 
strikte Kontrolle der Beamtenschaft sowie die Pflicht aller 
Bürger, gegen Umsturzversuche Widerstand zu leisten. In 
Sachen Verfassungsschutz galt ein demokratisches Vorsor-
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geprinzip. Hingegen erweist sich unsere Demokratie derzeit, 
wenn nicht als eine wehrlose, so doch als eine risikoberei-
te, das Risiko ihrer Abschaffung in Kauf nehmend. Wo ist die 
rote Linie, ab der sich Demokratien zur Widerstandsdemo-
kratie entwickeln müssen? Und der einzelne Bürger zum de-
mokratischen Widerstandsbürger?

8.	 Volksherrschaft: Im alten Athen war das Volk mit seinen Ins-
titutionen allzuständig. Mit Ausnahme höherrangiger Gesetze 
und unter Wahrung der Verfassungsordnung hatte die Volks-
versammlung über alle Angelegenheiten zu entscheiden. Es 
gab nichts von Belang für das Gemeinwohl, was der Volks-
entscheidung entzogen gewesen wäre. Demgegenüber steht 
heute eine weitgehende Ohnmacht, Entmachtung des Volkes:  
Verfassung, Europa, internationale Vertragsbindungen und 
die Zwänge des globalisierten Wirtschaftens haben weite Be-
reiche politischen Handelns und Geschehens der Volksherr-
schaft entzogen. Insbesondere die Europäische Union ist im 
Wege mehrfacher Delegation zu einer Oligarchie mit nur sehr 
eingeschränkter demokratischer Legitimation geworden. 
Immer nur mehr davon ist keine Lösung des demokratischen 
Problems.

9.	 Philosophendemokratie? Sokrates, Platon und Aristoteles 
verwarfen die Demokratie als Regierungsform, weil sie den 
Demos (die Volksmassen) vernünftiger und tugendhafter 
Entscheidungen für unfähig hielten. Platon im Besonderen ig-
norierte, wie sehr er und seine Generation von Denkern, Wis-
senschaftlern und Künstlern von der geistigen Freiheit der 
demokratischen Verfassung profitierten. Platon und Aristo-
teles wollten die Staatsformen an ihren Erfolgen messen und 
bewerten. Sie nahmen dabei nicht wahr, wie sich die attische 
Republik zum wirtschaftlich und kulturell erfolgreichsten 
Staatswesen der klassischen Zeit entwickelte. Den platoni-
schen Irrtum, die Philosophen zu unseren Königen zu erhe-
ben, wollen wir nicht wiederholen. Wohl aber soll für unsere 
Demokratie des 21. Jahrhunderts die Forderung gelten: mehr 
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Philosophie! Grundwertekommissionen leisten nicht, was sie 
sollten. Grundsatzprogramme werden nicht von Werten her 
durchdacht. Eben das muss angehen, wer einer weiteren Ent-
fremdung der Bürger*innen von der Politik entgegenwirken 
will.

10.	 Ethische Demokratie! In „Flüchtlingskrise“ wie Corona-Pan-
demie ist unserer politischen Führung ein ethisches Versa-
gen vorzuhalten. Nicht, dass sie zu unmoralischen, sittlich 
unverantwortlichen Ergebnissen gelangt wäre. Ein ethisches 
Verhalten, wenn wir es nicht definitorisch den Philosophen 
als Monopol vorbehalten wollen, ist jedoch freilich ein sol-
ches, das mit gebotener Sorgfalt die Rechte und Pflichten der 
einen wie der anderen Seite ernst nimmt, sie bewertet und 
schließlich gegeneinander abwägt. Wenn wir Demokratie 
als eine ethisch fundierte Regierungsform betrachten, dann 
gehören der Wille des Volkes, seine institutionelle Verwirkli-
chung und die Rechtfertigung der getroffenen Entscheidung 
zum Geltungsbereich des ethischen Gebotes. Zum Manko an 
alledem in der „Flüchtlingskrise“ ist genug gesagt worden. In 
der Corona-Krise erleben wir nun Entsprechendes: Die Exe-
kutive hat in einer mit dem parlamentarischen Prinzip nicht 
zu vereinbaren Weise weit in die Grundrechte der Menschen 
hineinreichende Entscheidungen getroffen. Das Parlament 
hat sich allerdings auch weitgehend aus seiner Verantwor-
tung zurückgezogen. Minister*innen verwiesen auf Ethi-
kräte, Ethikräte zurück auf die Verfassungslage, ein Verwei-
sungskarussell der Nichtverantwortlichkeit. Ergebnis ist eine 
von vielen Menschen als nicht ausreichend wahrgenommene 
Legitimität des Corona-Containment und der Lockerungs-
strategien. Das darf nicht so weitergehen! Wir Bürger*innen 
müssen darauf bestehen, dass das Parlament seine ethischen 
Verpflichtungen wahrnimmt. Je ernster die Lage, desto mehr 
brauchen wir eine ethische Demokratie.

11.	 Digitale Delegitimierung? Demokratie war von jeher eine 
konkrete Utopie. Der formell gewährten politischen Gleich-
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berechtigung stand - in der real praktizierten Demokratie 
– schon immer die politische Ungleichheit gegenüber. Mal 
mehr, mal weniger. In diesem „mal mehr, mal weniger“ liegt 
der Maßstab dafür, ob wir die vergleichsweise menschlichs-
te aller Regierungsformen in ihrer realen Unvollkommenheit 
noch ertragen können. Das Digitale entschleiert nun, wie nie 
zuvor, in der „Entkanalisierung“ der politischen Kommunika-
tion das irreal-utopische des Gleichheitsversprechens. Der 
oder die einzelne Bürger*in, ganze Bürgergruppen – nicht 
wahrnehmend, wie sehr sie nicht nur Nutznießer*in, son-
dern vor allem Nutzbringer*in, Diener*in eines oligarchisch 
strukturierten digitalen Kapitalismus sind – kommen nun 
zu Worte. Die einen werden nur von wenigen gehört, ande-
re hingegen von sehr vielen, ohne dass diese neue Vielfalt 
von Meinungen vom demokratischen System rezipiert wird 
und womöglich auch nicht rezipiert werden kann. Die Frus-
tration, der sich nunmehr artikulieren könnenden, dennoch 
in der demokratischen Willensbildung nicht gehörten Bür-
ger*innen mündet in einer (von ihnen so empfundene) De-
legitimierung der Demokratie. Den Gegenbeweis, die Demo-
kratie zu fördern, ist das Digitale alles in allem bisher schuldig 
geblieben. Der digitalen Bedrohung der Demokratie müssen 
wir Demokrat*innen aufrichtig (was die realen Grenzen der 
Teilhabe angeht), aufklärend (was die Machtverhältnisse im 
Digitalen angeht) und bereit zu rechtsstaatlich-demokrati-
schen Reformen entgegentreten. Das wird neben erweiterter 
Bürgerdemokratie auch ein Containment der Bedrohungen 
bedeuten müssen.

12.	 Demokratische Zukunftskompetenz: Demokratie wird 
von ihren Politiker*innen und Wähler*innen nur allzu selbst-
verständlich als Interessendemokratie verstanden. Missver-
standen. Wie oft werden Vorteile für die eigene Klientel als 
Nutzen für das ganze Volk ausgegeben. In einem Wettstreit 
nur kurzfristiger Partikularinteressen können die langfris-
tigen und existenziellen Herausforderungen nicht gemeis-
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tert werden. Die Demokratie wird sich als vergleichsweise 
menschlichste Regierungsform nur behaupten können, wenn 
sie sich auch in der globalen Perspektive als zukunfts- und 
handlungsfähig erweist. Wie im antiken Athen wird ihr das 
nur gelingen, wenn sie sich das Gemeinwohl zum obersten 
Maßstab allen politischen Handelns macht. Das bedeutet in 
unserer Zeit das Wohl der ganzen Menschheit und die Be-
wahrung der Schöpfung zu verfolgen.

13.	 Demokratiekrise und Reformbereitschaft: Wachsendes 
Unbehagen an der demokratischen Praxis, eine ernste Ver-
trauenskrise und in einer Reihe westlicher Staaten auch Ab-
bau oder Gefährdung demokratischer und rechtsstaatlicher 
Institutionen sowie Zweifel an der Zukunftskompetenz der 
Demokratie fordern uns heraus, deren Verhältnisse grund-
legend zu überdenken und dies unter Beachtung klassischer 
demokratischer Grundnormen. Wie die attische Demokra-
tie, mit dem Erfolg einer über 250 Jahre währenden stabilen 
Polis, muss sich auch die Demokratie der Moderne immer 
wieder dem Erfordernis einer grundlegenden Revision und 
Erneuerung stellen!
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Jörg Sommer

Die Zukunft ist digital – aber ist sie auch 
demokratisch?

Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten. Wie alle großen technischen 
Umwälzungen der Geschichte wird sie dramatische Auswirkungen 
auf unsere Gesellschaft haben. Sie bietet zahlreiche Chancen einer 
nachhaltigen Demokratisierung – aber birgt zugleich auch ernsthaf-
te Risiken. Ohne eine demokratische Steuerung der Digitalisierung 
wird es nicht gehen. Dazu muss die Demokratie sich aber selbst auf 
eine umfassende Digitalisierung einlassen.

Im Science-Fiction-Klassiker „Per Anhalter durch die Galaxis“ von 
Douglas Adams wird ein Computer namens Deep Thought von ei-
ner außerirdischen Kultur speziell dafür gebaut, die Antwort auf 
die Frage aller Fragen, nämlich die „nach dem Leben, dem Univer-
sum und dem ganzen Rest“ zu errechnen. Er ist so leistungsfähig, 
dass er zum Zeitvertreib über die Vektoren sämtlicher Teilchen des 
Urknalls meditiert. Dennoch benötigt er 7,5 Millionen Jahre Re-
chenzeit, um seine Antwort zu ermitteln, und verkündet dann: „42“ 
(Adams 1979).

Nicht gerade das, was die Auftraggeber*innen sich versprochen 
hatten. Und doch so typisch für unseren Umgang mit dem Digitalen: 
Er schwankt zwischen fast religiöser Hoffnung auf die Lösung fun-
damentaler Probleme und maßloser Enttäuschung. Einerseits ex-
perimentieren wir mit Künstlicher Intelligenz, die unsere Mobilität 
steuern, unsere Energieversorgung managen und den Klimawandel 
bremsen soll. Andererseits verbringen wir einen großen Teil unse-
rer Zeit im Internet mit dem stoischen Wegklicken von immer glei-
chen Datenschutz-Popups.

Ganz ähnlich sieht es bei dem Verhältnis von Digitalisierung und 
Demokratie aus: Wir hegen gleichermaßen Hoffnungen wie Be-

Verheißung und 
Frustration
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fürchtungen, wir experimentieren mutig und phantasievoll mit 
neuen Beteiligungsformaten, sind aber nicht in der Lage, Parteitage 
oder Bundestagssitzung vollwertig online zu organisieren. Ständig 
schwanken wir zwischen Faustkeil und Smartphone, so richtig wis-
sen wir noch nicht, was wir mit der neuen Technik anfangen kön-
nen.

Tatsächlich ist das weder überraschend noch historisch ungewöhn-
lich. Im Grunde ist es sogar typisch für die Umwälzungen, die neue 
technische Entwicklungen immer mit sich brachten.

Technischer Fortschritt ist nichts Neues
Denn auch die Digitalisierung ist zunächst einmal nichts anderes 
als eine neue Qualität von Technik und eine neue Dimension von 
Produktivität. Das erlebten wir in der Menschheitsgeschichte im-
mer wieder. Es begann mit der Keule, dem Speer, dem Faustkeil. 
Nicht besonders schick, aber sehr hilfreich. Und tatsächlich brachte 
das eine völlig neue Gesellschaftsform hervor: Der Mensch wurde 
vom herumstreunenden Wildling zum sesshaften, siedlungsgrün-
denden, sozialen Wesen.

Ab da ging es, historisch betrachtet, immer rasanter weiter. Die 
erste Massenproduktion durch Maschinen begann um 1800, heute 
nennen wir das Industrie 1.0. Die ersten Maschinen wurden wie 
zum Beispiel die Webstühle noch durch menschliche Kraft betrie-
ben. Das änderte sich rasch. Bald kamen Dampfmaschinen zum 
Einsatz. Die Einführung der Elektrizität zum Ende des 19. Jahrhun-
derts war dann der Startschuss für die zweite industrielle Revo-
lution (Industrie 2.0). Mit den ersten Automobilen ab dem frühen 
20. Jahrhundert wurde die Arbeit in den Produktionshallen stetig 
weiter automatisiert. Die Fabrikhallen produzierten in Rekordzeit 
am Fließband und Motoren nahmen weitere Arbeit ab. Die dritte 
industrielle Revolution kündigte sich mit den ersten Computern an. 
Konrad Zuse entwickelte mit dem Z3 im Jahr 1941 den ersten funk-
tionsfähigen Computer der Welt – er war programmgesteuert, frei 
programmierbar und vollautomatisch. Aktuell befinden wir uns in 

Permanenter 
Fortschritt
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der Mitte der vierten industriellen Revolution. Im Fokus stehen die 
zunehmende Digitalisierung vormals analoger Techniken und vor 
allem die Herrschaft über die Daten.  

Treiberin der Entwicklung war und ist immer die Ökonomie. Auch 
die Digitalisierung ist also erst einmal nichts anderes als eine wei-
tere Umwälzung der Produktivkraft. Historisch blieb das in keinem 
Fall ohne gewaltige gesellschaftliche Auswirkungen. Niemals in der 
Geschichte gab es dadurch eine gemütliche, positive, schrittweise, 
sozialverträgliche, evolutionäre Entwicklung von mehr Wohlstand, 
mehr Teilhabe, mehr heiler Welt für alle. Die Folgen waren bei je-
dem einzelnen „Produktivkraft-Upgrade“ früher oder später: ein 
kompletter Umsturz von gesellschaftlichen Strukturen, politischen 
Systemen, Nationen und Kontinenten.

Technik formt Gesellschaft
Die ersten Werkzeuge machten den Jäger und Sammler so produk-
tiv, dass plötzlich das Individuum mehr erzeugen konnte, als es 
selbst benötigte. Das brachte zwei neue Strukturen hervor: Handel 
und Sklav*innen. Denn nur Menschen, die mehr produzieren kön-
nen, als sie selbst verbrauchen, sind als Sklav*innen attraktiv. Spä-
ter ließ die Massenproduktion – noch in der Monarchie entstanden 
– ein nichtadeliges Bürgertum reich und mächtig werden. Und das 
forderte Beteiligung. Mit dem Angebot weitgehend wirkungsloser 
Beteiligungsformate – damals hieß das Ständeversammlung – war 
es nicht getan. Die Monarch*innen wurden hinweggefegt, erste 
bürgerlich-demokratische Staaten entstanden. Mit der Elektrifi-
zierung und der Industrie 2.0 kam zum Bürgertum der Großkapi-
talismus hinzu, mit dramatischen Spaltungen der Gesellschaft und 
in der Folge sozialistischen Revolutionen und Experimenten. Die 
dritte industrielle Revolution, also die Automatisierung, erlaubte 
es plötzlich, nahezu überall in der Welt zu produzieren und ermög-
lichte so die Globalisierung. Statt Individuen sind es nun Konzerne, 
die Weltpolitik machen und sogar nationale Regierungen erpressen 
können.

Ökonomie als 
Treiber
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Vor diesem Hintergrund wäre es vermessen zu glauben, ausgerech-
net die vierte Revolution in Form der Digitalisierung bliebe nun 
erstmals in der Geschichte ohne tiefgreifende gesellschaftliche Fol-
gen. 

Wie diese Folgen letztlich aussehen, das wissen wir heute nicht. 
Wahrscheinlich ist, dass auch sie wieder, wie ihre Vorgängerinnen, 
ganze Ökonomien und Gesellschaften bis in ihre Grundfesten er-
schüttern wird. Dies wird auch fundamentale Fragen nach zukünfti-
gen gesellschaftlichen Machtverteilungen und dem Aussehen unse-
rer demokratischen Institutionen, Prozesse und Werte aufwerfen.

Wenig Lösungen und viele Erschütterungen
Die Digitalisierung ist natürlich nicht die Wurzel des Übels, sondern 
der Katalysator der Prozesse. Eines aber ist sie nicht, wie es vor ihr 
keine ökonomische Innovation war: ein automatischer Heilsbrin-
ger.

Entscheidend dafür, ob die Digitalisierung sich eher als Segen oder 
als Fluch erweist, ist die Antwort auf die Frage, ob es gelingt, die ge-
sellschaftliche Kontrolle über den Prozess auszuüben oder er von 
kurzfristigen Profit- und Renditewünschen angetrieben wird.

Letzteres überwiegt bislang. Die mit der Digitalisierung einherge-
hende neue Stufe der Globalisierung bringt es mit sich, dass sich 
immer größere Teile der Ökonomie jeglicher politischer Steue-
rung entziehen. Dies gilt längst nicht nur für ihren Beitrag zur Fi-
nanzierung dominanter gesellschaftlicher Strukturen, sondern 
manifestiert sich auch in den diversen aktuell verhandelten oder 
abgeschlossenen Freihandelsverträgen. Dort ist die Einführung 
neuer juristischer Verhältnisse ein regelmäßiger Bestandteil. Sie 
ermöglichen es globalisierten Konzernen, sich im Rahmen eigens 
geschaffener, demokratisch nicht mehr kontrollierbarer Institutio-
nen auf Augenhöhe mit ganzen Staaten auseinanderzusetzen, wenn 
sich diese zum Beispiel aufgrund sozial verantwortlicher Arbeits-
schutz-, Steuer- oder Umweltgesetzgebung „schädlich“ für das Ge-
winnstreben der Konzerne verhalten. Dass es sich hier zunehmend 
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um digitale Geschäftsmodelle handelt, ist eine nicht ganz überra-
schende Beobachtung. Die damit einhergehende Erosion demokra-
tisch legitimierter Rahmensetzung für wirtschaftliches Handeln ist 
gesellschaftspolitisch fatal.

Die lähmende Wirkung des Digitalen
Zudem hat die Digitalisierung den Medienkonsum der Menschen 
innerhalb kurzer Zeit radikal verändert. Die Popularisierung und 
vielerlei Angebote der barrierefreien Nutzung über das Internet 
haben die Zahl der Konsument*innen weltweit sowie wohl auch 
den Konsum pro Kopf deutlich erhöht. Der leichte Zugang zu mehr 
Informationen, Musik und Filmen, als sie in mehreren Leben über-
haupt genutzt werden können, trägt zu einem verstärkten Gefühl 
der freien Wahl bei sowie potenziell auch zu verbesserten Bil-
dungschancen. Allerdings sind die Unterhaltungsangebote – ext-
rem verwoben mit sozialen Medien, neuen Kommunikationsformen 
zwischen Menschen und in Gruppen und auch mit Werbung für re-
ale Konsumprodukte – so umfassend, allgegenwärtig und attraktiv, 
dass erhebliche Zeit dafür erforderlich ist, sie auch zu nutzen. 

Die digitalen Unterhaltungsangebote bilden längst eine virtuelle 
Realität – und für viele Digital Natives den Lieblingsaufenthalts-
raum. Nachdem das Verb „googeln“ als neuartige Form der Infor-
mationsrecherche dem Digitalkonzern vor einigen Jahren den Ein-
gang in die globale Sprache brachte, steht nun auch „netflixen“ für 
eine neue Lebensform. Die Assoziation liegt nahe, dass die virtuel-
len Angebote den modernen Spielanteil von „Brot und Spiele“ dar-
stellen. Die virtuelle Realität macht häufig mehr Freude als die ech-
te, und sie kann auch helfen, die reale Weltlage verdaulicher und 
verdrängbarer zu machen. 

Im Endeffekt wirkt die digitalisierte Unterhaltung wie ein soziales 
Narkotikum. Sie betäubt einen Teil der Gesellschaft. Sie verlagert 
die primäre Aufmerksamkeit in die sich schnell verändernden so-
wie Aufregung kultivierenden virtuellen Räume und damit raus aus 
der realen Welt der zwischenmenschlichen Auseinandersetzung, 

Virtualität macht 
Realität erträglich
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des langatmigen Dialogs und der Rückkopplung an reale Alltags-
welten. 

Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten – aber 
gestaltbar
Wie bei jeder Umwälzung der Produktivkräfte in der Geschichte 
der Menschheit ist der Versuch zum Scheitern verurteilt, sie zu 
stoppen. 

Darum kann es also nicht gehen. Worum es aber gehen kann und 
muss: um die gesellschaftliche Kontrolle über den Prozess – nicht 
nur über die Auswirkungen. Dazu bedarf es jedoch zunächst einer 
entscheidenden Voraussetzung. Politische Teilhabe muss die Di-
gitalisierung steuern. Um das zu schaffen, muss sie sich diese zu-
nächst einmal aneignen.

Die Digitalisierung wird unsere Demokratie verändern, das ist si-
cher. Ob diese Veränderungen positiv sein werden, hängt von vielen 
Faktoren ab. Je eher wir uns auf diese Prozesse einlassen, je schnel-
ler wir lernen, je mutiger wir versuchen, digitale Chancen im Sinne 
einer breiten politischen Teilhabe zu ergreifen, desto größer ist die 
Aussicht darauf, dass die Demokratie nicht zum Opfer, sondern zu 
einem Profiteur der Digitalisierung wird.

Doch bislang sind digitale Teilhabestrukturen nicht einmal ansatz-
weise in unserem System demokratischer Willensbildung integ-
riert. Man kann digital mit unfassbaren Vermögenssummen speku-
lieren, fast alles kaufen und sich am nächsten Tag ins Haus liefern 
lassen, aber zur politischen Willensbildung muss man nach wie 
vor alle vier Jahre ins Wahllokal marschieren und mit Bleistiften 
auf Papierzetteln Kreuze machen. Dabei geht es auch anders, wie 
zum Beispiel das CONSUL-Projekt in Madrid (Mehr Demokratie e.V. 
2021) oder das Themis-Projekt in Filderstadt (Rinne 2018) zeigen: 
Digitale Möglichkeiten können einen permanenten Austausch, re-
gelmäßige Willensbildung, gemeinsame Diskurse und Themenset-
zungen ermöglichen. 

Demokratische 
Kontrolle

Verhaftung im 
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Nur wenn wir die Digitalisierung offensiv für die Demokratisie-
rung nutzen, besteht auch eine Perspektive für eine demokratische 
Kontrolle der Digitalisierung selbst. Gerade „Smart“-Konzepte wie 
Smart Cities im lokalen Bereich oder Smart Grids in der Energiever-
sorgung bergen hohe Gefahren des Missbrauchs der dafür nötigen 
und dadurch gewonnenen Daten. Dies verhindert gesellschaftliche 
Kontrolle in Form digitaler Beteiligung der Betroffenen an der Wil-
lensbildung. Dies gilt für alle gesellschaftlichen Bereiche, in denen 
künstliche Intelligenz (KI) gedacht und mit ihr experimentiert wird. 
Dort, wo KI Lebensumstände steuert, ist gesellschaftliche Kontrolle 
unbedingte Voraussetzung (Nida-Rümelin 2018).

Die Digitalisierung von Demokratie ist komplex
Die Herausforderungen bei der Implementierung des Digitalen in 
unsere demokratischen Prozesse sind gewaltig. Denn per se funk-
tionieren ausgerechnet viele naheliegende digitalgetriebene oder 
digitalisierbare Teilhabeideen nicht.

Direktdemokratische Abstimmungen sind zum Beispiel digital 
hervorragend umsetzbar und eine beliebte Forderung unter ande-
rem der Digital Natives. Aber binäre Ja/Nein-Entscheidungen sind 
tendenziell eher spaltend als einend. Vor allem, wenn es an einer 
Diskurskultur mangelt. Genau diese Diskurse, werden sie online 
geführt, neigen dazu, entweder nur wenige zu erreichen, in Licht-
geschwindigkeit zu eskalieren oder in kollektiver Selbstbestätigung 
Gleichdenkender zu versanden.

Tatsächlich haben wir in den vergangenen Jahren gelernt, dass Be-
teiligung dann besonders erfolgreich sein kann, wenn es zu einem 
persönlichen, direkten, intensiven Diskurs kommt, ob in Bürger-
räten, Planungszellen oder anderen Formaten – übrigens auf allen 
politischen Ebenen.

Doch es muss nicht immer nur das eine oder das andere sein. Zuneh-
mend gibt es Erfahrungen mit der Verschränkung beider Welten. 
Die Kombination off- und online ist komplex und herausfordernd. 
Dieses Zusammenspiel ist noch wenig systematisch erforscht. Ge-

Digitale Teilhabe ist 
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trieben von der Corona-Pandemie experimentieren wir aktuell mit 
vielen Formaten. Es geht dabei um die zentrale Frage: Wie kann das 
Digitale zum Diskurs beitragen? 

Wie können wir es adaptieren, nutzen, gesellschaftlich bindungs-
stiftend und emanzipativ machen? Das ist nicht einfach. Analoge 
Diskurse durch digitale zu ersetzen, ist dabei nur eine Scheinlö-
sung. Wir erreichen damit möglicherweise leichter neue Zielgrup-
pen, wie junge, digitalaffine Menschen. Andere, wie zum Beispiel 
ältere schließen wir aus. Bekannte Herausforderungen, wie die 
Überwindung von Sprach- oder Bildungsbarrieren, bewältigen wir 
digital kaum besser als analog.

Digitale Transparenz ist nicht automatisch 
demokratiefördernd
Diese Herausforderung prägt mehr oder weniger nahezu alle Be-
reiche der politischen Teilhabe. Dazu zählt zum Beispiel auch die 
Herstellung von digitaler Transparenz. Gerade hier könnte die 
Digitalisierung neue Chancen eröffnen, indem sie den Staat, sein 
Handeln und seine Wissensbasis gläsern macht – eine wichtige 
Forderung im so genannten Open Government Prozess. Doch auch 
diese Chancen sind nicht ohne Fallstricke: Beschränkt sich digita-
le Transparenz auf die öffentliche Verfügbarkeit von Daten, ist dies 
zwar grundsätzlich zu begrüßen, nimmt aber in unserer heutigen, 
datengetriebenen Welt schnell einen Umfang an, der problema-
tisch wird. Denn es bedarf einer Menge Ressourcen, um aus diesen 
Datenmengen entscheidungsrelevantes Wissen zu beziehen. Tech-
nische Ausstattung, spezifische Kompetenzen, Zeit und Geld sind 
nötig, um aus Daten echte Information zu generieren. Das Problem 
dabei: Exakt jene Gruppen, die ohnehin schon tendenziell als Ent-
scheider*innen in Politik und Verwaltung sowie als Beteiligte über-
repräsentiert sind, sind auch jene Gruppen mit dem besten Zugang 
zu diesen Ressourcen. Mehr „digitale Transparenz“, wenn sie sich 
in der Verfügbarkeit von Daten erschöpft, ist so potentiell eher in 
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der Lage, die klassischen Konflikte in der Beteiligung zu verschär-
fen (Sommer 2021).

Reine Datentransparenz genügt also nicht. Aus Daten müssen Infor-
mationen werden. Daten müssen aufbereitet, gewichtet, verdichtet, 
verglichen werden, damit sie für möglichst viele (potentiell) Betei-
ligte erkennbar, verstehbar und verwertbar sein können. 

Das allerdings bringt neue Herausforderungen. Zum einen benötigt 
diese Aufbereitung umfangreiche Ressourcen, zum anderen ist der 
gesamte Prozess nicht frei von subjektiven Einflüssen. Welche Da-
ten wähle ich aus? Wie bereite ich sie auf? Womit vergleiche ich 
sie? Welche Zusammenhänge betone ich, welche lasse ich vielleicht 
weg? Es ist verlockend, hier mit verhältnismäßig einfachen Mitteln 
zu manipulieren, besonders, wenn es um Akzeptanz für ein be-
stimmtes Vorhaben geht. 

Digitale Transparenz als Zuverfügungstellung von Daten löst letzt-
lich keines der Probleme, die in Beteiligungsprozessen relevant 
sind. Sie nutzt denen, die über die Ressourcen verfügen, um sich für 
sie relevantes Wissen daraus zu generieren. Sie verschärft existie-
rende Ungleichgewichte in den Teilhabechancen. Sie ist keine Vor-
aussetzung für Gute Beteiligung, sie ist ein Risiko.

Die Digitalisierung der Demokratie steht erst am 
Anfang
Wir sehen also: Die Digitalisierung bietet neue Möglichkeiten zur 
Herstellung von Transparenz, zur Gestaltung von Diskursen, zur 
Organisation von Entscheidungsfindungsverfahren. Überwiegend 
sind jedoch die auf den ersten Blick erkennbaren neuen Prozesse 
und Strukturen alles andere als einfach, ungefährlich und per se de-
mokratiefördernd. Tatsächlich sind sie eher demokratiefordernd.

Wir stehen ganz am Anfang der Digitalisierung unserer Demokratie. 
In vielen Bereichen haben wir noch nicht einmal angefangen. Auch 
zwei Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie sind viele unserer 
demokratischen Strukturen überwiegend noch im analogen Zeit-
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alter verhaftet. Parteitage, Kandidatenaufstellungen, Wahlkämpfe, 
die Wahlen selbst, die Arbeit unserer Parlamente sind nach wie vor 
analog fixiert. Doch sie eins zu eins ins Digitale zu überführen wird 
nicht genügen. 

Wir werden die Chancen der Digitalisierung nur nutzen können, 
wenn wir nicht mit dem analogen Denken digitale Prozesse schaf-
fen, sondern wenn wir neue, digitalbasierte demokratische Kult-
urtechniken entwickeln. Nur so können wir den demokratischen 
Diskurs der Menschen fördern und so letztlich die demokratische 
Lufthoheit über das Digitale herstellen. 

Das ist weit mehr als nur ein bisschen mehr digitale Beteiligungs-
formate. Das Digitale nur als Beteiligungstool zu betrachten, wird 
weder den Risiken noch den Potentialen gerecht. Wenn wir also 
über Potentiale digitaler Beteiligung sprechen, sollten wir bei allen 
Erwartungen, bei allen Bedenken, immer unsere gemeinsame Ver-
antwortung vor Augen haben:

Die Zukunft ist, ohne Zweifel, eine digitale Zukunft. Es liegt an uns, 
das Digitale so zu nutzen, dass diese Zukunft auch eine demokrati-
sche Zukunft ist.
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Dr. Christine Dörner 

Bürgerbeteiligung gemeinsam lernen 

Beteiligungsverfahren sind herausfordernd und brauchen Zeit. Bür-
gerbeteiligung muss gelernt und in der Kultur von Verwaltung und 
Politik verankert werden. Anhand von Erfolgskriterien aus dem Ver-
änderungsmanagement und aus der Praxis in Baden-Württemberg 
wird beschrieben, was dafür getan werden kann. Wirksam sind ein 
überzeugendes Zukunftsbild und eine Strategie, überzeugte Füh-
rungskräfte, projektorientiertes und gemeinsames Lernen von Ver-
waltung, Politik und Gesellschaft. 

Wie lernt und lehrt man Bürgerbeteiligung? Wie 
entwickeln wir eine breite Beteiligungskultur?
Gesellschaftliche Herausforderungen werden mit Beteiligung von 
Bürger*innen besser gemeistert und ohne Beteiligung geht es nicht 
mehr. Darin sind sich viele einig. Wir kennen die Kriterien für gute 
und erfolgreiche Beteiligung und sind davon überzeugt, dass Betei-
ligung

•	 mehr Transparenz schafft und die Qualität politischer Ent-
scheidungen verbessert,

•	 Vertrauen in Entscheidungsträger*innen, Verwaltung und 
Gremien stärkt,

•	 Gemeinwohl und Engagement fördert,

•	 das Verständnis für Prozesse, Planungen und Entscheidun-
gen erhöht sowie für bessere und stärker akzeptierte Planun-
gen sorgt.

Dennoch geht das nicht von selbst. Beteiligungsverfahren sind he-
rausfordernd und brauchen Zeit. Beteiligung muss gelernt und in 
der Kultur der Verwaltung verankert werden. Wie lernt und lehrt 
man Bürgerbeteiligung? Wie entwickeln wir eine breite Beteili-
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gungskultur? Welche Wege der Befähigung und des Kompetenzauf-
baus gibt es? Wie macht es Spaß, Beteiligung zu lernen?

„Wir haben in unserer Kommune gute Leitlinien für Bürgerbetei-
ligung entwickelt, jetzt stellt sich uns die Frage der Fortbildung“, 
sagte kürzlich ein Kollege aus einer größeren Stadtverwaltung, die 
bereits einige Erfahrung mit Bürgerbeteiligung hat. „Alle in der Ver-
waltung machen Bürgerbeteiligung. Aber sie sind oder fühlen sich 
oft nicht befähigt. Wie gewinne ich sie dafür, Zeit für eine entspre-
chende Fortbildung zu investieren?“ 

Überlegungen zum Aufbau von Kompetenz in einer 
Organisation
Bürgerbeteiligung systematisch zu verankern, bedeutet Verän-
derung: Veränderung von Abläufen, Strukturen und Haltungen. 
Deshalb sind Überlegungen aus dem Veränderungs- oder „Chan-
ge-Management“ hilfreich, wenn man überlegt, wie Beteiligung 
erfolgreich und mit Überzeugung, Energie und Spaß verankert 
werden kann. Unter Veränderungsmanagement versteht man die 
systematische Planung und Steuerung von Veränderungen und die 
Verankerung der Veränderung in der Kultur einer Organisation. 
Insbesondere Kulturveränderung ist eine Herausforderung und ein 
längerfristiger Prozess. Qualifizierung spielt dabei eine wesentli-
che Rolle. Vier Erfolgsfaktoren in Veränderungsprozessen möchte 
ich hervorheben:

Führungskräfte nehmen das Thema an und ernst 
Die Führungskräfte (in Verwaltung und Politik) sorgen für  

•	 ein gemeinsames Bild der „Notwendigkeit“ von Bürgerbetei-
ligung,

•	 Veränderungsenergie neben dem Alltagsgeschäft,

•	 Aufmerksamkeit für die Umsetzung („Dran bleiben!“), 

•	 Ressourcen, Rückhalt und Reflexionsräume

Langfristiger 
Prozess
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•	 und ermutigen die Mitarbeiter*innen, etwas zu wagen und 
unkonventionelle Ideen und Handlungsweisen auszuprobie-
ren.

Um das zu tun, müssen Führungskräfte selbst davon überzeugt 
sein, dass

•	 gute Partizipation für gelingende Demokratie essentiell ist,

•	 Partizipation nur gelingt, wenn Entscheider*innen in der Po-
litik und in der Verwaltung dafür sorgen, dass diese Beteili-
gung fachkundig und nachhaltig umgesetzt wird,

•	 deshalb eine entsprechende Professionalisierung der zustän-
digen Stellen zu veranlassen ist.

Qualifizierung wird in ein Gesamtkonzept 
eingebunden 
Kompetenzaufbau und Qualifizierung werden in eine Strategie und 
ein Gesamtkonzept eingebunden.

Das beginnt damit, ein Bewusstsein für die Notwendigkeit für mehr 
Beteiligung zu schaffen. Ein gemeinsames Bild von Krisen und be-
deutenden Chancen könnte sein: Wir erleben, dass wir an mehr 
Bürgerbeteiligung nicht mehr vorbeikommen. Einerseits fordern 
Menschen Beteiligung, andererseits verlieren wir Wähler*innen. 
Wenn wir uns auf mehr und gute Beteiligung einlassen, gewinnen 
wir. Beteiligung macht aus Bürger*innen Demokrat*innen, stärkt 
den Gemeinsinn und stabilisiert so die Demokratie. Dadurch ge-
winnen wir alle Zukunft.

Dafür gilt es, eine Koalition der Erneuer*innen zu schmieden: eine 
Gruppe, die den Wandel voranbringt und als Team eng zusammen-
arbeitet – im Change-Management gerne „Champions“ genannt. Mit 
dieser Gruppe wird auch das Qualifizierungskonzept gemeinsam 
erarbeitet.

Gemeinsames Bild 
von Krisen
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Am Anfang stehen eine Vision und Strategie 
Gemeinsam wird eine Vision, ein Zukunftsbild für mehr und gute 
Beteiligung und für die Stärkung des Gemeinsinns entwickelt. Ein 
überzeugendes Zukunftsbild unterstützt dabei, die Veränderungen 
konsequent voranzutreiben. Anschließend werden Strategien erar-
beitet, um dieses Zukunftsbild zu verwirklichen.

Leitfragen dafür sind: Wie sieht das in fünf Jahren aus? Wie wer-
den Verwaltung und Politik in fünf Jahren von den Bürger*innen 
hinsichtlich gelungener Beteiligung erlebt? Was läuft dann richtig 
gut? Was hat sich verändert? Wie haben wir das erreicht? Welche 
Haltung haben wir eingenommen? Wie haben wir Schwierigkeiten 
überwunden? Was haben wir unternommen, um Beteiligung zu ler-
nen und kontinuierlich zu verbessern?

Erfolg braucht Qualifizierung, Coachings und 
Reflexionsräume
Fortbildungen, Coachings und Reflexionsmöglichkeiten sind zent-
rale Elemente eines Veränderungsprozesses und der Entwicklung 
einer Beteiligungskultur. 

Erfolgreicher Wandel muss geübt werden. Praxisnahe Trainings 
mit Bezug zum Tagesgeschäft und Coaching unterstützen die Ver-
änderung. Besonders überzeugende Trainer*innen sind überzeug-
te und engagierte Führungskräfte und Projektverantwortliche. Sie 
müssen entsprechend vorbereitet und qualifiziert werden. Qualifi-
zierung braucht einen Methodenmix: 

•	 Wissensvermittlung in Seminaren, die gleichzeitig dem fach-
übergreifenden Kennenlernen und der Bearbeitung konkre-
ter Fragestellungen sowie Beteiligungsprojekte dienen. 

•	 Besonders effektiv ist dies, wenn Seminare mit Peer-Group 
Treffen und regelmäßigen kollegialen Beratungsrunden ver-
bunden werden, also in einen kontinuierlichen Lernprozess 
eingebunden sind.

Leitfragen

Qualifizierung 
braucht 
Methodenmix
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•	 Formate, in denen sich die oberste Führungsebene und die 
politischen Gremien mit Beteiligung befassen.

•	 Projektorientiertes Lernen: In jedem Beteiligungsprojekt 
sollte Raum für Lernen und Reflexion eingebaut werden: Pro-
jektcoachings und innovative, leicht durchzuhaltende For-
mate wie in Hamburg Mikroseminare für Ingenieur*innen in 
konkreten Projekten.

Sehr ertragreich ist Lernen im Sinne einer „lernenden Organisati-
on“ durch regelmäßige Reflexion und Feedback. Das stützt Kultur-
veränderung „pro“ Beteiligung und die stetige Verfolgung der Visi-
on und der Strategie. Ein solcher Reflexionsprozess ist zu Beginn 
einzuplanen und in der Organisation zu verankern: in der Regel-
kommunikation und durch Reflexionsworkshops bei Meilenstei-
nen. Leitfragen sind dabei: Wo stehen wir im Gesamtprozess und 
im einzelnen Projekt? Haben wir die Ziele erreicht? Was hat sich 
positiv entwickelt? Was war dienlich, ist gut gelaufen? Was war 
nicht gut? Was sagt uns das für die nächsten Schritte? Was nehmen 
wir uns konkret vor bis zum nächsten Mal?

Wirksamkeit entsteht, wenn es selbstverständlich wird, Beteili-
gung auf unterschiedlichen Ebenen mit vielfältigen Formaten als 
gemeinsamen Lernprozess zu verstehen; bei der Verbindung des 
individuellen Lernens mit dem Lernen der Organisation.

Strategie und Entwicklungen in Baden-Württemberg
Die Landespolitik traf 2011 die strategische Entscheidung, Bürger-
beteiligung als Schwerpunkt im Land Baden-Württemberg voran-
zutreiben. Die Strategie beinhaltet, Beteiligung breit in der Fläche 
zu verankern und Beteiligung als Lern-Thema zu sehen. 

Oberste Führungsebene: Staatsrätin für 
Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung 
Die Landesregierung verankerte Bürgerbeteiligung 2011 als strate-
gischen Schwerpunkt und richtete deshalb das Amt der Staatsrätin 

Reflexion
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für Bürgerbeteiligung und Zivilgesellschaft ein. Im Mai 2011 wurde 
Gisela Erler in das Ehrenamt der Staatsrätin für Zivilgesellschaft 
und Bürgerbeteiligung berufen. Ihre Aufgabe ist es, die Verfahren 
der Bürgerbeteiligung auf Landesebene auszubauen, in das Verwal-
tungshandeln zu integrieren und die Zivilgesellschaft zu stärken. 
Im Mai 2016 wurde sie erneut zur Staatsrätin berufen. Sie wurde 
Mitglied des Kabinetts und verfügte über einen Mitarbeiterstab 
und ein Budget. Dadurch bekam „Bürgerbeteiligung“ ein Gesicht in 
der obersten Führungsebene des Landes. 

Qualifizierungsstrategie für Bürgerbeteiligung
Bürgerbeteiligung muss gelernt und in der Kultur von Verwaltung 
und Politik verankert werden. Dafür sind zwei Leitziele wichtig:  

•	 Bürgerbeteiligung in der Fläche durch Qualifizierung, strate-
gische Projekte, Netzwerke und Förderprogramme breit zu 
fördern,

•	 für die Führungskräfte der Landesverwaltung Weiterbil-
dungsbausteine zu entwickeln.

So sind seit 2011 ein vernetztes, praxisorientiertes Angebot und 
eine praxisorientierte Qualifizierungsstrategie entstanden. Das 
richtet sich an alle Ebenen von Politik, Verwaltung und Zivilgesell-
schaft und wird vom Land finanziell gefördert:

•	 Modulares „Bildungsangebot Bürgerbeteiligung“ für Kom-
munalverwaltungen, Landesverwaltung und Zivilgesellschaft 
(Führungsakademie) 

•	 Verbindliche Verankerung von Bürgerbeteiligung in der 
Fortbildung für Führungskräfte der Landesverwaltung (Füh-
rungsakademie) 

•	 Aufbau von Netzwerken und Lernen in Netzwerken. Für die 
Stärkung der Zivilgesellschaft wurde die Initiative Allianz für 
Beteiligung e.V. gegründet, die stark dem Bildungsgedanken 
verpflichtet ist. 

Verankerung im 
Landeskabinett
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•	 Beteiligung lernen vor Ort. Als Beispiel für Lernen in Netz-
werken vor Ort wird in diesem Artikel an späterer Stelle das 
„LernNetzwerk Bürgerbeteiligung“ skizziert. Auch die kom-
munalen Landesverbände bieten Begegnungs- und Fortbil-
dungsformate in der Fläche an.

•	 Verankerung des Beteiligungsgedankens in verschiedenen 
Förderprogrammen des Landes Baden-Württemberg. Ge-
fördert werden zum Beispiel Projekte im Bereich der Quar-
tiersarbeit ausdrücklich dann, wenn ein Beteiligungsansatz 
Teil der Projektbewerbung ist. Sehr erfolgreich kann hierbei 
auch Mikroförderung sein, deshalb wird im Folgenden das 
Förderprogramm „Gut Beraten“ der Allianz für Beteiligung 
e.V. als Beispiel vorgestellt.

Bildungsangebot Bürgerbeteiligung: Mitreden, 
Mitmachen, Mitentscheiden
Das Programm wurde 2012 von der Führungsakademie Ba-
den-Württemberg gemeinsam mit den Hochschulen für öffentliche 
Verwaltung in Kehl und Ludwigsburg konzipiert und wird seither 
kontinuierlich weiterentwickelt. Initiiert wurde es von der Staats-
rätin für Bürgerbeteiligung und der Ministerin für Wissenschaft 
und Kunst. Wichtig war die Vernetzung der Ausbildungsstätten: Die 
Hochschulen und die Führungsakademie sollten ein gemeinsames 
Qualifizierungsprogramm für Mitarbeiter*innen der Landes- und 
der Kommunalverwaltungen entwickeln.

Ein Meilenstein wurde 2016 gesetzt: Seitdem finanziert das Land 
Baden-Württemberg das Programm. Das Land sieht es als stra-
tegisch wichtiges Element zur Umsetzung des Koalitionszieles 
„Stärkung der Bürgerbeteiligung“. Gleichzeitig wurde es 2016 von 
einem auf die Verwaltung fokussierten Programm geöffnet für 
Teilnehmer*innen aus der Zivilgesellschaft. Verwaltungsmitarbei-
ter*innen, die sich mit Fragen der Bürgerbeteiligung befassen so-
wie Beteiligungsprozesse steuern und durchführen, Bürger*innen, 
die sich zu einem bestimmten Thema Beteiligung wünschen oder 
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auch bereits an Beteiligungsprozessen teilnehmen sowie politische 
Entscheidungsträger*innen (Verwaltungsspitzen und Gemeinde-
rät*innen) lernen auf diese Weise gemeinsam Beteiligung.

Kooperationspartner*innen sind die Führungsakademie, beide 
Hochschulen, die Allianz für Beteiligung e.V., Städtetag, Gemein-
detag und Landkreistag Baden-Württemberg, die Landeszentra-
le für politische Bildung, die Pädagogische Hochschule Schwä-
bisch-Gmünd und die Stadt Schwäbisch-Gmünd.

Ziele des Programms sind es,

•	 Bürgerbeteiligung zu einer beruflichen Grundkompetenz zu 
machen,

•	 einen Überblick über die komplexen Zusammenhänge von 
Bürgerbeteiligung zu vermitteln und ausgewählte Methoden 
kennenzulernen,

•	 eine positive Haltung zu Bürgerbeteiligung zu entwickeln,

•	 Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft über gemeinsames 
Lernen zu vernetzen, 

•	 Verständnis für die unterschiedlichen Sichtweisen zu ermög-
lichen und  gemeinsam Wege zu finden.

Langjährige Erfahrung hat gezeigt, dass Lehrgänge mit mehreren 
Seminareinheiten in der Weiterbildung schwer zu „verkaufen“ 
sind. Viele Menschen (und vor allem die Organisationen) wollen 
sich aus Zeit- oder Kostengründen nicht auf 10 bis 16-tägige Lehr-
gänge festlegen, selbst wenn man diese beispielsweise als Anreiz 
mit ETCS-Punkten verbindet. Deshalb hat sich die Führungsaka-
demie für ein modulares Programm entschieden: Die Module sind 
in sich abgeschlossen und können als Einzelseminar oder als Ge-
samtlehrgang gebucht werden. Es gibt vier Grundmodule und acht 
Vertiefungsmodule. Die Teilnehmer*innen stellen ihr individuelles 
Lernarrangement zusammen. Die Programmleiterin begleitet die 
Seminarreihe, berät zu Seminarinhalten und Projekten, gewähr-

Einzelne Module
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leistet den „roten Faden“ und entwickelt es konzeptionell zusam-
men mit den Partnerorganisationen weiter. 

Sehr wichtig ist die Praxisorientierung. Die Lehrenden der Hoch-
schulen verknüpfen Forschungsinhalte mit langjähriger Praxiser-
fahrung und arbeiten mit erfahrenen Beteiligungspraktiker*innen 
zusammen. Gearbeitet wird anhand konkreter Praxisbeispiele der 
Teilnehmer*innen. 

Das Programm besteht aus den vier Grundlagenmodulen:

•	 Mitwirkung und Bürgerbeteiligung. Eine Einführung

•	 Direkte Demokratie und Bürgerbeteiligung

•	 Führung und Steuerung von Beteiligungsprozessen

•	 Kommunikation und Pressearbeit bei Beteiligungsprozessen

und den acht Vertiefungsmodulen:

•	 Moderation in Beteiligungsprozessen

•	 E-Partizipation

•	 Konsensorientierte Moderation

•	 Migration und Bürgerbeteiligung

•	 Großgruppenmethoden der Bürgerbeteiligung

•	 Kollegiale Beratung in Beteiligungsprozessen

•	 Beteiligung der sogenannten „stillen Gruppen“

•	 Mediation als Ansatz der Konfliktbearbeitung

Wer alle vier Grundlagenseminare im Umfang von sechs Seminar-
tagen besucht, erhält ein Basiszertifikat „Bürgerbeteiligung“. Teil-
nehmer*innen, die alle Grundlagenseminare und mindestens sechs 
Seminartage aus den Vertiefungsmodulen besuchen, erhalten das 
Zertifikat „Bürgerbeteiligung PLUS“ (entspricht 12 Seminartagen).

Praxisorientierung
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Gemeinsam lernen vor Ort:  Lern-Netzwerke für 
Beteiligung 
Das zentrale Seminarangebot für Bürgerbeteiligung wird durch 
halbtägige Formate vor Ort ergänzt, ebenfalls aus Mitteln des 
Landes gefördert. Auch in diesen Workshops geht es um einen 
mehr-sektoralen Ansatz: Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft ler-
nen gemeinsam anhand praktischer Beispiele, wie Bürgerbeteili-
gung gemeinsam erfolgreich durchgeführt werden kann. Koopera-
tionspartnerin ist die Allianz für Beteiligung e.V.

Eine Gemeinde oder Organisation lädt ein und präsentiert ein Bei-
spiel aus der eigenen Beteiligungspraxis beziehungsweise stellt 
eine aktuelle Herausforderung vor. Die Führungsakademie konzi-
piert zusammen mit der Gemeinde das Format und moderiert. Die 
Teilnehmer*innen profitieren von aktuellen Themen und nehmen 
konkrete Anregungen für eigene Vorhaben durch kollegialen Aus-
tausch mit. 

Die Veranstaltungen machen Mut zu Bürgerbeteiligung und fördern 
interkommunalen und sektorenübergreifenden Erfahrungsaus-
tausch. Anhand von konkreten Erfahrungen wird voneinander und 
miteinander gelernt, wie Bürgerbeteiligung gelingen und verstetigt 
werden kann. Die thematische Vielfalt wird anhand der folgenden 
Auflistung deutlich: 

•	 Interkommunaler Austausch über erfolgreiche Bürgerbetei-
ligung am Beispiel der Erschließung eines Gewerbegebiets 
mit Bürgermeister*innen, Gemeinderät*innen und Verwal-
tungsmitarbeiter*innen aus angrenzenden Gemeinden.

•	 Interkommunaler Austausch zu der Frage: „Wie kommen 
wir zu einer Verstetigung von Beteiligung?“ für Bürgermeis-
ter*innen und Amtsleitungen. Eine Oberbürgermeisterin 
hatte diese Frage eingebracht.

•	 Beteiligung im Nationalpark: Bilanz der Beteiligungsveran-
staltungen, die im Rahmen der Erarbeitung des Nationalpark-
plans erfolgten und Sammlung künftiger Beteiligungsthemen 

Lokale Angebote
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im Nationalpark zusammen mit Vertreter*innen zivilgesell-
schaftlicher Gruppen und Anwohner*innen.

•	 Stadtplanung mit Zufallsbürger*innen. Grenzüberschreiten-
der deutsch-schweizerischer Austausch zu einem Schwimm-
badprojekt mit der Methode der Zufallsbürgerauswahl mit 
vielen Teilnehmer*innen aus der Kommunalpolitik.

Bürgerbeteiligung in der Pflichtfortbildung für den 
höheren Dienst der Landesverwaltung  
Bürgerbeteiligung als strategisches Thema soll allen Führungskräf-
ten in der Landesverwaltung vermittelt werden. Durch Beschluss 
des Koordinationskreises der Bildungs- und Personalreferent*in-
nen der Ministerien wurde das Thema „Bürgerbeteiligung“ 2013 
in den Kanon der sogenannten allgemeinen Pflichtfortbildung der 
Landesverwaltung aufgenommen. Diese wird von der Führungs-
akademie durchgeführt.

Die Pflichtfortbildung umfasst die ressortübergreifende Einfüh-
rungsqualifizierung für neue Bedienstete des höheren Dienstes 
sowie eine Seminarreihe für die Mittlere Führungsebene. Die Füh-
rungskräfte setzen sich fachübergreifend mit Führungs- und strate-
gischen Themen des Landes auseinander. Alle Führungskräfte der 
Landesverwaltung, ob sie nun viel oder wenig mit Beteiligungspro-
zessen zu tun haben, beschäftigen sich mit diesem strategischen 
Thema.

Die Einführungsqualifizierung besteht aus einem eintägigen Grund-
lagenseminar. Die Teilnehmer*innen befassen sich mit Öffentlich-
keitsbeteiligung in der Verwaltung, konkret mit der Verwaltungs-
vorschrift „Öffentlichkeitsbeteiligung“ und sonstigen Vorschriften 
zur Bürger- und Öffentlichkeitsbeteiligung (zum Beispiel im Um-
weltverwaltungsgesetz). Ausgehend von Praxisbeispielen lernen 
sie, eine Umfeldanalyse durchzuführen und ein Beteiligungsszena-
rio zu entwickeln. 

Pflicht für 
Führungskräfte
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Die mittlere Führungsebene setzt sich in einem zweitägigen Semi-
nar mit dem Thema „Führen und Steuern von Beteiligungsprozes-
sen“ auseinander. Inhalte des Seminars sind die unterschiedlichen 
Rollen und Interessen der Beteiligten in Beteiligungsprozessen. 
Vermittelt wird, Beteiligungsprozesse zu initiieren, konzipieren 
und zu steuern und die eigene Verwaltungskultur zu reflektieren. 
Vermittelt werden Grundlagen des erforderlichen Projekt- und 
Prozessmanagements. 

Bürgerbeteiligung im Rahmen des Planungsleitfadens 
der Landesverwaltung erfolgreich gestalten 
Ein wichtiges Beteiligungsprojekt der Landesverwaltung war vor 
einigen Jahren die Verwaltungsvorschrift „Öffentlichkeitsbetei-
ligung“ samt erläuterndem Planungsleitfaden. Damit wurde ein 
zentrales Vorhaben des Koalitionsvertrags umgesetzt. Er gab vor, 
innerhalb des bestehenden Rechts die Handlungsspielräume für 
mehr Bürgerbeteiligung bei der Planung von Großvorhaben aufzu-
zeigen. Besonderes Augenmerk lag auf der frühen Öffentlichkeits-
beteiligung und der Methode des Beteiligungs-Scopings. Das Vor-
haben wurde mit insgesamt neun neuen Stellen ausgestattet, die 
beim Innenministerium geführt und bei den Regierungspräsidien 
angesiedelt wurden. 

Dieses zentrale Implementierungsvorhaben des Landes war Neu-
land und bedeutete einen Veränderungsprozess. Es gab dazu noch 
keine vertiefte Verwaltungspraxis. Das Staatsministerium beauf-
tragte die Führungsakademie Baden-Württemberg, ein Angebot 
für die Qualifizierung und Umsetzungsbegleitung zu entwickeln. 
Dieses sollte die Aspekte eines guten Veränderungsmanagements 
aufgreifen. Wichtig war uns, dieses Konzept gemeinsam mit den 
Betroffenen zu entwickeln.

Die Konzeption wurde deshalb mit einer Vorbereitungsgruppe 
(Kerngruppe) aus allen vier Regierungspräsidien ausgearbeitet 
und mit Staatsrätin, Innenministerium und den Regierungsprä-
sident*innen abgestimmt. Die Kerngruppe entwickelte sich zur 

Mehr Spielräume 
für Beteiligung
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Steuerungsgruppe und arbeitet bis heute zusammen. Solch eine 
gemeinsame Steuerungsgruppe hilft auch, mit Widerständen um-
zugehen.

Das Qualifizierungskonzept beinhaltete drei große Schwerpunkte, 
um eine einheitliche Praxis im Land zu gewährleisten:

•	 Inhaltliches (Anwendungsbereich der VwV-Öffentlichkeits-
beteiligung und des Planungsleitfadens im Zusammenspiel 
mit gesetzlichen Regelungen und den VDI-Richtlinien)

•	 Methodenkompetenz (Methoden und Instrumente zur Bür-
gerbeteiligung, Akteur-, Kraftfeld-, Umfeld- und Medienana-
lyse, Moderation und Projektmanagement im Beteiligungs-
prozess) 

•	 Kontinuierlicher Erfahrungsaustausch. Dieser besteht bis 
heute. Die damalige „Kerngruppe“ aus den Regierungspräsi-
dien und ein/e Mitarbeiter*in des Staatsministeriums/Refe-
rat der Staatsrätin treffen sich regelmäßig zum Erfahrungs-
austausch. Expert*innen der Regierungspräsidien führen die 
Seminare der Führungsakademie in der Einführungsqualifi-
zierung durch. Das Wissen fließt zurück an andere Kolleg*in-
nen in der Landesverwaltung. 

Allianz für Beteiligung e.V. und „Gut Beraten!“
Die Allianz für Beteiligung wurde 2014 auf Initiative der Staatsrätin 
gegründet. Sie versteht sich als unabhängiges Netzwerk, das Bür-
gerbeteiligung und Zivilgesellschaft in Baden-Württemberg stärkt 
und in Politik, Verwaltung und Wirtschaft ein Bewusstsein dafür 
schafft, dass gesellschaftliche Herausforderungen mit Beteiligung 
von Bürger*innen besser gemeistert werden können. Sie will dazu 
beitragen, die politische Partizipation von Bürger*innen als Ergän-
zung und zur Stärkung der repräsentativen Demokratie zu profilie-
ren. 

Die Allianz für Beteiligung führt im Auftrag des Landes Baden-Würt-
temberg unter anderem sehr erfolgreich Förderprogramme zur 

Unabhängiges 
Netzwerk
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Stärkung der Bürgerbeteiligung durch. Das Programm „Gut Bera-
ten“ richtet sich vor diesem Hintergrund explizit an die Zivilgesell-
schaft. 

Die Idee: Menschen wollen ihr Umfeld vor Ort gestalten. Hierbei 
spielen aktuelle gesellschaftspolitische Themen eine große Rolle: 
Wie können Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte vor Ort 
gut gemeinsam leben? Wie kann in unserem Dorf, Stadtteil oder 
Quartier ein soziales, generationenübergreifendes Miteinander 
entstehen? Wie können wir ländliche Gebiete als lebenswerte Orte 
erhalten? Mit diesen und anderen Fragen beschäftigen sich Men-
schen vor Ort in Initiativen, Arbeitskreisen oder Vereinen und ent-
wickeln gemeinsam Ideen und Ansätze.

Das Land fördert aus den Töpfen verschiedener Ministerien unter 
der Dachmarke „Gut Beraten!“ mit Beratungsgutscheinen zivilge-
sellschaftliche Initiativen und ihre Ansätze, gesellschaftliche The-
men vor Ort mit Maßnahmen der Bürgerbeteiligung zu bearbeiten. 

Eckpunkte:

•	 Bewerben können sich zivilgesellschaftliche Initiativen mit 
und ohne eingetragene Rechtsform in Baden-Württemberg 
(Arbeitskreise, Bürgerinitiativen, Vereine, Migrantenselb-
storganisationen etc.).

•	 Beraten wird zu Fragen der Projektentwicklung, -organisati-
on und -durchführung.

•	 Pro Projekt können bis zu 4.000 Euro für Beratungsleis-
tungen durch fachlich qualifizierte und erfahrene Personen 
abgerechnet werden. Die Berater*innen werden von der an-
tragstellenden Initiative bei der Bewerbung vorgeschlagen.

•	 Das Projekt muss im Bereich „Ländlicher Raum“, „Integrati-
on“, „Quartiersentwicklung“ oder „Mobilität“ durchgeführt 
werden und Maßnahmen der Bürgerbeteiligung müssen eine 
hervorgehobene Rolle spielen. 

Förderprogramm 
für Zivilgesellschaft
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•	 Den Antrag stellt eine zivilgesellschaftliche Initiative, aber 
die Gemeinde muss mit ins Boot: Sie füllt dazu eine Stellung-
nahme aus, um der Kommune die Gemeinwohlorientierung 
des Projekts und Unterstützungsbereitschaft anzuzeigen.

Diese Mikroförderung ist ein sehr erfolgreiches Instrument, um Be-
teiligung in die Fläche zu tragen und überall im Land Lernprozesse 
zu initiieren.

Auch andere Förderprogramme, insbesondere aus dem Ministe-
rium für Soziales und Integration beinhalten sowohl die Vorgabe, 
Bürgerbeteiligung in den eingereichten Projekten zu organisieren 
als auch an Netzwerktreffen der Projektkommunen teilzunehmen. 

Resümee: Überzeugte Führungskräfte und 
„Champions“ garantieren den Lernerfolg
Die Erfahrung zeigt: Optimal ist es natürlich, wenn die Führungs-
spitze in der Verwaltung und die Politik hinter dem Thema stehen. 
Allerdings zeigen andere Beispiele auch, dass von unten begonnen 
werden kann, in einem Team von Überzeugten und Engagierten 
(den „Champions“). Mit Menschen, die offen für Neues sind, ihre 
Ziele konsequent verfolgen und nie aufhören zu lernen. Das Modell 
des Change-Managements und seiner Erfolgskriterien eignet sich 
gut als Checkliste, was zu tun ist, wo man steht und was noch nicht 
beachtet worden ist. Es überzeugt auch Führungskräfte. 

Konkrete Projekte sind hervorragende Lernfelder. Zum einen soll-
ten Wissensvermittlung, Erfahrungslernen und Reflexion syste-
matisch als Bausteine in Projekte eingebaut werden. Zum ande-
ren hat es sich bewährt, Fortbildungseinheiten mit Lernprojekten 
zu verbinden. Dadurch kann das Wissen gleich angewandt und 
die Expert*innen als Projektcoaches genutzt werden. Dieses Pro-
jekt-Lernkonzept sollte mit einer fachübergreifenden Steuerungs-
gruppe zusammen geplant und umgesetzt werden. Erfolgreiches 
Lernen braucht Übung, braucht Wiederholung. Gleichzeitig haben 
die Verwaltungen in Land, Kommune, Gemeinde und Landkreis ei-

Konkrete Projekte 
als Lernfelder
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nen konkreten Nutzen von der Fortbildung. So werden Erfahrun-
gen mit gelingender Beteiligung verstetigt und es entsteht Beteili-
gungskultur. 

Beteiligung gemeinsam zu lernen – wie in den vorgestellten (Lern-)
Netzwerken oder beim Programm „Gut Beraten!“ – ist ein guter 
Weg, um erfolgreich Erfahrungs- und Lernprozesse zu gestalten. 
Das verändert auch Kultur. Die unterschiedlichen Logiken und 
Herangehensweisen von Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft 
werden besser verstanden, man entwickelt ein gemeinsames Ver-
ständnis für das Vorhaben und zieht an einem Strang. Vertrauen 
entsteht. Von diesen Lernprozessen profitieren Verwaltungen, Po-
litik und Zivilgesellschaft. Das kann sowohl in einzelnen Projekten 
vor Ort stattfinden als auch in überregionalen und interkommuna-
len Lern-Netzwerken. Wunderbare Beispiele für den Trialog sind 
gemeinsam entwickelte kommunale Leitlinien für Bürgerbeteili-
gung. Notwendig sind dazu jedoch Ansprechpartner*innen und Ko-
ordinator*innen sowie entsprechende Budgets. 
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Lena Siepker

Die Herausforderung ungleicher 
Teilhabechancen

Die Förderung gleicher Teilhabechancen ist eine zentrale Herausfor-
derung der dynamischen Engagement- und Beteiligungslandschaft 
in Deutschland. Während einige etablierte Engagement- und Beteili-
gungsformen an Bedeutung und Inklusionspotenzial einbüßen, erfah-
ren neue Formen der Repräsentation einen Aufschwung und werden 
mit der Hoffnung verbunden, das demokratische System zu stabilisie-
ren. Doch inwiefern gelingt dies und wo bestehen Handlungsbedarfe 
für die inklusivere Gestaltung von Engagement?

Einleitung
Engagement und politische Beteiligung sind zentrale Instrumente, 
die Bürger*innen in demokratischen Systemen ermöglichen, öf-
fentliche Diskurse und Gesellschaftsstrukturen (oft auch vermittelt 
durch politische Prozesse) zu beeinflussen und zu gestalten. Zum 
Anspruch demokratischer Systeme gehört dabei auch, dass diese 
Gestaltungs- und Einflussmöglichkeiten möglichst fair, das heißt 
für alle Bürger*innen gleichermaßen zugänglich (und somit inklu-
siv) sein und nicht nur das je eigene Wohl, sondern auch das Ge-
meinwohl positiv beeinflussen sollen.

In der gesellschaftlichen Realität kommen hier allerdings Macht-
gefälle, genauer das Problem ungleicher Teilhabechancen ins Spiel. 
Bürger*innen haben damit nicht nur unterschiedliche Einflus-
schancen auf die Durchsetzung ihrer je eigenen Interessen, sondern 
auch auf die öffentliche Meinungsbildung dazu, was „Gemeinwohl“ 
eigentlich bedeutet und wie dieses durch zivilgesellschaftliche Ak-
tivität gefördert wird. So kommt es etwa dazu, dass einzelne ge-
sellschaftliche Gruppen und Akteur*innen den Gemeinwohlbegriff 
zugunsten ihrer eigenen Interessen einseitig prägen oder sogar 

„Gemeinwohl“ ist 
unterschiedlich 

geprägt
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bewusst vereinnahmen und im Rahmen von Engagement und Be-
teiligung faktisch nicht das Gemeinwohl, sondern partikulare Inte-
ressen fördern.

Das Anliegen dieses Beitrags ist es, das angesprochene Machtge-
fälle und seine Auswirkung besser zu verstehen und auf dieser 
Grundlage Handlungsbedarfe bzw. Ansatzpunkte für eine inklusi-
vere Gestaltung von Engagement und Beteiligung aufzuzeigen. Um 
Handlungsbedarfe zu identifizieren, gibt der Beitrag zunächst einen 
Überblick über zentrale Entwicklungen in dem dynamischen und 
diversen Feld von Engagement und Beteiligung und darüber, wel-
che gesellschaftlichen Gruppen in welchen Engagement- und Betei-
ligungsformen tendenziell über- oder unterdurchschnittlich reprä-
sentiert sind. Um Handlungsbedarfe zur inklusiveren Gestaltung 
für einzelne Engagement- und Beteiligungsformen konkretisieren 
zu können, ist schließlich ein tieferer Einblick in die jeweiligen En-
gagement- und Beteiligungsformen und ihre Rahmenbedingungen 
notwendig. Dies soll hier beispielhaft für informelle, dialogorien-
tierte (oder auch deliberative) Beteiligung auf kommunaler Ebene 
geschehen.

Informelle, dialogorientierte Beteiligungsverfahren haben in den 
letzten Jahren stark zugenommen. In einem politischen Klima, das 
von wachsender Polarisierung, populistischen Tendenzen und Ver-
trauensverlust in politische Entscheidungsträger*innen geprägt 
ist, trifft die verstärkte Nachfrage von Bürger*innen nach dialogi-
scher Beteiligung dabei auf die Hoffnung staatlicher Akteure, mit-
hilfe dieser Beteiligungsform „die Legitimität, Wirksamkeit und 
Effizienz der Demokratie zu verbessern“ (Neutzner 2019: 34). Ein 
ausgewogener Interessenausgleich und die Bemühung um akzep-
tierte Lösungen für politische Probleme scheinen im Zentrum des 
staatlichen Interesses an dialogischer Bürgerbeteiligung zu stehen 
(ebd.). Informelle, dialogorientierte Beteiligung wird also in beson-
derer Weise mit dem Anspruch verknüpft, heterogene Interessen 
einzubeziehen und miteinander zu vermitteln, Perspektivwechsel 
zu ermöglichen und so zu gemeinwohlorientierten Lösungen zu 
kommen, welche die Interessen aller Betroffenen berücksichtigen. 

Inklusive 
Beteiligung
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Die Inklusivität solcher Dialogformate erscheint vor diesem Hinter-
grund umso wichtiger.

Die dynamische Entwicklung der Engagement- und 
Beteiligungslandschaft 
Trägt man empirische Studien zu Engagement und Beteiligung in 
Deutschland zusammen, lässt sich feststellen, dass das Engagement 
und die politische Beteiligung der Bürger*innen im Verlauf der letz-
ten Jahre insgesamt zugenommen haben (ENGAGE 2021). Engage-
ment meint dabei freiwillige zivilgesellschaftliche Aktivitäten, die 
zum Beispiel im Rahmen von Vereinen, Verbänden oder weniger 
formalisierten Gruppen auf der Initiative von Bürger*innen selbst 
beruhen (ENGAGE 2020). Wesentlich für Beteiligung dagegen ist, 
dass diese von (politischen) Entscheidungsträger*innen initiiert 
und ermöglicht wird. Dabei sind einige Beteiligungsformen, wie 
beispielsweise Wahlen oder Bürger- und Volksbegehren gesetzlich 
verbürgt und reguliert, andere sind nicht gesetzlich festgeschrie-
ben und informeller Natur, wie zum Beispiel Bürgerdialoge (ebd.). 
Es gibt jedoch auch Mischformen, das heißt Fälle, in denen etwa bei 
der Planung baulicher Maßnahmen die Beteiligung über die gesetz-
lichen Vorgaben hinausgeht, um die Akzeptanz der Maßnahmen zu 
erhöhen.

Die beschriebene Zunahme betrifft allerdings nicht alle Engage-
ment- und Beteiligungsformen gleichermaßen: Während die Betei-
ligung durch Wahlen und das Engagement in Verbänden als breit 
etablierte und stark formalisierte Beteiligungs- bzw. Engagement-
formen an Bedeutung verloren haben, erfahren vor allem flexible, 
informelle Engagement- und Beteiligungsformen wie selbstorgani-
sierte Initiativen und deliberative Beteiligung, aber auch direktde-
mokratische Beteiligungsformen, das heißt Bürger- und Volksbe-
gehren, einen besonderen Zuwachs (ENGAGE 2021).

Da die verschiedenen Engagement- und Beteiligungsformen ver-
schiedene gesellschaftliche Gruppen unterschiedlich stark anspre-
chen bzw. den Bürger*innen durch ihre Rahmenbedingungen die 
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Teilnahme auf unterschiedliche Weise erleichtern oder erschweren, 
verändert sich mit der dynamischen Entwicklung der Engagement- 
und Beteiligungslandschaft auch, wie Engagement und Beteiligung 
auf die deutsche Bevölkerung „verteilt“ sind. Die verschiedenen En-
gagement- und Beteiligungsformen integrieren also verschiedene 
Bevölkerungsgruppen auf unterschiedliche Weise.

Für das Engagement in Vereinen und Verbänden ist natürlich zu 
bedenken, dass diese sich oft bewusst auf die Vertretung der Inter-
essen bestimmter Bevölkerungsgruppen fokussieren, sodass unter 
der Fragestellung der Inklusivität von Engagement auch noch ein-
mal genauer zu betrachten wäre, welche Vereine oder Verbände die 
Interessen welcher Bevölkerungsgruppen zum Beispiel aufgrund 
besonderer Finanzierungsmöglichkeiten besonders wirksam ver-
treten können. Im Rahmen dieses Beitrags werden Vereine und 
Verbände allerdings jeweils aggregiert angeschaut.

Gleichzeitig legen Erhebungen zu Engagement und Beteiligung in 
Deutschland nahe, dass es nach wie vor bestimmte gesellschaftli-
che Gruppen gibt, die tendenziell in allen Engagement- und Betei-
ligungsformen über- bzw. unterrepräsentiert sind (ebd.). Das Pro-
blem ungleicher Teilhabechancen bleibt also trotz oder – wie sich 
im Folgenden zeigen wird – viel mehr gerade angesichts der sich 
verändernden Engagement- und Beteiligungslandschaft ein zentra-
les Problem für die inklusive Gestaltung demokratischer Einfluss-
nahme. 

Die Frage, wo Handlungsbedarfe für eine inklusivere Gestaltung 
von Engagement und Beteiligung, das heißt für die Förderung glei-
cher Teilhabechancen liegen, erfordert also zweierlei: 

•	 einen Überblick darüber, welche Bevölkerungsgruppen in 
unterschiedlichen Engagement- und Beteiligungsformen be-
sonders stark oder schwach repräsentiert sind und

•	 darüber, welche gesellschaftlichen Gruppen tendenziell in al-
len Engagement- und Beteiligungsformen unter- oder über-
repräsentiert sind.

Gruppen mit 
geringeren 
Teilhabechancen
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Überblick über die Verteilung von Engagement und 
Beteiligung auf die deutsche Bevölkerung
Die Überblicksanalyse nimmt wesentlich Bezug auf empirische Er-
kenntnisse, die im Rahmen einer Trendanalyse zu Engagement und 
Beteiligung des BMBF-geförderten Forschungsprojekts „ENGAGE – 
Engagement für nachhaltiges Gemeinwohl“ diskutiert werden und 
sowohl auf bereits vorhandenen Daten als auch auf eigenen Erhe-
bungen beruhen (ENGAGE 2021). Im Blick sind außerdem insbe-
sondere sozioökonomische Faktoren sowie die Eigenschaften „Ge-
schlecht“ und „Alter“.

Einfluss sozioökonomischer Faktoren auf die 
Verteilung von Engagement und Beteiligung
Einen besonders großen Einfluss darauf, wer sich wie stark und in 
welcher Form engagiert oder politisch beteiligt, haben die Faktoren 
Bildung, Erwerbstätigkeit und Einkommen. Dabei steigt mit dem 
sozioökonomischen Status insgesamt die Wahrscheinlichkeit, sich 
zu engagieren und politisch zu beteiligen (ebd.).

Der Deutsche Freiwilligensurvey (2014) zeigt: Je höher der Schul-
abschluss, desto höher ist die Engagementquote. Eine Zunahme des 
Engagements fand in den vergangenen Jahren zudem insbesondere 
unter Personen mit hohem Schulabschluss statt. Ähnliches gilt für 
die Bereiche der Beteiligung: Auch hier sind bildungsnahe Gruppen 
überdurchschnittlich repräsentiert (ENGAGE 2021). Gleichzeitig 
sind es insbesondere Personen mit hohem Schulabschluss, deren 
wöchentlicher Zeitaufwand für ihr Engagement in den letzten Jah-
ren zurück gegangen ist. Sie engagieren sich überdurchschnittlich 
häufig in individuell organisierten, wenig formalisierten Engage-
mentformen und nutzen ebenfalls überdurchschnittlich häufig 
Formen informeller Beteiligung, die es auch zulassen, sich flexibel, 
unverbindlich und kurzfristig einzubringen (ebd.). Unter den Per-
sonen mit niedrigem Schulabschluss hat dagegen der Anteil zeitin-
tensiv Engagierter leicht zugenommen und auch die relativ stark 
formalisierte Form verbandlichen Engagements hat unter Perso-

Engagement hängt 
von Bildung ab
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nen mit niedrigem Schulabschluss zugenommen (FWS 2014). Den-
noch bleiben bildungsnahe Gruppen über alle Engagement- und 
Beteiligungsformen hinweg tendenziell überrepräsentiert (ENGA-
GE 2021).

Ein im Zeitverlauf stabiler Unterschied ergibt sich auch bei der Ver-
teilung von Engagement und Beteiligung unter Erwerbstätigen und 
Erwerbslosen: Erwerbstätige sind im Durchschnitt deutlich häufi-
ger engagiert als Erwerbslose (FWS 2014). Spannend ist allerdings 
ein Blick auf verbandliches und selbstorganisiertes, informelles 
Engagement. Beide Engagementformen werden von Erwerbslosen 
besonders stark genutzt (ebd.). Obwohl knappe Zeitressourcen Be-
rufstätigen oft die Teilnahme an deliberativen Beteiligungsprozes-
sen erschweren, gilt auch für die verschiedenen Bereiche der Be-
teiligung, dass Erwerbstätige und einkommensstärkere Gruppen 
tendenziell überrepräsentiert sind (ENGAGE 2021). Armin Schäfer 
(2016) beschreibt für die Beteiligung an Wahlen sogar eine wach-
sende soziale Kluft.

Die Verteilung von Engagement und Beteiligung mit 
Blick auf Alter und Geschlecht
Auch Bürger*innen verschiedenen Alters und Geschlechts engagie-
ren bzw. beteiligen sich in unterschiedlicher Weise. Alters- und ge-
schlechtsbezogene Unterschiede sind dabei aber oft auch vermit-
telt mit sozioökonomischen Faktoren. 

Eine Zunahme des Engagements ist über alle Altersgruppen hinweg 
zu beobachten. Ein besonders starker Anstieg zeigt sich jedoch un-
ter den 14- bis 29-Jährigen und unter Personen, die älter sind als 65 
Jahre (FWS 2014). Der starke Anstieg unter den 14- bis 29-Jährigen 
könnte allerdings auch durch veränderte Prüfkriterien für Engage-
ment im Rahmen des Deutschen Freiwilligensurveys aus dem Jahr 
2014 beeinflusst sein. Somit sind ca. 46 Prozent der 14- bis 29-Jäh-
rigen und der 30- bis 49-Jährigen engagiert und ca. 34 Prozent der 
Bürger*innen über 65 Jahre (ebd.). Ähnlich wie bei bildungsaffinen 
Gruppen ist allerdings auch unter den überdurchschnittlich häu-

Alter und 
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fig engagierten jungen Menschen und den Menschen mittleren Al-
ters der wöchentliche Zeitaufwand für ihr Engagement rückläufig 
(ebd.). In dieses Bild fügt sich der Rückgang des in der Regel relativ 
zeitintensiven verbandlichen Engagements unter Schüler*innen 
ein sowie das überdurchschnittlich häufige Engagement älterer 
Menschen in Verbänden (ebd.). Junge Menschen nutzen vor allem 
selbstorganisiertes, informelles Engagement (ebd.).

In den verschiedenen Bereichen der Beteiligung treten vor allem 
ältere Bürger*innen hervor. So ist die Wahlbeteiligung bei den 
50-70-Jährigen am höchsten (Schäfer 2016) und auch im Bereich 
informeller Beteiligung gelten Ältere eher als überrepräsentiert, 
während es herausfordernd scheint, junge Menschen für diese Be-
teiligungsform anzusprechen (ENGAGE 2021). Allerdings verweist 
Frank Rehmet (2018) darauf, dass es vor allem Jugendliche sind, 
die einen Zuwachs an Volksabstimmungen (direktdemokratischen 
Verfahren) fordern und damit ein besonderes Interesse an dieser 
Beteiligungsform zeigen. Er geht dabei auch von einem Einfluss der 
„Fridays for Future“-Bewegung aus und spricht von einer „direkt-
demokratischen Nachhaltigkeitsbewegung“, die sich „von unten“ 
formiere (ebd.: 23).

Geschlechtsspezifische Unterschiede der Beteiligung und des En-
gagements, die sich vor allem auf die Aufteilung von Erwerbs- und 
Sorgearbeit zurückführen lassen, haben sich im Zeitverlauf ver-
ringert. Dennoch sind Männer tendenziell häufiger engagiert bzw. 
beteiligen sich stärker politisch als Frauen (ENGAGE 2021). Im Be-
reich der politischen Beteiligung zeigen sich diese Ungleichheiten 
sowohl in der Wahlbeteiligung sowie auch bei informellen Beteili-
gungsprozessen. Im Bereich freiwilligen Engagements nutzen Frau-
en insbesondere flexible, selbstorganisierte Formen (FWS 2014).

Das Inklusionspotenzial etablierter und neuerer 
Engagement- und Beteiligungsformen
Die Überblicksanalyse zeigt, um auf die oben gestellte Frage nach 
tendenziell in allen Engagement- und Beteiligungsformen unterre-

Jüngere fordern 
Direktdemokratie
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präsentierten Gruppen zurückzukommen, dass insbesondere so-
zioökonomisch benachteiligte Gruppen (das heißt bildungsferne, 
einkommensschwache Bürger*innen) über alle Engagement- und 
Beteiligungsformen hinweg unterrepräsentiert sind. Mit Blick auf 
die Faktoren Alter und Geschlecht ist die Lage uneinheitlicher: 
In den verschiedenen Bereichen der Beteiligung sind Ältere eher 
überrepräsentiert, während junge Menschen und Menschen mitt-
leren Alters häufiger engagiert sind als Menschen über 65 Jahre. 
Überrepräsentiert sowohl in den verschiedenen Engagement- als 
auch Beteiligungsformen sind außerdem Männer, wobei sich ge-
schlechtsspezifische Unterschiede angeglichen haben.

Hinsichtlich der Frage nach Unterschieden des Inklusionspotenzi-
als der verschiedenen Engagement- und Beteiligungsformen ist zu-
nächst auf zwei traditionelle und relativ formalisierte Formen der 
Beteiligung und des Engagements hinzuweisen, die – zumindest ur-
sprünglich – besonders in der Lage zu sein scheinen, verschiedene 
gesellschaftliche Gruppen zu aktivieren: Wahlen und verbandliches 
Engagement. So gelten Wahlen als „Standardmodell“ der repräsen-
tativen Demokratie (Lietzmann 2016) und als demokratisches Ins-
trument, mithilfe dessen die Repräsentanz verschiedener sozialer 
Schichten und Milieus noch am besten gelingt (lpb). Verbände wie-
derum integrieren Erwerbstätige und Erwerbslose gleichermaßen 
und auch Bildungsunterschiede schlagen sich hier weniger stark 
nieder als in anderen Engagementformen (FWS 2014). Beide For-
men verlieren jedoch ihre Bedeutung als Rahmengeber freiwilligen 
Engagements und politischer Beteiligung. Die Wahlbeteiligung ist 
auf allen Ebenen des politischen Systems seit den 1980er Jahren 
kontinuierlich zurückgegangen (Schäfer 2016) und Verbände wei-
sen zwar nach wie vor hohe Mitgliedszahlen auf, nur 2,12 Prozent 
der Engagierten üben aber ihre zeitintensivste freiwillige Tätigkeit 
noch in Verbänden aus (FWS 2014).

Mit dem Beteiligungsrückgang verlieren insbesondere Wahlen da-
bei nicht nur ihre Bedeutung als Beteiligungsform, sondern auch 
ihr Inklusionspotenzial: Schäfer (2016) weist eindrucksvoll darauf 
hin, dass (erst) mit dem Rückgang der Wahlbeteiligung auch die 

Uneinheitlicher 
Beteiligungs-
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Beteiligungsunterschiede zwischen den sozialen Gruppen immer 
größer geworden seien. Zwar sinke die Wahlbeteiligung in allen 
sozialen Schichten, am stärksten sei der Rückgang jedoch unter 
Bürger*innen mit geringer Bildung, niedriger Schichtzugehörigkeit 
und geringem Einkommen (ebd.). Einstellungen, die mit einer nied-
rigen Beteiligungswahrscheinlichkeit einhergehen (unter anderem 
geringes politisches Interesse, mangelndes Zutrauen in eigene 
Kompetenzen, fehlender Glaube daran, durch Beteiligung etwas zu 
bewirken), seien vor allem unter sozioökonomisch Benachteiligten 
ausgeprägt (ebd.). 

An Bedeutung gewonnen haben, im Gegenüber zu Wahlen und ver-
bandlichem Engagement, flexibleres, weniger formalisiertes En-
gagement und informelle Beteiligung. Selbstorganisiertes Engage-
ment, das laut Deutschem Freiwilligensurvey zwischen 2004 und 
2014 stark gestiegen ist, wird dabei besonders auch von Frauen 
und Erwerbslosen genutzt, das heißt von Gruppen, die im Gesamt-
blick eher unterdurchschnittlich engagiert sind (FWS 2014). Aller-
dings ist individuell organisiertes Engagement auch bei insgesamt 
überdurchschnittlich engagierten Gruppen (Personen mit hohem 
Bildungsabschluss und jungen Menschen) sehr beliebt (ebd.). Im 
Bereich der ebenfalls stark zunehmenden informellen Beteiligung 
haben sich übliche Ungleichheiten gezeigt: Sozioökonomisch be-
nachteiligte Gruppen, Frauen und Jüngere sind hier – ebenso wie in 
anderen Beteiligungsformen – tendenziell unterrepräsentiert (EG-
NAGE 2021).

Deliberative Beteiligung – Hoffnungen und 
Herausforderungen
Während Wahlen als traditionelle und ursprünglich vergleichswei-
se inklusive Beteiligungsform also sowohl an Bedeutung als auch 
an Inklusionspotenzial verloren haben, ist auch deliberative Be-
teiligung als stark zunehmende, informelle Beteiligungsform vom 
Problem ungleicher Beteiligung betroffen.

Anstieg  von 
selbstorganisiertem 

Engagement
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Das ist eine Herausforderung angesichts der vielseitigen Hoffnun-
gen und Potenziale, die mit deliberativer Beteiligung verbunden 
sind: Hans J. Lietzmann (2016) sieht in deliberativen Verfahren 
– mit kluger Performance, Beachtung klarer Strukturen und fai-
rer Voraussetzungen – eine zukunftsfähige Erweiterung des Stan-
dardmodells der Repräsentation, die auch auf große Zustimmung 
in der Bevölkerung stoße. Staatliche Akteure hoffen auf eine „bes-
sere kommunale Demokratie“ mit besseren und breit akzeptierten 
politischen Prozessen und Lösungen, indem „einerseits auf die 
Stärkung und Ausgestaltung der dialogorientierten Beteiligung, an-
dererseits auf eine synergetische Kombination dieser mit den Ins-
trumenten der repräsentativen und direkten Demokratie“ gesetzt 
wird (Neutzner 2019: 82).

Es gibt ein großes Potential, das durch die Förderung deliberati-
ver Beteiligung geschöpft werden und auch die Robustheit des 
demokratischen Systems stützen kann. Dazu braucht es aber eine 
inklusive(re) Gestaltung deliberativer Beteiligung. Diese stellt sich 
nicht von alleine ein, insofern nach Wolfgang Merkel viele beteili-
gungsaffine Bürger*innen „erstaunlich gut mit sozioökonomischen 
Ungleichheiten leben können“ und in der Folge die gebildeten Mit-
telschichten „für sich nach weiteren Beteiligungsmöglichkeiten 
suchen würden, die allerdings meist untauglich sind, die unteren 
Schichten in die Politik zurückzuholen, weil sie kognitiv wie moti-
vational zu voraussetzungsvoll sind“ (Merkel 2016: 11).

Deliberative Beteiligung muss also so gestaltet sein, dass politische 
Räume entstehen können, welche die gesamte Gesellschaft abbil-
den und im Anschluss allen sozialen Gruppen erlauben politische 
Prozesse und Entscheidungen als verbindlich zu akzeptieren (Nas-
sehi 2002; Lietzmann 2016). Nur so wird deliberative Beteiligung 
zu einer geeigneten, ergänzenden Ausdrucksform repräsentativer 
Demokratie, die gemeinwohlförderliche Ergebnisse hervorbringen 
kann. Schaut man sich Kriterienkataloge (vgl. Deutsches Institut für 
Urbanistik 2017; UBA 2017; Alpiger/Vatter 2018; IFOK/ FÖV 2019; 
ifeu 2020) und kommunale Leitlinien für „gute deliberative Betei-
ligung“ jüngeren Datums an, lassen sich mit Blick auf den Aspekt 

Großes Potential
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der Inklusivität insbesondere folgende Handlungsbedarfe zusam-
menfassen: 

•	 Schaffung einer vertrauensfördernden Beteiligungskultur: 
Eine frühe und iterative Beteiligung, gutes Erwartungsma-
nagement und transparente Information können das Ver-
trauen in dialogische Beteiligungsprozesse stärken und dem 
Glauben beteiligungsferner Bürger*innen daran, durch ihre 
Beteiligung nichts verändern zu können, entgegenwirken 
(Deutsches Institut für Urbanistik 2017; UBA 2017; Alpiger/ 
Vatter 2018; IFOK/ FÖV 2019; ifeu 2020). Wichtig sind dem-
nach die transparente und verständliche Information über 
initiierte Beteiligungsverfahren, über die Rollen und Kompe-
tenzen der verschiedenen Beteiligten und die angestrebten 
Beteiligungsziele. Kommunale Initiator*innen deliberativer 
Beteiligung müssen außerdem verlässlich sein. Sie wirken 
vertrauensbildend auch durch die Etablierung einer Fehler-
kultur, das heißt durch das offene Eingestehen von Fehlern 
und das selbstkritische Lernen aus Erfahrungen, womit auch 
die Bereitschaft zum Aufbau kommunaler Kompetenzen im 
Bereich deliberativer Beteiligung angesprochen ist.

•	 Einen gleichberechtigten Zugang zu Beteiligungsverfahren 
ermöglichen und besondere Ansprache beteiligungsferner 
Gruppen: Es braucht eine inklusive, zielgruppengerechte und 
motivierende Ansprache aller Betroffenen. Beteiligungsfer-
ne Gruppen werden dabei vor allem durch eine Zufallsaus-
wahl und die erhöhte Ansprache dieser Gruppen erreicht 
(UBA 2017; IFOK/ FÖV 2019; ifeu 2020). Dabei sollten auch 
zielgruppengerechte Wege der Ansprache genutzt werden 
(beispielsweise die Ansprache von Bürger*innen in ihrer di-
rekten Umgebung im Sinne der aufsuchenden Beteiligung, 
digitale Wege der Ansprache, zum Beispiel über soziale Me-
dien oder die Ansprache über Multiplikator*innen). Außer-
dem gilt es, Teilnahmehürden gezielt abzubauen, die nicht 
nur sozioökonomisch benachteiligte Gruppen, sondern etwa 
auch Berufstätige, Menschen, die Care-Arbeit leisten, Perso-
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nen mit Behinderung oder Menschen mit Sprachschwierig-
keiten betreffen können. Auch Kompensationsmaßnahmen 
können benachteiligten Gruppen die Teilnahme erleichtern 
(Alpiger/Vatter 2018; IFOK/FÖV 2019; ifeu 2020). Ein sicht-
barer Lebensweltbezug der Bürger*innen zum Thema des 
Beteiligungsprozesses, der den persönlichen Nutzen deutlich 
macht, kann motivierend wirken (UBA 2017; ifeu 2020).

•	 Gleichberechtigte Einflusschancen im Beteiligungsprozess 
sicherstellen: Um im Beteiligungsprozess den verschiedenen 
Teilnehmenden zu erlauben und diese zu ermutigen, ihre 
Ansichten und Interessen gleichberechtigt zu äußern, bedarf 
es insbesondere einer auf den Kontext und die Teilnehmer-
schaft angepassten Methodenauswahl, einer professionel-
len und neutralen Moderation sowie ausgewogenen und 
verständlichen Informationen zum Beteiligungsgegenstand 
(UBA 2017; IFOK/FÖV 2019). Angestrebt werden sollte ein 
Dialog auf Augenhöhe, das heißt eine wertschätzende und 
respektvolle Gesprächsatmosphäre. Zentral hierfür ist die 
gemeinsame Festlegung von Kommunikations- sowie Verfah-
rens- und Entscheidungsregeln. Diese sollte begleitet wer-
den durch eine neutrale Moderation, die auch zwischen Po-
sitionen vermitteln kann und gleiche Redeanteile unter den 
Teilnehmer*innen ermöglichen sollte (Deutsches Institut für 
Urbanistik 2017; UBA 2017; IFOK/FÖV 2019; ifeu 2020). Die 
Unterstützung von Perspektivwechsel, Kompromissbereit-
schaft und einer sach- und zielorientierten Debatte erhöht 
außerdem die Wahrscheinlichkeit der Gemeinwohlorientie-
rung. Voraussetzung für einen Dialog auf Augenhöhe ist zu-
dem eine möglichst ausgeglichene Sachkompetenz zwischen 
den Beteiligten. Sinnvoll ist deshalb die angesprochene Ein-
bindung ausgewogener und verständlicher Informationen 
zum Beteiligungsgegenstand (Alpiger/Vatter 2018). Im Blick 
sollten nicht zuletzt auch die Interessen der vom Beteili-
gungsgegenstand Betroffenen sein, die nicht beteiligt sind 
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oder sein können, zum Beispiel die Interessen künftiger Ge-
nerationen (Alpiger/Vatter 2018; ENGAGE 2020). 

Fazit
Ziel des Beitrags war, das Problem ungleicher Teilhabechancen im 
Kontext einer dynamischen Engagement- und Beteiligungsland-
schaft besser zu verstehen und Handlungsbedarfe für die inklu-
sivere Gestaltung von Engagement und Beteiligung aufzuzeigen. 
Inklusive Prozesse sind zentral, um gleiche Einflussmöglichkeiten 
aller gesellschaftlichen Gruppen auf politische Prozesse und ge-
sellschaftliche Entwicklungen sicherzustellen. Dies wirkt sich nicht 
zuletzt auch positiv aus auf die Gemeinwohlförderlichkeit bürger-
schaftlichen Engagements und politischer Beteiligung.

Obwohl sozioökonomisch benachteiligte Gruppen tendenziell in al-
len Engagement- und Beteiligungsformen unterrepräsentiert sind, 
haben sich für verschiedene Engagement- und Beteiligungsformen 
durchaus Unterschiede hinsichtlich ihres Inklusionspotenzials 
herausgestellt. An quantitativer Bedeutung und Integrationskraft 
haben dabei besonders Wahlen und verbandliches Engagement 
als etablierte, relativ formalisierte Engagement- bzw. Beteiligungs-
form verloren. Hans J. Lietzmann (2016) spricht in diesem Zusam-
menhang von einer Krise des Standardmodells der Repräsentation. 
Hoffnung wird auf neue Engagement- und Beteiligungsformen ge-
setzt, die allerdings nicht einfach nur Ersatz alter Formen, sondern 
möglicherweise „belebende Ergänzung“ sind, insofern sie durch die 
Aktivierung engagement- und beteiligungsferner Gruppen mögli-
cherweise auch deren Vertrauen in etablierte demokratische Ins-
titutionen wieder stärken könnten. Dies gelingt jedoch nur, wenn 
die neuen Formen (besser) dazu in der Lage sind, die verschiedenen 
gesellschaftlichen Gruppen abzubilden.

Hierzu bedarf es einer bewussten Gestaltung von Rahmenbedin-
gungen, die auch politisch Desinteressierte oder Bürger*innen mit 
geringem Vertrauen in die eigene Selbstwirksamkeit zu aktivieren 
versucht. Das Argument, diese Gruppen seien „selbstgewählt un-
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terrepräsentiert“ greift nicht, wenn wir mit Armin Schäfer (2016) 
davon ausgehen, dass diese Einstellungen, welche (zumindest) die 
Beteiligungswahrscheinlichkeit senken, eng an sozioökonomische 
Ressourcen gebunden sind. Überwunden werden muss auch eine 
zunehmende Abgrenzung sozialer Gruppen voneinander, insofern 
der Kontakt zu Personen mit den beschriebenen Einstellungen zu-
sätzlich demobilisierend wirkt (ebd.).

Die Umsetzung von Handlungsbedarfen zu einer inklusiveren Ge-
staltung von Engagement und Beteiligung trifft dabei durchaus auf 
praktische Herausforderungen. So gibt es etwa im Bereich kommu-
naler, deliberativer Beteiligung umfassende Kriterienkataloge für 
gelingende, inklusive Beteiligungsverfahren, Kommunen müssen 
aber mit ausreichenden Ressourcen und Kompetenzen versorgt 
sein, um den Anforderungen gerecht werden zu können. 
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Sina Wohlgemuth, Oliver Müller

Partizipation als rituelle Performance 

Partizipative Regierungsweisen etablieren sich seit den 1990er Jah-
ren als fester Bestandteil der politischen Instrumente zur Entwick-
lung des ländlichen Raums. Am Beispiel des Beteiligungsformats 
des „Dorfrundgangs“ fragt der Beitrag aus kulturanthropologischer 
Perspektive wie lokale Akteur*innen „Partizipation“ erlernen und 
aushandeln. Der Beitrag zeigt, dass die Rollen der externen „LEA-
DER-Expert*innen“, „Broker“ und „aktiven Bewohner*innen“ in par-
tizipativen Arenen wie dem Dorfrundgang performativ hergestellt 
werden. Dabei ergeben sich für die Bewohner*innen neue Möglich-
keiten der Selbstermächtigung.

Einleitung
„Partizipation“ – ein Begriff, der in keinem Förderantrag fehlen 
darf. Ein Begriff, der Hoffnungen schürt nach mehr Demokratie, 
nach mehr Teilhabe, nach mehr Fairness. Wie Partizipation in der 
Praxis gestaltet werden kann, dafür finden sich viele inspirierende 
Beispiele.1 Doch welche Auswirkungen partizipative Prozesse wie 
Dorfwerkstätten oder „Bottom-up“ erarbeitete Entwicklungsstra-
tegien auf den Alltag der Menschen haben, ist nur selten im Fokus 
von Analysen. In diesem Beitrag werfen wir einen etwas anderen 
Blick auf Partizipation, indem wir Partizipation aus kulturtheo-
retischer Perspektive als erklärungsbedürftige Praxis betrachten. 
Das DFG-Projekt „Partizipative Entwicklung ländlicher Regionen“2 
der Abteilung Kulturanthropologie an der Universität Bonn hat auf 
Basis von ethnographischen Feldforschungen in drei LEADER3-Re-
gionen in Nordrhein-Westfahlen unter anderem herausgearbeitet, 
wie Partizipation in „rituellen Performances“ erlernt, ausgehandelt 
und eingeübt wird. Der folgende Beitrag zeigt, anhand eines empi-
rischen Beispiels eines Dorfrundgangs, welche Rolle partizipative 
Entwicklungsprogramme wie LEADER zur Selbstermächtigung von 
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Akteur*innen im ländlichen Raum spielen und was es bedeutet, im 
Rahmen von LEADER „zu partizipieren“. 

Partizipation in der ländlichen Entwicklung
Den Rahmen unserer Untersuchung bildet das LEADER-Programm 
der Europäischen Union. LEADER ist Teil des Europäischen Land-
wirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 
und richtet sich als Instrumentarium explizit an lokale Akteur*in-
nen. Mit dem community-led-local-development-Ansatz (CLLD) sol-
len diese befähigt werden, sich in öffentlich-privaten Partnerschaf-
ten – sogenannten Lokalen Aktionsgruppen (LAG) – zu organisieren, 
„Bottom-up“ mit breiter Beteiligung eine regionale Entwicklungs-
strategie auszuarbeiten und diese umzusetzen. Das LEADER-Pro-
gramm attestiert den Regionen und ihren Bewohner*innen ein ein-
zigartiges lokalspezifisches Repertoire an ökonomischen, sozialen, 
kulturellen und ökologischen „endogenen“ Ressourcen, die es für 
die Entwicklung ländlicher Regionen zu aktivieren gilt. Die Beteili-
gung der Bewohner*innen zur Initiierung und Umsetzung von LEA-
DER-Projekten ist hierfür unerlässlich. 

Wie Bewohner*innen also zur Partizipation in LEADER-Projekten 
angerufen werden und welche Handlungsspielräume sich daraus 
ergeben, haben wir in „lokalen Arenen partizipativer Governan-
ce“ untersucht. Darunter verstehen wir Orte, in denen sich die 
Beziehungen zwischen Staat und Bürger*innen sowie zwischen 
Bürger*innen neu gestalten und in denen sich Funktionen, Verant-
wortlichkeiten, Rollen und Aufgaben neu verteilen. Während un-
serer Feldforschung haben wir in drei Arenen an der Umsetzung 
von LEADER-Projekten teilgenommen: dem „Dorfrundgang“, dem 
„Dorfforum“ und der „Dorfwerkstatt“. Diese Instrumente wurden 
2004 von den Kreisverwaltungen der untersuchten Regionen ein-
geführt, um die Kommunikation zwischen der Verwaltung und den 
Bewohner*innen herzustellen und deren Beteiligung an Prozessen 
der Dorferneuerung zu verbessern. 

Partizipative 
Governance
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Die lokale Arena des Dorfrundgangs
Für diesen Beitrag stellen wir die Arena des Dorfrundgangs bei-
spielhaft vor. Beim Dorfrundgang gehen Mitarbeitende der Kreis-
verwaltung, Angestellte von Regionalentwicklungsagenturen und 
Bewohner*innen durch ein Dorf spazieren – vorbei an Orten, die 
als entwicklungsbedürftig oder als gelungene Beispiele für lokales 
Engagement angesehen werden, wie Gebäude, Sportplätze oder 
Landschaften. Das Ziel dieser Methode ist zweifach: Erstens sollen 
„Schlüsselakteur*innen“, wie zum Beispiel die Ortsvorsteher*in-
nen, aktiviert und frühzeitig eingebunden werden. Zweitens lokali-
siert diese Analyse grundlegende Stärken und Schwächen, aktuelle 
Themen im Dorf und divergierende und konvergierende Bedürf-
nisse, Interessen, Sichtweisen und Prioritäten. Diese bilden die 
Grundlage für die nächsten Schritte im Entwicklungsprozess, bei 
der Bewohner*innen Ideen für Entwicklungsprojekte entwerfen 
sollen. Bei dem im Folgenden dargestellten Dorfrundgang waren 
16 Bewohner*innen inklusive der Ortsvorsteherin anwesend, die 
das Dorf zwei Mitarbeitenden einer Regionalentwicklungsagentur, 
einer Gemeindeplanerin und einer Angestellten der Kreisverwal-
tung vorstellten. 

Rollen der Partizipation
Wir argumentieren, dass Partizipation in einer „rituellen Perfor-
mance“ erlernt, ausgehandelt und eingeübt werden muss. In An-
lehnung an Erving Goffmans Vorstellungen von alltäglichen Auffüh-
rungen betonen wir den theatralen und interaktiven Charakter und 
die expressiven Dimensionen jener Praktiken, die die Bewohner*in-
nen einbeziehen und aktivieren. In diesem Sinne übernehmen und 
aktualisieren die Akteur*innen mehr oder weniger bewusst spe-
zifische Rollen, die mit bestimmten Erwartungen und Handlungs-
mustern verbunden sind. Demnach kommunizieren Performances 
verbale und nonverbale Botschaften an ein Publikum, wobei die 
Rollenverteilung zwischen Darstellenden und Publikum nicht im-
mer eindeutig ist. 

Rollen und Rituale
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In den Arenen der partizipativen ländlichen Governance konnten 
wir vier Rollen identifizieren, die die anwesenden Akteur*innen 
während der rituellen Performance von Partizipation produzieren, 
aushandeln und einüben: externe LEADER-Experten*innen, LEA-
DER-Broker, aktive Bewohner*innen und abwesende/nicht-teil-
nehmende Bewohner*innen.

Die Rolle der externen LEADER-Experten*innen kann von Mitar-
beitenden der Kommunalverwaltungen, Entwicklungsagenturen 
oder Projektkoordinator*innen ausgeführt werden. Aufgrund ihres 
Expertenstatus und des symbolischen Kapitals der von ihnen ver-
tretenen Institutionen sind sie legitimiert, an der Situation teilzu-
nehmen, ihr Wissen geltend zu machen und bestimmte Aktionen 
durchzuführen, wie etwa Bewohner*innen einzubinden. In der 
untersuchten Situation des Dorfrundgangs interagierten die exter-
nen LEADER-Expert*innen vor allem mit der Ortsvorsteherin. So 
adressiert die Mitarbeiterin der regionalen Entwicklungsagentur 
die Ortsvorsteherin mit den Worten: „Wir folgen Ihnen und schau-
en, was Sie uns zeigen wollen“. Auch wenn sie in erster Linie die 
Ortsvorsteherin ansprachen, fungierten die externen LEADER-Ex-
pert*innen hier als Publikum für die Bewohner*innen und vermit-
telten die Erwartung, dass die Bewohner*innen ihre Anliegen und 
aktive Beteiligung an der Entwicklung ihres Dorfes einbringen. 

Die zweite Rolle ist die der LEADER-Broker. Diese Rolle nehmen füh-
rende Bewohner*innen mit hohem sozialem Kapital in der Gemein-
schaft ein. Broker zeichnen sich insbesondere durch ihre Funkti-
on als Wissensvermittler zwischen verschiedenen Organisationen 
aus. In dieser Rolle werden sie bereits im Vorfeld der Veranstaltung 
von den LEADER-Expert*innen als „Schlüsselakteur*innen“ ange-
sprochen. So erwartet eine Angestellte der Kreisverwaltung zum 
Beispiel, dass führende Bewohner*innen andere zur Partizipation 
motivieren, wie sie im Interview erläutert: 

„Es gibt Leute, die rhetorisch wirklich gut sind, die Ortsvorsteher 
zum Beispiel. Das hilft auch, die können halt einfach richtig gut mo-
tivieren und die Leute ganz gut mitnehmen, finde ich. Und die ha-
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ben auch einen guten Kontakt zu den Leuten, die wissen auch ganz 
gut, wen sie ansprechen können und wer ihnen wobei hilft.“

Die LEADER-Expert*innen bitten also die Broker, die Route des 
Rundgangs oder die Tagesordnung des Dorfforums vorzubereiten 
und die Bewohner*innen zur Teilnahme zu motivieren. Gleichzeitig 
erwarten die Entwicklungsfachleute, dass die Ortsvorsteher*innen 
sich bei der Präsentation des Dorfes zurücknehmen und den Be-
wohner*innen Raum für ihre Mitsprache geben. Im Verlauf des vor-
gestellten Dorfrundgangs wurde diese Erwartung allerdings ent-
täuscht. Die Mitspazierenden überließen der Ortsvorsteherin die 
Verantwortung für die Präsentation des Dorfes und ergriffen nicht 
das Wort. Vielmehr erwarteten sie, dass die Ortsvorsteherin in ih-
rem Namen spricht. So nehmen LEADER-Broker eine Schnittstelle 
zwischen teilweise gegensätzlichen Erwartungen ein. 

Die dritte Rolle ist die der aktiven Bewohner*innen, die sich für die 
lokale Gemeinschaft verantwortlich fühlen und einen erheblichen 
Teil ihrer Freizeit und Mühe für Gemeinschaftsangelegenheiten 
investieren. Ein zentrales Merkmal, das diesen Bewohner*innen 
zugeschrieben wird, sind ihre „Taten“ für das Dorf. Die Gemeinde-
planerin fasste in einem Interview ihre Erwartungen an die „Parti-
zipation“ der Bewohner*innen zusammen:

„Ja, mein Traum wäre natürlich, wenn ich eine breite Betroffenheit 
vertreten habe, nicht nur einen Kern oder immer die Redensführer 
und Wortführer. […] Und dann natürlich über diese breite Betrof-
fenheit auch die Menschen dann entscheiden lasse, wo es hingeht 
und wo ihre Themenfelder sind. […] Und dann eben eine Betroffen-
heit rauszukitzeln und Dinge zu hören, die ich selber nicht sehe, die 
ich auch selber gar nicht sehen kann, weil ich lebe da nicht.“

Sie erwartete von den Bewohner*innen, dass sie sich als „Betroffe-
ne“ präsentieren, ihre Anliegen von sich aus äußern und während 
des Rundgangs eine führende Rolle übernehmen. Tatsächlich wi-
dersprach diese Erwartung dem Verlauf. So rief die Ortsvorstehe-
rin zunächst einzelne Bewohner*innen als wertvolle Leistungs-
träger*innen auf, bevor sie die Rolle als aktive Bewohner*innen 

Erwartungen und 
Enttäuschungen



178 | Kursbuch Bürgerbeteiligung #4

einnehmen konnten. Während des Dorfrundgangs zeigte sie auf die 
Anwesenden und erklärte den LEADER-Expert*innen zum Beispiel: 
„Dieser Brunnen wurde von unseren Gärtnern dort hinten ehren-
amtlich errichtet.“ Erst danach traten die Bewohner*innen selbst 
in ihren verschiedenen Rollen auf: „der Historiker“, der etwas über 
die Geschichte des Dorfes erzählen konnte oder „der Schreiner“, ein 
Mann in den 50ern, der in Eigenregie eine Bank für das Dorf gebaut 
hatte. Indem die Bewohner*innen vor dem Publikum der Entwick-
lungsprofis als Aktive angesprochen wurden, wurden ihre Rollen 
schließlich anerkannt. 

Die letzte Rolle ist die der Abwesenden und nicht teilnehmenden 
Bewohner*innen. Diese Rolle wurde den während des Rundgangs 
Abwesenden zugewiesen, das heißt den im Dorf lebenden Obdach-
losen, Geflüchteten und vor allem den „Zugezogenen“. Auf letztere 
bezog sich die Ortsvorsteherin während des Rundgangs wiederholt 
und identifizierte sie als jene Bewohner*innen, die noch aktiviert 
und einbezogen werden müssten. Sie grenzte damit implizit die 
Zugezogenen als Handlungsträger*innen von den Obdachlosen 
und Geflüchteten ab. Eine weitere Mitarbeiterin einer Kommunal-
verwaltung, die nicht in der Situation anwesend war, drückte die-
se Abgrenzung im anschließenden Interview treffend aus, als sie 
Zugezogene als „potenziell aktive Bewohner*innen“ im Gegensatz 
zu denjenigen erkannte, die „in einem Trott stecken“. Gerade der 
Verweis auf die abwesenden Bewohner*innen legitimierte die Par-
tizipation als soziale Praxis während des Dorfrundgangs. Während 
die Anwesenden Beweise dafür lieferten, dass es bereits Aktivitä-
ten gab, wurde die Abwesenheit der Zugezogenen angeführt, um 
die Notwendigkeit einer Intervention mit LEADER zu legitimieren. 

Verkörperung und materielle Artefakte der 
Partizipation 
In Anschluss unter anderem an Erving Goffman gehen wir davon 
aus, dass Performances auch materielle Gegenstände beinhalten, 
die als „Ausdrucksmittel“ fungieren, sei es im Sinne von Requisiten 
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auf einer Bühne oder auch auf dem Körper der Schauspielenden. 
Erweitert man Goffmans Verständnis, so ist Performance immer 
als eine gekonnte Aufführung von Körpern zu verstehen, die Ide-
en und Konventionen durch körperliches Verhalten artikuliert und 
manifestiert. Materielle Gegenstände und damit auch Körper sind 
zumeist als wirksame Elemente und Bedingung in Ein- und Aus-
übungen von Partizipation involviert. 

Im Fall der von uns beobachteten Arena des Dorfrundgangs hat-
ten materielle Gegenstände die Funktion, bestehendes Engagement 
sichtbar zu machen. Während des Dorfrundgangs fungierten zum 
Beispiel Dorfplätze, historische Ortsschilder, der Dorfbrunnen oder 
auch selbstgebaute Bänke als Ausdrucksmittel. Die Ortsvorstehe-
rin zeigte diese, um sie als Produkte der gemeinschaftlichen Arbeit 
zu präsentieren. Wie die körperliche Präsenz der Bewohner*innen 
verkörperten diese Objekte das im Dorf vorhandene Engagement 
oder dessen Abwesenheit. 

Schließlich wurden materielle Gegenstände in den Dorfrundgang 
integriert, um die Kompetenzen, Fähigkeiten und das Wissen der 
Bewohner*innen als LEADER-relevant darzustellen. Dies kann am 
Beispiel eines Bewohners verdeutlicht werden, den die Ortsvorste-
herin während des Rundgangs als „unseren Historiker“ und damit 
als aktiven Bewohner präsentierte. „Der Historiker“ war ein Mit-
te 60-jähriger Rentner, der im Gemeindearchiv für eine privat in-
itiierte Dorfchronik recherchierte und daraus Informationstafeln 
für das Dorf erstellte. Als er eine Informationstafel zu Beginn des 
Rundgangs vor den Entwicklungsfachleuten aus seinem Auto hol-
te, begrüßte die Ortsvorsteherin ihn mit den Worten: „Ah! Da sind 
ja die lang ersehnten Schilder!“ Die Ortsvorsteherin erklärte den 
Entwicklungsfachleuten, dass der Bewohner sie selbst entworfen 
und hergestellt hatte. Im praktischen Umgang mit den Schildern 
führte der ältere Mann schließlich sein autodidaktisch erworbenes 
Wissen und seine handwerklichen Fähigkeiten vor. Auf diese Weise 
präsentierte er den Entwicklungsfachleuten und den anderen Be-
wohner*innen sein Engagement. 

Materielle Artefakte
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Partizipation als rituelle Performance
Wir argumentierten, dass soziale Akteur*innen Partizipation als 
soziale Praxis im Zuge von ritualisierten Performances produzie-
ren. In Anlehnung an ein kulturtheoretisches Verständnis von Ritu-
al sehen wir den ritualförmigen Charakter von Partizipation darin, 
dass partizipative Praktiken aus Episoden körperlich ausgeübter 
wiederholter und vereinfachter kultureller Kommunikation beste-
hen. Im Sinne der Performativität schafft und manifestieren diese 
Praktiken im Akt ihres Vollzugs Konventionen, Regeln und Bedin-
gungen, die für die beteiligten Akteur*innen mehr oder weniger 
verbindlich werden. Ritualisierte Performances artikulieren eine 
soziale Ordnung mit verbindlichen und normativen Vorstellungen 
und Handlungsweisen, die durch ihre verkörperte Aufführung in 
Kraft gesetzt werden.

In unserem Verständnis von Partizipation als einer sozialen Prak-
tik, die sich performativ entwickelt und im Verlauf von ritualförmi-
gen Situationen ausgehandelt und legitimiert wird, setzen wir kein 
normatives Ideal von Partizipation voraus. Vielmehr betonen wir, 
dass die Akteur*innen die von ihnen eingenommenen Rollen und 
die damit verknüpften Handlungsspielräume im Prozess selbst for-
men und herstellen. Wir legen damit den Fokus auf die Praktiken 
und deren Bedingungen, die es den Bewohner*innen ermöglichen, 
sich einzubringen, bestimmte Rollen und Subjektpositionen einzu-
nehmen, aber auch daran zu scheitern oder diese aktiv von sich zu 
weisen.

Partizipation zur Selbstermächtigung 
Auch wenn ritualisierte Performances der Partizipation teilweise 
als Wiederkehr des Immergleichen anmuten und somit zur Stär-
kung von etablierten Rollenbildern und Verteilung von Handlungs-
ressourcen beitragen, konnten wir in unserer Forschung feststellen, 
dass die (Nicht-)Partizipation Bewohner*innen auch zur Selbster-
mächtigung verhelfen konnte. Um dies zu erläutern, möchten wir 
anregen, die Arenen der partizipativen Governance – wie den hier 
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dargestellten Dorfrundgang – als „Bühnen“ im Sinne Goffmans zu 
deuten, auf denen die Akteur*innen nach einem „Skript“ die rituelle 
Performance durchführen. Dieses Skript mit seinen Handlungsan-
weisungen und Rollenerwartungen begrenzt zwar zum einen die 
Möglichkeiten, sich individuell und frei einzubringen, bietet zum 
anderen den lokalen Akteur*innen aber auch einen Rahmen und 
Anknüpfungspunkte, sich überhaupt an Prozessen der Regional-
entwicklung zu beteiligen, ihr Engagement zu bündeln und zu ka-
nalisieren. So gibt es vielerorts verschiedenste Engagementformen 
wie etwa Vereine zur Dorfentwicklung, Naturschutzprojekte oder 
Plattformen für ehrenamtliche Hilfeleistungen – doch wirken viele 
solcher Aktionen nur lokal. Arenen wie der hier beispielhaft vor-
gestellte Dorfrundgang, in denen staatliche Akteur*innen als LEA-
DER-Expert*innen auf Broker – also auf Vernetzer*innen – und Be-
wohner*innen treffen, ermöglichen es Bewohner*innen jedoch, ihr 
Wissen einzubringen und mit ihren Taten für die Dorfgemeinschaft 
(zum Beispiel mit der Gestaltung der Informationstafeln) über die 
eigenen Dorfgrenzen hinaus zu wirken. So wurde beispielsweise 
über die Netzwerke der Broker die Idee der Informationstafeln in 
einem Nachbardorf als Teil eines LEADER-Projektes aufgegriffen, 
womit es zu dem regionsübergreifenden Entwicklungsziel beitrug, 
das Zugehörigkeitsgefühl der Bewohner*innen zu ihrem Wohn-
ort zu stärken, die Region bekannter und für potenzielle Neubür-
ger*innen attraktiver zu machen. Durch ihre Teilnahme an der ri-
tuellen Performance von Partizipation in dem Dorfrundgang haben 
die Bewohner*innen also ihre Handlungsmacht wahrgenommen, 
sich und ihr Engagement sichtbar zu machen und zur Gestaltung 
gesamtgesellschaftlicher Herausforderungen wie dem demogra-
phischen Wandel beizutragen.

Darüber hinaus konnten wir feststellen, dass diese Arenen mit 
ihren Rollenzuschreibungen auch als Orte der Aushandlung und 
der politischen Debatte fungieren. So haben nicht nur die Bewoh-
ner*innen, die körperlich anwesend waren, partizipiert und einen 
Effekt in der Arena ausgelöst, sondern auch diejenigen, die sich ak-
tiv gegen eine Partizipation entschieden haben. Schließlich waren 
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es die Nicht-Teilnehmenden, die die LEADER-Expert*innen dazu 
anregten, die Ausgestaltung ihrer Maßnahmen zu reflektieren, wie 
das Beispiel der Adressierung der „Zugezogenen“ zeigte. In diesem 
Sinne kann also auch der Akt der Verweigerung der Partizipation 
als ein Akt der Selbstermächtigung angesehen werden, mit dem Ak-
teur*innen einen gesellschaftlichen Beitrag leisten können. 

Mit diesem ethnographischen Beispiel des Dorfrundgangs haben 
wir gezeigt, dass Partizipation in einer rituellen Performance er-
lernt, ausgehandelt und eingeübt wird und somit Akteur*innen 
Handlungsmöglichkeiten eröffnen kann. Die Erfahrung des Aus-
schlusses oder der aktiven Zurückweisung von Partizipation in 
projektthematisch gelenkten Bahnen können als erster Anstoß ge-
sehen werden, die bestehenden Strukturen politischer Teilhabe zu 
problematisieren und den Blick zu weiten. So ist es in unseren Au-
gen grundsätzlich wichtig, Strukturen der Teilhabe zu stärken und 
inklusiver zu gestalten. Hierfür wäre ein offener Umgang mit den 
impliziten – meist unausgesprochenen – Rollenbildern und Hand-
lungserwartungen, den Bedingungen und Voraussetzungen von 
Partizipation ein erster Schritt der Öffnung. 
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Alexander, Jeffrey C. (2006): Cultural Pragmatics: Social Performance Between Ritual and 
Strategy. In: Alexander, Jeffrey C./ Giesen, Bernhard/ Mast, Jason L., Social Performance: 
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Goffman, Erving (2008): Wir Alle Spielen Theater. Die Selbstdarstellung im Alltag. 6. 
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Anmerkungen
1 Siehe dazu bspw. die Seite www.bipar.de des Berlin Institut für Partizipation. 
2 Das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte Projekt „Partizipative 
Entwicklung ländlicher Regionen. Alltagskulturelle Aushandlungen des LEADER-
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Programms der Europäischen Union“ der Abteilung Kulturanthropologie der Universität 
Bonn untersucht in der Förderperiode von 2017-2021 unter Leitung von Prof. Dr. Ove 
Sutter in zwei Fallstudien die Fragen, 1) wie sich Bewohner*innen ländlicher Gebiete 
an der lokalen Umsetzung von politisch-ökonomischen Entwicklungsmaßnahmen 
beteiligen, 2) wie sie die Maßnahmen in ihre alltägliche Lebenswelt übersetzen und 3) 
welche Auswirkungen diese Übersetzungen auf Formen alltäglicher Lebensführung, 
Sichtweisen und Deutungen sowie kulturelle Objektivationen haben (vgl. www.LEADER-
Forschungsprojekt.uni-bonn.de).
3 LEADER steht abgekürzt für Liaison entre actions de développement de l’économie rurale 
(Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft) (vgl. https://
www.netzwerk-laendlicher-raum.de/regionen/leader/ [20.2.2021]).
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Dr. Stephanie Bock, Dr. Bettina Reimann

Mit dem Los zu mehr Vielfalt in der 
Bürgerbeteiligung? Chancen und Grenzen 
der Zufallsauswahl 

Beteiligung ist, so gut sie auch gemacht sein mag, zumeist sozial 
selektiv. Mit der vielerorts praktizierten Zufallsauswahl, einer Me-
thode zur Rekrutierung für einen Beteiligungsprozess per Los, sind 
Erwartungen an eine verbesserte Inklusion, an eine größere Hetero-
genität und eine stärkere Unabhängigkeit der Beteiligten verbunden. 
Am Beispiel des Planungsdialoges Borgholzhausen werden diese Er-
wartungen geprüft und weiterführende Schlussfolgerungen abgelei-
tet. 

Gut gemachte Bürgerbeteiligung soll alle Menschen gleichermaßen 
ansprechen – dieses grundlegende Ziel ist trotz der Kontroversen 
rund um das Thema unbestritten. Der Anspruch, ein möglichst 
breites Spektrum der Bevölkerung zu beteiligen und darüber hin-
aus vielfältige Gruppen, wie Bürgerinitiativen, Interessengruppen 
und -verbände, gezielt einzubeziehen, sagt jedoch noch nichts dar-
über aus, wer tatsächlich an Beteiligungsprozessen teilnimmt. Die 
vielen ergrauten Köpfe bei Bürgerversammlungen, der vorwiegend 
akademische Duktus in Beteiligungsworkshops und die homoge-
ne Zusammensetzung von Beiräten zeichnen ein eindeutiges Bild: 
Vornehmlich Menschen mit hoher Bildung, gesichertem Einkom-
men und vielseitigen sozialen Kontakten (Walter 2013) nehmen 
die wachsende Zahl der Angebote zur Beteiligung und Mitwirkung 
wahr und bringen ihre Interessen ein. Schulabschluss bzw. Bil-
dungsniveau und Einkommen haben einen besonders hohen Ein-
fluss auf die Wahrscheinlichkeit einer Teilnahme (Böhnke 2011). 
Im Umkehrschluss beteiligen sich bildungsferne Milieus, aber auch 
Frauen, zugewanderte und junge Menschen weniger. Sichtbar wird 
somit ein grundsätzliches Dilemma der Partizipation: Beteiligung 

Beteiligung ist  
sozial selektiv
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ist sozial selektiv. Und: Mehr Beteiligung – auch durch direkt-demo-
kratische und dialogorientierte Formen der Beteiligung – verstärkt 
die soziale Ungleichheit der demokratischen Teilhabe (vgl. Fraune 
2018). 

Auch wenn „Nicht-Beteiligung“ vielfältige Ursachen hat, die weit 
über unreflektierte und mangelhafte Beteiligungsformate und 
-methoden hinausreichen, ist die Erweiterung des Methodenspek-
trums ein wichtiger und unverzichtbarer Baustein auf dem Weg zu 
einer Kultur der demokratischen Teilhabe. Weitgehend unstrittig 
ist, dass gute Beteiligung so konzipiert und angelegt sein sollte, 
dass sich unterschiedliche Menschen angesprochen fühlen und 
ihnen angemessene Möglichkeiten eröffnet werden, um teilhaben 
zu können. Solange die Methoden und Formate, in denen infor-
miert und beteiligt wird, jedoch überwiegend nur den Kommuni-
kationserfahrungen einzelner Bevölkerungsgruppen entsprechen, 
bestehen Verbesserungsbedarfe. Dies trifft nicht nur auf gesetzlich 
geregelte oder institutionalisierte politische Beteiligung (Wahlen, 
Bürger- und Volksbegehren, Bürger- und Volksentscheide) (vgl. 
Bertelsmann Stiftung 2013), sondern auch auf informelle Betei-
ligungsformen zu (vgl. Freie und Hansestadt Hamburg 2014: 3; 
Bock/Reimann 2017a). Wenn aufsuchende Formate und Angebote 
zur Mitwirkung gut durchdacht sind und entsprechend umgesetzt 
werden,  zeigt sich: Die Sensibilität für das Problem der sozialen 
Selektivität und Ausgrenzung in und durch Beteiligung ist hoch und 
Anstrengungen, „leisen Stimmen“ stärkeres Gehör zu verschaffen, 
nehmen zu. Einer in diesem Sinne gute Beteiligungspraxis setzt 
nicht primär auf – voraussetzungsvollen – Diskurs und Diskussi-
on, sie bindet Multiplikator*innen für die Ansprache von Menschen 
ein, sie bettet Bürgerbeteiligung in eine prozessbegleitende und 
lokal ausgerichtete Gemeinwesenarbeit ein und sie erprobt neue 
(Rekrutierungs-)Methoden, wie die Zufallsauswahl der Beteiligten, 
die im Fokus dieses Beitrags steht.

In diesem Beitrag möchten wir einen genaueren Blick auf die Zu-
fallsauswahl werfen. Diese Methode gewinnt zunehmend an Be-
deutung, da sie mit dem Versprechen verbunden ist, andere und 
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schwerer zu rekrutierende Personenkreise in Beteiligungsprozes-
se einzubeziehen. Im Folgenden werden wir nach einer Vorstellung 
des methodischen Ansatzes die mit der Zufallsauswahl verbunde-
nen Erwartungen diskutieren und diese auf der Grundlage eigener 
empirischer Forschung reflektieren. Zum Abschluss leiten wir wei-
tergehende Schlussfolgerungen ab.  

Soziale Selektivität von Beteiligung: Formate 
bestimmen den Kreis der Beteiligten
Bürger*innen zu beteiligen heißt anzuerkennen, dass es sich da-
bei nicht um eine homogene Gruppe handelt. Die Lebensrealitäten 
der Menschen unterscheiden sich. Sie haben vielfältige, bisweilen 
kontroverse Bedarfe und verfolgen unterschiedliche, sich oft aus-
schließende Interessen. Was wie eine Binsenweisheit klingt, fließt 
nur langsam in die Konzeption von Beteiligung ein. Diversität und 
Ungleichheiten wahrzunehmen und anzuerkennen, erfordert, den 
unterschiedlichen Artikulationsmöglichkeiten, -wünschen und 
-ansprüchen der Menschen Raum zu geben. Dabei beeinflusst das 
eingesetzte Repertoire der Beteiligung – manchmal bewusst und 
gezielt, oftmals aber unwissentlich – die Teilnahme spezifischer 
Gruppen an den Beteiligungsprozessen. Beispielsweise ist ein über 
einen längeren Zeitraum regelmäßig stattfindender Trialog zwi-
schen Verwaltung, Politik und Bürgerschaft nicht für alle, die sich 
beteiligen möchten, die geeignete Kommunikationsform. Diejeni-
gen, die Beteiligungsformate initiieren und konzipieren, müssen 
anerkennen und berücksichtigen, dass kommunikative Struktu-
ren auch im Rahmen der Beteiligung zumeist vorhandene Macht-
verhältnisse und Ungleichheiten abbilden – eine Mitwirkung „auf 
Augenhöhe“ ist daher eine voraussetzungsvolle Aufgabe. Dabei gilt 
es auch zu beachten, dass sich viele Menschen, die bislang keine 
Erfahrungen mit Beteiligung haben oder sich noch nie organisiert 
haben (zum Beispiel in Bürgerinitiativen), eine Mitwirkung nicht 
zutrauen.  

Ungleichheiten und 
asymmetrische 
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Studien zur Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Energiewen-
de, die die Herausforderung der Einbindung von nicht organisier-
ten Bürger*innen aufgreifen (vgl. Richter u. a. 2016: 4  f.), zeigen, 
dass sich die Beteiligung der Öffentlichkeit vor allem bei großen 
Infrastrukturvorhaben bislang üblicherweise an erfahrene und 
im Thema versierte Akteure, wie Vertreter*innen von Verbänden, 
Organisationen und Institutionen, richtet. Nicht organisierte Bür-
ger*innen werden allenfalls als interessierte Anwohner*innen so-
wie als Betroffene einbezogen. Doch an diesem Punkt zeichnet sich 
eine Veränderung ab: Um das Spektrum der Meinungen und Inte-
ressen in Beteiligungsverfahren breiter oder gar repräsentativer 
abzubilden, richtet sich nun der Fokus stärker auf Menschen, die 
nicht organisiert sind (vgl. Bock/Reimann 2017a). Diese werden 
zunehmend gezielt angesprochen, da ihre Willens- und Meinungs-
bildung im Unterschied zu der von Bürgerinitiativen und organi-
sierten Gruppen, die für ein explizites Interesse eintreten, als in der 
Sache eher unabhängig bzw. unvoreingenommen oder neutral ein-
geschätzt wird (vgl. Kamlage/Warode 2016: 8). Erwartet wird, dass 
allein durch die Heterogenität ihrer Standpunkte und Sichtweisen 
der Dominanz von Einzelinteressen im Prozess entgegengewirkt 
werden kann (vgl. Kamlage/Warode 2016; Bock/Reimann 2017a). 

Zufallsauswahl: Inklusion, Heterogenität und 
Unabhängigkeit?
Die Zufallsauswahl, eine spezifische Methode zur Festlegung des 
Kreises der Beteiligten, verspricht Lösungen für die genannten He-
rausforderungen der Bürgerbeteiligung. Die Zufallsauswahl ist ein 
Auswahlverfahren, bei dem das Los entscheidet. Dies unterscheidet 
die Zufallsauswahl deutlich von anderen Zugängen zu Beteiligung 
wie der Selbstselektion, bei der kommt, wer will, oder der direkten 
Ansprache, bei der Personen und Personengruppen gezielt zur Teil-
nahme aufgefordert werden (Richter u. a. 2016: 17). Für die Zufall-
sauswahl, bei der mehrheitlich aus dem Melderegister gelost wird, 
gibt es vier methodische Varianten: 

Fokus auf 
Unorganisierte

Zufallsauswahl als 
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•	 Reine Zufallsauswahl: Es wird kein Einfluss auf das Los ge-
nommen und somit alles dem Zufall überlassen. 

•	 Gewichtete Zufallsauswahl: Bei diesem Verfahren wird die 
Wahrscheinlichkeit eines Ergebnisses gezielt erhöht. So lässt 
sich beispielsweise der Frauenanteil stärken, indem nur je-
des zweite Los eines Mannes berücksichtigt wird. 

•	 Gewichtete Zufallsauswahl mit definierten Quoten: Bei die-
sem Vorgehen soll die Präsenz bestimmter Gruppen wie bei-
spielsweise junger Menschen, Zugewanderter oder Frauen in 
einem Beteiligungsprozess gezielt gestärkt werden.  

•	 Zufallsauswahl mit Quoten: Die Auswahl basiert bei diesem 
Verfahren auf anderen Grundlagen wie beispielsweise einer 
gezielten Interessenbekundung. 

Jede Variante weist spezifische Vor- und Nachteile auf und ist für 
bestimmte Anwendungsszenarien besonders geeignet (vgl. Allianz 
Vielfältige Demokratie 2017a: 10). 

Auch wenn mit der Zufallsauswahl per se noch kein inklusives Be-
teiligungsverfahren sichergestellt ist, da die Ziehung einer statis-
tisch repräsentativen Stichprobe weder etwas darüber aussagt, ob 
die gelosten Personen tatsächlich teilnehmen, noch darüber, ob 
Beteiligungsformate gewählt werden, die ihnen angemessen Gehör 
und Sprache verschaffen, werden ihr eine Reihe positiver Wirkun-
gen zugesprochen (im Folgenden: Allianz Vielfältige Demokratie 
2017a: 6):

•	 „Inklusion: Zufallsauswahl garantiert Chancengleichheit. Bei 
einer Losziehung hat jeder Bürger die gleiche Wahrschein-
lichkeit, ausgewählt zu werden. Partizipationsferne Bürger 
sind besser zu erreichen als bei anderen Verfahren der Re-
krutierung. 

•	 Heterogenität: Zufallsauswahl schränkt die Selbstselektion 
ein. Die Gruppe wird vielfältiger und kann bei größeren Zie-
hungen (über 1.200 Namen) im statistischen Sinne sogar re-

Positive Effekte
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präsentativ sein. Auch wenn die Gruppen in der Praxis meist 
kleiner sind, spiegeln sie eher die Vielfalt der Meinungen in 
der Bürgerschaft wider. Bei größeren Gruppen kann die Zie-
hung auch repräsentativ angelegt sein.

•	 Unabhängigkeit: Zufallsauswahl minimiert Partikularinter-
essen. Die „üblichen Verdächtigen“, die sich regelmäßig en-
gagieren, werden nicht bevorzugt. Die Gefahr der Unterwan-
derung durch organisierte Interessengruppen ist deutlich 
niedriger, und die per Losverfahren versammelten Gruppen 
werden als nicht-parteiisch angesehen“.

Die mit diesen positiven Effekten verbundenen Erwartungen be-
wegen eine wachsende Zahl öffentlicher und privater Vorhabenträ-
ger*innen mittlerweile dazu, verstärkt zufällig gewählte Bürger*in-
nen in ihre Beteiligungsverfahren zu komplexen und umstrittenen 
Infrastrukturprojekten einzubinden (vgl. Bock/Reimann 2017a, 
Kamlage/Warode 2016; Allianz Vielfältige Demokratie 2017a: 5). 
Auf diesem Wege soll Beteiligung auf eine breitere Basis gestellt 
werden. Es sollen möglichst unterschiedliche Bevölkerungsgrup-
pen einbezogen sowie qualitativ bessere Entscheidungen von zu-
dem höherer Akzeptanz erzielt werden. Zurückgegriffen wird da-
bei auch auf die Erfahrungen mit dem bereits in den 1970er Jahren 
entwickelten Konzept der Planungszelle, in dessen Rahmen eine 
Gruppe von Bürger*innen nach einem Zufallsverfahren ausgewählt 
wurde (vgl. Dienel 1991). 

Eines der bekanntesten Beispiele für ein aktuelles Beteiligungs-
format mit Zufallsauswahl ist die Citizens‘ Assembly in Irland, die 
2016 gegründet wurde, um politische Fragen auf nationaler Ebene 
zu erörtern und mögliche Verfassungsänderungen zu empfehlen. 
Auch in Deutschland kommt das Verfahren immer häufiger zum 
Einsatz. Dies geschieht sowohl auf Bundesebene wie beim Bürger-
rat Demokratie1 oder dem Nationalen Begleitgremium zum Stand-
ortauswahlverfahren für ein Endlager für insbesondere hochradi-
oaktive Abfälle, an dem drei zufällig ausgewählte Bürger*innen aus 
ganz Deutschland teilnehmen2 als auch auf kommunaler Ebene. 

Renaissance der 
Planungszelle
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Dort wird beispielsweise bei der Zusammensetzung von Beteili-
gungsräten wie in der Stadt Potsdam, einem ehrenamtlich und un-
abhängigen Beratungsgremium aus unter anderem neun gelosten 
Bürger*innen (vgl. Bock, Reimann 2017b), auf die Zufallsauswahl 
zurückgegriffen. Auf kommunaler Ebene kommt es zudem bei Bür-
gergutachten zum Einsatz, beispielsweise zur Bonner Bäderland-
schaft.3

Erfahrungen aus der Praxis: der Planungsdialog 
Borgholzhausen
Die Zahl der evaluierten Beteiligungsverfahren mit Zufallsauswahl 
ist bisher eher überschaubar, sodass ihre Wirkungen erst in Ein-
zelfällen eingeschätzt und bewertet werden können. In diesem 
Zusammenhang brachte eine Studie des Deutschen Instituts für 
Urbanistik (Difu) neue Erkenntnisse zur Zufallsauswahl bei der 
frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung im Netzausbau (vgl. Bock u. 
a. 2019). Im Zeitraum von Januar bis August 2018 begleitete das 
Difu den „Planungsdialog Borgholzhausen“ wissenschaftlich und 
evaluierte den informellen Beteiligungsprozess. Die Übertragungs-
netzbetreiberin Amprion GmbH hatte sich für einen dreistufigen, 
informellen Planungsdialog zur Planung einer neuen Stromtras-
se im Stadtgebiet Borgholzhausen entschieden. Damit legte die 
Vorhabenträgerin im Rahmen der dabei zu erfolgenden Prüfung 
auf Teilerdverkabelung einen Schwerpunkt auf frühzeitige Betei-
ligung. Ziele des „Planungsdialogs Borgholzhausen“ waren neben 
der Transparenz der Planung ein Einbezug lokalen Wissens sowie 
die Erprobung neuer Wege der Kommunikation. Letzteres sollte 
das unternehmensinterne Kommunikations-Know-how erweitern. 
Besondere Bedeutung kam der Auswahl der Teilnehmer*innen des 
Planungsdialogs zu. Neben Vertreter*innen eines möglichst vielfäl-
tigen Interessenspektrums (Bürgerinitiative, Träger öffentlicher 
Belange, Verwaltung, Wirtschaft) wurde ein per Los rekrutierter 
Kreis von Einwohner*innen Borgholzhausens in das Gremium auf-
genommen. Mit sechs gelosten Bürger*innen war diese Gruppe im 
Vergleich zu den anderen deutlich größer. Von der Beteiligung nicht 
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organisierter und per Zufallsauswahl rekrutierter Personen ver-
sprach sich die Vorhabenträgerin weniger eine Repräsentativität 
der Beteiligten, sondern vielmehr den dezidierten Einbezug eines 
möglichst breiten Spektrums an Meinungen und Interessen. Insbe-
sondere diese für das Unternehmen neue Rekrutierungsmethode 
der Zufallsauswahl stellte einen Schwerpunkt der begleitenden 
Evaluation dar.

Für die Mitwirkung am Planungsdialog wurde im Dezember 2017 
in allen Haushalten von Borgholzhausen postalisch geworben. Inte-
ressierte konnten sich bis Mitte Januar 2018 bewerben. Die Auslo-
sung der Bürger*innen erfolgte auf dem ersten Bürger-Infomarkt. 
Bei der Ziehung hatte der Bürgermeister eine „glückliche Hand“. 
Überraschendes Ergebnis des Zufalls: Mit Blick auf Alter, Geschlecht 
und Interessenlage wurde das Spektrum der Beteiligten durch das 
Los breiter und ausgewogener. Dieses Ergebnis deckt sich mit Er-
fahrungen aus Baden-Württemberg. Dort zeigt sich bei bisherigen 
Verfahren ebenfalls, dass „zumindest der Frauenanteil wesentlich 
erhöht werden kann. Stillere und politikferne Gruppen sind eben-
falls besser erreichbar“.4 

Folgende weitere Ergebnisse stachen im Rahmen der Evaluation 
hervor:

•	 Geloste Bürger*innen: inhaltliche Offenheit und Impuls-
geber*innen für einen verständlichen und fairen Dialog. 
Im Unterschied zu den Vertreter*innen der Bürgerinitiative 
und anderen Interessenvertreter*innen waren die inhalt-
lichen Positionen der gelosten Bürger*innen zu Beginn des 
Dialoges nicht eindeutig und überwiegend noch offen. Sie 
hatten sich noch nicht zu den strittigen Aspekten des Netz-
ausbaus vor Ort positioniert. Ihre inhaltliche Haltung konn-
ten sie im Laufe des Prozesses entwickeln und schärfen. In 
den Diskussionen des Planungsdialogs brachten sie mit dem 
Hinweis auf den erst jetzt erfolgten Einstieg in die diskutier-
ten Themen („wir sind Laien“) ihre inhaltlichen Fragen mit 
Nachdruck ein, forderten Erläuterungen, wo notwendig, und 
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leisteten so einen wichtigen Beitrag zur Konkretisierung und 
Versachlichung der Diskussionen. Von den vorausgegange-
nen Konflikten weitgehend unbelastet, erweiterten sie die 
Diskussion und trugen dazu bei, dass der Planungsdialog 
größtenteils für alle – geloste wie gesetzte Teilnehmende – 
verständlich verlief. „Fach-Chinesisch“ fand keinen Raum, 
Fairness und Respekt spielten eine wichtige Rolle im Umgang 
miteinander. 

Die gelosten Bürger*innen kannten die Vorgeschichte der 
Trassenplanung und die bestehenden Konflikte, waren aber 
mehrheitlich nicht darin involviert. Dies ist sicherlich eine Ur-
sache dafür, dass die Konflikte den Dialog nicht dominierten. 
Mehrheitlich bewerteten die Gelosten Emotionen oder die 
von Emotionen getragenen Konflikte kritisch und machten 
deutlich, dass sie Inhalte im Vordergrund sahen und Lösun-
gen suchten: „Wir sind an der Sache und nicht an Konflikten 
interessiert“ (Position einer gelosten Teilnehmer*in). Diese 
sachliche und distanzierte Haltung wirkte der langjährig ein-
gespielten Polarisierung vor allem zwischen der Vorhaben-
trägerin und der Bürgerinitiative entgegen. 

•	 Keine zeitliche und inhaltliche Überforderung: Ein Groß-
teil der Evaluation des Difu befasste sich mit den spezifischen 
Voraussetzungen geloster Bürger*innen zur Teilnahme an 
dem komplexen Beteiligungsprozess und deren Folgen. Jede 
Person hatte ihren eigenen persönlichen und berufs- oder 
fachbezogenen Zugang zum Thema des Dialogs und verfüg-
te über einen eigenen Wissens- und Informationsstand. Die 
zur Verfügung stehenden zeitlichen Ressourcen waren zu-
dem ungleich verteilt. Zu Beginn des Planungsdialogs wurde 
deshalb in den Interviews von einigen die Befürchtung for-
muliert, dass die inhaltlichen Diskussionen für die gelosten 
Bürger*innen zu voraussetzungsvoll und komplex werden 
könnten. 

Konflikte treten in 
den Hintergrund
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Mit Blick auf die unterschiedlichen Voraussetzungen war zu-
dem zu berücksichtigen, dass sich die Bürger*innen, ob per 
Los oder als Vertreter der Bürgerinitiative, in ihrer Freizeit 
engagierten oder für die Teilnahme Urlaub nehmen mussten, 
während andere Beteiligte (zum Beispiel Vorhabenträgerin, 
Verwaltung) im Rahmen ihrer Arbeitszeit teilnehmen konn-
ten. Auf diese Schieflage wiesen vor allem zu Beginn des Pla-
nungsdialogs die davon Betroffenen hin, verändern konnten 
sie diese jedoch nicht mehr. Damit verbunden ging die Be-
fürchtung einher, dass die Mitwirkung im Planungsdialog ge-
rade die (per Los gewählten) Bürger*innen zeitlich (zu) stark 
belasten könnte.

Die Ergebnisse der Evaluation zeichnen ein anderes Bild: In-
haltlich waren die gelosten Bürger*innen den Diskussionen 
– von kurzzeitigen Überforderungen im Einzelfall abgesehen 
– durchaus gewachsen. Zudem bewerteten sie mehrheitlich 
den Aufwand der sechs dreistündigen Sitzungen rückbli-
ckend als machbar. Das Konzept des Planungsdialogs erwies 
sich somit hinsichtlich der „Mitnahme“ der gelosten Bür-
ger*innen als erfolgreich. 

•	 Erfolgsfaktor kompetente Moderation: Die im Planungs-
dialog überwiegend gelungene Integration der gelosten 
Bürger*innen ist vor allem auf das Beteiligungskonzept zu-
rückzuführen. Ohne eine kompetente und erfahrene externe 
Moderation wäre es im „Planungsdialog Borgholzhausen“ 
vermutlich nicht gelungen, die komplexen Sachverhalte und 
das Spektrum der zu verhandelnden Themen in so kurzer 
Zeit und so stringent zu verhandeln. Die Moderation war 
nicht zuletzt die notwendige Voraussetzung dafür, dass die 
gelosten Personen mehrheitlich zu der Einschätzung kamen, 
dass der Dialog für sie sowohl zeitlich machbar war als auch 
inhaltlich beziehungsweise fachlich nicht überfordernd. Von 
besonderem Wert war, dass die gelosten Personen sehr gut 
in der Lage waren, dem fachlichen Austausch zu folgen und 
eine eigene Rolle im Prozess zu finden, welche von den an-
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deren auch anerkannt wurde. Das bedeutet: Wenn die Vor-
aussetzungen stimmen, kann es gelingen, dass neu hinzu-
gekommene „Laien“ die Diskussionen nicht nur durch eine 
gewisse Neutralität, sondern auch durch die ihnen eigenen 
fachlich-persönlichen Zugänge bereichern und sie zu echten 
und akzeptierten Partner*innen im Dialog werden.

Geloste Bürger*innen: Alltagsexpert*innen stehen 
für Vielfalt und Unabhängigkeit 
Bezogen auf die mit der Zufallsauswahl verbundenen Erwartun-
gen lässt sich ein weitgehend positives erstes Fazit ziehen. Der 
Planungsdialog zeigt, dass sich die Methode vor allem dann eignet, 
wenn viele und unterschiedliche Bevölkerungsgruppen und -stim-
men einbezogen werden sollen und wenn das Thema bzw. das Vor-
haben konfliktreich und umstritten ist. Zufällig geloste Personen 
tragen dann dazu bei, die Debatten zu versachlichen und Brücken 
zwischen den Akteur*innen und Interessensfronten zu bauen. Ihre 
besondere Stärke liegt in ihrem zumeist alltagsweltlichen Zugang, 
sie sind Alltagsexpert*innen. Auf der Seite des baden-württem-
bergischen Beteiligungsportal heißt es entsprechend: „Sie kennen 
die lokalen Begebenheiten. Sie kommen dem gedachten „Normal-
bürger“ am nächsten. Die ausgelosten Teilnehmenden hinterfra-
gen etablierte Positionen. Sie vertreten ,die Einwohnerinnen und 
Einwohner‘ und nicht Verbände, Parteien oder Initiativen“ (Betei-
ligungsportal Baden-Württemberg, o. J.). Ihre Perspektivenvielfalt 
erweitert das verhandelte Interessenspektrum und wirkt dem Vor-
wurf der Partikularinteressen in der Beteiligung entgegen. Dies 
bestätigen auch andere Forschungen und Beteiligungsexpertisen: 
Demnach arbeiten per Zufallsauswahl selektierte Gruppen beson-
ders empathisch, orientieren sich am Gemeinwohl und bedenken 
Langzeitwirkungen (Allianz Vielfältige Demokratie 2017: 6). Zufäl-
lig ausgewählte Bürger*innen, so die Erkenntnis, sind in der Lage 
„in hohem Maße Gemeinwohlinteressen abzubilden, wenn die 
Gruppe in ihrer Zusammensetzung möglichst vielen Merkmalen 

Konfliktvermeidung  
durch 
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entspricht“ (Kamlage/Warode 2016: 7). Es versteht sich von selbst, 
dass dies bei größeren Samples besser gelingt als bei kleineren. 

Ob jedoch unter den vielfältigen Stimmen, die per Los einbezogen 
werden, auch die vertreten sind, die, wie zu Beginn ausgeführt, 
aus den bildungsfernen Milieus kommen oder zugewanderten und 
jungen Menschen gehören, ist zurückhaltender zu beantworten. 
Auch wenn es in Borgholzhausen gelungen ist, den Planungsdialog 
weiblicher und jünger zu machen, zeigte sich gleichzeitig, dass die 
Entscheidung für eine Teilnahme voraussetzungsvoll geblieben ist. 
Der Kreis der Beteiligten wurde durchaus heterogener und auch 
unabhängiger. Ein inklusives Format stellte der Planungsdialog je-
doch nicht dar, hierzu bedarf es weitaus größerer Veränderungen 
der Beteiligungsformate. 

Eine Kehrseite der Zufallsauswahl wird mitunter von Bürgerini-
tiativen und anderen organisierten Interessen zum Ausdruck ge-
bracht. Ihr Vorwurf richtet sich auf die Gefahr einer Entpolitisie-
rung der Prozesse, da organisierte Gruppen und Bürgerinitiativen, 
die besondere Interessen vertreten, zugunsten eines breiteren Mei-
nungsspektrums geschwächt werden. Auch im Planungsdialog ließ 
sich beobachten, dass der inhaltliche Einfluss der Bürgerinitiative 
im Laufe der Diskussionen geringer und die Positionen vielfältiger 
wurden. Gleichzeitig zeigten sich jedoch neue Konfliktlinien, so-
dass eine Entpolitisierung des eigentlichen Konfliktes nicht eintrat. 
Die befürchtete Entpolitisierung von Beteiligungsverfahren durch 
„Lai*innen“ trifft auf den „Planungsdialog Borgholzhausen“ nicht 
zu.

Beim Einsatz der Zufallsauswahl ist zudem damit umzugehen, dass 
motivierte Personen, die sich beteiligen wollen, nicht zum Zuge 
kommen, wenn sie nicht ausgelost werden. Ihr Interesse kann zwar 
durch zusätzliche Veranstaltungsformate sowie durch Online-Be-
teiligung oder durch Anhörungen organisierter Interessen auf-
gefangen werden, die Beschränktheit des Zugangs bleibt aber ein 
Nachteil der Methode.

Mehr Vielfalt - aber 
noch nicht genug

Vorwurf der 
Entpolitisierung
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Der Planungsdialog zeigt, dass der Einsatz der Zufallsauswahl eine 
intensive und reflektierte Vor- und Nachbereitung der Rekrutie-
rung der Teilnehmenden benötigt. Dies betrifft unter anderem

•	 die angemessene Definition der Grundgesamtheit, 

•	 die sorgfältig durchdachte und begründete Festlegung von 
Quoten, 

•	 die Eröffnung etwaiger Verfahren zur Nachwerbung, 

•	 oder auch eine sinnvolle und begründete Kombination mit 
einem deliberativen, das heißt auf Kommunikation zwischen 
den Beteiligten zielenden Verfahren. 

Von besonderer Bedeutung für den Erfolg der Zufallsauswahl ist, 
dass die gelosten Bürger*innen im weiteren Prozess nicht sich 
selbst überlassen bleiben, sondern begleitet und unterstützt wer-
den müssen (vgl. Bock/Reimann 2016; Bock/Reimann 2017a). Den 
Beteiligten sind ausreichende und verständliche Informationen 
zur Verfügung zu stellen. Eine Moderation muss gewährleisten, 
dass eine Diskussion auf Augenhöhe und ein Abwägen der Argu-
mente im Zusammenspiel mit den „Beteiligungsprofis“ möglich 
ist. Darüber hinaus ist abzuwägen, inwieweit die verschiedenen 
im Beteiligungsprozess involvierten Akteursgruppen (Lai*innen, 
Wissenschaft, Politik, Verwaltung) – zeitweise – in getrennten Bera-
tungs- oder Arbeitsgruppen tagen und entsprechend eher getrenn-
te Aufgaben verfolgen sollen (vgl. Kamlage/Warode 2016). Wird 
all dies berücksichtigt, abgewogen und gewährleistet, zeigen For-
schungsergebnisse, „dass Dialogverfahren mit Zufallsbürger*innen 
komplexe und anspruchsvolle Themen und Probleme bearbeiten 
und gehaltvolle Ergebnisse präsentieren können“ (Kamlage/War-
ode 2016: 3).

Schlussfolgerungen
Begleitforschungen und Evaluationen zielen darauf, Wirkungen 
von Methoden, Maßnahmen und Projekten nachzuvollziehen. Dies 
erlaubt es, die gewählten Instrumente fundierter zu beurteilen und 
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entsprechend weiterzuentwickeln. Die Erkenntnisse der Evaluati-
on des Planungsdialogs Borgholzhausen bestätigen einige der Er-
wartungen an die Zufallsauswahl. Die Rekrutierung, das heißt die 
Auswahl zur Mitwirkung per Zufallsauswahl steigert die Hetero-
genität der Beteiligten. Die Meinungen und Interessen, die in den 
Beteiligungsprozess einfließen, werden vielfältiger. Eher parteiisch 
und institutionell gebundene Interessen, die üblicherweise bei sol-
chen Verfahren ein starkes Gewicht haben, werden durch Stimmen 
bereichert, die einen persönlichen und eher alltagsweltlichen Zu-
gang zum Thema haben.

Auch ist der „Planungsdialog Borgholzhausen“ ein weiterer Beleg 
dafür, dass per Los rekrutierte Personen zu einer Versachlichung 
der Diskussionen und einer Brückenbildung zwischen Interessenge-
gensätzen beitragen können. Die Methode kann daher insbesonde-
re bei konfliktbehafteten Vorhaben ihre Wirkung entfalten. Gleich-
wohl wird am Beispiel des „Planungsdialogs Borgholzhausen“ 
deutlich, dass dies nicht selbstverständlich ist und die Beteiligung 
von per Los gewählten Personen anspruchsvoll bleibt. Zur Stärkung 
der Verständlichkeit des Verfahrens und der Diskussionen ist eine 
unabhängige, externe Moderation des Dialogs unerlässlich. Diese 
muss dafür Sorge tragen, dass die vielen Fragen und Belange der 
gelosten Personen gehört und die zur Klärung von Sachverhalten 
erforderlichen Informationen allen Beteiligten verständlich ver-
mittelt werden.

Die Zufallsauswahl allein löst jedoch nicht alle Probleme und Her-
ausforderungen im Zusammenhang mit Beteiligung. Vor allem ihr 
Beitrag zum Abbau der sozialen Ungleichheit in der demokrati-
schen Teilhabe kann vor dem Hintergrund der bisher vorliegenden 
Erfahrungen nur vorsichtig eingeschätzt werden. Nicht alle durch 
ein Los ausgewählte Bürger*innen sagen „ja“ zu einer Mitwirkung. 
Die „Hürden“ und „Anreize“, die darüber entscheiden, ob das Los 
auch angenommen wird, sind bisher empirisch nicht untersucht. 
Die Autorinnen plädieren auch vor diesem Hintergrund dafür, an-
stelle von „Zufallsbürger*innen“ oder „zufällig gewählte Bürger*in-
nen“ – die zumeist verwendeten Begriffe – von gelosten Personen 

Zufall: ein 
schwieriger Begriff
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oder gelosten Bürger*innen zu sprechen, wenn Personen gemeint 
sind, die per Los ausgewählt wurden. Dies hebt stärker hervor, dass 
„geloste Bürger*innen“ zumeist nicht rein zufällig an einem Betei-
ligungsverfahren teilnehmen, sondern sie sich entweder nach der 
Zufallsauswahl dafür entschieden haben oder ihrer Teilnahme eine 
gezielte Interessenbekundung vorausging.  

Die Zufallsauswahl ist ein wichtiger Baustein im Methodenkoffer 
einer guten Beteiligungskultur (vgl. Bock u. a. 2013), da sie durch 
gezielte Ansprache, Auswahl und Unterstützung Einzelner dazu 
beitragen kann, Vertrauen in die Mitgestaltung aufzubauen und zu 
stärken. Zufallsauswahl so einzusetzen, bedeutet aber auch, Ge-
duld, Ressourcen, Zeit und umfangreiche Expertise zur Verfügung 
zu stellen. 

Dass sich der Aufwand lohnt, belegen bisher erst einzelne Evalua-
tionen. Zahlreiche Fragen nach Ergebnissen und Wirkungen der 
Zufallsauswahl können noch nicht beantwortet werden. Deshalb 
möchten wir zum Abschluss für mehr Wirkungsforschung in der 
Bürgerbeteiligung plädieren. Bürgerbeteiligung und ihre Evaluati-
on sind Lernprozesse. Empirische Studien anhand konkreter Bei-
spiele tragen dazu bei, das notwendige Wissen auch um die Mög-
lichkeiten und Einschränkungen einer Zufallsauswahl zu stärken. 
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Martina Eick

Umfeldanalyse macht den Unterschied

Einen Partizipationsprozess möglichst frühzeitig und situationsge-
recht zu starten, ist mittlerweile unstrittig – aber was heißt das kon-
kret? Kann es ein zu früh geben? Zu früh wäre jedenfalls aus Prozess-
sicht ein Beginn ohne Umfeld- oder Situationsanalyse.

Die Terminologien mögen variieren: Umfeld-/Umweltanalyse, Ak-
teursmapping, Konfliktanalyse, Stakeholderanalyse, Kontextana-
lyse, Systemumfeld- oder Projektumweltanalyse. Die Kernfrage 
bleibt immer gleich: Auf was und wen muss ich wann im Vorfeld, 
jedoch noch besser im Gesamtverlauf eines Partizipationsprozes-
ses, achten?

Die einzelnen Prozessphasen mit ihren jeweiligen Zwecken, Zie-
len und Zerreißproben sollen in diesem Beitrag eingeführt und 
der weiteren Diskussion empfohlen werden. Es wird auch klar 
werden, dass die Phasen miteinander verzahnt sind und in ihren 
Einstiegsanalyseresultaten während des Prozessverlaufs modifi-
zierungsbedürftig werden können, denn niemand kann wirklich 
jeden einzelnen Prozessschritt so exakt vorhersehen, als dass nicht 
Eigen- und Gruppendynamiken auftreten könnten, auf die zu re-
agieren ist, zum Beispiel mit zusätzlichen Interaktions- oder Kon-
fliktanalysen zur Situationsklärung. Ohne diese Dynamiken in der 
Akteurslandschaft beim Ringen um bestmögliche Entscheidungs-
grundlagen wäre es kein lebendiger, guter Partizipationsprozess, 
sondern ein rein linear abspulbarer Ergebnisherstellungsprozess, 
was gesellschaftlichen Realitäten nicht ansatzweise gerecht würde. 
„Plurale Gesellschaften sind geprägt von multiplen Konfliktlinien 
und zeichnen sich durch eine Vielfalt an Meinungen und Interes-
sen aus“, so ruft es uns Moritz Sommer noch einmal ins Gedächtnis 
(FJSB 3/2019, S. 441). 

Dynamik der 
Akteurslandschaft
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Wozu der ganze Aufwand?
Lohnt sich dieses Vorabsammeln aller Einflussfaktoren und Akteur-
skonstellationen für das spätere Miteinander? Ist dieser tatsächli-
che und womöglich erst einmal einsame Beginn eines Beteiligungs-
prozesses wirklich qualitätssteigernd? Die eindeutige Antwort 
ist Ja. Jeder Prozess ist eingebettet in ein spezielles Umfeld. Viele 
Aspekte und Faktoren charakterisieren dieses Umfeld und müssen 
Einfluss auf das Prozessdesign und den -verlauf haben dürfen. Die 
Umfeldfaktoren entwickeln trotz akribischer Vorfeldanalyse unvor-
hersehbare Dynamiken – vor allem bei mehrjährigen Prozessen – 
und müssen dann professionell pariert werden. Das kann bedeuten, 
dass eine anfängliche durch eine fortlaufende Analyse zum Beispiel 
aufgrund neuer Akteur*innen, eines Regierungswechsels oder un-
vorhersehbarer Treiber- oder Störereignisse ergänzt werden muss, 
um wieder situationsgerecht zu sein. Eine kontinuierlich wachsame 
Kontextualisierung jedes Partizipationsprozesses ist wesentlicher 
Qualitätsfaktor, dennoch werden allzu häufig wenig Gedanken, Zeit 
und Ressourcen in die Umfeldanalyse investiert. Und investieren 
tut Not, denn nicht alle Faktoren und Akteure sind sofort sichtbar, 
sondern sie müssen sorgfältig recherchiert, analysiert und aufein-
ander bezogen werden. Zu „screenen“ sind folgende Bereiche:

•	 soziales, das heißt betroffene Akteur*innen (Schlüsselak-
teur*innen im Hintergrund, Interessenvertreter*innen, 
Lobbyist*innen, derzeitige und künftige Profiteure, Ent-
scheider*innen, Expert*innen…) sowie frühere Interaktions-
formationen und –gräben,

•	 fachliches, das heißt Thema/Gegenstand an sich und die 
Rechtslage, Entwicklungstrends/Prognosen, Schnittmengen 
zu Parallelprozessen, Erwartungen, mediale Stimmungen,

•	 zeitliches/räumliches, das heißt Gesamtsituation bezie-
hungsweise Großwetterlage im geplanten zeitlichen und 
räumlichen Fenster, geplante Gebietsreformen, auslaufende 
Verträge/Konzessionen, Inkrafttreten einer EU-Richtlinie, 

Steigerung der 
Qualität
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Ratspräsidentschaftswechsel (EU, Bundesrat…) und Auswir-
kungen auf die Nachbarregionen,

•	 rahmendes, das heißt aktuelle Gesetzes- und Beschlusslagen, 
Gesetze/Richtlinien in Vorbereitung, anstehende Wahlen/
Wahlkämpfe, formal vorgegebene Entscheidungswege, Vor-
geschichten sowie sonstige nicht beeinflussbare Faktoren

•	 und die eigene Ressourcenlage (Manpower, eigene und im ei-
genen Netzwerk anzapfbare Kompetenzen, Finanzen, ideelle 
Prozessbefürworter, Zeit). 

Die ersten vier Punkte, die extern in den Partizipationsprozess 
hineinspielen, müssen immer mit dem letzten internen Punkt, 
den eigenen Ressourcen, die zur Verfügung stehen, zusammenge-
dacht werden, wenngleich eine Umfeldanalyse nur sehr geringen 
technischen Aufwand benötigt. Im Falle externer Sponsoren- und 
Finanzierseinbindungen kann eine eigentlich hochwillkommene 
Ressourcenerhöhung mit einer neuen subkutanen Interessenslage 
dieses Mittelgebers unter Umständen zu teuer erkauft werden. Nie-
mand ist wirklich neutral, was auch sehr diskussionslähmend wäre, 
nur darf die eigene Agenda nicht verschleiert werden, die jeweili-
gen Interessens- und Motivlagen dürfen nicht verborgen bleiben. 

Eine Umfeldanalyse – und so soll das Instrument in diesem Beitrag 
benannt werden – ist ein Investment in einen bestmöglichen Pro-
zesszuschnitt. Sie hat Präventionsfunktion hinsichtlich denkbarer 
Stör- und Eskalationsszenarien, ist somit auch eine Konflikt- und 
Risikominimierungsanalyse. Dieses Investment in gutes Prozessde-
sign wird bestenfalls zweifach verzinst: Das Erlebnis eines guten 
Beteiligungsprozesses ist bei allen Beteiligten der beste Türöffner 
für weiteres Engagement in Partizipationsprozessen (Zins aus Indi-
vidualperspektive) und es entsteht in der Summe solcher Prozesse 
ein gesellschaftliches Klima für eine demokratiestärkende Beteili-
gungskultur und für Partizipationsmainstreaming. 

Eine gute Umfeldanalyse ist der entscheidende Baustein für mehr 
Prozesstransparenz, weil die Analyse den Einstieg in ein den ge-

Investment in 
Prozesszuschnitt
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samten Prozess visuell begleitendes Mapping bietet. Maps visua-
lisieren als eine Art Landkarte getroffene Vorannahmen, Analy-
seresultate sehr anschaulich. Mapping bezeichnet dabei das stete 
Mit- und Nachzeichnen des Beteiligungsprozesses, der oder die 
Moderator*in hat damit nicht nur rhetorische, sondern auch karto-
grafische Mittel an der Hand, Debattenverläufe, Zwischenergebnis-
se, erste Lösungspfade, zusätzliche Fragen und vieles mehr punkt-
genau festzuhalten. Diese Visualisierung erleichtert das schnelle 
Erfassen der sich oft wechselseitig beeinflussenden Faktoren sowie 
der zu erwartenden Spannungsfelder und Knackpunkte. Mögliche 
Turbulenz-hot spots werden sofort sichtbar, seien es die kontro-
versesten Debattenspitzen, die vehementesten Eskalations- und 
Emotionsauslöser, womöglich hohe Fliehkräfte für den Gesamtpro-
zess. Die Mappings im Prozessverlauf aktiv mitzuführen, Interes-
sensverschiebungen, neue Motivallianzen oder auch zunächst un-
terbewertete Konfliktlinien aufzudecken, das hält den Prozess stets 
auf einem situationsgerechten Fundament, eröffnet auch Spät- und 
Quereinsteiger*innen das Mitwirken und bedient die unterschied-
lichen Auffassungsgaben aller Beteiligten. Während Inklusion zu-
nächst nur meint, unterschiedlichste Gruppe zu erreichen, möchte 
das Instrument der kontinuierlichen Umfeldanalyse aus den er-
reichten Personen auch engagierte Beteiligte machen. Zwar mag 
der oder die Prozessverantwortliche alleine oder im Team zu Be-
ginn eines Verfahrens sogenannte relevante Akteur*innen für den 
anstehenden Veränderungsprozess aufgespürt und eingebunden 
haben, jedoch wird manchen Akteure*innen erst im Prozessverlauf 
ihre Relevanz bewusst oder wächst ihnen zu durch adäquate An-
sprache. Inklusion ist insofern mehr als Nicht-Exklusion.

Prozessphasen konkret
Nachdem nun umrissen wurde, wozu es überhaupt eine Umfelda-
nalyse braucht, schauen wir genauer in die einzelnen Prozesspha-
sen mit Fokus auf die funktionalen, handlungsrelevanten Aspekte. 
Nur so wird die Theorie im Partizipationsalltag hilfreich, bestenfalls 
Mainstream statt Rinnsal oder Wadi. Zwar bleibt per se jeder Par-
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tizipationsprozess ein Experiment, aber ein echtes Wagnis muss er 
bei Beachtung der folgenden Herangehensweisen nicht sein. 

Zu Beginn das weiße Blatt
Ganz weiß – sprich leer – ist das Blatt oder die Landkarte auch 
zu Beginn nicht, denn meist gibt es einige gesetzte Akteure, zum 
Beispiel Vorhabenträger*innen, Projektentwickler*innen, manda-
tierte Entscheidungsträger*innen, direkt und indirekt betroffene 
Anwohner*innen oder eine Bürgerinitiative, die bottom-up den Be-
teiligungsprozess einforderte. Es gilt, die Landkarte so vollständig 
wie möglich zu zeichnen. Je nach Komplexität und Sujet kann das 
der oder die Prozessverantwortliche als Solozeichner*in zu Papier 
bringen oder auch erweitert im Team mit anderen Kenner*innen 
der Situationskartografie. In diesem Pre-Partizipationsteam soll-
ten bestenfalls noch keine direkten Konfliktparteien präsent sein, 
um die argumentative Auseinandersetzung nicht vorwegzuneh-
men, sondern wirklich rein prozedural abzuwägen und sich auf 
die Prozessgestaltung zu konzentrieren. Sollte bereits feststehen, 
wer später den Prozess moderiert, dann ist es sehr sinnvoll, diese 
Moderator*innen in das Team aufzunehmen. Auch Qualitätsjourna-
list*innen, die vergangene, ähnlich gelagerte Prozesse beobachte-
ten, können Erfahrungswissen einbringen, zum Beispiel bezüglich 
Schlüsselakteure*innen und Intermediären. Erstere sind als Ver-
netzungsknoten und indirekte Attraktoren für andere Akteur*in-
nen wichtig – Schlüsselakteur*innen stehen gemäß ihres Selbst-
verständnisses oftmals gar nicht so sehr im Rampenlicht. Letztere, 
die Intermediäre, sind wegen ihrer Funktion als Vermittler und 
Brückenbauer vor allem zwischen Governance und Government 
wichtig und damit an einer essenziellen Nahtstelle bei fast allen 
Veränderungsbestrebungen; sie sind damit mehr als nur Broker 
zwischen Akteursgruppen. Kurzum, das Vorbereitungsteam sollte 
einerseits möglichst viel Prozesswissen und andererseits Steue-
rungswissen für das Managen von Gruppendynamiken bündeln.

Ziel dieser Phase Null, ob nun solo oder im Team, ist es, die zwin-
gend in den folgenden Partizipationsprozess einzubindenden Ak-
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teur*innen zu identifizieren und den Gesamtrahmen, also das Um-
feld des Prozesses, auszuloten. Auf diese Weise werden mögliche 
destruktive Überraschungsmomente frühzeitig antizipiert. Wichtig 
ist es sodann, diesen mittels kluger, einladender Prozessgestaltung 
(Argumentations-)Raum zu geben, aber nicht die Prozesssteuerung 
weg- und den Kurs aufzugeben. Das heißt, dass zu den Schlüsselak-
teur*innen zweifelsfrei auch die sogenannten Vetospieler*innen 
und reinen Reaktanzcharaktere zählen. An diesem Punkt erfüllt 
die Umfeldanalyse ihre oben erwähnte Aufgabe als Risikoanalyse. 
Für den Gesamtrahmen ist zu sondieren, ob der Prozess auf ein 
prinzipiell vertrauensgestütztes Umfeld trifft oder eher eine Atmo-
sphäre des Misstrauens mit bereits zementierten Positionen und 
gewachsenen Machtkämpfen herrscht. Zielt man auf neue Spielre-
geln, müssen die Verfechter*innen der alten Spielregeln mit an den 
Tisch.

Selbstredend müssen fachliche Expert*innen und Kenner*innen 
der Materie, um die es im Partizipationsprozess gehen soll, betei-
ligt werden, und zwar in guter Balance zwischen den erkennbaren 
und erahnbaren Entscheidungsoptionen. Dies dürfte jedoch der 
vergleichsweise leichteste Recherchejob sein, ähnlich dem für eine 
gute Podiumszusammenstellung, um alle Perspektiven zu beleuch-
ten. Auch die politisch Zuständigen, die wesentlichen Entschei-
dungs- und Ressourcenträger*innen bedürften vermutlich keiner 
größeren Investigationsanstrengung.

Akteursmapping
Es gilt nun, die einzelnen Menschen, die als zu Beteiligende identi-
fiziert wurden, in Beziehung zueinander zu setzen und so die Ak-
teurslandschaft zu kartieren. Das Mapping offenbart eindrücklich 
die Ausgangskonstellation hinsichtlich Machtstellung, Beeinflus-
sungspotenzial, Relevanz, Abhängigkeit, Betroffenheit, vermeintli-
che Positionsnähen und Konfliktlinien. Bei der Visualisierung ist es 
üblich, die Akteur*innen durch große oder kleine Kreise gemäß ih-
rer Einflusspotenziale zu markieren sowie anhand einer weiteren 
Symbolik grob in Befürworter*innen, Gegner*innen und Positions-

Ermittlung der 
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fluide zu unterteilen. Die Beziehungen der Einzelakteure werden 
graphisch durch Strichvariationen abgebildet, also zum Beispiel 
mittels der Verwendung dünner, dicker, doppelter, unterbrochener, 
Wellen-, X- und ?-Linien. Alternativ sind auch Linien mit Sonne oder 
Blitzpiktogrammen sowie mit ein- oder beidseitigen Richtungs-
pfeilen möglich. Da das Mapping auch der Übersichtlichkeit dient, 
sollte mit der jeweils gewählten Symbolik und Linienführung nicht 
übertrieben und eine klar nachvollziehbare Legende angeboten 
werden, falls sich die Darstellung nicht intuitiv erschließt. In der 
Mitte der Landkarte steht das Thema des Partizipationsprozesses. 
Die Beteiligung ist schließlich kein Selbstzweck, sondern ein ziel-
gerichteter, themen- und/oder veränderungsdeliberierender Pro-
zess. Die Nähe der Akteursplatzierung zu dieser Themenmitte ist 
ebenfalls ein graphisches Element, um zum Beispiel das vermutete 
Einflusspotenzial (Arbeitshypothese) darzustellen. 

Auf diese anfängliche Momentaufnahme ist im eigentlichen Partizi-
pationsprozess immer wieder zurückzukommen, um Verschiebun-
gen zu verdeutlichen. Dies können beispielsweise neue Motivallian-
zen, zusätzliche Akteure, neue politische/wahlbedingte Koalitionen 
mit neuen Meinungsführer*innen, Konfliktverlagerungen sowie 
Relevanz- und Rollenverschiebungen in vorhandenen Akteursclus-
tern mit zu- und abnehmender Netzwerkdichte sein. Eine tieferge-
hende Befassung mit Akteursclustern würde den Rahmen dieses 
Beitrags sprengen. Es sei dazu auf die Akteursanalyse „Regionale 
Anpassungsstrategien für die Deutsche Ostseeküste (RADOST) des 
Institut für ökologische Wirtschaftsforschung verwiesen. Die reale 
Akteurslandschaft und die Landkarte sollten mittels eines trans-
parenten Reflexionsprozesses eher bedarfsorientiert anstatt starr 
turnusgemäß in Einklang gebracht werden. Hierbei können auch 
anfänglich noch weiße Landschaftsflecken (Beteiligungslücken) 
zunächst auf- und später im Prozess abgedeckt werden.

Option Profiling
Stehen dem Partizipationsprozess ausreichend Ressourcen zur Ver-
fügung, kann zur weiteren Landschaftsklärung ein Interessenspro-
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fil zu den Akteuren angelegt werden. Dies schafft Transparenz zu 
den Motivationen und Zielsetzungen der einzelnen Beteiligten und 
verhindert Spekulationen über mögliche hidden agendas. Vielleicht 
hat jemand mehrere Hüte auf, vielleicht spielt jemand noch in par-
allel laufenden Prozessen eine Rolle in Bezug auf tangierte Zielstel-
lungen. Je nach Thema des Prozesses können hier auch Offenlegun-
gen zu kulturellen, religiösen oder habituellen Eigenschaften für 
respektvollen Umgang untereinander sorgen. Wenn alle Karten auf 
dem Tisch liegen, kann zum einen das Verständnis für unterschied-
liche Positionen gesteigert und zum anderen Vertrauen aufgebaut 
werden. Vertrauen ist das größte Kapital in Kooperations- und 
Transaktionsprozessen. Es ist zunächst ein Vorschusskapital, das 
alle einbringen, es bleibt Risiko für die sich Beteiligenden: Werden 
sich die Zeit und die Energie lohnen, werden alle Gehör finden, wird 
es fair zugehen, wird nicht zu viel versprochen, werden die Ergeb-
nisse ernst genommen und weitertransportiert? Dieses Vorschuss-
kapital muss dann wechselseitig ins Verdienen gebracht werden im 
Prozessverlauf und dadurch wächst es auch als Grundstock in Be-
teiligungs- und Mitgestaltungsprozesse generell. Ist das Vertrauen 
erst einmal zerstört, missbraucht oder asymmetrisch ausgenutzt, 
ist aufgrund dieser erfahrenen Vertrauensunwürdigkeit ein neuer 
Kapitalaufbau sehr mühsam. 

Wichtig ist die Kenntnis der unterschiedlichen Interessenlagen 
auch für die Einschätzung der jeweiligen Spielräume für Positions-
wechsel und strategische sowie kommunikative punktuelle Alli-
anzbildungen oder auch für die Aufdeckung nur höchst schwierig 
zu überbrückender Gräben. Das Profiling schafft Chancen für zu-
mindest graduelle Annäherungen und somit für die Auflösung von 
absoluten Blockadesituationen. Es gibt nicht nur das Gesamtum-
feld des Partizipationsprozesses, auch jede*r einzelne Akteur*in 
steckt in einem Umfeld, das ihn bis zu einem gewissen Grad mit 
Handlungsrestriktionen oder -flexibilitäten ausstattet. Dies ist zu 
unterscheiden von Fundamentalwiderstand, der prozedural kaum 
bearbeitet und nutzbar gemacht werden kann. Handlungsspielräu-
me hingegen sind nicht absolut, es herrscht nicht der Basta-Modus, 
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sondern sie können erweitert werden. Dies ist jedoch nur der Fall, 
wenn sie offen artikuliert und kommuniziert werden. Neue Grenz-
ziehungen für den Handlungsspielraum sind prinzipiell möglich, ob 
durch Zugänge zu bislang verschlossenem Wissen und Communi-
ties, durch professionelles Veränderungsmanagement, Umstruk-
turierungen, neue Prioritätensetzungen oder schlicht den Abbau 
von eigener Unsicherheit hinsichtlich des Möglichkeitsraumes, des 
Machbaren. Gegebenenfalls verändert sich sogar der Handlungs-
spielraum eines Einzelakteurs im Zusammenspiel mit anderen Ak-
teur*innen. All diese Möglichkeiten auf dem partizipativen Weg hin 
zu einer gemeinsam getragenen Entscheidungsgrundlage schälen 
sich nur heraus, wenn gewissenhaft und vertrauensvoll erstellte 
Akteursprofile vorliegen, auf die spätestens in Patt- und Blockade-
augenblicken zurückgegriffen werden kann. Dies zu erkennen und 
mit richtigem Timing in adäquater Dosierung in den Partizipations-
prozess einzuspeisen, gelingt nur sehr versierten und erfahrenen 
Moderator*innen. 

Machtspiele
Kaum ein Lebens- und Gesellschaftsbereich ist frei von Macht. Mal 
wirkt sie sanft, mal martialisch, mal kulturell eingeübt, mal institu-
tionell oder ordnungsrechtlich geregelt – doch jede Machtverschie-
bung erzeugt wieder neue Machtverhältnisse. Und natürlich herr-
schen auch in jedem Partizipationsprozess Machtverhältnisse. Ein 
Partizipationsprozess hat häufig Veränderungen am Status quo zum 
Ziel und tangiert daher unmittelbar auch die bestehenden Macht-
verhältnisse. Das sind die Machtspiele mit Blick auf Thema und Ziel 
des Partizipationsprozesses. Zusätzlich gibt es die Machtspiele im 
Prozess selbst: Das Akteursgefüge ist durchzogen von Asymmetri-
en bezüglich Positionsmacht, Herrschaftswissen, Machtressourcen, 
Machtkonstrukten. Diese Seite der Machtspiele soll in dem vorlie-
genden Beitrag vorrangig betrachtet werden, weil ihr mit guter Pro-
zessgestaltung die Wirkungsmacht genommen werden kann. Nicht 
nur durch die ganz simple Frage des Veranstaltungsortes, sondern 
dadurch, dass das Machtgefüge im Mapping eingezeichnet und so 
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der Weg geebnet wird, um die Asymmetrien methodisch auszu-
gleichen, zum Beispiel durch faire Rederechte und Herstellung des 
gleichen Wissensstandes für alle Beteiligten. Das die Machtverhält-
nisse einbeziehende Mapping zielt nicht darauf ab, die Macht oder 
die sie Besitzenden zu verteufeln, sondern auf Transparenz. Es geht 
darum, die Macht gemeinsam und produktiv für Thema und Ziel 
des Prozesses zu nutzen, statt sich gegeneinander auszuspielen 
und darüber das Ziel aus den Augen zu verlieren. 

Mit Macht(-ausübung) ist eine im System festgeschriebene Exklusi-
on verbunden. Exklusive Kreise und Zugänge widersprechen jedoch 
inklusiven Partizipationsprozessen, die gerade die Exkludierten 
ermutigen und empowern – also ermächtigen – wollen. Alle Be-
teiligten kennen oder mutmaßen vorab über das Machtgefüge, die 
Zuschreibung von Machtabhängigkeiten und die Durchsetzungs-
chancen der Ohnmächtigen. Dieses Wissen und die Mutmaßungen 
bestimmen dann die Akteursbeziehungen und Interaktionen im 
Prozess und setzen automatisch die bestehenden Interaktionsmus-
ter fort. Ein Empowerment ist nahezu ausgeschlossen. Anders kann 
es sich verhalten, wenn die Macht- und Ohnmachtszuschreibung 
klar analysiert und verortet sind. Der Partizipationsprozess als sol-
cher verschiebt theoretisch die Rollen der Beteiligten in Richtung 
machtunabhängiger Perspektiven und eines Argumentationsaus-
tauschs. Praktisch funktioniert das allerdings nicht automatisch 
und zwangsläufig. Wird jedoch den Beteiligten die Chance zur 
Wahrnehmung einer veränderten Rolle deutlich und nehmen sie 
diese an, entstehen neue Interaktionsmuster und Erfahrungen des 
Miteinanders. Idealerweise und bei einem von allen akzeptierten 
Partizipationsergebnisses verfestigen sich neue Interaktionsmus-
ter über das Prozessende hinaus. Empowerment im besten Sinne! 

Fazit
Wir sehen, dass sich eine Umfeldanalyse aus vielen Einzelumfelda-
nalysen sowie situativen, immer wieder nachzujustierenden Kon-
textualisierungen und kartografischen Schärfungen addiert. Sie 
ist somit ein valides Instrument zum prozeduralen Einfangen der 
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Dynamiken, Interaktionen und Kraftfeldverschiebungen. Analyse-
tiefe und -umfang hängen dabei nicht nur von den zur Verfügung 
stehenden Ressourcen ab, sondern ganz entscheidend vom Partizi-
pationsgegenstand. Bei wirklich systemischen Veränderungen mit 
großer Trag- und Reichweite wird sicher mehr zu investieren sein 
als bei kleinen, lokal begrenzten Mitgestaltungen innerhalb beste-
hender Strukturen und Systeme. 

Die Umfeldanalyse benötigt keine technischen Investitionen, son-
dern vor allem Know-how: fundiertes Prozesswissen, professionel-
le Moderation und Visualisierung, ein Gespür für gruppendynami-
sche Prozesse sowie Beteiligungswillen und Vertrauensbereitschaft 
bei allen Beteiligten. Eine gute praktische Hilfe für Prozessgestal-
ter*innen ist dazu das Feldanalyse-Online-Tool http://www.gut-be-
teiligt.de/. 
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Barbara Schwarz, Geertje Doering, Thilo Schlüßler

Facetten partizipativer Pädagogik

Partizipative Pädagogik beachtet die Bedürfnisse, Wünsche und 
Beteiligungsmöglichkeiten eines jeden Individuums für jede ihn be-
treffende Situation. Dazu braucht es nicht nur die Bereitschaft aller 
Beteiligten, Partizipation zuzulassen, sondern auch entsprechende 
Organisationsstrukturen. Wie weit geht aber das Recht des Einzel-
nen? Wie lernen Kinder demokratisches Miteinander und wie entwi-
ckeln sie die dazu notwendigen Kompetenzen? 

Wie kann die Idee einer partizipativen Pädagogik gemeinsam von 
allen am Prozess Beteiligten in unterschiedlichen Settings begon-
nen, umgesetzt und gelebt werden? Damit jeder wirklich das Ge-
fühl hat, sich aktiv eingebracht zu haben. Denn es beginnt schon mit 
dem Recht des Einzelnen und dem Aushandeln der Grundabsichten 
aller am Prozess Beteiligten, um möglicherweise das akzeptiertes-
te Ergebnis zu erzielen. Wichtig sind die Sichtbarmachung und das 
Abwägen aller Bedürfnisse für eine gemeinsame Entscheidung, aus 
der dann demokratisches Handeln möglich wird.

Partizipative Pädagogik soll im Folgenden unter drei Aspekten bei-
spielhaft beleuchtet werden:

•	 Frühkindliche Beteiligung unter Beachtung der Reggio-Päd-
agogik

•	 Beispiel für inklusive Pädagogik in der Schule

•	 Partizipation auf der Mitarbeiterebene

Frühkindliche Beteiligung unter Beachtung der 
Reggio-Pädagogik
Innerhalb der frühkindlichen Bildung stehen die folgenden grund-
legenden Fragestellungen im Fokus:
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•	 Wie denken Kinder, wenn sie auf die Welt kommen? Und wie 
lernen sie innerhalb weniger Jahre so zu denken, wie in ihrer 
soziokulturellen Umgebung gedacht wird?

•	 Wie beteiligen wir Kinder vom ersten Tag an und wie geben 
wir ihnen die Möglichkeit, die Welt und die Umwelt autonom 
als ihre zu begreifen und Erkenntnisse darüber zu gewinnen?

Erkennen bedeutet, Erfahrung der Welt mit allen 
Sinnen
Die vor mehr als 30 Jahren ratifizierten Kinderrechte beteiligen 
Kinder an allen sie betreffenden Entscheidungen, damit sie einen 
partizipativen Start in ein selbstbestimmtes Leben haben können. 
Deshalb sprechen wir hier davon, Erkenntnis über die Welt zu erlan-
gen, jenseits des philosophischen Begriffs. Denn Erkenntnis meint 
hier Erkennen mit den im frühen Alter zur Verfügung stehenden 
Grundmitteln. Es geht um die Erfahrung der Welt mit allen Sinnen: 
Sehsinn (visuell), Hörsinn (auditiv), Tastsinn (taktil), Bewegungs-
sinn (kinästhetisch), Gleichgewichtssinn (vestibulär), Geruchssinn 
(olfaktorisch) und Geschmackssinn (gustatorisch). Diese sinnliche 
Erfahrung findet statt, lange bevor die Art von Erkenntnis einsetzt, 
welche mit abstrakten und reflektierten Kriterien des Denkens zu-
sammenhängt. Die Eingangsfrage „Wie denken Kinder, wenn sie auf 
die Welt kommen?“ ist daher mit dem Konzept des Erfahrungsler-
nens zu beantworten. Es findet ein Lernen ohne Bewusstheit statt, 
da noch nichts inhaltlich vermittelt wird. Aber diese frühkindliche 
Erfahrung und auch Erkenntnis von Welt ist untrennbar von der 
Autonomie, die der Zellkern jeglicher Beteiligung ist. Ihr Zugang 
zur Welt ist der über die Sinne, was die Wurzel jeder Erfahrung ist. 
Sie wollen und können ihre Umwelt begreifen und erfassen, denn 
so bekommen sie auch ein Gefühl für sich selbst inmitten der Welt. 
Kinder brauchen daher eine vielfältige Umwelt und die Möglichkeit 
ihre Sinne selbst auszuprobieren und einzusetzen. Erwachsene 
müssen folglich das Neugeborene an der Umwelt teilhaben lassen.

Erfahrungslernen
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Demokratisches Miteinander von Beginn an 
Denken wir über eine partizipative Pädagogik nach, geht es vorran-
gig zunächst weniger um Mitbestimmung und Beteiligung mittels 
Konferenzen oder Parlamenten, etwa in der Kita. Vielmehr geht 
es um einen grundlegenden demokratischen Ansatz im pädagogi-
schen Verständnis, also um eine Demokratie von Anfang an.

Sich mitteilen und den Anderen wahrnehmen
Sicher können Sie sich daran erinnern, wann Sie das letzte Mal Ihre 
Stimme erhoben haben, um Ihre Sichtweisen darzustellen oder 
Ihre Interessen anderen mitzuteilen. Können Sie sich auch an die 
ersten Male erinnern, als sich Ihr Kind mit seinem noch reduzierten 
Sprachvermögen Gehör verschaffte und an Ihre Reaktionen? Und 
wie war es in Ihrer Kindheit: Bestand bei Ihren Angehörigen ein 
Interesse daran, zu wissen, was Sie als Kind bewegte? Wurden Ihre 
Vorschläge wahrgenommen und berücksichtigt?

Wohl kaum jemand von uns ist in partizipativen Strukturen aufge-
wachsen. Das mag uns gestört haben und wir haben uns vorgenom-
men, es als Erwachsene anders zu machen. Weil kaum jemand von 
uns ein inneres Modell von diesem „anders“ hat, stellen wir Fragen 
und ringen um Antworten. Wie lässt sich die Vision einer Gesell-
schaft, die es im Großen und im Kleinen, im öffentlichen Raum und 
im privaten Umfeld allen Beteiligten ermöglicht, Prozesse mitzu-
denken und mitzugestalten, umsetzen? Bei der Beantwortung der 
Frage, werden in der Regel die Aspekte erörtert, welche die Ge-
meinschaft, die Institution oder die Gesellschaft betreffen.

Hin und wieder befinden wir uns in Gemeinschaften, in denen 
Einzelne lautstark für ihre Interessen eintreten und andere fast 
unsichtbar bleiben. Beides behindert die Beteiligten, in einen Aus-
tausch zu kommen und Prozesse gemeinsam zu gestalten. Beim 
Hinterfragen in Einzelgesprächen zeigen sich immer wieder über 
Jahre etablierte Selbstbilder und Strategien, die in den Erfahrungen 
wurzeln, welche die Menschen als junge Kinder gemacht haben.

Vision einer 
partizipativen 
Gesellschaft
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Als lehrende Personen begegnen uns immer wieder Situationen, in 
denen stille Schüler*innen, bei denen man sich am Ende des Ta-
ges fragt, ob diese heute überhaupt anwesend waren, tiefgründi-
ge Gedanken und konstruktive Lösungsansätze bei schriftlichen 
Arbeiten zu Papier bringen. In Coaching-Gesprächen, in denen auf 
diesen Widerspruch aufmerksam gemacht wird, ist nicht selten die 
Antwort: „Ich wusste nicht, dass es jemanden interessiert.“ Und die 
ewig Lauten? Sie zeigen sich oft überrascht, dass sie Teil einer Sozi-
algemeinschaft sind und diese Raum für alle bieten sollte.

Hieraus leitet sich eine wichtige Frage für das Aufwachsen von jun-
gen Kindern ab. Über welche Fähigkeiten sollte ein Mensch verfü-
gen, um beteiligungsfähig zu sein? 

Um mitgestalten zu können, brauchen Menschen bestimmte, funda-
mental wichtige Fähigkeiten, die sich schon ab der frühesten Kind-
heit entwickeln. Gemeint ist die Kompetenz, sich selbst mit seinen 
Gefühlen, Bedürfnissen und Wünschen wahrzunehmen. Gemeint 
ist daran anknüpfend die Fähigkeit, die eigenen, wahrgenommenen 
Gefühle und Bedürfnisse anderen mitzuteilen.

Hierfür brauchen kleine Kinder große Menschen, die ihnen die 
Vielfalt der Ausdrucksmöglichkeiten für Empfindungen vorleben 
und sich für die Gefühlswelt und die Gedanken der Kinder inter-
essieren. Mit Sorge betrachten wir all die Eltern, die intensiv mit 
ihrem Handy beschäftigt sind und die Bedürfnisse ihrer Kinder 
nicht wahrnehmen. Kinder teilen sich nur mit, wenn sie in zwi-
schenmenschlichen Kontakt treten können. Manchmal nehmen sie 
das Gesicht des Erwachsenen in ihre Hände und drehen es zu sich, 
um diesen Kontakt herzustellen. Fehlt dieser Kontakt, verstummen 
die Kinder und entwickeln die Erkenntnis, dass niemanden interes-
siert, was sie denken.

Und schließlich ist die Fähigkeit gemeint, die Bedürfnisse und Inte-
ressen von anderen wahrzunehmen und diese zu respektieren. Dies 
bedingt auch die Kompetenz, sie mit den eigenen Bedürfnissen und 
Interessen abzugleichen, um nach gemeinsamen Lösungen für ihre 
Befriedigung suchen zu können. In Institutionen sind inzwischen 
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häufig Gremien wie der Morgenkreis, der Kinder- oder Klassenrat 
etabliert. Es bedarf der moderierenden Leitung von Erwachsenen, 
die Prozesse des Zuhörens und gemeinsamen Nachdenkens anzu-
stoßen. Nicht der Lautere setzt sich durch, sondern Interessen wer-
den zueinander ins Verhältnis gesetzt und vor dem Bedeutungshin-
tergrund für den Einzelnen und die Gemeinschaft abgewogen.

Diese Prozesse wollen geübt werden. Als pädagogisches Mittel bie-
ten sich hier die sogenannten „sinnigen Geschichten“ an. Das was 
in der Gemeinschaft, möglicherweise auch nur unterschwellig lebt, 
wird als Dilemma in eine Geschichte verpackt und den Kindern er-
zählt. Eine Lösung wird nicht vorgegeben, vielmehr geht es darum, 
den Kindern Impulse zu geben, über verschiedene Sichtweisen und 
Befindlichkeiten miteinander ins Gespräch zu kommen. Und diese 
Gespräche brauchen wir, um junge Menschen zur Teilhabe zu befä-
higen. 

Die Reggio-Pädagogik
Der Reggio-Pädagogik wird eine partizipatorische Didaktik zu-
geschrieben. Denn hier wird Teilhabe als grundständiger Fak-
tor begriffen. In der norditalienischen Stadt Reggio Emilia wurde 
in den 60er Jahren eine Konzeption entwickelt, welches die Kin-
der in der Erforschung ihrer Umwelt und der Kreativität ernst 
nimmt und unterstützt. In der Ursprungskonzeption heißt es, ein 
Kind ist aus Hundert gemacht, es hat hundert Sprachen, hundert 
Hände, hundert Gedanken – hundert Weisen zu spielen, zu spre-
chen, zuzuhören, zu staunen und zu lieben. Ein Kind hat hun-
dert Sprachen, doch es werden ihm neunundneunzig geraubt.  
Eine partizipative Pädagogik wird versuchen, die hundert Sprachen 
nicht zu reduzieren, weil so der individuelle Weg zur Welterkennt-
nis führen kann.

Entstehung der Besonderheit in Reggio Emilia
Am Anfang stand die Initiative, den Kindern jenseits der Kirchen 
einen kommunalen Ort für sie und die Familien zu schaffen. Ein 
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1945 nach Kriegsende gefundener Panzer wurde zerlegt und zur 
Finanzierung die Einzelteile verkauft. Die Frauen der Stadt waren 
die maßgeblichen Initiatorinnen: „Wir wollen eine Stätte für Kinder 
bauen. Die beste Antwort auf einen Krieg ist ein Kindergarten, in 
dem wir eine neue Generation und uns selbst erziehen.“

Wenig Fachwissen, keine weitere finanzielle Unterstützung, aber 
eine Dorfgemeinschaft, die sich für die gleiche Sache engagiert; das 
Modell einer gemeinschaftlichen Erziehung war geboren. Denn die 
Menschen wollten ihren Kindern nicht nur nach Kriegsende ein 
neues Haus errichten, sondern auch ein inhaltlich gemeinsames 
Gedankengebäude mit demokratischen Erziehungsformen sollte es 
werden. Der junge Grundschullehrer Loris Malaguzzi hörte von der 
Initiative, besuchte sie und protokollierte ihren Aufbauprozess, was 
schließlich zu einer dauerhaften Zusammenarbeit wurde. Es ent-
stand eine Verbindung von familialer und öffentlicher Erziehung, 
alles Organisatorische und aller Inhalt wird seit jeher gemeinsam 
beraten und entschieden.

Ein Kind ist klug, mehrere Kinder sind klüger
Kommen wir kurz auf die hundert Sprachen der Kinder zurück, 
denn diese sind ja ein Bild für eine Kultur des Lernens, welche die 
sozialen, sachlichen, kulturellen und institutionellen Kontexte von 
Bildungsprozessen mit einschließt. Es wird ein Handeln ermög-
licht und ein Erleben zugelassen; es können vielfältige Ausdrucks- 
und Gestaltungsformen genutzt werden und die unterschiedlichen 
Denkweisen kommen gleichberechtigt zum Zug. 

Viele Elemente der Reggio-Pädagogik lassen sich mühelos in den 
Kitaalltag oder den Elternhaushalt integrieren. Es liegt lediglich an 
der Haltung des Erwachsenen, dies auch zuzulassen und den Kin-
dern Möglichkeiten und Bedingungen zur Verfügung zu stellen, so-
dass diese sich selbsttätig ein eigenes Bild von der Welt machen 
können. 
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Beispiel für inklusive Pädagogik in der Schule
Wenn wir von Beteiligung sprechen, stellt sich die Frage, woran soll 
eigentlich beteiligt werden. Um dies zu erläutern, stellen Sie sich 
folgendes vor: Sie sind zu einer Lehrerkonferenz einer inklusiv ar-
beitenden Schule eingeladen. Im großen Kreis sitzen fast 90 Lehr-
kräfte miteinander, als ein Sportlehrer sagt, er braucht das Mitden-
ken aller. Morgen werde er mit einer Klasse auf dem Sportplatz 
Weitsprung üben. In dieser Klasse sei auch ein Mädchen, welches 
im Rollstuhl sitze. Gern würde er dem Mädchen ermöglichen, an 
der Stunde teilzuhaben und nicht nur Zuschauerin zu sein. Doch er 
wisse nicht wie.

Halten Sie an dieser Stelle kurz inne und denken Sie darüber nach, 
wie kann diese Stunde gestaltet werden? Welche Lösungen hätte 
Ihr Sportlehrer damals gehabt? Haben Sie Ideen, die darüber hin-
ausgehen?

Auch in dem Kollegium war zunächst Stille, bevor einzelne Vor-
schläge kamen. Das Mädchen könnte doch die gesprungenen Wei-
ten der anderen Kinder aufschreiben. Vielleicht ist es ja möglich, 
dass sie irgendwie die Weiten abmisst? 

Wieder war Stille, weil alle spürten, dass diese Ansätze Scheinlö-
sungen waren. Einen Kollegen hielt es nicht mehr auf dem Stuhl. Er 
stand auf und sagte. „Wir müssen uns doch fragen, was der gemein-
same Gegenstand beim Weitsprung ist. Was genau ist das Erleben, 
welches die anderen Kinder beim Weitspringen haben?“

Fortan war eine andere Energie im Raum spürbar, das was Einzelne 
mit Weitsprung innerlich assoziierten, wurde in den Raum gerufen: 
„Fliegen, Bodenkontakt verlieren, landen, den Sand spüren, den 
Moment des Absprungs finden, ärgern, wenn das Absprungbrett 
verpasst wurde, es nochmal probieren.“

Allen war klar, dass Weiten messen und aufschreiben, damit nichts 
gemeinsam hatte. Und es wurde deutlich, dass die große Aufga-
be, echte Beteiligungsmöglichkeiten zu schaffen, über den Denk-
horizont eines einzelnen Menschen hinausgeht, dass es dafür die 
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Gemeinschaft und Verantwortung aller am Prozess Beteiligten 
braucht.

Es fand schließlich nicht nur eine einzelne Sportstunde statt, in 
welcher das Erlebnis des Abspringens, Fliegens und Landens für 
alle Kinder der Klasse, ja, auch für das Mädchen im Rollstuhl er-
möglicht wurde. Der Lehrer schnallte sich das Mädchen auf den Rü-
cken, was zu einem gemeinsamen Erleben führte und in stringenter 
Weise inklusiv ist.  Die konsequente Frage nach dem gemeinsamen 
Gegenstand führte dahin, dass jedes Kind am Ende des Schultages 
sagen konnte: „Ich weiß, was Weitspringen ist und wie es sich an-
fühlt.“ Die Verantwortung für das Gelingen wurde von einem gan-
zen Kollegium und letztlich auch der Klasse getragen.

Es entstanden viele Ideen, ungewöhnliche, unglaubliche, nahelie-
gende, taugliche und welche, die verworfen wurden. Zusammenge-
bracht und weitergebracht hat es alle Beteiligten.

Die immer wiederkehrenden Fragen „Sind alle an der Gemeinschaft 
beteiligt?“ und „Können alle am gemeinsamen Gegenstand anknüp-
fen?“ können uns dabei unterstützen, Prozesse der Beteiligung zu 
analysieren und Barrieren zu erkennen sowie zu beseitigen. Laden 
Sie Ihr Umfeld ein, gemeinsam dazu Ideen zu entwickeln. Absprin-
gen, Fliegen, Landen –das ist für uns alle möglich.

Partizipation auf der Mitarbeiterebene
Partizipation im Allgemeinen meint als Sammelbegriff Teilhabe, 
Mitwirkung, Mitbestimmung, Teilnahme. Darin enthalten sind auch 
alle Formen der demokratischen Beteiligung. Wesentlich in einer 
partizipativen Pädagogik sind auch immer die Informationen über 
Rechte und Wirkungen der jeweiligen Teilhabe. Dazu kommt ein ak-
tiv ausgerichteter Prozess der Verantwortung und einer Verpflich-
tung zur Mitwirkung. Reines passives Verhalten und Ausschlagen 
aller partizipativen Möglichkeiten begegnet eine partizipative Pä-
dagogik mit dem Hinweis auf das Recht aller anderen am Prozess 
Beteiligten, in ihren Abhängigkeiten vom gemeinsamen Miteinan-

Sind alle beteiligt?
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der erkannt zu werden. Das bezieht Mitarbeiter*innen aber auch 
eine Institution ein. 

Ein Gedanke zur Partizipation in Situationen des 
Lehrens und Lernens
Kinder sind beteiligt, Jugendliche sind beteiligt. Die Erwachsenen in 
der Weiterbildung sind beteiligt. Jeder heutigen Form der Betreu-
ung und Lehre liegt neben den Förder- und Lehrschwerpunkten 
auch ein Partizipationsgedanke zugrunde. Er wird durch den Ge-
setzgeber von den Einrichtungen der Jugendhilfe gefordert. Kitas 
arbeiten mit speziellen Beschwerdemöglichkeiten schon für die 
Kleinsten. Zumindest, wenn Partizipation auch wirklich gelebt und 
nicht nur als eine weitere Hürde im Alltag für die Pflichterfüllung 
der Pädagog*innen empfunden wird. Und sollte dies so sein, findet 
eine weitere Form der Partizipation nicht statt: Die Beteiligung der 
Mitarbeiter*innen und das Partizipieren an der eigenen Arbeit. 

In der heutigen Vorstellung findet Partizipation wie oben aus-
schnitthaft beschrieben auf vielen Ebenen statt. Der Alltag zeigt 
jedoch, dass die Partizipationsrechte zum Beispiel der Kinder im 
Kitaalltag häufig als Eingriff in die Entscheidungsautonomie der Er-
zieher*innen gesehen werden. Wenn es nicht gelingt, gemeinsames 
Handeln als unverrückbaren Standard zu etablieren, werden die 
Konfliktlinien zwischen Unterstützenden und Unterstützten und 
deren Angehörigen oder Vormündern nicht aufgehoben. 

Praxisbeispiel mit einjährigem Kind
Kurze Beispiele aus der erlebten Praxis mögen den Gedanken ver-
deutlichen. Ein einjähriges Kind beginnt während des gemeinsa-
men Spiels, heftig zu beißen. Ein häufiges Verhalten, welches in der 
Entwicklung eines Kindes vorkommen kann. Das einjährige Kind 
hat altersentsprechend gehandelt und ist nicht zu verurteilen. In 
einem guten Beschwerdemanagement für Kinder sind diese Fälle 
erprobt und werden pädagogisch adäquat angegangen. Allerdings 
gibt es auch Kinder, die gebissen werden und deren Eltern. Diese 
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verlangten im vorliegenden Fall, dass das beißende Kind mindes-
tens separiert werden sollte bzw. versuchten ein Verbot des ge-
meinsamen Spiels der Kinder in der Kita zu erwirken. Die Erzie-
her*innen gerieten zwischen die Eltern und fühlten sich zuvorderst 
den Kindern gegenüber verantwortlich. Und nach erneutem Beißen 
gerieten sie nun selbst in den Fokus der Aufmerksamkeit. Vorwür-
fe der fachlichen Unfähigkeit standen im Raum. Der Betreiber der 
Einrichtung wurde eingeschaltet. Im Grunde blieb nun nur noch 
die Möglichkeit der Schlichtung. Da das Kind weiterhin ein Verhal-
ten außerhalb des akzeptierten Rahmens zeigte, die Eltern gesell-
schaftlich starke Positionen hatten, warteten alle ab, bis endlich die 
Schule das „Problem“ lösen sollte. Partizipation wurde im Nötigs-
ten gelebt. Die Erzieher*innen wollten keine Verantwortung mehr 
übernehmen. Freiwillige wurden zur Betreuung gesucht. Immerhin 
sollten die Rechte des Kindes gewahrt bleiben. Die Eltern versuch-
ten, das Kind möglichst wenig in die Kita zu geben. Der Betreiber 
war froh, dass der Burgfrieden hielt.

Schnittmenge innerhalb der Beteiligung durch 
Evaluation
Echte Partizipation hat das Ziel, die Rechte aller am Prozess betei-
ligten Personen und Institutionen in Einklang zu bringen sowie sie 
regelmäßig zu evaluieren. Die gemeinsame Schnittmenge gibt dann 
das kollektive Handeln vor. So kann aber auch jede Situation ein 
neues Ergebnis produzieren. Das macht es schwer für Menschen. 
Wir streben danach, gute Ergebnisse durch gleiches Handeln zu 
wiederholen. Das lässt aber echte Beteiligung nicht zu. Nur über 
die Auseinandersetzung finden wir gemeinsam heraus, welche 
Rechte und Bedürfnisse des jeweils anderen und der Gemeinschaft 
beachtet werden müssen. Dazu gehören nach dem Verständnis ei-
ner partizipativen Pädagogik neben den Teilhabemöglichkeiten der 
Mitarbeiter*innen, der Kinder, Jugendlichen und zu betreuenden 
Menschen, der Beschwerderechte und Beteiligungsmöglichkei-
ten auch die Rechte und Bedürfnisse der Organisationsstrukturen 
„Team“ oder „Einrichtung”. In der Reflexion des obigen Fallbeispiels 
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sind Bedürfnisse und Mitspracherechte von Mitarbeiter*innen zu 
wenig berücksichtigt worden. Gemeinsames reflexives Handeln 
wird gefördert, wo über das Handeln unverstellt gesprochen wird. 

Luft- und Raumfahrt als Vorbild
Gutes Vorbild ist hierbei die Luft- und Raumfahrt. Kein anderes Ver-
kehrsmittel ist derart sicher hinsichtlich der Unfallzahlen. Es wird 
offen und ohne personalisierte Schuldzuweisung ein hoher Stan-
dard erreicht. Dieses Fehlermanagement dient immer mehr auch 
anderen Tätigkeitsfeldern als Vorbild: in der Herzchirurgie zum 
Beispiel und inzwischen auch in einzelnen pädagogisch arbeiten-
den Einrichtungen und Trägern von solchen. Aus dem gemeinsa-
men Evaluieren der Zusammenarbeit – gemeinsam bezieht hier 
ausdrücklich – alle Beteiligten ein, kann ein gemeinsames Handeln 
entstehen. Partizipation wird nur so als gut erlebt. Daher ist das 
Einbeziehen der Teams und seiner Mitglieder unabdingbar mit ei-
ner partizipativen Arbeitskultur innerhalb der pädagogischen Tä-
tigkeitsfelder verbunden. 

Gelebte Mitbestimmung
Die Praxis zeigt, dass mit der stärkeren Teilhabe auch stärkere 
Mitbestimmung gelebt werden muss. Nicht nur bezogen auf eine 
formalisierte Gewerkschaftsebene, welche in althergebrachtem 
Hierarchiedenken verhaftet ist. Dieses bezieht sich auch direkt auf 
die Organisation und Inhalte der Wissensvermittlung an Kinder, Ju-
gendliche und zu betreuenden Menschen. Doch zeigte bisher die 
Praxis, dass ein Umdenken bezogen auf Teilhabe zuerst auf Ebene 
der Führungskräfte beginnen muss und noch in den Kinderschuhen 
steckt. Sie haben die Schlüsselfunktionen inne und müssen neben 
Verantwortung auch Führung abgeben, wenn partizipative Struk-
turen gestärkt werden sollen. Denn: Menschen von heute wachsen 
immer stärker selbstbestimmt auf. Sie fordern geradezu eine Betei-
ligung an der Organisation des Arbeitsalltags. Dieser sich ändern-
den Arbeitswelt sind angepasste Rahmenbedingungen an die Seite 
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zu stellen. Dazu gehört neben einem oben erwähnten Fehler- und 
Erfahrungsmanagement  auch eine regelmäßige Evaluation durch 
Kinder, Jugendliche und zu betreuende Menschen. Diese Evaluati-
on muss direkten Bezug auf die Leistungen der Mitarbeiter*innen 
haben. Hier entstehen die wichtigsten Feedbackschleifen und hier 
wird der Alltag gemeinsam geplant und gelebt. Sowohl die Struktu-
ren der Einrichtungen selbst als auch die Trägerstrukturen sind be-
gleitend zu gestalten. Das bedeutet auch innerhalb der Ausbildung 
im Beruf der Erzieher*innen diese Formen der Mitsprache und Mit-
verantwortung zu üben und zu leben. 

Partizipation als Schwerpunkt innerhalb der Lehre
Mit einem Schwerpunkt Partizipation innerhalb der Ausbildung 
wird nicht nur den unterschiedlichen pädagogischen Strömungen 
und ihren Beteiligungsmodellen Raum gegeben, es wird auch Ver-
antwortung geübt und vermittelt. Zukünftige Arbeitgeber*innen 
mit hierarchischen Strukturen werden auf dem Arbeitsmarkt we-
niger erfolgreich um die gut ausgebildeten Fachkräfte werben kön-
nen, als jene, die sich den gesellschaftlichen Veränderungen und 
Notwendigkeiten stellen. Partizipation beginnt vor allem bei den 
Mitarbeiter*innen. Nur über ihren Einsatz lassen sich alle folgen-
den Partizipationsanforderungen umsetzen. 

Partizipative Pädagogik ist keine Theorie auf einem Blatt Papier 
mit Handlungsempfehlungen. Sie ist gelebte Teilhabe in den glei-
chen Facetten, wie uns auch das Leben begegnet. 
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Monika Ollig

Die Bundesregierung stärkt die 
frühe Beteiligung Betroffener bei der 
Gesetzgebung und politischen Initiativen

Die Bundesregierung beteiligt in vielen Fällen frühzeitig Betroffene 
bei der Erarbeitung politischer Programme und Regelungen. Dies 
hat sich in vielen Fällen bewährt. Dieser Artikel beschreibt aus Sicht 
der Autorin die Bestrebungen der Bundesregierung zur Stärkung der 
frühen Beteiligung Betroffener bei der Erarbeitung von politischen 
Programmen und Regelungsvorhaben. Er gibt einen Überblick über 
den Status quo und über eingeleitete Maßnahmen.

Einleitung
Zunehmende Komplexität des gesellschaftlichen Zusammenlebens, 
ständiger Wandel, neue gesellschaftliche Herausforderungen for-
dern auch die Gestalter*innen des politischen Willens bei ihrer Ar-
beit heraus. Eine der Hauptaufgaben von Bundesministerien ist es, 
Programme und Regelungen vorzubereiten, die das Zusammenle-
ben in Deutschland regeln, ordnen oder steuern. Solche Program-
me oder Vorschriften richten sich an Menschen, Unternehmen oder 
andere Akteure (zum Beispiel Ehrenamtliche) unserer pluralisti-
schen Gesellschaft und sollten auch für sie gemacht sein. 

Die frühzeitige Beteiligung Betroffener kann einen wertvollen Bei-
trag leisten bei der Erarbeitung von Regelungen, Programmen und 
politischen Initiativen. Sie kann beraten und macht politische Ent-
scheidungsprozesse transparenter. Das kann wiederum Akzeptanz 
und Vertrauen in das Rechtsetzungsverfahren und in die politi-
schen Institutionen stärken. Besonderen Stellenwert erhält dies in 
Zeiten wachsenden Misstrauens in staatliche Institutionen.  

Frühzeitigkeit
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Die Bundesregierung nutzt bereits eine Vielzahl von unterschied-
lichen Beteiligungsformaten. Dieser Artikel stellt aus Sicht der 
Autorin die Bestrebungen der Bundesregierung zur Stärkung der 
frühen Beteiligung Betroffener bei der Erarbeitung von politischen 
Initiativen, Programmen und Regelungsvorhaben dar. Er gibt einen 
Überblick über den Status quo und über eingeleitete Maßnahmen. 

Frühe Beteiligung Betroffener als Instrument besserer 
Rechtsetzung
In ihrem Arbeitsprogramm für bessere Rechtsetzung und Bürokra-
tieabbau 2018 bekennt sich die Bundesregierung zur Stärkung der 
frühen Beteiligung Betroffener bei politischen Initiativen und bei 
der Gesetzgebung. So heißt es unter Ziffer I Nr. 6: „Die Bundesre-
gierung berät bei geeigneten Vorhaben den Handlungsbedarf, ihr 
Verständnis der zugrundeliegenden Probleme und Lösungsansätze 
mit den Betroffenen, bevor Entwurfstexte im Detail ausgearbeitet 
und ausformuliert werden. Dabei stehen die praktischen Aspekte 
von Umsetzung und Vollzug sowie die Passgenauigkeit der ange-
strebten Maßnahmen für die betroffenen Zielgruppen im Vorder-
grund.“ 

Zudem hat sich die Bundesregierung in ihr „Pflichtenheft“ geschrie-
ben, die Erfahrungen mit den unterschiedlichen Ansätzen der Be-
teiligung Betroffener in der Frühphase von Politik- und Regelungs-
initiativen auszuwerten. Ziel ist es, Beispiele guter Praxis für eine 
frühzeitige Zusammenarbeit mit Betroffenen zu identifizieren, die 
der Wirksamkeit und Akzeptanz der Vorhaben dient. Auf Grundla-
ge guter Praxis können für geeignete Fälle gemeinsame Standards 
für die Bundesregierung entwickelt werden (Kabinettsbeschluss 
vom 12. Dezember 2018). 

Mindestanforderungen und Handlungsspielräume in 
der Praxis der Bundesministerien 
Schon jetzt berät die Bundesregierung in den jeweils zuständi-
gen Ministerien ihre Entwürfe bei Gesetzesvorhaben und politi-
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schen Initiativen mit den Betroffenen. So regelt die gemeinsame 
Geschäftsordnung der Bundesregierung (§§ 41, 47, 48 GGO) Min-
destanforderungen an die Beteiligung von Ländern, kommunalen 
Spitzenverbänden, Fachkreisen und Verbänden und die Unterrich-
tung anderer Stellen bei der Gesetzgebung. Darüber hinaus sehen 
spezialgesetzliche Regelungen für einzelne Bereiche Beteiligungen 
vor (z. B. Energierecht, §§ 12 ff EnWG, Beamtenrecht, §118 BBG 
oder Klimaschutzrecht, § 9 Abs. 3 KSG). Dabei haben die Ministe-
rien einen großen Handlungsspielraum, „wie“, „wann“, „wen“ oder 
„wie oft“ sie beteiligen. Die verfassungsmäßige Grenze verläuft dort, 
wo es zu einer Ungleichbehandlung oder Privilegierung Einzelner 
ohne angemessenen sachlichen Grund kommt. Politisch sollte Be-
teiligung dazu dienen, die Arbeit der politischen Mandatsträger*in-
nen (zum Beispiel Wahlkreisabgeordnete) klug zu ergänzen, um 
die parlamentarische Entscheidung möglichst gut vorzubereiten. 

Auch unabhängig von diesen Mindestanforderungen nutzen die 
Bundesministerien ihre Handlungsspielräume für zahlreiche For-
men der informellen Beteiligung. Die gewählten Beteiligungs-
formate variieren in Abhängigkeit von Thema, Komplexität oder 
Betroffenheit mit Blick auf Adressaten, Größe, Kosten oder auch 
Nutzung digitaler Möglichkeiten. 

Die Bundesregierung blickt auf mehr als einhundert Beteiligungen 
Betroffener bei der Gesetzgebung und bei politischen Initiativen. 
Folgende Beispiele seien genannt: 

•	 Die Dialoge des Bundeskanzleramtes „Gut Leben in Deutsch-
land“, „Warnhinweise zum Kleinanlegerschutz“ 

•	 Die Workshops zu bestimmten Lebenslagen im Anschluss an 
die Lebenslagenbefragung des Statistischen Bundesamtes 

•	 Das „Praktikernetzwerk“ des Bundesministeriums für Er-
nährung und Landwirtschaft

•	 Der „Dialog zum Klimaschutzplan 2050“ des Bundesministe-
riums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit

Verbesserung der 
Entscheidungs- und 

Planungsgrundlagen
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•	 Die „Denkfabrik Digitale Arbeitsgesellschaft“ des Bundesmi-
nisteriums für Arbeit und Soziales

•	 Die Plattform „Zukunftsfähige Energienetze“ oder die Beteili-
gung zur Handwerksordnung und anderer handwerksrecht-
licher Vorschriften des Bundesministeriums für Wirtschaft

•	 Das Planspiel zur Städtebaurechtsnovelle oder der Dialog 
zu „Grün in der Stadt“ des Bundesministeriums für Inneres, 
Bauen und Heimat 

•	 Der Dialog zum „Notfallsanitätergesetz“ des Bundesministe-
riums für Gesundheit

•	 Die „Arbeitsgruppe zur Mietspiegelreform“ oder die „Lizen-
zierungsplattform“ des Bundesministeriums für Verbrau-
cherschutz und Justiz 

•	 Der Dialog zur „Modernisierung der Kinder und Jugendhilfe“ 
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend 

Zu erkennen ist ein breites Spektrum unterschiedlicher Betei-
ligungsformate: So werden kleinere Formate wie Workshops, 
Gesprächskreise oder runde Tische eingesetzt, umfangreichere 
Formate wie Bündnisse, Netzwerke, Plattformen oder Veranstal-
tungsreihen sowie recht große und komplexe Dialogformate wie 
per Zufall ausgewählte und eingeladene Bürgerdialoge und Groß-
veranstaltungen an mehreren Orten ergänzt durch Online-Platt-
formen. Die Beteiligungen unterscheiden sich in Aufwand, Kosten 
und Größe. Ein Zusammenhang zwischen der Komplexität des zu 
regelnden Themenkreises und des damit einhergehenden Wis-
sensbedarfs zu dem jeweiligen gewählten Beteiligungsformat ist 
ebenso erkennbar, wie unterschiedliche Beteiligungskulturen in 
den Ressorts. 

Einen Überblick über Beteiligungen des Bundes gibt die Website 
der Bundesregierung „Beteiligungen auf Bundesebene“.1 

Breites Spektrum 
der Formate
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Nutzen der frühen Beteiligung Betroffener 
Die frühzeitige Beteiligung Betroffener kann einen wertvollen Bei-
trag bei der Erarbeitung von Regelungen, Programmen und poli-
tischen Initiativen leisten. Sie kann die Gestaltenden beraten, ggf. 
eine Wissenslücke schließen und den Erkenntnishorizont derje-
nigen erweitern, die Regelungen und Programme vorbereiten. Sie 
erhalten die Möglichkeit, ihre Ausarbeitungen und Überlegungen 
hinsichtlich Passgenauigkeit, Wirksamkeit und Lebensrealität (Re-
alitätscheck) frühzeitig zu prüfen. Gleichzeitig machen sie ihre 
Überlegungen frühzeitig transparent, zu einem Zeitpunkt zu dem 
noch Änderungen möglich sind. Im Ergebnis kann dies die Akzep-
tanz und das Vertrauen in das Rechtsetzungsverfahren und in die 
politischen Institutionen stärken. Besonderen Stellenwert erhält 
dies in Zeiten wachsenden Misstrauens in staatliche Institutionen.  

Erfahrungen der Ministerien mit Beteiligung 
Betroffener 
Die Erfahrungen mit beziehungsweise die Resonanz auf durchge-
führte Beteiligungen der Bundesministerien ist einer Auswertung 
der Autorin zufolge unterschiedlich: So werden teilweise Zweifel 
an dem Mehrwert der Beteiligung geäußert, ebenso Befürchtun-
gen, dass die wirtschaftlich Hauptbetroffenen über ein erhebliches 
Blockadepotential verfügen oder inhaltlich dominieren könnten. 
Zentraler erscheinen aber knappe Ressourcen, überwiegend Zeit 
und oftmals hoher politischer Druck.

Demgegenüber stehen positive Erfahrungen, wie „Ohne die Betei-
ligung wäre es wohl nicht gelungen“, einen Entwurf „zu schaffen, 
den der Markt wohlwollend annimmt“ oder „Viele, teils schwierige 
Themen konnten so bereits im Vorfeld der Abstimmung des Refe-
rentenentwurfs geklärt werden“ oder das hat „dazu geführt, dass 
dieses Gesetzgebungsverfahren weitgehend problemlos den Bun-
destag und den Bundesrat passiert hat.“

Vertrauensbildung
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Die Resonanz derjenigen, die in einen Dialog der Bundesregie-
rung einbezogen wurden, ist überwiegend positiv. Das zeigt auch 
die Evaluierung der Bürgerbeteiligung zum Klimaschutzplan 2050 
(Bertelsmann Stiftung 2017). In dieser Evaluierung wird deutlich, 
dass für den Erfolg eines Dialoges wichtig ist, diesen gut zu gestal-
ten. Wesentliche Erfolgsfaktoren dafür sind: ein gutes Erwartungs-
management, ein Dialog auf Augenhöhe und ein Feedback. Weite-
re Maßgaben für eine gute Dialoggestaltung ergeben sich aus den 
Leitlinien für gute Bürgerbeteiligung des BMU (2018). 

Strategie zur Stärkung der Beteiligung Betroffener auf 
Bundesebene
Ein intensiver ressortübergreifender Erfahrungsaustausch im Bun-
deskanzleramt Anfang 2019 zeigte mögliche Elemente einer Stra-
tegie zur Stärkung der Beteiligung Betroffener auf Bundesebene. 
Wertvolle Impulsreferate gaben Prof. Dr. Moreen Heine, Professo-
rin für E-Government und Open Data Ecosystems an der Universi-
tät zu Lübeck, Dr. Jörg Mayer-Ries, Referatsleiter Nachhaltige Ent-
wicklung und Bürgerbeteiligung im BMU und Ulrich Arndt, Leiter 
der Stabsstelle der Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbe-
teiligung, Staatsministerium Baden-Württemberg.

Hierbei wurde deutlich, dass zunächst ein gutes Zusammenspiel 
von politischem Willen, Ressortverantwortung und Beteiligungs-
kultur in den jeweiligen Häusern wichtig ist. Grundlage dafür ist 
zudem ein klar definierter politischer Auftrag, Rückhalt in der Lei-
tung und Eigenverantwortung der Ressorts sowie Bereitstellung 
von Ressourcen. Eine entsprechende Strategie könnte auf drei Säu-
len aufbauen: 

1.	 Zentrale Unterstützung auf politischer Ebene: Die erste 
Säule einer möglichen Strategie wäre: Die politische Leitung 
positioniert sich klar für frühe Beteiligung Betroffener und 
wirkt darauf hin, dass die Ministerien diese rechtzeitig in 
die Arbeitsplanung einbeziehen. Mögliche Kernbotschaften 
der jeweiligen Hausleitung könnten sein: Beteiligung ist we-

Erfahrungsaustausch
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sentlich für „bessere“ Rechtsetzung. Beteiligung ermöglicht 
einen Erkenntnisgewinn und das Verständnis der Realitäten 
der Regelungsadressaten beziehungsweise Betroffenen. Be-
teiligung stärkt das Vertrauen in das Arbeiten unserer Mi-
nisterien und stärkt unsere Glaubwürdigkeit und den Erfolg 
unserer politisch gewollten Maßnahmen sowie Gesetze. Be-
teiligung macht unser Regierungshandeln transparenter und 
nachvollziehbar. 

2.	 Zentrale Unterstützung auf Fachebene durch das Bun-
deskanzleramt: Zweite Säule der Strategie zur Stärkung 
der Beteiligung könnte ein gezielter Kompetenzaufbau in 
den Ministerien sein. Hierfür sollten die Ressorts zunächst 
von den Erfahrungen gut gelaufener Beteiligungen (Best 
Practice) anderer lernen. Dazu beitragen könnte, das Erfah-
rungswissen an einer zentralen Stelle zu bündeln. Diese zen-
trale Stelle sollte das Wissen koordinieren und weitertragen 
(beispielsweise über ein Netzwerk von Erfahrungsträger*in-
nen, Beratung oder Fortbildung). Das Bundeskanzleramt hat 
2019 eine zentrale Stelle in diesem Sinne im Referat „Bessere 
Rechtsetzung; Bürokratieabbau“ der Abteilung „Politische 
Planung, Innovation und Digitalpolitik, Strategische IT-Steue-
rung“ geschaffen. Diese bietet den Ressorts eine Sprechstun-
de für die fachliche und strategische Beratung an, steuert den 
Erfahrungsaustausch unter den Ministerien und plant Infor-
mationsveranstaltungen. In 2021 ist zudem der Beginn einer 
Fort- und Weiterbildung für die Ressorts in der Bundesaka-
demie für öffentliche Verwaltung geplant. 

3.	 Dezentrale Strategien in Eigenverantwortung der Res-
sorts: Eine dritte Säule wäre das eigenverantwortliche Han-
deln der Ressorts. Dem liegt das Ressortprinzip zu Grunde, 
nach dem jede/r Minister/in ihren oder seinen Aufgabenbe-
reich in eigener Verantwortung regelt. So sollte auch jedes 
Ressort eigene institutionelle Voraussetzungen für die Stär-
kung der Beteiligung implementieren. Hierzu kann auf das 
vorbildliche Vorgehen des BMU hingewiesen werden. Das 
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BMU hatte 2012 eine eigene Referatseinheit für Bürgerbetei-
ligung geschaffen und die Aufgaben dafür im Geschäftsver-
teilungsplan konkretisiert. Es hat Personal und Haushalts-
mittel bereitgestellt und einen Leitfaden für gute Beteiligung 
im BMU nicht nur entwickelt, sondern auch in der eigenen 
Geschäftsordnung verankert. Das Referat unterstützt die 
Fachreferate im BMU bei der Planung und Durchführung von 
Beteiligung, ist im Intranet des BMU präsent und bietet hau-
sinterne Schulungen sowie Beratungen an. Darüber hinaus 
pflegt es eine eigene Website.2

Drei Empfehlungen für ressorteigene Strategien zur 
Stärkung der Beteiligung 
Abschließend ergab der ressortübergreifende Erfahrungsaustausch 
folgende drei Empfehlungen an die Ressorts zur strategischen Stär-
kung der Beteiligung: Zunächst scheint es wichtig zu sein, dass je-
des Ressort seinen politischen Willen zu mehr Beteiligung sichtbar 
macht. Hier könnte die Hausleitung zum Beispiel einen Auftrag an 
das Haus formulieren und dafür sorgen, dass dieser Auftrag auch 
sichtbar ist und ernst genommen wird. Dabei sollte der Nutzen der 
frühen Beteiligung Betroffener klar kommuniziert werden. Dies 
kann zu geeigneten Anlässen geschehen, zum Beispiel Klausurta-
gungen der Leitung, Jahresversammlung, Hausmitteilung, Intranet 
etc. Auch nach außen sollten Wille und Auftrag klar kommuniziert 
werden: Mögliche Anlässe wären hierfür Reden des oder der Mi-
nister/in, Artikel oder Interviews der Leitung. Ebenso kann es auf 
der Website des Ministeriums postuliert werden. Verantwortliche 
auf Leitungsebene sollten benannt und sichtbar sein. Möglich ist 
eine dialogische Erarbeitung eigener Beteiligungsstrategien. Das 
kann wiederum die Akzeptanz und Wirksamkeit der Strategie bei 
der Umsetzung befördern. Hierbei kann sich das Ressort an den 
Leitlinien eines Beschlusses der zuständigen Staatssekretär*innen 
orientieren oder auch an guten Beispielen anderer Ressorts, die als 
Vorreiter fungieren (zum Beispiel BMU s. o.).

Anforderung an 
Leitungsebene
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Darüber hinaus sollten die Ministerien institutionelle Voraus-
setzungen schaffen. Möglich wäre es, in Ergänzung der zentralen 
Struktur, dezentrale Beauftragte für Beteiligung (Kompetenzstelle/
zust. Referat/Methodenkompetenzen) in dem jeweiligen Ministeri-
um zu installieren. Diese könnten sich wiederum mit den Ansprech-
partner*innen der anderen Ressorts und des Bundeskanzleramtes 
vernetzen und so einen Erfahrungs- und Wissensaustausch bei-
spielsweise zu Best Practices sicherstellen. Neben der Koordinie-
rung könnte diese Stelle auch Rahmenverträge gestalten und als 
Dienstleister ins Haus fungieren (beispielsweise Beratung zum 
richtigen Format). 

Schließlich sollten die Ministerien auch dezentral Kompetenz auf-
bauen. Dafür sollte jedes Ressorts eigene Strukturen nutzen und 
pflegen, zum Beispiel ressortspezifische Best Practice, Checkliste 

Politischer Wille
Auftrag klarstellen
Verantwortliche benennen
Beteiligungsstrategie

Kompetenzaufbau
Schulungen
(u.a. Führungskräfte)
Best Practice
Teams, Hospitationen

Institutionelle
Verankerung
Zentrale Stelle Beteil.
Vernetzung
Ressourcen (finanziell)
GVPI, GO

Abbildung 1:	 Empfehlungen für ressorteigene Strategien zur Stärkung der Beteiligung

Institutionelle 
Voraussetzungen

Dezentrale 
Kompetenzen
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und Leitlinien. Neben individueller Beratung und Projektbeglei-
tung bieten sich Hospitationen an. Wichtig ist hier auch, Methoden-
kompetenz zu stärken (zum Beispiel Moderation). 

Fazit
Bei der Stärkung der frühen Beteiligung Betroffener auf Bundese-
bene müssen zentrale und dezentrale Strukturen klug zusammen-
wirken. Wichtig ist neben dem klar kommunizierten politischen 
Willen eine Verankerung und Umsetzung in den jeweiligen Res-
sorts. Führungskräfte sind gefordert, Prioritäten sichtbar zu setzen 
und Freiraum für die Umsetzung zu schaffen sowie Ressourcen be-
reit zu stellen. So wie Albert Camus sagt: “Wer etwas will, findet 
Wege, wer nicht will, findet Gründe.” 
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Anmerkungen
1 Siehe unter: unter https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/
gesetzgebungsverfahren-beteiligung.
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Jörg Sommer

Parteien und Bürgerbeteiligung: 
Konkurrenz, Instrument oder ein großes 
Missverständnis?

Unsere Demokratie steht unter Druck. Legitimation und Akzeptanz 
repräsentativer Institutionen sind gesunken. Neue Formate der po-
litischen Teilhabe jenseits von Wahlen sind als Antwort darauf ent-
standen. Doch welche Relevanz haben sie für unsere politischen Par-
teien, die im politischen System der Bundesrepublik Deutschland eine 
im internationalen Vergleich außergewöhnlich starke Rolle haben?

Wir leben in der Phase großer gesellschaftlicher Umbrüche. Die 
Große Transformation zu einer ökologischen, gerechten und de-
mokratischen Zukunft hat begonnen. Und sie ist ergebnisoffen. Die 
Herausforderungen des Klimawandels und zunehmend begrenzter 
Ressourcen erzwingen neue Formen des wirtschaftlichen Handelns 
und der sozialen Sicherung. 

Doch die Demokratie ist unter Druck. Weltweit. Unabhängig davon, 
wie die konkreten Systeme im Detail ausgestaltet sind. Die Grün-
de dafür sind komplex. Sie haben etwas mit Digitalisierung zu tun, 
mit Vertrauensverlusten, mit dem „politischen Autismus“ der Eliten 
(Dahrendorf), mit Individualisierung, Globalisierung, von den Un-
sicherheiten der Moderne ausgelösten Ängsten und vielem mehr.

Auch das im internationalen Vergleich nach wie vor besonders sta-
bile politische System der Bundesrepublik Deutschland zeigt Ero-
sionserscheinungen. Die klassischen Volksparteien verlieren an 
Bindungskraft, die Wahlbeteiligung ist rückläufig, das Vertrauen in 
die Regelungskraft der Politik sinkt. Während repräsentative Syste-
me in der Kritik stehen, findet die Forderung nach Formen direkter 
Demokratie und plebiszitären Elementen wachsende Zustimmung 
(Kleinert 2012).

Erosion der 
Demokratie
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Erosion unseres Parteiensystems
Hinzu kommen neue autoritär-nationalistische Bewegungen, die 
sich als Parteien formieren, wie in unserem Land die sogenannte 
Alternative für Deutschland (AfD), die mit Vorurteilen, Ausgren-
zungen und des Abstreitens unbequemer Fakten Stimmungen ge-
gen eine rationale Willensbildung betreibt. In den Medien wird die-
ses Vorgehen als „Populismus“ bezeichnet, tatsächlich ist es aber 
ein Angriff auf die Prinzipien der Demokratie.

Vor diesem Hintergrund sinkt das Vertrauen in die Leistungsfähig-
keit der repräsentativen Demokratie. Das belegen zahlreiche Unter-
suchungen. Rückläufige Wahlbeteiligungen und Mitgliederzahlen 
in den Volksparteien lassen politische Erosionsprozesse erkennen. 
Generell ist das Misstrauen gegenüber der Politik gewachsen – so-
wohl gegenüber dem Stillstand als auch bezüglich der Angebote, 
die sie macht (Scheer 1995).

Bislang fällt es den politischen Eliten jedoch schwer, sich auf diese 
neuen Herausforderungen einzustellen, obwohl das der Schlüssel 
für eine zukunftsfähige und gesellschaftlich breit akzeptierte Poli-
tik ist. Beides – die Qualität der Demokratie und der Konsens in der 
Gesellschaft – stehen in einem Zusammenhang.

Vor diesem Hintergrund hat eine Forschungsgruppe des Berlin In-
stitut für Partizipation im Juli 2021 die aktuellen Positionen der im 
19. Bundestag vertretenen Parteien recherchiert und vergleichend 
ausgewertet. Berücksichtigung fanden dabei insbesondere die ak-
tuellen Wahlprogramme zur Bundestagswahl 2021, Anträge aus 
der 19. Legislaturperiode sowie Äußerungen und Beiträge promi-
nenter Parteivertreter*innen in den Medien.

Wenig Bewegung in der Sicht der Parteien auf 
Beteiligung
Insgesamt war das Ergebnis ernüchternd. Anders als in der Beteili-
gungspraxis ist bei den politischen Parteien kaum eine öffentliche 
Rezeption der demokratischen Herausforderungen zu erkennen. 

Wachsendes 
Misstrauen

Analyse der  
Parteipositionen
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Zahlreiche Äußerungen und Dokumente belegen, dass die Konzen-
tration überwiegend nach wie vor auf die repräsentativen Struktu-
ren der Willensbildung gerichtet ist. Bürgerbeteiligung wird wahl-
weise als Konkurrenz, als Instrument zur Akzeptanzbeschaffung 
oder als lästiges Übel betrachtet.

Die Regierungskoalition war 2017 mit dem offiziellen Anspruch 
gestartet, die Probleme der Demokratie in einer unabhängigen Ex-
pertenkommission aufarbeiten zu lassen – nach jahrelanger Ver-
lagerung der Verantwortung zwischen Innenministerium, Parla-
ment und Kanzleramt blieb es letztlich bei der Willensbekundung. 
Einen deutlichen Impuls konnte lediglich die Initiative von Mehr 
Demokratie e.V. und anderen Akteur*innen für eine Etablierung 
von Bürgerräten als neue Form partizipativer Politikberatung aus-
lösen. Trotz herausragender Beteiligung einiger konservativer Po-
litiker (insbesondere in Person von Bundestagspräsident Wolfgang 
Schäuble) bleib es jedoch zunächst bei einem Pilotprojekt zum 
Ende der Legislaturperiode. Ob und in welcher Form daraus wei-
tere Impulse zu mehr Beteiligung entstehen, bleibt offen. Lediglich 
die Grünen versuchten, die Bürgerräte zu forcieren, die SPD entwi-
ckelte über ihre Friedrich-Ebert-Stiftung ein alternatives Konzept 
(Geißel/Jung 2020), die anderen Parteien hielten sich mit Ausnah-
me der AfD eher bedeckt. Letztere konnte sich insbesondere für die 
mit Bürgerräten verknüpften aleatorischen („Zufallsbürger“) Ele-
mente begeistern und sich in den Formaten geschickt positionie-
ren. So erhielt bei der Abschlussveranstaltung des ersten Bürgerra-
tes „Demokratie“ der AfD-Vertreter auf dem Podium immer wieder 
den stärksten Applaus für seine Aussagen.

Doch betrachten wir zunächst einmal die Positionen der einzelnen 
Parteien:

CDU/CSU: fest im parlamentarischen Denken 
verankert
Für die CDU ist die Priorität der repräsentativen politischen Wil-
lensbildung fester Bestandteil ihrer Genetik, obwohl gerade kom-

Fokus auf 
repräsentative 

Strukturen

Bürgerräte: Impuls 
und Experiment
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munale Funktionäre dieser Partei in besonderem Maße in Vereinen 
und anderen ehrenamtlichen Strukturen intensiv und kontinuier-
lich aktiv sind. Dies ist mit ein Grund dafür, dass in vielen öffentli-
chen Papieren und Beschlüssen der Fokus auf „Ehrenamt“ gerichtet 
wird, welches oft mit „Engagement“ und „Beteiligung“ gleichgesetzt 
wird. Deshalb verbuchen CDU und CSU Initiativen zu mehr lokaler 
politsicher Teilhabe unter „Ehrenamtsförderung“. 

Das von der CSU geführte Bundesinnenministerium, eigentlich 
für Demokratiefragen zuständig, glänzte dann in der vergangenen 
Legislaturperiode auch mit nahezu vollständiger Initiativlosigkeit 
was den Ausbau von Beteiligungsstrukturen in Deutschland an-
ging. Große Skepsis herrscht auch gegenüber dem neuen Format 
„Bürgerrat“. So sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus-Peter 
Willsch gegenüber abgeordnetenwatch: „Wir brauchen keine Räte, 
in denen selbsternannte Gutmenschen ihren Fantasien freien Lauf 
lassen“ (abgeordnetenwatch 2020).

Allerdings wäre es für seinen Fraktionskollegen Thorsten Frei „ei-
nen Versuch wert, das in Deutschland bewährte Modell der reprä-
sentativen Demokratie auf Bundesebene mit deliberativen Elemen-
ten anzureichern“ (Bürgerrat 2020b). Frei war vor seiner Wahl in 
den Bundestag Oberbürgermeister in Donaueschingen. Ein ähnli-
ches Muster zieht sich durch nahezu alle Parteien: Politiker*innen 
mit ausgeprägter kommunalpolitischer Erfahrung stehen der Be-
teiligung meist aufgeschlossener gegenüber als ihre Kolleg*innen.

Die Positionierung der beiden christlichen-konservativen Parteien 
schlägt sich entsprechend in ihrem Wahlprogramm zur Bundes-
tagswahl 2021 nieder: „Bürgerbeteiligung“ wird dort lediglich ein 
einziges Mal erwähnt – und auch dann scheint es sich um eine sehr 
spezifische Sicht auf Beteiligung zu handeln:

„Wir wollen eine frühe Bürgerbeteiligung. Gerade digitalisierte 
Verfahren bieten hierfür enorme Potenziale. Das haben die diver-
sen Hackathons im vergangenen und in diesem Jahr gezeigt. Bürger 
haben dabei konkret an Lösungsvorschlägen mitgearbeitet. Diese 

Fokus auf Ehrenamt
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Art der Bürgerbeteiligung wollen wir gezielt fördern und in der 
Verwaltungspraxis nachhaltig etablieren“ (S. 100f.).

Bezeichnend ist, dass der Begriff „Ehrenamt“ gleich 24-mal im Pro-
gramm Erwähnung findet. Bei CDU und CSU ist also bislang wenig 
bzw. nur bei einzelnen Akteur*innen Begeisterung für echte, wirk-
same Deliberationsformate zu finden.

SPD: Fokus auf Breite Beteiligung und Kommunen
Inhomogen stellt sich die Situation auch in der SPD dar. Als einzige 
Partei mit einer AG „Demokratie“ in der Bundestagsfraktion hat sie 
ein von dieser entwickeltes umfassendes Grundlagendokument zur 
Bürgerbeteiligung beschlossen. Auch dieses offenbart noch nötige 
Klärungsprozesse, so wird zum Beispiel immer wieder Bürger- mit 
Stakeholderbeteiligung gleichgesetzt oder vermischt. 

Allerdings gibt es ein klares Bekenntnis zu qualitativ Guter Beteili-
gung und die Mahnung, Bürger*innen mit besonders schwierigen 
Zugängen zur Teilhabe ganz besonders im Blick zu haben. Die Frak-
tion fordert ein eigenes Beteiligungsformat auf Bundesebene mit 
großer Ähnlichkeit zu den Bürgerräten und macht konkrete Vor-
schläge, wie dieses dauerhaft wirksam in Gesetzgebungsprozesse 
eingebunden werden kann – ein deutlicher Mehrwert zu dem ers-
ten, weitgehend unverbindlichen Bürgerrats-Experiment des Bun-
destags.

Ergänzend fordert die SPD ein nationales „Kompetenzzentrum 
Bürgerbeteiligung“, das Parlament und Ministerien beraten und als 
Treiber für mehr Beteiligung aktiv sein soll.

Im eigentlichen Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2021 sind 
die Forderungen der Fraktion eher in Form pauschaler Ansprü-
che eingegangen. So schreibt die SPD darin unter anderem: „Neue 
Akzeptanz und neue Begeisterung sowie neuer Respekt für demo-
kratische Institutionen entstehen durch mehr Transparenz und Be-
teiligung“ (S. 4). Und an anderer Stelle: „Wir wollen vorausschau-
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ender, wirksamer, agiler und nachhaltiger regieren und dabei mehr 
Transparenz, mehr Beteiligung, mehr Demokratie wagen“ (S. 25).

Zudem will sie „Impulse durch kluge Spielregeln, die soziale und 
technische Innovationen hervorbringen, durch Förderung von 
Forschung, massive und stetige Investitionen in eine moderne In-
frastruktur, durch aktive Förderung der Regionen im Wandel und 
durch Beteiligung der Bürger*innen im Allgemeinen und der Be-
schäftigten im Besonderen“ (S. 4).

Ein grundsätzliches Bekenntnis zu mehr Bürgerbeteiligung ist also 
vorhanden, im Konkreten bleibt die Beschlusslage der Partei aller-
dings bislang Antworten schuldig. Angesichts des beschlossenen 
Fraktionspapiers ist hier jedoch eine gewisse Dynamik in der kom-
menden Legislaturperiode zu erwarten.

Bündnis 90/Die Grünen: Fokus auf Bürgerräte
Imperative Mandate und direktdemokratische Entscheidungen ge-
hörten in der Gründungsphase der Grünen zu ihrem unverwech-
selbaren Markenkern. Erstere erodierten nach dem erstmaligen 
Einzug in den Bundestag binnen weniger Jahre, die Orientierung 
auf mehr direkte Demokratie blieb allerdings bis heute erhalten. 
Die positiven Erfahrungen, die die Grünen in Baden-Württemberg, 
dem ersten und bislang einzigen Bundesland, in dem sie den Regie-
rungschef stellen, mit Formen der Bürgerbeteiligung machten so-
wie die enge Zusammenarbeit mit Mehr Demokratie e.V. und deren 
Eintreten für bundesweite Bürgerräte führten in jüngster Zeit zu 
einer Neujustierung der Programmatik. Direktdemokratische For-
derungen wurde geschliffen, Bürgerräte als neues Universalformat 
programmatisch veranlagt und auch im Bundestag (vergeblich) be-
antragt. Dabei liegt der Schwerpunkt auf die Erstellung „repräsen-
tativer“ Bürgerpanels mit Zufallsauswahl, Betroffenenbeteiligung 
liegt eher weniger im Fokus. Ähnlich wie die SPD fordern die Grü-
nen ein „Büro für Beteiligung“ beim Deutschen Bundestag sowie als 
Treiber eine „Position innerhalb der Bundesregierung“, ähnlich der 
außerordentlich erfolgreichen grünen Staatsrätin für Beteiligung 
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in Baden-Württemberg. In Ihrem Wahlprogramm formulieren die 
Grünen denn auch ein klares Bekenntnis zu einer neu aufgestellten, 
partizipativeren Demokratie:

„Wir möchten … das Verhältnis von Regierung, Parlament und 
Bürger*innen neu begründen: starke Parlamente und Abgeordne-
te, neue Formen der Beteiligung, etwa über Bürger*innenräte, die 
frühe Einbeziehung von Bürger*innen bei Planungsprozessen, die 
transparente Einbeziehung der demokratischen Zivilgesellschaft 
und wissenschaftlicher Fakten“ (S. 256).

Auch auf operativer Ebene setzen sie im Wahlprogramm in mehre-
ren Handlungsfeldern auf mehr Beteiligung, so zum Beispiel beim 
Netzausbau („Zentral ist eine frühzeitige Bürger*innenbeteiligung“ 
(S. 26)), bei den Kinderrechten („Kinder … haben ein Recht auf be-
sonderen Schutz, Förderung und Beteiligung“ (S. 97)) und der Digi-
talisierung („Mit mehr barrierefreien E-Government-Dienstleistun-
gen, sicheren digitalen Beteiligungsformaten im Planungsrecht und 
Open Government wollen wir unsere Verwaltung modernisieren 
und unnötige Bürokratie wie Schriftformerfordernisse abbauen“ 
(S. 163)).

Das Bekenntnis zu den Bürgerräten ist klar, umfassend und zudem 
in Kombination mit direktdemokratischen Elementen gedacht: 
„Mit Bürger*innenräten schaffen wir die Möglichkeit, bei ausge-
wählten Themen die Alltagsexpertise von Bürger*innen direkter in 
die Gesetzgebung einfließen zu lassen. Auf Initiative der Regierung, 
des Parlaments oder eines Bürger*innenbegehrens beraten zufäl-
lig ausgewählte Bürger*innen in einem festgelegten Zeitraum über 
eine konkrete Fragestellung“ (S. 178). 

FDP: schneller, digitaler – wenn es sein muss, auch 
partizipativer
Sehr viel knapper fällt die Positionierung der Liberalen zur Betei-
ligung aus. Hier hat sie in der aktuellen Programmatik eine aus-
schließlich operative, akzeptanzfördernde Funktion: „Wir Freie De-
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mokraten wollen die Akzeptanz der Energiewende vor Ort durch 
frühzeitige Bürgerbeteiligung, einen klugen Ausgleich mit Anwoh-
nern und transparente rechtsstaatliche Verfahren stärken“ (S. 60).

Vor allem soll Beteiligung dabei helfen, Planungsverfahren zu be-
schleunigen, eine Kernforderung liberaler Strukturpolitik: „Da-
her wollen wir alle Planungsverfahren beschleunigen, indem wir 
Verfahren straffen und Doppeluntersuchungen abschaffen, die 
Möglichkeiten der Digitalisierung in allen Bereichen der Planung 
nutzen und eine frühzeitige und umfassende Bürgerbeteiligung si-
cherstellen“ (S. 23).

Mehr bzw. umfassendere Positionen zu Bürgerbeteiligung gibt es 
aktuell bei der FDP nicht, erstaunlich für eine freiheitlich-liberale 
Partei ist, dass es keine programmatischen Äußerungen zum Zu-
sammenhang von politischer Teilhabe und Stärkung der Demokra-
tie gibt.

Die LINKE: klassisches Konzept der 
Interessenvertretung
Für die Linke steht insbesondere die Direkte Demokratie im Mit-
telpunkt ihrer Teilhabeforderungen. Konzeptionell ist die Linke in 
Beteiligungsfragen eher schwach aufgestellt. Sie macht program-
matisch zum Beispiel keinen Unterschied zwischen Bürger- und 
Stakeholderbeteiligung und sieht diese explizit als Gegengewicht 
zu „Wirtschaftslobbyisten“. 

Bürgerräte haben bei ihr vor allem den Charakter eines Kampag-
nenformates, so formulierte die Parteivorsitzende Katja Kipping 
2020 zu einem bewusst zivilgesellschaftlich initiierten Klima-Bür-
gerrat: „Einen Klima-Bürgerrat befürworten wir. Denn die Klima-
veränderungen betreffen alle und alle unterschiedlich“ (Bürgerrat 
2020a). Als Beteiligungsangebot der Politik werden Bürgerräte 
eher nicht gesehen, dort wird explizit eines der ältesten Formate 
aus den 70er Jahren gefordert: die „Planungszelle“.
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Mehr politische Teilhabe ist der Linken zweifellos wichtig, sie kon-
zentriert sich dabei aber eher auf die betriebliche Mitbestimmung 
durch klassische Betriebsratsstrukturen und außerhalb der Wirt-
schaft auf direktdemokratische, von unten initiierte Formate:

„Demokratie ist mehr als alle vier Jahre seine Stimme abzugeben. 
Dafür müssen auf allen Ebenen und in allen Bereichen – europäi-
sche, internationale wie kommunale Ebene bis hin zum Betrieb, zur 
Wirtschaft in der Kommune – Möglichkeiten für mehr Mitbestim-
mung und Beteiligung geschaffen werden. … Deshalb fordert DIE 
LINKE seit Jahren, dass Volksinitiativen, Volksbegehren und Volks-
entscheide auch auf Bundesebene möglich sein müssen“ (S. 123).

AfD: Das Volk weiß es besser
Eine auch in Fragen der Beteiligung exklusive Position hat – kaum 
überraschend – die AfD. Sie fordert nicht weniger als ein komplette 
Reform des repräsentativen Systems und eine Einführung der Di-
rekten Demokratie nach dem „Schweizer Modell“. Hier hat sie sogar 
einen vollständigen Gesetzesentwurf zur Einführung der Direkten 
Demokratie auf Bundesebene vorgelegt. Klassische „Bürgerbetei-
ligung“ wird in ihrem Wahlprogramm kein einziges Mal erwähnt, 
stattdessen ist die „Einführung von Volksabstimmungen nach 
Schweizer Modell […] für die AfD nicht verhandelbarer Inhalt jegli-
cher Koalitionsvereinbarungen“ (S. 13). 

Und weiter: „Wir vertrauen nicht mehr darauf, dass Regierungen 
und Parlamente zu Währungskrisen, Migration, Islamisierung oder 
zur Energiewende tragfähige Lösungen finden. Das Volk als Souve-
rän muss in direkter Mitbestimmung Träger solcher schicksalhaf-
ten Entscheidungen sein“ (S. 14).

Die Verknüpfung von Volksabstimmungen mit den politischen 
Kernthemen der AfD wie  Eurokritik, Kulturkampf und Migrations-
abwehr basiert auf der These, dass die „politischen Eliten“ in Po-
litik, Medien und Wirtschaft gegen das Volk entscheiden würden 
und diesem der „gesunde Volkswille“ entgegenstünde, der sich in 
direktdemokratischen Abstimmungen durchsetzen würde. Gesell-

Schweiz als Vorbild
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schaftliche Spaltung und Delegitimierung demokratischer Instituti-
onen wären eine mögliche – und möglicherweise nicht ungewollte 
– Folge.

Die Positionierung der Parteien in der Vielfältigen 
Demokratie
Wir haben gesehen, dass die Positionen der Parteien zu Bürger-
beteiligung insgesamt durchaus erkennbar unterschiedlich, wenn 
auch teilweise erstaunlich unpräzise sind. Entsprechend spannend 
ist natürlich die Sichtweise der Parteien auf die anderen beiden 
Säulen der Vielfältigen Demokratie: klassisch repräsentative Struk-
turen und direktdemokratische Elemente. Das Modell der Vielfäl-
tigen Demokratie erläutert die Allianz Vielfältige Demokratie in 
ihrer 2017 veröffentlichen Broschüre „Mitreden, Mitgestalten, Mi-
tentscheiden“ so:

Die klassische repräsentative Säule wird dabei ergänzt durch di-
rektdemokratische Volks- und Bürgerentscheide, wie sie im föde-
ralen System Deutschlands in unterschiedlicher Ausprägung defi-
niert sind. Diese ermöglichen rechtlich bindende Abstimmungen 
über einzelne Sachfragen und können so gesellschaftliche Debatten 
in politisch umsetzbare Entscheidungen übersetzen. Dabei unter-
liegen sie jedoch auch immer dem Risiko, zu einer gesellschaftli-
chen Spaltung beizutragen, insbesondere dann, wenn die Entschei-
dungen knapp ausfallen. 

Demgegenüber ergänzen dialogische Elemente der Bürgerbeteili-
gung die politische Willensbildung. Sie sind weniger auf verbind-
liche Ergebnisse fokussiert, sondern stellen Dialog und Einverneh-
men in den Mittelpunkt.

Das Konzept der Vielfältigen Demokratie geht davon aus, dass ein 
erfolgreiches Zusammenspiel aller drei Säulen die Resilienz des po-
litischen Systems erhöht und in einer immer diverser werdenden 
Gesellschaft die entsprechenden Angebote zur politischen Teilhabe 
realisieren kann.

Zögerliche 
Positionierung
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Wie aber verorten sich aktuell die politischen Parteien in diesem 
System der Vielfältigen Demokratie?

Der Fokus der CDU/CSU liegt, wie wir wegsehen haben, entschieden 
auf der repräsentativen Säule. Direktdemokratischen Entscheidun-
gen steht die Partie sehr skeptisch und zurückhaltend gegenüber. 
Sie befürchtet, dass diese die Erosion der parlamentarischen Poli-
tik weiter befördern und die gesellschaftliche Spaltung vorantrei-

Abbildung 1:	 Funktionslogiken demokratischer Beteiligung, Quelle: Allianz Vielfältige Demokratie 
2017: 6
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ben könnte. Dialogischen Angeboten kann die Partie insbesondere 
dann etwas abgewinnen, wenn es um die Förderung der Akzeptanz 
großer Infrastrukturvorhaben und ggf. auch deren Beschleunigung 
geht.

Ganz ähnlich positioniert sind SPD und Bündnis 90/Die Grünen. 
Beide Parteien befürworten den Ausbau der direktdemokratischen 
und der dialogischen Säule. Die SPD richtet ihr Augenmerk dabei 
auf kommunale Beteiligung und besonders auf die Einbindung 
weniger gut vertretener Milieus, während die Grünen jüngst sehr 
stark auf Zufallsauswahlen und Bürgerräte auf Bundes-, Landes- 
und Kommunalebene setzen.

Die FDP, der früher das Image der „Honoratiorenpartei“ anhing, 
ist auch heute noch die im Bundestag vertretene Partei mit dem 
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Abbildung 2:	 Positionierungen der Parteien im System der Vielfältigen Demokratie
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größten Fokus auf die klassischen repräsentativen Strukturen. Di-
rektdemokratie lehnt sie weitestgehend ab, Beteiligung sieht sie 
ausschließlich als Instrument zur Planungsbeschleunigung und 
hier eher in Form von Stakeholder- als von Betroffenenbeteiligung. 
Einzelne Bürgermeister*innen mit FDP-Parteibuch haben positi-
ve Erfahrungen mit echter Bürgerbeteiligung gemacht und stehen 
dieser entsprechend aufgeschlossener gegenüber. Der allgemeinen 
Parteilinie entspricht das nicht.

Die LINKE ist die Partie mit dem wohl breitesten Teilhabeansatz. 
Sie plädiert einerseits entschieden für deutlich mehr direktdemo-
kratische Elemente, ist andererseits auch vielen dialogischen For-
maten gegenüber aufgeschlossen. Allerdings beobachtet sie diese 
auch mit einer gewissen Skepsis insbesondere dann, wenn sie Ak-
zeptanz für Vorhaben der Politik schaffen soll. Sie artikuliert immer 
wieder die Warnung davor, sich „nicht über den Runden Tisch zie-
hen“ zu lassen.

Die AfD nimmt eine Sonderrolle ein. Sie favorisiert eine Stärkung 
der Direktdemokratie gegenüber den Parlamenten. Entsprechend 
setzt sie auch nicht auf dialogische, sondern eher konfrontative 
Formate, die ihrer These vom Widersprich zwischen „Eliten“ und 
dem „Volkswillen“ entsprechen.

Es bleibt spannend
Wir haben gesehen, dass die Parteien zwar insgesamt eher zöger-
lich, jedoch mit deutlich unterschiedlichen Akzenten auf die Forde-
rungen nach mehr Bürgerbeteiligung reagieren. Da in Zukunft da-
von auszugehen ist, dass Regierungskoalitionen tendenziell kaum 
noch aus zwei Fraktionen bestehen werden, sondern drei oder gar 
mehr Parteien unter einen Hut bringen müssen, eröffnet dies inte-
ressante Konstellationen. In Baden-Württemberg haben sich zum 
Beispiel die CDU-Minderheitsvertreter*innen in der schwarz-grü-
nen Koalition ganz entschieden zur Beteiligung bekannt und tragen 
mit, dass zukünftig alle zentralen Gesetzesvorhaben durch Bürger-
räte vorbereitet und begleitet werden.

Komplexere 
Koalitionen
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Insgesamt erwarten wir, dass mit zunehmend mehr, tieferer und 
besserer Beteiligung deren Attraktivität für die politischen Man-
datsträger*innen zunimmt und sich die Parteien – in unterschiedli-
cher Geschwindigkeit und in unterschiedlichem Umfang weiter für 
neue Formen der politischen Teilhabe öffnen.

Damit daraus jedoch ein merklich positiver Effekt in Bezug auf die 
Einstellung der Bürger*innen zur Demokratie entsteht, bedarf es 
erheblich umfassenderer Beteiligung als bislang praktiziert. Letzt-
lich hängt die Resilienz einer Demokratie von Qualität und Umfang 
der Selbstwirksamkeitserfahrungen ihrer Bürger*innen ab. 

Ein halbes Dutzend Bürgerräte in einer Legislaturperiode sind hier 
nur der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein. Sie sind nicht 
die Lösung, aber sie sind Treiber und Türöffner für die Entwicklung 
einer umfassenden Beteiligungskultur. Und angesichts der großen 
transformatorischen Herausforderungen, vor denen unser Land 
steht, sind wir gut beraten, diese Tür mit aller Kraft weit aufzurei-
ßen.
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Thomas Fischer, Dr. Michael Bolte

Dabei sein ist alles? – Betriebsräte 
zwischen Stellvertreterpolitik und 
Mitarbeiterbeteiligung

Betriebsräte sind auf dem Weg, aus der Entweder-Oder-Logik von 
Stellvertreterpolitik vs. Direkte Demokratie auszubrechen und ihre 
traditionelle Arbeitsweise ebenso wie ihr Rollenverständnis den ak-
tuellen Beteiligungs- und Selbstbestimmungsansprüchen und -er-
fordernissen der Beschäftigten anzupassen. Doch wie lässt sich die 
vermeintlich veraltete Logik der Stellvertreterpolitik mit aktuellen 
Forderungen nach mehr Beteiligung und Selbstbestimmung von Be-
schäftigten im Betrieb „glücklich verheiraten“?

Stellvertreterpolitik ist out, zumindest im aktuellen gesellschaftli-
chen Diskurs. Alle direkteren Formen der Beteiligung gelten dage-
gen pauschal als Konzepte der Zukunft, die gegen die allgegenwär-
tige Politikverdrossenheit helfen sollen.

Was in der Gesellschaft angestrebt wird – dabei aber längst noch 
nicht umgesetzt ist – kann doch im Betrieb nicht falsch sein? Al-
lerdings wäre die Schlussfolgerung übereilt, dass aufgrund der 
offensichtlichen Parallelen zwischen politischer und betrieblicher 
Stellvertreterpolitik auch in den Betrieben analog zur Politikver-
drossenheit eine Art „Betriebsratsverdrossenheit“ bei den Beschäf-
tigten zu verzeichnen ist. Tatsächlich erfreuen sich Betriebsräte 
unverminderter Anerkennung unter den Beschäftigten beziehungs-
weise in der Gesellschaft (Nienhüser et al. 2016, S.161).

Betriebsräte – keineswegs verstaubte Relikte aus der 
Vergangenheit
Für einige gelten Betriebsräte dennoch als Sinnbild einer schein-
bar veralteten Form der Interessenvertretung. Wie im gesellschaft-

Hohe Anerkennung 
für Betriebsräte
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lichen beziehungsweise politischen Diskurs finden sich auch in 
immer mehr Betrieben verschiedene Beteiligungsformen, die sich 
unter dem Label „Direkte Demokratie“ versammeln lassen.  

Droht damit das Ende der verfassten kollektiven Mitbestimmung 
vermittels Betriebs- und Personalräten? Werden diese überflüs-
sig und durch modernere Formen der Interessenartikulation und 
-durchsetzung abgelöst? Zumindest diese Frage kann kurz und 
prägnant mit „Nein“ beantwortet werden.

Schließlich fordern auch die meisten Befürworter*innen einer 
stärkeren Bürgerbeteiligung nicht die Abschaffung der Parlamen-
te. Stattdessen geht es ihnen darum, die Entscheidungsprozesse in 
unserer repräsentativ-parlamentarischen Demokratie durch direk-
te Formen der Bürgerbeteiligung zu bereichern oder zu ergänzen. 
Wesentliches Ziel ist größere Transparenz in der Meinungsbildung 
und Entscheidungsfindung, um letztlich die Legitimation der politi-
schen Akteur*innen zu erhöhen.

Die grundlegende Ähnlichkeit von Bundestag, Landtag oder eben 
Betrieb liegt auf der Hand. Überall werden stellvertretend für be-
ziehungsweise „im Interesse“ einer größeren Gruppe Entscheidun-
gen getroffen und umgesetzt, ohne dass alle Betroffenen gefragt, 
ihre Meinung gehört und berücksichtigt oder in die Umsetzung der 
getroffenen Entscheidung eingebunden worden sind. Dies wird als 
ein wesentlicher Grund für die oft konstatierte Politikverdrossen-
heit beziehungsweise das Gefühl des „die da oben und wir hier un-
ten“ angeführt.  Mehr Beteiligung der jeweils Betroffenen soll dem 
entgegenwirken.

Ein Betrieb ist keine deliberative Demokratie und 
wird es auch nie sein
„Das Mitwirkungsverfahren lebt vom gleichberechtigten Austausch 
von Argumenten frei von Hierarchien und Mehrheiten“ (Stefan 
Richter, Kursbuch Bürgerbeteiligung #3, S. 62).

Unersetzbar
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Eine wesentliche Voraussetzung für funktionierende Bürgerbetei-
ligung ist, dass sich alle Beteiligten mehr oder weniger der Grund-
idee deliberativer Demokratie verpflichtet fühlen. Von eminenter 
Bedeutung ist in diesem Konzept das „bessere“ Argument. Hinzu 
kommt das Bekenntnis zu einem demokratischen Prozess der Ent-
scheidungsfindung und die geteilte Bereitschaft, die Ergebnisse 
und Folgen dieses Prozesses auch dann anzuerkennen, wenn es 
nicht oder nur in Teilen gelungen ist, die eigenen Interessen und 
Positionen durchzusetzen.

Um unter diesen Voraussetzungen gute Entscheidungen treffen zu 
können, müssen gerade bei sehr komplexen oder weitreichenden 
Entscheidungen alle Betroffenen unabhängig von ihrer Stellung in 
der Gesellschaft die Möglichkeit haben, sich am Entscheidungspro-
zess zu beteiligen. Etwas vereinfacht ausgedrückt, müssen zunächst 
einmal alle Blickwinkel und Sichtweisen eingebracht werden und 
alle Argumente auf dem Tisch liegen. Dies ist die Grundlage, um 
sich auf eine Lösung zu einigen, die für „die Gesellschaft“ am bes-
ten ist und damit im gemeinsamen Interesse aller Beteiligten liegt. 
Sollte sich in der Praxis ein gemeinsames Interesse aller Beteiligten 
nicht finden lassen, muss dennoch eine „gerechte“ Entscheidung, 
oft durch einen neutralen Dritten, gefunden werden. Als Ideal gilt 
ein „ausgewogener Kompromiss“, der den Interessen aller Betei-
ligten gerecht wird. Dass sich eine Gruppe gegen eine andere um-
fassend durchsetzt, gilt in der Regel nicht als gute demokratische 
Lösung.  

In der betrieblichen Realität stößt dieses idealtypische Demokra-
tieverständnis sehr rasch an seine Grenzen. Weder das Bekenntnis 
aller zur deliberativen Demokratie – also zu einer Logik der hier-
archiefreien Diskussion und des besseren Arguments – noch das 
Vorhandensein eines gemeinsamen Interesses von Arbeitgeber*in 
und Beschäftigten prägen den Alltag im Betrieb. Betriebliche Ent-
scheidungsprozesse finden stattdessen im Regelfall vor dem Hin-
tergrund eines grundlegenden Interessengegensatzes zwischen 
Beschäftigten und Arbeitgeber*innen und ohne einen neutralen 
Dritten statt. Hinzu kommt ein Ungleichgewicht zwischen dem oder 
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der „mächtigen“ Arbeitgeber*in und dem vergleichsweise „macht-
losen“ Beschäftigten. Zudem kann selbst innerhalb der Gruppe der 
Beschäftigten nicht mehr selbstverständlich von „gemeinsamen“ 
Interessen ausgegangen werden. Vor allem letzteres macht es für 
Betriebsräte deutlich schwieriger, die Interessen der Beschäftigten 
solidarisch zu vertreten.

Zwei Ebenen der Beteiligung
Im Betrieb beziehungsweise der Arbeitswelt lassen sich zwei Ebe-
nen der Beteiligung unterscheiden. Zum einen besteht ein Interes-
se der Beschäftigten nach mehr Selbstbestimmung, die allerdings 
– um das vorweg zu nehmen – auch in Zukunft nicht ohne kollektive 
Leitplanken auskommen wird. Davon trennen lässt sich zum ande-
ren die Beteiligung der Beschäftigten an den kollektiven Prozessen 
selbst, etwa in der Genese von Tarifforderungen, die dann solida-
risch durchgesetzt werden sollen. Auch auf dieser Ebene lassen 
sich tiefgreifende Veränderungen ausmachen.

Direktionsrecht statt Demokratie – Kollektive 
Leitplanken sichern die individuelle Beteiligung
„Betriebsräte und Gewerkschaften müssen lernen, dass die Unmen-
ge an Schutzrechten in den Zeiten des industriellen Turbo-Kapita-
lismus nötig war, im Übergang zur digitalisierten Ökonomie jedoch 
zunehmend untauglich oder gar kontraproduktiv ist“ (Sattelberger 
2015, S. 13).

Eine Besonderheit der betrieblichen Sphäre ist das institutionali-
sierte Machtungleichgewicht zwischen Arbeitnehmer*innen und 
Arbeitgeber*in. An die Stelle der persönlichen Freiheit, zu tun was 
man möchte, tritt das Direktionsrecht des Arbeitgebers. Für de-
mokratische Entscheidungsprozesse sind das denkbar schlechte 
Voraussetzungen, denn hierarchiefrei ist das Verhältnis zwischen 
Arbeitgeber*in und Arbeitnehmer*innen damit ja gerade nicht.

Um das Ideal einer umfassenden und möglichst gleichberechtigten 
Beteiligung der Beschäftigten an der Gestaltung ihrer eigenen Ar-
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beitsbedingungen – im Zweifel auch gegen die Interessen des jewei-
ligen Arbeitgebers – überhaupt erst ermöglichen zu können, muss 
dieses Machtungleichgewicht zumindest verringert, die individuell 
vergleichsweise machtlosen Beschäftigten geschützt werden. Erst 
die Einsicht in den konstitutiven Interessengegensatz zwischen 
Kapital und Arbeit hat zum solidarischen Zusammenschluss der 
Arbeitenden, also letztlich auch zur Gründung der Gewerkschaften 
geführt. Diese Einsicht besteht fort und ist noch heute aus den Ver-
handlungen über Arbeitsbedingungen auf tariflicher, betrieblicher 
oder auch auf individueller Ebene nicht wegzudenken.

Mittel der Wahl zur Durchsetzung von individueller Selbstbestim-
mung sind heute „kollektive Leitplanken“. Über Tarifverträge, Be-
triebsvereinbarungen etc. – also durchgängig mithilfe der scheinbar 
veralteten Stellvertreterpolitik – werden in der aktuellen betriebli-
chen Praxis einerseits individuelle Gestaltungsräume geschaffen, 
indem das Machtungleichgewicht zwischen den „machtlosen“ Be-
schäftigten und den vergleichsweise „mächtigen“ Arbeitgeber*in-
nen verringert wird. Auf der anderen Seite sind es diese kollektiven 
Leitplanken selbst, an deren Zustandekommen die Beschäftigten 
mehr und mehr beteiligt werden.

Selbstbestimmung kann also die kollektive Mitbestimmung nicht 
ersetzen. Im Gegenteil, statt die kollektiven Mitbestimmungsrechte 
zurückzufahren oder weiterhin einen mitbestimmungspolitischen 
Stillstand hinzunehmen, müssen sie gestärkt und erweitert wer-
den. Denn sie sind die Grundlage, auf der die Beteiligung der Be-
schäftigten erst möglich wird. Dazu haben der Deutsche Gewerk-
schaftsbund und seine Mitgliedsgewerkschaften mit der „Offensive 
Mitbestimmung“ (DGB 2016) detaillierte Vorschläge unterbreitet.

Beschäftigteninteressen werden heterogener – 
Beispiel Arbeitszeit
Noch vor 50 Jahren ließ sich „das“ Arbeitnehmerinteresse und da-
mit auch die zentrale gewerkschaftliche Tarifforderung unter dem 
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etwas vereinfachten Stichwort: „kürzere Arbeitszeit – mehr Lohn“ 
zusammenfassen.

Die aktuellen Diskurse zur Arbeitszeitflexibilisierung, zu mobilem 
Arbeiten, Home-Office, zeitlichen Wahloptionen etc. machen in ih-
rer Unübersichtlichkeit vor allem eines deutlich: Es ist nicht mehr 
ganz so einfach.

Eine Forderung, wie grundlegend sie auch sei (kürzere Wochenar-
beitszeit, mehr Flexibilität, höhere Planbarkeit, mehr Urlaub), ist 
nicht mehr zwangsläufig im Interesse aller Beschäftigtengruppen. 
Auch unabhängig vom Interessengegensatz zwischen Arbeitge-
ber*in und Arbeitnehmer*innen, wird es für Betriebsräte immer 
wichtiger, die Belegschaften zu beteiligen, weil deren Interesse 
eben nicht mehr einheitlich und offensichtlich ist. Sie müssen sie 
schlicht und einfach nach ihren Wünschen und Bedürfnissen im je-
weiligen Kontext fragen, um die teilweise widersprüchlichen Inter-
essen verschiedener Beschäftigtengruppen überhaupt angemessen 
vertreten zu können.

Neben die Frage, was die Beschäftigten denn genau wollen, tritt in 
unserer individualisierten Gesellschaft der vermehrte Wunsch der 
Beschäftigten, ihre Arbeitsbedingungen selbst zu gestalten. Statt 
„vorgefertigter“ Arbeitszeitmodelle wollen vor allem viele junge, 
gut qualifizierte und vergleichsweise gut verdienende Angestellte 
ihre Arbeitszeiten selbst gestalten und ihre Wünsche auch direkt 
vertreten: Selbstbestimmung hat für sie zunächst einmal Vorrang 
vor der (stellvertretenden) Mitbestimmung durch den Betriebsrat.

Die zunehmend divergierenden Interessen der Beschäftigten wur-
den in der Corona-Krise in besonderem Maße sichtbar. Vor allem 
durch die Abstands- und Hygienegebote waren viele Betriebe ge-
zwungen, die Arbeitsbedingungen kurzfristig zu verändern, um den 
Arbeitsprozess in Gang zu halten oder wieder hochfahren zu kön-
nen. Auch die betrieblichen Sozialpartner waren damit gezwungen, 
vor allem schnell und zielgerichtet zu agieren. Ergebnisse waren 
unter anderem eine Vielzahl von temporären oder Pilotvereinba-
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rungen, die unter großem zeitlichen Druck verhandelt wurden, um 
den Betrieb aufrechterhalten zu können.

Noch ist es zu früh, um die dauerhaften Auswirkungen der Coro-
na-Krise auf die Arbeitsbedingungen abschließend zu bewerten. 
Aber eines ist jetzt schon sicher: Home-Office wurde in schier un-
glaublicher Zahl und Geschwindigkeit umgesetzt, auch und gera-
de in Betrieben, die es vorher kategorisch ausgeschlossen haben. 
Noch offen ist allerdings, was aus den – zum Teil stark übersteiger-
ten – Erwartungen an das Home-Office geworden ist, ob sie durch 
die praktische Umsetzung bestärkt wurden oder eher an der Praxis 
zerschellt sind. Auf der einen Seite ist sicher, dass vieles, was zuvor 
für unmöglich gehalten wurde, eben doch irgendwie möglich ge-
macht wurde. Auf der anderen Seite kann es aber auch als sicher 
gelten, dass Home-Office gerade in Haushalten mit betreuungs-
pflichtigen Kindern nicht nur positive Aspekte bezüglich der viel 
beschworenen Work-Life-Balance hat, sondern dass sich stattdes-
sen – gerade für die noch immer das Gros der Familienarbeit erle-
digenden Frauen – die Belastungen potenzieren.

Viele weitere offene Fragen bezüglich Datenschutz, Leistungs- und 
Verhaltenskontrolle, Arbeitsschutz und Ergonomie etc. harren der 
Beantwortung. Nach Auslaufen der vielen Pilotvereinbarungen 
wird es die Aufgabe der betrieblichen Sozialpartner sein, den durch 
die Corona-Krise ausgelösten „vorweggenommenen“ Schub bezüg-
lich Home-Office nachträglich zu gestalten und zu strukturieren. 
Ohne eine intensive Beteiligung der Beschäftigten wird diese Auf-
gabe kaum sinnvoll zu bewältigen sein.

Beispiele für kollektive Leitplanken – 
Betriebsvereinbarungen zu Home-Office und 
mobilem Arbeiten
Besonders deutlich wird der Mechanismus der Leitplanken in aktu-
ellen betrieblichen Vereinbarungen zum Home-Office beziehungs-
weise zum mobilen Arbeiten. Der schon sprichwörtliche 9-to-5-Job 
spielt in der aktuellen Vereinbarungspraxis so gut wie keine Rolle 
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mehr, entspricht er doch weder dem Wunsch des Arbeitgebers nach 
flexibleren Arbeitszeiten, noch trifft er die Interessen aller aktuel-
len Beschäftigten. Bei Letzteren wachsen die Gruppen, die ihrer-
seits auf flexible Arbeitszeiten Wert legen, die sie möglichst selbst 
und natürlich gemäß den eigenen Bedürfnissen gestalten wollen.  

Es lässt sich ein Trend zu dezentralen Entscheidungen feststellen. 
Typischerweise verhandeln nicht mehr Personalabteilung und Be-
triebsrat über konkrete Arbeitszeitmodelle, sondern die Beteilig-
ten gestalten immer mehr selbstverantwortlich. Die einzelnen Be-
schäftigten verhandeln vermehrt mit ihren direkten Vorgesetzten. 
Betriebsrat und Arbeitgebervertreter*innen sorgen für faire Rah-
menbedingungen und treten nur bei Nicht-Einigung der Beteiligten 
in Form einer Schlichtungsstelle in Erscheinung, die dann letztlich 
die Entscheidung trifft (vgl. Vogl/Nies 2013). Vorteil einer dezent-
ralen Gestaltung ist zum einen, dass die jeweiligen Besonderheiten 
der einzelnen Abteilung besser abgebildet werden können. Über 
„kollektive Leitplanken“, also durch Betriebsvereinbarungen gere-
gelte Rahmenbedingungen, wird die sprichwörtliche Augenhöhe 
hergestellt, damit bezüglich der gegensätzlichen Interessen ein fai-
rer Kompromiss gefunden werden kann. Selbstbestimmung funk-
tioniert im Betrieb nur zusammen mit der kollektiven Mitbestim-
mung, Selbstbestimmung ohne kollektive Mitbestimmung würde 
hingegen Beschäftigte zu Bittsteller*innen degradieren.

Die zweite Ebene: individuelle Beteiligung an 
kollektiven Mitbestimmungsprozessen
Wie in der politischen beziehungsweise gesamtgesellschaftlichen 
Sphäre nimmt auch auf betrieblicher Ebene die Heterogenität von 
Interessenlagen zu. Eine der großen aktuellen Herausforderungen 
für Betriebs- und Personalräte besteht deshalb darin, mit dieser 
wachsenden Vielfalt umzugehen und passgenau die immer he-
terogener werdenden Beschäftigteninteressen zu vertreten. Eine 
weitere Beteiligungsebene ist daher die stärkere Einbindung der 
Beschäftigten in die kollektiven Prozesse der – mithin traditionel-
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len – Stellvertreterpolitik. Vergleichbar mit der politischen Sphäre 
wird auch hier eine positive Wirkung auf die Legitimation der Inte-
ressenvertretung vermutet, wobei sich eine „Betriebsratsverdros-
senheit“ –  als konstruiertes Analogon zur Politikverdrossenheit 
– nicht beobachten lässt. Als zentrale Kennziffer für letzteres wird 
in der Regel die Wahlbeteiligung angeführt: Die durchschnittliche 
betriebliche Beteiligung liegt bei Betriebsratswahlen durchgängig 
über 75 Prozent (Demir et al. 2019, S.7).

Neue Elemente in der Tarifpolitik als Ergebnis einer 
umfassenden Mitgliederbeteiligung
„Die Befragung hat kein eindeutiges Meinungsbild für eine allge-
meine Forderung nach mehr Urlaub, mehr Geld oder einer Arbeits-
zeitverkürzung ergeben. Die Interessen und Bedürfnisse unserer 
Mitglieder sind ganz unterschiedlich. Unser erklärtes Ziel war es 
deshalb, eine überzeugende und das Votum der Mitglieder aufgrei-
fende Lösung zu finden. Dazu mussten wir weg von den traditionel-
len Herangehensweisen“ (Rusch-Ziemba 2016).

Regina Rusch-Ziemba erklärte 2016 als Verhandlungsführerin der 
EVG ihre Motivation, den Gewerkschaftsmitgliedern nicht mehr 
nur die Mitsprache bei der Höhe der Tarifforderungen für die be-
vorstehende Auseinandersetzung 2016 einzuräumen, sondern sie 
auch bei der Auswahl der Tarifthemen selbst stärker als bisher zu 
beteiligen.

Das Ergebnis war ein Novum in der bundesdeutschen Tarifland-
schaft: Das erste Mal wurde eine derartige individuelle Gestaltungs-
option, das EVG-Wahlmodell, tariflich festgelegt. Die Beschäftigten 
konnten mit dem Tarifabschluss 2016 erstmals wählen zwischen 
2,6 Prozent mehr Geld oder sechs Tagen mehr Urlaub oder einer 
Stunde Arbeitszeitverkürzung. Inzwischen hat sich das EVG-Wahl-
modell bewährt und ist erweitert beziehungsweise verlängert 
worden und auch in den Organisationsbereichen der anderen 
DGB-Gewerkschaften gibt es ähnliche Tarifverträge, denen jeweils 
Mitgliederbefragungen vorausgegangen sind.
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Beteiligung an kollektiven Prozessen auf betrieblicher 
Ebene
Dass die Beteiligung von Bürger*innen, Gewerkschaftsmitgliedern 
oder eben Beschäftigten nicht so einfach und voraussetzungslos ist, 
wie es auf den ersten Blick scheinen mag, macht ein Blick in die 
Betriebe deutlich.

Hier regelt das Betriebsverfassungsgesetz – seit seiner letzten Re-
form 2001 – die Möglichkeiten der individuellen Beteiligung an 
den Prozessen der kollektiven Mitbestimmung. Kurz gefasst gibt es 
zwei Wege, die Beschäftigten einzubinden. Zum einen ist es dem 
Betriebsrat möglich, auf fachliche Expertise aus dem Kreis der Be-
schäftigten zuzugreifen. Auf Initiative des Betriebsrats kann die 
fachliche Expertise von Beschäftigten, die kein Betriebsratsmandat 
haben, Eingang in die Entscheidungsprozesse finden. Wichtig in 
diesem Zusammenhang: Die entsprechenden Arbeitnehmer*innen 
sind für diesen Zweck bezahlt von der Arbeit freizustellen.

Die zweite Möglichkeit der Einbindung von Beschäftigten in die 
kollektiven Entscheidungsprozesse geht noch viel weiter. Direkt 
von einer arbeitgeberseitig geplanten Maßnahme betroffene Be-
schäftigte können auch vom Betriebsrat damit betraut werden, 
selbst mit dem Arbeitgeber eine Lösung zu verhandeln. Vorausset-
zung dafür ist wiederum eine Betriebsvereinbarung, die die genau-
en Rahmenbedingungen dieses speziellen Mandats festschreibt. 
Die Gestaltungsmöglichkeiten der betrieblichen Sozialpartner sind 
hier erheblich. Die Möglichkeitsspanne reicht von der Erarbeitung 
eines Vorschlags, der dann den Betriebsräten vorgelegt und von 
ihnen weiterverfolgt wird, bis hin zu den selbstverantwortlichen 
Verhandlungen mit dem oder der Arbeitgeber, die dann zu einer 
finalen Entscheidung führen.

Die insbesondere juristische Kritik gerade an der letzten Möglich-
keit ist vielfältig und berechtigt (Becker et al. 2008, Weigel und Vo-
gel 2018). Zwei der wichtigsten Punkte sind der fehlende Schutz 
der mandatierten Beschäftigten vor Sanktionen des Arbeitgebers 
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und die Tatsache, dass dem Betriebsrat mit dieser Möglichkeit der 
selbstständigen Erledigung Mitbestimmungsrechte genommen 
werden können. In der betrieblichen Praxis konnten sich diese 
beiden Möglichkeiten der Beteiligung der Beschäftigten bis dato 
nicht durchsetzen – mit einem der wenigen bekannt gewordenen 
erfolgreichen Beispiele hat der Betriebsrat der Firma Merck 2019 
den Deutschen Betriebsräte-Preis in Silber gewonnen (Herrmann 
2020).

Noch wichtiger ist in diesem Kontext allerdings, dass Beteiligung 
noch einer weiteren Ressource bedarf. Es braucht Zeit, um sich an 
etwas zu beteiligen. Während es sich bei politischen und auch bei 
tariflichen Beteiligungsprozessen in der Regel um die individuelle 
Freizeit der sich beteiligenden Personen handeln wird, ist es im Be-
trieb bezahlte Arbeitszeit. Neben der Bereitschaft, sich einer demo-
kratisch herbeigeführten Entscheidung zu beugen, müssen Arbeit-
geber*innen auch davon überzeugt werden, während dieser Zeit 
auf das eigentliche Arbeitskraftpotenzial der beteiligten Beschäf-
tigten zu verzichten. Eine sehr alte gewerkschaftliche Forderung, 
die in naher Zukunft wieder Aufwind erhalten könnte, ist die einer 
„Beteiligungszeit“ (Klebe 2020). Gemeint ist eine bezahlte Freistel-
lung von Beschäftigten, um sich an betrieblichen Gestaltungspro-
zessen zu beteiligen. Das wachsende Bedürfnis von Beschäftigten 
nach Beteiligung bei der Gestaltung der eigenen Arbeitsumgebung 
stößt bei den Betriebsräten auf offene Türen. Es bildet sich eine 
vielfältige betriebliche Praxis aus, die allerdings rechtlich noch un-
genügend unterstützt und geschützt wird.

Fazit – auf vermeintlich alten Wegen zur 
Demokratisierung des Betriebes
Ein Betrieb ist keine deliberative Demokratie – dafür sorgen 
zwangsläufig gegensätzliche Interessen bei Beschäftigten und Ar-
beitgeber*innen ohne einen neutralen Dritten. Das ist zwar nicht 
mehr so eindeutig wie vielleicht noch vor 50 Jahren, aber es ist und 
bleibt konstitutiv für den Betrieb.

Erfolgsfaktor Zeit
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Die „Logik des besseren Arguments“ im Sinne einer Beteiligung 
von Beschäftigten „auf Augenhöhe“ auch gegen die Interessen des 
Arbeitgebers ist daher ohne flankierende Maßnahmen der traditi-
onellen kollektiven Mitbestimmungsorgane nicht realisierbar. Mit-
hilfe von kollektiven Leitplanken kommt der Betrieb dem demokra-
tischen Ideal näher.

Innerhalb von Gewerkschaften und Interessenvertretungsgremien 
haben Beteiligungsprozesse seit langem Tradition. Aber auch in 
diesem Bereich lässt sich aktuell eine hohe Dynamik beobachten. 
Es ist beinah täglich zu beobachten, wie die Gremien in ihren Be-
trieben kreative Beteiligungsformen erfolgreich praktizieren und 
damit den Trend weiter verstärken. Die Gewerkschaften und auch 
die Betriebs- und Personalräte sind auf einem guten Weg, auch 
wenn sie noch eine weite Strecke vor sich haben.
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Vera Grote, Diana Runge, Lisa Stoltz

Not macht erfinderisch. Wie Dialogkritik 
und Covid-19 Partizipation langfristig 
verbessern können 

Partizipation wird heute erwartet, gefordert und für fast jedes Vor-
haben auch angeboten. Die Erfahrung zeigt jedoch: Akzeptanz und 
Dialogbereitschaft sind auch dann nicht garantiert, wenn die planen-
de Seite „ordentliche Prozesse“ aufsetzt und transparente Verfahren 
anbietet. Warum ist das so, und was ergibt sich daraus für die prak-
tische Umsetzung? 

A wie: Achtung Kritik!
Im Zusammenhang mit Infrastruktur-, Investitions- oder Entwick-
lungsvorhaben lösen die Begriffe Beteiligung, Partizipation und Di-
alog hohe Erwartung aus. Der Akzeptanzatlas 2019 nennt als die 
Wesentlichsten: Einfluss, Transparenz und Repräsentativität. Ent-
sprechend lauten die Empfehlungen aus Handbüchern und die Vor-
gaben aus Leitlinien zur Bürgerbeteiligung: frühzeitig informieren, 
Handlungsspielraum klären, Transparenz herstellen, ergebnisof-
fen diskutieren, unabhängige Moderator*innen einsetzen und den 
Prozess dokumentieren. Vorhabenträger*innen, Projektentwick-
ler*innen und Investor*innen werden daran gemessen, inwieweit 
sie diese Empfehlungen umsetzen. In den wenigsten Prozessen ge-
lingt dies jedoch ganz oder – wenn man den Kritiker*innen glauben 
kann – auch nur teilweise. Fassen wir einmal die wesentlichsten 
Kritikpunkte zusammen: 

•	 Zeitpunkt: Kein Bau-, Straßen-, Schienen- oder Energiepro-
jekt materialisiert sich einfach so aus dem Nichts heraus. 
Vor jedem Projekt stehen immer übergeordnete Planwerke. 
Dazu gehören beispielsweise der Bundesverkehrswegeplan, 

Unerfüllte 
Erwartungen
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raumordnerische Landes- oder übergreifende Stadtentwick-
lungspläne sowie formelle Planungsinstrumente wie der Flä-
chennutzungs- oder der Bebauungsplan. Deren Entstehung 
wird jeweils durch formelle und/oder informelle Beteili-
gungsverfahren begleitet. In der Regel werden diese jedoch 
zu einem Zeitpunkt durchgeführt, an dem das konkrete Pro-
jekt noch in weiter Ferne liegt. Den von einem zukünftigen, 
einzelnen Vorhaben Betroffenen kann zu diesem Zeitpunkt 
oft nicht klar sein, welche Rolle diese „abstrakte“ Ebene für 
das Geschehen vor ihrer Haustür spielt. Daher werden diese 
Beteiligungsmöglichkeiten nicht oder nicht intensiv wahrge-
nommen. Der Sachverhalt ist unter dem Stichwort Beteili-
gungsparadoxon hinreichend bekannt, wenngleich noch lan-
ge nicht gelöst. Wenn dann der Vorhabenträger zum Projekt 
informiert und dabei erklärt, dass nicht das „Ob“, sondern 
das „Wie“ diskutiert werden kann, stößt dies bei den Betrof-
fenen auf Unverständnis. Schnell wird das Projekt als Ganzes 
in Frage gestellt. Denn schließlich wurden die Betroffenen in 
ihrer Wahrnehmung oder Erinnerung nie direkt und konkret 
gefragt, ob sie die Schienenstrecke, die Autobahn, das Gewer-
begebiet oder den Windpark in ihrer Nachbarschaft über-
haupt haben wollen. 

•	 Einfluss: Beteiligung hat viele Ebenen: Von der reinen In-
formation über die Konsultation bis zur tatsächlichen Mit-
bestimmung. Die Klärung des Beteiligungsspielraums und 
damit das Erwartungsmanagement stehen daher richtiger-
weise am Beginn eines jeden Beteiligungsprozesses. Nur was 
geschieht, wenn die Beteiligten diesen Handlungsspielraum 
als zu eng betrachten, ihn nicht akzeptieren wollen, nach 
mehr Mitgestaltung und Einflussnahme verlangen? Ein/e 
Planende*r sieht sich dann dem Vorwurf gegenüber, es stün-
de doch bereits alles fest. In der Öffentlichkeit verfestigt sich 
schnell der Eindruck, die präsentierte Variante, der umfas-
send geprüfte Korridor, das entwickelte Baukonzept sollen 
nur noch „durchgedrückt“ werden. 

Beteiligungsparadoxon

Akzeptanz- 
beschaffung
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•	 Zuständigkeit: Die Expert*innen erörtern Pläne für eine 
neue Bundesfernstraße, die Bürger*innen reden über Ver-
kehrsberuhigung innerorts. Eine Schienenstrecke soll aus-
gebaut werden, doch in der Bürgerversammlung kommen 
Fragen zur Busanbindung. Und statt des geplanten Gewerbe-
gebiets wünschen sich die Anwohner*innen eine Diskussion 
zur Wohnraumentwicklung in ihrer Gemeinde. Der Verweis 
„Wir sind nicht zuständig“ kommt in einer solchen Situation 
nicht gut an. Unter Umständen führt er sogar dazu, dass die 
Diskussion zum Projekt an die Diskussion zu anderen The-
men gekoppelt wird. Die Projektverantwortlichen werden 
nicht als Gesprächspartner*innen akzeptiert, die Betroffenen 
wenden sich an den oder die Gemeinderät*in, an die Stadt-
verordnetenversammlung oder gleich an den Bund und ver-
langen, dort gehört zu werden.

•	 Ernüchterung: Betroffene zu Beteiligten machen – hört sich 
gut an, klappt aber nicht immer. In manchen Städten, Stadt-
vierteln oder auch Gemeinden sind die Menschen „beteili-
gungsmüde“. Sie haben in zu kurzer Zeit zu viele Verände-
rungen und Verfahren durchaus aktiv begleitet, ohne jedoch 
immer zufrieden mit den Ergebnissen zu sein. Sie ziehen sich 
entweder aus der Beteiligung zurück oder gehen nach dem 
Motto „genug ist genug“ in eine passive Verweigerungshal-
tung. Desillusioniert von früheren Verfahren kommt auch 
schnell der Vorwurf, die Beteiligung sei nicht ernst gemeint, 
sei eine „Scheinbeteiligung“ oder „reines Marketing“.

•	 Umsetzung: Die sorgsam erstellte Anwohnerbroschüre mit 
Informationsgrafik – „ein Hochglanzprospekt!“ Die professio-
nell organisierte Bürgerversammlung mit 3D-Visualisierung 
zur besseren Verständlichkeit – „eine Pseudo-Veranstaltung!“ 
Das Gesprächsangebot an einzelne Anwohnergruppen – „ein 
Versuch der Einflussnahme!“ Der digitale Info-Markt als Al-
ternative zur öffentlichen Veranstaltung – „technische Spie-
lerei, bei der Ältere und technisch weniger affine Personen 
ausgeschlossen werden!“ Glaubt man den Kritiker*innen, 

Beteiligungsmüdigkeit

Falsche Gesprächs-
partner*innen
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dann leisten Veranstaltungen und Informationsmaterialien 
entweder zu viel oder zu wenig. Manchem sind sie zu unver-
ständlich, andere finden, sie vereinfachen zu stark. Papier 
und PowerPoint-Vortrag gelten als konservativ. Bei E-Par-
tizipation und Simulationen besteht der Verdacht, hier soll 
mit Innovation von den echten Problemen abgelenkt wer-
den. Grundsätzlich gilt es, Formate an den Erwartungen der 
Zielgruppen auszurichten. Allerdings können diese sehr ver-
schieden sein. Und auch viele Vorhabenträger*innen werden 
in ihren Erwartungen enttäuscht. Sie machen die Erfahrung, 
dass die Kritik umso größer wird, je aufwändiger die Vorbe-
reitungen sind.

B wie: Beharrlichkeit!
Beteiligungsverfahren leben davon, dass Menschen sich engagie-
ren, sich einbringen und mitmachen. Lautstarke Kritik, hitzige 
Diskussionen, nachdrücklich formulierte Briefe und E-Mails oder 
Bürgerveranstaltungen, auf denen es „hoch her geht“, sind nicht au-
tomatisch ein Anzeichen dafür, dass ein Dialogprozess nicht funk-
tioniert. Ganz im Gegenteil: Sie zeigen, dass die vorhandenen Di-
alog- und Beteiligungsformate angenommen und genutzt werden. 
Schwierig wird es, wenn genau dies nicht passiert. Zunehmend 
beobachten wir, dass sich Kritiker*innen von Vorhaben, Planungen 
und Projekten nicht schwerpunktmäßig gegen deren Inhalte wen-
den, sondern das Beteiligungsverfahren als solches in Frage stellen. 
In diesen Fällen ist es häufig kein großer Schritt von der Dialog-
kritik zur Dialogverweigerung. Diese kann verschiedene Auslöser 
haben: Sie kann Ausdruck vermeintlicher Stärke („Wir sind im 
Recht, also brauchen wir nicht zu diskutieren.“) ebenso wie emp-
fundener Hilflosigkeit („Die da oben machen doch sowieso was sie 
wollen.“) sein. Natürlich kann die Ursache für Dialogverweigerung 
auch darin liegen, dass die angebotenen Beteiligungskanäle nicht 
funktionieren, der Dialogprozess als solcher schlecht vorbereitet 
und umgesetzt ist. 

Schwierige 
Formatwahl

Dialogverweigerung
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Mancher Vorhabenträger mag sich denken: „Dann tragen wir das 
Ganze im Genehmigungsverfahren aus.“ Die Praxis zeigt jedoch, 
dass eine solche Verlagerungsstrategie selten zum Erfolg führt. 
Das formale Verfahren aus Auslegung, Einwendung, Erörterung, 
Beschluss, Klage, Planänderung, zweite Runde, drittes Deckblatt, 
nächste Instanz, etc. ist nicht darauf angelegt, Konflikte wirklich zu 
lösen. Der Genehmigungsprozess verlängert sich, es geht wertvolle 
Zeit für die Umsetzung verloren, die Kosten steigen kontinuierlich 
an. Selbst wenn der Vorhabenträger schlussendlich nach einer lan-
gen Genehmigungsphase mit einem rechtsgültigen Beschluss und 
einer Baugenehmigung als vermeintlicher Sieger aus dem Verfah-
ren hervorgeht: Der „Erfolg“ ist teuer erkauft, die Unterstützung 
vor Ort ist verloren, der Imageschaden weit über die Grenzen des 
Vorhabens hinaus beträchtlich.

Einer der bekanntesten Grundsätze der Kommunikation lautet: 
„Man kann nicht, nicht kommunizieren“. In der Bürgerbeteiligung 
und der Projektkommunikation gilt dies für alle Seiten. Ein Abblo-
cken, Vertagen, Wegschieben oder Verweigern von Dialog dient we-
der der Planung, noch hilft es dabei, Veränderung zu gestalten und 
wichtige Infrastruktur- und Bauvorhaben voranzubringen. 

Vorhabenträger*innen sollten sich nicht nur bei Gegenwind, son-
dern auch bei kommunikativer Flaute aktiv und nachvollziehbar 
um die Aufrechterhaltung von Dialog bemühen. Auf diese Weise 
entkräften sie alle Vorwürfe, die Beteiligung sei nicht ernst ge-
meint und tragen zu einer demokratischen Partizipationskultur 
bei. Dies hilft auch ihren Projekten, denn beharrlich vorgebrachten 
Gesprächsangeboten kann sich keiner auf Dauer entziehen, zumin-
dest nicht ohne die eigene Position zu schwächen. 

Natürlich geht es nicht darum, Formate, die bislang nicht funktio-
niert haben, einfach weiter wie bisher durchzuziehen. Durch eine 
Adaption von Inhalten und den Vorgehensweisen, mit denen die-
se vermittelt werden, können Dialogpartner*innen reaktiviert und 
vor allem neue Dialoggruppen angesprochen werden.

Deshalb hier unsere Empfehlungen:

Dialog als 
Bringschuld
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•	 Kenne Deine Stakeholder. Insbesondere in räumlichen 
Kontexten, in denen Bürger*innen in der Vergangenheit be-
reits Projekte erheblich beeinflusst oder durch massive Pro-
teste sogar ganz verhindert haben, besteht eine gewisse Er-
wartung daran, die „Beteiligungserfolge der Vergangenheit“ 
fortzusetzen. Die Strukturen dafür bestehen, eine einmal ge-
gründete Bürgerinitiative lässt sich auch zu anderen Themen 
reaktivieren.

Was waren Themen der Vergangenheit? Wer hat diese gegen-
über wem vertreten? Wie liefen die Prozesse, welche Betei-
ligungskanäle haben funktioniert? Worüber hat die Presse 
berichtet, und worüber auch nicht? Fragen wie diese ermög-
lichen es, die Stakeholder eines Projektes schon kennenzu-
lernen, bevor man das erste Mal auf sie zugeht. Daher sollten 
sie ganz am Anfang eines Dialogprozesses und vor der Auf-
taktkommunikation gestellt werden. Die Antworten finden 
sich in Protokollen von Veranstaltungen, auf den Webseiten 
von Verbänden, Vereinen und Initiativen, in den Archiven der 
lokalen Medien und anderen öffentlich zugänglichen Quellen. 
Wichtig ist auch die Frage: Wer hat sich in der Vergangen-
heit eigentlich nie beteiligt, wessen Meinung taucht nie in der 
Presse auf? Desktop-Recherchen und Analysen liefern eine 
gute Basis für erste Erkenntnisse. Mitunter kann auch eine 
gezielte Meinungsumfrage über die Haltung vor Ort sinnvoll 
sein. Darüber hinaus können in Vorab-Gesprächen das Wis-
sen und die Einschätzung von Vertreter*innen der Gemeinde 
oder des Landkreises wichtige Hinweise liefern. Gleichzei-
tig lernen Vorhabenträger*innen diese Schlüsselpersonen 
bereits frühzeitig persönlich kennen. Die Zeit und der Auf-
wand für diese Gespräche sind mit Sicherheit gut investiert, 
um mögliche Dialog- und Akzeptanzrisiken von vornherein 
besser einschätzen zu können. Auch tragen sie dazu bei, zu 
erfahren, welche Vorbehalte aber auch Unterstützungspoten-
ziale vor Ort bestehen. All das hilft bei der Entscheidung, wie 
die Ansprache von Personen und Gruppen erfolgen soll, ob 

Solides Scoping
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eine Bürgerveranstaltung mehr Resonanz erzielt, wenn sie 
im Rathaus oder wenn sie im „Dorfkrug“ stattfindet, ob das 
Internet die geeignete Plattform für Informationsvermittlung 
ist oder ob stärker auf eine direkte, persönliche Ansprache 
gesetzt werden sollte.

•	 Gesprächsangebote erweitern. Die direkt Betroffenen 
wollen nicht mit den Planungsverantwortlichen reden? Da-
für haben die indirekt Betroffenen vielleicht Gesprächsbe-
darf. Die Anwohner*innen der Strecke oder des Baugebiets 
kommen nur zur Veranstaltung, wenn der Minister oder die 
Ministerin zu ihnen spricht? Die Unternehmen in der Regi-
on könnte es durchaus interessieren, was Vorhabenträger 
und Projektentwickler*in zu sagen haben. Die Bürgeriniti-
ative will Grundsatzfragen diskutieren, auch wenn sie au-
ßerhalb des Projekts liegen? Das Einbeziehen unabhängiger 
Expert*innen in den Dialog kann dazu beitragen, Klarheit zu 
den Rahmenbedingungen der Planung abseits ideologischer 
Grundsätze zu schaffen. Breitere Gesprächsangebote wecken 
Dialog- und Beteiligungsinteresse auch bei den Menschen, 
die bislang der „schweigenden Masse“ angehört haben. Die-
se für das Projekt zu interessieren und gegebenenfalls sogar 
als Fürsprecher*innen zu aktivieren, sorgt für neue Dynamik 
im Projekt und im Dialog. Wir haben erlebt, dass selbst die 
stärksten Prozesskritiker*innen zurück an den Beteiligungs-
tisch kommen, sobald sie merken, dass der Dialog weiterge-
führt wird und sie nicht dabei sind. Und wenn nicht? Dann 
haben die verantwortlichen Planer*innen zumindest glaub-
haft und sichtbar unter Beweis gestellt, wie ernst es ihnen 
mit der Beteiligung ist. 

•	 Eigene Inhalte, Argumente und Fakten angemessen über-
setzen und vermitteln. „Unsere Berechnungen zeigen ein-
deutig, dass…“ – Planende und Expert*innen setzen auf die 
Überzeugungskraft von Daten, Fakten und Berechnungen. 

Mehr als nur  
ein Angebot
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„Das ist doch alles schön gerechnet, das glaube ich nicht!“ 
Kritisch eingestellte Bürger*innen vertrauen ihrer Wahrneh-
mung und Erfahrung vor Ort. 

Das Vertrauen in das Expertenwissen ist immer dann beson-
ders gering, wenn deren Ergebnisse nicht die subjektiven 
Eindrücke der Betroffenen widerspiegeln. Dass eine Straße 
rechnerisch ausreichend Kapazität hat, glaubt niemand, der 
immer wieder beobachtet, wie sich bei Großveranstaltungen 
Staus bilden. Nur ist auch dieser Eindruck nicht zwingend 
die ganze Wahrheit, und aus gelegentlichen Staus kann keine 
Planungsgrundlage abgeleitet werden. Kritisch wird es dann, 
wenn Projektgegner*innen die Daten und Aussagen der Pla-
nenden nicht nur anzweifeln, sondern eigene „Fakten“ in die 
Welt setzen. 

Dagegen helfen Aufmerksamkeit, gründliche Recherche so-
wie die kontinuierliche und klare Vermittlung der eigenen 
Botschaften. Ein Presse-Monitoring ermöglicht es, die ak-
tuelle Meinungslage ebenso wie Veränderungen in der öf-
fentlichen Wahrnehmung im Zeitverlauf zu erfassen. Soziale 
Medien werden als Seismograph von individuellen und grup-
penbezogenen Einstellungen immer wichtiger, zumal sich 
„gefühlte Wahrheiten“, bewusste „Fake News“ sowie Speku-
lationen über Twitter, Facebook und Co. noch dynamischer 
verbreiten. Eine systematische Analyse der Berichte und 
Meinungsäußerungen ist die Grundlage für eine schnelle Re-
aktion, die nicht (nur) aus Dementis, sondern vor allem aus 
eindeutigen, überprüfbaren und überzeugenden Botschaften 
besteht. Und ja, in den sozialen Medien ist auch einem Vor-
habenträger durchaus mal ein flapsiger Kommentar erlaubt, 
solange die grundsätzlichen Regeln des sachlichen Dialogs 
nicht verletzt werden.

Nach der Devise „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ muss 
eine Antwort nicht immer nur aus Text bestehen. Ein Bild, 
eine Infografik, ein Erklärvideo, eine Videobotschaft oder so-

Fakten und 
Verständnis
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gar ein Meme, das über das Internet verbreitet werden kann, 
können genauso gut oder sogar noch besser geeignet sein, 
um Fakten und Botschaften klar, eindeutig und verständlich 
zu vermitteln.

•	 Medien und Journalist*innen aktiv einbeziehen. Gute 
Bürgerbeteiligung und ein glatt verlaufenes Planungs- und 
Genehmigungsverfahren sind der Presse sicher eine Mel-
dung wert – irgendwo zwischen Seite 3 bis 6, als Randnotiz 
neben „Lokales“ und „Vermischtes“. Proteste, Plakataktionen, 
eine sich auflehnende Bürgerinitiative oder ein Eklat auf der 
Bürgerversammlung schaffen es hingegen auf die Titelsei-
te, lassen Fernsehteams anrollen und sorgen über Wochen 
und Monate für Schlagzeilen. Ganz nebenbei bieten sie Kriti-
ker*innen auch noch eine Plattform, ihre Sichtweisen medi-
al zu verbreiten. Gute Journalist*innen holen natürlich auch 
die Stellungnahme der Planenden ein. Doch den roten Faden 
der Geschichte weben die Kritiker*innen. Daran sind die 
Planungs- und Kommunikationsabteilung der Investor*in-
nen, Verwaltungen oder Planungsbehörden oft nicht ganz 
unschuldig. Über die obligatorische Pressemeldung bei Er-
reichen des nächsten Meilensteins hinaus bieten sie den Me-
dienvertreter*innen häufig wenig Interessantes oder Berich-
tenswertes. Doch es geht auch anders. Werkstätten, in denen 
mit Journalist*innen gemeinsam Inhalte zu Prozess, Projekt 
und Bericht erarbeitet werden, Veranstaltungen, in denen 
Expert*innen die Möglichkeit bekommen, ihr Wissen direkt 
an die Redaktionen zu bringen, gemeinsame Baustellen-
begehungen auch außerhalb von Spatenstich-Zeremonien, 
schaffen Anlässe für die Berichterstattung. Sie halten das In-
teresse der Medien wach und sorgen zudem dafür, dass Pro-
jektverantwortliche und Medienvertreter*innen sich auch 
persönlich kennenlernen. Eine besondere Bedeutung für die 
Berichterstattung können zudem lokale Medien, Online-Por-
tale, Blogs oder Anzeigenblätter einnehmen: Sie mögen eine 
geringere Reichweite als die überregionalen Blätter haben, 

Journalisten 
beteiligen
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aber sie erreichen unter Umständen genau diejenigen direkt, 
auf die es im Zuge eines bestimmten Projektes ankommt.

C wie: Corona!
Direkter Dialog, gemeinsame Veranstaltungen, Pressegespräche, 
Vor-Ort-Termine und persönlicher Austausch sind wichtige Eck-
pfeiler in jedem Beteiligungsprozess. Doch was passiert, wenn all 
das auf einmal nicht mehr geht? 

Seit März 2020 haben die Länder und die Bundesregierung suk-
zessive eine Reihe von Regelungen erlassen, um die Covid-19-Pan-
demie (Corona-Krise) einzugrenzen. Unter dem Schlagwort „So-
cial Distancing“ wurden geschäftliche und soziale Aktivitäten in 
Deutschland stark eingeschränkt. Zum Zeitpunkt der Entstehung 
dieses Beitrags (April 2020) war noch nicht abzusehen, wie sich 
die Situation weiterentwickelt. Zum Zeitpunkt der redaktionellen 
Überarbeitung (Dezember 2020) ist hingegen klar: Die Pandemie 
hat langfristige Auswirkungen auf alle Bereiche des Lebens. Die Be-
teiligung absagen oder auf unbestimmte Zeit verschieben ist daher 
keine Option. Der gesellschaftliche und politische Betrieb gehen 
weiter, wenngleich oftmals in angepasster Form. Willensbildungs- 
und Entscheidungsprozesse kommen auch angesichts Covid-19 
nicht zum Erliegen. Gerade in besonderen Zeiten wie diesen gilt es, 
demokratische Prozesse unbedingt aufrechtzuerhalten. Planungen 
für Infrastruktur, Wirtschaftsentwicklung, Versorgung und Ener-
giewende ohne Austausch einfach „durchzuziehen“ oder bis auf 
Weiteres ruhen zu lassen kommt, ebenfalls nicht in Frage.

Bereits mit Beginn der Krise und den ersten Auswirkungen auf den 
Berufs- und Lebensalltag der Menschen stellte sich für Vorhaben-
träger*innen und für uns als Kommunikationsexpert*innen die 
Frage: Wie lassen sich Dialog und Beteiligung umsetzen, wenn die 
Menschen zum Schutz ihrer eigenen und der Gesundheit anderer 
Abstand voneinander halten müssen?

•	 Kommunikation aufrechterhalten – auch und gerade in 
der Krise. Mittlerweile nutzen die meisten Planer*innen, 

Pandemie als 
schwierige Chance
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Vorhabenträger*innen oder Projektverantwortlichen die 
Möglichkeiten des Internets, um über Webseiten und Platt-
formen Informationen auszutauschen oder über E-Mail und 
Telefon Fragen und Hinweise aufzunehmen. Diese bestehen-
den Angebote gilt es, aktiv zu promoten und gegebenenfalls 
auszuweiten.

•	 Neue Kommunikationsformen ermöglichen neue Forma-
te – und erzwingen sie. Stakeholder- und Beteiligungsfor-
mate, bei denen Möglichkeiten zum direkten und persönli-
chen Dialog geschaffen werden, sind wichtige Meilensteine 
der meisten Beteiligungsprozesse. In der Ausnahmesituation 
sind solche Formate nicht möglich. „Neu denken“, heißt die 
Strategie, und natürlich liegt es nahe, stärker als bislang auf 
digitale Dialogmöglichkeiten zu setzen. Dabei geht es nicht 
darum im Grundsatz zu entscheiden, ob Beteiligung, Infor-
mation und Diskussion generell besser online oder offline 
erfolgen sollten. Vielmehr geht es darum, die vorhandenen 
technischen Möglichkeiten bestmöglich zu nutzen. 

Veranstaltungen, die auf persönliche Gespräche und Kontakt 
ausgerichtet sind, können nicht immer eins zu eins in die di-
gitale Welt verlagert werden. Vielmehr müssen Formate er-
arbeitet werden, die dem digitalen Rahmen entsprechen und 
die mit Blick auf die Ziele, die im Beteiligungsprozess erreicht 
werden sollen, wirksam sind. Am Anfang steht daher immer 
eine Analyse zu Fragen wie: Was ist das Ziel einer Veranstal-
tung, eines Treffens oder Gesprächs? Wer soll angesprochen 
werden? Wie vertraulich ist die Runde? Die jeweilige Antwort 
definiert das angemessene Vorgehen für die im Einzelfall am 
besten geeignete digitale Lösung.

•	 Die Technik kennt keine Grenzen. Das Projekt bestimmt, 
was sinnvoll ist. Öffentliche oder geschlossene Veranstaltun-
gen, Großgruppeninformation oder interaktiver Workshop, 
Fragen-und-Antwort-Modul, Abstimmungsmöglichkeit, 
Livestream, Aufzeichnung oder protokolliertes Projektge-

Neue Kanäle haben 
neue Regeln
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spräch – technisch ist fast alles möglich. Professionelle An-
bieter*innen sorgen dafür, dass die Übertragung für jede Art 
von Endgerät optimiert wird. Anders als bei vielen kostenlo-
sen webbasierten Angeboten werden bei professionell aus-
gerichteten digitalen Veranstaltungen auch die Vorgaben des 
Datenschutzes eingehalten. Für die Einbindung weniger in-
ternetaffiner Gruppen oder Menschen, die in den in Deutsch-
land immer noch vorhandenen regionalen „Funklöchern“ 
leben, können durch Medienkooperationen, lokale Stellver-
tretergespräche, telefonbasierte Lösungen oder auch den 
konventionellen Postweg ergänzende Angebote geschaffen 
werden. 

Die Analyse der Situation vor Ort, die Konzeption einer 
digitalen Veranstaltung, die Einbeziehung von Modera-
tions-Know-how sowie die technische Umsetzung verur-
sachen natürlich Aufwand. Die Kosten können im Einzelfall 
durchaus höher liegen, als dies bei einer „konventionellen“ 
Vor-Ort-Veranstaltung der Fall ist. Doch der zusätzliche fi-
nanzielle und personelle Aufwand ist gut investiert. Durch 
die Umstellung auf digitale Formate zeigt der Vorhabenträ-
ger, dass die Krise nicht als Anlass nutzt, den Dialog einzu-
stellen, sondern sie als Chance nutzt, diesen fortzuführen und 
auf neuen Wegen zu intensivieren. Planungsprojekte können 
weiter vorangetrieben werden, der Zeitplan von Planungs- 
und Genehmigungsverfahren kann eingehalten werden, ein 
Corona-induzierter Rückstau in Prozessen und Vorgängen 
kann vermieden werden. 

•	 Die Krise wird enden. Die angepasste Kommunikation 
wird bleiben. So gesehen zahlt sich Beharrlichkeit gleich 
mehrfach aus: Kommunikativer Stillstand wird vermieden. 
Vorhabenträger*innen, Behörden, Expert*innen und Planen-
de demonstrieren ihre Arbeitsfähigkeit. Und sie dokumentie-
ren ihren Willen und ihre Möglichkeiten, den offenen Dialog 
auch angesichts schwieriger Rahmenbedingungen fortzufüh-
ren. Wird Prozesskritiker*innen damit der Wind aus den Se-

Vieles geht, doch 
was geht gut?
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geln genommen? Das wird wohl nicht in jedem Projekt der 
Fall sein. Vielmehr besteht durchaus die Möglichkeit, dass 
die Digitalisierung der Beteiligung Anlass zur erneuten Kritik 
gibt. Doch für diejenigen, die sich aktiv und gestaltend – und 
dabei auch kritisch – in einen Beteiligungsprozess einbrin-
gen wollen, werden entsprechende Wege eröffnet. Das hilft 
dem Dialog und auch der Planung.

Unserer Ansicht nach werden die Corona-bedingten Ein-
schränkungen für Veranstaltungen noch weit bis ins Jahr 
2021 und darüber hinaus Bestand haben. Regionale und 
zeitliche Unterschiede im Infektionsgeschehen werden sich 
auf die erlaubten oder empfohlenen Veranstaltungsgrößen 
auswirken. Deshalb sollte generell für jede Veranstaltung 
ein Hygiene- und Schutzkonzept erarbeitet werden. Zudem 
bedeutet diese Annahme auch, dass Vorhabenträger*innen 
auch nach einer Lockerung der Einschränkungsmaßnahmen 
kombinierte und flexible Veranstaltungen planen sollten. Es 
gibt also berechtigten Grund zur Annahme, dass in der Co-
rona-Krise entwickelten digitalen Formate auch nach Ende 
der Pandemie zentrale Instrumente der Bürgerbeteiligung 
bleiben.

D wie: Dranbleiben! 
Wenn Dialogpartner*innen aneinander vorbeireden, nicht mitei-
nander reden wollen oder es aufgrund von Kontaktsperren nicht 
können, muss die Projektkommunikation besonders entschlossen, 
beständig und zielstrebig vorgehen. So wird dafür gesorgt, dass Di-
alog und Beteiligung nicht abreißen, sondern auf neue Art gestaltet 
werden. Hier sehen wir ein enormes Potenzial für die Weiterent-
wicklung von Dialog- und Partizipationsprozessen.

Zum einen können Projektverantwortliche gerade unter schwieri-
gen Umständen zeigen, wie ernst sie den Dialog meinen. Zum an-
deren bieten projektbezogene Dialog-Dilemmata wie die derzeitige 
Corona-Krise die Möglichkeit, neue Formate zu entwickeln, zu tes-

Dauerhafte 
Veränderungen
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ten und zu verstetigen. Neue digitale Lösungen, die in Zeiten der 
Covid-19-Pandemie „aus der Not heraus“ entwickelt wurden, er-
möglichen allen Betroffenen sich bei Projekten mit einem größeren 
Einzugsgebiet – beispielsweise leitungsgebundene Infrastruktu-
ren, Fernstraßen, Schienenprojekte – einzubringen und am Dialog 
teilzunehmen. Die Beteiligung wird ortsunabhängiger, lässt sich fle-
xibler gestalten und erreicht so möglicherweise mehr Interessierte, 
als man vor der Krise für möglich gehalten hätte.

Ein „perfektes“ Beteiligungsverfahren, bei dem alle Zielgruppen zu 
ihrer Zufriedenheit einbezogen werden und die Ergebnisse in die 
Planung übernommen werden können, wird bei kritischen Pro-
jekten wohl auch in Zukunft eher die Ausnahme als die Regel sein.  
Dialogprozesse, in denen nicht einzelne Kritiker*innen dominie-
ren, sondern sich die Mehrheit der Menschen einbezogen fühlt, in 
denen statt emotionaler Debatten sachliche Diskussionen geführt 
werden, und in denen Kompromisse und Ergebnisse entstehen, 
durch die die Planung verbessert und das Genehmigungsverfahren 
entlastet werden, sind jedoch möglich. Dafür sorgen zielgerichte-
te und kontinuierliche Kommunikation, der dauerhafte Wille zur 
sachlichen Auseinandersetzung auch unter schwierigen Bedin-
gungen, die Offenheit innerhalb laufender Prozesse kommunikativ 
nachzusteuern und schließlich die Auswahl geeigneter Instrumen-
te und Formate aus der Toolbox der Beteiligung. Und diese Auswahl 
ist in der Pandemie vielfältiger geworden. 

Literatur
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Katharina Hitschfeld, Thomas Perry

Partizipation: eher Alibi als Qualität?

Obwohl doch alle Partizipation zu wollen scheinen, bleibt ihre Rea-
lität trist. Viel zu wenige beteiligen sich. Dafür gibt es viele Gründe, 
unter anderem mangelnde Bereitschaft zu echter Beteiligung, Unfä-
higkeit zur effektiven Kommunikation und Desinteresse, aus seinen 
Fehlern zu lernen. Die Folgen sind fatal. Statt Beteiligungsmotivation 
und Glaubwürdigkeit zu stärken, demontiert sich die für unsere De-
mokratie so wichtige Partizipation durch ihre eigene Praxis selbst.

Bürgerbeteiligung ist ein schwieriges Geschäft und man kann nicht 
ernsthaft behaupten, dass sie in unserem Land in wirklich gu-
ter Verfassung wäre. Zwar machen immer wieder Meldungen die 
Runde, die das Gegenteil zu belegen scheinen. Kürzlich etwa zählte 
eine Studie der Bertelsmann Stiftung allein in Baden-Württemberg 
2.394 Beteiligungsprojekte in 865 Kommunen (Bertelsmann Stif-
tung 2021). Das finden viele natürlich toll. Aber schaut man sich 
diese und andere Beteiligungsprojekte genauer an, trifft man allzu 
oft auf – aus unserer Sicht – erschreckend geringe Beteiligungsquo-
ten.

Die Frage ist, warum das nach so vielen Projekten und Jahren der 
Diskussionen immer noch so ist. Viele Projekte, aber wenig Betei-
ligung. Wir wollen zu dieser Frage einen – durchaus zugespitzten 
– Beitrag liefern, indem wir sie von einigen Punkten aus angehen, 
die uns in der Praxis immer wieder beschäftigen. 

Adressatenorientierte Kommunikation 
Beginnen wir dafür mit einer elementaren Voraussetzung, ohne die 
uns echte Beteiligung nicht möglich scheint: Projektträger*innen 
und Behörden sollten willens und in der Lage sein, denen, deretwe-
gen Beteiligung stattfinden soll – also den Bürger*innen – überzeu-

Viele Prozesse, 
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gend zu erklären, worum es bei einem Thema oder einem geplan-
ten Vorhaben eigentlich geht und warum sie sich beteiligen sollten. 

Das sollte zum einen ein elementares Anliegen sein, weil es oft um 
komplexe und komplizierte Themen geht. Was leistet ein Vorhaben, 
warum funktioniert es wie geplant, was sind Auswirkungen, Im-
plikationen, Risiken, Kosten und Opportunitätskosten, was wären 
Alternativen? Es geht um Verfahren, Abläufe, Fristen, Zuständigkei-
ten, Einflussmöglichkeiten und Abwägungen. 

All das ist so herauszuarbeiten und zu benennen, dass alle – auch 
die Lai*innen – es verstehen. Dabei muss klar sein, dass nicht die 
Initiator*innen oder Agenturen entscheiden, ob verstanden wird, 
sondern die, die sich beteiligen sollen. Inhaltlich geht es um Sach-
fragen, aber auch um die persönliche Relevanz, aus der Motivation 
zur Beteiligung entsteht. Denn zu Recht beteiligen sich die aller-
meisten Bürger*innen nicht, wenn ihnen nicht klar ist, worum es 
geht, wieso sie das betrifft und was sie bewirken können. Warum 
sollten sie auch, wo sie doch eigentlich – wie wir alle – keine Zeit 
übrighaben?

Das Planungsparadox verstehen
Erklären ist auch wichtig, weil das Interesse der Bürger*innen an 
einem Projekt meist zu dem Zeitpunkt am geringsten ist, an dem es 
die größten Möglichkeiten der Einflussnahme gibt. In der weiteren 
Fortentwicklung des Projektes steigt das Interesse, die Möglichkei-
ten, darauf Einfluss zu nehmen, sinken aber. Allen Expert*innen ist 
das als Planungsparadoxon bekannt. Expert*innen wissen das al-
les, ganz normale Menschen aber eben häufig nicht.

Tatsächlich ist an diesem Paradox natürlich nichts Paradoxes. Es 
bedeutet ja nur, dass mit fortschreitender Planung und Realisie-
rung ein Projekt konkreter, greifbarer, verstehbarer und kalkulier-
barer wird und deshalb mehr Menschen erkennen können, was es 
für sie bedeutet. Das Planungsparadox ist deshalb vor allem ein 
Hinweis auf Exklusion durch mangelnde Information, Klarheit und 
die Unzugänglichkeit von Expertenwissen und -sprache. Es ist zu-

Beteiligung bedarf 
Wirkung
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gleich ein Wink mit dem Zaunpfahl, die zur Beteiligung anstehen-
den Themen oder Projekte den Lai*innen plastisch, einfach (nicht 
simplifizierend) und verständlich zu vermitteln, damit sie sie ver-
stehen und sich dazu in Beziehung setzen können. Stattdessen wird 
das Planungsparadox aber nicht eben selten den Bürger*innen als 
Ergebnis mangelnden Interesses vorgehalten, unter dem die Pla-
ner*innen später gemeinerweise zu leiden haben, wo es doch vor 
allem eine gescheiterte Vermittlung des Projektes anzeigt.

Heterogene Interessenlagen der Stakeholder
Halten wir also fest: Verstehen ist Grundvoraussetzung für gelin-
gende Beteiligung. Leider wird es aber sehr häufig nicht hergestellt. 
Eine Ursache dafür ist aus unserer Sicht die Unterschiedlichkeit der 
Interessenlagen der verschiedenen Stakeholder sowie mangelnde 
Fähigkeit und fehlender Wille zur effektiven Kommunikation. Aber 
wer sind die Stakeholder überhaupt und welche primären Inter-
essen leiten sie? Nachfolgend werden vier besonders wichtige Ak-
teursgruppen näher betrachtet:1

•	 Bürger*innen sind eine sehr heterogene Gruppe. Sie sind 
unterschiedlich betroffen, haben verschiedene Interessen, 
Vorstellungen und Möglichkeiten. Zusätzlich sind sie aber 
auch in aller Regel Lai*innen, die bei Beteiligungsprojekten 
(Semi-)Expert*innen von Vorhabenträgern, Politik, Verwal-
tung und aus dem Kreis der Bürger*innen selbst gegenüber-
stehen. Von ihnen erwartet man in aller Regel zum einen 
die Fähigkeit, (oft komplexe) Projekte und Themen in ihren 
Auswirkungen auf sich selbst und ihre Umwelt zu verstehen. 
Sie sollen zum anderen ihre eigenen Interessen ins Verhält-
nis zu anderen Interessen setzen. Und schließlich sollen sie 
diese zugunsten eines fast immer unklaren und strittigen Ge-
meinwohlinteresses abwägen (not in my backyard oder eben 
doch?). Oft kommen sie ins Spiel, weil sie gegen etwas sind. 
Das liegt daran, dass unser Rechtssystem geradezu darauf 
abstellt. Den Einwendungen gegen Projekte und Vorhaben 
soll angemessen Rechnung getragen werden. Wer schweigt, 

Verstehen als 
Herausforderung



Kursbuch Bürgerbeteiligung #4 | 281

stimmt zu – so die rechtlich tradierte – und häufig genug 
gewollte – Auffassung, Grundhaltung und Rollenerwartung 
an die Bürger*innen. Die Einwendungen werden deshalb in 
stark formalisierten und für die meisten Menschen hoch-
komplizierten Verfahren aufgenommen, diskutiert, abge-
wogen und einer Entscheidung von Behörden, Räten oder 
Parlamenten zugeführt. Verfahren, in denen Bürger*innen 
für etwas eintreten, Veränderungen oder Verbesserungen in-
itiieren und Gestaltungswillen einbringen können, sind eher 
selten gewünscht, geschweige denn vernehmbar, nachvoll-
ziehbar und glaubwürdig angeregt. 

•	 Die Vorhabenträger*innen richten ihr Handeln primär 
auf die Durchsetzung ihres Vorhabens und ihrer Ziele und 
Interessen aus. An diesen werden sie von denen gemessen, 
denen sie verantwortlich sind. Ist Beteiligung gesetzlich vor-
geschrieben, ist sie abzuarbeitende Pflicht. Die Minimierung 
oder der Ausschluss späterer Klageverfahren ist wichtiges 
Ziel und wird in harter Währung – Zeit und Geld – gemes-
sen. In ihrer freiwilligen Form dient Beteiligung vorrangig 
dem Ziel, dem Vorhaben Akzeptanz zu verschaffen, es durch-
zusetzen und das Image des Unternehmens vor Schaden zu 
bewahren. Ein darüber hinaus gehendes gesellschaftliches 
Interesse, der Blick auf das Gemeinwohl oder die Befriedung 
einer Region spielen bei der Bewertung eines Vorhabens sel-
ten – und wenn nur untergeordnet – eine Rolle. Als Beteili-
gung wird dabei häufig genug angeboten, was höchstens den 
Namen Information verdient hätte.

•	 Behörden und öffentliche Verwaltungen spielen in Partizi-
pationsverfahren eine wichtige Rolle. Sie haben nicht selten 
sehr verschiedenen Anforderungen zu genügen. Sie sollen ei-
nerseits neutrale Akteur*innen eines Genehmigungsverfah-
rens sein und die Einhaltung von Regeln und Gesetzen garan-
tieren. Gleichzeitig haben sie aber auch eine eigene Agenda. 
Sie nehmen Einfluss auf die Gestaltung und Einordnung ei-
nes Beteiligungsformates innerhalb eines Verfahrens, stehen 
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aber nicht selten auch unter Druck verschiedener Seiten. Sie 
wirken auf Vorhabenträger ein, sind zuweilen selbst Vorha-
benträger*in oder Initiator*in von Beteiligungsformaten. 
Manchmal sind sie gleich alles zusammen. Sie beeinflussen in 
unterschiedlicher Weise Zeitpunkt, Umfang und Format von 
Partizipationsverfahren sowie gleichzeitig die Bewertung 
und Relevanz der dort erzielten Ergebnisse. 

•	 Medien kommt als vierter wichtiger Instanz zumindest the-
oretisch eine wesentliche Rolle als Rechercheur und Kommu-
nikator für alle Seiten zu. Praktisch aber kommen sie dieser 
Rolle aus den unterschiedlichsten Gründen (Nutzungsverhal-
ten der Konsument*innen, wirtschaftliche Gründe etc.) nur 
ungenügend nach. Weder haben sie dafür einen Auftrag, noch 
würde sie jemand dafür entschädigen wollen. Ihr Interesse 
und das Vermögen, komplexe Zusammenhänge begreiflich, 
unparteiisch und ohne Simplifizierungen einzuordnen und 
darzustellen, sind gering ausgeprägt. Die oft zu beobachten-
de Ausrichtung auf die Zuspitzung von Konflikten, das teils 
lustvolle Beschreiben von Verwerfungen und Polarisierun-
gen, generieren Aufmerksamkeit und Klickzahlen, aber eben 
häufig keine auf Erkenntnisgewinn in Partizipationsprojek-
ten angelegte Berichterstattung.

Gehen wir einmal nur von diesen vier Stakeholder-Gruppen aus, ist 
das Terrain der Interessen und Bedürfnisse schon extrem hetero-
gen und gegensätzlich. Unter diesen Voraussetzungen ist es natür-
lich gut und notwendig, dass vieles in Sachen Beteiligung juristisch 
und formal vorgegeben ist. Allerdings ist der formale Rahmen von 
Beteiligung für ihr Gelingen nicht im Mindesten hinreichend. Das 
zeigt schon ein Blick auf die Motivation derer, die Beteiligungspro-
jekte initiieren und steuern, also vor allem der Vorhabenträger so-
wie der Behörden und der Verwaltung. 

Warum wird beteiligt?
Wir sehen hier drei grundlegend unterschiedliche Motivtypen: 

Ungenügender 
formaler Rahmen



Kursbuch Bürgerbeteiligung #4 | 283

•	 Pflichtakteur*innen gehen Beteiligung als Pflichtaufgabe 
an, die man entlang bindender Vorgaben erfüllt. Getan wird, 
was man tun muss. Treiber der Beteiligungsgestaltung sind 
formale Aufgaben. Ihnen kommt dabei entgegen, dass es nir-
gends Vorgaben und in der Regel auch keine kritische Evalua-
tion gibt, die qualitative und quantitative Benchmarks für 
gelungene Beteiligung beschreiben. Effiziente Möglichkeiten 
der Beteiligung, zum Beispiel über Online-Plattformen und 
Standard-Formate helfen ihnen dabei, Beteiligung öffentlich, 
aber effizient zu gestalten, formal zu programmieren und zu 
kanalisieren. Routiniert wird das Procedere mit weitgehend 
beliebigen Workshopformaten und willkürlicher Zusammen-
setzung der Teilnehmenden ergänzt. Das Angebot zählt – 
wie es nachgefragt und mit Wissen, Anregungen, Antworten 
und Diskussionen qualifiziert wird, ist sekundär. Dass in den 
meisten Fällen lächerlich wenig Beteiligung und inhaltliche 
Qualität zustande kommt, spielt keine Rolle mehr. Nehmt was 
wir euch bieten, oder lasst es sein, rufen sie den Bürger*in-
nen zu. Dass immer dieselben, meist hochgebildeten oder er-
fahrenen Menschen sich beteiligen, ist kein Problem; Haupt-
sache, der Pflicht und Form wurde Rechnung getragen.

In dieser Haltung liegt aus unserer Sicht ein Problem, nicht 
die Lösung. Wo Beteiligung derart betrieben wird – und das 
scheint nach unserer Beobachtung, gewollt oder ungewollt, 
auf die große Mehrzahl der Beteiligungsprojekte zuzutreffen 
– wird sie in der Regel aus Beteiligungssicht scheitern, auch 
wenn sie aus Akteurssicht gelingt. Denn die Gestalter*innen 
ringen nicht wirklich um die Beteiligung der Bürger*innen, 
sondern arbeiten ein Pflichtprogramm ab, das Beteiligungsr-
hetorik und pro forma Beteiligung schafft. Damit aber treibt 
man nur die Entfremdung der Bürger*innen voran statt brei-
tes Engagement zu ermöglichen und zu fördern.

•	 Instrumentalisierer*innen: Eine zweite Gruppe sieht Be-
teiligung als Mittel zum Zweck der besseren Durchsetzung. 
Auch ihnen geht es nicht darum, sich auf die Bürger*innen 

Ungeliebte Pflicht
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ernsthaft einzulassen. Vielmehr sehen sie Beteiligung als 
Akzeptanzgenerator, der – klug gesteuert – mehr Akzeptanz 
für ihre Vorhaben generiert und Widerstände minimiert. 
Dass diese Kausalität sich – zumindest derzeit – nicht em-
pirisch belegen lässt, zeigt eine Studie zur Evaluierung der 
Beschleunigung des Ausbaus der deutschen Stromnetze (vgl. 
Umweltbundesamt 2018). Danach hat die verstärkte Bürger-
beteiligung keine beschleunigende Wirkung auf den Ausbau 
der deutschen Energienetze. Mit dem unterstellten und er-
warteten Zusammenhang „mehr Beteiligung führt zu mehr 
Akzeptanz“ degeneriert Partizipation zudem zum Hebel zur 
Gewinnung von Akzeptanz. Dieses Verständnis von Partizi-
pation ist vor allem Problem, nicht Lösung. Diese Haltung 
wird von Vielen als das verstanden, was sie ist: Eine Missach-
tung der Bürger*innen, die sich ernsthaft engagieren wollen, 
aber feststellen müssen, dass das alles nicht so gemeint war. 
Das beschädigt schon seit Langem das Ansehen von Beteili-
gungsprojekten.

•	 Überzeugungsakteur*innen: Sehr viel seltener und auch 
in einer sehr viel anspruchsvolleren Situation sind dagegen 
Akteur*innen bei Vorhabenträgern, in Behörden und Verwal-
tungen, die ernsthaft echte Beteiligung wollen. Für sie geht 
es darum, zuzuhören und Beteiligung als Chance zum Lernen 
zu begreifen, um ihre Projekte besser zu machen. Sie müs-
sen sich der Öffentlichkeit stellen und in den deliberativen 
Austausch gehen, um echte und breite Akzeptanz für ihre 
Vorhaben zu bekommen. Dies betrifft nicht zuletzt auch die 
schwierige Frage nach der Ermittlung des Gemeinwohls. Ihre 
Herausforderung sind nicht die formalen Vorgaben, sondern 
die Messlatte der tatsächlichen – qualitativen wie quantitati-
ven – Beteiligung. 

Diese Motivlage ist im Gegensatz zu den anderen eine Vorausset-
zung der Lösung. Doch sie steht vor einer großen Herausforderung. 
Sie zieht mit dem Blick auf die Qualität der Beteiligung eigentlich 
eine Messlatte ein, die nicht von den Akteur*innen selbst, sondern 

Akzeptanzgenerator
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von den Bürger*innen kalibriert und aufgelegt wird. Um erfolg-
reich zu sein, muss man sich deshalb auf sie einlassen, ihre Voraus-
setzungen und Bedürfnisse verstehen und ihnen gerecht werden, 
um ihr Mitwirken zu gewinnen. 

Erfolgsmessung der Beteiligung 
Damit bekommt Beteiligung einen ganz anderen, gleichwohl kla-
ren und operationalen Anker, um Erfolg zu bestimmen. Erfolg ist, 
wenn viele relevante bzw. betroffene Bürger*innen engagiert mit-
machen. Die erste Herausforderung ist dabei, die Worte „viele“ und 
„engagiert“ als Ziele zu operationalisieren. Die zweite Herausforde-
rung ist, die Barrieren abzubauen, die Beteiligung behindern. Dazu 
gehört zum Beispiel, Bürger*innen mit dem Beteiligungsangebot 
überhaupt zu erreichen (informationelle Reichweite als Basisauf-
gabe). Des Weiteren ist es notwendig, dass sie verstehen, worum 
es geht und in welcher Weise sie betroffen sind. Sie müssen unter-
schiedliche Positionen kennenlernen und damit deliberativ um-
gehen können. Das ist für die Initiator*innen von Beteiligung sehr 
anstrengend, anspruchsvoll und kostenträchtig. Aber eine Ausrede 
für die Unterlassung kann das natürlich nicht sein. 

Unterschiedliche Herausforderungen 
Die Unterscheidung in Pflichtakteur*innen, Instrumentalisie-
rer*innen und Überzeugungsakteur*innen ist wichtig, denn sie ist 
die Wasserscheide der Partizipation. Pflichtakteur*innen und Inst-
rumentalisierer*innen tun „als ob“ und beschädigen damit Bürger-
beteiligung. Denn ein Blick auf die realen Beteiligungsquoten vieler 
Beteiligungsverfahren und deren empfundene Glaubwürdigkeit 
aus Sicht vieler Bürger*innen, zeigt, dass ihr Vorgehen keinen gu-
ten Ruf hat. 

Die Überzeugungsakteur*innen dagegen mühen sich mit gutem 
Willen ab, finden aber nur selten den Weg zu einer Beteiligungs-
quote, die mehr als Alibiqualitäten erreicht. Der Grund: Große Teile 
der Überzeugungsakteur*innen kümmern sich nicht ausreichend 

Erfolg ist, wenn 
viele mitmachen
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um die Bedürfnisse und die Situation der Bürger*innen mit Blick 
auf die Beteiligung und deren Gegenstände. Sie bleiben in der guten 
Absicht stecken und arbeiten nicht genug am Gelingen. Das bemer-
ken wir in unserer Beteiligungsforschung und -praxis immer wie-
der anhand ähnlicher Herausforderungen in vielen Projekten. Zwei 
Beispiele verdeutlichen dies:

•	 Kommunikation: Je komplexer der Gegenstand der Betei-
ligung, desto größer ist die kommunikative und didaktische 
Herausforderung, ihn zu vermitteln. Denn ganz schnell fühlen 
sich Menschen von Fachjargon abgehängt, von Behörden-, 
Unternehmens- oder Beteiligungsrhetorik abgestoßen. Je ab-
strakter die Sache präsentiert wird, desto weniger erkennt 
man, was sie für einen selbst bedeutet. Je vielschichtiger die 
Auswirkungen, desto weniger leicht fällt es Lai*innen, von 
selbst auf sie zu kommen. Laiengerechte Übersetzung des 
Fachthemas ist deshalb genauso nötig wie das Zusammentra-
gen der Implikationen eines Projektes für unterschiedliche 
Bürger*innen-Stakeholder (vhw 2018). 

Daraus erwächst die Aufgabe, Beteiligungskommunikation 
und -didaktik für komplexe Sachverhalte weiterzuentwi-
ckeln. Dafür muss man experimentieren, sie dem intensiven 
qualitativen Feedback der Bürger*innen aussetzen und in ih-
ren Erfolgen und Misserfolgen systematisch und ehrlich ana-
lysieren. Nach unserem Eindruck geschieht das viel zu selten. 
Stattdessen bemüht man die immer gleichen Mittel für die 
immer gleichen, kleinen Personengruppen, die ohnehin be-
reits engagiert sind. Nach unserem Eindruck dreht sich die 
Beteiligungsszene hier wenig dynamisch in ihrer Komfortzo-
ne ständig um sich selbst. Sie sollte stattdessen ihr großflä-
chiges Scheitern selbstkritisch zur Kenntnis nehmen, damit 
konstruktiv und innovationsfreudig umgehen und sich für 
andere Disziplinen öffnen, von denen sie vieles lernen könn-
te. 

Großflächiges 
Scheitern
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•	 Relevanz: Bürger*innen erwarten, dass Beteiligung Wir-
kung erzeugt (vgl. Hitschfeld 2018). Das meint nicht, dass 
sie immer Recht behalten wollen. Aber sie wollen sich be-
achtet wissen. Dafür ist es nicht damit getan, dass man ihre 
Kommentare auf Online-Plattformen sieht oder Post-Its aus 
Workshops dokumentiert. Die Frage ist, ob man damit inhalt-
lich engagiert umgeht und das auch zeigt. 

Nehmen wir zum Beispiel das Feedback der Beteiligung: 
Setzt man sich als Vorhabenträger*in mit Vorschlägen, Argu-
menten und Kritik wirklich auseinander oder wehrt man ab? 
Ist man bereit, umzudenken, weil Einwände nicht zu wider-
legen sind? Oder die Frage der Entscheidungsrelevanz: Hält 
man sich an die Voten der Bürger*innen oder nicht? Wenn 
nicht, was setzt man als Benefit für die Beteiligten an ihre 
Stelle? Beteiligung ohne erkennbaren Impact auf der einen 
oder anderen Ebene sehen die meisten Menschen zu Recht 
als Zeitverschwendung an. Schlimm ist allerdings, dass viele 
Menschen genau das bereits als Normalfall von Beteiligung 
erwarten. 

Dilemma der Überzeugungsakteur*innen
Während sich Pflichtakteur*innen und Instrumentalisierer*innen 
über diese Punkte leicht hinwegsetzen können, geraten die Über-
zeugungsakteur*innen an diesen Punkten in echte Probleme: 

•	 Zum einen kollidiert der Qualitätsanspruch mit der Realität 
der Beteiligung. Sind 20, 40 oder 200 Teilnehmende genug, 
um den Bürger*innen sagen zu können, dass sie sich beteiligt 
haben und darauf Legitimation zu gründen? Ist es mir egal, 
dass die meisten Teilnehmenden meines Partizipationspro-
zesses untypisch gut gebildet waren und sehr viele diejeni-
gen sind, die sich sowieso immer beteiligen? Macht es mir 
nichts aus, dass selbst von diesen Personen viele nicht die 
inhaltlichen Implikationen des Beteiligungsverfahrens ver-
standen haben? 

Wirkungslose 
Beteiligung als 
Regelfall
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•	 Zum anderen beginnt das Dilemma der Legitimation auch an 
anderer Stelle heftig zu schmerzen. Wie genau ist das Ver-
hältnis von Beteiligung und gewählten oder gesetzlich zu-
ständigen Institutionen definiert und was bedeutet es für die 
Motivation der Bürger*innen, sich zu beteiligen? 

•	 Und schließlich geht es um Gestaltbarkeit: Mit welcher Hal-
tung geht man als Vorhabenträger*in an die Beteiligung her-
an? Wie nutzt man ihr konstruktives Potenzial? Wie flexibel 
ist man in seinen Plänen? 

Womit wir wieder am Anfang wären. Bürgerbeteiligung ist ein 
schwieriges Geschäft und man kann nicht ernsthaft behaupten, 
dass sie in unserem Land in wirklich guter Verfassung wäre. Ge-
rade deshalb gibt es eigentlich viel zu tun. Unsere Hoffnung, dass 
das auch passiert, ist aber eher gering. Denn einerseits sind Instru-
mentalisierer*innen und Pflichtakteur*innen deutlich in der Über-
zahl. Und selbst wenn die Herausforderungen von den gutwilligen 
Verantwortlichen bei Vorhabenträgern*innen, Behörden und Ver-
waltungen als Problem erkannt und als Herausforderung begrif-
fen werden, sind ihre Möglichkeiten häufig begrenzt. Es gibt leider 
weder ausreichende Budgets, noch Ideen und Maßnahmen, um die 
Betroffenen und die Beteiligungserwünschten auch zu erreichen. 

Damit sich das ändert, wäre ein Ruck in den Reihen der Überzeu-
gungsakteur*innen nötig. Deren Beteiligungsszene muss sich der 
sehr ernüchternden Realität der Beteiligungspraxis stellen. „Weiter 
so“ geht nicht mehr. Denn viele wollen zwar Beteiligung, aber ihre 
Glaubwürdigkeit ist gering. Aber Demokratie braucht Beteiligung, 
sie braucht Einmischung und sie braucht einen bunten Chor an 
Stimmen. Also müssen im Interesse unserer Gesellschaft auch das 
Bewusstsein, der Wille und die Mittel zur Orchestrierung geschaf-
fen werden.

Mehr Mut zur (Selbst-)Kritik 
Dafür gibt es viele Ansatzpunkte. Wir sollten uns bewusst werden, 
dass das Thema Bürgerbeteiligung feststeckt und nicht voran-

Demokratie braucht 
Beteiligung
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kommt. Wir brauchen dringend mehr Kritik an Pflichtakteur*in-
nen und Instrumentalisierer*innen, aber auch Selbstkritik aus den 
Reihen der Überzeugungsakteur*innen, statt Schulterklopfen für 
eigentlich enttäuschende Projekte. Wir sollten uns klarer machen, 
warum und wofür wir Beteiligung wollen. Sie ist schließlich weder 
Selbstzweck, noch per se gut. Denn angesichts knapper Mittel stellt 
sich immer die Frage, wo man Prioritäten mit welchem Anspruch 
an die Ergebnisse setzen will. Wir sollten uns deshalb mehr Sorgen 
und Gedanken um die Qualität der Kommunikation, Prozesse und 
Methodik machen, um mehr erreichen zu können. Wir sollten dafür 
Projekte nicht nur formal und oberflächlich, sondern auch im quali-
tativen und quantitativen Outcome transparent und kritisch evalu-
ieren und dabei unsere Ansprüche hochschrauben. Dazu braucht es 
Grundlagenarbeit, aber auch operative Klarheit und Präzision so-
wie Ehrlichkeit mit Blick auf Budgets und Ziele in der Projektarbeit.
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Marita Meissner

Monitoring als Grundlage und Chance für 
partizipative Prozesse in Kommunen 

In Gelsenkirchen wurde 2015 ein lokaler Partizipationsindex entwi-
ckelt und seitdem fortgeschrieben. Er zeigt die Teilhabechancen von 
Kindern und Jugendlichen sozialräumlich differenziert auf und hilft 
dabei, Bedarfe zu identifizieren und Zugänge zu Kindern, Jugendli-
chen und Familien zu ermitteln. Der Index wird als Grundlage für 
Strategieentwicklungen im Sozialraum genutzt und stößt dabei ei-
nen partizipativen Prozess zur Verbesserung der Teilhabechancen 
und Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen an. 

Die Präventionskette als strategischer Planungs- und 
Handlungsansatz
Die Stadt Gelsenkirchen betreibt seit 2005 einen gezielten Auf- und 
Ausbau von Präventions- und Förderangeboten für Familien und hat 
damit das Konzept der Präventionskette maßgeblich mitbegründet. 
In der Folge wurden auf Landesebene Initiativen angestoßen, die 
die Kommunen in Nordrhein-Westfalen (NRW) beim Aufbau kom-
munaler Präventionsketten unterstützen. Dabei gilt Gelsenkirchen 
in vielerlei Hinsicht als Modell, so zum Beispiel aufgrund der Ent-
wicklung eines sozialräumlichen Monitorings: dem sogenannten 
Partizipationsindex (vgl. Stadt Gelsenkirchen 2020a, S. 1). 

Die Präventionskette „wurde ursprünglich als ein Angebotsspekt-
rum von aufeinander aufbauenden Maßnahmen zur Förderung und 
Unterstützung von Familien verstanden. Dieser Ansatz wurde über 
die Jahre […] weiterentwickelt und berücksichtigt das Erfordernis 
[zur] ressortübergreifenden Kooperation mit dem Ziel, zielgrup-
penorientierte und passgenaue Angebote (weiter) zu entwickeln“ 
(Stadt Gelsenkirchen 2020a, S. 1). Im Weiteren wurden daher ent-
sprechende Netzwerkstrukturen als Präventionskette verstanden. 

Partizipationsindex



Kursbuch Bürgerbeteiligung #4 | 293

Die Diversität unter den Kommunen führt dazu, dass auch die je-
weiligen Konzepte und Präventionsstrukturen eine große Diversi-
tät aufweisen (vgl. ebd.; vgl. Landeskoordinierungsstelle 2018, S. 
4).

In Gelsenkirchen wurde ein Monitoringsystem entwickelt, das 
dazu beiträgt, Herausforderungen und Bedarfe kleinräumig da-
tenbasiert besser zu verstehen. Auf diese Weise kann passgenauer 
geplant und agiert werden. Dies trägt dazu bei, die vorhandenen 
Ressourcen zielgerichteter einzusetzen. Im Laufe der vergangenen 
Jahre wurde dadurch das Gelsenkirchener Verständnis der Präven-
tionskette zu einem übergeordneten Ansatz des strategischen und 
wirkungsorientierten Planens und Handelns mit Fokus auf den So-
zialraum als Lebenswelt der Familien – und in diesem Ansatz spielt 
Partizipation eine entscheidende Rolle (vgl. Stadt Gelsenkirchen 
2020a, S. 1-4; vgl. Kurz und Kubek 2018, S. 18f).

Der Gelsenkirchener Partizipationsindex 
Die Sozialberichterstattung im Kontext der Präventionskette wird 
in Gelsenkirchen „Partizipationsindex“ genannt. Dieser Bericht be-
leuchtet das strategische Handlungsfeld der „Partizipation von Kin-
dern“ und gibt Auskunft über die Teilhabechancen und die Benach-
teiligungsrisiken von Kindern in der Stadt (vgl. Stadt Gelsenkirchen 
2018, S. 15). „Partizipation“ meint in diesem Kontext ausdrücklich 
nicht nur die Beteiligung, sondern die Teilhabe von Kindern als not-
wendige Voraussetzung für ein gelingendes Aufwachsen. Teilhabe 
wird dabei anhand von fünf Dimensionen – den Teilindizes – ge-
messen, die durch verschiedene Indikatoren beschrieben werden 
(vgl. Abbildung 1). Diese Indikatoren stammen aus einem Katalog, 
der vor mehreren Jahren interdisziplinär durch die Planer*innen 
der Stadtverwaltung entwickelt wurde. Er wird seitdem kontinu-
ierlich aktualisiert und enthält derzeit insgesamt 66 sozialräumlich 
orientierte Indikatoren. Im Partizipationsindex werden somit die 
Teilhabechancen der Kinder ebenfalls auf Sozialraumebene darge-
stellt, was innerstädtische Vergleiche und Analysen ermöglicht. 

Fünf Dimensionen 
der Teilhabe
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Die erste Auflage des Partizipationsindex erschien 2015, die zweite 
Version 2018. Der sozialräumliche Fokus, den der Partizipationsin-
dex hat, ist von besonderer Bedeutung für die Präventionskette. Die 
Funktion des Partizipationsindex ist es, ungleiche Teilhabechancen 
in ihren verschiedenen Dimensionen kleinräumig abzubilden und 
somit Problemlagen zu identifizieren und zu lokalisieren. Die Ana-
lyseergebnisse fungieren als Grundlage für einen ressortübergrei-

INDEX TEILINDIZES INDIKATOREN

Partizipation
von Kindern

Wirtschaftliche Lage

Integrationsvoraussetzungen

Gesundheitsbedingungen

Bildungsbeteiligung

Umweltbedingungen/Wohnen

Sozialgeldquote der unter 6-Jährigen

Migrantenanteil unter 18 Jahren

Übergewichtige/adipöse Kinder

Teilnahmequote U8/U9

dmft-Index

Wohndauer unter 3 Jahren

Lärmbelastung

Städtische Hitzeinseln

Nicht ausreichende Deutschkenntnisse

Zuwanderung aus dem Ausland im
vorangegangenen Jahr

Schulformempfehlung Hauptschule

Schulformempfehlung Gymnasium

Geringe Kita-Besuchsdauer

Defizite in elementaren
Entwicklungskompetenzen

Sozialgeldquote

Abbildung 1:	 Das Konzept Partizipation von Kindern (Gesellschaftliche Teilhabe) (Quelle: Stadt 
Gelsenkirchen 2018, S. 15)
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fenden Diskurs und für die Entwicklung beziehungsweise Anpas-
sung von Unterstützungsmaßnahmen. Außerdem bieten sie eine 
„Steuerungsunterstützung für die Entwicklung nachhaltiger Betei-
ligungsstrategien“ (ebd., S. 14).    

Der Partizipationsindex zeigt einerseits die fünf Dimensionen ge-
bündelt, damit durch einen innerstädtischen Vergleich die Erfor-
dernisse priorisiert werden können. Andererseits stellt er aber 
auch jede Dimension sowie jeden Stadtteil einzeln und detailliert 
dar, um die Ausarbeitung differenzierter Handlungsstrategien zu 
unterstützen.

Somit visualisiert er konkrete Sozialräume und Handlungsfelder, 
in denen bereits Teilhabebenachteiligungen von Kindern vorliegen 
oder entsprechende Risiken dazu bestehen. Dadurch können Netz-
werke frühzeitig aktiviert werden, um gemeinsame Strategien für 
Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Solche Strategieentwicklungen 
erfordern und ermöglichen eine breite Beteiligung von Fachakteu-
ren sowie Kindern, Jugendlichen und Eltern.

Der Partizipationsindex als Grundlage für 
sozialräumliche Strategieentwicklungen 
Der Sozialraum als Lebensraum von Kindern und ihren Familien 
ist eine unerlässliche Bezugsgröße für das Planen und Handeln 
sowohl im Kontext der Präventionskette als auch im Kontext der 
Stadt(teil)entwicklung. 

Ist der Fokus auf den Sozialraum gerichtet, ermöglicht dies eine 
besonders lebensweltnahe Betrachtung. Insbesondere für junge 
Kinder ist der Sozialraum der unmittelbare Lebens-, Lern- und 
Entwicklungsort. Die Lebensraumnähe von Unterstützungsange-
boten steigert die Chancen der Inanspruchnahme und somit ihre 
Wirksamkeit (vgl. NRW.ProjektSoziales 2017, S. 22; vgl. König 
2009, S. 27). Jugendliche haben dort ihre prägende Kindheitspha-
se verbracht, lösen sich jedoch mit zunehmenden Alter davon. Sie 
erweitern ihren Bewegungsradius und den Kreis ihrer Sozialkon-

Fokus auf 
Sozialraum
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takte und eignen sich dadurch stetig weitere Lebensräume an (vgl. 
Walther 2010, S. 123).

Damit Fachkräfte – unabhängig ihrer Profession – passgenau pla-
nen können, müssen sie zunächst die Herausforderungen und 
Bedarfe ihrer Zielgruppen erfassen. Damit dies gelingt, ist es not-
wendig, deren Lebenswelt zu verstehen (vgl. NRW.ProjektSoziales 
2017, S. 28).

Lebensweltorientierung und Reflexivität als 
Bedingungen für und Ergebnis von Partizipation 
Die sogenannte Lebensweltorientierung ist ein Theorieansatz aus 
der Sozialen Arbeit, der von Hans Thiersch geprägt wurde. Thiersch 
blickt kritisch auf das vermeintliche Expertentum der Fachkräfte 
und plädiert für den individuellen Blick auf den Alltag der Men-
schen und die Berücksichtigung ihrer eigenen Problemdefinitionen. 
Es gibt nicht die eine Lebenswelt, die sich Fachkräfte einmal aneig-
nen und dieses Verständnis in künftigen Prozessen zugrunde legen 
können. Im Sinne der Konstruktion sozialer Realitäten ist auch die 
Lebenswelt ein Konstrukt, das nicht absolut und somit nicht ob-
jektivierbar ist. Es existiert also eine Lebensweltenpluralität. Und 
daher können Fachkräfte ihr (pluralistisches) Lebensweltverständ-
nis eben nur gemeinsam mit den Menschen der jeweiligen Lebens-
welt(en) entwickeln. Ohne die Interaktion mit den Zielgruppen ist 
es allenfalls möglich, ihre Lebenslage zu erfassen. Mit Lebenslage 
sind dabei die Lebensbedingungen gemeint, die man im Gegensatz 
zur Lebenswelt annähernd objektivieren kann. (vgl. Lambers 2018, 
S. 91-93)

Auch in anderen Professionstheorien der Sozialen Arbeit wird es 
abgelehnt, Fachkräfte als Expert*innen zu verstehen und ihnen 
allein das Wissen und die Fähigkeit zur Lösung sozialer Problem-
lagen zuzuschreiben. Bernd Dewe und Hans-Uwe Otto führen dies 
in ihrer Theorie der sogenannten Reflexiven Sozialarbeit aus. Auch 
für sie ist das Verständnis von sozialer Wirklichkeit nicht absolut, 
sondern individuell. Der Lebensweltbezug und die Korrelation 

Pluralität der 
Lebenswelten
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zwischen Gesellschaft, Individuum, dem räumlichen und sozialen 
Lebensumfeld sowie dessen Bewertung durch die Menschen selbst 
sind entscheidend. Daher ist soziale Wirklichkeit nicht a priori 
durch die Fachwelt zu erfassen. Vielmehr muss sie prozesshaft und 
fallbezogen gedeutet werden. Dies ist nur reflexiv und gemeinsam 
mit den Zielgruppen möglich. Ein Aneignungsprozess erfolgt aus 
ihrer Sicht also ausschließlich im Dialog. (vgl. Lambers 2018, S. 
100-103; vgl. Dewe und Otto 2012, S. 197f)

Dewe und Otto verstehen den Menschen als ein autonomes, mündi-
ges und selbstbestimmtes Wesen. Er ist fähig und willig, Entschei-
dungen für sein Leben zu treffen und dieses selbst zu gestalten. Er 
ist reflexions- und entwicklungsfähig. Er muss nicht gelenkt und 
geleitet werden, sondern ihm müssen Perspektiven eröffnet wer-
den, um sein Wissen anzuwenden respektive zu erweitern. Das 
ist ihnen zufolge der Grundanspruch, den Soziale Arbeit in ihrem 
Auftrag verstehen sollte. Und größer gedacht, ist dies der Grundan-
spruch, den auch andere Professionen sowie ganze Kommunen an 
ihr Planen und Handeln haben sollten (vgl. Lambers 2018, S. 101 u. 
103; vgl. Dewe und Otto 2012, S. 198f).

Der Partizipationsindex im Kontext von 
Lebensweltverständnis 
Wenn man die Grundsätze der Lebensweltorientierung und der Re-
flexiven Sozialarbeit zugrunde legt, nimmt der Partizipationsindex 
hier zwei nützliche Funktionen ein. 

Zum einen ist er ein hilfreiches Instrument, um die Lebensbedin-
gungen besser zu verstehen. Er hilft also, das Lebensweltverständ-
nis vorzubereiten und sich dem jeweiligen Konstrukt der Lebens-
welt der Zielgruppen in einem Sozialraum datenbasiert zu nähern. 
Er gibt den Fachkräften Orientierung und einen Rahmen, um die 
bestehende Komplexität zu reduzieren und zu strukturieren. Zu-
dem lassen sich Hypothesen bilden, die wiederum eine Struktur für 
den weiteren Prozess des Verstehens bieten. 

Reflexive 
Sozialarbeit
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Zum anderen stellt der Index eine datenbasierte und systematisier-
te Grundlage für den wichtigen Dialog mit den Zielgruppen vor Ort 
dar. Er ist also ein Anlass und eine Art Türöffner, um gemeinsam 
ins Gespräch zu kommen. Dieser Dialog ist unerlässlich für Fach-
kräfte, um sich einem Verstehen der Lebenswelt(en) zu nähern. Er 
ist außerdem grundlegend für jedwede Form von Partizipation im 
weiteren Planen und Handeln. Er bietet Informationen, er erwei-
tert die Perspektive der Fachkräfte und schafft bestenfalls bereits 
den Grundstein für die weitere Kooperation beziehungsweise Ko-
produktion in Planungsprozessen (vgl. Stadt Gelsenkirchen 2018, 
S. 14 u. 21).

Wirkungsvolles und nachhaltiges Planen sowie Handeln erfordert 
neben einer Datengrundlage auch Bedarfsorientierung, Zielorien-
tierung, Passgenauigkeit, Reflexivität und einen interdisziplinären 
Blick. Es erfordert aber vor allem auch Partizipation. Und Partizi-
pation sollte nicht nur als Anwendung von Methoden zur punktu-
ellen Beteiligung der Zielgruppen verstanden werden. Partizipati-
on erfordert vor allem eine offene und selbstreflexive Haltung der 
Fachkräfte. Welche konkrete Form dieser partizipative Ansatz an-
nehmen kann, ist daher abhängig von den individuellen Rahmenbe-
dingungen und auch von den Lebenswelten der Zielgruppen. Wäre 
der Rahmen im Vorfeld manifestiert, so würde dies bereits eine 
Einschränkung der Partizipation bedeuten und schlimmstenfalls 
eine Alibi-Partizipation zur Folge haben (vgl. Stadt Gelsenkirchen 
2018, S. 21-24; vgl. Kurz und Kubek 2018, S. 14-19; vgl. Straßburger 
und Rieger 2014, S. 48f).

Funktion und Nutzen von Strategieentwicklungen im 
Sozialraum 
Jeder Mensch bewegt sich in seiner individuellen Lebenswelt. Kin-
der und Jugendliche leben, lernen und entwickeln sich in ihren je-
weiligen sozialen Realitäten. Ihre Persönlichkeitsentwicklung wird 
neben dem familiären Setting im Wesentlichen direkt vor ihrer 
Haustür geprägt.

Planen nur mit 
Partizipation
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Um die Lebenslage der Menschen und beispielsweise konkret die 
Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen gezielt und syste-
matisch zu verbessern, muss man also im Sozialraum ansetzen. Nun 
sind der eine Sozialraum und seine zahlreichen Lebenswelten hoch 
komplex. Daher erfordern nachhaltige Veränderungen gemeinsa-
me Anstrengungen verschiedener Professionen, ein gemeinsames 
Verstehen der Lebenslage, einen gezielten Plan und ein gemeinsa-
mes Handeln mit den Menschen aus diesem Sozialraum. 

Es bedarf also einer integrierten Strategieentwicklung im und für 
einen Sozialraum.

Eine Kommune sollte, „um Armut und sozialer Ausgrenzung in 
den Sozialräumen begegnen zu können, Netzwerkstrukturen eta-
blieren, in die alle wichtigen Akteur*innen eines Sozialraumes […] 
einbezogen werden“ (NRW.ProjektSoziales 2017, S. 28). Der Begriff 
„Akteur*innen“ sollte per se die Fachkräfte – zum Beispiel aus dem 
Bildungs- und Gesundheitssystem – umfassen, die in einem Sozi-
alraum verortet sind sowie solche, die von außerhalb kommen, 
aber hineinwirken können. Außerdem sollten die in einem Sozial-
raum anderweitig tätigen Menschen wie beispielsweise Unterneh-
mer*innen und natürlich die in einem Sozialraum lebenden Men-
schen inkludiert sein. 

Die Intention des Konzeptes sozialräumlicher Strategieentwick-
lung der Stadt Gelsenkirchen besteht daher vor allem darin,

•	 die vor Ort beziehungsweise für den Sozialraum tätigen 
Fachakteur*innen unabhängig von ihrer institutionellen Zu-
ordnung zusammenzubringen,

•	 Synergien aus ihren fachlichen Kompetenzen zu bilden,

•	 vorhandene (Sozial-)Daten mit Fachkräftewissen und der 
Zielgruppenperspektive anzureichern, 

•	 partizipativ Bedarfe zu ermitteln, Handlungserfordernisse zu 
verstehen, Ideen zu entwickeln und

Sozialräumliche 
Strategieentwicklung
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•	 die vor Ort vorhandenen Ressourcen und Potenziale bedarfs-
gerecht zu kanalisieren (nach Stadt Gelsenkirchen 2020b, S. 
9).

Die sozialräumliche Strategieentwicklung soll folglich ein partizi-
patives Planen und Handeln direkt vor Ort, gemeinsam mit Fachak-
teur*innen und Familien, erwirken. 

„Diese Grundgedanken schaffen den Rahmen, um vor Ort schnell 
Erfolge sichtbar zu machen und unter den zahlreichen Akteuren 
eine hohe Motivation [und eine lebensweltorientierte Haltung] zu 
fördern.“ (ebd.) In einem solchen Prozess werden darüber hinaus 
nachhaltige und authentische Möglichkeiten zur Mitgestaltung 
durch die Bewohnerschaft erreicht. 

„Die Gestaltung von Lebensraum wird dabei als gemeinschaftliche 
Aufgabe – also als […] partizipativer Prozess – und nicht nur als Auf-
gabe [der Organe] der Kommunalverwaltung verstanden.“ (ebd.) 

Lebenslagen können nur dann nachhaltig verbessert werden, wenn 
die beteiligten Fachakteur*innen ein annäherndes Verständnis für 
die Lebenswelten der Bewohnerschaft entwickeln. Sie müssen die 
Gestaltung ihres Lebensraumes als einen kontinuierlichen, partizi-
pativen Prozess anerkennen, in dem sich die fachlichen Einschät-
zungen und die Sichtweisen der Zielgruppen nicht immer decken 
(müssen) (vgl. NRW.ProjektSoziales 2017, S. 27f; vgl. Walther 2010, 
S. 129-131).

Das Konzept der Stadt Gelsenkirchen zur 
sozialräumlichen Strategieentwicklung 
Die Stadt Gelsenkirchen unternimmt seit Jahren erhebliche sozi-
alraumorientierte Anstrengungen zur Verbesserung der Teilhabe-
chancen von Kindern. In mehreren Projekten wurde gleichzeitig 
Konkretes entwickelt wie auch geforscht. Dies geschah stets in So-
zialräumen, die mithilfe des Partizipationsindex ausgewählt wur-
den.
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Neben dem konkreten Ziel, die Teilhabechancen der Kinder in 
eben jenen Stadtteilen zu verbessern, wurde angestrebt, eine über-
tragbare Systematik und Methodik für einen Strategieprozess mit 
vorhandenen Ressourcen zu entwickeln. Das heißt, eine Strategie 
soll auch ohne höchst aufwändige, generöse und gegebenenfalls 
teure, förderungsabhängige Planungen möglich sein und dennoch 
integriert entwickelt werden, um nachhaltige Verbesserungen der 
Lebens- und Teilhabechancen bewirken zu können. Diese Entwick-
lungsprozesse unterlagen einer Logik, die übertragbar ist und suk-
zessive weiterentwickelt, systematisiert und methodisch-konzepti-
onell angereichert wurde. 

Die Logik dieser sozialräumlichen Strategieentwicklung lässt sich 
in sechs beziehungsweise sieben Phasen unterteilen, die den ideal-

Commitment

Partizipative
Analyse

Aktivitäts-/
Umsetzungs-

phase

Reflexion/
Evaluation

Perspektive

(Vor-)Analyse

Transfer

Entwicklungs-
phase

Abbildung 2:	 Die Prozesslogik der sozialräumlichen Strategieentwicklung (Quelle: Stadt Gelsenkirchen 
2020b, S. 15)
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typischen Ablauf der Prozessschritte beschreiben (vgl. Abbildung 
2).

In der Phase der Voranalyse geht es um die Fragen „Wo sind welche 
Probleme und Potenziale?“ und „Warum ist es hier so, wie es ist?“. 
Diese Phase umfasst zum einen die kleinräumigen Analysen der 
Gesamtstadt, die im Partizipationsindex dargestellt sind und zum 
anderen auch die jeweilige Sozialraumanalyse zu dem ausgewähl-
ten Stadtteil. Die Sozialraumanalyse beinhaltet auch eine Analyse 
der im Stadtteil tätigen oder für den Stadtteil relevanten Fachak-
teur*innen. Es wird zudem identifiziert, welche Teilzielgruppen 
aufgrund der Daten besonders auffallen. In diesem Schritt beginnt 
der Prozess, in dem sich Fachakteur*innen die Lebenslagen bezie-
hungsweise die Lebensbedingungen der Zielgruppen mithilfe von 
Daten und Fakten aneignen.  

Die Analyseergebnisse aus dem Partizipationsindex und der ver-
tiefenden Sozialraumanalyse begleiten kontinuierlich den weiteren 
Diskurs unter den Akteur*innen der kindlichen Lebenswelten im 
Stadtteil. Sie werden angereichert mit den Erfahrungen der Fach-
akteur*innen (Akteurspartizipation) sowie der Familien (Betrof-
fenenpartizipation). Dieser Schritt bildet den Kern der partizipa-
tiven Analyse mit den Leitfragen „Wie sehen die Fachkräfte das?“ 
und „Wie sehen die Betroffenen das?“. Die Betroffenenpartizipation 
sollte bestenfalls durch einen Methodenmix erfolgen, um möglichst 
viele verschiedene Teilzielgruppen aus dem Stadtteil einzubezie-
hen. Die Methoden müssen über eine Bereitstellung von Räumen 
und offene Einladungen zur Beteiligung hinausgehen. Sie müssen 
berücksichtigen, dass die Erfahrung, die Fähigkeit und die Bereit-
schaft zur Mitgestaltung in der Bewohnerschaft eines Sozialraumes 
sehr unterschiedlich sind. Ebenso groß muss auch die Diversität 
der Beteiligungsangebote und -methoden sein. 

Dieser Phase sollte eine besondere Aufmerksamkeit und auch eine 
besondere Geduld gewidmet werden, denn eine ernst gemeinte 
Partizipation der Zielgruppen erfordert Zeit. Hier ist es sinnvoll, 
den Dialog mit den Zielgruppen nicht nur als Gespräch zu verste-

Diversität der 
Beteiligungsangebote
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hen, sondern zum Beispiel auch größere Projekte wie Stadtteiler-
kundungen mit Kindern und Werkstätten mit Jugendlichen durch-
zuführen. Dies bietet die Chance, dass sich Fachkräfte und Kinder 
beziehungsweise Jugendliche gemeinsam den Sozialraum aneignen 
und direkt im Alltagsgeschehen über ihre Eindrücke diskutieren. 

Insbesondere Kinder und Jugendliche sind eine besonders wichtige 
Zielgruppe, da sie durch das Erleben lernen und der Erfolg eines 
Lernprozesses über eine längere Zeit anhalten kann. Dabei ist we-
niger relevant, ob sie sich tatsächlich aktiv in höchster Form in den 
Prozess eingebracht haben. Wichtig ist vor allem, dass sie die Chan-
ce dazu hatten und dass sie erlebt haben, dass ihre Stimme aufrich-
tig als wertvoll angesehen wird und sie selbst als Bestandteil des 
Gestaltungsprozesses anerkannt werden. „Sich wahrgenommen 
fühlen, ist Voraussetzung und Ausdruck sozialer Anerkennung“ 
(Walther 2010, S. 129). Kinder und Jugendliche entwickeln die Mo-
tivation zur Teilhabe eben genau durch solche realen Gelegenhei-
ten und Erfahrungen tatsächlicher Teilhabe. 

Diese Phase der partizipativen Analyse erfordert auch deshalb eine 
besondere Aufmerksamkeit und Geduld, weil hier im Wesentlichen 
das Verstehen der Lebenswelt der Zielgruppen beginnt. In dieser 
Phase liegt die große Chance, hinreichend Vertrauen aufzubauen 
und Motivation zu wecken, sodass die weiteren Schritte in diesem 
Prozess stets gemeinsam mit Zielgruppen(vertretungen) gegangen 
werden. Außerdem bietet dies die Chance, den Grundstein für wei-
tere Aktivitäten der Zielgruppen in künftigen Prozessen zu legen. 

In der Commitment-Phase werden die konkretisierenden Fragen er-
örtert „Wie und mit wem wollen wir die Probleme gemeinsam an-
gehen?“ und „Was wollen wir erreichen?“. Kern dieser Phase ist eine 
gemeinsame Klärung unter allen Prozessbeteiligten. Ein gemeinsa-
mes Ziel zu finden und eine gemeinsame Blickrichtung zu formu-
lieren, ist essentiell für den Erfolg des Prozesses. Es darf nicht aus-
schließlich um fachlich begründete Ziele gehen. Vielmehr ist auch 
in dieser Phase der Stellenwert von Partizipation – also eine kopro-
duzierte Zielentwicklung – immens. Hier ist auch Aushandlung ein 

Zielgruppe Kinder 
und Jugendliche
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wichtiges Element. Zum einen haben Entwicklungsprozesse stets 
unveränderliche Grenzen, die offen kommuniziert werden müssen. 
Zum anderen stehen sich Ziele und Wünsche von Betroffenen in der 
Realität oftmals gegenüber. Bestenfalls können sie sich ergänzen, 
schlimmstenfalls stehen sie sich entgegen. Es gilt also, in gewisser 
Weise Partizipation und Mediation miteinander zu verbinden und 
ein Gleichgewicht im Gerechtigkeits- und Selbstwirksamkeitsemp-
finden der Beteiligten herzustellen. Auch hier gilt: Nicht die Fach-
kräfte sind die Expert*innen der Lebenswelt, also der Problemla-
gen und ihrer Lösungen, sondern die Betroffenen selbst. 

In der Entwicklungsphase werden konkrete Maßnahmen und Akti-
onen entwickelt, erörtert und vorgeplant. Diese Planungen sollten 
sich eng an den partizipativ erarbeiteten Problemen, Bedarfen und 
Wünschen sowie an vorhandenen Potenzialen orientieren. In die-
ser Phase sollen vor allem Maßnahmen gedanklich entwickelt wer-
den, die durch die am Strategieprozess beteiligten Personen kurz- 
bis mittelfristig eigenständig umgesetzt werden können. Dazu ist 
erforderlich, dass diese Maßnahmen von der jeweiligen Entschei-
dungsbefugnis der Beteiligten umfassend gedeckt werden und ent-
sprechende Ressourcen vorhanden sind. Außerdem sollten in die-
ser Phase auch gezielt Maßnahmen entwickelt werden, die von den 
Zielgruppen eigenständig umgesetzt werden können. 

Die Erfahrung von gemeinsamer Entwicklung, von Selbstwirksam-
keit und das unmittelbare Erleben von Teilhabe sind für die bereits 
beteiligten Zielgruppen wichtig, da es sie bestätigt und weiter mo-
tiviert. Für die noch nicht beteiligten Zielgruppen ist die Wahrneh-
mung/Beobachtung dessen ebenso wichtig, um selbst aktiviert zu 
werden – jetzt oder später. Die eigene Bereitschaft zur Partizipati-
on zu entwickeln, erfordert für die einen Menschen kürzere, für die 
anderen längere Zeit und unter Umständen einen Vertrauensauf-
bau. 

In der Aktivitäts-/Umsetzungsphase wird konkret definiert „Was tun 
wir wo, wie mit wem bis wann?“. Die gedanklich entwickelten Maß-
nahmen werden priorisiert, ausgewählt und zur reellen Umsetzung 

Selbstwirksamkeit
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gebracht. Wenn weitere Ressourcen benötigt werden, müssen zum 
Beispiel Sponsor*innen und Fördergelder akquiriert werden. Be-
reits in dieser Phase sind eine kontinuierliche Reflexion der einzel-
nen Maßnahmen und eine Überprüfung der Ziele erforderlich. Die 
Betroffenen in dieser Phase außen vor zu lassen, wäre fatal. Wenn 
Ziele nicht erreicht werden, sind das gemeinsame Reflektieren und 
das Entwickeln eines Problemverständnisses wichtig, damit kein 
Gefühl der Fremdbestimmung aufkommt. 

In der anschließenden Phase Reflexion beziehungsweise Evaluation 
und Perspektive soll der Blick anhand der gewonnenen Erfahrun-
gen in die Zukunft gerichtet werden. Wichtig ist es zudem, klare 
und fundierte Vorsätze für das weitere Vorgehen zu benennen. 
Dabei sind folgende Fragen zu klären: „Wie hat das funktioniert?“, 
„Was würden wir künftig genauso und was anders machen?“ und 
„Wie geht es weiter?“.

Ein Strategieprozess ist ein Kreislauf. Das bedeutet, dass er nicht 
endet, wenn Maßnahmen umgesetzt und Ziele erreicht wurden. 
Vielmehr erfolgt nach einer Reflexion und Evaluation mit der Schaf-
fung der weiteren Perspektive auch die erneute Frage nach den 
(aktuellen) Problemen und Potenzialen. Hier liegt der Fokus auf 
den Veränderungen und Entwicklungen. Bestehen Probleme fort, 
sind sie erneut anzugehen. Haben sich Probleme und Potenziale 
verändert, ist zu analysieren, wie und warum dies geschehen ist. 
Während und nach einem Strategieprozess gibt es zahlreiche Ler-
nerfahrungen, die aufbereitet und weitervermittelt werden sollten. 
Es schließt sich der Reflexionsphase also die erneute Analysephase 
an. Durch die Strategieentwicklung und ihre Resultate haben sich 
bestenfalls die Lebenslage und somit auch die Lebenswelten im 
Sozialraum verändert. Es gilt also, den Prozess der Aneignung von 
Lebenswelten neu zu beginnen respektive fortzuführen. Bestehen-
de Dialoge mit Zielgruppen sollten fortgesetzt werden und neue 
Zugangswege zu Menschen anhand der bislang gewonnen Erkennt-
nisse erschlossen werden. 

Strategieprozess als 
Kreislauf
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Der Transfer dieser Lernerfahrungen erlaubt es schließlich, me-
thodische Erprobungen und praktische Erkenntnisse in die Arbeit 
anderer Sozialräume einfließen zu lassen. Zudem können die Er-
gebnisse eine Planungsgrundlage bei späteren handlungsfeldbezo-
genen Strategieentwicklungen darstellen.1

Fazit
Der Auftrag der Sozialen Arbeit und insgesamt des kommunalen 
Handelns orientiert sich an den sozialen Problemen und den Be-
darfen der Menschen. 

Diese zu erfassen, erfordert ein Verstehen der Lebenswelten der 
Zielgruppen. Diese sind jedoch komplex, kompliziert und individu-
ell. Daher ist es notwendig, die Komplexität zu reduzieren, um ei-
nen Überblick zu gewinnen, Prioritäten zu ermöglichen und Hand-
lungsansätze sowie Zugangswege zu gestalten. Bei diesem Schritt 
helfen Monitoringinstrumente, wie der Partizipationsindex. Sie 
dürfen aber nicht der einzige Baustein in der Beschreibung von Le-
benslagen oder im Aneignungsprozess von Lebenswelten sein. Der 
essentielle Baustein dafür ist stets der partizipative Dialog mit den 
Zielgruppen.  

Der Sozialraum ist besonders in den Planungsfeldern der Kinder- 
und Jugendarbeit eine wichtige Bezugsgröße, weil Kinder und Ju-
gendliche dort stark prägende Alltagserfahrungen sammeln. Mo-
nitoringinstrumente sollten also sozialräumlich ausgerichtet sein 
und möglichst kleinräumige Analysen ermöglichen. Wenn Prob-
lemlagen sehr differenziert lokalisiert werden können, erhöht das 
die Chance zur Entwicklung nachhaltiger Beteiligungsstrategien. 
Und dies verschafft Kindern und Jugendlichen wahre Chancen auf 
Selbstwirksamkeitserfahrungen und letztlich auf gesellschaftliche 
Teilhabe.  

Teilhabe erfordert tatsächliche Beteiligungsmöglichkeiten. Damit 
Partizipation gelingen kann, braucht es entsprechende struktu-
relle Rahmenbedingungen, eine offene und reflexive Haltung der 
Fachakteur*innen und einen fortwährenden Dialogprozess. Ein 

Partizipativer Dialog 
als essentieller 

Baustein
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Monitoring beziehungsweise eine Sozialberichterstattung unter-
stützt Fachkräfte dabei, die Lebenslage ihrer Zielgruppen besser zu 
verstehen und den gemeinsamen Dialog vorzubereiten. Vor allem 
eine offene Diskussion über die Unterschiede zwischen den Analy-
seergebnissen und der sozialen Realität der Zielgruppen generiert 
spannende Erkenntnisse auf beiden Seiten, was wesentlich für den 
Prozess zum Verstehen der Lebenswelt(en) ist. Damit der Auftakt 
für eine partizipative Strategieentwicklung gelingt, ist es erforder-
lich, dass die Art und Weise der Datenaufbereitung – wie im Par-
tizipationsindex – auch für „Nicht-Wissenschaftler*innen“ anspre-
chend und verständlich ist. 

Die Lösung von sozialen Problemen ist ein höchst komplexer und 
komplizierter Auftrag. Dieser kann nur im Zusammenwirken meh-
rerer Professionen und insbesondere durch eine Kooperation zwi-
schen Fachakteur*innen und Zielgruppen auf Augenhöhe gelingen. 
Die Reflexionskompetenzen der Fachakteur*innen sollen dabei 
auch die Risikobereitschaft umfassen, die Lebensweltexpertise der 
Zielgruppen anzuerkennen. 

Oftmals stehen in der Sozialraumentwicklung wie auch bei ande-
ren Vorhaben begrenzte Ressourcen zur Verfügung. Transparenz 
und Offenheit im gesamten Prozess wirken heilsam, denn es geht 
erfahrungsgemäß weniger um „den großen Wurf“, sondern viel-
mehr darum, sich auf Augenhöhe zu bewegen und die Menschen 
ernst zu nehmen. Das Gelingen beteiligungsorientierter Verfahren 
ist dabei nicht abhängig von der Größe des Umsetzungsspielraums.  

Zu den wesentlichen Lernerfahrungen aus den Prozessen sozial-
räumlicher Strategieentwicklung in Gelsenkirchen gehört außer-
dem, dass Fachakteur*innen der Pluralität der Zielgruppen, ihrer 
Lebenswelten, ihrer Fähigkeiten und Bereitschaft zur Partizipation 
Rechnung tragen müssen. Differenzierte Angebote, Ansprachewe-
ge und Beteiligungsformate erhöhen die Chance auf einen konst-
ruktiven Diskurs und eine tatsächliche Teilhabe der Zielgruppen. 
Äußerst wertvoll ist es, vor allem Kinder und Jugendliche bereits 

Zusammenwirken 
der Professionen
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bei der Planung und Gestaltung von Partizipationsformaten einzu-
beziehen. 

Ernst gemeinte Partizipation braucht mehr als eine Methode, ein 
Schema oder ein Monitoringinstrument: Sie benötigt Zeit, Gelegen-
heit, Geduld, Kreativität und Mut!   
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Markus Berchtold Ph. D., René Lohe

Partizipative Garantiesysteme – 
Qualitätsmanagement und Evaluation 
durch Beteiligung

Qualitätssicherung durch aktive Stakeholder-Beteiligung. Dies ist das 
Ziel der Partizipativen Garantiesysteme (PGS). Dabei handelt es sich 
um „lokal fokussierte Qualitätssicherungssysteme, sie zertifizieren 
Produzent*innen auf Basis von aktiver Partizipation der Interessen-
vertreter*innen und sind auf einem Fundament von Vertrauen, sozia-
len Netzwerken und Wissensaustausch gebaut.“ (IFOAM, 2008). Doch 
welche Prinzipien liegen ihnen zugrunde und welches partizipative 
Momentum wohnt ihnen inne?

Einleitung
Partizipative Garantiesysteme (PGS) führen zu einer Zertifizierung 
von Produkten und Dienstleistungen. Die Besonderheit ist, dass das 
„Gütesiegel“ nicht von einer alleinstehenden auditierenden Instanz 
vergeben, sondern durch ein Gremium, bestehend aus Beteiligten 
der Wertschöpfungskette sowie den Endnutzer*innen, evaluiert 
und zertifiziert wird. Dabei nimmt dieses Gremium einen unmittel-
baren Einfluss auf die Qualität und das Ergebnis der Zertifizierung. 
Das primäre Anwendungsfeld der PGS ist bis dato der ökologische 
Landbau, in dem es weltweit mehr als 240 etablierte Partizipative 
Garantiesysteme gibt.

Ein besonderes Merkmal des Verfahrens ist der Ablauf, denn die 
Beteiligung beginnt bereits vor der eigentlichen Anwendung des 
Zertifizierungsprozesses. Die grundlegenden Standards, Werte 
und Prozessabläufe eines PGS werden gemeinschaftlich mit den 
Stakeholdern erarbeitet und fortlaufend definiert. Die Teilhabe, 
der am System beteiligten Akteur*innen findet in jedem Prozess-

Zertifizierung 
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schritt statt und das Wissen, das durch die PGS-Community entwi-
ckelt wird, steht allen Akteur*innen zur Verfügung. Klassische PGS 
werden nicht privatwirtschaftlich verwaltet, sondern durch die 
PGS-Community getragen und weiterentwickelt. Somit können sol-
che Systeme im Idealfall als Allmende beziehungsweise Gemeingut 
betrachtet werden. 

Ursprung und Abgrenzung zur herkömmlichen 
Drittparteizertifizierung
Partizipative Garantiesysteme finden ihren Ursprung in den frühen 
70er Jahren, in denen sie insbesondere im Kontext des ökologischen 
Landbaus entwickelt wurden. Ziel der PGS war und ist es, Vertrau-
en in landwirtschaftliche Produkte zu fördern und Garantien zur 
Qualität von Bioprodukten zu schaffen. Im Jahr 1972 startete durch 
die französische Organisation Nature und Progrès die erste PGS-In-
itiative. Sie etablierte gemeinschaftlich entwickelte Standards für 
ökologischen Landbau, die durch eine Gütekennzeichnung auf den 
Produkten sichtbar gemacht wurden. 

Im Zuge zunehmend globalisierter Märkte und der fortschreiten-
den Regulierung der Bedingungen für grenzüberschreitenden Han-
del von Lebensmitteln wurden vermehrt internationale Standards, 
wie das Bio-Siegel der EG-Ökoverordnung, eingeführt. Diese Regu-
larien werden meist durch Zertifizierungssysteme von Drittpartei-
en begutachtet und entsprechende Normen von Zertifizierungs-
stellen organisiert. 

Auf der Ebene der Beteiligung gibt es zwischen den beiden Ansät-
zen grundlegende Unterschiede: Während Zertifizierungen von 
Drittparteien in der Regel nach dem Top-down-Prinzip organi-
siert sind und auf die Kontrolle einer dritten beziehungsweise ex-
ternen Partei setzen, integrieren die PGS sämtliche Beteiligte der 
Wertschöpfungskette sowie den/die Nutzer*in in das Bewertungs-
system. Neben den Produzent*innen und Stakeholdern aus der 
Wissenschaft sind auch NGOs, unterschiedliche Interessenvertre-
ter*innen des Bio-Sektors sowie Konsument*innen in den Prozess 
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der Qualitätssicherung einbezogen. Im ersten Schritt organisieren 
sich die Akteur*innen in der Regel als „Grassroots“-Bewegung, die 
sich mit einer gemeinschaftlichen Vision dazu entschließt, ein PGS 
aufzubauen. Als Bottom-up-Bewegung einigt man sich auf anvisier-
te Standards, Prozeduren und Verpflichtungen, die die Weichen für 
die operative Zusammenarbeit stellen.

Ein weiteres Merkmal der PGS ist der starke Fokus auf die lokalen 
Gegebenheiten. Viele herkömmliche Zertifizierungssysteme legen 
Standards in Kriterienkatalogen fest, bei denen nicht immer den 
lokalen Rahmenbedingungen Rechnung getragen wird. So haben 
Kleinbauern in Guatemala oft nicht vergleichbare Bedingungen, 
Ressourcen und Kapazitäten wie ein professionalisierter Landwirt-
schaftsbetrieb in Belgien.

Seit ihrer Entstehung wachsen die PGS kontinuierlich. Im Jahr 2019 
gab es weltweit 166 funktionale PGS und weitere 57, die sich im 
Aufbau befinden. Die insgesamt über 220 PGS-Initiativen involvie-
ren mehr als 565.000 Produzent*innen, von denen bereits über 
495.000 zertifizierte Produkte herstellen (IFOAM, Jahresbericht 
2019).1 

Übertragbarkeit des PGS-Ansatzes: partizipative 
Evaluation von nachhaltiger Bau- und Raumplanung
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor der PGS liegt im gemeinschaftlichen 
Ziel einer Community durch hohe Qualität der Produkte einen posi-
tiven Einfluss auf Lebensstandards zu nehmen, und somit zu einer 
nachhaltigen Entwicklung beizutragen. Um diesen Beitrag zu leis-
ten, versammeln sich die Mitglieder eines PGS unter einer gemein-
samen Vision. Durch ihre aktive Teilhabe und Mitgestaltung tragen 
sie dazu bei, den Erfolg des Systems zu sichern. Dabei verfolgen die 
Mitglieder des Systems Prinzipien und Werte, die die Einbindung 
sämtlicher Akteur*innen begünstigt und echten Mehrwert für die 
gesamte Wertschöpfungskette – von Erzeuger*innen über die Ver-
triebswege bis zu den Konsument*innen – schafft.

Bottom-Up- 
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Basierend auf der Erfolgsgeschichte aus dem ökologischen Land-
bau stellt sich die Frage, ob dieser Ansatz nicht auch in anderen 
Bereichen Anwendung finden kann.

Seit etwas mehr als zehn Jahren arbeitet in Frankreich eine Pro-
jektgruppe, bestehend aus Expert*innen und Interessenvertre-
ter*innen aus den Bereichen Projektträgerschaft, Projektmanage-
ment, Architektur, Ingenieurwesen, Umweltberatung, Wissenschaft 
und der Zivilgesellschaft an einem Bewertungsverfahren, das den 
partizipativen Evaluationsansatz auf die Planung und Beurteilung 
von nachhaltigen Gebäuden und Nachbarschaften überträgt. Der 
Arbeit liegt die Absicht zugrunde, die Lebensräume und Bedarfe 
der Menschen, die solche Räume nutzen, besser in die Planung und 
Erstellung dieser Räume einzubeziehen. Dies kann von einzelnen 
Gebäuden bis hin zu nachbarschaftlichen Quartieren und weiter-
führender Raumplanung reichen. Dabei sollten, gemäß dem Vor-
bild aus der Landwirtschaft, ebenfalls verschiedene Akteur*innen 
und Interessenvertreter*innen aus der Wertschöpfungskette ein-
gebunden werden. Statt Lebensmittel werden nun jedoch Gebäude 
und Raumplanung zertifiziert. Statt der Landwirt*innen sind Bau-
verantwortliche, Planungsbüros und Lieferant*innen für die Quali-
tät des Ergebnisses verantwortlich. Die Akteur*innen, die von dem 
Resultat profitieren und demnach eingebunden werden, sind die 
Gebäudenutzer*innen und Bewohner*innen des Gebietes. Bei der 
Erstellung des Verfahrens werden die Leitprinzipien der Partizipa-
tiven Garantiesysteme als Maßstab genommen. Diese lauten:

1.	 Partizipation

2.	 Gemeinsame Vision

3.	 Transparenz

4.	 Horizontalität/Dialog

5.	 Stetiger Lernprozess

6.	 Zusicherung 

7.	 Vertrauen: auf Integrität basierender Ansatz
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In den folgenden Absätzen werden die PGS-Prinzipien als Grund-
pfeiler für eine gelebte Beteiligung kurz erläutert. Dabei soll die 
Perspektive auf eine Anwendung eines Partizipativen Garantiesys-
tems zur Förderung nachhaltiger Bau- und Lebensraumkultur ge-
richtet sein.

1. Partizipation
Das aktive Engagement der Beteiligten bildet die Grundlage für die 
Gestaltung und die Anwendung von PGS. Ein Stakeholder-Mapping 
sollte dabei grundlegende Fragen zu potenziellen Interessengrup-
pen sowie deren Motivation beantworten. Während auf der einen 
Seite die Menschen sind, die Räume nutzen, bewohnen und bele-
ben (Gebäudenutzer*innen, Eigentümer*innen, Investor*innen, 
Einwohner*innen), stehen auf der anderen Seite die Akteur*innen, 
die diese Orte planen und entwickeln (zum Beispiel Techniker*in-
nen, Architekt*innen und Ingenieur*innen, Bauunternehmen, 
Stadtplaner*innen, Politik und Verwaltung). Wie auch in anderen 
Beteiligungsformen haben unterschiedliche Beteiligte teils kom-
plementäre Interessen. Hier gilt es, die „Brücken“ zwischen den 
verschiedenen Interessen zu schaffen und zu fördern. Im Rahmen 
des PGS bilden die Beteiligten eine Community, die Wissen zur ge-
bauten Umwelt teilt und ansammelt. Dabei können unterschiedli-
che Individuen oder Gruppen diverses Know-How zur Community 
beisteuern. Während einige Mitglieder technisch versiert sind, ken-
nen andere die lokalen Begebenheiten, wiederum andere verfügen 
beispielsweise über Wissen und Zugang zu Finanzierungsoptionen. 
Die Beteiligten können in unterschiedlichen Rollen und Ebenen am 
PGS partizipieren und verschiedene Funktionen in den PGS-Gremi-
en besetzen. Die kollektive Verantwortung, die mit dieser Form der 
Partizipation einhergeht, unterstützt die allgemeine Vertrauens-
basis. Sie fördert die Offenheit der Beteiligten gegenüber der PGS 
sowie die Bereitschaft, sich mit dem Bewertungsverfahren ausein-
anderzusetzen.

Bei gut gelebten PGS schafft die Einbindung multipler Stakeholder 
diverse Vorteile: 

Stakeholder 
Mapping
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•	 Die Begünstigten eines Bau- oder Planungsvorhaben (Bau-
herr*innen, Gebäudenutzer*innen oder Einwohner*innen) 
werden für den Wert nachhaltiger Baupraxis sensibilisiert.

•	 Die PGS-Community kann die Arbeitslast des Managements 
eines PGS teilen, zum Beispiel durch die Unterstützung in 
Peer-Review-Prozessen.

•	 Zusammenarbeit in nachhaltigen Bauvorhaben erhöht die 
Glaubwürdigkeit der Projekte und stärkt das Bewusstsein 
und den Wert erfolgreich umgesetzter und zertifizierter Pro-
jekte.

2. Gemeinsame Vision
Die Stakeholder vertreten den Wertekanon des Partizipativen Ga-
rantiesystems sowie das zentrale Ziel, das mit dem Bewertungssys-
tem gefördert wird: eine nachhaltige und lebenswerte Umwelt. Hier 
werden mehrere Nachhaltigkeitsaspekte in der gebauten Umwelt 
vereint. Dies kann die Verminderung von Umwelt- und Gesund-
heitsbelastungen, die Optimierung von gebäudebezogenen Lebens-
zykluskosten, die Anpassung an den Klimawandel oder auch die 
räumliche und soziale Integration betreffen. Eine gemeinschaftli-
che Vision wird über das PGS-Label kommuniziert und fließt somit 
in die spezifische Wertehaltung der beteiligten Stakeholder-Entitä-
ten  von der Einzelperson bis zur Organisation ein, sodass die Visi-
on auch öffentlich vertreten und weitergetragen wird. Die gemein-
same Vision der PGS hängt von den geographischen Gegebenheiten 
sowie der Art und Weise, wie die Stakeholdergruppen engagiert 
sind, ab. Stakeholder eines PGS-Prozesses können die gemeinsa-
me Vision aktiv formen, indem sie den Entwicklungsprozess des 
Rahmenwerks (Kriterien und Indikatoren) sowie das Validierungs-
verfahren (Prozedere der Zertifizierung) mitgestalten. Welche In-
dikatoren in Bezug auf die Nachhaltigkeitsaspekte wie Energieef-
fizienz, Umweltfreundlichkeit oder den Einsatz von erneuerbaren 
Energien zum Tragen kommen, lässt sich dabei aus der Vision der 
PGS-Community ableiten. 
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3. Transparenz
Alle Beteiligten des PGS haben direkten Zugang zu den relevanten 
Informationen des Garantiesystems. Diese reichen von den defi-
nierten Standards über den Bewertungsrahmen mit entsprechen-
den Kriterien und Indikatoren bis hin zu den Entscheidungsprozes-
sen. Die finale Bewertung findet meist in öffentlich zugänglichen 
Veranstaltungen statt, bei denen die Projektträger*innen ihre Pla-
nungs- und Umsetzungsergebnisse vor sämtlichen Interessierten 
vorstellen. Dabei werden sowohl von der Jury als auch seitens des 
Publikums kritische Rückfragen gestellt und Feedback gegeben. 
Auch die Bewertungsentscheidung wird öffentlich verkündet und 
soll somit für alle Beteiligten sichtbar und nachvollziehbar sein. 

Transparenz kann gestärkt werden durch 

•	 klar definierte und dokumentierte Systeme und Prozesse,

•	 einfachem Zugang zu Dokumentationen und relevanten In-
formationen über die PGS, zum Beispiel auf Websites,

•	 Informationsaustausch bei Treffen und Workshops,

•	 Teilnahme an Begehungen, Inspektionen und Hospitationen,

•	 öffentlichen Zertifizierungskommissionen, in denen eine 
PGS-Jury sowie weitere Interessierte eingeladen sind,

•	 kollektive Entscheidung in allen Fragen der PGS.

4. Horizontalität/Dialog
Horizontalität bedeutet, dass alle Interessengruppen das Recht ha-
ben, an der (Weiter-)Entwicklung und Steuerung des Bewertungs-
systems teilzunehmen und die verschiedenen Gremien zu besetzen. 
Dabei werden nicht-hierarchische Strukturen angestrebt, um das 
Mitspracherecht aller zu sichern und zu verhindern, dass der Ein-
fluss einzelner Interessengruppen überproportional vertreten ist.  
Ein offener und horizontaler Dialog auf Augenhöhe wird von der 
gemeinschaftlichen Vision getragen und führt zu kollaborativen 
Entscheidungen sowie kollektiver Verantwortung. Um den Dialog 
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zu fördern und allen Interessengruppen Mitspracherecht einzuräu-
men, können sich Steuerungsgruppen mit besonderen Interessen 
innerhalb der PGS bilden. Jegliche Formen der Kommunikation 
und der Entscheidungsfindung in den einzelnen Stufen des Bewer-
tungsprozesses werden dabei dokumentiert und der Community 
zur Verfügung gestellt, sodass jede*r aus der PGS-Community die 
Möglichkeit hat, Feedback zu geben. 

Bereits im Rahmen der Projektplanung und während der Umset-
zungsphase kann der Dialog auf Augenhöhe zu positiven Effekten 
führen. Korrektive Maßnahmen auf Seiten des Projektteams, Ler-
neffekte sowie Akzeptanz für die anvisierte Baupraxis können hier-
bei einen Ansatz zur Qualitätssicherung bilden.

5. Stetiger Lernprozess
Um ein hohes Maß an nachhaltigen Lern- und Entwicklungsprozes-
sen zu erreichen, sind PGS bestrebt, Bedingungen zu schaffen, die 
es allen Beteiligten ermöglicht, sich entsprechend ihrer Interessen, 
Expertisen und Kapazitäten einzubringen. Das PGS kann so als kol-
lektive Wissensorganisation fungieren, um gemeinschaftlich Me-
thoden und Instrumente im Rahmen der Planung und Umsetzung 
nachhaltiger Baukultur zu erlernen. Dabei werden Austausch und 
die Dokumentation der Ergebnisse gefördert. Bereits in der Pla-
nungsphase führen Rückmeldungen, Feedbackrunden und prakti-
sche Empfehlungen zur Erhöhung des Wissens der Projektbeteilig-
ten. Das hat positive Auswirkungen auf die Umsetzung und letztlich 
auf die Zertifizierung eines Projektes.

Wie in jedem Qualitätsmanagementsystem ist ein kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess anvisiert, in dem auch auf sich verändern-
de Rahmenbedingungen eingegangen wird. Eine auf neue Bedürf-
nisse angepasste Bauweise, neue Technologien oder auch soziale 
und politische Änderungen werden durch die Community aufge-
griffen und zu Bestandteilen des lernenden Garantie-Systems. Die 
PGS-Community kann gemeinschaftlich Evaluationskriterien und 
Indikatoren an sich ändernde Gegebenheiten anpassen. Der ste-
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tige Austausch im PGS-Netzwerk und zwischen den Akteursgrup-
pen aus unterschiedlichen Bereichen des nachhaltigen Bauwesens 
fördert den stetigen Lernprozess und sorgt dafür, dass Wissen und 
Praktiken schnell verbreitet und umgesetzt werden. 

6. Zusicherung
Es muss sichergestellt werden, dass die allgemeinen Ziele der PGS, 
wie Bewertungsrahmen und Qualitätsansprüche an die Projekt-
vorhaben, erfüllt sind. Um dies zu erreichen, ist die aktive Einbe-
ziehung aller Interessengruppen sowie ein gemeinschaftliches 
Verständnis der Regeln zur Zusammenarbeit und Bewertung erfor-
derlich. Prozessabläufe, Regeln und Vorschriften werden von der 
PGS-Community definiert und von den Beteiligten getragen. Die 
Einhaltung etwaiger Standards der Zusammenarbeit wird in jeder 
Phase des Projektumsetzungszyklus geprüft und durch Einsicht in 
Unterlagen, Vor-Ort-Prüfungen und den horizontalen Austausch 
gefördert. Erst wenn alle Bedingungen des PGS-Prozesses erfüllt, 
sichergestellt und die gemeinschaftlich definierten Ansprüche an 
nachhaltige Qualitätskriterien erreicht sind, kann eine Zertifizie-
rung beantragt werden. Die finale Präsentation und Bewertung des 
Projektes findet durch eine öffentlich zugängliche Veranstaltung 
statt, die sich durch Transparenz und Austausch zwischen den Pro-
jektbeteiligten und den bewertenden Instanzen auszeichnet. 

Bei erfolgreicher Zertifizierung wird das positive Ergebnis ho-
noriert und kann öffentlichkeitswirksam genutzt werden. Dies 
kann durch die Vergabe des Gütesiegels und/oder der Zertifikate 
geschehen, die sowohl der Projektgruppe als auch dem Zertifizie-
rungssystem selbst zugutekommen. In der Regel stellen die PGS 
alle zertifizierten Projekte öffentlich dar (zum Beispiel auf Websi-
tes) und legen die Bewertungsgrundsätze nachvollziehbar offen. 

7. Vertrauens- bzw. integritätsbasierter Ansatz
Das Vertrauen in das Zertifizierungssystem basiert auf der Inte-
grität der PGS, welche sich in der gemeinsamen Vision und den 
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gemeinschaftlich erarbeiteten Prozessschritten und Bewertungs-
standards manifestiert. Mechanismen zur Stärkung des Vertrauens 
sind ebenfalls Teil der Partizipativen Garantiesysteme und werden 
durch die PGS-Community festgelegt. Sie können durch Absichts-
erklärungen einzelner Mitglieder oder Gruppen in mündlicher und 
schriftlicher Form vereinbart werden. 

Da die PGS und der Zertifizierungsprozess transparent und öffent-
lich abgewickelt werden, stärkt es das Vertrauen in den Prozess 
und die Integrität, in dem die Teilnehmenden ihre öffentliche Re-
putation in den Prozess einbringen. Dies hat zur Folge, dass Projek-
te mit unzureichender Qualität keinen Zuspruch finden, da der Ruf 
einzelner Beteiligter sowie der gesamten Gemeinschaft Schaden 
nehmen könnte. 

Die Kombination aus intensiver Partizipation, Prüfungsmechanis-
men durch die PGS-Community und Transparenz resultiert in einer 
selbst erhaltenden Qualitätssicherung innerhalb der PGS-Commu-
nity. 

Praxisbeispiel in Frankreich: neue Planungskultur im 
Bauwesen
Pionierarbeit in der Zertifizierung nach PGS-Prinzipien für Gebäu-
de hat die Projektgruppe rund um EnvirobatBDM2 geleistet. En-
virobatBDM ist eine Non-Profit-Organisation mit Sitz in Marseille, 
die professionelle Stakeholder aus den Bereichen des Bau- und 
Planungswesens der Region Provence-Alpes-Côte d‘Azur in Südost-
frankreich zusammenbringt. Die Gruppe ist als Verein organisiert 
und hat rund 300 Mitglieder, bestehend aus öffentlichen und pri-
vaten Eigentümer*innen, Designer*innen, Architekt*innen, Ingeni-
eur*innen, Umweltberater*innen und Baufirmen. 

Gemäß der PGS-Prinzipien haben sich die Stakeholder auf eine ge-
meinschaftliche Vision geeinigt und versammeln sich unter einer 
Philosophie, die von drei Hauptsäulen getragen wird: 

Selbsterhaltende 
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Lokalisierung, das heißt: starke Kontextualisierung auf die örtli-
chen Begebenheiten, stetiger Lernprozess vor Ort durch gegensei-
tiges Feedback und Austausch (Peer-to-Peer) mit dem Ziel einer 
partizipativen Weiterentwicklung. 

Der Mensch im Zentrum, das heißt: ein integrativer Ansatz, bei dem 
durch die Einbindung aller Beteiligten Ergebnisse erzielt werden, 
die die Community fördern. Dabei gibt es flache Hierarchien und in-
terprofessionelle Rollenverteilung in den Gremien, um Mitsprache 
auf Augenhöhe und kollektive Intelligenz zu fördern.

Feedback, das heißt: Austausch und Rückmeldung in allen Stufen 
der Planungsprozesse, um durch das Netzwerk zu lernen und etwa-
ige Fehlplanung frühzeitig zu korrigieren. 

Zur Bewertung der Projekte wurden in der Gemeinschaft Kriteri-
enkataloge für verschiedene Planungsvorhaben entwickelt. Diese 
berücksichtigen die Art der Nutzung (private Gebäude, öffentliche 
Gebäude, Industriegebäude etc.), die Art des Vorhabens (Neubau, 
Renovierung), das Bauumfeld (urbaner, suburbaner, ländlicher 
Raum etc.) sowie die Klimabedingungen (mediterran, Bergland 
etc.). 

Für jedes Vorhaben werden Kriterien in sechs übergeordneten Be-
reichen geprüft: 

•	 Bauland

•	 Materialien

•	 Energie

•	 Wasser

•	 Gesundheit

•	 Soziales

Wenn ein Projekt die Teilnahme am Zertifizierungsverfahren be-
antragt, wird ein Projektteam gegründet, das aus verschiedenen 
Stakeholdern des Vorhabens besteht und durch einen erfahrenen 
Coach von EnvirobatBDM unterstützt wird. Dabei steht das Team 
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während des gesamten Planungs- und Realisierungsprozesses im 
Austausch, sodass zu jedem Zeitpunkt Feedback und Verbesse-
rungsvorschläge die Qualität des Ergebnisses steigern. Hierbei 
werden die oben genannten Kriterien vorgeprüft und die zu erwar-
tende Zielerreichung diskutiert.

Durchläuft das Projekt den Prozess erfolgversprechend, kann das 
Label beantragt werden. Die finale Beurteilung findet im Rahmen 
einer öffentlichen Veranstaltung (Kommission) statt, bei der die 
Projektgruppe die Ergebnisse einer Jury sowie weiteren Interes-
sengruppen vorstellt. Der offene Austausch der Werthaltungen 
zwischen den Beteiligten im Rahmen der Kommission und die Fra-
gen aus dem Publikum helfen den Jurymitgliedern, ein klares Beur-
teilungsbild zu entwickeln. Das Engagement der Projektträger*in-
nen und die tatsächlichen oder auch vermeintlichen Grenzen der 
Entwicklung des Projektes werden sichtbar.

Die Prinzipien des PGS-Ansatzes werden bei EnvirobatBDM auf 
unterschiedliche Art integriert: Partizipation der Stakeholder ist in 
den verschiedenen Gremien möglich. Sie erfolgt sowohl professio-
nell als auch freiwillig und ehrenamtlich. Die gemeinsame Vision 
drückt sich vor allem in den Rahmenbedingungen und der Krite-
rienliste der Beurteilung aus. Diese Kriterienliste wird von allen 
Mitgliedern des Vereins genehmigt. Transparenz wird dadurch ge-
währleistet, dass alle Beteiligten Zugriff auf die zentrale Webplatt-
form erhalten und die Qualität der Projekte und Erfahrungen auf 
dieser dokumentiert werden. Entscheidungen werden bei Enviro-
batBDM im Dialog unter Einbezug der verschiedenen Gremien ge-
troffen. Dies ermöglicht ein ständiges Lernen als Organisation. Der 
Austausch findet zwischen Projekteinreichenden und -beurteilen-
den statt. Die Besonderheit ist, dass diese oftmals Arbeitskolleg*in-
nen sind. Eben diese Wachsamkeit der Kolleg*innen untereinander 
als Mitglieder der Jury oder Zeug*innen in der Kommission bewirkt 
eine qualitätssichernde Selbstregulierung. Zur Absicherung der 
Vertrauensbasis unterzeichnen zudem die Beteiligten eine Charta 
über die wohlwollende Behandlung der Projekte und die Vermei-
dung von Interessenkonflikten.

Prinzip 
Selbstregulierung
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Die PGS-Community in Frankreich hat in zehn Jahren bereits über 
500 Objekte zertifiziert. Dies macht sich bemerkbar im vertrauens-
vollen Umgang der Mitglieder der Community sowie der gegensei-
tigen Unterstützung in der Verbesserung der Zusammenarbeit. Der 
Prozess des gemeinsamen Lernens ist zu einem kulturellen Gut ge-
worden. Das Miteinander der verschiedenen Fachdisziplinen und 
der engagierten Personen führt zu einer zunehmenden Steigerung 
der Qualität der gebauten Objekte.

Praxisbeispiel in Österreich: PGS stärkt die 
Vertrauensbasis zwischen Politik und Planung
Auf Basis der Erfahrungen von EnvirobatBDM hat der Co-Autor 
Markus Berchtold das Planungsverfahren für einen Planungsauf-
trag zur Erstellung des Regionalen Räumlichen Entwicklungskon-
zeptes Biosphärenpark Großes Walsertal nach den Prinzipien der 
Partizipativen Garantiesysteme aufgebaut.

Die Bürger*innen der Region wurde über die Zeitung des Biosphä-
renparks und der Gemeinden sowie über einen Postwurf zur Be-
teiligung in den einzelnen Arbeitsgruppen eingeladen. Ein späterer 
Einstieg im Laufe des Prozesses war möglich.

Es galt, eine gemeinsame Vision über den Planungsprozess und das 
Planungsergebnis zu entwickeln. Daher erfolgte die Konzeption 
der Bürgerbeteiligung in enger Abstimmung mit den Bürger*innen 
selbst. Hierzu wurde eine eigene Steuerungsgruppe mit Vertre-
ter*innen der Gemeinden und Institutionen eingerichtet. Die Parti-
zipation der Bürgerschaft erfolgte bedarfs- und situationsbezogen. 
Bei der öffentlichen Startveranstaltung wurden die Inhalte und der 
Bearbeitungsprozess erläutert.

Die Einbindung der Bürgerschaft erfolgte im Rahmen von sechs 
ortsspezifischen Arbeitsgruppen mit den Themenschwerpunkten 
Siedlungs- und Baugestaltung sowie Betriebsgebiete. Die Mitarbeit 
der Bürger*innen auf regionaler Ebene erfolgte im Rahmen einer 
Steuerungsgruppe sowie von drei unterschiedlichen Arbeitsgrup-
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pen, unter anderem zu den Themen Naherholung, Infrastruktur, 
Wirtschaft, soziale und regionale Zusammenarbeit. Darüber hinaus 
wurden die Schüler*innen der Region eingeladen, ihre Haltungen 
zur räumlichen Entwicklung im Rahmen einer Wanderausstellung 
sowie mittels Zeichnungen einzubringen. Im Zuge der Bearbeitung 
haben circa 100 Personen (rund 3 Prozent der Bevölkerung) in 
zehn Arbeitsgruppen an über 70 Sitzungen teilgenommen. Parallel 
und ergänzend wurden elf öffentliche oder zielgruppenspezifische 
Veranstaltungen durchgeführt.

Der Austausch zwischen Planungsbüro und Beteiligten erfolgte im 
laufenden Dialog auf Augenhöhe. Dabei konnten alle Beteiligten 
voneinander lernen: Die Bürger*innen erlebten, dass Raumplanung 
eine komplexe, langfristig wirkende und damit sehr verantwor-
tungsvolle Aufgabe ist. Das Planungsbüro erkannte, dass Jahrzehn-
te zurückliegende Ereignisse noch heute die Entwicklungsvorstel-
lungen der Menschen und Institutionen prägen.

Gemäß den Prinzipien des PGS erfolgte die Qualitätsbeurteilung 
des Planungsergebnisses durch die lokale Bevölkerung unter An-
leitung von erfahrenen externen Expert*innen. Anfangs war diese 
Initiative für die Auftraggeber*innen etwas befremdlich, jedoch 
konnte der Prozess dennoch unter dem Motto „Der Blick von außen 
dient der Qualitätskontrolle“ durchgeführt werden. 

Der vorläufige Rohentwurf des Regionalen Räumlichen Entwick-
lungskonzeptes wurde einem unbefangenen Experten aus dem 
Bereich Regionalentwicklung und einem Universitätsprofessor 
für Geografie zur Einsicht und Analyse übergeben. Die erfahrenen, 
externen Experten unterrichteten die Steuerungsgruppe, die 45 
politischen Gemeindevertreter*innen sowie das beauftragte Pla-
nungsunternehmen über ihre Bewertung. In einem offenen Dialog 
wurden die Rückmeldungen untereinander und mit den Experten 
diskutiert. Gemeinsam wurden Verbesserungsvorschläge für die 
Planung sowie Werthaltungen zum Umgang mit dem Planungser-
gebnis entwickelt. Die Resultate des Prüfungsverfahrens wurden 

Partizipative 
Qualitätskontrolle
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komprimiert jedem Haushalt in der Region mitgeteilt, und damit 
die Transparenz des Prüfungsverfahrens sichergestellt. 

Mit der durchgeführten Qualitätskontrolle wurde die Vergemein-
schaftlichung der Planungsergebnisse vorangetrieben. Die bis da-
hin über ein Jahr andauernde intensive Planungstätigkeit wurde 
durchweg konstruktiv gesehen, die Vertrauensbasis zwischen den 
Gemeindevertreter*innen und dem Planungsbüro wurde gestärkt. 
Die Menschen in der Region tragen das Planungsergebnis mit.3

Kann der PGS-Ansatz auf andere Bereiche übertragen 
werden?   
PGS im ökologischen Landbau schauen bereits auf eine langjährige 
Entwicklungsgeschichte zurück. Der Aufbau eines PGS im Land-
bau kann demnach auf eine Wissensbasis vorhandener Systeme 
aufbauen und entsprechende Besonderheiten auf jeweilige lo-
kale Kontextbedingungen zuschneiden. Die PGS in der nachhalti-
gen Bau- und Raumplanung sind im Vergleich dazu noch in einem 
frühen Entwicklungsstadium. Das Engagement der französischen 
Projektgruppe EnvirobatBDM kann als ermutigendes Beispiel ge-
sehen werden, dass bereits eine hohe Lernkurve durchlebt hat: 
Von der Bildung des Netzwerks über die Entwicklung von Rollen 
und Gremien, bis hin zur Etablierung entsprechender Verfahrens- 
und Beteiligungsprozesse mit gemeinschaftlich verabschiedeten 
Bewertungskriterien, wurde ein System geschaffen, welches zu 
einem anerkannten Gütesiegel führt. Das Label wurde sowohl von 
der BDM Community bei beantragenden Projektgruppen als auch 
einer heterogenen Stakeholderschaft in den zertifizierenden Gre-
mien anerkannt. Gleiches gilt auch für die öffentliche Hand, die den 
positiven Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung anerkennt und in 
verschiedenen Regionen Frankreichs PGS mit öffentlichen Mitteln 
fördert. 

Die Anwendung der Prinzipien des PGS in der Regionalplanung in 
Österreich zeigt die Übertragbarkeit der Erkenntnisse in Frank-
reich auf einer größeren Maßstabsebene. 
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An dieser Stelle ist zu betonen, dass sich ein PGS nicht von selbst 
verwaltet. Wie bei anderen Partizipationsprozessen hängt der Er-
folg der PGS maßgeblich von dem Engagement der Beteiligten ab, 
die teilweise ehrenamtlich das System unterstützen. Da für die 
professionelle Organisation der Prozesse, den Austausch sowie die 
Durchführung von Veranstaltungen Aufwendungen entstehen, sind 
PGS nicht kostenlos. Hier ist zu prüfen, ob der durch das PGS ge-
schaffene Mehrwert für die Akteur*innen die anfallenden Kosten 
deckt. Mehrwert auf Seiten der Planungs- und Baubranche entsteht 
durch Wissenszuwachs, Inspiration für wertgeschätzte Bau- und 
Planungspraxis und höhere Sichtbarkeit durch die zertifizierten 
Projekte, die wiederum weitere Aufträge generieren. 

Auf Seiten der zertifizierten Projekte entstehen positive Effekte 
nachhaltiger Planungs- und Baupraxis. So gehen beispielsweise die 
Verringerung von Gesundheitsrisiken und die Steigerung von Resi-
lienz gegen Klimawandelschäden mit hohem Wertzuwachs einher: 
Bei Gebäuden führt dies zu höherer Wertigkeit der Immobilien und 
bei Quartiers- und Raumplanung zu zufriedenen Bewohner*innen, 
positiver Reputation und etwaigen Zuzug. 

Zudem profitieren alle Beteiligten durch Mitspracherecht, Geltung, 
Empathie und gesellschaftlichem Lernen. 

Die Grundpfeiler der PGS „Vertrauen, soziale Netzwerke und Wis-
sensaustausch“ lassen sich auch in digitaler Zusammenarbeit rea-
lisieren, da webbasierte soziale Netzwerke sowie Plattformen zur 
Online-Kollaboration Beteiligten standortübergreifend ermögli-
chen, zu kooperieren und Ideen auszutauschen.

Es ist davon auszugehen, dass die partizipativen Ansätze der PGS 
nicht nur positive Effekte im ökologischen Landbau und der gebau-
ten Umwelt haben, sondern auf viele weitere Felder ausgeweitet 
werden können – insbesondere solche, in denen wir uns als Gesell-
schaft nachhaltiger verhalten können.

Erfolgsfaktor 
Engagement
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Anmerkungen
1 Eine Übersicht der vorhandenen PGS Systeme, jener in Entwicklung oder der offiziell 
anerkannten PGS Systeme, sind auf der IFOAM Webseite einsehbar. Online unter: https://pgs.
ifoam.bio/pgs_groups/map.
2 BDM steht für Bétiments Durables Méditerranéens das heißt Nachhaltige mediterrane 
Gebäude.
3 Die Beschlussfassung des ambitionierten Regionalen Räumlichen Entwicklungskonzeptes 
Biosphärenpark Großes Walsertals samt 45 Umsetzungsmaßnahmen wurde fünf Monate später 
mit 60:1 Stimmen angenommen.
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Anja Neumann, Prof. Dr. Heike Walk

Auf dem Weg zu einer „Kultur der 
Innovation und Beteiligung“ in 
strukturschwachen Regionen

Die bisherigen vorrangig auf Wachstumsförderung ausgerichteten 
Strategien der Regionalentwicklung geraten zunehmend an ihre 
Grenzen. Neue Ansätze berücksichtigen daher auch weitere Kom-
ponenten und sehen in der Bürgerbeteiligung einen wichtigen Fak-
tor, um Wandlungsprozesse zu unterstützen und das Vertrauen der 
breiten Bevölkerung in tragfähige und faire Strukturen herzustellen. 
Doch welche Beteiligungsformate eignen sich dazu?

Innerhalb Deutschlands bestehen erhebliche regionale sozioöko-
nomische Unterschiede: Vielen strukturschwachen ländlichen Re-
gionen droht die Gefahr, in den nächsten Jahren von Strukturen 
der Daseinsvorsorge, Digitalisierung, Kulturerlebnissen und wirt-
schaftlicher Entwicklung abgehängt zu werden. Die bisherigen An-
sätze der Regionalentwicklung, die in der Regel auf Wachstumsför-
derung ausgerichtet sind, geraten an Grenzen (Federwisch 2017). 
Zielsetzungen auf nationaler und globaler Ebene verdeutlichen, 
dass quantitatives Wachstum nicht alleiniges Mittel ist, um Wohl-
fahrt, Zufriedenheit und Lebensglück zu erzeugen (Noack, Feder-
wisch 2018). Stattdessen wird zunehmend auf die Förderung von 
Bildung, Wissenschaft und Forschung fokussiert, die regionale Po-
tenziale aktivieren und innovative Wandlungsprozesse (zum Bei-
spiel Identifikationsanreize mit der Region) anstoßen soll. Des Wei-
teren wird in neuen Ansätzen, wie dem der „Open Region“ (Schmidt 
et al. 2018) versucht, durch Offenheit (etwa zu urbanen Kontexten) 
Wissen regional zu mobilisieren und neue Ideen in der Region zu 
verankern (Braun 2018). Bürgerbeteiligung wird hierbei als ein 
wesentlicher Faktor angesehen, um diese Wandlungsprozesse zu 

Grenzen der 
Wachstumsförderung
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unterstützen und das Vertrauen der breiten Bevölkerung in tragfä-
hige und faire Strukturen herzustellen. 

Doch welche Beteiligungsformate eignen sich speziell für diesen 
Themenbereich und dieses besondere regionalspezifische Umfeld? 
Welche Zielgruppen müssen wie aktiviert und unterstützt werden? 
Mit diesen Fragestellungen beschäftigt sich ein aktuell laufendes 
Forschungsprojekt „Partizipation“ an der Hochschule für nachhalti-
ge Entwicklung Eberswalde (HNEE). Das Projekt konzipiert unter-
schiedliche Beteiligungsformate für vielfältige Zielgruppen. Diese 
Formate sollen dazu beitragen, in der Region emotionale Zugänge 
zu und positive Zuschreibungen für Innovationsideen zu entwi-
ckeln. 

Im nachfolgenden Beitrag sollen zunächst das Förderprogramm 
und das Forschungsprojekt vorgestellt werden und anschließend 
eine erste kritische Reflexion der bisherigen Schritte sowie der 
ausgewählten zielgruppenspezifischen Beteiligungsformate erfol-
gen. Da das Projekt noch nicht abgeschlossen ist, können lediglich 
Zwischenergebnisse vorgestellt werden.

Innovationspotenziale für strukturschwache Räume
Das Förderprogramm „WIR! – Wandel durch Innovation in der Re-
gion“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung wurde 
im Jahr 2017 mit der Absicht auf den Weg gebracht, neue regionale 
Bündnisse und einen nachhaltigen innovationsbasierten Struktur-
wandel in strukturschwachen Regionen Deutschlands zu befördern. 
Diese neuen Kooperationen zwischen Unternehmen, Hochschulen, 
Forschungseinrichtungen und zivilgesellschaftlichen Akteur*innen 
sollen auch Ideen für die Einbindung innovationsunerfahrener Ak-
teur*innen entwickeln. Im Zentrum der Förderung stehen Regio-
nen, die noch kein national sichtbares Profil entwickelt haben und 
über ungenutzte Innovationspotenziale verfügen. Neben Produkt-
innovationen sollen vor allem auch alternative Geschäftsmodelle 
oder soziale Innovationen befördert werden. 

Emotionale 
Zugänge
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Das Programm ist mehrstufig angelegt: In der Konzeptphase erar-
beiteten die Forschungsteams regionale Innovationskonzepte und 
eine übergreifende Forschungsfrage. In einer Umsetzungsphase 
sollten dann konkrete Projektaktivitäten auf den Weg gebracht 
werden. Das Forschungsbündnis „region 4.0“, an dem sich unter 
anderem die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde 
(HNEE), die Filmuniversität Babelsberg, das Investor Center Ucker-
mark, das Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung 
(IRS), die Stadtwerke Schwedt sowie das Zentrum für Technik und 
Gesellschaft der TU Berlin beteiligten, hat sich das Ziel gesetzt, in 
einer Modellregion identitätsstiftende Innovationskultur, partner-
schaftliche Kooperationskultur und neue Wertschöpfungsketten 
anzustoßen. Die hier vorgestellte Teilforschung der Bündnisarbeit 
widmet sich dem Themenfeld der Partizipation und hier konkret 
der Entwicklung zielgruppenspezifischer Formate der Beteiligung, 
um die genannten Bündnisziele zu erreichen.  

Ziel des Vorhabens ist es, durch Bürgerbeteiligung emotionale 
Identifikationsanreize mit der Region zu befördern und eine „Kul-
tur der Innovation und Beteiligung“ anzustoßen. Damit soll ein 
Beitrag zu einem umfassenden gesellschaftlichen Wandel geleistet 
werden, der Vertrauen für Innovationen aufbaut, den Gemeinsinn 
und die gesamtgesellschaftliche Verantwortung stärkt. Demzufolge 
sollen die Partizipationsformate einerseits hinsichtlich ihres Bei-
trags für den Aufbau einer Kultur der Innovation und Beteiligung 
erprobt werden und andererseits ihr Erfolg (beziehungsweise ihre 
Wirkung) hinsichtlich der Innovationsstrategie bewertet werden. 

Die Modellregion, in der diese Beteiligungsformate Anwendung 
finden sollen, umfasst die Uckermark, den ehemaligen Landkreis 
Uecker-Randow in Mecklenburg-Vorpommern sowie im Süden den 
nördlichen Teil des Landkreises Barnim. Diese Region entspricht 
der typischen Struktur eines ländlichen, peripheren Raums ohne 
industrielle Vorprägung (mit Ausnahme der Städte Eberswalde und 
Schwedt/Oder).

Kooperationskultur
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Erste Schritte und übergreifende Ideen des 
Forschungsprojekts
In der Konzeptphase wurden diverse Spannungsfelder herausgear-
beitet, auf die sich die Partizipationsformate beziehen sollten. Die-
se Spannungsfelder beziehen sich beispielsweise auf unterschiedli-
che Vorstellungen und Erwartungen zwischen Einheimischen und 
Zugezogenen, zwischen Veränderer*innen und Bewahrer*innen 
sowie auch zwischen Konsument*innen und Produzent*innen. Als 
Ergebnis der Konzeptphase wurde festgehalten, dass zwischen un-
terschiedlichen Zielgruppen in der Region (zwischen innovations-
unerfahrenen und innovationsbereiten Bürger*innen, regionalen 
Erzeuger*innen, Alteingesessenen und Zugezogenen etc.) differen-
ziert und zugleich auch vermittelt werden muss. 

Darüber hinaus wurde in der Konzeptphase eine systematische 
Prüfung vielfältiger Kommunikations- und Partizipationsformen 
für die unterschiedlichen Zielgruppen vorgenommen. Um die Pass-
fähigkeit der Formate zu systematisieren, wurden einzelne Betei-
ligungsverfahren und Anwendungsbeispiele vor dem Hintergrund 
der formulierten Projektideen und Kriterien (Gruppengröße, Zeit-
aufwand, Ort, Transparenz, Empowerment, Inklusion) zusammen-
getragen. Diese Systematisierung sollte nicht nur einen Überblick 
über die Mannigfaltigkeit von Verfahren und konkreten Anwen-
dungsbeispielen geben, sondern auch eine Basis für die Kombinati-
on von Formaten für die Umsetzungsphase ermöglichen. 

Das Forschungsprojekt baut auf diesen Erkenntnissen der Partizi-
pationsforschung auf. Die Systematisierung der Beteiligungsforma-
te orientierte sich an den verschiedenen Stufenmodellen, die in der 
Partizipationsforschung entwickelt wurden. Die Bekannteste ist 
sicherlich die „ladder of participation“ von Sherry Arnstein (1969). 
Sie unterscheidet zwischen Nicht-Partizipation, Quasi-Beteiligung 
und Partizipation. Innerhalb dieser Dreiteilung werden acht Stufen 
differenziert. Mittels Wirkungsanalyse werden sowohl Outcomes 
(Wirkungen bei den Zielgruppen) und Impacts (Wirkung auf Ge-
sellschaft) als auch Outputs (erbrachte Leistungen in Form von Par-

ladder of 
participation
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tizipationsformaten) hinsichtlich des Innovationsempowerments 
der unterschiedlichen Beteiligungsformate betrachtet. Hierbei ist 
angedacht, dass eine Kombination aus quantitativer (Monitoring 
von Anzahl der Teilnehmenden, Anfragen etc.) und qualitativer Da-
tenerhebung und -auswertung (Fragebögen, Einzelinterviews, Do-
kumentenanalyse) angewendet wird. 

In der Konzeptphase zeigte sich, dass es in der Region an konkre-
ten Vorstellungen darüber fehlt, wie eine Innovationsstrategie in 
Richtung einer „Partizipationsdemokratie“ konkret vorangetrie-
ben werden kann (Walk 2008). Von Seiten der Entscheidungsträ-
ger*innen gibt es vielfältige Bemühungen, den Forderungen nach 
„mehr Bürgerbeteiligung“ zu entsprechen (Umweltbundesamt 
2019). Neben der Anwendung der in formellen Planungsverfahren 
vorgesehenen Möglichkeiten werden in verschiedenen Bereichen 
inzwischen viele andere Dialog- und Beteiligungsverfahren auf frei-
williger Basis durchgeführt wie beispielsweise Planungszellen und 
öffentliche Diskussionsveranstaltungen. Trotzdem haben die bis-
herigen Bemühungen in der ausgewählten Region nicht zu durch-
greifenden Erfolgen geführt. 

Gründe für die geringen Erfolge liegen nach den Erkenntnissen der 
Konzeptphase vor allem auch in einer mangelnden Planung von 
zielgruppenspezifischen Partizipationsformaten sowie der gerin-
gen Berücksichtigung von Empowermentstrukturen.1 Die Entschei-
dung darüber, welches Verfahren für einen konkreten Beteiligungs-
prozess durchgeführt wird, hängt unter anderem häufig davon ab, 
welches Beteiligungsverfahren den verantwortlichen Organisa-
tor*innen bekannt ist beziehungsweise welche Formate gerade in 
der aktuellen Diskussion positiv bewertet werden (vgl. Patze-Dior-
diychuk u. a. 2017, Alcantara u. a. 2015). 

Nach der Konzeptphase des Forschungsprojekts wurden für die 
identifizierten Zielgruppen (politische Entscheidungsträger*innen, 
Produzent*innen, Konsument*innen, Alteingesessene und Neuzu-
gezogene, etc.) möglichst passfähige Beteiligungsformate konzi-
piert. Durch die Erprobung der unterschiedlichen Formate sollte 

Partizipations-
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exemplarisch herausgearbeitet werden, inwiefern diese Formate 
dazu beitragen, innovationsferne und -bereite Akteur*innen einzu-
beziehen und damit insgesamt positive Einstellungen zum eigenen 
Innovationspotenzial der Teilnehmenden zu befördern. Des Weite-
ren sollte sondiert werden, welche Beteiligungsformate auf andere 
Regionen und Unternehmen übertragbar sind.

Darüber hinaus verbindet das Forschungsvorhaben mit den jewei-
ligen Partizipationsformaten spezifische Forschungsfragen. Sie be-
ziehen sich einerseits auf Merkmale (Vorstellungen, Kompetenzen, 
Gewohnheiten) der an den Partizipationsformaten beteiligten Ak-
teur*innen in bestimmten Themenbereichen und andererseits auf 
die besonderen Herausforderungen der Beteiligung und Kooperati-
on in der ländlichen, strukturschwachen Umsetzungsregion. 

Wie „misst“ man Partizipation im ländlichen Raum? 
Ein Systematisierungsversuch
Um die ausgewählten Partizipationsformate hinsichtlich ihres Bei-
trags zum Aufbau einer „Kultur der Innovation und Beteiligung“ im 
ländlichen Raum untersuchen und ihre Wirkung hinsichtlich der 
Innovationsstrategie des WIR!-Bündnisses „region 4.0“ messen zu 
können, bestand der erste Schritt zu Beginn der Umsetzungspha-
se darin, eine wissenschaftliche Handreichung mit systematischen 
Forschungskriterien zu erstellen. Damit wurde ein erster Überblick 
erstellt, um die Voraussetzungen für erfolgreiche Partizipations- 
und Empowermentprozesse vorzubereiten, zu unterstützen und zu 
begleiten. In einer Zusammenarbeit zwischen der Hochschule für 
nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE), dem Zentrum Tech-
nik und Gesellschaft der TU Berlin (ZTG) und dem Leibniz-Institut 
für Raumbezogene Sozialforschung in Erkner (IRS) konnte ein ent-
sprechendes Informationsdokument zu Partizipationsstufen und 
-formen erstellt werden, das auch eine Steckbriefmaske (Abbil-
dung 1) enthält. Diese soll als verbindliches Werkzeug zur Planung, 
Vorbereitung und Durchführung der Formate dienen. Mithilfe der 
Handreichung sollten die angedachten Formate hinsichtlich ihrer 

Empowerment
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  Steckbrief 1: Organisations- und Planungsstand der Formate zu Beginn der Erprobungsphase / ex ante 

11  Titel des/der Partizipationsformate/s (AP 2.1 - 3.5) 

11  VVeerraannttwwoorrttlliicchhee  
Vorbereitung und Organisation, Durchführung, 
Nachbereitung 

 

22  HHaannddlluunnggssffeelldd  
mit Rückbezug auf die Innovationsstrategie 

 

33  SSppaannnnuunnggssffeellddeerr  
laut Antrag 5 Felder möglich/kurze Beschreibung: Wie 
lässt sich das identifizierte Spannungsfeld in Ihrem 
Formatkontext konkretisieren? 
Welchen Beitrag könnte Ihr Format zur "Entspannung" 
der genannten Spannungsfelder leisten? 
1) "Bewahrer/Veränderer", 
2) "Einheimische/Zugezogene", 
3) "Stadt/Land", 
4) "Wirtschaftliche Akteur*innen mit 
unterschiedlicher Unternehmenskultur und 
Ressourcenausstattung", 
5) "Produzent*innen/Konsument*innen" 

 

44  ""nnaarrrraattiivvee  SSttuuffee""  //  eexx  aannttee--SSttaanndd  
Fanden bereits vor Beginn des Partizipationsformates 
Veranstaltungen oder andere Vorbereitungen im 
Rahmen des konkreten Handlungsfeldes und WIR! 
statt? Wurden bereits im Vorfeld Zielgruppen 
identifiziert/ 
angesprochen/involviert? Wer waren diese? 
(Auflistung + kurze Beschreibung) 

 

55  hhaannddlluunnggssffeellddoorriieennttiieerrttee((ss))  ZZiieell((ee))  
bezogen auf die Innovationsstrategie innerhalb des 
Veranstaltungsrahmens bzw. der einjährigen 
Erprobungsphase (bis Herbst 2020) – hier sollen 
unmittelbare mögliche Effekte des Formates 
aufgeführt werden: 
Denken Sie bitte an smarte – spezifische, messbare 
oder erfassbare, attraktive, realistische und 
terminierte Ziele: 
Was wird im September 2020 konkret bezogen auf die 
Innovationsstrategie passiert sein, wenn Sie Ihre 
Ziele erreicht haben? 
z. B. Produkte, Dienstleistungen, etablierte Prozesse 

 

FFoorrsscchhuunnggssffrraaggee((nn))  
zur Innovation 
bei querschnittsbezogenen Formaten: siehe 
Forschungsfragen unter 8) 

 

Abbildung 1:	 erste Seite des erstellten Steckbriefs zum systematischen Abgleich und zur einheitlichen 
Evaluation der geplanten Partizipationsformate
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Ziele und intendierten Wirkungen, ihres Designs, ihrer Zielgrup-
pen/Spannungsfelder etc. im Steckbrief systematisiert abgebildet 
und auf zentrale gemeinsame Forschungsaspekte heruntergebro-
chen werden. Die Steckbriefe für die vier beschriebenen Formate 
wurden gemeinsam mit den Verantwortlichen für die Evaluation 
ausgefüllt. Diese dialogische Vorgehensweise erlaubte eine Reflexi-
on der geplanten Partizipationselemente insbesondere im Hinblick 
auf ihre geplante Wirksamkeit.

Diese Steckbriefmaske dient der Erfassung des Ist-Zustands der 
Formatplanungen vor und nach der Durchführung für eine Evalua-
tion der stattfindenden Beteiligungsprozesse. Mittels dieser sollen 
etwa unvorgesehene Änderungen, Herausforderungen, Verzöge-
rungen oder Anpassungen im Verlauf der Beteiligungsprozesse 
beobachtet, erfasst, reflektiert und wissenschaftlich ausgewertet 
werden. Dies ermöglicht es, ein realistisches Abbild von Planung, 
tatsächlicher Durchführung und erzielten Wirkungen der Betei-
ligungsformate zu erhalten. Die Evaluation geht davon aus, dass 
hochwertige (Partizipations-)Prozesse die Weichen für erwünsch-
te Wirkungen stellen können. Eine Voraussetzung hierfür ist die 
frühzeitige Auseinandersetzung mit den erwünschten Wirkungen 
unterschiedlicher zeitlicher und räumlicher Reichweite, die eben-
falls ein Bestandteil des Steckbriefes ist. 

Hierfür wurden in Ergänzung zu der Handreichung und Steck-
briefmaske zentrale Evaluationskriterien zusammengestellt. Die 
Erfüllung der Kriterien wird durch Befragungen und teilnehmende 
Beobachtungen während der Formatdurchführungen überprüft. 
Fragen der Evaluation richten sich beispielsweise auf folgende 
Aspekte: Fühlen sich die Beteiligten mit ihrem jeweiligen Wissen 
und ihren Kompetenzen eingebunden, gesehen und wertgeschätzt? 
Wurden alle relevanten Kanäle zur Einladung der Teilnehmenden 
berücksichtigt? Erfolgte im Vorfeld eine gezielte Auswahl der zu 
Beteiligenden und wenn ja, wie ist diese begründet? Wurden sozi-
ale Dynamiken während des Beteiligungsformates adäquat gesteu-
ert? Mithilfe dieser Kriterien und Fragen soll ein gesonderter Fokus 
auf den verschiedenen Faktoren liegen, die einen Beteiligungspro-

Evaluation und 
Wirkung
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zess in seiner Entwicklung und Wirkung beeinflussen können. Die 
Evaluation während und nach Durchführung der Beteiligungsfor-
mate soll helfen, die stattgefundenen Prozesse hinsichtlich ihrer 
Wirkungen zu analysieren. Dies ist die Grundlage, um im weiteren 
Verlauf zu schauen, welche Anpassungen vorgenommen werden 
müssen, damit Beteiligung und Empowerment in Bezug auf die 
Umsetzung der Innovationsstrategie in der Projektregion/im länd-
lichen Raum bedarfsorientiert und zielgruppenspezifisch weiter-
entwickelt und gefördert werden kann.

Geplante Partizipation in der Praxis: Soll und Ist der 
ausgewählten Beteiligungsformate
Mit dem Wechsel von der Konzept- in die Umsetzungsphase sowie 
nach Fertigstellung der Systematisierungsdokumente und Evalua-
tionskriterien begann die Vorbereitung der Formate und die Suche 
nach geeigneten Orten und Akteur*innen. Hierzu war die offiziel-
le „Kick-off“-Veranstaltung des WIR!-Bündnisses „region 4.0“ mit 
cirka 80 Teilnehmenden aus der Projektregion hilfreich, wo sich 
interessierte Akteur*innen aus der Region kennenlernen und an 
Weltcafé-Tischen eine Einschätzung zur Notwendigkeit von Beteili-
gungsprozessen und Empowerment austauschen konnten. Zudem 
existierten durch die Arbeit der projektbeteiligten Institutionen, 
insbesondere der HNEE, bereits vor der Konzeptphase vielfältige 
und weitreichende Kontakte in die Region, welche die anstehende 
Auswahl passender Orte und Akteur*innen entscheidend begüns-
tigten. 

Format: Stadtspaziergang Oderberg
Das erste in der Konzeptphase eruierte Partizipationsformat war 
der „Dorfspaziergang“, welcher – ergänzt um ein anschließendes 
„BarCamp“ – in einem ausgewählten Ort der Projektregion mit er-
kennbarem Innovationsbedarf und -potenzial durchgeführt wer-
den soll. Die mit diesem Format adressierten Zielgruppen wurden 

Dorfspaziergang  
und BarCamp
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hinsichtlich drei der insgesamt fünf für die Projektregion identifi-
zierten Spannungsfelder entworfen: 

•	 Bewahrer*innen und Veränder*innen 

•	 Alteingesessene und Neuzugezogene 

•	 Stadt und Land 

Aus dieser Zielgruppenkombination ließen sich folgende Bedarfe 
ableiten: Sensibilisierung für Innovationspotenziale, voneinander 
Lernen auf Augenhöhe sowie das Stärken von Identität und Selbst-
bewusstsein. 

Die diesem Format zugeordnete Forschungsfrage lautete: „Wie 
können unterschiedliche Bedürfnisse, Erfahrungen, Kompeten-
zen und Vorstellungen einer Dorfgemeinschaft (zum Beispiel von 
Alteingesessenen und Zugezogenen) in einen positiven und inno-
vationsstimulierenden Zusammenhang gebracht werden?“ Das 
Grundmotiv dieses Formates besteht folglich in der Stiftung lokalen 
Gemeinsinns und lokaler/regionaler Identität. Dies geschieht mit-
tels eines gemeinsamen Spaziergangs durch den Heimat-/Wohn-/
Arbeitsort entlang ausgewählter Stationen oder Wegpunkte, die für 
das Selbstverständnis des Ortes, seiner Bewohner*innen und seine 
historische Entwicklung von Belang sind. Hierbei können sowohl 
positiv belegte Stationen (zum Beispiel beliebte Ausflugsziele, Na-
turdenkmäler, lokale Errungenschaften und Vorzeigeobjekte) als 
auch umstrittene oder negativ besetzte Orte (zum Beispiel Brach-
flächen, neue Läden mit ausgefallenem Angebot, verfallene oder an 
unbekannte Investor*innen verkaufte Immobilien, geschlossene 
Geschäfte) ausgewählt werden, sofern diese für die Identität des 
Ortes kollektiv prägend sind. 

Die Auswahl der jeweiligen Stationen in Vorbereitung des Spazier-
gangs ist bereits Teil des Partizipationsformates: In Abhängigkeit 
von den Zielgruppen und Akteur*innen, die als lokale Multiplika-
tor*innen in die Entwicklung des Dorfspaziergangs eingebunden 
werden, verlagert sich auch die inhaltliche Schwerpunktsetzung 
des Spaziergangs hinsichtlich der lokalen Themen, anzusprechen-

Stiftung lokalen 
Gemeinsinns
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den Zielgruppen und Fragen. Das sich anschließende BarCamp soll 
die im Dorfspaziergang aufgeworfenen Themen, Fragen und loka-
len Diskussionsbedarfe konstruktiv aufgreifen. Es ermöglicht es, 
gemeinsam mögliche Innovations- und Entwicklungspotenziale 
herausstellen, die mit Blick auf die mittelfristige Entwicklung des 
Ortes gemeinsam diskutiert werden können. Die jeweiligen The-
men sollen – frei nach dem Grundsatz: „jede*r kann und soll etwas 
beitragen“ – von den Teilnehmenden selbst unmittelbar zu Beginn 
der Veranstaltung festgelegt und in Selbstorganisation strukturiert 
werden. Für beide miteinander ergänzte Formate ist eine mittlere 
Gruppengröße von jeweils 20 bis 30 Teilnehmenden vorgesehen.

Die Auswahl des Ortes für den Dorfspaziergang erfolgte unmit-
telbar nach der „Kick-off“-Veranstaltung, bei welcher die Verant-
wortlichen des Teilprojekts „Partizipation“ den Berliner Besitzer 
einer Immobilienfirma kennenlernten, der mit seinen Geschäfts-
partnern derzeit die Restauration und Neugestaltung leerstehen-
der Häuser in Oderberg plant. Im gemeinsamen Gespräch entstand 
der Eindruck eines großen Potenzials in Oderberg hinsichtlich der 
Ziele der Innovationsstrategie, die der Immobilienbesitzer durch 
sein eigenes soziales Engagement vor Ort bereits selbst erkannt 
hatte. Oderberg, mit seinen cirka 2.000 Einwohner*innen im Os-
ten der Projektregion an der Alten Oder und in mittelbarer Nähe 
zur polnischen Grenze gelegen, hat als Barnimer Kleinstadt in den 
vergangenen Jahrzehnten eine Reihe von Verlusterfahrungen sam-
meln müssen: Durch die wirtschaftlichen Umstrukturierungen der 
Nachwendezeit fielen mit der Schiffswerft und dem LPG-Betrieb 
wichtige Arbeitgeber weg, der Bahnhof mit Zugverbindungen in die 
nahe gelegenen Städte Angermünde, Eberswalde und Bad Freien-
walde wurde Mitte der 1990er Jahre stillgelegt. Mit der Verlegung 
des Amtssitzes von Oderberg auf die zusammengeschlossene Kom-
mune Britz-Chorin-Oderberg 2009 entfiel zudem auch ein Teil des 
lokalen politischen Gestaltungsspielraums. Erst seit einigen Jahren 
ist ein Zuzug von jungen Familien und Menschen in der zweiten Le-
benshälfte zu beobachten. 

Innovation folgt 
Deindustrialisierung
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Durch neue Initiativen wie die Vereine „Perspektive Oderberg e.V.“ 
und „KulturLINIEN e.V.“ sind in diesem Zusammenhang Versuche 
entstanden, neue Formate des Austauschs und gemeinsamer Ak-
tivitäten zu schaffen und so Alteingesessene und Neuzugezogene 
zusammenzubringen: Dies geschieht beispielsweise über regelmä-
ßige Freitagnachmittagscafés, ein internationales Mitbringbuffet 
auf dem Oderberger Marktplatz oder Kulturformate wie die „Of-
fenen Höfe“, bei denen neuzugezogene Künstler*innen der Region, 
aber auch engagierte Akteur*innen vor Ort ihre Höfe für Konzer-
te und ein geselliges Miteinander öffnen. Ein erstes Gespräch vor 
Ort, zu dem der Besitzer der Immobilienfirma spontan auch die 
Vertreterin von „Perspektive Oderberg“, die ehrenamtliche Bür-
germeisterin und die vom Landkreis angestellte Stadtbeauftragte 
eingeladen hatte, ergab, dass Oderberg einerseits bereits viel Ent-
wicklungspotenzial besitzt. Andererseits zeigte es auch, dass unter 
den Bewohner*innen aufgrund negativer Beteiligungserfahrungen 
verschiedener Alltagsbedürfnisse und mangelnder Orte des ge-
meinschaftlichen Austauschs Ressentiments gegenüber Verände-
rungs- und Beteiligungsprozessen vorhanden sind: Längerfristig 
„ändere sich ja doch nichts“. Die Gesprächsteilnehmenden waren 
der Idee eines Dorfspaziergangs daher abwartend, aber neugierig 
zugewandt und erklärten sich bereit, sich als Multiplikator*innen 
in die gemeinsame Organisation des Formats einzubringen. In den 
darauffolgenden Wochen und Monaten entstand durch regelmä-
ßige Treffen vor Ort, einem gemeinsamen „Proberundgang“ durch 
Oderberg und das Zusammentragen bisheriger Beteiligungserfah-
rungen und -ergebnisse ein Konzept für einen Stadtspaziergang.

Das Konzept sollte die bisherigen Beteiligungserfahrungen aufgrei-
fen und den Fokus einerseits auf Machbarkeit, Wertschätzung des 
Vorhandenen und gemeinsame Visionen legen. Andererseits sollte 
eine möglichst breite Einbeziehung der Bevölkerung, der lokalen 
Gewerbetreibenden und Vereinsvertreter*innen im Zentrum ste-
hen, welche die Möglichkeit erhalten sollen, ihr lokales Wissen, 
ihre Erfahrungen und persönlichen Geschichten als „Stationen“ in 
den Stadtspaziergang einzubringen. Die anschließende Ideenwerk-

Umgang mit Skepsis 
und Ressentiments
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statt sollte in der historisch bedeutsamen Sporthalle von Oderberg 
stattfinden, über welche der lokale Sportverein durch sein breites 
Aktivitätenangebot eine wichtige verbindende Rolle im Ort ausübt.

Format: Machbarschaftstag „Arbeit neu denken: 
Coworking in und um Prenzlau“
Als zweites Format wurde der Machbarschaftstag „Coworking/
RegioBüro“ ausgewählt, welcher unter folgenden Forschungsfra-
gen durchgeführt wurde: „Welche innovationsstimulierenden Wir-
kungen können durch die Etablierung lokaler Innovationsorte ge-
schaffen werden? Wie können Infrastrukturen (Netzwerk, Drucker, 
Scanner, Telefon, Beamer und Besprechungsräume etc.) und Exper-
tise geteilt sowie Partnerschaften und Kooperationen aufgebaut 
werden?“ Folglich sollte das Thema Coworking, das innerhalb des 
Handlungsfelds Daseinsvorsorge und Infrastruktur ein zentrales 
soziales und infrastrukturelles Innovationspotenzial für den länd-
lichen Raum birgt, als inhaltliche Grundsäule für eine Tagesveran-
staltung mit 20 bis 30 Teilnehmenden dienen. Die anvisierten Teil-
nehmenden sollten entlang vier identifizierter Spannungsfelder 
angesprochen werden: 

•	 Bewahrer*innen und Veränder*innen

•	 Stadt und Land 

•	 wirtschaftliche Akteur*innen mit unterschiedlicher Unter-
nehmenskultur und Ressourcenausstattung 

•	 Produzent*innen und Konsument*innen

Auf der Suche nach einem geeigneten Ort für den Machbarschafts-
tag konnte Prenzlau gefunden werden, das über die Regional-
bahnverbindung gut an das ÖPNV-Netz angebunden ist und in der 
deutsch-polnischen Grenzregion Berlin-Szczecin seit einigen Jah-
ren eine zunehmend bedeutsame Rolle für die regionale Wirtschaft 
spielt. Die Wirtschaftsförderungsbeauftragte der Stadt Prenzlau 
war bereits während der Konzeptphase auf das „region 4.0“-Netz-
werk aufmerksam geworden und hatte Interesse am Thema Co-

Etablierung lokaler 
Innovationsorte
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working für die Stadt Prenzlau geäußert. Sie konnte zu Beginn der 
Erprobungsphase daher unmittelbar als wertvolle Kooperations-
partnerin vor Ort gewonnen werden und brachte mit dem histo-
risch für die Region bedeutsamen Dominikanerkloster Prenzlau 
auch gleich einen möglichen Veranstaltungsort mit. Durch die gute 
Vernetzung der Wirtschaftsförderung Prenzlau im Vorfeld war die 
Recherche potenziell interessierter und/oder relevanter regionaler 
Unternehmen, Selbstständiger und Gründer*innen unkompliziert 
und die Einladung zur Veranstaltung erfolgte hauptverantwortlich 
über die Stadt. Durch die Einbindung des Coworking Spaces „Think-
farm Eberswalde“ sollte bewusst eine Kooperationspartnerin mit 
Expertenwissen aus der Region eingebunden werden. Sie ist gut 
vernetzt in den städtischen Coworking-Kontext und spricht auch 
pendelnde Coworker*innen aus dem Berliner Raum an. Darüber 
hinaus steht die Gestaltung eines nachhaltigen regionalen Wandels 
in Brandenburg im Fokus der Thinkfarm Eberswalde. Trotz berufli-
cher und sozialer Unterschiede, heterogener Bildungshintergründe 
und Innovationsmotivation eint die Coworker*innen ein gemeinsa-
mer Bezugsrahmen: das Leben, Arbeiten und Wirtschaften in einem 
ostdeutschen Alltag. Sie verfügen über gemeinsame Erfahrungen 
hinsichtlich regional üblicher Umgangsregeln, Herausforderungen 
und Wissen um die Arbeits- und Wirtschaftserfahrungen der Regi-
on in den vergangenen Jahr(zehnt)en. Dieser regional bereits er-
probte Innovationsort, der die Gegebenheiten der ländlich gepräg-
ten Region und ihrer eigenen Geschichte explizit wertschätzt, soll 
als inspirierendes und identitätsstärkendes Beispiel in die anste-
hende Veranstaltung einfließen. Auf diese Weise soll der Fokus von 
Beginn an auf die Bedürfnisse der Region gelenkt werden, die als 
Grundlage für das Einbinden innovativer Arbeitskonzepte berück-
sichtigt werden müssen. Der Ablauf des Machbarschaftstags war 
thematisch zweigeteilt: In einem ersten Teil sollten in einem locke-
ren Open Space-Setting verschiedene Themen in Kleingruppen dis-
kutiert werden, die für das Thema Coworking relevant sind, und so 
ein Wissensabgleich unter den Teilnehmenden ermöglicht werden. 
Im zweiten Teil sollte durch eine Überprüfung (Testing) der im ers-

Coworking als 
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ten Teil zusammengetragenen Ideen und Ansätze gemeinsam ge-
schaut werden, wo und wie sich mithilfe des gesammelten Wissens 
und der zusammengetragenen Ansätze konkret ein Coworking Spa-
ce in Prenzlau beziehungsweise im Umland aufbauen und gestalten 
lässt, der den Bedarfen der regionalen Unternehmer*innen und Ar-
beitsbereiche entspricht.

Format: Regionalverkostung im Rahmen von „30 
Jahre Biosphärenreservat“
Das dritte ausgewählte Beteiligungsformat ist ein „Regionalbuffet“ 
für eine mittelgroße Gruppe mit 20 bis 30 Personen und soll mit 
Blick auf die folgende Forschungsfrage konzipiert und durchgeführt 
werden: „Wie können die Bewohner*innen ländlicher Regionen 
hinsichtlich ihres individuellen Konsumbeitrags für die Stärkung 
der regionalen Wirtschaftskreisläufe sensibilisiert und unterstützt 
werden?“ Anvisierte Zielgruppen sind hier insbesondere Entschei-
dungsträger*innen, Unternehmer*innen, Gastronom*innen, Er-
zeuger*innen und Köch*innen aus der Region. Diese Zielgruppen 
sollen durch eine gemeinsame Verkostung, die mit Hintergrundin-
formationen und Geschichten aus der Region unterfüttert wird, in 
einen Austausch über die Bedarfe der regionalen Versorgungs- und 
Wertschöpfungsketten kommen. Über dieses Format sollen alle 
fünf identifizierten Spannungsfelder abgebildet werden: 

•	 Bewahrer*innen und Veränder*innen 

•	 Alteingesessene und Neuzugezogene 

•	 Stadt und Land 

•	 wirtschaftliche Akteur*innen mit unterschiedlicher Unter-
nehmenskultur und Ressourcenausstattung 

•	 Produzent*innen und Konsument*innen 

Von den Übergängen zwischen konventioneller und ökologischer 
Landwirtschaft über neue Formen regionaler Logistik bis hin zu 
innovativen Ansätzen in der Weiterentwicklung saisonaler, biolo-

Regionale 
Wirtschaftskreisläufe
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gischer und regionaler Gastronomieangebote werden innerhalb 
dieses mehrstündigen Formates verschiedene thematische Ansatz-
punkte für Beteiligungs- und Innovationsprozesse geboten.

Das Regionalbuffet war innerhalb der Konzeptphase explizit hin-
sichtlich der Zielgruppe „Entscheidungsträger*innen“ geplant 
worden, weshalb die Auswahl eines geeigneten Ortes auch mit der 
Auswahl einer entsprechend guten Akteurs- und Netzwerkstruk-
tur innerhalb der Projektregion zusammenhing. Im Rahmen der 
„Kick-off“-Veranstaltung des Projektes äußerte der stellvertreten-
de Leiter des Biosphärenreservats Schorfheide-Chorin großes Inte-
resse, in die Aktivitäten von „region 4.0“ eingebunden zu werden. 
Aufgrund seiner guten Vernetzung in die regionale Landwirtschaft, 
die Gastronomie- und Erzeugerlandschaft sowie langjähriger Er-
fahrung mit Veranstaltungen zum Thema regionale Lebensmitte-
lerzeugung war er als Kooperationspartner für das Regionalbuffet 
daher sehr willkommen. Bereits zum ersten Kennenlern- und Ide-
enfindungsgespräch betonte er das Bedürfnis, keine „konstruierte 
Top-Down-Veranstaltung“ durchzuführen, die den Fokus auf die 
Entscheidungsträger*innen lenke und die Zivilgesellschaft außen 
vor lasse, da diese eine zentrale Rolle für die Veränderung der Kon-
sumgewohnheiten in der Region spiele. Deshalb lag es nahe, das 
Regionalbuffet in die Veranstaltungsplanung des Biosphärenreser-
vates einzubeziehen und in die anstehenden Feierlichkeiten zum 
30-jährigen Jubiläum des Biosphärenreservates einzubetten. Dies 
erschien nicht nur aus Sicht der für das Format vorgesehenen Ziel-
gruppen sinnvoll, die vor Ort sind und damit leichter erreicht wer-
den können. Da die Gründung des Biosphärenreservates im Zuge 
der deutsch-deutschen Wiedervereinigung 1990 ein sehr positives 
Beispiel für die geschichtliche Entwicklung der Region in der Nach-
wendezeit darstellt und damit von vornherein einen einzigartigen 
gemeinschaftlichen Identifikationsanreiz für viele verschiedene 
Akteursgruppen bietet, war hier auch die historische Dimension 
ein Argument für die Einbindung. Die ursprüngliche Idee, Vertre-
ter*innen der verschiedenen Zielgruppen miteinander kochen und 
somit spielerisch in den Austausch über die Umstände und Bedarfe 
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der regionalen Wertschöpfungsketten kommen zu lassen, bedurfte 
aufgrund des veränderten Rahmens einer Anpassung. So entschie-
den die Organisator*innen, aus einem Buffet eine Verkostung zu 
machen und diese mithilfe einer geeigneten Moderation als öffent-
lichen Programmpunkt innerhalb der Feierlichkeiten des Biosphä-
renreservates stattfinden zu lassen. Die Verkostung wurde sowohl 
für die geladenen Stakeholder als auch die Besucher*innen des Ta-
ges durchgeführt werden. Damit fand eine Erweiterung der anfangs 
enger gefassten Zielgruppen statt.

Format: Zukunftstag „Zukunft. Land. Arbeit“ am 
Gymnasium Templin
Als viertes Beteiligungsformat wurde das FutureCamp „Zukunft. 
Land. Arbeit“ ausgewählt. Dieses soll der Erforschung folgender 
Fragen dienen: „Welche Vorstellungen von einer attraktiven Ausbil-
dung und Beschäftigung im ländlichen Raum existieren bei Jugend-
lichen und stimmen diese mit den Zielsetzungen der Anbieter von 
Ausbildungen und Beschäftigungsmöglichkeiten überein?“ Ziel-
gruppen für diese Veranstaltung, die für eine große Teilnehmen-
dengruppe ausgelegt ist (mindestens 40 Personen), sind sowohl 
Jugendliche vor dem Schulabschluss als auch Betriebe aus der Re-
gion. Erstere sollen die Möglichkeit bekommen, sich in einem lo-
ckeren Rahmen mit den Ausbildungsmöglichkeiten und zukunfts-
relevanten Berufsfeldern in der Region auseinanderzusetzen. In 
einem Dialog auf Augenhöhe mit den teilnehmenden Unternehmen 
können sie Interessen und Bedarfe äußern. Die diesem Format zu-
grundeliegenden Spannungsfelder sind:

•	 Stadt und Land 

•	 wirtschaftliche Akteur*innen mit unterschiedlicher Unter-
nehmenskultur und Ressourcenausstattung 

Ziele des Formats sind zum einen ein Realitätsabgleich zwischen 
den Interessen zukünftiger Schulabgänger*innen und den Gege-
benheiten der regionalen Arbeits- und Wirtschaftsinfrastruktur. 

Erwartungen junger 
Menschen
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Zum anderen soll die Möglichkeit geschaffen werden, Impulse für 
zukunftsfähige Ausbildungsstrukturen zusammenzutragen, die die 
Interessen und Bedarfe der Jugendlichen berücksichtigen und somit 
Teilantworten auf regionale Herausforderungen, wie zum Beispiel 
Fachkräftemangel, geben. Der Ablauf der mehrtägigen Veranstal-
tung besteht aus einer Kombination von Informationsangeboten 
der Betriebe sowie mehreren interaktiven Workshop-Durchläufen, 
in denen die Jugendlichen die Möglichkeit haben, eine Auswahl der 
anwesenden Stellvertreter*innen der jeweiligen Unternehmen und 
Betriebe persönlich kennenzulernen und zu befragen.

Für die Durchführung des FutureDay, welcher der regionalen All-
tagssprache halber in „Zukunftstag“ umbenannt wurde, konnte mit 
der Präsenzstelle Uckermark der Hochschule für nachhaltige Ent-
wicklung in Schwedt eine wertvolle Partnerin gewonnen werden. 
Sie ist auf das Thema Fachkräfteausbildung im Bereich Nachhaltig-
keit in der ländlichen Region spezialisiert und verfügt dementspre-
chend bereits über Erfahrung und Kontakte in die regionale Unter-
nehmens- und Ausbildungslandschaft. Dank dieser Unterstützung 
konnte auch ein geeigneter Veranstaltungsort gefunden werden: 
Templin, am Rand der Projektregion in der Uckermark gelegen, ist 
Standort eines der vier regionalen Gymnasien und wirtschaftlicher 
Anlaufpunkt einiger für die Veranstaltung interessanter Unterneh-
men und Betriebe mit hoher Relevanz für die Innovationsstrate-
gie. Neben dem Gymnasium sagten verschiedene Betriebe aus den 
Bereichen ökologische Landwirtschaft, regionaler ÖPNV, Gesund-
heitsvorsorge, Tourismusmarketing, Gründungsberatung sowie 
eine Beratungsagentur zum Thema Duales Studium ihre Teilnahme 
zu. 

Diese Zusagen bedurften einer längeren Überzeugungsarbeit, da 
viele der Betriebe bereits auf zahlreichen Berufs- und Ausbildungs-
messen vertreten sind, über wenig zusätzliche Ressourcen verfüg-
ten und/oder zunächst keinen besonderen Reiz an der geplanten 
Veranstaltung erkennen konnten. Erst die Erläuterung der beson-
deren Beteiligungsabsicht mithilfe spielerischer Workshops auf 
Augenhöhe zwischen Jugendlichen und Betrieben motivierte die 
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Partner*innen, sich in die Gestaltung der vorgesehenen Kurz-Work-
shops mit ihren jeweiligen Unternehmenszielen und -profilen ein-
zubringen. Die Gestaltung der Workshops durch die Unternehmen 
steht zum Zeitpunkt der Einreichung dieses Beitrags noch aus, ge-
schieht jedoch im Einverständnis auf Basis eines Leitfadens, in dem 
für „region 4.0“ relevante Beteiligungsaspekte zur Realisierung von 
Augenhöhe benannt sind. Dies sind beispielsweise „duzen“, kleine 
Gesprächsgruppen, Praxis statt Theorie (Experimente statt Vorträ-
ge) und eine Haltung der Akteur*innen, die Raum für persönliche 
Fragen schafft.

Erste Zwischenergebnisse und Ausblick
Die endgültige Durchführung der vorgesehenen Formate steht in 
allen vier Fällen noch aus. Zudem entstand der Text vor dem Hin-
tergrund der Maßnahmen zum Schutz vor dem Corona-Virus ab 
März 2020, deren Folgen zum Zeitpunkt der Einreichung dieses 
Beitrags noch nicht ermessbar sind. Dennoch lassen sich bereits 
zwei Erkenntnisse aus der Planungsphase als zentral hervorheben.

Erstens erwiesen sich die Steckbriefe als ein wertvolles Instrument 
in der Planung der Partizipationsformate. Die Fragen im Steckbrief 
erlaubten den Formatkoordinator*innen, die Kriterien erfolgrei-
cher und Empowerment fördernder Beteiligung am Beispiel ihres 
Vorhabens zu reflektieren und sie bewusst und akzentuiert in der 
Planung zu berücksichtigen. Von der gemeinsamen Auseinander-
setzung mit den einzelnen Steckbriefen profitierte das Teilprojekt 
Evaluation ebenfalls: An den konkreten Formatbeispielen konnten 
die Evaluationskriterien überprüft werden. 

Zweitens lässt sich bereits jetzt für alle Formate eine zentrale Ge-
meinsamkeit feststellen: Je flexibler die Formatplanung und je grö-
ßer die Bereitschaft der Organisator*innen ist, sich im Rahmen der 
gesetzten Projektgrenzen auf die regionalen Gegebenheiten, die 
jeweiligen Zielgruppen und vorhandenen Netzwerke, das Wissen 
und die Erfahrungen sowie die Kommunikationsebene der regio-
nalen Partner*innen und Multiplikator*innen einzustellen, des-
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to näher kommt die tatsächliche Veranstaltung den wirklichen 
Innovations- und Beteiligungsbedürfnissen der Region. Sowohl 
die Vorgespräche mit den Partner*innen vor Ort, die Vermeidung 
von Sprachbarrieren („Wissenschaftssprache“, Anglizismen), die 
Dokumentation und Transparenz der Planungsschritte durch das 
Projektteam als auch die immer wieder angepasste Schwerpunkt-
setzung der Veranstaltungen bringen einen hohen Bedarf an Sensi-
bilität, Zeit und Absprachen sowie die Bereitschaft mit sich, sich auf 
die unterschiedlichen Arbeitsweisen der Partner*innen einzustel-
len und ihnen stets mit Wertschätzung, Empathie und Offenheit zu 
begegnen. Sie selbst sind die Expert*innen ihrer Region und öffnen 
sich – so ist zu beobachten – gern für neue Impulse für eine „offene 
Region“, sofern sie sich nicht von ihnen „überrollt“ fühlen und ge-
nug Zeit für einen kooperativen Austausch auf Augenhöhe bleibt. 
Fehlen die zeitlichen und finanziellen Ressourcen für eine entspre-
chende Herangehensweise und Planung, ist das Risiko groß, eine 
„Alibi“-Veranstaltung zu planen, die das wertvolle und erprobte 
Alltags- und Erfahrungswissen der regionalen Akteur*innen igno-
riert. Es wird dann zwar den Ansprüchen eines wissenschaftlichen 
Projekts, nicht aber den wirklichen Entwicklungspotenzialen einer 
mit vielfältigen Herausforderungen konfrontierten ländlichen Re-
gion gerecht.
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Anmerkungen
1 Empowerment wird in dem dargestellten Projekt als langfristige Prozesse definiert, 
in denen Menschen in Situationen des Mangels, der Benachteiligung oder der 
gesellschaftlichen Ausgrenzung beginnen, ihre Angelegenheiten selbst in die Hand zu 
nehmen, in denen sie sich ihrer Fähigkeiten bewusst werden und ihre individuellen und 
kollektiven Ressourcen nutzen lernen.
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Meike Lücke

Partizipationsprinzip LEADER: Wissens- 
und Entscheidungsnetzwerke in der 
nachhaltigen ländlichen Entwicklung

Das EU-Förderprogramm LEADER hat sich im Laufe von 30 Jahren zu 
einem umfassenden Partizipationsprinzip der nachhaltigen Regio-
nalentwicklung des ländlichen Raumes herausgebildet. Erfolgsfaktor 
ist der integrative und partizipative Ansatz, mit dem die Selbstwirk-
samkeit regionaler Akteur*innen aus Verwaltung, Wirtschaft und 
Zivilgesellschaft erhöht wird. Trotz großer bisheriger Erfolge ist das 
LEADER-Prinzip qualitativ und quantitativ ausbaufähig.

Der ländliche Raum in Deutschland umfasst rund 90 Prozent der 
Landesfläche und mehr als die Hälfte der Einwohnerschaft in 
Deutschland. Wenn es um die Mitentscheidung zur Ausgestaltung 
ihrer Lebenswelt geht, haben die Landbewohner*innen eine gute 
Chance, sich aktiv einzubringen, unter anderem in den derzeit 321 
LEADER-Regionen in Deutschland. „LEADER“ ist die Abkürzung des 
französischen Begriffs „Liaison Entre Actions de Développement de 
l‘Économie Rurale“ und bedeutet übersetzt „Verbindung von Aktio-
nen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“. 

Oft wird LEADER als Förderprogramm bezeichnet – doch es ist 
weitaus mehr: LEADER ist ein Partizipationsprinzip, welches In-
teressenvertreter*innen des ländlichen Raumes darin vereint, 
durch basisdemokratische und transparente Prozesse die Ent-
scheidungshoheit für die Verwendung öffentlicher Fördermittel 
zu gewähren. Insgesamt sind seit dem Start von LEADER hunder-
te Millionen Euro zielgerichtet in die nachhaltige ländliche Regio-
nalentwicklung geflossen, denn die lokalen Akteur*innen vor Ort 
wissen am besten um die Schwächen und Potenziale ihrer eigenen 
Lebenswelt. Das Kernprinzip und die Erfolgsfaktoren des LEA-
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DER-Ansatzes sind auf andere Strukturentwicklungs- und Partizi-
pationsverfahren übertragbar.

Sieben Elemente des LEADER-Prinzips
Angesichts des fortschreitenden und sich zukünftig noch verstär-
kenden demografischen Wandels sowie des Strukturwandels in der 
Landwirtschaft und den daraus resultierenden Urbanisierungs-
tendenzen hat es die Europäische Union frühzeitig als notwendig 
erachtet, die ländliche Entwicklung zu unterstützen. Ländliche 
Räume leisten unabdingbar wichtige Funktionen der Ressour-
cengewinnung (Nahrung, Trinkwasser), der Ökosystempufferung 
(Klimawirkungen, Schadstoffretention Luft und Wasser) und der 
Naherholung (Freiräume, Landschaftsbild). Neben der Mainstre-
am-Förderung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds 
ELER existiert seit 1991 der besondere Ansatz des LEADER-För-
derprogramms (vgl. Lukesch 2018). 

Die LEADER-Methode basiert auf folgenden sieben spezifischen 
Merkmalen, die – gesamtheitlich angewendet – ihr volles Potenzial 
als demokratisches und gemeinwohlorientiertes Partizipationsins-
trument entfalten (vgl. auch EU-KOM 2006, ENRD 2019). 

1.	 Bottom-up-Ansatz als grundlegendes Partizipations-
prinzip: „Bottom-up“ meint, dass lokale Akteur*innen an der 
Entscheidungsfindung für die Zukunftsfähigkeit ihrer Region 
beteiligt sind. Dies gilt sowohl bei der Erstellung der regiona-
len Entwicklungsstrategie als Konzept, das für eine gesam-
te EU-Förderperiode gilt, als auch bei der Einbringung und 
Priorisierung von Themen und Projekten, die für die eigene 
Region am wichtigsten sind. 

2.	 Territorialer Ansatz als Identitätsklammer: Eine LEA-
DER-Region zeichnet sich durch gebietsbezogene Zugehörig-
keitskriterien aus. Diese können naturräumliche Einheiten, 
gemeinsame Traditionen oder eine kollektive lokalbasierte 
soziale Identität sein. LEADER-Regionen sind daher nicht 
zwingend deckungsgleich mit administrativen Einheiten. 

Fokus auf  
ländlichen Raum
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Um einerseits eine kritische Masse zu erreichen und ande-
rerseits einen ausreichenden lokalbezogenen Wirkungsgrad 
zu entfalten, weisen LEADER-Regionen in der Regel zwischen 
10.000 und 100.000 Einwohner*innen auf.

3.	 Lokale Aktionsgruppe als demokratisches Steuerungs-
gremium: Eine Lokale Aktionsgruppe (LAG) vereint institu-
tionelle und private Interessensvertreter*innen einer LEA-
DER-Region aus dem öffentlichen und zivilgesellschaftlichen 
Bereich, darunter Kommunalverwaltungen, Vereine, Verbän-
de, Organisationen, Institutionen und Privatleute, die die 
Charakteristika und Belange ihrer Region repräsentieren. Die 
Vertreter*innen der Zivilgesellschaft müssen in der Gruppie-
rung einen Anteil von mindestens 50 Prozent halten, damit 
die LAG beschlussfähig ist. 

4.	 Multisektorale Entwicklungsstrategie: Arbeitsgrundlage 
für die Lokale Aktionsgruppe ist eine gemeinsame regions-
spezifische Entwicklungsstrategie. Diese umfasst ökologi-
sche, ökonomische und soziale Dimensionen, die sie mitein-
ander vereint, sodass dem integrierten und multisektoralen 
Ansatz Rechnung getragen wird, der möglichst viele Ent-
wicklungsbedürfnisse der Region berücksichtigt. Für eine 
strategische Ausrichtung sind konkrete Aktionen und Pro-
jekte kohärent miteinander verbunden beziehungsweise auf-
einander abgestimmt. Die LAG muss also in der Lage sein, die 
unterschiedlichen Interessen der Stakeholder konstruktiv 
miteinander in Einklang zu bringen. 

5.	 Innovationspotenzial: Für die sehr unterschiedlich struk-
turierten ländlichen Räume führen standardisierte Lösungen 
nicht immer zum Erfolg. Neue, unkonventionelle Maßnah-
men sollen bei LEADER ermöglicht werden, auch wenn die 
LAG beziehungsweise die Fördermittelgeber*innen dafür ein 
gewisses Maß an Risiko tolerieren müssen. Durch Wissen-
stransfer und übertragbare Ansätze in Regionen mit ähnli-
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chen Ausgangsbedingungen eignen sich innovative Ideen, um 
neue Lösungswege zu generieren und etablieren. 

6.	 Vernetzung: Wissens- und Erfahrungsaustausch findet nicht 
nur innerhalb einer LAG statt, sondern auch mit anderen Sta-
keholdern der ländlichen Regionalentwicklung auf lokaler, 
regionaler, nationaler und internationaler Ebene. Idealerwei-
se entstehen aus der Befassung mit originären LEADER-The-
men auf diese Weise langfristige Kooperationsbeziehungen.

7.	 Regionsübergreifende Zusammenarbeit: Projektgebun-
dene Kooperationen mit anderen LEADER-Regionen können 
Perspektiven eröffnen, die auf lokaler beziehungsweise regi-
onaler Ebene schwer zu erkennen sind. Intranationale oder 
gar transnationale Kooperationsprojekte können eine kriti-
sche Masse erzeugen, die bei intraregionalen Projekten nicht 
erreicht werden kann. 

Beteiligungskoordination durch 
Regionalmanagements
Zur Koordination der Beteiligung benötigt eine Lokale Aktionsgrup-
pe ein professionelles Management, das auf operativer und prozes-
sual-formaler Ebene tätig ist und damit die fachliche und strategi-
sche Ebene der LAG ergänzt. Einem solchen Regionalmanagement 
obliegt maßgeblich die Schnittstellen- und Koordinationsfunktion 
zwischen der LAG und allen lokalen, regionalen sowie überregio-
nalen Netzwerkpartner*innen – darunter auch die Landesverwal-
tungsbehörden. Das Aufgabenfeld eines Regionalmanagements ist 
entsprechend breit gefächert (vgl. REGIOSUISSE 2011, REGIOSUIS-
SE 2014) und umfasst unter anderem 

•	 Gremienunterstützung und -koordination, 

•	 Netzwerkarbeit und Kompetenzaufbau, 

•	 Kooperationsaufbau und -pflege, 

•	 Projektberatung und -begleitung, 
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•	 Prozessbegleitung, 

•	 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 

•	 Finanzverwaltung, 

•	 Monitoring und Evaluierung sowie 

•	 administrative Aufgaben im Rahmen der Geschäftsstellentä-
tigkeit. 

Der Leitgedanke bleibt bei allen Aufgaben mit hoher Dienstleis-
tungsmentalität, die lokalen Akteur*innen zu aktivieren und Betei-
ligungshindernisse aus dem Weg zu räumen. 

Entwicklung der Beteiligungskultur 
Partizipation birgt die Gefahr von Enttäuschungen. Wenn Partizi-
pient*innen Zeit und Wissen in die Belange der Region einbrin-
gen, entsteht schnell ein gewisser Erwartungsdruck hinsichtlich 
der Umsetzungserfolge. Um eine gemeinwohlorientierte und ak-
tive Beteiligungskultur in der Regionalentwicklung zu etablieren, 
bedarf es einiger Anstrengungen der koordinierenden Stellen wie 
des Regionalmanagements oder der Landesverwaltungsbehörden. 
Ziel muss es sein, einen Informations-, Wissens- und Erfahrungs-
austausch – sowohl in horizontaler wie vertikaler Richtung – zu er-
möglichen, der von Offenheit, Engagement und Vertrauen geprägt 
ist. Das Schlüsselelement einer erfolgreichen und möglichst diskri-
minierungsarmen Beteiligungskultur ist dabei die Wertschätzung, 
die den sich beteiligenden Akteur*innen entgegengebracht wird. 
Eine entsprechende organisatorische und inhaltliche Qualität des 
Beteiligungsprozesses ist hierfür unentbehrlich.

Erfolgsfaktoren für gelungene 
Beteiligungsveranstaltungen
Zum Aufbau von Partizipationsnetzwerken eignen sich vor allem 
Präsenzveranstaltungen. Durch analoge dialogische Verfahren, die 
persönliches Kennenlernen der Teilnehmenden und Face-to-Face 

Beteiligung ohne 
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Kontakte ermöglichen, können nachhaltige Beteiligungsstrukturen 
entstehen. Erfolgsfaktoren von Beteiligungsveranstaltungen sind 
dabei allein solche, die zur Zufriedenheit der Teilnehmer*innen 
beitragen. Als Gegenleistung für die Zeit und das Wissen, die die 
Beteiligten in den Prozess geben, sollte ein individueller Mehrwert 
stehen. Dieser kann vielfältig sein und reicht von einem Informa-
tionsgewinn über das Kennenlernen interessanter Akteur*innen 
bis hin zu dem Gefühl, sein eigenes Wissen oder seine Bedürfnisse 
eingebracht haben zu können. Maßgeblich ist dafür ein transparen-
tes und authentisches Beteiligungsverfahren, dessen Kernelemente 
zielgruppengerechte Einladungen, gutes Veranstaltungsmanage-
ment und eine Veranstaltungsevaluierung darstellen. Folgende Fak-
toren des Beteiligungsmanagements sind dabei ausschlaggebend: 

•	 Einladung: Sie enthält alle notwendigen Informationen für 
die Teilnehmenden (Uhrzeiten, Inhalte, Programmablauf, An-
fahrt, Referent*innen etc.) serviceorientiert aufbereitet. Die 
Ansprache orientiert sich am Zielgruppenniveau. Für Fach-
veranstaltungen ist sie detaillierter, für offene Bürgerveran-
staltungen plakativ und auf die intrinsische Motivation für 
eine potenzielle Teilnahme abzielend.

•	 Veranstaltungsorte: Sie sollten mindestens mit einem Ver-
kehrsmittel gut erreichbar sein (ÖPNV und/oder ausreichen-
de Parkplätze). Im Sinne der Inklusion ist auf barrierefreie 
Zugänge zu achten. 

•	 Veranstaltungszeiten: Sie müssen an der oder den Zielgrup-
pe(n) (Familien, Jugendliche, Senioren, hauptberuflich Tätige 
oder Ehrenamtliche) und gegebenenfalls den ÖPNV-Fahrplä-
nen ausgerichtet werden.

•	 Veranstaltungsdurchführung: Wichtige Bestandteile sind 
eine empathische, professionelle Moderation, gutes Zeitma-
nagement (planmäßiger Beginn, pünktliches Ende, ausrei-
chende Pausenzeiten bei längeren Veranstaltungen), ange-
nehme Atmosphäre (Getränke, Snacks) sowie verständlich 
und attraktiv aufbereitete Informationen.

Transparenz und 
Authentizität
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•	 Netzwerkaufbau der Akteur*innen: Es braucht im Pro-
grammablauf ausreichend Zeit für Gespräche; entweder vor, 
während oder nach dem Kernprogramm. Wichtig ist es zu-
dem, ausreichend Gesprächsanlässe zu schaffen. Es bietet 
sich an, Möglichkeiten eines aktiven Matchings der Akteur*in-
nen durch Veranstalter*innen /Referent*innen zu nutzen. 
Namensschilder erleichtern den Anwesenden die Gespräch-
saufnahme untereinander. Wichtig ist zudem ein glaubwür-
diges Interesse der Veranstalter*innen /Referent*innen an 
Meinungen und Input der einzelnen Teilnehmenden. 

•	 Evaluation: Zur Ermittlung der Zufriedenheit der Akteur*in-
nen mit der Veranstaltung bietet sich die Nutzung von (ano-
nymen) Fragebögen an. Die Ergebnisse können zur Verbes-
serung kommender Veranstaltungen verwendet werden. Im 
Sinne der Transparenz sollte die Auswertung veröffentlicht 
werden. 

•	 Veröffentlichung von Informationen: Alle relevanten 
Veranstaltungsinhalte sollten den Teilnehmenden und ge-
gebenenfalls der Öffentlichkeit zügig im Anschluss an die 
Veranstaltung zugänglich sein. Mögliche Wege dazu sind 
Direktmailings an die Teilnehmenden und/oder eine öffent-
liche Publikation auf einer Internetseite. Präsentationen/
Fotos sollten nach spätestens fünf Tagen, verschriftliche Er-
gebnisse nach spätestens zwei Wochen verfügbar sein. Dabei 
empfiehlt es sich, auf unkommentierte Fotoprotokolle zu ver-
zichten, da diese weiterer Erläuterungen bedürfen. Auf pu-
blizierten Dokumenten sollten Ansprechpartner*innen mit 
Kontaktdaten genannt werden, um – speziell für verhinderte 
Interessent*innen – die Gelegenheit zur nachträglichen Be-
teiligung zu geben. 

•	 Danksagung: Sowohl während der Veranstaltung als auch im 
Nachgang ist im Sinne der Wertschätzung eine Danksagung 
wichtig. Diese kann beispielsweise im Rahmen der Abmode-
ration, nachträglich per E-Mail oder über die Presse erfolgen.
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Eine hohe Qualität von Partizipationsveranstaltungen führt im 
Laufe der Zeit zu einer deutlichen Verstetigung der Akteursbetei-
ligung. Diese zeigt sich unter anderem darin, dass zufriedene Ak-
teur*innen bei den kommenden Veranstaltungen weitere Personen 
mitbringen oder dass auch bei ungünstigen Rahmenbedingungen 
(zum Beispiel Terminkonkurrenz) die Beteiligung hoch ist. Auch 
die vielbeschworene „Beteiligungsmüdigkeit“ ist nicht selten ein 
Ausdruck von Enttäuschung über schlecht konzipierte, kommuni-
zierte oder durchgeführte Beteiligungsverfahren (vgl. UBA 2017) – 
denn warum sollten Partizipient*innen ihrer Einflussnahme über-
drüssig werden, wenn diese angenehm und wirkungsvoll ist? 

Verstetigung der Beteiligung – Beispiel LAG 
Wesermarsch in Bewegung
Die Lokale Aktionsgruppe „Wesermarsch in Bewegung“ der gleich-
namigen LEADER-Region in Niedersachsen gründete sich im August 
2001 mit 20 Personen, darunter 10 sogenannte „WiSo“-Partner*in-
nen, also Wirtschafts- und Sozialpartner*innen, als Vertreter*innen 
der Zivilgesellschaft. Definitionsgemäß kann LAG-Mitglied werden, 
wer in einer LEADER-Region ansässig oder für sie zuständig ist. 
Im Laufe von knapp 20 Jahren ihres Bestehens zeichnet sich die 
LAG durch hohe Stetigkeit ihrer Mitglieder bei gleichzeitiger Wei-
terentwicklung ihrer Strukturen aus. Auch im 20. Arbeitsjahr sind 
noch fünf Gründungsmitglieder sowie ein knappes Dutzend Per-
sonen mit rund 10-jähriger Zugehörigkeit in der LAG aktiv – und 
zwar freiwillig. Ein Austritt aus der Gruppierung ist jederzeit auch 
ohne Begründung kurzfristig möglich. Eine Weiterentwicklung der 
Strukturen fand im Laufe der Zeit durch Erhöhung der Anzahl der 
WiSo-Partner*innen von 10 auf 16 Mitglieder und die Einführung 
einer Vertretungsregelung statt, um die strategische Themenabde-
ckung und das Akteursnetzwerk zu erweitern. 

Die LAG-Sitzungen in der Wesermarsch weisen über Jahre hinweg 
eine hohe Anwesenheitsquote der Mitglieder von durchschnittlich 
mindestens 75 Prozent auf. Über die Beteiligung an den regulären 
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Sitzungen hinaus nehmen LAG-Mitglieder an Evaluierungsveran-
staltungen, Projekteröffnungen und anderweitigen Beteiligungs-
formaten wie SWOT-Analysen, Regionalkonferenzen oder Work-
shops zur Kreis- und Regionalentwicklung teil. Die Zufriedenheit 
der LAG-Mitglieder mit dem LEADER-Gesamtprozess und einzelnen 
Vorhaben wird regelmäßig mit – zum Teil anonymen – Fragebögen 
erhoben. Tiefergehende Erkenntnisse werden durch qualitative 
Befragungen gewonnen. Beispielsweise befragte das Regionalma-
nagement am Ende der Förderperiode LEADER 2007-2013 sei-
nerzeit alle 25 LAG-Mitglieder in leitfadengestützten persönlichen 
Interviews zu ihrer Beteiligungsmotivation und dem Aufwand-Nut-
zen-Verhältnis des LEADER-Prozesses. 

Beteiligungsmotivation durch Mitwirkungserfolge 
Einhellig gaben die Mitglieder der LAG „Wesermarsch in Bewe-
gung“ im Rahmen der Befragung an, dass es ihnen sehr wichtig sei, 
an den LAG-Sitzungen – für die es im übrigen keinerlei Aufwands-
entschädigung gibt – teilzunehmen. Bezüglich der Bedeutung der 
LAG äußerten sich alle Mitglieder positiv. Dies betrifft vor allem 
den wahrgenommenen Mehrwert der Zusammenarbeit zwischen 
kommunalen und zivilgesellschaftlichen Partner*innen. Stellver-
tretend steht folgende Aussage eines Befragten: „Insgesamt ist das 
`ne dolle Sache, dass Vertreter der Kommunen sich zusammen-
setzen mit Vereinsvertretern, mit Interessenvertretern, und die 
gleichberechtigt etwas entscheiden und etwas bewegen, das finde 
ich vorbildlich.“ Häufig wurde als direkter eigener Nutzen die Er-
weiterung des Wissenshorizontes genannt, einerseits durch den 
geografischen Aspekt („Ecken, die ich sonst nie kennengelernt hät-
te“), andererseits durch neue Kontakte und Netzwerke: „Man lernt 
also auch diese Leute durch solche Besprechungen näher kennen 
[…], dass man sagt, ‚Mensch, da kennste doch jemanden, ruf den 
mal an, vielleicht kann der dir helfen‘.“ Über diesen universellen 
Vorteil hinaus unterscheiden sich die Vorteile der LAG-Mitarbeit 
aus den Perspektiven der zivilgesellschaftlichen und kommunalen 
Partner leicht. WiSo-Partner*innen nannten überwiegend, dass sie 
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ihre Fachlichkeit einbringen können oder „ein bisschen Einfluss 
nehmen und mitgestalten“ können. Ein kommunales Mitglied der 
LAG stellte den beiderseitigen Nutzen nach längerer LAG-Arbeit 
wie folgt gegenüber: „Die WiSo-Partner haben vielleicht ein biss-
chen mehr nachvollziehen können, warum bestimmte Sachen auch 
mal in der kommunalen Welt geklärt werden müssen und wie das 
funktioniert, und umgekehrt hat man mehr Einblick in die Denke 
von WiSo-Partnern.“

Von allen Befragten wurde hervorgehoben, dass die Beteiligung 
der kommunalen und WiSo-Partner*innen sowohl in der Selbstein-
schätzung als auch in der Fremdeinschätzung als gleichberechtigt 
empfunden wird. Die Befragten äußerten sich hierzu mit „Es ist nie 
der Eindruck entstanden, dass das so `ne Zweiklassenabteilung ist, 
dass vorne die Kapitäne sitzen und hinten die Mannschaft.“ bezie-
hungsweise „Es ist nicht so, dass es LAG-Mitglieder 1. und 2. Klasse 
gibt.“ Die Einschätzung bezüglich einer bestehenden Gleichberech-
tigung wird vor allem an den Redebeiträgen während der LAG-Sit-
zungen festgemacht: „Es kann sich jeder zu Wort melden, jeder 
kann das aussprechen von Länge und Ausführlichkeit und Gründ-
lichkeit […], was ihn bewegt, da ist keine Leitung oder auch keiner, 
der das dann bremst oder hemmt oder in andere Richtungen lenkt 
oder so, das ist also sehr offen und freimütig.“ In die gleiche Ker-
be schlägt ein langjähriger zivilgesellschaftlicher Partner mit der 
Aussage: „Jeder hat ja das gleiche Recht, etwas zu sagen. […] was 
ich da immer wirklich positiv empfunden habe, dass die Argumente 
der WiSo-Partner genauso gehört, diskutiert, verworfen oder dem 
zugestimmt wurde wie bei den Hauptverwaltungsbeamten oder 
bei den Vertretern der Gemeinden.“ Unterschiede wurden von ein-
zelnen LAG-Mitgliedern nicht in der formalen Gleichberechtigung, 
sondern lediglich in der (vermeintlich) höheren fachlichen Kompe-
tenz der jeweils anderen LAG-Gruppierung zu bestimmten Themen 
gesehen: Während einzelne WiSo-Partner*innen den kommunalen 
Partner*innen einen nahezu naturgemäßen Wissensvorsprung in 
der Gesamtheit der Förderthematik beimaßen (Hinweis auf All-
tagsgeschäft), äußerte ein Kommunalvertreter, dass speziell die 
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WiSo-Partner*innen mit ihrer Fachkompetenz „auch mal die eine 
oder andere Sache etwas kritischer beleuchten.“ 

Alle LAG-Mitglieder bekundeten im Interview, dass sie höchst 
motiviert sind, am Beteiligungsprozess teilzunehmen und mit-
zuarbeiten. Neben dem bereits erwähnten Nutzen (einzigartige 
Möglichkeit des Austausches, Vernetzung, Kontakte, Kooperations-
möglichkeiten) liegt der Motivationshintergrund, der sich speziell 
durch langjährige Mitarbeit in der LAG ausdrückt, tiefer. Im Inter-
view äußerten viele Mitglieder eine hohe regionale Verbundenheit. 
Das Heimatgefühl geht in der Regel einher mit der Würdigung der 
regionalen und oft positiven Besonderheiten (zum Beispiel Natur), 
aber auch mit stabilen sozialen Beziehungen. Allen LAG-Mitgliedern 
ist ein hohes Verantwortungsgefühl gemein, nicht nur bezüglich 
der LEADER-Regionalentwicklung („Das ist natürlich auch `ne ganz 
verantwortungsvolle Aufgabe, über letztlich Millionen zu entschei-
den‘“), sondern oft im gesamtgesellschaftlichen Kontext. Mehrfach 
wurden altruistische Motive für die Beteiligung in der LAG genannt 
wie in folgenden Äußerungen dreier Kommunalvertreter: 

•	 „Wir arbeiten hier in der LAG für die Einwohner und Einwoh-
nerinnen“, 

•	 „Das ist ja Wirtschaftsförderung par excellence, was wir da 
betreiben, das kommt der ganzen Region zugute.“

•	 „Eigentlich geht es ja um Völkerverständigung und Friedens-
arbeit, das ist ja der tiefere Sinn dieser ganzen Geschichte. 
Das kommt eben auch meiner Einstellung entgegen.“ 

Vielfach spielt auch der Gestaltungswille eine Rolle, beispielsweise 
„um eben für die Gemeinschaft was zu tun mit Fördergeldern, die 
von der EU kommen und die dann so richtig einsetzen, um schwer-
punktmäßig etwas zu schaffen.“ 

Insgesamt wurden bezüglich des gesellschaftspolitischen Einflus-
ses mehrfach Vergleiche zur Partizipation in kommunalpolitischen 
Gremien geäußert, wobei die Zusammenarbeit in der LAG aus-
nahmslos als sachgeleiteter geschildert worden ist.

Motivations- 
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„Geteiltes Geld ist doppeltes Geld“
Als Ausdruck der vertrauensvollen solidarischen Zusammenar-
beit unterschiedlicher Akteur*innen und Teilgebiete einer LEA-
DER-Region eignen sich kommunale Kofinanzierungsfonds. Aus 
den übergeordneten Regularien resultierend ist es erforderlich, 
dass EU-Fördermittel einer gewissen nationalen öffentlichen Kofi-
nanzierung bedürfen, beispielsweise einer Gegenfinanzierung aus 
kommunalen Finanzmitteln. Da bei LEADER auch private Antrag-
steller*innen wie Vereine, Verbände, Genossenschaften Zuwen-
dungsempfänger*innen sein können, stellt diese Anforderung in 
der Regel das Nadelöhr für die Projektfinanzierung dar.

Die Kommunen der LEADER-Region „Wesermarsch in Bewegung“ 
haben sich bereits im Gründungsjahr der Lokalen Aktionsgruppe 
dazu entschlossen, einen gemeinsamen Kofinanzierungsfonds auf-
zulegen. Dieser dient speziell der Gegenfinanzierung von Koopera-
tionsprojekten sowie der Unterstützung privater Antragsteller*in-
nen. Die Besonderheit stellte dabei die nicht unwesentliche Höhe 
von einer Million Euro pro Förderperiode dar sowie die Tatsache, 
dass alle 10 Gebietskörperschaften den Fonds paritätisch speis-
ten – unabhängig von ihrer Finanzkraft, ihrer Flächengröße oder 
Einwohnerzahl. Die Entscheidungsmacht über die Verwendung 
obliegt, ebenso wie für die Verwendung der EU-Mittel, der Loka-
len Aktionsgruppe. Der gemeinsame Regionalfonds hat frühzeitig 
wesentlich dazu beigetragen, das kommunale Kirchturmdenken zu 
überwinden und Vertrauen in die gemeinschaftliche Entscheidung 
zu gewinnen.

Ein nicht unwesentlicher Motivationsgrund ist, dass der kommuna-
le Finanzmitteleinsatz mit der Zuwendung von EU-Fördergeldern 
belohnt wird und dass die Projektwirkungen über einzelne Städte 
und Gemeinden hinaus erzielt worden sind. Die Einrichtung kom-
munaler Kofinanzierungsfonds gelten inzwischen als wesentlicher 
Erfolgsfaktor bei der partizipativen Regionalentwicklung (vgl. MLU 
S-A 2013). 

Kofinanzierungsfonds
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Erweiterte Beteiligung durch freiwillige regionale 
Expert*innen 
Um das Partizipationsprinzip weiter zu stärken, hat die LEA-
DER-Region „Wesermarsch in Bewegung“ in der für sie dritten 
LEADER-Förderperiode 2014-2020 ihren Beteiligungsansatz er-
weitert. Er ist nun breiter als es die europäischen oder länderspe-
zifischen Vorgaben für die Auswahl zur LEADER-Region verlangen. 
Als zusätzliches informelles Beteiligungs- und Beratungsgremium 
wurden Projektwerkstätten geschaffen. Dabei kommen Freiwillige 
unterschiedlicher Couleur (LAG-Mitglieder, Verwaltungsvertreter, 
Bürgermeister*innen, Vereinsmitglieder, Regionalmanagement 
etc.) anlassbezogen mit Projektinitiator*innen zusammen, um Ver-
besserungsvorschläge für deren Projektideen zu erarbeiten. Ein Teil 
dieser Personen sind freiwillige Projektfachberater*innen, die mit 
ihrem spezifischen Fach- und Regionswissen bestimmte Themen 
der regionalen Entwicklungsstrategie repräsentieren. Dazu gehö-
ren hauptberufliche Expert*innen, ehemalige Projektträger*innen 
und Hauptverwaltungsbeamte, die sich mit ihrem Wissen an der 
Verbesserung von Projektansätzen für die Regionalentwicklung be-
teiligen. 

Der zusätzliche Mehrwert des erweiterten Partizipationssystems 
besteht darin, eine maximale Transparenz bei den Entscheidungs-
wegen zu erzeugen. Dies ist wichtig, um die Objektivität und Wohl-
überlegtheit bei Zuteilung begrenzter Ressourcen nicht nur zu 
wahren, sondern auch um die Entscheidenden vor ungerechtfer-
tigten Vorwürfen subjektiv-begünstigter Einflussnahme zu schüt-
zen. Abbildung 1 veranschaulicht die Schritte von der Realisierung 
einer Projektidee bis zur Bewilligung durch eine Landesverwal-
tungsbehörde, bei der im erweiterten Partizipationssystem der 
LEADER-Region „Wesermarsch in Bewegung“ diverse kommunale 
und zivilgesellschaftliche Akteur*innen beteiligt sind. Bei einem 
klassischen LEADER-Projektverfahren folgt nach der Erstinforma-
tion die LAG-Sitzung, gegebenenfalls mit vorgelagerter Vorstands-
sitzung. Bei nicht-partizipativen Förderverfahren des Mainstreams 
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folgt auf die Erstinformation die Versagung oder Gewährung der 
Bewilligung als Verwaltungsentscheidung.

Evaluationsbasierte Fortentwicklung 
Die Rahmenbedingungen der LEADER-Förderung haben seit Anbe-
ginn eine Entwicklung vollzogen, die anhand der distinkten Förder-
perioden unterscheidbar sind. Vom Beginn der ersten sogenannten 
„Gemeinschaftsinitiative“ im Zeitraum von 1991-1993 mit nur 217 
Lokalen Aktionsgruppen ist die LEADER-Community auf mehr als 
2500 Regionen in ganz Europa in der Förderperiode 2014-2020 ge-
wachsen. Diese Erfolgsgeschichte (vgl. ENRD 2019) ist nicht zuletzt 
einer engen Evaluierungsbegleitung zu verdanken, die nicht nur 
kritisch auf Effektivität und Effizienz der eingesetzten Fördermittel 
blickt, sondern auch bei den lokalen LEADER-Akteur*innen nach Ei-
generfahrung, Folgewirkungen und Mehrwert des LEADER-Ansat-
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Abbildung 1:	 Projektphasenverlauf des Partizipationsnetzwerkes mit Beteiligungsschritten und 
Akteurszusammensetzung in der LEADER-Region „Wesermarsch in Bewegung“ (Meike 
Lücke, eigene Darstellung). 
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zes aus Perspektive der Regionen fragt. Die Evaluationserkenntnis-
se haben dazu geführt, dass der partizipatorische Ansatz gestärkt 
wurde und die Menschen vor Ort eine höhere Entscheidungsmacht 
innehaben. Im Laufe von 30 Jahren LEADER zeichnet sich daher ein 
Paradigmenwechsel von Government- zu Governance-Strukturen 
in der nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes ab. Mit der 
Ausgestaltung der LEADER-Förderperiode 2014-2020 ist dieser 
Governance-Ansatz jedoch noch nicht im Zenit seiner Wirksamkeit 
angelangt. Die Selbstevaluierungen vieler LEADER-Regionen und 
die Programmevaluationen, die von den Verwaltungsbehörden be-
auftragt werden, zeigen, dass das Partizipationsprinzip noch aus-
geweitet werden kann, um demokratische Ansätze zur Erhöhung 
der Selbstwirksamkeit der Regionen zu stärken. Vor allem admi-
nistrative Hürden führen mitunter zu Resignation der Beteiligten 
bei der Verwendung von Fördermitteln mit partizipativen Ansätzen 
(vgl. SMUL 2016; Südekum 2019). Für die Zukunft wäre angesichts 
der Herausforderungen in einer globalisierten Welt wünschens-
wert, das LEADER-Prinzip würde weiter gestärkt (vgl. BAG LAG 
2018). Für den ländlichen Raum wäre eine höhere Finanzmitte-
lausstattung und ein flächendeckender Ansatz erstrebenswert – 
und urbane Räume könnten die Grundprinzipien von LEADER als 
langjährig erprobtes und erfolgreiches Beteiligungsinstrument für 
sich adaptieren. 

Partizipationsangst
Trotz aller über Jahre hinweg objektiv, wissenschaftlich und em-
pirisch belegter Erfolge der LEADER-Förderung mit ihrem hohen 
partizipativen Ansatz verbleiben einzelne kritische Stimmen. De-
ren Vorwurf, Entscheidungsverfahren in größerer Runde und mit 
höherem Abstimmungsbedarf zwischen Stakeholdern mit zum 
Teil konträren Interessen seien zu langwierig, ist jedoch leicht zu 
entkräften. Dem längeren zeitlichen Vorlauf steht ein stärkerer 
Rückhalt bei der endgültigen Entscheidung gegenüber sowie die in 
der Regel höhere inhaltliche Qualität bei Projekt- und Prozessbe-
schlüssen, da mehr Fach- und Regionswissen im Vorfeld der Ent-
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scheidungsfindung eingebracht wird. Schwieriger ist die Furcht 
der Kritiker*innen vor ihrem eigenen Machtverlust zu tilgen. Wer 
gewohnt ist, ohne breite Bürger- oder Akteursbeteiligung Entschei-
dungen zu treffen und damit Erfolg zu haben – egal ob dieser nur 
vermeintlich oder tatsächlich ist – wird keinen Antrieb aufbringen, 
um vom gewohnten Verfahren abzuweichen. Der Verlust alleiniger 
oder engzirkeliger Entscheidungsmacht ist nicht zu leugnen. Dem-
gegenüber steht jedoch ein weitaus größerer Gewinn: 

•	 Überprüfung der eigenen Sichtweise und Selbstreflexion, 

•	 Erweiterung des Wissenshorizontes, 

•	 Kennenlernen von anderen Perspektiven, 

•	 Aufnahme neuer Impulse von Akteur*innen, die mit ihrer 
Kompetenz zu verbesserten Entscheidungsergebnissen bei-
tragen sowie

•	 eine breitere Multiplikatorenwirkung bei der Nutzung von 
partizipativ unterstützten Projekten. 

Nur durch Beteiligung kann ein Wissens- und Partizipationsnetz-
werk entstehen, wachsen und gedeihen – und so eine stabile Basis 
für eine nachhaltige Entwicklung unter Berücksichtigung ökonomi-
scher, ökologischer und sozialer Interessen bilden. 

Fazit
LEADER stellt ein wertvolles Instrument der nachhaltigen Regio-
nalentwicklung dar, das aufgrund seines territorialen, integrativen 
und partizipativen Ansatzes das endogene Potenzial einer Region 
und ihrer Akteur*innen erschließt. Im Laufe seiner 30-jährigen 
Existenz mit stetigen Verbesserungen hat es sich von einem För-
derprogramm zu einem Partizipationsprinzip entwickelt, dessen 
Ansätze mit Modifikationen auch auf urbane Teilräume sowie auf 
Länder außerhalb der Europäischen Union übertragbar sind. Vo-
raussetzungen zur Verbreitung und Verstetigung des demokrati-
schen Prinzips in Anlehnung an das LEADER-Prinzip sind unter-
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stützende Netzwerk- und Beteiligungsstrukturen, unter anderem 
in Form einer professionellen und mit ausreichenden Ressourcen 
ausgestatteten Koordinierungsstelle. Am wichtigsten sind jedoch 
kommunikations- und konfliktfähige, engagierte Akteur*innen, die 
zum Wohle der Gemeinschaft handeln und sich für ihre Region en-
gagieren wollen. 
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Matthias Simon Billert, Prof. Dr. Christoph Peters

Gelebte Demokratie in der Stadt der 
Zukunft – Entwicklung einer digitalen 
Bürgerbeteiligungsplattform

Um die Lebensverhältnisse der Bürger*innen in Städten zu verbes-
sern, sollen diese als Expert*innen ihres Alltags eingebunden werden. 
Jedoch finden städtische Angebote oftmals bei Bürger*innen keinen 
Anklang und umgekehrt kämpfen Bürgerinitiativen um die Aufmerk-
samkeit und Unterstützung von Städten. Um diese Lücke zu schließen, 
wurde eine digitale Bürgerbeteiligungsplattform in einer deutschen 
Großstadt etabliert. Sie unterstützt Bürger*innen bei ihren Anliegen 
und bietet Städten die Möglichkeit, bürger-initiierte Beiträge nieder-
schwellig zu überprüfen und bereitzustellen. Mit dem anschließenden 
demokratischen Abstimmungsprozess handelt es sich um ein Stück 
gelebte Demokratie.

Einleitung
In Zeiten des demographischen Wandels ziehen mehr und mehr 
Menschen von ländlichen Regionen in Städte. Es wird davon aus-
gegangen, dass bis 2050 etwa 60 Prozent der Menschen in städ-
tischen Regionen leben (United Nations, Department of Economic 
and Social Affairs, Population Division 2017). Des Weiteren kommt 
es zu einer Veränderung der Lebensverhältnisse, der Altersstruk-
tur sowie zu einer steigenden kulturellen Vielfalt. Dabei stehen 
Städte vor der Herausforderung, der hohen Lebensqualität ihrer 
zunehmend heterogenen Einwohner*innen (weiterhin) gerecht zu 
werden und diese sogar zu steigern. Um dies zu gewährleisten, nut-
zen Städte unterschiedliche Ansätze und Beteiligungsformen, um 
in den Dialog mit den Bürger*innen zu gehen, die als Expert*innen 
ihres Alltags und ihrer individuellen Lebensverhältnisse am besten 
wissen, was sie benötigen. Einer dieser Ansätze ist das Konzept ei-
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ner Smart City, bei der unter der Verwendung von Informations- 
und Kommunikationstechnologie die Bürger*innen in die beste-
hende Erstellung von öffentlichen Dienstleistungen eingebunden 
werden sollen (Viale Pereira et al. 2017), zum Beispiel zur aktiven 
Teilnahme beim Melden von Mängeln in der Stadt. In der Praxis 
sieht es derzeit jedoch noch anders aus. Einerseits bieten Städte 
den Bürger*innen Dienstleistungen an, die nicht bürger-zentriert 
entwickelt wurden und deshalb von den Bürger*innen abgelehnt 
werden (van Waart et al. 2016). So sehen circa 41 Prozent der deut-
schen Befragten eine fehlende Unterstützung durch Städte (Kop-
tyug 2019). Andererseits kommen Bürger*innen mit Anliegen und 
Initiativen auf die Städte zu, diese können jedoch aufgrund von 
unstrukturierten Inhalten oder rechtlich unvereinbaren Beiträ-
gen nicht die gewünschte Unterstützung anbieten (van Waart et 
al. 2016). Nach der Frage, welches Format die Bürger*innen sich 
wünschen, um entsprechend mit einem Anliegen an die Stadt her-
antreten zu können, wurde in einem Beteiligungsworkshop mit 40 
Prozent als höchstes Beteiligungsformat eine digitale Beteiligungs-
plattform gewählt; gefolgt von analogen und digitalen Umfragen 
(33 Prozent), Workshops (12 Prozent), Informationsveranstaltun-
gen (9 Prozent) sowie Bürgerversammlungen (6 Prozent). Dabei 
sollen Informations- und Kommunikationstechnologien dafür ge-
nutzt werden, um nicht nur den Dialog mit den Bürger*innen zu 
eröffnen, sondern diese auch aktiv einzubinden (Viale Pereira et al. 
2017). Beispielsweise über digitale Plattformen können Bürger*in-
nen so eigene Vorschläge, Projekte etc. einbringen. Um die beste-
hende Lücke zwischen den Bürger*innen und der Stadt zu schlie-
ßen, haben wir eine entsprechende digitale Beteiligungsplattform 
in einer deutschen Großstadt gebaut, die die Bürger*innen durch 
einen systematischen Einreichungsprozess von Beiträgen unter-
stützt, und diese an die bestehende Infrastruktur angebunden. 
Gleichzeitig bietet sie Städten die Möglichkeit, die eingereichten 
Beiträge vor der Freigabe für die anschließende öffentlich-demo-
kratische Abstimmung zu prüfen.

Hybrides Portfolio 
an Formaten
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Kontext
Wenn Bürger*innen sich auf einer städtischen Webseite informie-
ren oder eine E-Mail mit ihrem Anliegen an die Stadtverwaltung 
übermitteln, dann spricht man von Beteiligung. Die Beteiligung 
kann dabei auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen. Hierbei 
bieten Städte auch schon viele verschiedene Formate von Bürger-
beteiligung mit dem Ziel der aktiven Einbindung von Bürger*innen 
an. Jedoch werden die meisten Beteiligungsverfahren nach den Be-
langen einzelner Interessenvertreter*innen ausgerichtet und legen 
nicht den Fokus auf die Einbindung von Bürger*innen in den kon-
tinuierlichen Gestaltungsprozess zur Verbesserung des Lebensum-
felds der Bürger*innen und die Steigerung der Lebensqualität in 
Städten.

Dabei sollte Bürgerbeteiligung als lernendes System ausgerichtet 
werden. Das bedeutet, dass Politik, Stadtverwaltung und -gesell-
schaft eine Parallelstruktur zum Dialogformat aufbauen müssen, 
um die Bürger*innen erfolgreicher erreichen zu können. In diesem 
Zusammenhang ist es vorteilhaft, von Anfang an die Erkennung 
von Themen frühzeitig zu planen, Disparitäten auszugleichen und 
auch Bürger*innen zu einer Stimme zu verhelfen, die sonst nicht in 
der Lage wären, sich zu artikulieren. Durch die aktive Mitverant-
wortung von Bürger*innen bei gesellschaftlichen Themen sollen 
Stadtverwaltungen auf lange Sicht eine Förderung der Vernetzung 
innerhalb der Stadtverwaltung, -gesellschaft und Politik herstellen. 
Hierzu bietet die betroffene Stadtverwaltung bereits folgende For-
mate an:

•	 Einsatz von Beteiligungsformaten wie einer Denkwerkstatt, 
Bürgerversammlung, Online- und Offlinebefragungen sowie 
Workshops zur Entwicklung von öffentlich wirksamen Kon-
zepten,

•	 proaktive Beteiligung bei der Entwicklung von langfristigen 
Konzepten in der Stadtgesellschaft,

Lernendes System
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•	 fachlicher konstanter Austausch mit Akteur*innen der Wirt-
schaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft und über Arbeits-
gruppen,

•	 Einsatz von Arbeitsgemeinschaften, Stadtteiltreffen und 
Ortsbeiräten mit Einbezug der Öffentlichkeit von einzelnen 
Stadtteilen oder Quartieren.

Allerdings sind die bestehenden Formate größtenteils nur off-
line-orientiert. Dies sehen auch 45 Prozent der Befragten so, die 
der Meinung sind, dass die notwendigen Formate von der Stadt-
verwaltung nicht online angeboten werden (Koptyug 2019). Ist 
dennoch ein digitales Format durch die Stadt bereitgestellt, so wur-
de dieses nicht bürger-zentriert und bürger-orientiert entwickelt. 
Hinzu kommt, dass es der Stadtverwaltung nicht gelingt, das dauer-
hafte Interesse innerhalb der Bevölkerung zu wecken, damit diese 
aktiv mitgestaltet und sich bei Prozessen einbringt. Hier gilt es, den 
Bürger*innen Selbstwirksamkeit zu ermöglichen, indem sie aktiv 
an der Entwicklung der Plattform mitwirken und einen eigenen 
Beitrag leisten. Die Stadtverwaltung sieht dabei im Empowerment 
von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen einen Gradmesser für 
die Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit ihrer Stadt. Dafür muss 
allerdings zunächst sichergestellt werden, dass die Bürger*innen 
aktiv eingebunden werden, bevor ihnen eine endgültige Entschei-
dung im Beteiligungsprozess vollständig überlassen wird.

Beteiligungsintensität und -kategorisierung
Eine Ermittlung der Beteiligungsintensität und -kategorisierung 
kann mit dem Public Participation Spectrum der Internationalen 
Vereinigung IAP2 Föderation erfolgen. Das Instrument wurde zur 
Verbesserung der Beteiligung entwickelt und unterscheidet fünf 
Ebenen, wobei für jede Stufe ein „Beteiligungsversprechen“ der 
handelnden Institution an die Öffentlichkeit die Grundlage dar-
stellt. Auf der ersten Ebene „Informieren“ soll die Öffentlichkeit 
mit objektiven und ausgewogenen Informationen versorgt werden, 
damit sie für das jeweilige Anliegen sensibilisiert wird. Die zwei-

Selbstwirksamkeit 
durch Beteiligung an 
Formatentwicklung



368 | Kursbuch Bürgerbeteiligung #4

te Ebene „Konsultieren“ betont die Offenheit für Feedback, die Be-
reitschaft zuzuhören und den transparenten Umgang mit Inputs 
der Öffentlichkeit. Die dritte Ebene bedingt, dass die Öffentlichkeit 
während der gesamten Prozessdauer konstant in die Zusammenar-
beit involviert wird. Auf der vierten Ebene „Kollaborieren“ wird die 
Zusammenarbeit dadurch erweitert, dass die Öffentlichkeit aktiv in 
die Entwicklung von Lösungen und Alternativen eingebunden wird. 
Bei der fünften und letzten Ebene „Empowern“ ist die Öffentlichkeit 
für die endgültige Entscheidungsfindung verantwortlich. 

Die hier vorgestellte Umsetzung einer digitalen Plattform zur Ent-
wicklung städtischer Dienstleistungslösungen ist vorrangig der 
vierten Stufe zuzuordnen. In Teilen sind jedoch auch Ansätze des 
„Empowern“ vorhanden, da die Bürger*innen als Expert*innen ih-
rer individuellen Lebensverhältnisse schlussendlich in einem de-
mokratischen Prozess abstimmen, welche Dienstleistungsidee zum 
Steigern der Lebensqualität beiträgt.

Besonderheiten von Bürgerbeteiligungsplattformen
Bei Bürgerbeteiligung gibt es einige Besonderheiten. So geht es un-
ter anderem darum, diese so zu gestalten, dass sie allen Bürger*in-
nen gerecht wird. Das ist ein großer Unterschied im Vergleich zu 
anderen Bereichen, bei denen man eine Lösung auf eine sehr enge 
Zielgruppe zuschneiden würde, beispielsweise wenn es um Dienst-
leistungen im Bereich des Tourismus für junge Familien oder Enter-
tainmentangebote für ältere, kulturinteressierte Menschen geht. 
Neue Formate für Bürgerbeteiligung sind also so zu gestalten, dass 
sie bestehende Formate gekonnt ergänzen, um alle Bevölkerungs-
gruppen anzusprechen oder auch den Zugang einzelner Gruppen, 
die sich bisher noch wenig beteiligt haben, zu ermöglichen.

Wichtige Erkenntnisse sind hier:

•	 Bürger*innen sind Expert*innen ihres Alltags, wissen oft 
sehr genau, was es wie in ihrem direkten Umfeld und Alltag 
zu verbessern gäbe.

Breites 
Nutzer*innen-

Spektrum
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•	 Es gibt bereits viele Menschen, die sich in der Gesellschaft auf 
unterschiedliche Weise einbringen. Sie sind oft in Vereinen 
etc. und in verschiedenen Rollen aktiv. Diese Kompetenzen 
zu nutzen und Bürgerbeteiligung systematisch zu gestalten, 
ist wichtig und wertvoll für jede Stadt.

•	 Die allermeisten Bürger*innen sind bereits mit digitalen An-
geboten durch ihr privates Umfeld oder ihre Arbeit vertraut. 
Manche mehr, manche weniger.

Je besser neue Angebote, insbesondere digitale Lösungen, diese 
Erkenntnisse berücksichtigen, desto erfolgreicher werden sie sein.

Systematisches Vorgehen
Um bei der Erstellung der Beteiligungsplattform diesen Erkennt-
nissen und den daraus resultierenden Herausforderungen gerecht 
zu werden sowie eine praxisfähige, nutzerzentrierte Plattform zu 
erstellen, wurde ein gestaltungsorientierter Forschungsansatz ge-
wählt (Hevner 2007).

Zur Gestaltung sieht der Ansatz vor, dass sich gleichermaßen zwei 
Bereichen bedient wird.  Bei dem ersten Bereich handelt es sich 
um das Anwendungsumfeld, in dem die Entwicklung stattfinden 
soll und bei dem die involvierten Akteur*innen, vorhandenen Res-
sourcen und Prozesse analysiert werden müssen. Die Erkenntnisse 
fließen dann als Input in den Erstellungsprozess. Die Erhebung der 
Anforderungen kann zum Beispiel in Workshops mit Bürger*innen 
und/oder der Stadtverwaltung stattfinden. Bei dem zweiten Be-
reich bedient man sich den Grundlagen der Wissensbasis, deren 
Input für die Entwicklung ebenfalls übertragen wird. Dies kann 
zum Beispiel die bestehende Literatur zur Bürgerbeteiligung oder 
der Dienstleistungsentwicklung sein. Sobald beide Inputs vorhan-
den sind, wird eine erste Instanz der Plattform gebaut. Im ersten 
Durchlauf kann es sich dabei zum Beispiel um die prototypische 
Plattform in einer ersten Version handeln. Zur Verbesserung und 
Anpassung wird die Plattform evaluiert. Alle gewonnenen Erkennt-
nisse aus der Evaluierung werden dann zurück an das Anwendungs-
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umfeld und die Wissensbasis übergeben, um in den darauffolgen-
den Durchläufen zur Erstellung der Plattform einen erweiterten 
Erkenntnisstand nutzen zu können. In unserem Fall wurden für die 
Bürgerbeteiligungsplattform vier Iterationen durchlaufen, bevor 
sie erfolgreich implementiert werden konnte. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass bei der systemati-
schen Gestaltung von digitalen Lösungen und bei gestaltungsorien-
tierter Forschung generell die folgenden drei Schritte berücksich-
tigt werden sollten:

•	 Erhebung von Anforderungen und Bedürfnissen

•	 Iterative Gestaltung mit Einbezug der Stakeholder

•	 Evaluation im Sinne einer systematischen Überprüfung der 
Ergebnisse

Konzeptionierung und Entwicklung der 
Bürgerbeteiligungsplattform  
Die Bürgerbeteiligungsplattform wurde sowohl agil (Billert et al. 
2019a) als auch kollaborativ (Billert und Peters 2019) entwickelt. 
Der Grund für eine agile Entwicklung ist die Dynamik von Verände-
rungsprozessen, die steigende Innovationsgeschwindigkeit sowie 
das flexible Reagieren auf Kundenwünsche (Billert et al. 2019a). 
Agilität greift dabei die Notwendigkeit auf, schnell und flexibel auf 
die stetig verändernde Umwelt reagieren zu können und die Anfor-
derungen entsprechend kontinuierlich anzupassen. Des Weiteren 
sollte eine kollaborative Entwicklung erfolgen, da mit der gemein-
samen Wertschöpfung mit den verschiedenen Akteur*innen auch 
unterschiedliche Erwartungen und Voraussetzungen einhergehen, 
die es frühzeitig zu identifizieren und berücksichtigen gilt (Billert 
und Peters 2019). Das Ziel der Kollaboration ist, durch die gemein-
same Zusammenarbeit einen gewünschten Zustand zu erreichen, 
der zu den zuvor festgelegten, konkreten Ergebnissen führt. Das 
Ergebnis der agilen und kollaborativen Entwicklung unter Verwen-
dung eines gestaltungsorientierten Ansatzes ist eine Beteiligungs-
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plattform mit einem systematischen Einreichungsprozess von 
bürger-initiierten Inhalten auf Basis von drei Schritten. Des Weite-
ren wurde eine multimediale nutzer-zentrierte Konzeptionierung 
vorgenommen mit dem Ziel einer gehaltvollen Einreichung durch 
Bürger*innen. Im ersten Schritt beschreiben die Bürger*innen ihr 
Projekt in einer Kurzbeschreibung basierend auf fünf Fragen, die 
während der Konzeptentwicklung mehrfach auf ihre Wirksamkeit 
hin geprüft wurden. Es handelt sich dabei um die folgenden Fragen: 

•	 Wie lautet der Name des Projekts?

•	 Was ist das Ziel des Projekts?

•	 Für wen ist das Projekt wichtig?

•	 Warum ist das Projekt wichtig?

•	 Wie sieht die Umsetzung des Projekts aus?

Des Weiteren können die Bürger*innen im ersten Schritt für ihr 
Projekt Schlagworte vergeben, um ihr Projekt für andere besser zu-
ordbar zu machen. Außerdem dient eine interaktive Karte zur Ver-
ortung des Projekts in der Stadt, damit Bürger*innen auf Basis der 
Karte Aktivitäten in der eigenen Nachbarschaft gezielter ausfindig 
machen können. Im zweiten Schritt können die Bürger*innen die 
webbasierte Zeichenumgebung verwenden, um unter Verwen-
dung von verschiedenen Zeichenwerkzeugen, einer umfangreichen 
Sammlung von Icons und des Uploads eigener Bilder ihr Projekt 
für andere visuell darzustellen. Im dritten Schritt der Lösungsprä-
sentation können Bürger*innen ein kurzes Video aufnehmen und 
hochladen, um das Projekt den anderen Bürger*innen zusammen-
gefasst zu präsentieren. In der abschließenden Zusammenfassung 
können die Bürger*innen nochmals alle Eingaben überprüfen, be-
vor sie eine Auswahl treffen, ob sie das Projekt anonym, mit ihrem 
Nutzernamen oder mit ihrem echten Namen einreichen. 

Sobald eine bürger-initiierte Einreichung erfolgt, kann die Stadt 
den Beitrag prüfen und ihn mit einem direkten Feedback an den 
oder die Initiator*in entweder annehmen oder ablehnen. Ein an-
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genommener Beitrag wird anschließend zur offenen Abstimmung 
durch die Öffentlichkeit freigegeben. Innerhalb eines zweimonati-
gen Rhythmus gewinnt das Projekt, welches am meisten Stimmen 
hat, vorausgesetzt es sind mehr als 100 Stimmen. Die erfolgreichen 
Projekte werden anschließend durch den/die Oberbürgermeis-
ter*in besucht und durch das jeweilige Fachamt der Stadt weiter 
begleitet (Billert et al. 2019b). 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Transparenz auf der Plattform 
und während des gesamten Prozesses. Diese wird dadurch sicher-
gestellt, dass jegliche Aktivitäten und Interaktionen von allen Be-
teiligten offengelegt werden, in dem die erhobenen Daten sowohl 
für die Bürger*innen als auch für die Stadt zur Verfügung gestellt 
werden. Dies verhindert einerseits, dass entweder Gruppierungen 
von Bürger*innen oder Mitarbeiter*innen der Stadt Eigenwillens 
eine Beeinflussung der Einreichung oder Abstimmung vornehmen 
können. Andererseits dient es zur kontinuierlichen Verbesserung 
der Plattform und Optimierung des dahinterliegenden Prozesses.    

Wie geht man am besten vor?
Für die Erstellung von bürger-orientierten Beteiligungsplattfor-
men haben Billert et al. (2019b) in diesem Zusammenhang folgen-
de Handlungsempfehlungen zusammengestellt:

•	 Einbindung von Prosumierenden: Bürger*innen produzieren 
ihre eigenen Dienstleistungen, die sie im Anschluss selbst 
konsumieren und werden somit zu Prosumierenden.

•	 Verfolgung einer agilen und kollaborativen Entwicklung der 
Plattform mit Einbindung der Bürger*innen in den Entwick-
lungsprozess.

•	 Entwicklung von agilen, bürger-zentrierten Methoden und 
Verwendung von Techniken zur systematischen Konzeptio-
nierung und Realisierung von urbanen Dienstleistungen und 
Dienstleistungssystemen im Kontext Stadt.
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•	 Verwendung nutzerzentrierter, multimedialer Designele-
mente, zum Beispiel zielführende Fragen für eine textuelle 
Kurzbeschreibung mit einer interaktiven Karte zur Lokali-
sierung der Dienstleistung in der Stadt, eine visuelle Darstel-
lungsmöglichkeit in Form einer webbasierten Zeichenum-
gebung, eine ansprechende Lösungspräsentation als Video 
sowie eine intuitive Handhabung durch einen systemati-
schen Einreichungsprozess.

Insgesamt lässt sich festhalten: Das Konzept kann noch so gut und 
einfach sein, wenn man es nicht umgesetzt und implementiert be-
kommt, bringt es keinen Nutzen. Deshalb gilt das Motto „Einfach 
machen!“

Zusammenfassung und Ausblick
Um die Lücke zwischen den Bürger*innen und der Stadt zu 
schließen und eine neue Beteiligungsform anzubieten, wurde 
eine bürger-zentrierte Beteiligungsplattform in einer agilen und 
kollaborativen Entwicklung mit einem gestaltungsorientierten 
Forschungsansatz entworfen. Dabei hat die Wertschätzung der 
Beteiligung einen hohen Stellenwert, ebenso wie eine öffentlich-
keitswirksame Kommunikation der Beteiligungsoptionen. Durch 
ein kontinuierliches Monitoring der Plattformaktivitäten zur Erhö-
hung der User Experience konnten wir feststellen, dass es wichtig 
ist, dass Projekte einen Namen bekommen, Bilder zur Visualisie-
rung verwendet werden, da diese bekanntlich mehr als tausend 
Worte sagen und der Einsatz von Videos ermöglicht wird, um eine 
stärkere Präsenz und Vermittlung des Projekts zu gewährleisten.

Aus vielen Bereichen und Projekten unserer Forschung wissen wir, 
dass es wichtig ist, bei Plattformen eine „Management-Ready“ Ver-
sion zu haben, die sicherstellt, dass das Potential vollständig ent-
faltet werden kann. Hierfür sollte die Grundlage von digitalen und 
analogen Prozessen in der städtischen Struktur geklärt sein, um 
eine Schnittstelle der Plattform zur Stadt bereitstellen zu können. 
Hinzu kommt der notwendige Einsatz von sogenannten Communi-
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ty Manager*innen, die durch eine objektive Sichtweise einen trans-
parenten Ablauf gewährleisten müssen. Dabei stellt sich stets auch 
die Frage, wie Anliegen aufgegriffen und zurückgemeldet werden, 
falls die Plattform nicht der richtige Ort ist, beispielsweise wenn es 
sich um Bundes- oder Landesangelegenheiten handelt. Dafür ha-
ben wir vier notwendige Grundregeln aufgestellt, die bei der An-
bindung in der vorgegebenen Reihenfolge berücksichtigt werden 
sollten:

1.	 Einreichung von Beiträgen durch Bürger*innen als Aus-
gangsbasis

2.	 Überprüfung von eingereichten Beiträgen und Akzeptanz 
nach erfolgreicher Prüfung durch die Stadt

3.	 Offener Abstimmungsprozess durch die Bürger*innen als Ex-
pert*innen ihres Lebensumfelds

4.	 Transparenz für alle Beteiligten durch Bereitstellung jegli-
cher Interaktionsdaten

Es gibt viele ähnliche Bereiche, die für die Gesellschaft gleicherma-
ßen wichtig sind und in denen Technologien – sinnvoll eingesetzt 
– ebenfalls unterstützen können. 

Gerade in Bereichen der Entwicklung und Weiterentwicklung von 
Geschäftsmodellen (Simmert et al. 2018) oder in der Telemedizin 
(Peters et al. 2015), der insbesondere in Zeiten von Covid-19 eine 
noch größere Bedeutung zuteil wurde, bestehen Möglichkeiten zur 
Anwendung. Aber auch Unternehmen können bei der Verknüpfung 
von externen mit internen Mitarbeitenden (Mrass et al. 2021) von 
den gewonnenen Erkenntnissen profitieren. Unabhängig davon gilt 
es in Zukunft, die digitale Bürgerbeteiligungsplattform anderen 
Städten sowie Kommunen skalierbar bereitzustellen (Kleinschmidt 
et al. 2019).    

Im Kontext der Bürgerbeteiligung zeigt es sich: Die Mischung 
machts – es braucht Technologie und digitale Formen, aber auch 
bestehende nicht-digitale Angebote. Dieses Zusammenspiel syste-
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matisch zu gestalten, ist eine Herausforderung, die es zu meistern 
gilt und wir sind gespannt, wie sich das in Zukunft entwickelt, wo 
und wie wir die bisherigen Erkenntnisse auch in anderen Kontex-
ten anwenden und weiterentwickeln können. 

Nach dem Go-Live wurde die Bürgerbeteiligungsplattform in der 
Öffentlichkeit von Bürger*innen, der Stadt und auch seitens der 
Politik als ein Stück gelebte Demokratie bezeichnet (Hessen-Depe-
sche 2019). Dies sollte allerdings aus ethischer und philosophischer 
Perspektive betrachtet werden. Dabei ist der demokratische Pro-
zess vergleichbar mit einem Seilläufer, der das Gleichgewicht hal-
ten muss, um weiter voranzukommen und nicht in den Abgrund zu 
stürzen. So muss auch ein Gleichgewicht zwischen den Bürger*in-
nen und der Stadt herrschen, sonst erreicht der Seilläufer nicht das 
Ende. Ist eine Partei zu stark, stürzt der Seilläufer in den Abgrund. 
Die Berücksichtigung der Seilläufer-Theorie sorgt auch gleichzeitig 
für ein gegenseitiges Vertrauen und Akzeptanz beider Akteure auf 
der bürger-zentrierten Beteiligungsplattform in der städtischen 
Infrastruktur mit dem Ziel, durch Offenheit und Transparenz die 
Lebensverhältnisse der einzelnen Bürger*innen der Stadt zu ver-
bessern.
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Link zum Forschungs- und Entwicklungsprojekt: https://www.uni-kassel.de/go/civitasdigitalis

Literatur
Billert, Matthias Simon; Peters, Christoph (2019): Die Digitalisierungsstraße für die 
Stadt der Zukunft – Kollaborative Entwicklung eines Portals für bürger-initiierte 
Dienstleistungsentwicklung im Kontext einer Smart City. In: HMD. DOI: 10.1365/s40702-
018-00490-6.
Billert, Matthias Simon; Peters, Christoph; Leimeister, Jan Marco (2019a): Agile 
Dienstleistungsentwicklung in einer Smart City – Eine Plattform zur systematischen 
Erstellung digitaler bürgernaher Dienstleistungen. In: Manfred Bruhn und Karsten Hadwich 

Balance zwischen 
den Akteur*innen



376 | Kursbuch Bürgerbeteiligung #4

(Hg.): Kooperative Dienstleistungen, Bd. 118. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden 
(Forum Dienstleistungsmanagement), S. 431–447.
Billert, Matthias Simon; Peters, Christoph; Leimeister, Jan Marco; Niering, Peggy; Hartmann, 
Christina (2019b): Weck den Herkules in dir – bürger-initiierte Dienstleistungen. 
Handlungsbroschüre zum Verbundforschungsprojekt Civitas Digitalis - Digitale und 
Crowd-basierte Dienstleistungssysteme zur Schaffung zukunftsfähiger und lebenswerter 
Lebensräume 2020. In: ITeG Technical Reports – Wissenschaftlichen Zentrum für 
Informationstechnik-Gestaltung (ITeG) an der Universität Kassel 2019 (8), S. 12–39.
Hessen-Depesche (2019): Kassel: Patrick Hartmann sieht in „Weck den Herkules in dir“ ein 
Stück gelebte Demokratie. Online verfügbar unter https://hessendepesche.de/regional/
kassel-patrick-hartmann-sieht-in-%E2%80%9Eweck-den-herkules-in-dir%E2%80%9C-
ein-st%C3%BCck-gelebte-demokratie.html, zuletzt aktualisiert am 01.03.2020.
Hevner, Alan R. (2007): A three cycle view of design science research. In: Scandinavian 
Journal of Information Systems 19 (2), S. 4.
Kleinschmidt, S.; Peters, C. & Leimeister, J. M. (2019): How to scale up contact-intensive 
services: ICT-enabled service innovation. In: Journal of Service Management (JOSM).
Koptyug, Evgeniya (2019): Usage barriers of e-government services in Germany 2019. 
Which of the following aspects would you say are central factors that keep people from 
using online administration services? Online verfügbar unter https://www.statista.com/
statistics/450415/e-government-usage-barriers-germany/.
Mrass, V.; Peters, C. & Leimeister, J. M. (2020): How Companies Can Benefit from 
Interlinking External Crowds and Internal Employees (accepted for publication). In: 
Management Information Systems Quarterly Executive (MISQE).
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017): 
World Population Prospects: The 2017 Revision, Key Findings and Advance Tables. In: 
Working Paper No. ESA/P/WP/248.
Peters, C.; Blohm, I. & Leimeister, J. M. (2015): Anatomy of Successful Business Models 
for Complex Services: Insights from the Telemedicine Field. In: Journal of Management 
Information Systems (JMIS), Ausgabe/Nummer: 3, Vol. 32, Erscheinungsjahr/Year: 2015. 
pp. 75-104.
Simmert, B.; Ebel, P. A.; Peters, C.; Bittner, E. A. C. & Leimeister, J. M. (2018): Conquering 
the Challenge of Continuous Business Model Improvement Design of a Repeatable Process. 
In: Business & Information Systems Engineering (BISE), Ausgabe/Nummer: Online First, 
Erscheinungsjahr/Year: 2018. pp. 1-18.
van Waart, P.; Mulder, I.; Bont, C. de (2016): A Participatory Approach for Envisioning 
a Smart City. In: Social Science Computer Review 34 (6), S. 708–723. DOI: 
10.1177/0894439315611099.
Viale Pereira, Gabriela; Cunha, Maria Alexandra; Lampoltshammer, Thomas J.; Parycek, 
Peter; Testa, Maurício Gregianin (2017): Increasing collaboration and participation in smart 
city governance. A cross-case analysis of smart city initiatives. In: Information Technology 
for Development 23 (3), S. 526–553. DOI: 10.1080/02681102.2017.1353946.



Kursbuch Bürgerbeteiligung #4 | 377

Jörg Sommer, Bernd Marticke

Bürgerbudgets als Katalysator 
kommunaler Teilhabe

Bürgerbudgets erfreuen sich als Instrument politischer Teilhabe stei-
gender Beliebtheit in deutschen Kommunen. Richtig ausgestaltet kön-
nen sie zu einer effizienteren Verwendung kommunaler Finanzmittel 
beitragen und den Beteiligten politische Wirksamkeit ermöglichen. 
Keinesfalls sollten sie jedoch dauerhaft als isolierte, einzige Beteili-
gungsoption in einer Kommune gedacht werden.

Einleitung
Bürgerbudgets und -haushalte als Instrumente politischer Teilha-
be erfreuen sich steigender Beliebtheit in deutschen Kommunen. 
Nachdem diese Angebote bereits in den letzten Jahrzehnten welt-
weit starke Verbreitung fanden, haben sie sich in jüngerer Zeit in 
vielen deutschen Städten und Gemeinden etabliert.

Seinen Ausgang nahm die Idee des Bürgerhaushalts Ende des ver-
gangenen Jahrhunderts in der brasilianischen Stadt Porto Alegre. 
Die Stadt stand damals kurz vor dem Bankrott und war stark von 
Korruption geprägt – die regierenden Politiker*innen agierten zu-
meist als Marionetten der Wirtschaft. Schließlich kam es zu einem 
Regierungswechsel im Rathaus. Es wurden linke Parteien gewählt, 
die demokratische Prozesse fördern wollten.

Die Einführung eines Bürgerhaushaltes sollte den Bürger*innen 
nicht nur mehr Mitspracherecht ermöglichen, sondern auch Kor-
ruption und Verschwendung von Mitteln verhindern. Das Projekt 
entwickelte sich stetig weiter und inspirierte fortan viele andere 
Kommunen weltweit zu ähnlichen Vorhaben.

Wesentliches Erfolgsmerkmal bei den südamerikanischen Bürger-
haushalten ist bis heute die Möglichkeit der Bevölkerung, direkt 

Erste Schritte in 
Brasilien
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über die Mittelverwendung zu befinden. In Deutschland hat sich 
unter dem Begriff Bürgerhaushalt jedoch eine etwas andere Form 
der Beteiligung etabliert, die Vorschläge zum Kommunalhaushalt in 
den Fokus rückt. Die dem südamerikanischen Modell entsprechen-
de Ausgestaltung findet sich in jüngerer Zeit allerdings zunehmend 
auch bei uns – unter dem Namen Bürgerbudget. Insbesondere im 
Bundesland Brandenburg ist es in den letzten Jahren zu einem 
sprunghaften Anstieg bei der Umsetzung dieses Beteiligungsange-
bots gekommen.

Die mit der Einführung von Bürgerbudgets einhergehenden Erwar-
tungen, Chancen und Herausforderungen stehen im Mittelpunkt 
dieses Beitrags. Dazu werden Bürgerbudgets zunächst von Bürger-
haushalten abgegrenzt, anschließend wird auf die Erwartungen bei 
der Nutzung des Instrumentes eingegangen. Detailliert wird das 
Bürgerbudget in der brandenburgischen Stadt Eberswalde vor-
gestellt und in Beziehung zu anderen Ausprägungen in Deutsch-
land gesetzt. Anhand dieser vergleichenden Betrachtung werden 
schließlich allgemeine Empfehlungen für die Umsetzung eines Bür-
gerbudgets gegeben.

Bürgerhaushalt oder -budget?
Im Zuge der Verbreitung haben sich diverse Spielarten der Betei-
ligung von Bürger*innen an der kommunalen Haushaltsplanung 
ausgeprägt.

Diese werden nicht immer sprachlich sauber voneinander abge-
grenzt. Vorwerk/Gonçalves plädieren daher dafür, grundsätzlich 
von der partizipativen Budgetplanung zu sprechen, wenn die Bür-
ger*innen an der Verwendung kommunaler Finanzen beteiligt wer-
den (Vorwerk/Gonçalves 2019: 254).

Bislang stellt in Deutschland der Bürgerhaushalt die am weitesten 
verbreitete Form partizipativer Budgetplanung dar. Dabei steht 
die Beratungsfunktion der adressierten Bevölkerung bzw. das Vor-
schlagswesen im Vordergrund: Die Einwohner*innen einer Kom-

Vom Bürgerhaushalt 
zum Bürgerbudget
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mune können dabei Vorschläge für die Verwendung kommunaler 
Finanzmittel einbringen.

Während bei Bürgerhaushalten mithin der städtische oder kommu-
nale Gesamtetat im Mittelpunkt steht, sind Bürgerbudgets Posten 
innerhalb eines Haushaltes. Es handelt sich um fixierte Summen, 
die basierend auf den Vorschlägen der Bevölkerung ausgeschüttet 
werden. Bürgerhaushalte nehmen teilweise eher größere Gestal-
tungsfragen in den Fokus, bei Bürgerbudgets stehen überwiegend 
kleinere Einzelprojekte im Vordergrund. Dies wird häufig auch da-
durch erreicht, dass vorab eine maximale Projekthöhe festgelegt 
wird.

Die Rolle der Verwaltung wandelt sich dabei erheblich: Während 
sie im Bürgerhaushalt die Umsetzung konkreter Vorhaben verant-
wortet und dazu Meinungen und Präferenzen abfragt, wird sie bei 
einem Bürgerbudget zur „Ermöglicherin“ von Kleinprojekten und 
bürgerschaftlichem Engagement. Außerdem kommt ihr in der Re-
gel die Aufgabe zu, die eingereichten Vorschläge vorab auf ihre Um-
setzbarkeit bzw. Zulässigkeit zu überprüfen. Der Entscheidungsmo-
dus und die konkrete Ausgestaltung des Formates variieren dabei 
ebenso stark wie bei Bürgerhaushalten. Am weitreichendsten, im 
Sinne eines wahrgenommenen Empowerments, ist die Übertra-
gung der finalen Entscheidung bezüglich der Mittelverwendung auf 
die Einwohner*innen. 

Bürgerbudgets zur Stärkung der Demokratie
Mehr denn je wünschen sich Menschen in Deutschland neue For-
men der politischen Teilhabe. Drei Viertel der Bürger*innen er-
achten konsultative Prozesse vor der Entscheidungsfindung durch 
gewählte Volksvertreter*innen als wichtig, zwei Drittel wünschen 
sich den Ausbau direktdemokratischer Beteiligungsinstrumente 
(Allianz Vielfältige Demokratie 2017a: 6). Städte und Kommunen 
reagieren darauf, indem sie verstärkt demokratische Innovationen 
erproben und die deliberativen Strukturen ausbauen.

Hohe Diversität in 
den Umsetzungen
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Bürgerhaushalte haben dazu in der Vergangenheit häufig Verwen-
dung gefunden. Gleichwohl standen sie auch oftmals in der Kritik. 
Diese entzündet sich vor allem an einer fehlenden Wirksamkeit ein-
gebrachter Ideen und Präferenzen in den Entscheidungsprozessen.

Die wachsende Zahl an Bürgerbudgets vermag in Teilen eine Ant-
wort auf diese Kritikpunkte zu sein. Seit der Jahrtausendwende be-
steht mit Unterbrechungen ein positiver Trend: Während für 2002 
lediglich ein Bürgerbudget erfasst wurde, waren es 2012 bereits 
neun und für 2017 sind 31 Bürgerbudgets dokumentiert (Vor-
werk/Gonçalves 2019: 260).

Mit dem Instrument Bürgerbudget wird insbesondere die Heraus-
forderung einer legitimitätsstiftenden Wirkung aufgrund einer 
breiten Beteiligung vieler Menschen angegangen. Dabei öffnen 
sich unter Berücksichtigung der vier Dimensionen (Legitimation, 
Akzeptanz, Qualifizierung und Emanzipation) gelingender Beteili-
gung nach Sommer (Sommer 2017: 11ff.) eine Reihe positiver An-
knüpfungspunkte zur Stärkung der lokalen Demokratie:

Bürgerbudgets ermöglichen den Menschen politische Wirksam-
keit. Dies kann beispielsweise unmittelbar der Fall sein, wenn ihr 
vorgeschlagenes Projekt den Förderzuschlag erhält. Vielleicht ha-
ben sie auch bereits im Vorfeld eine Initiative geschaffen und für 
ihr Ansinnen geworben, mobilisiert und auf diese Weise aktive 
Willensbildung betrieben. Es entsteht zudem auch das Gefühl der 
Wirksamkeit, wenn die Einwohner*innen mit ihrer Stimme über 
die Mittelvergabe entscheiden und transparent nachvollziehen 
können, welche Vorhaben sich durchgesetzt haben. Dies ist jedoch 
nicht in allen Bürgerbudgets der Fall.

Bürgerbudgets motivieren und erlauben es den Menschen stärker 
als vorschlagsorientierte Bürgerhaushalte, ihre Lebenswirklichkeit 
konkret mitzugestalten. Sie erzeugen eine emanzipatorische Wir-
kung, indem sie Beteiligte vom Objekt zum Subjekt politischer Ge-
staltung machen. Dies erklärt auch, dass insbesondere in größeren 
Städten oder Kommunen die vorgesehenen Gelder stadtteil- bzw. 

Mittel zur Stärkung 
lokaler Demokratie



Kursbuch Bürgerbeteiligung #4 | 381

ortsbezogen vergeben werden, um einen unmittelbaren Alltagsbe-
zug für die beteiligten Personen zu schaffen.

Die unmittelbare Beteiligung der Bevölkerung an der Verwendung 
kommunaler Mittel trägt zudem dazu bei, die Legitimität und Ak-
zeptanz der Mittelverwendung zu stärken. Entscheidungen, die 
sich aus einem transparenten Abstimmungsprozess ergeben, ste-
hen nicht unter dem Verdacht, politischen Einzelinteressen zu die-
nen. Nicht umsonst wurden Bürgerbudgets in Südamerika vor dem 
Hintergrund anhaltend großer Korruptionsprobleme entwickelt.

Die erfahrene Wirksamkeit kann als Verstärker bzw. Katalysa-
tor wirken, der sukzessive dazu beiträgt, eine politische Kultur 
zu entwickeln. Indem Bürgerbudgets die Informationsgrundlage 
der Einwohner*innen verbessern und das Wissen um kommunale 
Haushaltsfragen fördern, tragen sie dazu bei, die Beteiligungskom-
petenzen schrittweise bei allen Beteiligten zu entwickeln. Zudem 
können sie die Arbeit von Politik und Verwaltung unterstützen: 
Anstatt alle Präferenzen der Bevölkerung kennen und berücksich-
tigen zu müssen, erfolgt die Qualifizierung der Ergebnisse durch 
die Bevölkerung selbst: Die Einwohner*innen beteiligen sich als 
Expert*innen in eigener Sache am Verfahren und bringen ihre Posi-
tionen direkt in den Prozess ein.

Es besteht die Möglichkeit, weitere Bürgerbeteiligungsverfahren 
mit dem Bürgerbudget zu verzahnen, sodass ein Partizipationssys-
tem entsteht, bei dem alle vorhandenen deliberativen Elemente der 
Kommune das Bürgerbudget immer besser umrahmen. Die wach-
senden Erfahrungen mit erlebter Teilhabe und das nachhaltige Ge-
fühl der Wirksamkeit der eigenen Präferenzen bei der Kommunal-
gestaltung tragen dann mittelbar auch dazu bei, die kommunalen 
demokratischen Strukturen insgesamt zu stärken, da sowohl das 
Interesse an politischen Themen wächst als auch die Kompetenzen 
bezüglich kommunaler Sachverhalte bei der Bevölkerung zuneh-
men.

Generierung von 
Selbstwirksamkeit
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Spielarten von Bürgerbudgets in Deutschland
Die meisten Bürgerbudgets folgen einem ähnlichen Grundmuster, 
unterscheiden sich jedoch in einzelnen Ausprägungen. Prozessual 
dominiert die Dreiteilung „Ideen und Vorschläge einbringen, Prü-
fung auf Zulässigkeit bzw. Machbarkeit durch die Verwaltung und 
Entscheidungsfindung mit anschließender zeitnaher Umsetzung“.

Unterschiede ergeben sich bei der absoluten und relativen Bud-
gethöhe. Letzteres ist bei der Betrachtung aussagekräftiger, da 
Kommunen sehr unterschiedlicher Größe verglichen werden. Bei 
der pro-Kopf-Betrachtung sind erhebliche Unterschiede erkenn-
bar. Auffällig ist, dass Großstädte tendenziell geringere Beträge pro 
Kopf bereitstellen. Die höchsten Werte finden sich bei kleinen Kom-
munen. Fast überall bestehen zudem Maßnahmen, um eine hinrei-
chende Streuung bzw. distributive Gerechtigkeit sicherzustellen. 
Dazu nutzen die Kommunen fast immer die Möglichkeit einer fi-
nanziellen Deckelung einzelner Projektvolumen. Diese liegt oft bei 
10 bis 20 Prozent des Gesamtbudgets. Für die begünstigten Vorha-
ben gilt meistens eine Karenz- bzw. Sperrfrist von zwei oder drei 
Jahren, in der sie nicht erneut Gelder aus dem Bürgerbudget er-
halten können. Schließlich nutzen einige Kommunen Verteilungs-
schlüssel, um das gesamte Budget vorab auf Stadtteile aufzuteilen, 
sodass einer starken Konzentration der Mittel in einer Region ent-
gegengewirkt wird.

Die bindende Entscheidung über die Verwendung der Finanzmittel 
überlassen viele Kommunen den Einwohner*innen. Dazu werden 
etliche Wege genutzt: insb. digitale Plattformen, Postweg, persönli-
che Stimmabgabe in der Verwaltung und Offline-Events.

Es finden sich jedoch auch abweichende Entscheidungsformen, in 
denen entweder nur ein kleiner Teil der Bevölkerung über freiwil-
lig oder aleatorisch gebildete Bürgergremien teilweise gemeinsam 
mit Akteur*innen der Stadtverwaltung entscheidet oder die Aus-
wahl gänzlich durch politische Gremien wie einen Hauptausschuss 
erfolgt. Eine Mischform stellen Verfahren dar, in denen sich die Ein-
wohner*innen auf eine Bestenliste verständigen, die formale Ab-
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stimmung jedoch anschließend durch ein politisches Gremium wie 
den Stadtrat erfolgt, der faktisch den Wünschen der Bürger*innen 
folgt. Dieses Vorgehen scheint einerseits im Sinne rechtlicher Kor-
rektheit gewählt zu werden, andererseits reflektiert es vermutlich 
die verbreitete Mentalität bei Politiker*innen, Entscheidungsmacht 
nicht wirklich an Bürger*innen abgeben zu wollen – sei es aus 
Angst vor Machtverlust oder Zweifeln an der fachlichen Kompetenz 
der Bürger*innen.

Interessant ist, dass Bürgerbudgets offensichtlich als eine Chance 
begriffen werden, jungen Menschen die Möglichkeit an der kommu-
nalen Mitgestaltung zu geben und erste Erfahrungen zu sammeln. 
Das Teilnahmealter in den betrachteten Fällen liegt überwiegend 
bei 14 oder 16 Jahren. So gibt es in Brandenburg mit dem Verein 
mitMachen e. V. einen Akteur, der sich die Aufgabe gesetzt hat, ins-
besondere junge Menschen für Bürgerbudgets zu begeistern und 
ihnen die Potentiale aufzuzeigen.

Detailbetrachtung: das Bürgerbudget in Eberswalde 
Wie bereits eingangs erwähnt, blickt das Bürgerbudget in der bran-
denburgischen Stadt nördlich von Berlin bereits auf eine beachtli-
che Tradition zurück. Es hat den Charakter eines Referenzverfah-
rens und wurde von anderen Kommunen in der Region vielfach 
adaptiert.1

Bereits seit 2008 wurden in Eberswalde Beteiligungsverfahren zur 
städtischen Mittelverwendung durchgeführt. In den ersten Jahren 
nutzte die Stadt mit rund 42.000 Einwohner*innen dazu einen vor-
schlagsbasierten Bürgerhaushalt.

Erst 2012 wurde das bis dato konsultative Verfahren zur Dispo-
sition gestellt. Ausschlaggebend für einen methodischen Wechsel 
war die diagnostizierte Diskrepanz zwischen den eingesetzten Res-
sourcen der Stadtverwaltung und den marginalen Resultaten der 
Bürgerhaushalte. So kam es schließlich zur Einrichtung des ersten 
Bürgerbudgets in Deutschland, bei dem jährlich 100.000 € durch 
die Bevölkerung vergeben werden.

Teilhabe junger 
Menschen

Umfangreiche 
Modifikation
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Das Verfahren beinhaltet drei aufeinanderfolgende Phasen:

Während der Vorschlagsphase können Einwohner*innen der Stadt, 
die mind. 14 Jahre alt sind, Ideen ganzjährig bei der Verwaltung 
einreichen. Zusätzlich gilt ein Stichtag. Vorschläge nach diesem Ter-
min werden in das Bürgerbudgetverfahren des kommenden Jahres 
übernommen (§4). Anregungen können auf diversen gängigen ana-
logen und digitalen Kommunikationswegen übermittelt werden.

In der anschließenden Prüfungsphase werden alle eingegangenen 
Vorschläge von der Verwaltung geprüft. Dies erfolgt zunächst mit 
Blick auf die Zuständigkeit und Einhaltung der Kostengrenzen. 
Projekte dürfen laut der Satzung in Eberswalde maximal 15.000 € 
erhalten. Zudem gilt eine dreijährige Karenzzeit: Potentiell Begüns-
tigte dürfen in dieser Zeit nicht bereits Gelder aus dem Bürgerbud-
get erhalten haben.

Den Abschluss bildet eine eintägige, öffentliche Veranstaltung, auf 
der die Abstimmung über die Projekte zelebriert wird. Die Ein-
wohner*innen erhalten gegen Vorlage des Personalausweises fünf 
Stimmtaler, die sie dann in beliebiger Weise auf die zur Wahl ste-
henden Projekte verteilen können. Die Ergebnisse sind bindend 
und sollen zeitnah umgesetzt werden.

Bemerkenswert sind folgende Verfahrenselemente im Prozess:

•	 Öffentlichkeitsarbeit: Die Stadt nutzt diverse Kanäle zur 
umfangreichen Bewerbung des Verfahrens, um breite Betei-
ligung zu ermöglichen. Anwendung fanden in der Vergangen-
heit bereits Werbefilme, Plakate und Flyer, die jedem Haus-
halt zugestellt wurden.

•	 Maßnahmen zur Stärkung der Gemeinwohlorientierung: 
Es wurde ein zusätzliches „Herzensgeld” erprobt: Eine Bür-
gerjury, die sich aus dem/r neuesten, ältesten und jüngsten 
Teilnehmer*in des Formats zusammensetzte, konnte drei 
Vorschläge auszeichnen, die aus ihrer Sicht besonders ge-
meinwohlorientiert waren.

Teilhabe als 
Großveranstaltung
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•	 Maßnahmen zur Wertschätzung des Engagements: Alle 
begünstigten Projekte erhalten einen „Danketaler“. Damit 
soll versinnbildlicht werden, dass es lohnenswert ist, sich in 
der Stadtentwicklung einzubringen.

•	 Transparente Publizität: Vorschläge werden seit 2017 auf 
einer digitalen Karte dargestellt. Kommentierungen zur Um-
setzung bzw. formale Ablehnungsgründe seitens der Verwal-
tung werden publiziert, sodass alle Bürger*innen den aktuel-
len Stand aller Ideen jederzeit einsehen können.

Wichtiges Element ist die stetige und transparente Evaluation des 
Verfahrens. Auf der städtischen Internetseite zum Bürgerbudget 
finden sich alle Auswertungen und Verfahrensänderungen über-
sichtlich dargestellt. Dazu erstellt die das Verfahren durchführende 
Kämmerei einen fortlaufenden Bericht, sodass ein hohes Maß an 
Transparenz gewährleistet wird.

Fördern Bürgerbudgets die gemeinwohlorientierte 
Mittelverwendung?
In welcher Weise tragen Bürgerbudgets dazu bei, knappe kommu-
nale Finanzressourcen im Sinne eines größtmöglichen Nutzens al-
ler Einwohner*innen einzusetzen? Dies wirft zunächst die Frage 
auf, ob a priori Interessen oder Präferenzen identifizierbar sind, 
die im Sinne aller bzw. einer großen Mehrheit sind und folglich als 
Gemeinwohl interpretiert werden können. In pluralistischen und 
individualisierten Gesellschaften, in denen Menschen mit unter-
schiedlichen Interessen und Hintergründen zusammenleben, ist je-
doch nicht davon auszugehen, dass ein umfassender und universell 
gültiger Wertekanon besteht.

Entsprechend behelfen sich Kommunen daher teilweise, indem sie 
in positiver oder negativer Hinsicht gemeinnützige Themen ab-
grenzen. Förderbar sind daher häufig Ideen aus den Bereichen Um-
welt- und Tierschutz, Jugend/Pädagogik, Soziales, Sport, Erholung, 
Kunst/Kultur etc.

Permanente 
Evaluation
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Die Einreichung von Vorschlägen erfolgt bei Bürgerbudgets in der 
Regel durch natürliche Personen (Einwohner*innen der jeweiligen 
Kommune). Empfänger*innen der Budgetmittel sind demgegen-
über überwiegend Vereine und themenbezogene Initiativen. Die 
Spanne reicht von Sportvereinen, über Lokalgruppen der DLRG bis 
hin zu Initiativen für die Verschönerung eines Kinderspielplatzes 
oder der Einrichtung eines Seezuganges. Darüber hinaus können in 
etlichen Kommunen auch öffentliche Akteur*innen Empfänger*in-
nen von Mitteln sein. Schließlich finden sich Projekte, bei denen die 
jeweilige Kommune die Umsetzung selbst übernimmt, beispiels-
weise indem sie Parkbänke installiert.

Ob die geförderten Projekte jeweils tatsächlich gemeinwohlorien-
tiert sind, ob die jeweiligen Mittel vollständig gemeinwohlorien-
tiert verwendet werden bzw. wie hoch der „Gemeinwohlanteil“ in 
jedem Einzelfall ist, ist schwierig bis gar nicht zu ermitteln – zumal, 
wie eingangs thematisiert, das Gemeinwohl nicht eindeutig zu be-
stimmen ist.

Es ist daher letztlich zielführender, deliberative Elemente zur Ver-
ständigung der Beteiligten zu implementieren. Diese können im 
direkten Austausch ein Gemeinwohlverständnis entwickeln und 
entsprechende Leitplanken setzen. Dieses Vorgehen wurde zum 
Beispiel 2017 und 2019 in Wuppertal gewählt. Dort wurden alle 
Einreichungen zunächst in einem Dialogverfahren mit 140 Bür-
ger*innen einem „Gemeinwohlcheck” unterzogen. Über die fina-
le Auswahlliste konnten anschließend die Wuppertaler Einwoh-
ner*innen abstimmen (siehe Stabsstelle Bürgerbeteiligung und 
Bürgerengagement Wuppertal o. J. a./o. J. b.). 

Empfehlungen
Bei Bürgerbudgets handelt es sich immer noch um ein junges Feld. 
Anhand der vorangegangenen Betrachtung sowie auf Grundlage 
der in Fachkreisen allgemein anerkannten „Grundsätze Guter Be-
teiligung“ (Allianz Vielfältige Demokratie 2017b) lassen sich die er-

Gemeinwohl durch 
Deliberation
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folgsrelevanten Faktoren bei der Anwendung dieses Beteiligungs-
verfahrens beschreiben:

•	 Verstetigung: Die Entscheidung für die Einführung eines 
Bürgerbudgets sollte mit der Absicht getroffen werden, das 
Verfahren zu verstetigen. Daher empfehlen sich Richtlinien 
oder Satzungen, die eine glaubhafte Selbstbindung der Ver-
waltung anzeigen. Zudem braucht es, wie bei anderen de-
mokratischen Innovationen, Geduld und die Bereitschaft bei 
allen beteiligten Akteur*innen zu einem gemeinsamen Lern-
prozess.

•	 Verteilungsgerechtigkeit: Insbesondere bei sehr ungleicher 
Besiedlungsdichte oder stark stadtteilbezogenen differen-
zierten sozio-strukturellen Merkmalen kann es sinnvoll sein, 
das kommunale Gesamtbudget auf Stadtteile oder Dörfer ei-
ner Gemeinde aufzuteilen. Intertemporal wird die Streuung 
der Mittel unterstützt, indem Begünstigte aus einem Bürger-
budget in den Folgejahren keine Gelder erhalten können.

•	 Budgethöhe: Das Bürgerbudget muss ausreichend hoch 
sein, damit die Projektideen spürbaren Einfluss haben kön-
nen. Ein allgemeingültiger Wert lässt sich an dieser Stelle 
nicht festlegen, da er im Einklang mit der jeweiligen Haus-
haltsgröße stehen muss. Auf einzelne Projekte bezogen ha-
ben sich Werte zwischen 5.000 und 15.000 € etabliert. Dies 
kann im Sinne des angesprochenen Streueffektes sein. Die 
Kehrseite bei einer Deckelung ist jedoch, dass die Option ei-
ner Verwendung der gesamten Mittel für ein größeres Vorha-
ben ausgeschlossen wird.

•	 Maßnahmen für eine breite Beteiligung: Die Informatio-
nen zum Ablauf und die Möglichkeiten zum Einreichen von 
Vorschlägen sollten niederschwellig gestaltet sein. Ziel sollte 
es sein, eine breite und große Beteiligung zu erreichen. Daher 
darf sich die Ankündigung nicht bloß im Amtsblatt und auf 
der städtischen Internetseite finden. Beispielsweise nutzt die 
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Stadt Eberswalde Informationsflyer mit einem Abreißfeld, 
auf das direkt eigene Ideen notiert werden können.

Die gezielte Ansprache von Multiplikator*innen kann au-
ßerdem dazu beitragen, das Verfahren für neue Zielgruppen 
aufzuschließen. Die Durchführung einer Abstimmungsveran-
staltung am Wochenende ermöglicht es Berufstätigen eher, 
die Veranstaltung zu besuchen.

•	 Transparenz: Für alle Beteiligten müssen die Prozessabläu-
fe verständlich und nachvollziehbar sein. Dies betrifft bei-
spielsweise die Punkte Ideeneinreichung und -bewertung, 
Abstimmungsmodus und die anschließende Umsetzung. Es 
empfiehlt sich zudem eine jährliche Evaluation, um eine Da-
tengrundlage für die Verbesserung des Verfahrens zu schaf-
fen.

•	 Selbstwirksamkeitserfahrungen und Demokratieerleb-
nisse: Der potentiell große Mehrwert von Bürgerbudgets 
gegenüber einem rein vorschlagsbasierten Format besteht 
in der Möglichkeit für die Einwohner*innen, direkt über die 
Verwendung der finanziellen Mittel zu befinden. Das Instru-
ment Bürgerbudget kann daher Beteiligten Selbstwirksam-
keitserlebnisse bieten.

Daher sollte am Ende stets eine Entscheidung durch die Ein-
wohner*innen stehen, die – soweit kommunalrechtlich mög-
lich – bindende Wirkung hat. Verstärkende Wirkung kann ein 
Offline-Format mit Fest- bzw. Eventcharakter haben, bei dem 
die Abstimmung entsprechend zelebriert und Wertschät-
zung beispielsweise durch die Anwesenheit politischer Man-
datsträger*innen ausgedrückt wird.

•	 Dialogische Elemente: Bürgerbudgets können allein mit 
den drei Prozesselementen Ideeneinreichung, Verwaltungs-
prüfung und Entscheidungsfindung durchgeführt werden. 
In diesem Fall wird das Potenzial des Instrumentes jedoch 
nicht ausgeschöpft. Erfolgversprechender ist ein Verfahren, 
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das den Prozess in deliberative Formate einbettet. Auf diese 
Weise können Vorschläge weiterentwickelt werden, ehe über 
sie abgestimmt wird und der gesellschaftliche Mehrwert von 
Vorschlägen wird deutlich.

•	 Verschränkung mit kommunalen Beteiligungsangebo-
ten: An den vorherigen Punkt schließt sich die letzte Emp-
fehlung an: Bürgerbudgets sollten nicht als entkoppeltes 
Instrument zur Mittelvergabe begriffen werden. Stattdessen 
können positive Synergieeffekte mit anderen Beteiligungs-
angeboten genutzt werden, um sukzessive ein kommunales 
Beteiligungssystem zu entwickeln. Zum Beispiel können bei 
Dialogveranstaltungen zur Stadtentwicklung Formate inte-
griert werden, bei denen die Anwesenden gemeinsam über 
Ideen für das nächste Bürgerbudget nachdenken.

Fazit
Bürgerbudgets sind ein starkes Format, um kommunale Beteili-
gung zu entwickeln und einem breiten Einwohnerkreis zugänglich 
zu machen. Sie eignen sich durchaus auch als Einstieg einer Kom-
mune in Beteiligungsprozesse. Sie wirken potentiell positiv auf die 
Bereitstellung und Akzeptanz weiterer Beteiligungsmöglichkeiten 
und sind im Idealfall auch damit verzahnt.

Keinesfalls sollten sie dauerhaft als isolierte, einzige Beteiligungs-
option in einer Kommune gedacht werden, sonst können sie ihr 
Potential nicht ausschöpfen. Die in diesem Beitrag entwickelten 
Empfehlungen stellen eine Ermutigung dar, sich auf neue Formen 
kommunaler Partizipation einzulassen und in einen gemeinsamen 
Lern- und Entwicklungsprozess mit der Stadtgesellschaft einzutre-
ten. Der Aufbau einer Beteiligungskultur und neuer Partizipations-
angebote mag aufwendig und anstrengend sein, doch er lohnt sich.
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Neun Jahre frühe 
Öffentlichkeitsbeteiligung bei 50Hertz 
für den Umbau des Stromnetzes – eine 
Zwischenbilanz

Der Stromübertragungsnetzbetreiber 50Hertz setzt seit neun Jahren 
auf vielfältige Maßnahmen der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung. 
In einer Zwischenbilanz beschreiben die Autor*innen die Besonder-
heiten der Bürgerbeteiligung in einem stark verrechtlichten Geneh-
migungsprozess. Sie führen aus, inwiefern das Unternehmen im Ak-
teursviereck „Bürger“ – „Verwaltung“ – „Politik“ – „Vorhabenträger“ 
auf die Dialogbereitschaft der lokalen Verwaltungen und deren kons-
truktive Begleitung der Beteiligungsmaßnahmen angewiesen ist und 
legen dar, wie die Kommunen ihre Rollen als „Betroffene“, „Wissens-
träger*innen“, „Anwält*innen lokaler Interessen“ und „Kommunika-
tor*innen“ wahrnehmen.

Fachlich, prozedural und kulturell hat die frühe Öffentlichkeitsbe-
teiligung die Planung von Höchstspannungsleitungen verändert. 
Nach neun Jahren ziehen wir eine Zwischenbilanz – wohl wissend, 
dass wir es mit einem dynamischen System zu tun haben. Denn der 
Ansatz, die Maßnahmen und deren Umsetzung werden beeinflusst 
von verschiedenen Akteur*innen, die ihren eigenen Rollen und 
Rationalitäten verpflichtet sind. Insofern bestimmen die Schnitt-
mengen aus diesen Rollenverständnissen maßgeblich, zu welchen 
Ergebnissen deliberatives Handeln führt. Unsere These ist: Je weit-
reichender die Rollen aufeinander eingestimmt sind, desto besser 
– bessere Planung, weniger Konflikte, nachhaltigere Ergebnisse. 
Werfen wir einen Blick auf die Stellschrauben, die es vermögen, die 
Schnittmengen möglichst zu erweitern. 
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Der Trialog – kein Modell für Infrastrukturvorhaben 
Mit Trialog wird im Diskurs zur Bürgerbeteiligung das Zusammen-
wirken der Akteure Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft be-
zeichnet, die sich zum Beispiel auf ein Verfahrensmodell bei kom-
munalen Projekten verständigen. Dieses Modell ist weitverbreitet. 
Unter anderem arbeitete auch der Arbeitskreis „Integrierte Partizi-
pation“ der Allianz Vielfältige Demokratie mit einer von Ruth Beil-
harz und Sonja Rube entwickelten Form des Modells, die für die 
folgenden Ausführungen den Bezugsrahmen liefert (vgl. Allianz 
Vielfältige Demokratie/Bertelsmann Stiftung 2018). Grundprämis-
sen des Modells sind: 

•	 Der Akteur „Politik“ will mit seinem Gestaltungswillen Ent-
scheidungen treffen. Sein Handeln wird bestimmt von dem 
Ziel des Machterhalts. Er fürchtet Machtverlust und sucht 
nach Möglichkeiten, um Widerstände möglichst aufzulösen.

•	 Der Akteur „Verwaltung“ strebt nach Risikovermeidung. Dies 
erreicht er, indem er rechtskonform handelt. Er strebt lang-
fristige Lösungen an, rechtfertigt Sachentscheidungen ratio-
nal sowie formal und wägt Interessen entlang vorgegebener 
Prozesse sorgfältig ab.

•	 Die „Zivilgesellschaft“ als dritter Akteur will sich wiederum 
über die gegenwärtigen Möglichkeiten der repräsentativen 
Demokratie hinaus Mitspracherechte sichern. Dies bedeutet 
insbesondere, eigene Interessen bei Sach- und Fachentschei-
dungen einbringen zu können und auf Augenhöhe gehört 
und verstanden zu werden. Handlungsleitend ist dabei der 
Wunsch, befürchtete Fehlentscheidungen beziehungsweise 
nachteilige Entscheidungen abzuwenden.

Bei einem Infrastrukturvorhaben wie dem von der angestrebten 
Energiewende getriebenen Netzausbau verschieben sich diese Rol-
lenzuschreibungen maßgeblich:

•	 Die Politik delegiert die Verantwortung für die Umsetzung 
eines Infrastrukturvorhabens an das ausführende Unterneh-

Trialoge als 
Grundlage
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men und die Genehmigungsbehörde, die jetzt in die Rolle der 
„Verwaltung“ schlüpft. Letztere wacht über die Rechtmäßig-
keit des Verfahrens und arbeitet für eine rechtssichere Abwä-
gung aller planungs- und gerichtsrelevanten Fakten.

•	 Die kommunalen und regionalen Verwaltungen müssen an 
dem kleinteilig geregelten (Genehmigungs-)Verfahren teil-
nehmen, wägen selbst aber nichts mehr ab. Sie werden zum 
Informationsbeschaffer des Unternehmens sowie der Geneh-
migungsbehörde und müssen sich kritisch fragen lassen, ob 
sie die vorgelegten Planungen mittragen. So drohen sie zwi-
schen alle Stühle zu geraten und sehen sich gelegentlich an 
die Seite der Zivilgesellschaft gedrängt.

•	 Die „Zivilgesellschaft“ formuliert ihre Anliegen jetzt nicht 
mehr nur Richtung Politik und Verwaltung, sondern auch in 
Richtung Genehmigungsbehörde und Netzbetreiber.

•	 Das planende Unternehmen, etwa 50Hertz, erhält von der 
Politik den Auftrag, das Projekt erfolgreich umzusetzen. Sei-
tens der Genehmigungsbehörde werden ihm dazu alle be-
stehenden formalen Sachzwänge übermittelt, und von der 
Verwaltung wird die Erwartung artikuliert, dass eine bürger-
nahe Planung und ein respektvoller Umgang mit der Zivilge-
sellschaft (und Politik) erfolgt. 

Damit ist abstrakt die Ausgangssituation beschrieben, in der 
50Hertz 2012 begann, seine Verfahrensweise umzustellen. Damals 
waren die ersten Vorhaben aus dem Netzausbaubeschleunigungs-
gesetz von 2009 in Verzug geraten. Die ersten Klagen vor dem Bun-
desverwaltungsgericht kündigten sich an. Die Situation war geprägt 
von Misstrauen und Unverständnis (auf allen Seiten). Wieso gab es 
Proteste gegen Maßnahmen, die die Energiewende voranbringen 
sollten? Die Politik reagierte und passte mehrfach den Rechtsrah-
men an (vgl. NABEG, EnWG und Bundesbedarfsplangesetz): Mehr 
Beteiligung in den Verfahren, mehr Transparenz bei der Entschei-
dung über den Netzausbaubedarf, modifiziertes Genehmigungs-
verfahren mit neuen Zuständigkeiten – das waren die Ziele. 

Proteste forcieren 
Beteiligung
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Der Weg zur frühen Öffentlichkeitsbeteiligung von 
50Hertz
Die Konstellation für eine partizipative Vorgehensweise bei einem 
Infrastrukturvorhaben wird nicht nur geprägt von einem komple-
xen Gefüge verschiedener Akteur*innen, sondern ist auch rechtlich 
außerordentlich vorstrukturiert. Abgesehen von der Tatsache, dass 
über die Notwendigkeit eines Netzausbauvorhabens bereits mit 
Öffentlichkeitsbeteiligung auf Bundesebene entschieden wurde, 
gibt das Verfahrensrecht den Takt vor. Hinzu kommen die diversen 
strikten Normen, die für die Planung eines Leitungsbauvorhabens 
zu berücksichtigen sind: Planungsrecht des Bundes, der Länder 
und der Kommunen; Denkmal-, Natur-, Arten-, Landschafts- und 
Immissionsschutz; Eigentumsrechte. Die vollständige Liste ist noch 
länger.

Dies alles macht ein konkretes Projekt extrem erklärungsbedürf-
tig, bis die Möglichkeiten für Beteiligung beschrieben sind: Erstens 
geht es darum zu vermitteln, welchen Handlungsspielraum lokale 
Verwaltungen und Zivilgesellschaft haben, um auf die Planung ein-
wirken zu können. Zweitens muss herausgearbeitet werden, wel-
che Planungsoptionen aus den vielen Einzelinteressen erwachsen, 
die anschließend noch einer Abwägung und Ausgestaltung zugäng-
lich sind. Da gibt es inhaltlich gesehen einiges – allerdings kann es 
eben nur gemeinsam freigelegt werden: Unternehmen, Genehmi-
gungsbehörde und Politik kennen den rechtlichen Spielraum. Die 
lokale Verwaltung und Zivilgesellschaft steuern inhaltliche Fakten 
und Interessen bei.

Dieser zu beschreitende Pfad ist eng und verschlungen. Darum ist 
es nachvollziehbar, dass 50Hertz und auch die anderen Netzbe-
treiber den Begriff der (Bürger-)Beteiligung oft vermieden haben. 
Vielmehr sprechen wir von Dialogverfahren oder eben „früher 
Öffentlichkeitsbeteiligung“. Der Zusatz „Frühe“ soll dabei deutlich 
machen, dass die hier zugrundeliegende Haltung, Strategie und 
Vorgehensweise zu unterscheiden ist von dem verfahrensrechtli-
chen Schritt der Öffentlichkeitsbeteiligung mit seiner Abfolge von 

Komplexer 
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Auslegung, Stellungnahme und Erörterung. Diese sichert formal die 
Abwägung von spezifischen Interessen bei der Planung und Ent-
scheidungsfindung. Die „frühe Öffentlichkeitsbeteiligung“ wird als 
Teil des Planungsprozesses den einzelnen Genehmigungsschritten 
unternehmensseitig systematisch vorgeschaltet und nimmt sich 
der Einzelinteressen schon zu einem frühen Planungszeitpunkt 
an. Sie ist angelegt als eine Hinführung zur formal maßgeblichen 
Öffentlichkeitsbeteiligung. Aus Unternehmenssicht sind dabei die 
Zielstellung und Motivlage folgende (vgl. Kneipp/Manthey 2019, S. 
76):

•	 Das allgemeine Misstrauen gegen Infrastrukturvorhaben 
(und gegen unternehmerisches Handeln im Allgemeinen) 
kann nur durch Transparenz und Interaktion verringert wer-
den.

•	 Es ist notwendig, die Belange der Menschen vor Ort besser 
zu verstehen und ihre Kenntnisse zu berücksichtigen, um aus 
technischen Planungen bessere Planungen zu machen.

•	 Infrastrukturvorhaben berühren vielfältige Interessen, die 
sich manchmal ausschließen und damit zu Konflikten führen. 
Beteiligungsverfahren helfen, diese Konfliktlagen früh zu er-
kennen und daran gemeinsam zu arbeiten, damit Lösungen 
wahrscheinlicher werden.

•	 Die Einbeziehung lokaler Kenntnisse und Konfliktbeilegung 
vermeiden idealerweise Projektstillstand, lange Umplanun-
gen oder gar juristische Auseinandersetzungen und damit 
überlange Projektlaufzeiten – und unnötige volkswirtschaft-
liche Kosten.

•	 Als reguliertes Unternehmen setzt 50Hertz gesetzliche Auf-
träge um und handelt im Sinne der Gesellschaft. Bürgerbetei-
ligung ist damit ein Instrument, das aus unternehmerischer 
Sicht dieses „Auftragsverhältnis“ gegenüber dem Gesetzge-
ber stärkt und schützt.

Frühe Beteiligung 
prägt das Verfahren
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•	 Niemand arbeitet gern im Dauerstreit und gegen das Un-
verständnis anderer Menschen an. Darum sichert frühe Öf-
fentlichkeitsbeteiligung auch die Arbeitsfähigkeit der Mit-
arbeiter*innen von 50Hertz, stärkt deren Motivation und 
verbessert die Attraktivität des Unternehmens.

Als Unternehmen bleibt 50Hertz damit zunächst dem Ziel ver-
pflichtet, seinen Auftrag zu erfüllen, kann dies aber doch in einer 
Art und Weise tun, die dem demokratischen Gemeinwesen dienlich 
und inhärent ist.

Haltung, Strategie, Maßnahmenbaukasten – und 
Tastsinn
Das Übertragungsnetz ist ein vermaschtes Geflecht von Leitungen 
mit Umspannwerken als Knotenpunkten und Umschlagplätzen zu 
den unteren, regionalen Verteilnetzen. Die Vermaschung sichert 
die Stromversorgung ab und setzt andererseits die Zielpunkte, zu 
denen die Höchstspannungsleitungen hingeführt werden müssen. 
In der Regel sind diese Leitungsabschnitte ungefähr 50 Kilometer 
lang. Sie überschreiten Gemeinde-, Kreis- und Landesgrenzen. Die 
Genehmigungsverfahren gliedern das Vorhaben gegebenenfalls in 
parallele, ungleichzeitige Einzelverfahren. Diese wenigen Hinwei-
se sollen andeuten, dass sich in den Dörfern und Städten des Pla-
nungsraumes eine vielgestaltige Klientel versammelt. Wie kann es 
also gelingen, diesen unterschiedlichen Interessen, Kulturen und 
Situationen gleichermaßen gerecht zu werden? So verstehen wir 
jedenfalls die Herausforderung.

Den Orientierungsrahmen setzen für 50Hertz die einschlägigen 
Publikationen guter Beteiligung wie die Richtlinie 7000 des Ver-
eins Deutscher Ingenieure (2015), die Qualitätskriterien der Alli-
anz Vielfältige Demokratie (2017a) und die Qualitätskriterien des 
Netzwerks Bürgerbeteiligung (2013).

50Hertz fragt in der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung in vier Schrit-
ten gezielt nach aktuellen und planungsrelevanten Hinweisen, um 

Ungleichzeitige 
Verfahren
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diese schon von Anfang an ins formelle Verfahren einbringen zu 
können. Dazu sammelt das Unternehmen vor Antragstellung in ver-
schiedenen Veranstaltungsformaten Hinweise der Landespolitik, 
der regionalen sowie lokalen Behörden, von Fachverbänden und 
Anwohner*innen. 50Hertz bietet allen Anlieger*innen, politisch 
Verantwortlichen und Behörden die Möglichkeit, Trassierungsvor-
schläge zu prüfen und mögliche Alternativen vorzuschlagen oder 
anders zu gewichten. Denn Orts- und Detailkenntnis der lokalen 
und regionalen Akteur*innen können für wichtige, zum Teil auch 
gänzlich neue Informationen sorgen. Alle Hinweise werden soweit 
wie möglich bereits bei der Erstellung der Antragsunterlagen be-
rücksichtigt.

Die Ausgestaltung des Dialogangebotes ist nicht beliebig. Es folgt 
zunächst im Wesentlichen den Maßstäben, die das Unternehmen 
seit 2013 in verschiedenen Vereinbarungen mit Landesregierungen 
in Ost- und Norddeutschland festgeschrieben hat. Ergänzt werden 
diese Vereinbarungen auf Landesebene durch ein Positionspapier, 
das 50Hertz (zusammen mit den anderen drei Übertragungsnetz-
betreibern) im Diskurs mit den kommunalen Spitzenverbänden 
2015 unterzeichnet hat (vgl. 50Hertz 2020). Beide Vorgänge gehen 
den Weg einer abgestimmten Selbstregulierung. Sie bieten eine 
Orientierung hinsichtlich der Vorgehensweise und Verlässlichkeit 
der konkreten Maßnahmen in der Beteiligungsphase. Das Mindest-
programm sichert ab:

•	 frühzeitige Information und Dialogangebote an alle Städte, 
Gemeinden und Bürger*innen im Planungsraum,

•	 kontinuierlicher Zugang zum Planungsteam und -inhalten

•	 sowie fortlaufende Information über Ergebnisse und Fort-
schritte im Planungsprozess, durch Mailings, Informations-
materialien und digitale Informationskanäle. 

Sodann stellt sich aber die Frage, inwiefern der Beteiligungspro-
zess auf lokale und spezifische Bedingungen zugeschnitten werden 
kann. Wo möglich, gewünscht oder erforderlich, erfolgt eine indivi-

Abgestimmte 
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duelle Ausgestaltung. Auf diese Weise ist bei 50Hertz ein Baukas-
ten an Maßnahmen entstanden, der einer verfahrensbegleitenden 
Strategie folgt. Gleichzeitig bietet er jedoch auch wiedererkennbare 
Formate, die regional „gelernt“ werden können, ohne die Notwen-
digkeit einer schnellen Umsetzung außer Acht zulassen. Zum Maß-
nahmenbaukasten gehören auszugsweise:

•	 Länderarbeitsgruppe (insbesondere, wenn mehrere Bundes-
länder berührt sind)

•	 Kreis- beziehungsweise Ämterkonferenzen (Vorstellung von 
Verfahren, Methode, Planungsstand gegenüber Landkreis 
und Gemeinden beziehungsweise Stadt und Ortsteilen; Ab-
stimmung über Beteiligungsverfahren)

•	 Planungsforum (regelmäßiges regionales Forum für Politik, 
Verbände, Verwaltungen, Zivilgesellschaft im weiteren Pla-
nungsverlauf)

•	 Dialogveranstaltungen (lnfomärkte, DialogMobil, Work-
shops)

•	 Projektwebseite mit aktuellen Informationen zum Verfahren 
und Genehmigungsunterlagen im Internet

•	 Einrichtung von weiteren Dialogmöglichkeiten wie beispiels-
weise Bürgertelefon, Ansprechpartner*in, Newsletter, On-
line-Hinweisplattform

•	 Presse- und Medienarbeit

•	 Informationsmaterialien (Publikationen, digitale Simulatio-
nen)

•	 Webkonferenzen

Diese Maßnahmen werden zielgruppenspezifisch und anlassbe-
zogen ausgesteuert. So wird sichergestellt, dass die Handschrift 
möglichst einheitlich ist, aber vor Ort doch situativ angemessen ge-
handelt werden kann. Wichtig ist dabei auch, den Dialogfaden nicht 

Baukasten an 
Formaten
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abreißen zu lassen. Das bleibt bei einem Vorhaben von hundert Ki-
lometern Länge und mehr stets eine Herausforderung.

Vor allem die Infomärkte und das DialogMobil sind ein niedrig-
schwelliges Angebot zur Information. Dies betrifft beispielsweise 
mögliche Trassenkorridore, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, 
technische Details oder den Fortgang des Planungsverfahrens. Zu-
dem ermöglicht es den Betroffenen, auf einfache Weise mit dem 
Planungsteam ins Gespräch zu kommen. Auf der angesprochenen 
digitalen Hinweisplattform werden die Hinweise und Fragen zum 
Trassenverlauf zusammengetragen. So können sie über ein geson-
dertes Kapitel im Projektantrag in das formale Verfahren einge-
bracht werden. 

Die den Genehmigungsprozess begleitende Vorgehensweise und 
alle Maßnahmen fußen auf fünf Grundsätzen, die die Haltung be-
stimmen, mit der 50Hertz von Anfang an die frühe Öffentlichkeits-
beteiligung aufsetzte. Sie lauten:

1.	 Wir setzen auf Transparenz, weil wir den Bürgerwillen res-
pektieren und weil wir das Verständnis für den notwendigen 
Netzausbau fördern wollen.

2.	 Wir wollen in unseren Dialogen nicht nur reagieren, sondern 
frühzeitig agieren (damit wir Vertrauen gewinnen).

3.	 Wir bauen den Dialog mit Bürger*innen und Stakeholdern 
aus.

4.	 Wir arbeiten partnerschaftlich für die Energiewende mit al-
len Stakeholdern.

5.	 Wir arbeiten konstruktiv an Verfahren und Positionen für 
mehr Akzeptanz beim Netzausbau mit.

Von Anfang an sah 50Hertz in der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung 
einen integralen Bestandteil der Genehmigungssteuerung und -pla-
nung. Völlig klar, dass Methoden und Inhalte über die Jahre gereift 
sind und dass das Unternehmen eine Lernkurve absolviert hat.

Niedrigschwellige 
Angebote
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Partizipative Planungskultur und ihre Wirkung auf 
interne Projektabläufe
Nicht alles, was heute selbstverständlicher Teil der Genehmigungs-
planung bei 50Hertz ist, war das bereits zu Beginn. Weil damals 
manche Vorhaben schon auf dem Weg waren und ein solches Ge-
nehmigungsverfahren sechs bis zehn Jahre dauern kann, traten 
manche methodischen und inhaltlichen Fragen erst nach und nach 
auf. Gleichwohl hat sich das Ziel, über eine klassische Begleitmusik 
eines Infrastrukturvorhabens hinauszugehen, sehr bald herausge-
schält. Aber der Anspruch der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung, 
integraler Bestandteil der Genehmigungssteuerung und -planung 
zu sein, wollte erst eingeübt und durch interne Überzeugungs- und 
Schulungsarbeit vermittelt sein.

Mittlerweile hat der Ansatz der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung 
Eingang gefunden in interne Handbücher und Richtlinien und in das 
Management eines jeden Projektes. Die Projektleitung betrachtet 
gemäß interner Richtlinie die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung als 
ein eigenständiges Fachprojekt im Gesamtaufbau der Projektstruk-
tur. Die „Fachprojektleiter Öffentlichkeitsbeteiligung“ gehören zum 
Kernteam eines jeden Vorhabens. Sie sind gefordert, in der Vorbe-
reitung eines Projekts einen Dialog- und Beteiligungsfahrplan zu 
erarbeiten. Dieser wird in den Projektzeitplan integriert. Die Ein-
schätzung der öffentlichen Debatte zu einem Vorhaben fließt syste-
matisch in die Risikobewertung der Projekte mit ein.

Ganz praktisch zeigt sich die Integration der Öffentlichkeitsbeteili-
gung in die Genehmigungsplanung an folgenden Punkten:

•	 Maßnahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung werden von Be-
ginn an budgetär geplant und eingestellt.

•	 Der Kick-off-Termin der Projektleitung mit dem Projektteam 
informiert die Öffentlichkeitsbeteiligung in Bezug auf den 
Projektverlauf und mögliche besondere Kommunikations- 
und Beteiligungserfordernisse.

Langjährige 
Entwicklung
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•	 Die Öffentlichkeitsbeteiligung erstellt regelmäßig einen Sta-
tusreport zu den Aktivitäten – dieser ist Bestandteil aller Be-
sprechungen. 

•	 Dialog- und Beteiligungsmaßnahmen fließen je nach Projekt-
stand und Beteiligungsbedarf systematisch in die regelmäßi-
gen Projekt-Jour-Fixe-Termine ein.

•	 Nach umfangreichen Dialog- und Beteiligungsmaßnahmen 
erfolgt eine gemeinsame Auswertung der Maßnahmen mit 
einer Diskussion zum weiteren Vorgehen. 

•	 In einem ressortübergreifenden Beteiligungsausschuss wird 
die Geschäftsführung eingebunden.

Es macht einen Unterschied, wann spezifische Dialogformate zum 
Einsatz kommen. In der klassischen Öffentlichkeitsarbeit wird in 
der Regel nach einzelnen Planungsschritten informiert. Die frühe 
Öffentlichkeitsbeteiligung kommuniziert hingegen vor dem Ab-
schluss der inhaltlichen Planungsarbeiten.

Deshalb ist es eine wichtige gemeinsame Aufgabe im Projektteam, 
den inhaltlichen Spielraum für die Beteiligung abzustecken: Zu wel-
chen konkreten Planungsthemen und räumlichen Konflikten benö-
tigen wir Hinweise? Wo ist Raum für Vorschläge alternativer Tras-
senverläufe? Damit diese Fragen im Projektteam adressiert und für 
einzelne Dialogformate inhaltlich vorbereitet werden können, ist 
ein grundsätzlich partizipativer und kollaborativer Arbeitsstil not-
wendig. So kann aus der Öffentlichkeitsbeteiligung ein inhaltlicher 
Mehrwert für die Planungsarbeit entstehen. Denn Konfliktpunk-
te im Planungsraum werden früher als ohne Beteiligung sichtbar. 
Nunmehr kann das Projektteam rechtzeitig darauf eingehen und 
prüfen, welche Hinweise planungsrelevant sind und wie damit im 
weiteren Planungsprozess umgegangen werden kann. Die Projekt-
teams bei 50Hertz gehen so durch einen gemeinsamen Lernpro-
zess. Durch die Integration der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung 
in die Genehmigungsplanung steigen sie in eine partizipative Pla-
nungskultur ein.

Formate sind auch 
phasenabhängig
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Wirkungen auf das lokale Umfeld: Projekte brauchen 
Dialogbrücken
Der Planungsraum ist groß und für das Projektteam ist das lokale 
Umfeld unübersichtlich. Eine Stakeholderanalyse und ein Beteili-
gungsscoping (vgl. Allianz Vielfältige Demokratie/Bertelsmann 
Stiftung 2017b) helfen bei den ersten Schritten. Aber bei der kon-
kreten Ausgestaltung spielen die lokalen Verwaltungen, die Bürger-
meister*innen und Ortsvorsteher*innen eine ganz wichtige Rolle. 
Sie bieten einen Zugang zu den lokalen Strukturen – oder eben auch 
nicht. Sie moderieren und vermitteln zu wichtigen Akteur*innen – 
oder eben auch nicht. Sie formulieren Kompromisse oder Verhand-
lungsoptionen – oder eben auch nicht. 

So steht dann 50Hertz mit seiner partizipativen Planungskultur 
plötzlich im Rathaus. Vorgestellt wird ein Projekt, das sich „irgend-
wer woanders ausgedacht“ hat. Verfahrenstechnisch wird die Ge-
meinde als Trägerin öffentlicher Belange irgendwann zu einem An-
trag (der mittlerweile in der Regel mehrere tausend Seiten stark 
ist) eine Stellungnahme abgeben können. Das wäre die puristische 
Variante.

Natürlich wird man immer ein gewisses Interesse an den Inhalten 
und Folgen des Projektes für die Gemeinde unterstellen können. 
Ein planungsbegleitender Dialog jedoch, der kontinuierlich ver-
läuft, der sich in Strukturen vor Ort einpassen will – der erfordert 
Ressourcen, der bringt Herausforderungen mit sich, der strapaziert 
das Rollenbild einer Gemeinde, die sich im ersten Moment womög-
lich als ein Spielball der Energiewende empfindet.

50Hertz ist als Vorhabenträger jedoch auf die Dialogbereitschaft 
der lokalen Verwaltungen angewiesen, insbesondere auf deren 
konstruktive Begleitung der Maßnahmen der frühen Öffentlich-
keitsbeteiligung. Zielvorstellung ist ein möglichst kontinuierlicher 
Kontakt: Er dient 

•	 der Vermeidung von Missverständnissen,

Wichtige erste 
Schritte
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•	 fördert die gemeinsame Verständigung auf Veranstaltungs-
formen

•	 und ermöglicht die Rückmeldung, ob zusätzliche Maßnah-
men situativ helfen können, Fragen zu klären und Konflikte 
aufzulösen. 

Aus Sicht von 50Hertz sind ein möglichst kontinuierlicher Kontakt 
und ein kurzer Draht unverzichtbar, wenn dies für das mehrjähri-
ge Planungsgeschehen über viele Kilometer mit vielen verschiede-
nen Gebietskörperschaften gleichzeitig gelingen soll. Dialog kann 
immer nur als beidseitige Veranstaltung gelingen. Zu dem verwal-
tungsfachlichen Dialog tritt der Dialog mit den Bürger*innen.

Entsprechend groß ist das Interesse von Seiten 50Hertz, den Schritt 
auf die Städte und Gemeinden für beide Seiten möglichst konstruk-
tiv zu gestalten. Dankenswerterweise war das Deutsche Institut für 
Urbanistik (difu) 2019 bereit, diesem Thema in Form einer exem-
plarischen Studie nachzugehen (vgl. Reimann/Bock et. al. 2020). 
Die Autor*innen stellen die Bürgermeister*innen und Landrät*in-
nen in den Mittelpunkt ihrer Betrachtung. Sie beschreiben sie als 
wichtige Dialogbrücken und Akteur*innen beim Stromnetzausbau, 
die dialoggestaltend und prägend auftreten können – bisher in der 
wissenschaftlichen Analyse aber wenig beachtet worden sind. 

Während wir bei 50Hertz die Rolle der Städte und Gemeinden als 
überaus wichtig einschätzen, verstehen diese sich in der Selbst-
wahrnehmung und Rollenbeschreibung nur selten als den Prozess 
mitgestaltende Akteur*innen. In erste Linie sehen sie sich 

•	 als Betroffene, die versuchen müssen, „das Beste“ für ihre Ge-
meinde aus dem Verfahren herauszuholen,

•	 als Verwaltung aufgefordert, fach- und sachgerechte Infor-
mationen zu liefern,

•	 bei dünner Personaldecke überfordert, der Komplexität ei-
nes Vorhabens dieser Größenordnung gerecht zu werden,

Vertrauensaufbau

Unterschiedliche 
Rollenverständnisse
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•	 in der ungewollten Zwickmühle zwischen administrativer 
Pflicht und Vertreterin von Bürgerinteressen.

Dagegen sehen die Autor*innen der Studie die Rolle der Kommu-
nen in einem anderen Licht:

•	 Betroffene, die als Trägerin öffentlicher Belange in einen mit 
ungleich verteilten Lasten gestalteten Prozess eingebunden 
sind,

•	 Wissensträgerinnen und Zuständige für den Wissenstransfer,

•	 Anwältinnen lokaler Interessen,

•	 Kommunikatorinnen und Moderatorinnen mit stellenweise 
umfangreichen Erfahrungen in der Bürgerbeteiligung.

Viel zu selten, heißt es in der Studie, werde das kommunikative und 
vermittelnde Selbstverständnis der Bürgermeister*innen sowie 
die in zahlreichen Städten und Gemeinden vorhandenen Erfahrun-
gen und die Expertise der Bürgerbeteiligung mit den Anforderun-
gen an die Öffentlichkeitsbeteiligung vor Ort zusammengedacht 
und -gebracht. Hier zeichne sich eine kommunikative Lücke ab, die 
als Stellschraube einer verbesserten Öffentlichkeitsbeteiligung an 
Bedeutung gewinnen sollte. Weitere Befunde belegen, dass sich für 
alle eingangs beschriebenen Akteur*innen und Rollen Möglichkei-
ten zeigen, die Schnittstellen in der gegenseitigen Zusammenarbeit 
auszubauen. Aus 50Hertz-Sicht bot der projektbegleitende Len-
kungskreis des Difu-Projektes dafür einen ersten Schritt. Es ent-
stand in dem Gremium ein reflektierender Dialog, der auf der Basis 
gemeinsamer Erfahrungen Ansatzpunkte für künftiges Vorgehen 
offenlegte – auch wenn der Spielraum für einen Übertragungsnetz-
betreiber dabei auf die eigene Rolle begrenzt ist.

Ein Fazit zur Zwischenbilanz
50Hertz hat seinen partizipativen Planungsansatz schon sehr früh 
klar formuliert. In der konkreten Ausgestaltung vor dem Hinter-
grund praktischer Erfahrungen hat es jedoch seine Zeit gebraucht, 

Kommunikative 
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bis Maßnahmen für die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung entwickelt, 
mit den anderen Akteur*innen abgestimmt und systematisch ange-
wendet wurden. Auch ist der Aufbau einer internen, partizipativen 
Planungskultur als ein unbedingter Erfolgsfaktor anzusehen. Heute 
blicken wir auf einen Maßnahmenbaukasten, der den Dialogange-
boten von 50Hertz ein klares Profil gibt und praktisch in allen Pro-
jekten angewendet wird. Erfahrungsgesättigt können wir nun die 
Feinjustierung vorantreiben, neues Terrain erschließen und daran 
arbeiten, dass diese Planungskultur in den Projekten wirksam sein 
kann.

In Zeiten der Corona-Pandemie, in der dieser Text entstanden 
ist, kommen dabei verstärkt digitale Lösungen in den Blick: Den 
Chancen stehen auch Grenzen gegenüber. Diese sind nicht nur 
technischer Natur, sondern können auch im Zusammenspiel al-
ler Akteur*innen liegen. Als Dauerbrenner kann dabei gelten, den 
„Verwaltungsrechtssprech“ in allgemeinverständliche Informatio-
nen zu übersetzen und den betroffenen Menschen eine Brücke in 
das „verwaltungsrechtssprechende“ Genehmigungsverfahren zu 
bauen. Wer dort mitmachen will, muss sich darauf einlassen. 

Aber der spannendste Aspekt bleibt - offline und online - die Su-
che nach Möglichkeiten und Plattformen, um alle handelnden Ak-
teur*innen miteinander ins Gespräch zu bringen. Denn nur so wird 
eine möglichst große Schnittmenge gemeinsamer Sichtweisen er-
reicht - unsere frühe Öffentlichkeitsbeteiligung entfaltet sich im 
Miteinander. 
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Anna Renkamp, Dr. Dominik Hierlemann 

Grenzen überschreiten, Europa vereinen: 
Chancen, Risiken und Herausforderungen 
transnationaler Beteiligung

Grenzüberschreitende Bürgerdialoge sind ein neuer Weg des Diskur-
ses über europäische Themen. Menschen verschiedener Staaten den-
ken und diskutieren miteinander. Genau das macht und ist für Eu-
ropa wertvoll. Die Dialoge tragen nicht nur zu einer Verständigung 
zwischen EU-Bürger*innen bei. Sie liefern ebenso wertvolle Impulse 
für die europäische Politik. Wie erreicht man gute Ergebnisse? Durch 
eine vielfältige Zusammensetzung der Teilnehmenden, interaktive 
Methoden und ein ausgefeiltes Dolmetsch-System. 

Einführung
Bürger*innen erwarten heute mehr Möglichkeiten des offenen Mei-
nungsaustausches und der direkten Einflussnahme auf politische 
Entscheidungen. Seit einigen Jahren versuchen Kommunen, Bun-
desländer und Nationalstaaten mehr und mehr, innovative Dialog- 
und Beteiligungsformen mit regulären politischen Prozessen zu 
verknüpfen.

Zugleich gewinnen europäische Themen zunehmend an Relevanz. 
Zentrale politische Weichenstellungen und Entscheidungen wer-
den nicht mehr in Berlin, sondern in Brüssel getroffen. Generell 
gilt: Mehr Dialog und Bürgerbeteiligung stärkt die Demokratie. Das 
gilt nicht nur auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene, sondern 
auch auf europäischer Ebene. Europäische Bürger*innen haben 
nicht nur am Tag der Europawahl etwas zu sagen. Der Diskurs über 
europäische Themen benötigt eigene Dialog- und Austauschforma-
te. 

Europa gewinnt  
an Relevanz
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Grenzüberschreitende Bürgerdialoge mit Teilnehmenden aus meh-
reren europäischen Ländern sind neu in der Welt der dialogorien-
tierten Bürgerbeteiligung. Die Bertelsmann Stiftung hat gemeinsam 
mit der EU-Kommission vier grenzüberschreitende Bürgerdialoge 
durchgeführt sowie mit dem Auswärtigen Amt eine grenzüber-
schreitende Europawerkstatt veranstaltet.  

In diesen fünf transnationalen Bürgerdialogen haben wir neue Kon-
zepte und Formate getestet. Wir wollten wissen, wie diese Dialoge 
zu europäischen Themen und zur Zukunft Europas gestaltet wer-
den müssen, um erfolgreich zu sein. Bürgerdialoge mit zufällig aus-
gewählten Bürger*innen, Interaktionen zwischen den Teilnehmen-
den in mehreren Sprachen, vertiefte Diskussionen zu komplexen 
Themen – sind diese methodischen Finessen in grenzüberschrei-
tenden Bürgerdialogen mit Bürger*innen aus mehreren europäi-
schen Ländern umsetzbar? Wenn ja, was macht den Erfolg aus und 
welchen Mehrwert gibt es? 

Dieser Beitrag reflektiert die innovativen Ansätze, die Herausfor-
derungen und die Erkenntnisse aus den fünf grenzüberschrei-
tenden Bürgerdialogen. Die Evaluationsergebnisse aus Sicht der 
Bürger*innen werden vorgestellt genauso wie die Lehren, die aus 
unseren Erfahrungen resultieren. Die Erkenntnisse machen Mut, 
aktiv auf die EU-Bürger*innen zuzugehen und die „Stimme der 
Bürger“ verstärkt im politischen Prozess über europäische Themen 
einzubeziehen. 

Innovationen: Zufallsauswahl, multilinguale Dialoge, 
Interaktionen – was haben wir erprobt? 
Ziel der grenzüberschreitenden Bürgerdialoge war es, Menschen 
aus mehreren europäischen Ländern über europarelevante Themen 
miteinander ins Gespräch zu bringen. Die Teilnehmer*innen sollten 
die Möglichkeit haben, ihre gemeinsam erarbeiteten Vorschläge di-
rekt mit zentralen Entscheidungsträger*innen und hochrangigen 
Politiker*innen zu diskutieren. Um dieses Ziel zu erreichen, wur-

Bürgerdialoge mit 
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den drei innovative Ansätze entwickelt, die in unterschiedlichen 
Ausprägungen in den fünf Bürgerdialogen erprobt wurden. 

•	 Mehr Vielfalt durch Zufallsauswahl: Um Menschen mit ganz 
unterschiedlichen Erfahrungen, Meinungen und Perspek-
tiven zusammenzubringen, also Jüngere und Ältere, Aka-
demiker*innen und Auszubildende, EU-Kritiker*innen und 
EU-Begeisterte aus mehreren EU-Ländern, wurde ein Aus-
wahlverfahren gewählt, das eine vielfältige Zusammenset-
zung gewährleistet. Die Bürger*innen wurden nach dem 
Zufallsprinzip aus umfangreichen Personaldatenbanken aus 
bis zu fünf EU-Ländern ausgewählt und entsprechend der im 
Vorfeld definierten Vielfaltskriterien zusammengesetzt.

•	 Intensive Dialoge durch interaktive und konsensorientierte 
Dialogverfahren: Für die vier grenzüberschreitenden Bürger-
dialoge wurde die interaktive Methode „World Café“ gewählt. 

0 20 40 60 80 100

Teilnehmende nach Alter und Bildungsabschluss des EU-Bürgerdialogs in Den Haag

Anmerkung: Die Summe aller Kategorien kann aufgrund von Rundungen vom Wert 100 Prozent abweichen.
Quelle: eigene Darstellung

Alter

Bildungs-
abschluss

18 bis 29 Jahre
30 bis 45 Jahre
46 bis 64 Jahre
65+ Jahre

kein Schulabschluss
mittlerer Schulabschluss
Ausbildung/Realschule
Abitur
Hochschulabschluss

22 %

11 % 24 % 24 %21 % 20 %

25 % 32 % 22 %

Abbildung 1:	 Vielfältige Zusammensetzung der Teilnehmenden beim EU-Bürgerdialog am 17.5.2019 in 
Den Haag 
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Die Methode wurde für die Anwendung im grenzüberschrei-
tenden Kontext weiterentwickelt. Jeder Teilnehmende soll 
zu Wort kommen, ein intensiver Dialog zwischen den Bür-
ger*innen entsteht. Im World Café werden in den Tischgrup-
pen die Themen konsensorientiert diskutiert und Einzelmei-
nungen fließen in die Erarbeitung gemeinsamer Vorschläge 
ein. Unterstützt durch Informationsmaterialien und Theme-
nexpert*innen erarbeiten die Bürger*innen Vorschläge von 
beachtlicher Qualität. So werden in dem anschließenden Dia-
log mit Politiker*innen Themen behandelt, die für alle Betei-
ligten relevant sind. 

•	 Multilinguale Verständigung in kleinen Tischgruppen durch 
ein neues Verfahren des Simultandolmetschens: Aufgrund 
der Einladung durch Zufallsauswahl nahmen viele Bürger*in-
nen an den grenzüberschreitenden Dialogen teil, die nicht 
über Fremdsprachenkenntnisse verfügten. Intensive Diskus-
sionen in kleinen Gruppen zwischen Pol*innen, Franzosen 
und Deutschen oder zwischen Belgier*innen, Niederlän-
der*innen, Französinnen, Ir*innen und Deutschen? Wie soll 
das gehen ohne eine gemeinsame Sprache? Unser Ziel war 
es, die Hemmnisse für die Kommunikation der Bürger*in-
nen untereinander möglichst niedrig zu halten. Jeder sollte 
die Möglichkeit haben, in der eigenen Landessprache mitei-
nander zu sprechen. Deshalb wurde ein neues spezielles Si-
multandolmetsch-Verfahren entwickelt, sodass sich jeder in 
den Kleingruppen an den Tischen und in der Großgruppe im 
Plenum ohne Zeitverluste verständigen konnte. 

•	 Mit jedem transnationalen Bürgerdialog wurde die Dol-
metsch-Technik weiterentwickelt. Die ausgereifte Dol-
metsch-Technik ermöglicht das Simultandolmetschen an 
den Tischen und im Plenum. Die Technik und das einfache 
Handling der Instrumente sorgen für einen automatischen 
Wechsel zwischen Tisch- und Plenumsdolmetschen. Die Bür-
ger*innen müssen nicht mehr zwischen den Kanälen wech-
seln. Jede Person am Tisch hat ein Headset mit einem Kopfhö-

Herausforderung 
Sprachbarriere
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rer und einem Mikro. Jede/r Bürger*in spricht in der eigenen 
Sprache ins Mikro und hört über den Kopfhörer die Äußerun-
gen der anderen in der eigenen Sprache. Die Dolmetscher*in-
nen sitzen mit den Bürger*innen am Tisch und übersetzen 
simultan die Bürgeräußerungen. Dolmetscher*innen in den 
Dolmetsch-Kabinen übersetzen die Kommunikation im Plen-
um. Die Anzahl der Dolmetscher*innen am Tisch richtet sich 
nach der Anzahl der Sprachen am Tisch.  

•	 Beim Transnationalen digitalen EU-Bürgerdialog im Okto-
ber 2020 wurde das Simultan-Dolmetsch-Verfahren erstmals 
in den digitalen Raum übertragen. Das Videokonferenztool 
Zoom wurde mit speziellen Dolmetschfeatures in fünf Spra-
chen kombiniert. Simultandolmetscher*innen sorgten dafür, 
dass alle Teilnehmenden aus fünf Europäischen Ländern in 
der Muttersprache sprechen und in unterschiedlichen Grup-
pen- und Sprachkombinationen miteinander kommunizieren 
konnten.

Anzahl der Plätze: 13

LEGENDE

Moderator*in

Expert*in

Polnische Bürger*in

Französische Bürger*in

Deutsche Bürger*in

Dolmetscher*in

M

D

E

9 Bürger*innen
1 Moderator*in

1 Expert*in
2 Dolmetscher*innen

D

M

E

D

Abbildung 2:	 Beispiel für die Zusammensetzung eines Tisches in der Europawerkstatt am 1./2. März 
2020 in Berlin 

Übertragung in den 
digitalen Raum
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Praxisbeispiele: Methodische Herangehensweisen 
in fünf grenzüberschreitenden Bürgerdialogen, 
Programmablauf und Ergebnisse
Die Bertelsmann Stiftung führte gemeinsam mit der EU-Kommissi-
on insgesamt vier  grenzüberschreitende Bürgerdialoge durch:

•	 EU-Bürgerdialog am 24. Mai 2018 in Frankfurt (Oder) mit 
polnischen und deutschen Bürger*innen 

•	 EU-Bürgerdialog am 6. Dezember 2018 in Passau mit tsche-
chischen, österreichischen und deutschen Bürger*innen

•	 EU-Bürgerdialog am 17. Mai 2019 in Den Haag mit Bür-
ger*innen aus den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Irland 
und Deutschland 

•	 Transnationaler Online Bürgerdialog vom 27. bis 30. Oktober 
2020 mit Bürger*innen aus Dänemark, Deutschland, Irland, 
Italien und Litauen

Gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt fand zudem die Europa-
werkstatt am 1. und 2. März 2020 in Berlin mit Bürger*innen aus 
Polen, Frankreich und Deutschland statt. 

Die grenzüberschreitenden Bürgerdialoge unterschieden sich in 
der Ausprägung der Innovationen, in der Teilnehmerzusammen-
setzung sowie in den Themen und im Ablauf. 

Bürgerdialog in Frankfurt (Oder)
Unter der Überschrift „Demokratie lebt vom Mitmachen“ wurde auf 
dem Bürgerdialog in Frankfurt (Oder) über den Zusammenhalt in 
Europa, die Weiterentwicklung der EU und über Möglichkeiten der 
Bürgerbeteiligung diskutiert. Zunächst diskutierten 33 polnische 
und 33 deutsche Studierende in einem Workshop miteinander und 
erarbeiteten Fragen und Lösungsvorschläge, die sie auf mehreren 
Pinnwänden festhielten. Anschließend fand der große Bürgerdialog 
mit insgesamt 206 polnischen und deutschen Bürger*innen statt. 
Die Vorschläge der Studierenden wurden anschließend im Plenum 



Kursbuch Bürgerbeteiligung #4 | 413

mit den Studierenden, den Bürger*innen und den Politiker*innen 
diskutiert. Mit dabei waren Frans Timmermans (Erster Vizepräsi-
dent der Europäischen Kommission, EU-Kommissar für Migration, 
Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte), Elżbieta Polak (Marschallin 
der Woiwodschaft Lebus aus Polen), Stefan Ludwig (Minister der 
Justiz und für Europa und Verbraucherschutz des Landes Branden-
burg). 

In diesem Bürgerdialog wurden verschiedene Übersetzungstools 
und Sprach-Apps auf Smartphones erprobt. Die deutsch-polni-
schen Übersetzungen der Sprach-Apps waren teilweise noch feh-
lerhaft, die Anwendungen benötigten Zeit und erforderten ein sehr 
strukturiertes Vorgehen von den Beteiligten. Unsere Erfahrungen 
zeigen, dass die Sprach-Apps für einen Zweier-Dialog, zum Beispiel 
zum Kennenlernen gut einsetzbar sind, für das inhaltliche Arbeiten 
und die Diskussion in Kleingruppen jedoch weniger geeignet sind. 

Durch verschiedene Methodenwechsel beim Dialog mit der Politik, 
wie kleine Diskussionsrunden deutsch-polnischer Bürgergruppen 
mit Studierenden als Übersetzer*innen und durch Meinungsabfra-
gen im Plenum mit Sli.do sowie grün-roten Abstimmungskarten 
wurden alle Teilnehmenden in den Dialog einbezogen. Die Diskus-
sion im Plenum wurde anhand der im Vorfeld von den Studieren-
den erarbeiteten Vorschläge zu den drei Themen strukturiert. Da-
durch fokussierten sich die Diskussionen und Themen standen im 
Vordergrund, die von vielen Bürger*innen als relevant angesehen 
wurden.   

Bürgerdialog in Passau
An dem Bürgerdialog in Passau nahmen insgesamt 104 zufällig 
ausgewählte deutsche, tschechische und österreichische Bür-
ger*innen teil. Nach der Begrüßung fanden sie sich in 12 kleinen 
Tischgruppen zusammen und diskutierten mit der Unterstützung 
von Dolmetscher*innen und Tischmoderator*innen über die drei 
Themen Grenzregionen, Flüchtlingspolitik und Sozialpolitik. Zu 
diesen Themen formulierten sie Vorschläge und Fragen, die sie an 

Prominente 
Beteiligung
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den Tischen mit Europaabgeordneten sowie lokalen und regiona-
len Politiker*innen aus den drei Grenzregionen diskutierten. Abge-
schlossen wurde der Bürgerdialog mit einer Plenumsdiskussion zu 
den erarbeiteten Vorschlägen und Fragen mit dem damaligen Ge-
neralsekretär der Europäischen Kommission Martin Selmayr. 

An diesem Bürgerdialog nahmen Bürger*innen aus drei Ländern 
teil, die nach dem Zufallsprinzip ausgewählt wurden. An zwölf Ti-
schen diskutierten Bürger*innen in gemischten tschechisch-öster-
reichisch-deutschen Gruppen in ihrer eigenen Landessprache. Das 
war durch eine Simultan-Dolmetschtechnik und Dolmetscher*in-
nen möglich, die an den Tischen simultan in zwei Sprachen über-
setzten, ins Tschechische und Deutsche. Äußerungen im Plenum 
wurden von Dolmetscher*innen aus den Dolmetschkabinen heraus 
übersetzt. 

Bürgerdialog in Den Haag
Insgesamt 120 zufällig ausgewählte Bürger*innen aus Frankreich, 
Irland, Belgien, den Niederlanden und Deutschland nahmen an dem 
EU-Bürgerdialog in Den Haag teil. An 12 Tischen wurde im ersten 
Teil mit der Unterstützung durch Tischmoderator*innen und Si-
multandolmetscher*innen über die Themen Soziales Europa, Glo-
bales Europa und Digitales Europa diskutiert. Im zweiten Teil wur-
den insgesamt 12 Vertreter*innen der Europäischen Kommission 
und Botschafter*innen aus den beteiligten fünf Ländern begrüßt, 
die an den 12 Tischen mit den Bürger*innen die vorher erarbei-
teten Themen diskutierten. Im dritten Teil fand die abschließende 
Plenumsdiskussion mit Ann Mettler statt, der Chefin des EU-eige-
nen Think Tanks „Europäisches Zentrum für Politische Strategie 
der EU-Kommission“.  

An diesem Dialog nahmen Bürger*innen aus fünf Ländern teil, die 
alle nach dem Zufallsprinzip ausgewählt wurden. Für den Dialog 
mit den Bürger*innen in vier Sprachen wurde das in Passau er-
probte Simultandolmetsch-Verfahren weiterentwickelt, sodass die 
Diskussion an den Tischen in drei Sprachen möglich wurde. Dafür 
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waren am Tisch zwei Dolmetscher*innen erforderlich, die zusam-
men über die Kompetenz verfügten, in drei Sprachen zu überset-
zen. Factsheets mit Basisinformationen versachlichten die Diskus-
sionen.

Transnationaler Online Bürgerdialog
An dem digitalen EU-Bürgerdialog nahmen 100 zufällig ausgewähl-
te Bürger*innen aus Dänemark, Deutschland, Irland, Italien und 
Litauen teil. Sie diskutierten online per Videokonferenz mit spezi-
ellen Dolmetschfeatures in kleinen und großen Gruppen. In den di-
gitalen Gruppenräumen wurden sie von Moderator*innen und Dol-
metscher*innen unterstützt. So konnte jeder in der Muttersprache 
sprechen. Gemeinsam arbeiteten sie zu einem demokratischeren, 

Abbildung 3:	 Beispiel für den Programmablauf des Bürgerdialogs in Den Haag

Begrüßung und Einführung

1. Teil: Dialog der Bürger*innen untereinander zum jeweiligen Thema Soziales Europa, Digitales
 Europa, Globales Europa

 • Erste Runde der Tischdiskussion in internationalen Gruppen: Erfahrungsaustausch, Information
      und Ideensammlung
 • Zweite Runde der Tischdiskussion in nationalen Gruppen: Reflexion und Vertiefung der Ansichten
      von Bürger*innen verschiedener Nationen
 • Dritte Runde der Tischdiskussion in internationalen Gruppen: Diskussion und Priorisierung von
      Ideen, Erarbeitung von Vorschlägen und Fragen

2. Teil: Dialog der Bürger*innen mit EU-Expert*innen – Vertreter*in der EU-Kommission/
 Botschafter*innen
 • Tischdiskussion über die Erfahrungen, Ideen und Vorschläge der Bürger*innen

3. Teil: Dialog der Bürger*innen mit Ann Mettler, damalige Generaldirektorin des „Europäischen
 Zentrums für Politische Strategie“ der EU-Kommission
 • Plenumsdiskussion zu den Vorschlägen der Bürger*innen und Einholen von Meinungsbildern
      anhand von Abstimmungen

Evaluation und Verabschiedung

Programmablauf Bürgerdialog in Den Haag
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grüneren und digitaleren Europa. Ihre konkreten und gut begrün-
deten Vorschläge diskutierten sie anschließend mit den aus dem 
Brüsseler Studio zugeschalteten EU-Kommissar*innen Margrethe 
Vestager und Virginijus Sinkevicius. 

In diesem Bürgerdialog wurde erstmals das transnationale analoge 
Format des Bürgerdialogs in den digitalen Raum übertragen. Die 
digitale Kommunikation erfolgte in der Muttersprache: Das Video-
konferenztool Zoom wurde mit einem speziellen Dolmetschtool 
verknüpft, das unterschiedliche Sprachkombinationen in unter-
schiedlichen digitalen Räumen möglich machte. Es wurden 13 di-
gitale „Zoom-Videokonferenz-Räume“ geschaffen: 1 Plenum, 3 The-
mengruppen, 9 Tischgruppen. In diesen Räumen tauschten sich 
die Europäer*innen in fünf Sprachen bzw. in drei Sprachen aus. 25 

Abbildung 4:	 Beispiel für die Bürgervorschläge des Bürgerdialogs in Den Haag

Europas Zukunft: Grenzüberschreitender EU-Bürgerdialog 

Soziales Europa. Für die Zukunft ist uns wichtig: 

 • Schaffen von bezahlbarem Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten in allen EU-Mitgliedstaaten 
 • Sichern von Arbeitsplätzen und eine Verbesserung der Bildung
 • Verminderung von Armut und der mit ihr zusammenhängenden Diskriminierung

Digitales Europa. Für die Zukunft ist uns wichtig: 

 • Schaffen eines flächendeckenden und sicheren Internetzugangs für Jung und Alt in allen
      EU-Mitgliedstaaten 
 • Verbesserung der Datensicherheit, z.B. Schaffung von Richtlinien und Regulierungen, Kontrolle des
      freien Handels, Datenschutz
 • Vermittlung von Medienkompetenzen und Wissen zu den eigenen Rechten im Bereich der
      Datensicherheit für alle Internetnutzer

Globales Europa. Für die Zukunft ist uns wichtig: 

 • Verfolgen einer einheitlichen EU-Strategie bei der Aufnahme von Geflüchteten und bei der
      Bekämpfung von Fluchtursachen 
 • Einführung von strengeren Regulierungen bei dem Verkauf von umweltschädlichen Produkten 
 • Einbeziehung der Bürger*innen in politische Entscheidungen durch die Fortsetzung und
      Weiterentwicklung von Bürgerdialogen

Bürgervorschläge des Bürgerdialogs in Den Haag
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Simultandolmetscher*innen sorgten dafür, dass jeder in der Mut-
tersprache sprechen und sich verständigen konnte.

Der digitale und mehrsprachige Dialog forderte eine hohe Konzent-
ration von den Teilnehmenden. Deshalb wurde viel Wert gelegt auf 
Interaktion, Methodenwechsel und kurze Zeitintervalle. Die Bür-
gervorschläge wurden in kleinen trinationalen Tischgruppen mit 
kurzen „Breakouts“ in nationalen Gruppen erarbeitet. Im Plenum 
und in den Themengruppen kamen viele unterschiedliche Metho-
den wie digitale Meinungsumfragen und Quizfragen zum Einsatz. 
Expert*innen vermittelten Wissen durch mündliche Impulse und 
unterstützten bei der Ausarbeitung der Bürgervorschläge in den 
Tischgruppen. Auf schriftliche Informationen wurde weitgehend 
verzichtet. 

Europawerkstatt in Berlin
An der Europawerkstatt in Berlin nahmen 75 zufällig ausgewähl-
te Bürger*innen aus Polen, Frankreich und Deutschland teil. Sie 
diskutierten in acht kleinen Tischgruppen mit Unterstützung von 
Tischmoderator*innen und Dolmetscher*innen und entwickelten 
Vorschläge zur zukünftigen Gestaltung der Europäischen Union. Im 
Mittelpunkt standen dabei die Fragen:

•	 Brauchen wir mehr Solidarität in Europa? 

•	 Wie können das Wertefundament und die Demokratie in Eu-
ropa gestärkt werden? 

•	 Wie kann die Rolle Europas in der Welt gestärkt werden? 

•	 Wie kann Europa fortschrittlicher und nachhaltiger werden? 

In der anschließenden Europakonferenz mit außenpolitischen Ex-
pert*innen diskutierten sie ihre Ergebnisse mit dem Bundesaußen-
minister Heiko Maas und seiner bulgarischen Kollegin Ekaterina 
Zaharieva. 

In dem Bürgerdialog in Berlin kam ein weiter verfeinertes Simul-
tandolmetsch-Verfahren zum Einsatz. Eine spezielle Technik ge-

Mehrsprachigkeit 
erfordert 
Konzentration
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paart mit einem einfachen Handling der Instrumente ermöglichte 
den automatischen Wechsel zwischen Tisch- und Plenumsdolmet-
schen. An allen acht Tischen konnten trinationale Gruppen gebil-
det werden. Jeweils zwei Simultandolmetscher*innen übersetzten 
am Tisch in drei Sprachen. Ergänzend zu den Informationsblättern 
wurde die Diskussionsqualität gesteigert durch die Mitwirkung von 
Themenexpert*innen. Diese unterstützten die Bürger*innen am 
Tisch und auf Zuruf. Sie ordneten Dinge ein und gaben Feedback.

Evaluation: Wie Bürger*innen die 
grenzüberschreitende Bürgerdialoge bewerten und 
wie sich ihre Haltung gegenüber der EU verändert
Die Teilnehmenden der vier grenzüberschreitenden analogen Bür-
gerdialoge konnten anhand von Fragebögen ihr Feedback zu den 
Veranstaltungen formulieren. Da die Evaluation des Transnationa-
len digitalen EU-Bürgerdialogs nach Redaktionsschluss erfolgte, 
sind die Ergebnisse hier nicht berücksichtigt.  Neben den Teilneh-
menden wurden die Tischmoderator*innen und Dolmetscher*in-
nen um ein Feedback gebeten. 

Zusätzlich wurden die Teilnehmenden des Bürgerdialogs in Den 
Haag vorab und nach der Veranstaltung zu ihren Erwartungen an 
den Bürgerdialog und zu ihrer Einstellung gegenüber der EU be-

1. Brainstorming in allen Tischgruppen zum Thema, Reflexion über die Ergebnisse
2. Informieren über das Thema und Erfahrungen austauschen
3. Identifikation der größten Herausforderungen zu dem Thema
4. Entwicklung von Ideen zum Umgang mit den Herausforderungen
5. Konkretisierung von Ideen und Vorschlägen
6. Auswahl von Vorschlägen, Auswahl der Tischsprecher*innen
7. Vorbereitung auf die Diskussion mit den Politiker*innen

Sieben Schritte zur Erarbeitung von Bürgervorschlägen
in grenzüberschreitenden Bürgerdialogen 

Abbildung 5:	 Sieben Arbeitsschritte von der Information zu konkreten Vorschlägen
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fragt. Vorab wurden 120 Bürger*innen interviewt, die Nachbefra-
gung umfasste 25 Interviews. 

Das Feedback der Bürger*innen über die Bürgerdialoge ist durch-
weg sehr positiv. Alle vier Bürgerdialoge kamen bei den Teilneh-
menden hervorragend an. In Passau beispielsweise bewerten 96 
Prozent der Bürger*innen den Bürgerdialog insgesamt mit „sehr 
gut“ oder „gut“, in Berlin sind es sogar 100 Prozent, die den Dialog 
mit „sehr gut“ oder „gut“ bewerten. 

Die in den vier Bürgerdialogen erprobten Innovationen – Vielfalt 
der Teilnehmenden, Interaktionen, Verständigung durch neue Dol-
metsch-Verfahren – wurden von den Teilnehmenden positiv be-
wertet. 

Das besondere Highlight war der grenzüberschreitende Charakter 
der Bürgerdialoge. Bei allen vier Bürgerdialogen vergaben die Bür-
ger*innen Bestnoten für die transnationale Ausrichtung der Ver-
anstaltung. In den Feedbackbefragungen berichten Teilnehmende 
über ihre Wissenszuwächse und über ihr größeres Verständnis für 
die EU-Politik und die komplexen Entscheidungsstrukturen. Die 
Meinung eines Teilnehmenden aus Den Haag steht stellvertretend 
für viele andere: 

„Ich habe die Möglichkeit, meine Meinung zu äußern, die Meinun-
gen von Menschen anderer Nationalitäten anzuhören und die euro-
päischen Themen besser zu verstehen, sehr geschätzt.“

Grenzüberschreitende EU-Bürgerdialoge verändern die Haltung 
der Bürger*innen gegenüber der EU positiv. Die Bürger*innen 
sind zufriedener mit der Europäischen Union und mit den Politi-
ker*innen. Dies zeigt ein Vergleich der Haltungen vor und nach dem 
EU-Bürgerdialog in Den Haag. 

In der Vorabbefragung wurde ein breites Spektrum unterschied-
licher – auch kritischer – Einstellungen zur Europäischen Union 
und zu europäischen Politiker*innen sichtbar. Ein Vergleich mit der 
Nachbefragung zeigt die positiven Haltungsänderungen gegenüber 
der Europäischen Union deutlich. 

Positives Feedback 
der Beteiligten

Haltungen ändern 
sich
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Viele Bürger*innen identifizieren sich stärker mit der Europäi-
schen Union und ihren demokratischen Strukturen. Bei einigen 
Teilnehmenden hat der EU-Bürgerdialog in Den Haag dazu geführt, 
dass sie entgegen ihrer ursprünglichen Absicht bekundeten, nun 
doch an der Europawahl 2019 teilzunehmen.

Wie bewerten Sie die gesamte Veranstaltung an sich?

Befragung der Teilnehmenden des Bürgerdialogs in Den Haag
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Abbildung 6:	 Gesamtbewertung der grenzüberschreitenden Bürgerdialoge

Wie bewerten Sie den grenzüberschreitenden Charakter der Veranstaltung?

Befragung der Teilnehmenden des Bürgerdialogs in Den Haag
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Abbildung 7:	 Bewertung des grenzüberschreitenden Charakters der Bürgerdialoge 
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Erkenntnisse: Lehren aus grenzüberschreitenden 
Bürgerdialogen
Grenzüberschreitende EU-Bürgerdialoge sind ein neuer und erfolg-
versprechender Weg des Diskurses über europäische Themen. Die 
positiven Erfahrungen der analogen und digitalen Bürgerdialoge 
zeigen, dass geografische Grenzen und sprachliche Vielfalt keine 
Hindernisse mehr sind für die Partizipation europäischer Bür-
ger*innen an europäischer Politik. Jenseits des nationalen Rahmens 
kann das vielfältige Wissen unterschiedlicher Europäer*innen in 
die gemeinsamen Diskussionen einfließen. Beim Austausch ist den 
Bürger*innen die europäische Perspektive mindestens genauso 
wichtig wie die individuelle und die nationale. Die Dialoge tragen 
nicht nur zu einer Verständigung zwischen Bürger*innen und zum 
Zusammenhalt in Europa bei. Sie verbessern auch die Verständi-
gung zwischen politischen Eliten und den Bürger*innen und liefern 
wertvolle Impulse für die europäische Politik. Denn die Qualität der 
Diskussion zwischen den Bürger*innen und die der entwickelten 
Bürgervorschläge ist beachtlich. In den folgenden fünf Punkten 

Wie zufrieden sind Sie mit der Europäischen Union?

Befragung der Teilnehmenden des Bürgerdialogs in Den Haag

0

20

40

60

80

100

keine Angabeunzufriedeneher unzufriedenunentschiedeneher zufriedensehr zufrieden

Feedbackbefragung

Vorabbefragung

10 %

43 %
30 %

15 %
6 %

24 %

56 %

7 %
4 % 1 % 1 % 3 %

Abbildung 8:	 Zufriedenheit mit der Europäischen Union 

Bereitschaft zu 
europäischer 
Perspektive



422 | Kursbuch Bürgerbeteiligung #4

stellen wir die wichtigsten Lehren zur Gestaltung grenzüberschrei-
tender Bürgerdialoge vor. 

•	 Für europäische Themen braucht es grenzüberschreitende 
Bürgerdialoge. Gerade der transnationale Charakter der Di-
aloge mit dem Austausch über Grenzen und Kulturen macht 
den besonderen Wert dieser grenzüberschreitenden Dialoge 
aus. Für Bürger*innen ist das Aufeinandertreffen mit Bür-
ger*innen anderer Länder und der direkte Austausch in bunt 
gemischten europäischen Bürgergruppen sehr spannend. Sie 
lernen aus erster Hand viel über andere europäische Länder, 
deren Probleme und Perspektiven. Grenzüberschreitende 
Bürgerdialoge tragen so zu einer besseren Verständigung 
zwischen Bürger*innen aus den verschiedenen EU-Mitglied-
staaten bei. Die Teilnehmenden erleben hautnah, dass sie ein 
Teil eines gemeinsamen Europas sind und spüren, wie stark 
europäische Themen unser Leben beeinflussen.  

Auch für die Politik haben diese grenzüberschreitende Bür-
gerdialoge einen Mehrwert. Die Dialogergebnisse sind mehr 
als Meinungsumfragen, mehr als die Aneinanderreihung 
individueller Bürgermeinungen und mehr als die Meinung 
homogener Gruppen. Ergebnisse, die aus transnationalen 
Diskussionen in heterogenen Gruppen über europäische 
Themen resultieren, unterschieden sich substanziell von 
rein nationalen Themendiskussionen. Deshalb sind diese 
Dialoge eine so wertvolle Wissensressource für die Politik. 
Politiker*innen erhalten aus der Bevölkerung Impulse mit 
Substanz und erfahren direkt aus erster Hand, was den Bür-
ger*innen aus mehreren Ländern gemeinsam wichtig ist. 

•	 Die Zufallsauswahl gewährleistet Inklusion und eine große 
Bandbreite von Meinungen, Interessen und Perspektiven. 
Die Auswahl nach dem Zufallsprinzip ist auch auf der euro-
päischen Ebene ein praktikabler Beteiligungsansatz, der den 
„Normalbürger“ mit seinen Interessen, Perspektiven und 
Ideen adressiert. Diese Auswahl nach vordefinierten Viel-

Mehrwert für  
die Politik
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faltskriterien gewährleistet eine gemischte Zusammenset-
zung der Bürgerdialoge und eine Teilnehmerstruktur, die die 
Pluralität der Gesellschaft mit ihrer breiten Meinungsvielfalt 
widerspiegelt. Mit diesem Auswahlverfahren werden Bür-
ger*innen in demokratische Prozesse einbezogen, die sich 
normalerweise nicht beteiligen würden. Das sind auch Men-
schen aus benachteiligten Milieus, Menschen mit niedriger 
formaler Bildung und Menschen, die der Politik kritisch ge-
genüberstehen. 

•	 Eine klare Struktur ist das A und O. Interaktive und konsen-
sorientierte Methoden wie das World Café können auch in 
grenzüberschreitenden mehrsprachigen Bürgerdiagen sehr 
gut eingesetzt werden. Jedoch ist es in diesen Gruppen nötig 
– mehr noch als in rein nationalen Bürgergruppen – die Dis-
kussionen klar zu strukturieren. Menschen aus ganz unter-
schiedlichen Milieus und Herkunftsländern sind es nicht ge-
wohnt, miteinander über politische Themen zu diskutieren 
und gemeinsam konkrete Vorschläge zu erarbeiten, erst recht 
nicht in unterschiedlichen Sprachen. Diese Dialoge benötigen 
eine klare und feste Struktur und eine professionelle Mode-
ration. So wird sichergestellt, dass jeder zu Wort kommt, dass 
die vielfältigen Sichtweisen in die Diskussion einfließen und 
die Teilnehmenden an gemeinsamen Vorschlägen arbeiten. 
So wird verhindert, dass Einzelne oder Teilgruppen (zum 
Beispiel die „Deutschen“ aus der Gruppe) die Diskussion do-
minieren und sich mit ihren Ideen durchsetzen. 

Allerdings brauchen diese Diskussionsprozesse eine intensi-
ve Vorbereitung. Dazu gehören ein Moderationskonzept mit 
detailliertem Prozessablauf, mit Zeitangaben und angemes-
senen Zeiträumen sowie vorbereitete Materialien zur Erfas-
sung der Ergebnisse.

•	 Eine hohe inhaltliche Qualität entsteht dank gemischter Bür-
gergruppen. Die Teilnehmer*innen bringen unterschiedliche 
Perspektiven, kulturelle Prägungen und landesspezifische 

Klare Struktur  
ist essentiell
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Hintergründe in die Diskussion ein. Auch die individuell un-
terschiedlichen Sichtweisen und Erfahrungen aufgrund un-
terschiedlichen Alters, Geschlechts und sozio-ökonomischer 
Hintergründe bereichern die Diskussion.

Dank elaborierter Dolmetsch-Technik – sowohl für analoge 
als auch für digitale Settings – ist Sprachenvielfalt dabei kein 
Hindernis. Die Dolmetsch-Verfahren sorgen trotz der Komple-
xität für eine gute Verständigung der Teilnehmenden unter-
einander und ermöglichen die gemeinsame Erarbeitung von 
konkreten Vorschlägen. Wie die Bürgerempfehlungen zeigen, 

Abbildung 9:	 Überblick über die wichtigsten Qualitäts-Faktoren grenzüberschreitender Bürgerdialoge

• Diversität der Teilnehmenden: Die unterschiedlichen Erfahrungen, Meinungen und Perspektiven
   bereichern die Inhalte der Diskussion.

• Interaktive und konsensorientierte Dialogmethode: Jeder kommt zu Wort und jeder wird gehört.
   Es setzen sich keine Einzelmeinungen durch, sondern sie fließen in die Erarbeitung gemeinsamer
   Vorschläge ein. 

• Klare Struktur: ein klar strukturierter Ablauf gibt allen Beteiligten Orientierung und sorgt dafür,
   dass gemeinschaftlich auf ein Ziel ausgerichtet, gearbeitet wird. So wird gewährleistet, dass
   Zwischenergebnisse entstehen und ein gemeinsames Ergebnis am Ende erzielt wird. 

• Moderation: Professionelle Moderatoren sorgen dafür, dass die Struktur eingehalten wird, dass
   jeder gleichberechtigt zu Wort kommt und die Diskussionen respektvoll und fair ablaufen.
   So erlebt jede*r Anerkennung und Wertschätzung.     

• Fakten und Expert*innen: Das unterschiedliche Erfahrungswissen der Teilnehmenden ist für die
   inhaltliche Diskussion sehr bereichernd. Faktenbasierte Informationen und Expertenwissen
   ergänzen das Wissen der Teilnehmenden und versachlichen die Diskussionen. Sie helfen bei
   Abwägungen und Priorisierungen und sorgen dafür, dass sich überzeugende Argumente und
   Vorschläge durchsetzen.

• Verständigung in der eigenen Sprache: In der großen multilingualen Gruppe im Plenum zu
   sprechen, das trauen sich die wenigsten. Das Simultan-Dolmetsch-Verfahren an den Tischen
   ermöglicht, dass alle Beteiligten  in der eigenen Sprache zu Wort kommen. Das Verfahren
   unterstützt die strukturierten Dialoge, da die nötige Übersetzung die Diskussion verlangsamt,
   die Teilnehmenden diszipliniert und die gegenseitige Rücksichtnahme fördert.

Prozess- und Ergebnisqualität in grenzüberschreitenden Bürgerdialogen –
die wichtigsten Faktoren
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sind die Ergebnisse der Diskussionen von beachtlicher Qua-
lität. Dazu tragen themenspezifische Informationsblätter bei, 
die Fakten liefern, genauso wie Themenexpert*innen, die vor 
Ort Sachverhalte erläutern und Ideen einordnen.

•	 Qualität hat ihren Preis: Es braucht partizipatives Know-how 
und Ressourcen. Grenzüberschreitende multilinguale inter-
aktive Bürgerdialoge mit zufällig ausgewählten Bürger*in-
nen sind sehr anspruchsvoll. Mehr noch als bei nationalen 
Bürgerdialogen gibt es eine Reihe logistischer Herausforde-
rungen, wie die Anwendung des Zufallsprinzips bei der Teil-
nehmerauswahl in mehreren Ländern, die Organisation der 
Reisen für die Teilnehmenden und den Umgang mit der Spra-
chenvielfalt. Die Evaluationsergebnisse mit ihren hohen Zu-
friedenheitswerten der Bürger*innen und die gute Qualität 
der Bürgerempfehlungen belegen, dass dieses neue Format 
erfolgreich durchgeführt werden kann. Um diese Qualität zu 
erreichen und den Erfolg zu gewährleisten, ist jedoch ein ho-
her Aufwand erforderlich. 

Die Erfahrungen zeigen: Es ist vor allem wichtig, dass die 
initiierenden Organisationen und die politischen Entschei-
der*innen und Entscheidungsvorbereiter*innen über parti-
zipatives Know-how und Beurteilungskompetenz verfügen. 
Sie müssen wissen, was gute Bürgerbeteiligung ausmacht 
und welche Rahmenbedingungen dafür erforderlich sind. 
Beispielsweise sind Ziele und Rahmenbedingungen vorab 
zu klären: Was ist das Ziel des grenzüberschreitenden Bür-
gerdialogs? Welche Themen sind voraussichtlich relevant 
für Bürger*innen und Politiker*innen? Was passiert mit den 
Ergebnissen? Was kann mit vorhandenen personellen und fi-
nanziellen Ressourcen umgesetzt werden?

Partizipationsexpert*innen stellen eine sorgfältige Prozes-
splanung und professionelle Durchführung sicher, ebenso 
wie professionelle Moderator*innen mit expliziter Beteili-
gungsexpertise. Ein gutes transnationales Projekt benötigt 

Hohe 
Anforderungen an 
Kompetenz
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ein gutes Budget. Die Zusammenstellung gemischter trans-
nationaler Bürgergruppen nach dem Zufallsprinzip durch 
Dienstleistungsunternehmen kostet Geld. Auch die (analogen 
und digitalen) Übersetzungen an den Tischen mit der ent-
sprechend ausgeklügelten Dolmetsch-Technik verursachen 
nicht unerhebliche Kosten. Denn bisher gibt es noch keine 
technischen Übersetzungslösungen, die in dem komplexen 
Setting der World-Café-Methode ohne Qualitätsverlust ein-
gesetzt werden könnten.

Für die politischen Akteur*innen gilt: Ihr Wille, ihre Offen-
heit und ihr Mut, sich auf diese neuartige Form des Dialogs 
einzulassen, sind entscheidend für den Erfolg.  

•	 Die Bürgerempfehlungen sollten in politische Entscheidungs-
prozesse eingebunden sein. Deshalb sollte bereits am Anfang 
das Ende mitgedacht werden. Ein Bürgerdialog ist dann nach-
haltig und besonders wertvoll, wenn ein wirkliches Interesse 
von Seiten der Politik an den Bürgervorschlägen vorhanden 
ist. Und wenn zu Beginn überlegt wird, wie die politischen 
Akteur*innen mit den Bürgervorschlägen umgehen wollen. 

Die grenzüberschreitenden Bürgerdialoge haben gezeigt, 
dass direkter Dialog und Zugang zu hochrangigen Politi-
ker*innen ein wichtiger erster Schritt zur Beachtung der 
Bürgervorschläge und zur Einflussnahme auf politische Ent-
scheidungen ist. Wichtige Faktoren für einen guten direkten 
Dialog mit hochrangigen Politiker*innen über die erarbeite-
ten Vorschläge sind die Auswahl der Tischsprecher*innen 
durch die Bürger selbst, die Moderation des Gesprächs durch 
den Bürger*innen bekannten und vertrauten Moderator*in-
nen und ausreichend Zeit für Präsentation und Diskussion. 

Demokratische Institutionen zeigen sich vermehrt offen für eine 
stärkere Partizipation europäischer Bürger*innen an europäischer 
Politik. Die Beispiele zeigen, dass grenzüberschreitende neue For-
mate dialogischer Bürgerbeteiligung auch auf der europäischen 
Ebene eine gute Ergänzung zur gewohnten Politikentwicklung 

Einbindung in 
politische Prozesse
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darstellen. Insbesondere Bürgerdialoge, die qualifizierte Bürger-
vorschläge enthalten, die von gemischten europäischen Bürger-
gruppen erarbeitet wurden und die vielfältigen Meinungen der 
Gesellschaft widerspiegeln, beleben die politischen Diskussionen 
über europäische Themen. 

Wir brauchen mehr dieser transnationalen Bürgerdialoge in Euro-
pa. Sie stellen eine Bereicherung für die europäische Demokratie 
dar und sind eine zeitgemäße Antwort auf den Wunsch europäi-
scher Bürger*innen nach mehr Dialog und Beteiligung. 
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Strukturforschung in Frankfurt a. M.

Anja Neumann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin für das Teilvor-
haben Partizipation im Projekt „region 4.0“ an der Hochschule für 
nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Die studierte Kulturhistori-
kerin (M.A.) setzt sich 2016 in ihrer Heimatstadt Eberswalde für 
Graswurzel-Initiativen, Kooperation und Vernetzung im Bereich 
Wandel, Kultur und Teilhabe ein, z. B. als Projektmitarbeiterin des 
2017-2019 vom BMU geförderten Projekts „Transition Thrive“ der 
Barnimer Transition-Initiative wandelBar.

Dr. Andreas Paust ist Fachprojektleiter Öffentlichkeitsbeteiligung 
bei der 50Hertz Transmission GmbH. Zuvor hat er bei der Bertels-
mann Stiftung am Aufbau der Allianz Vielfältige Demokratie mitge-
wirkt und sich u. a. mit Qualitätskriterien und Kompetenzaufbau 
für Bürgerbeteiligung beschäftigt. Er hat über Bürgerbegehren 
und Bürgerentscheide promoviert und war viele Jahre Geschäfts-
führer kommunaler Ratsfraktionen. Er betreibt den Bürgerbeteili-
gungs-Blog partizipendium.de.
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Monika Ollig ist im Bundeskanzleramt im Referat Bessere Rechts-
etzung verantwortlich für die Stärkung der frühen Beteiligung Be-
troffener bei der Gesetzgebung. Vorher war sie für das Bundesmi-
nisterium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, das 
Umweltbundesamt und als Rechtsanwältin für eine GmbH tätig. Sie 
hat internationale Referenzen in der Zusammenarbeit mit der EU-
KOM, OECD und der UN.

Thomas Perry ist geschäftsführender Gesellschafter der Q Agentur 
für Forschung GmbH aus Mannheim. Er forscht seit über 20 Jahren 
unter anderem über effektive Kommunikation und Bürgerbeteili-
gung und begleitete zahlreiche Beteiligungsprojekte.

Prof. Dr. Christoph Peters ist Assistenzprofessor am Institut für 
Wirtschaftsinformatik der Universität St. Gallen, Schweiz und For-
schungsgruppen- und Projektleiter am Wissenschaftlichen Zen-
trum für Informationstechnik-Gestaltung (ITeG) der Universität 
Kassel.

Dr. Bettina Reimann hat an der Universität Bremen, der Freien 
Universität Berlin und der Columbia University in New York studiert 
und an der Humboldt-Universität zu Berlin als Soziologin promo-
viert. Sie ist Teamleiterin „Stadt und Gesellschaft“ im Forschungs-
bereich „Stadtentwicklung, Recht und Soziales“ am Deutschen Ins-
titut für Urbanistik. Die Arbeitsschwerpunkte der Soziologin sind 
Migration, Bürgerbeteiligung, Evaluation und Begleitforschung.

Anna Renkamp ist Senior Project Manager bei der Bertelsmann 
Stiftung und Co-Leiterin des Projekts „Demokratie und Partizipa-
tion in Europa“. Zuvor hat sie die „Allianz Vielfältige Demokratie“ 
initiiert und bis 2018 koordiniert. Seit 2010 führt sie Studien und 
Evaluationen zur Qualität von Bürgerbeteiligung durch und entwi-
ckelt innovative Partizipationsformate, unter anderem für Gesetz-
gebungsverfahren, Infrastrukturprojekte und EU-Bürgerdialoge.

Diana Runge arbeitet als Freie Beraterin für Johanssen + Kretsch-
mer Strategische Kommunikation GmbH (JK). Sie ist Expertin für 
die Konzeption und Umsetzung von Beteiligungs- und Kommunika-
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tionsprozessen für Projekte aus dem Energie- und Mobilitätssektor 
sowie von Vorhaben im Infrastrukturbereich. 

Valentin Sagvosdkin hat Soziale Arbeit (B.A.) an der Alice-Salo-
mon Hochschule und „Ökonomie – Gesellschaftsgestaltung“ (M.A.) 
an der Cusanus-Hochschule studiert. Er ist freier Bildungsreferent 
der politischen und sozioökonomischen Bildung und forscht mo-
mentan für die Otto-Brenner-Stiftung zum Thema Wirtschaftsjour-
nalismus. Er ist Mitglied des Netzwerks Plurale Ökonomik und As-
soziierter des Instituts für zukunftsfähige Ökonomien (ZOE).

Thilo Schlüßler ist Schauspieler und Theaterregisseur. Seit 2017 
ist er Geschäftsführer der KUBIBE Berlin gGmbH mit derzeit sie-
ben Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und seit 2019 Ge-
schäftsführer der Weiterdenker Fachschule für Sozialpädagogik, an 
der er auch unterrichtet. Seinen Fokus in der Arbeit legt er auf teil-
habende und selbstorganisierende Unternehmensstrukturen. Eh-
renamtlich entwickelte er ab 2005 das Kulturzentrum ZENTRUM 
danziger50 in Berlin.

Lena Siepker M.Sc. Mag. theol. ist wissenschaftliche Mitarbeite-
rin am Lehrstuhl für Internationale Beziehungen und Nachhaltige 
Entwicklung der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster im 
BMBF-geförderten Forschungsprojekt „ENGAGE – Engagement für 
nachhaltiges Gemeinwohl“ (Förderkennzeichen 01UG1911). Im 
Forschungsprojekt und in ihrer eigenen Forschung setzt sie sich 
vor allem mit Fragen der Partizipations-, Nachhaltigkeits- und Ge-
meinwohlforschung auseinander.

Jörg Sommer ist Direktor des Berlin Institut für Partizipation. Er 
beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Fragen des gesellschaftli-
chen Engagements und Zusammenhaltes. Er ist als Gutachter und 
Berater für Parlamente, Ministerien, Stiftungen und Verbände tätig, 
Koordinator der Allianz Vielfältige Demokratie sowie Herausgeber 
des regelmäßig erscheinenden KURSBUCH BÜRGERBETEILIGUNG. 
Seit 2020 publiziert er einen kostenlosen wöchentlichen News-
letter  demokratie.plus  zu Fragen der Demokratie und des gesell-
schaftlichen Zusammenhalts.
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Lisa Stoltz hat als Politikwissenschaftlerin die Rolle und den 
Einfluss von Stakeholdern auf den Verlauf von Großprojekten er-
forscht. Bei Johanssen + Kretschmer Strategische Kommunikation 
GmbH (JK) berät sie Unternehmen und Organisationen bei der frü-
hen Öffentlichkeitsbeteiligung.

Barbara Schwarz studierte Kunstgeschichte und Theaterwissen-
schaft. Sie arbeitet als Dozentin für Ästhetik und Theaterpädagogik 
an Sozialpädagogischen Fachschulen. In ihrer Firma edumarin UG 
erarbeitete sie verschiedene Formate zu Fortbildungen für Päda-
gog*innen, Fundraising hinsichtlich Fördergeldern für Organisa-
tionen aus Bildung und Kultur und eine Software, die speziell auf 
die Bedürfnisse von Bildungsträgern ausgerichtet ist. Ehrenamtlich 
engagiert sie sich als Richterin am Verwaltungsgericht und betreibt 
die „Galerie unter der Treppe“ seit 2011.

Prof. Dr. Heike Walk ist Vizepräsidentin für Studium und Lehre 
und Professorin für „Transformation Governance“ an der Hoch-
schule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Sie ist habilitierte 
Politikwissenschaftlerin und Mitbegründerin des Berliner Instituts 
für Protest- und Bewegungsforschung. Seit 2003 ist sie Mitheraus-
geberin der Buchreihe „Bürgergesellschaft und Demokratie“ im 
Verlag Springer Fachmedien. Darüber hinaus ist sie Projektleiterin 
Verbundvorhabens „Partizipation und audiovisuelle Kommunikati-
on“ des BMBF-Projekts „region 4.0“.

Sina Wohlgemuth M.A. ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im 
DFG-Projekt „Partizipative Entwicklung ländlicher Regionen“ an 
der Abteilung für Kulturanthropologie der Universität Bonn. Sie 
promoviert in einer Fallstudie zum demographischen Wandel zum 
Thema der Zukunftsgestaltung im Rahmen des LEADER-Programm.
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Das Berlin Institut für Partizipation

Das Berlin Institut für Partizipation ist politisch unabhängig und 
engagiert sich für die partizipative Weiterentwicklung unserer 
demokratischen Gesellschaft. Es vertritt einen umfassenden Par-
tizipationsbegriff, der neben unterschiedlichen Formen der Bür-
gerbeteiligung auch Formen direkter Demokratie, eine moderne 
Ausgestaltung der repräsentativen Willensbildung und eine Bele-
bung der politischen Alltagskultur umfasst.

Ziel des Instituts ist eine Weiterentwicklung der partizipativen Kul-
tur insbesondere in Deutschland. Die Initiator*innen des Instituts 
sind davon überzeugt, dass die Akzeptanz und Zukunftsfähigkeit 
der repräsentativen Demokratie entscheidend davon abhängt, wie 
es dieser gelingt, die Menschen in unserem Land nachhaltig und 
umfassend an der politischen Willensbildung zu beteiligen.

Die Mitglieder des Instituts gehören verschiedenen politischen 
Strömungen des demokratischen Spektrums an. Rechtsträgerin des 
Instituts ist in der Gründungsphase die Deutsche Umweltstiftung, 
langfristig wird eine unabhängige Rechtsform angestrebt. Interes-
sierte Bürger*innen sind eingeladen, sich als assoziierte Mitglieder 
an der Arbeit des Institutes zu beteiligen.

Die Arbeitsschwerpunkte
Der Arbeitsschwerpunkt des Instituts liegt zunächst im nationalen 
Kontext, europäische und internationale Erfahrungen fließen je-
doch in dessen Arbeit ein. Mittelfristig wird eine Zusammenarbeit 
mit vergleichbaren Akteur*innen im internationalen Kontext ange-
strebt.

Das Berlin Institut für Partizipation versteht sich nicht als Konkur-
renz zu etablierten Strukturen in Wissenschaft, Forschung und Be-
ratung, sondern als Ergänzung und Transporteur von Themen, Er-
kenntnissen und Anliegen. Es pflegt sowohl intern als auch extern 
eine kollaborative Arbeitsweise und lädt alle Interessierten zu akti-
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ver Mitwirkung sowie alle im Bereich Partizipation tätigen Institu-
tionen und Verbände zu partnerschaftlicher Zusammenarbeit ein.

Seit Juli 2018 ist das  Berlin Institut für Partizipation als zentrale 
Koordination des Netzwerkes Allianz Vielfältige Demokratie tätig.

Das Institut konzentriert seine eigenen Aktivitäten zunächst auf 
drei Arbeitsschwerpunkte:

Information
Das Institut betreibt umfangreiche Informations- und Öffentlich-
keitsarbeit zu allen Fragen der Partizipation. Hierzu gehören u. a.:

•	 der Betrieb einer frei zugänglichen Online-Plattform für alle, 
die sich für Partizipation und Bürgerbeteiligung interessie-
ren. Diese Plattform bietet Fachartikel und aktuelle Nachrich-
ten zur Theorie und Praxis der Partizipation, umfangreiche 
Literaturhinweise sowie eine Methoden- und Dienstleister-
datenbank,

•	 Publikation von Fachartikeln, Studien und Broschüren zu 
einzelnen Aspekten der Partizipation,

•	 Herausgabe eines Fachinformationsdienstes für Beteili-
gungsmanager*innen in Kommunen sowie auf Länder- und 
Bundesebene,

•	 Herausgabe des KURSBUCH BÜRGERBETEILIGUNG als re-
gelmäßige Publikation zur Standortbestimmung der gesell-
schaftlichen Partizipationskultur,

•	 Aufbau eines anbieterunabhängigen Branchenportals mit 
der Möglichkeit, gezielt nach passenden Anbietern für Parti-
zipationsdienstleistungen zu suchen,

•	 Aufbau einer zentralen Dokumentationsstelle für abgeschlos-
sene Beteiligungsverfahren als Service für Beteiligende und 
Forschende.



Kursbuch Bürgerbeteiligung #4 | 441

Konsultation
Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit des Instituts wird die unab-
hängige Politikberatung sein. Sie soll Entscheider*innen in Politik, 
Verwaltung, Verbänden und Wirtschaft für mehr Beteiligung be-
geistern und sie dabei unterstützen, diese erfolgreich umzusetzen.

Dazu gehören u. a. folgende Aktivitäten:

•	 Entwicklung von Argumentationsbausteinen bezüglich des 
Mehrwerts von umfangreicher gesellschaftlicher Teilhabe,

•	 Bereitstellung konkreter Beratungsangebote für Kommunen, 
Ministerien, Ämter und Parteien,

•	 Aufbau einer Kompetenzstelle Partizipation als Ansprech-
partner für recherchierende Medienvertreter*innen inkl. des 
Angebots medial verwertbarer Informationen, Zusammen-
fassungen und Darstellungen,

•	 Lobbyarbeit für gute Partizipation, das heißt Überzeugungs-
arbeit bei politischen Entscheider*innen für ein Bundesbe-
teiligungsgesetz (BBG) inkl. der Etablierung entsprechender 
Strukturen und Institutionen (z. B. Bundesbeauftragte*r für 
Beteiligung, Bundesamt für Beteiligung, Bundesbeteiligungs-
bericht) zu leisten,

•	 Darlegung geeigneter Beteiligungsstrukturen und -prozesse 
für unterschiedliche Anforderungen,

•	 Entwicklung von idealtypischen Prozessen konstruktiver Be-
teiligung,

•	 Angebot von Fortbildungsveranstaltungen und Werkstattge-
sprächen,

•	 Entwicklung von Konzepten für partizipative Kommunalver-
waltungen,

•	 Hilfestellung für Anbieter*innen bei der Aktivierung konkre-
ter Zielgruppen.
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Evaluation
Mehr Partizipation ist auf Dauer nur durchsetzbar, wenn die Erfah-
rungen der Entscheider*innen und Beteiligten überwiegend positiv 
sind. Dazu ist es notwendig, dass Beteiligung qualitativ hochwertig 
geplant, durchgeführt und ausgewertet wird.

Hierzu gehören u. a. folgende Angebote des Instituts, die ggf. mit 
Partner*innen umgesetzt werden:

•	 Entwicklung von Kriterien und Formaten zur wirkungsorien-
tierten Evaluation von Beteiligungsprozessen,

•	 Etablierung eines Qualitätslabels für gutes Partizipationsde-
sign,

•	 Evaluation von Beteiligungsverfahren sowie einzelner Me-
thoden und Formate,

•	 Entwicklung von Kriterien zur Erkennung von Scheinbetei-
ligung,

•	 Erarbeitung von Kriterien für gelingende E-Partizipation.

Verhältnis zu Akteuren der Partizipation 
•	 Bürger*innen: Aufgabe des Berlin Instituts für Partizipation 

ist es, Partizipation in allen gesellschaftlichen Bereichen zu 
fordern und zu fördern. Dazu stellt das Institut Informatio-
nen über Beteiligungsangebote und gelungene Beteiligungs-
prozesse zur Verfügung. Es publiziert niederschwellige und 
allgemeinverständliche Informationen auch für bestimmte 
Zielgruppen mit erschwertem Partizipationszugang (z. B. 
junge Menschen, Senior*innen, Migrant*innen). Zudem ist es 
Ansprechpartner für Beteiligte bei Fragen, Informationsbe-
darf und Kritik bzw. Konflikten in Beteiligungsverfahren. Das 
Institut versteht sich ausdrücklich auch als Serviceeinrich-
tung für Bürger, die Initiative für mehr Partizipation in ihrem 
konkreten Umfeld ergreifen wollen.
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•	 Politische Entscheider*innen: Als advokativer Thinktank be-
müht sich das Berlin Institut für Partizipation in besonderem 
Maße darum, das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer 
Weiterentwicklung der repräsentativen Demokratie durch 
robuste partizipative Strukturen zu fördern und macht dazu 
konkrete Vorschläge für Initiativen, Gesetze und institutio-
nelle Reformen.

•	 Wissenschaft:  Das Berlin Institut für Partizipation arbeitet 
nicht in Konkurrenz zu den (bislang noch überschaubaren) 
Hochschulstrukturen. Es betreibt zwar eigene, insbesondere 
anwendungsorientierte und evaluative Forschung, sieht sei-
ne Hauptaufgabe jedoch darin, grundlegende und aktuelle 
Forschungsergebnisse in den politischen Prozess zu trans-
portieren und so zu mehr, umfangreicherer und besserer 
Partizipation in der Gesellschaft beizutragen.

•	 Öffentliche Träger: Das Berlin Institut für Partizipation berät 
und unterstützt öffentliche Institutionen als Beteiligerinnen 
insbesondere bei der Konzeption, Planung und grundsätzli-
chen Entscheidungsfindung sowie der Auswahl geeigneter 
Prozesse, Strukturen und Maßnahmen.  Es stellt öffentli-
chen Beteiliger*innen Informationen, Evaluations- und For-
schungsergebnisse zur Verfügung.

•	 Verbände: Deutschland hat eine umfangreiche und differen-
zierte Verbandskultur. Im Bereich der Stakeholderbeteiligung 
ist unser politisches System im internationalen Vergleich 
weit fortgeschritten.  Das Berlin Institut für Partizipation 
versteht sich als Partner der Stakeholder, die mehr und wir-
kungsvollere Partizipation einfordern und nutzen wollen. Es 
berät insbesondere bei Fragen effizienter Wahrnehmung von 
Partizipationsmöglichkeiten, aber auch bei der Entwicklung 
eigener, interner Beteiligungsstrukturen.

•	 Unternehmen:  Mitentscheidend für die demokratische Kul-
tur einer Gesellschaft ist auch die Frage, wie es um Partizi-
pation in deren Arbeitswelt bestellt ist.  Das Berlin Institut 
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für Partizipation will deshalb bei Entscheider*innen in der 
Wirtschaft dafür werben, sowohl nach außen (Kund*innen, 
Anlieger*innen, Zulieferer) als auch nach innen (Beschäftig-
te) partizipative Angebote zu machen.  Gerade im Rahmen 
der Herausforderungen durch eine zunehmend digitalisierte 
und globalisierte Arbeitswelt ist eine partizipative Unterneh-
menskultur ein wichtiges Erfolgskriterium im Ringen um be-
sonders qualifizierte und engagierte Mitarbeiter*innen.

•	 Beteiligungsdienstleister: Das Berlin Institut für Partizipati-
on begrüßt und fördert die Entwicklung einer vielfältigen und 
kompetenten Dienstleistungsbranche für gelingende Partizi-
pation. Das Institut wird sich ausdrücklich nicht selbst im Be-
reich der Dienstleistung (z. B. Veranstaltungsmanagement) 
engagieren, sondern bei Anfragen auf geeignete Dienstleister 
verweisen. Es entwickelt im Dialog mit Anbieter*innen und 
Auftraggeber*innen unabhängige und standardisierte Quali-
täts-, Auswahl- und Evaluationskriterien.

Arbeitsweise und Struktur
Das Berlin Institut für Partizipation arbeitet gemeinnützig und 
nicht kommerziell. Es sieht haupt- und ehrenamtliches Engage-
ment als gleichwertig an und integriert es in eine partnerschaftli-
che Zusammenarbeit.

Grundsätzlich steht eine Mitarbeit allen Interessierten offen, die 
die Ziele des Instituts teilen.

Kontaktanschrift:
Berlin Institut für Partizipation | bipar
Haus der Demokratie 
Greifswalder Straße 4 
10405 Berlin
Telefon: 030 120 826 13
www.bipar.de


